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ChronologischeUebersicht
derin demBundes=GesetzblattdesNorddeutschenBundes

vom Jahre 1867.

enthaltenen Gesetze, Verordnungen 2c.

Datum Ausgegeben Fr. Fr.
des zu In des des Jseite.

Gesetzes�c.]Berlin. stücks.Gesetzes.

1845. 1867.
3. April. B1. Dezbr. AllerhöchsterErlaß, betreffenddieBublikationund 13. 28.87-299.

Einführung desStrafgesetz buchs für das —
PreußischeHeer. 4-—6

1848.
6. Mal. 31. — AllerhöchsterErlaß, betreffenddieAbschaffung 13. 28. 300.

der strafe der körperlichenZüchtigung. (Anl.D.)
1850.

11. März.81. — Gesetz,betreffenddie an stelle der Vermögens¬ 13. 28. 301.
konfiskationgegenDeserteure und ausgetre¬ (Anl.E.)
tene Militairpflichtige zu verhängende
Geldbuße.

1852.
15.April.31. — Gesetz,die AbänderungmehrererBestimmungen 13. 28. 802.306.

in denMilitair=Strafgesetzen betreffend. (Anl.F.)

9. Dezbr.81. — AllerhöchsteOrdreundCirkular=ErlaßdesKriegs¬ 13. 28. 06=-307.
Ministeriums vom 26. Jannar 1853., betreffend (Anl.G.) .
die Einführung der Kriegsartikel.

9. — 31. — Kriegsartikel für das PreußischeHeer. 13. 28. 808-316.
1857. (Anl.)

7. Mai.- Novbr. AllerhöchsterErlaß, betreffenddie Gewährung 10. 21. 127.
einschläfriger Lagerstellen an die einquar¬ (Anl.)
tierten, zur Garnison gehörigenMannschaften.



IV ChronologischeUebersichtdes Jahrganges 1867.

Datum Ausgegeben Nr.Nr.
des zu Inhalt. des des Jseite.

Gesetzes�c.sBerlin. stücks. Gesetzes.

1858. 1867.
13.Ma.. Novbr. Auszug aus demReglementüberdieNatural— 0. 21. 128-130.

verpflegung der Truppen im Frieden. (Anl.)
1865.

29. Juni.19. — Gesetzüber die Gerichtsbarkeitder Konsuln in 11. 23.44-156.
Preußen. (Anl.)

1867.
8. Mai. 2. — UebereinkunftzwischendenStaaten desDeutschen 6. 13.4952.

Zoll- undHandelsvereinswegenErhebungeiner (Anl.)
Abgabe von sal)z.

8. Jull. 13. — Vertrag zwischendem NorddeutschenBunde, 9.— 20.81-124.
Bayern, Württemberg,Baden und Hessen,die (mitAnl.)
Fortdauer des Joll- und Hondelsvereins
betreffend.

ss. — 13. — schlußprotokoll,denselbenGegenstandbetreffend. 9. 20.07-124.
(Anl.)

14. — 2. August. Allerhöchster Erlaß, betreffenddie Ernennung 1. 2 23.
des Präsidenten desstaats-Ministeriums und
Ministers der auswärtigen Angelegenheiten,
Grafen von Bismarck-schönhausen,
zum Bundeskanzler des Norddeutschen
Bundes.

26. — 2. — Yublikandum, die Verfassung des Norddeut= 1· 1. 1-23.
schenBundes betreffend.

26. — 2. — Verordnung, betreffend die Einführung des 1. 3 24.
Bundesgesetzblattes für denNorddeutschen
Bund.

3. August. 11. — Verordnung, betreffend die Einberufung des 2. 4. 25.
Bundesrathes des NorddeutschenBundes.

10. — 11. — Bekanntmachung,betreffenddie Ernennung der 2. 5.6-28.
Bevollmächtigten zumBundesrathe des
NorddeutschenBundes.

12. — 17. — AllerhöchsterPräsidial=Erlaß, betreffenddie Er= 3 6. 29.
richtung des Bundeskanzler=Amtes.



Datum Ausgegeben Nr. Nr.
des zu Inhalt. des des Jseite.

Gesetzes�c.]Berlin. sfüchs.sGesehes

1867. 1867.
31.August.]B. septbr.] Verordnung, betreffenddie Einberufung des 4. 7 31.

Reichstages des NorddeutschenBundes.

4. septbr. 1. Oktbr.Bekanntmachung betreffenddie Ernennung von 5 1I. 40.
Bevollmächtigten zum Bundesrathedes
NorddeutschenBundes.

23. — 31. — Bekanntmachung,betreffenddieErnennung eines 5 12. 40.
Bevollmächtigten zumBundesrathe des
NorddeutschenBundes.

12. Oktbr. 1. — Gesetzüber das Paßwesen. 5 8s.-35

12. — 2. Novbr.Gesetz, betreffenddie Erhebungeiner Abgabe 6. 13.441-52.
von salz. (mitAnl.)

14. — 28. Dezbr.schiffahrtsvertrag zwischendem Norddeut= 14. 29. 817-327.
schenBunde und Italien, nebstProtokoll. «

23.— 6.Novbr.Gesetz,betreffenddieAufhebungderEingangs- 7 14. 53.
abgabe von Rindvieh und Hammeln auf
der Grenzlinie von Burg auf Fehmarn bis
Höxbro in schleswig.

25. — 31. Oktbr.esetz, betreffenddie Nationalität der Kauf== 5 9.5-398
fahrteischiffe und ihre Befugniß zur Füh=
rung der Bundesflagge.

25. — 31. — Verordnung,betreffenddie Bundesflagge für 5 10. 39.
Kauffahrteischiffe.

30. — 28. Novbr. Gesetz,betreffenddieFeststellungdesHaushalts= 12. 26. 161-175.
Etats des NorddeutschenBundes für das
Jahr 1868.

1. Novbr. 6. — Gesetzüber die Freizügigkeit. 7. 16.5=58



VI ChronologischeUebersichtdes Jahrganges 1867.

Datum Ausgegeben Nr. r.
des zu Inhalt des-desseite.

Gesetzes2c.|Berlin. stücks.Gesetzes.

1867. 1867.
2. Nopvbr..6. Novbr Verordnung über die Ausführung des Gesetzes 7 15. 54.

vom23. Oktober1867.,betreffenddieAufhebung
der Eingangsabgabe von Rindvieh und
Hammeln auf der Grenzlinievon Burg auf

« FehmarnbisHöxbro“ in schleswig.

2. — 9. — Gesetzüber das Postwesen des Norddeutschen 8. 18.61-74.
Bundes.

4. — 9. — Gesetzüber das Posttaxwesen im Gebietedes 8. 19.5-79.
NorddeutschenBundes.

4. — 6. — Gesetz,betreffendden Bundeshaushalt für ¾q(“ 17. 59.
das Jahr 1867.

7. — 13. — Verordnung, betreffenddie EinführungPreußi= 10. 21. 125-130.
scherMilitairgesetze im ganzenBundes= (mitAnl.)
gebiete.

8. — 19. — Gesetz,betreffenddieOrganisationderBundes= 11. 23.437-156.
konsulate, sowiedieAmtsrechteundPflichten (mitAnl.)
der Bundeskonsuln. .

9.— 13. — Gesetz,betreffenddieVerpflichtungzumKriegs— 10. 22. 131-136
dienste.

9. — 19. — Gesetz,betreffenddenaußerordentlichenGeldbedarf 11. 24. 157-159.
desNorddeutschenBundes zumJweckederEr=
weiterungder Bundes=Kriegsmarine und
der Herstellung der Küstenvertheidigung.

14. — 19. — Gesetz,betreffenddie vertragsmäßigenZinsen. 11. 25. 159-160.

21. — 28. — Verordnung,betreffenddieFeststellungdesEtats 12. 27.176-184.
derMilitairverwaltung desNorddeutschen
Bundes für das Jahr 1868.

3. Dezbr.28. Dezbr. Verordnung, betreffendden Diensteid der un= 14. 30. 827-328.
mittelbaren Bundesbeamten.



Datum Lusgegeben Nr.r.
des zu Inhalt. des desseite.

Gesetzes2c.|Berlin. stücks.Gesetzes.

1867. 1867.
18. Dezbr. 28. Dezbr. AllerhöchsterPräsidial=Erlaß, betreffenddie Ver= 14. 31. 328.

waltungdesPost=undTelegraphenwesens
des NorddeutschenBundes vom 1. Januar
1868. ab.

29. — 31. — Verordnung, die Einführung. des Preußischen 13. 28.85-316.
Militair=strafrechts im ganzenBundes= (mitAnl.)
gebietebetreffend.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

UnveränderterAbdruck;Berlin (1893), Reichsdruckerei.
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Bundes-Gesetzblat«t
des

Norddeutschen Bundes.

AMÆI.

(Nr. 1.) Publikandum. Vom 26. Juli 1867.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
thun kund und fügen hiermit im Namen des NorddeutschenBundes zu wissen:

Nachdemdie Verfassung des NorddeutschenBundes von Uns, seiner
MajestätdemKönige von sachsen, seiner KöniglichenHoheit demGroßherzoge
von Hessenund bei Rhein, seiner KöniglichenHoheit dem Großherzogevon
Mecklenburg=schwerin, seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von
sachsen=Weimar=Eisenach,seiner KöniglichenHoheit dem Großherzogevon
Mecklenburg=strelitz,seiner KöniglichenHoheit dem Großherzogevon Olden=
burg, seiner Hoheit dem Herzogevon Braunschweigund Lüneburg, seiner
Hoheit demHerzogevon sachsen=MeiningenundHildburghausen,seiner Hoheit
demHerzogezu sachsen=Altenburg,seiner Hoheit demHerzogezu sachsen=
Koburg und Gotha, seiner Hoheit demHerzogevon Anhalt, seiner Durch=
laucht dem Fürsten zu schwarzburg=Rudolstadt, seiner Durchlaucht dem Für=
stenzu schwarzburg=sondershausen,seiner DurchlauchtdemFürstenzuWaldeck
und Pyrmont, Ihrer Durchlaucht der Fürstin und seiner Durchlaucht dem
Fürsten Reuß älterer Linie, seiner Durchlaucht dem Fürsten Reuß jüngerer
Linie, seiner Durchlauchtdem Fürstenvon schaumburg=Lippe,seiner Durch=
laucht dem Fürsten zur Lippe, dem senate der freien und HansestadtLübeck,
demsenate der freienHansestadtBremen, dem senate der freienund Hanse=
stadt Hamburg, mit dem zu diesemZweckeberufenenReichstagevereinbart
worden, ist dieselbein demganzenUmfangedes NorddeutschenBundesgebietes,
wie folgt:

Ver=Bundes=Gesetzbl. 1867. 1

Ausgegebenzu Berlin den 2. August 1867.
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Verfassung
des

Norddeutschen Bundes.
seine Majestätder König von Preußen, seine Majestätder König von

sachsen,seine KöniglicheHoheitderGroßherzogvonMecklenburg=schwerin,seine
KöniglicheHoheit der Großherzogvon sachsen=Weimar=Eisenach,seine König=
licheHoheit der Großherzogvon Mecklenburg=strelitz,seine KöniglicheHoheit
der GroßherzogvonOldenburg,seine Hoheit derHerzogvonBraunschweigund
Lüneburg,seine Hoheit derHerzogvon sachsen=MeiningenundHildburghausen,
seine Hoheit der Herzog zu sachsen=Altenburg,seine Hoheit der Herzog zu
sachsen=KoburgundGotha, seine HoheitderHerzogvonAnhalt, seine Durch=
laucht der Fürst zu schwarzburg=Rudolstadt,seine Durchlauchtder Fürst zu
schwarzburg=sondershausen,seine DurchlauchtderFürst zuWaldeckundPyr=
mont, Ihre Durchlauchtdie Fürstin Reuß ältererLinie, seine Durchlauchtder
Fürst Reuß jüngererLinie, seine DuchlauchtderFürst von schaumburg=Lippe,
seine Durchlauchtder Fürst zur Lippe, der senat der freienund Hansestadt
Lübeck,dersenat der freienHansestadtBremen, dersenat derfreienundHanse=
stadtHamburg, jederfür dengesammtenUmfangihres staatsgebietes,undseine
KöniglicheHoheit der Großherzogvon Hessenund bei Rhein, für die nördlich
vom Main belegenenTheile des GroßherzogthumsHessen,schließeneinenewigen
Bund zum schutze des Bundesgebietesund des innerhalbdesselbengültigen
Rechtes,sowiezur Pflege der Wohlfahrt des DeutschenVolkes. DieserBund
wird denNamen des Norddeutschen führenund wird nachstehende

Verfassung
haben.

I

Bundesgebiet.
Artikel 1.

Das Bundesgebietbestehtaus den staaten Preußenmit Lauenburg,
sachsen, Mecklenburg=schwerin,sachsen=Weimar,Mecklenburg=strelitz,Olden=
burg, Braunschweig,sachsen=Meiningen,sachsen=Altenburg,sachsen=Koburg=
Gotha, Anhalt, schwarzburg=Rudolstadt,schwarzburg=sondershausen,Waldeck,
Reuß älterer Linie, Reuß jüngererLinie, schaumburg=Lippe,Lippe, Lübeck,
Bremen, Hamburg, und aus den nördlichvom Main belegenenTheilen des
GroßherzogthumsHessen.

II

Bundesgesetzgebung.
Artikel 2.

Innerhalb diesesBundesgebietesübt derBund dasRechtderGesetzgebung
nach
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nachMaaßgabedesInhalts dieserVerfassungund mit der Wirkung aus, daß
die Bundesgesetzeden Landesgesetzenvorgehen. Die Bundesgesetzeerhalten ihre
verbindlicheKraft durchihreVerkündigungvon Bundes wegen,welchevermittelst
einesBundesgesetzblattesgeschieht. sofern nicht in dem publizirten Gesetzeein
andererAnfangsterminseinerverbindlichenKraft bestimmtist, beginntdie letztere
mit demvierzehntenTage nachdemAblauf desjenigenTages, an welchemdas
betreffendestück des Bundesgesetzblattesin Berlin ausgegebenwordenist.

Artikel 3.

Für den ganzenUmfang des Bundesgebietesbestehtein gemeinsames
Indigenat mit der Wirkung, daß der Angehörige(Unterthan,staatsbürger)
einesjedenBundesstaatesin jedemanderenBundesstaateals Inländer zu be=
handeln und demgemäßzum festenWohnsitz, zum Gewerbebetriebe,zu öffentlichen
Aemtern,zur Erwerbungvon Grundstücken,zur Erlangung des staatsbürger=
rechtsund zum Genussealler sonstigenbürgerlichenRechte unter denselbenVor=
aussetzungenwie derEinheimischezuzulassen,auch in Betreff derRechtsverfolgung
und des Rechtsschutzesdemselbengleich zu behandelnist.

In der Ausübung dieserBefugniß darf derBundesangehörigewederdurch
dieObrigkeit seinerHeimath, noch durchdieObrigkeit einesanderenBundesstaates
beschränktwerden.

Diejenigen Bestimmungen,welchedieArmenversorgungund dieAufnahme
in den lokalenGemeindeverbandbetreffen,werdendurchden im erstenAbsatzaus=
gesprochenenGrundsatznicht berührt.

Ebenso bleiben bis auf Weiteres die Verträge in Kraft, welchezwischen
deneinzelnenBundesstaatenin Beziehungauf dieUebernahmevonAuszuweisen=
den,dieVerpflegungerkrankterund die Beerdigungverstorbenerstaatsangehörigen
bestehen. .

Hinsichtlichder Erfüllung der Militairpflicht im Verhältniß zu dem Hei=
mathslandewird im Wege derBundesgesetzgebungdasNöthigegeordnetwerden.

Dem Auslandegegenüberhabenalle BundesangehörigengleichmäßigAn=
spruchauf den Bundesschutz.

Artikel 4.
Der Beaufsichtigungseitens des Bundes und der Gesetzgebungdesselben

unterliegendie nachstehendenAngelegenheiten:
1I)die Bestimmungenüber Freizügigkeit,Heimaths=und Niederlassungsver=
hältnisse,staatsbürgerrecht,Paßwesen und Fremdenpolizeiund über den
Gewerbebetrieb,einschließlichdesVersicherungswesens,soweitdieseGegen=
ständenicht schondurchden Artikel 3. dieserVerfassungerledigtsind,
desgleichenüber die Kolonisation und die Auswanderung nach außer=
deutschenLändern;

2) die Zoll= und Handelsgesetzgebungund die für Bundeszweckezu ver=
wendendensteuern;

1• 3) die
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3) dieOrdnungdesMaaß=,Münz=und Gewichtssystems,nebstFeststellung
der Grundsätzeüber die Emission von fundirtem und unfundirtem
Papiergelde;

4) die allgemeinenBestimmungenüberdas Bankwesen;
5) die Erfindungspatente;

6) der schutz des geistigenEigenthums;

7) Organisation eines gemeinsamenschutzes des DeutschenHandels im
Auslande,derDeutschenschiffahrt und ihrer Flaggezur see und An=
ordnung gemeinsamerkonsularischerVertretung,welchevom Bunde aus=
gestattetwird;

8) das Eisenbahnwesenund die Herstellungvon Land=und Wasserstraßen
im Interesseder Landesvertheidigungund des allgemeinenVerkehrs;

9) der Flößerei=und schiffahrtsbetriebauf den mehrerenstaaten gemein=
samenWasserstraßenund der Zustand der letzteren,sowiedie Fluß=und
sonstigenWasserzölle;

10) das Post=und Telegraphenwesen;

11) Bestimmungenüber die wechselseitigeVollstreckungvon Erkenntnissenin
Civilsachenund Erledigung von Regquisitionenüberhaupt,

12) sowieüberdie Beglaubigungvon öffentlichenUrkunden,
13) die gemeinsameGesetzgebungüber das Obligationenrecht,strafrecht,

Handels=und Wechselrechtund das gerichtlicheVerfahren;
14) das Militairwesen des Bundes und die Kriegsmarine;

15) MaaßregelnderMedizinal=und Veterinairpolizei.

Artikel 5.

Die Bundesgesetzgebungwird ausgeübt durch den Bundesrath und den
Reichstag. Die Uebereinstimmungder MehrheitsbeschlüssebeiderVersammlungen
ist zu einemBundesgesetzeerforderlichund ausreichend.

Bei GesetzesvorschlägenüberdasMilitairwesenund dieKriegsmarinegiebt,
wenn im Bundesrathe eineMeinungsverschiedenheitstattfindet,die stimme des
Präsidiums den Ausschlag, wenn sie sichfür die Aufrechterhaltungder bestehen=
den Einrichtungenausspricht.



Ul.
Bundesrath.

Artikel 6.

Der Bundesrathbestehtaus denVertreternder Mitglieder des Bundes,
unter welchendie stimmführung sichnach Maaßgabe der Vorschriften für das
Plenum des ehemaligenDeutschenBundes vertheilt, so daß Preußen mit den
ehemaligenstimmen vonHannover,Kurhessen,Holstein,NassauundFrankfurt

17 stimmen
führt,

— . “9“9“ä24 4
.— 1

Mecklenburg=schwern . .. 2
sachsen=Weimen 1
Mecklenburg=strelittsz 1
Oldenburg·........·......... 1
Braunschweig................ 2
sachsen=Meiningen 1
sachsen=Altenburtrte3 1
sachsen=Coburg=Gothho 1
Anhait. — r 1
schwarzburg=Rudolstadtt 1
schwarzburg=sondershausen 1
WafekW. 1
Reuß alt Line —
Renß inie 1
schaumburg=Lipen 1
Lippe....................... 1
Lübeck..............·....... 1
Bremen..................... 1
Hamburg..·................ 1

summa....43.

Artikel 7.

Jedes Mitglied des Bundes kann so viel Bevollmächtigtezum Bundes=
rathe ernennen,wie es stimmen hatj dochkanndie Gesammtheitder zuständigen

stim=
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stimmen nur einheitlichabgegebenwerden. Nicht vertreteneodernichtinstruirte
stimmen werdennichtgezählt.

Jedes Bundesglied ist befugt, Vorschlägezu machenund in Vortrag zu
bringen, und das Präsidium ist verpflichtet,dieselbender Berathung zu uͤber—
geben. Die Beschlußfassungerfolgt mit einfacherMehrheit. Bei stimmengleich—
heit giebt die Präsidialstimme den Ausschlag.

Artikel 8.
Der Bundesrathbildetaus seinerMitte dauerndeAusschüsse
1) für das Landheerund dieFestungen;
2) für das seewesen;

3) für Zoll= und steuerwesen;
4) für HandelundVerkehr,
5) für Eisenbahnen,Post und Telegraphen;
6) für Justizwesen; »
7) für Rechnungswesen.
In jedemdieserAusschüssewerdenaußer demPräsidium mindestenszwei

Bundesstaatenvertretensein, und führt innerhalb derselbenjeder staat nur
Eine stimme. Die Mitglieder der Ausschüssezu 1. und 2. werdenvon dem
Bundesfeldherrnernannt, die der übrigenvon demBundesrathegewählt. Die
ZusammensetzungdieserAusschüsseist für jede session des Bundesrathesresp.
mit jedemJahre zu erneuern)wobei die ausscheidendenMitglieder wieder wähl=
bar sind. Den Ausschüssenwerdendie zu ihrenArbeitennöthigenBeamtenzur
Verfügung gestellt. *=

Artikel 9.
Jedes Mitglied desBundesrathes hat das Recht, im Reichstage zu er=

scheinenund muß daselbstauf Verlangen jederzeitgehört werden, um die An=
sichtenseinerRegierung zu vertreten,auch dann, wenn dieselbenvon der Majo=
rität des Bundesrathes nicht adoptirt worden sind. Niemand kann gleichzeitig
Mitglied des Bundesrathes und des Reichstages sein.

Artikel 10.
Dem Bundespräsidiumliegt es ob, denMitgliederndesBundesrathesden

üblichendiplomatischenschutz zu gewähren. «

IV.



Bundespräsidium.
Artikel 11.

Das MääsidiumdesBundes stehtder KronePreußenzu, welchein Aus=
übung desselbenden Bund völkerrechtlichzu vertreten,im Namen des Bundes
Krieg zu erklärenund Friedenzu schließen,Bündnisseund andereVerträgemit
fremdenstaateneinzugehen,Gesandtezubeglaubigenundzuempfangenberechtigtist.

Insoweit die Verträge mit fremden staaten sich auf solcheGegenstände
beziehen,welchenachArtikel 4. in denBereichderBundesgesetzgebunggehören, ist
zu ihrem Abschlußdie Zustimmungdes Bundesrathesund zu ihrer Gültigkeit
die GenehmigungdesReichstageserforderlich.

Artikel 12.
Dem Präsidium stehtes zu, denBundesrathund denReichstagzu be=

rufen, zu eröffnen,zu vertagenund zu schließen.

Artikel 13.
Die Berufung des Bundesrathes und des Reichstages findet alljährlich

statt,und kannder Bundesrathzur VorbereitungderArbeitenohnedenReichs=
tag, letztererabernichtohnedenBundesrathberufenwerden.

Artikel 14.
Die Berufung desBundesrathesmuß erfolgen, sobaldsievon einemDrittel

der stimmenzahlverlangtwird.

Artikel15.
Der Vorsitz im Bundesratheund die Leitung der Geschäftesteht dem

Bundeskanzlerzu, welchervom Präsidium zu ernennenist.
DerselbekannsichdurchjedesandereMitglied desBundesrathesvermöge

schriftlichersubstitution vertretenlassen.

Artikel 16.

Das Präsidium hat die erforderlichenVorlagen nachMaaßgabeder Be=
schlüssedesBundesrathesan denReichstagzu bringen,wo sie durchMitglieder
desBundesrathes oder durch besonderevon letzteremzu ernennendeKommissarien
vertretenwerden.

Artikel 17.
Dem Präsidium stehtdie Ausfertigungund Verkündigungder Bundes=

gesetzeund die Ueberwachungder Ausführung derselbenzu. Die Anordnungen
und
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und VerfügungendesBundespräsidiumswerdenim — desBundes erlassen
und bedürfenzu ihrer GültigkeitderGegenzeichnungdesBundeskanzlers,welcher
dadurchdie Verantwortlichkeitübernimmt.

Artikel 18.

Das Präsidium ernenntdie Bundesbeamten,hat dieselbenfür denBund
zu vereidigenund erforderlichenFalles ihre Entlassungzu verfügen.

Artikel 19.

Wenn Bundesgliederihre verfassungsmäßigenBundespflichtennicht er=
füllen, so könnensie dazu im Wege der Exekutionangehaltenwerden. Diese
Exekutionist

a) in Betreff militairischerLeistungen,wennGefahr im Verzuge,von dem
Bundesfeldherrnanzuordnenund zu vollziehen,

5) in allen anderenFällen aber von demBundesrathe zu beschließenund
von dem Bundesfeldherrn zu vollstrecken.

Die Erekution kann bis zur segquestrationdes betreffendenLandes und
seinerRegierungsgewaltausgedehntwerden. In denunter a. bezeichnetenFällen
ist demBundesrathevonAnordnungderErxekution,unterDarlegungderBeweg=
gründe,ungesäumtKenntniß zu geben.

V.
Reichstag.

Artikel 20.

Der Reichstaggeht aus allgemeinenund direktenWahlen mit geheimer
Abstimmunghervor,welchebis zum Erlaß einesReichswahlgesetzesnachMaaß=
gabe des Gesetzeszu erfolgenhaben, auf Grund dessender ersteReichstagdes
NorddeutschenBundes gewähltwordenist.

Artikel 21.

BeamtebedürfenkeinesUrlaubs zum Eintritt in denReichstag.
Wenn ein Mitglied des Reichstagesin demBunde odereinemBundes=

staatein besoldetesstaatsamt annimmtoder im Bundes=oderstaatsdienstein
ein Amt eintritt, mit welchemein höhererRang oder ein höheresGehalt ver=
bundenist, so verliert es sitz und stimme in demReichstagund kannseine
stelle in demselbennur durch neueWahl wieder erlangen.

Artikel 22.
Die Verhandlungendes Reichstagessind öffentlich.

Wahr=
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WahrheitsgetreueBerichteüberVerhandlungenin denöffentlichensitzungen
desReichstagesbleibenvon jederVerantwortlichkeitfrei.

Artikel 23.
Der Reichstaghat das Recht, innerhalbder Kompetenzdes Bundes Ge=

setzevorzuschlagenund an ihn gerichtetePetitionen dem Bundesrathe resp.
Bundeskanzlerzu überweisen.

Artikel 24.
Die Legislaturperiodedes Reichstagesdauert drei Jahre. Zur Auf=

lösung des Reichstages während derselbenist ein Beschluß des Bundesrathes
unter Zustimmung des Präsidiums erforderlich. »

Artikel 25.

Im Falle der Auflösung des Reichstages müssen innerhalb eines Zeit=
raumesvon 60 Tagen nachderselbendieWählerundinnerhalbeinesZeitraumes
von 90 Tagen nach der Auflösung der Reichstag versammeltwerden.

Artikel 26.
OhneZustimmungdesReichstagesdarf die Vertagungdesselbendie Frist

von 30 Tagen nicht übersteigenund während derselbensession nicht wieder—
holt werden.

Artikel 27.
Der Reichstagprüft die LegitimationseinerMitglieder und entscheidet

darüber. Er regelt seinenGeschäftsgangund seineDisziplin durch eineGe=
schäftsordnungund erwähltseinenPräsidenten,seineVizepräsidentenundschrift=
führer. .

Artikel 28.
Der Reichstag beschließtnach absoluterstimmenmehrheit. Zur Gültigkeit

der Beschlußfassungist die Anwesenheitder Mehrheit der gesetzlichenAnzahl der
Mitgliedererforderlich.

Artikel 29.

Die MitgliederdesReichstagessind Vertreterdes gesammtenVolkes und
an Aufträgeund Instruktionennichtgebunden.

Artikel 30.
Kein Mitglied desReichstagesdarf zu irgendeinerZeit wegenseinerAb=

stimmungoder wegender in Ausübung seinesBerufes gethanenAeußerungen
gerichtlichoder disziplinarischverfolgt oder sonst außerhalbder Versammlung
zur Verantwortung gezogenwerden.
Bundes==Gesetzbl.1867. 2 Ar—
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Artikel 31.
Ohne Genehmigungdes ReichstageskannkeinMitglied desselbenwährend

der sitzungsperiodewegen einer mit strafe bedrohtenHandlung zur Unter=
suchunggezogenoderverhaftetwerden, außerwenn es bei Ausübung der That
oder im Laufe desnächstfolgendenTages ergriffenwird.
- GleicheGenehmigungist bei einerVerhaftung wegenschulden erfor=
erlich.

Auf Verlangen des Reichstageswird jedes strafverfahren gegenein
Mitglied desselbenund jede Untersuchungs=oderCivilhaft für die Dauer der
sitzungsperiodeaufgehoben.

Artikel 32.

Die Mitglieder des Reichstagesdürfen als solchekeineBesoldungoder
Entschädigungbeziehen.

*#

Joll= und Handelswesen.
Artikel 33.

Der Bund bildet ein Zoll= und Handelsgebiet,umgebenvon gemein=
schaftlicherJollgrenze. Ausgeschlossenbleibendie wegen ihrer Lage zur Ein=
schließungin die ZJollgrenzenicht geeigneteneinzelnenGebietstheile.

Alle Gegenstände,welcheim freienVerkehreinesBundesstaatesbefindlich
sind, können in jeden anderenBundesstaat eingeführt und dürfen in letzterem
einerAbgabe nur insoweit unterworfenwerden, als daselbstgleichartigein=
ländischeErzeugnisseeinerinnerensteuer unterliegen.

Artikel 34.

Die HansestädteLübeck,Bremen und Hamburg mit einem demZweckent=
sprechendenBezirke ihres oder des umliegendenGebietesbleibenals Freihäfen
außerhalbder gemeinschaftlichenZollgrenze, bis sie ihren Einschlußin dieselbe
beantragen.

Artikel 35.
Der Bund ausschließlichhat die Gesetzgebungüber das gesammteZoll=

wesen)über dieBesteuerungdesVerbrauchesvon einheimischemZucker,Brannt=
wein, salz, Bier und Taback,sowieüber die Maaßregeln,welchein denZoll=
ausschlüssenzur sicherung der gemeinschaftlichenJollgrenze erforderlichsind.

Artikel 36.

Die Erhebungund Verwaltung derBZölleund Verbrauchssteuern(Art. 35.)
bleibt jedemBundesstaate, soweit derselbesiebisher ausgeübthat, innerhalbseines
Gebietesüberlassen.

Das
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Das Bundespräsidiumüberwachtdie Einhaltung des gesetzlichenVer—
fahrensdurchBundesbeamte,welchees denZoll- odersteuerämternund den
Direktivbehördender einzelnenstaaten, nachVernehmungdesAusschussesdes
Bundesrathesfür Zoll- und steuerwesen,beiordnet.

Artikel 37.
Der Bundesrathbeschließt:

1I)über die dem Reichstagevorzulegendenoder von demselbenangenom=
menen unter die Bestimmung des Art. 35. fallenden gesetzlichenAnord=
nungen einschließlichder Handels=und schiffahrtsverträge;

2) über die zur Ausführung der gemeinschaftlichenGesetzgebung(Art. 35.)
dienendenVerwaltungsvorschriftenund Einrichtungen;

3) über Mängel, welchebei der Ausführung der gemeinschaftlichenGesetz=
gebung(Art. 35.) hervortreten;

4) über die von seinerRechnungsbehördeihm vorgelegteschließlicheFest=
stellung der in die BundeskassefließendenAbgaben (Art. 39.).
Jeder über die Gegenständezu 1. bis 3. von einemBundesstaateoder

über die Gegenständezu 3. von einemkontrolirendenBeamten bei dem Bun=
desrathegestellteAntrag unterliegt der gemeinschaftlichenBeschlußnahme. Im
Falle der Meinungsverschiedenheitgiebtdie stimme des Präsidiums bei den zu
I. und 2. bezeichnetenalsdanndenAusschlag,wennsie sichfür Aufrechthaltung
der bestehendenVorschrift oder Einrichtung ausspricht, in allen übrigen Fällen
entscheidetdie Mehrheit der stimmen nach dem in Artikel 6. dieserVerfassung
festgestelltenstimmverhältniß.

Artikel 38.
Der Ertrag der Bölle und der in Art. 35 bezeichnetenVerbrauchsabgaben

fließt in die Bundeskasse.
Dieser Ertrag bestehtaus der gesammtenvon denZöllen und Verbrauchs=

abgabenaufgekommenenEinnahmenachAbzug:
1) der auf Gesetzenoder allgemeinenVerwaltungsvorschriften beruhenden
steuer=Vergütungenund Ermäßigungen;

2) der Erhebungs=und Verwaltungskostenund zwar:
a) bei den Zöllen und der steuer von inländischemZucker, soweit
dieseKosten nach den Verabredungenunter den Mitgliedern des
DeutschenZoll= und Handelsvereins der Gemeinschaftaufgerechnet
werdenkonnten;

b) bei der steuer von inländischemsalze — sobald solche,sowie ein
Zoll von ausländischemsalze unterAufhebungdes salzmonopols
eingeführtsein wird — mit dem Betrage der auf salzwerken er=
wachsendenErhebungs=und Aufsichtskosten;

0) bei denübrigensteuernmit funfzehnProzentderGesammteinnahme.
2. « Die⸗ 2
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Die außerhalbder gemeinschaftlichenZollgrenzeliegendenGebietetragen
zu den BundesausgabendurchZahlung einesAversumsbei.

Artikel 39.
Die von den Erhebungsbehördender Bundesstaatennach Ablauf eines

jedenVierteljahresaufzustellendenQuartalextrakteund die nachdemJahres- und
BücherschlusseaufzustellendenFinalabschlüsseüber die im Laufe des Vierteljahres
beziehungsweisewährenddes Rechnungsjahresfällig gewordenenEinnahmenan
Zöllen und Verbrauchsabgabenwerdenvon den Direktivbehördender Bundes=
staaten, nach vorangegangenerPrüfung, in Hauptübersichtenzusammengestellt
und diesean denAusschußdesBundesrathesfür dasRechnungsweseneingesandt.

Der Letzterestellt auf Grund dieserUebersichtenvon drei zu drei Monaten
den von der KassejedesBundesstaatesder BundeskasseschuldigenBetrag vor=
läufig festund setztvon dieserFeststellungdenBundesrathund dieBundesstaaten
in Kenntniß, legt auch alljährlich die schließlicheFeststellungjenerBeträgemit
seinenBemerkungendemBundesrathezur Beschlußnahmevor.

Artikel 40.

Die Bestimmungenin demZollvereinigungs=Vertragevom 16.Mai 1865.,
in demVertrageüber die gleicheBesteuerunginnererErzeugnissevom 28.Juni
1864., in demVertrageüber denVerkehrmit TabackundWein von demselben
Tage und im Artikel2. desZoll=undAnschlußvertragesvom11. Juli 1864.,
desgleichenin denThüringischenVereinsverträgenbleibenzwischendenbei diesen
Verträgen betheiligtenBundesstaatenin Kraft, soweitsie nicht durchdie Vor=
schriftender gegenwärtigenVerfassungabgeändertsind und so langesienichtauf
dem im Artikel 37. vorgezeichnetenWege abgeändertwerden.

Mit diesenBeschränkungenfindendieBestimmungendesZollvereinigungs=
Vertragesvom 16. Mai 1865. auchauf diejenigenBundesstaatenund Gebiets=
theile Amwendung, welche dem DeutschenJoll- und Handelsvereine zur Zeit
nichtangehören.

VII.
Eisenbahnwesen.
Artikel 41.

Eisenbahnen,welcheim Interesseder Vertheidigungdes Bundesgebietes
oder im Interesse des gemeinsamenVerkehrs für nothwendig erachtetwerden,
könnenkraft einesBundesgesetzesauchgegendenWiderspruchderBundesglieder,
derenGebiet die Eisenbahnendurchschneiden,unbeschadetder Landeshoheitsrechte,
für Rechnungdes Bundes angelegtoderan PrivatunternehmerzurAusführung
konzessionirtund mit demExpropriationsrechteausgestattetwerden.

Jede bestehendeEisenbahnverwaltungist verpflichtet,sichdenAnschluß neu
angelegterEisenbahnenauf Kosten der letzterengefallen zu lassen.

Die



Die gesetzlichenBestimmungen,welchebestehendenEisenbahn=Unternehmungen
ein Widerspruchsrechtgegendie Anlegungvon Parallel= oderKonkurrenzbahnen
einräumen,werden,unbeschadetbereitserworbenerRechte,für das ganzeBundes=
gebiet hierdurchaufgehoben. Ein solchesWiderspruchsrechtkann auch in den
künftig zu ertheilendenKonzessionennicht weiter verliehenwerden.

Artikel 42.

Die Bundesregierungenverpflichtensich, die im Bundesgebietebelegenen
Eisenbahnenim Interessedes allgemeinenVerkehrswie ein einheitlichesNetz
verwaltenund zu diesemBehuf auchdie neu herzustellendenBahnen nach einheit=
lichenNormen anlegenund ausrüstenzu lassen.

Artikel 43.
Es sollen demgemäßin thunlichsterBeschleunigungübereinstimmendeBe=

triebseinrichtungengetroffen,insbesonderegleicheBahnpolizei=Reglementseingeführt
werden.Der Bund hat dafür sorge zu tragen,daßdieEisenbahnverwaltungen
die Bahnen jederzeitin einem,die nöthigesicherheitgewährendenbaulichenZu=
stande erhalten und dieselbenmit Betriebsmaterial so ausrüsten, wie das Ver=
kehrsbedürfnißes erheischt.

Artikel 44.

Die Eisenbahnverwaltungensind verpflichtet, die für den durchgehenden
VerkehrundzurHerstellungineinandergreifenderFahrplänenöthigenPersonenzüge
mit entsprechenderFahrgeschwindigkeit,desgleichendie zur Bewältigung desGüter=
verkehrsnöthigenGüterzügeeinzuführen,auch direkteExpeditionenim Personen=
und Güterverkehr,unter Gestattung des Uebergangesder Transportmittel von
einerBahn auf die andere,gegendie üblicheVergütungeinzurichten.

Artikel 45.

Dem Bunde steht die Kontrole über dasTarifwesen zu. Derselbewird
namentlichdahin wirken:

1) daß baldigstauf denEisenbahnenim GebietedesBundes übereinstimmende
Betriebsreglementseingeführtwerden;

2) daß die möglichsteGleichmäßigkeitund Herabsetzungder Tarife erzielt,
insbesondere,daß bei größeren Entfernungen für den Transport von
Kohlen,Koaks,Holz, Erzen, steinen, salz, Roheisen,Düngungsmitteln
und ähnlichenGegenständenein dem Bedürfniß der Landwirthschaftund
Industrie entsprechenderermäßigterTarif, und zwar zunächstthunlichst
der Ein=Pfennig=Tarif eingeführtwerde.

Artikel 46.

Bei eintretendenNothständen, insbesonderebei ungewöhnlicherTheuerung
der Lebensmittel,sind die Eisenbahnverwaltungenverpflichtet,für den Transport,

nament=
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namentlichvon Getreide,Mehl, Hülsenfrüchtenund Kartoffeln, zeitweiseeinen
dem Bedürfniß entsprechenden,von dem Bundespräsidiumauf Vorschlag des
betreffendenBundesraths=Ausschussesfestzustellenden,niedrigenspezialtarif ein=
zuführen,welcherjedochnicht unter den niedrigstenauf der betreffendenBahn
für Rohproduktegeltendensatz herabgehendarf. 6

Artikel 47.

Den Anforderungender Bundesbehördenin Betreff der Benutzungder
Eisenbahnenzum Zweckder Vertheidigungdes Bundesgebieteshabensämmtliche
EisenbahnverwaltungenunweigerlichFolge zu leisten. Insbesondereist das
Militair und alles Kriegsmaterialzu gleichenermäßigtensätzen zu befördern.

VIII.

Post=-und Telegraphbenwesen.
Artikel 48.

Das Postwesenund das Telegraphenwesenwerden für das gesammte
Gebiet des NorddeutschenBundes als einheitlichestaatsverkehrs=Anstaltenein=
gerichtetund verwaltet.

Die im Artikel 4. vorgeseheneGesetzgebungdes Bundes in Post=und
Telegraphen=Angelegenheitenerstrecktsichnichtauf diejenigenGegenstände,deren
Regelungnach den gegenwärtigin der PreußischenPost= und Telegraphenver=
waltungmaaßgebendenGrundsätzender reglementarischenFestsetzungoderadmini=
strativenAnordnungüberlassenist.

Artikel 49.

Die Einnahmendes Post=und Telegraphenwesenssind für den ganzen
Bund gemeinschaftlich.Die Ausgaben werden aus den gemeinschaftlichenEin=
nahmen bestritten. Die Ueberschüssefließen in die Bundeskasse(AbschnittXII.).

Artikel 50.
Dem Bundespräsidiumgehörtdie obereLeitung der Post=und Telegra=

phenverwaltungan. Dasselbehat die Pflicht und das Recht, dafür zu sorgen,
daß Einheit in derOrganisationderVerwaltung und im BetriebedesDienstes,
sowiein der Qualifikationder Beamtenhergestelltund erhaltenwird.

Das Präsidium hat für denErlaß der reglementarischenFestsetzungenund
allgemeinen administrativen Anordnungen, sowie für die ausschließlicheWahr=
nehmungder Beziehungenzu anderenDeutschenoderaußerdeutschenPost= und
Telegraphenverwaltungensorge zu tragen.

sämmtlicheBeamtederPost=und Telegraphenverwaltungsindverpflichtet,
denAnordnungendes BundespräsidiumsFolge zu leisten. DieseVerpflichtung
ist in den Diensteidaufzunehmen.

Die
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Die Anstellung der bei den Verwaltungsbehördender Post und Tele—
graphie in den verschiedenenBezirken erforderlichenoberenBeamten (z. B. der
Direktoren,Räthe,Ober=Inspektoren),fernerdieAnstellungderzurWahrnehmung
des Aufsichts=u. s.w. Dienstesin den einzelnenBezirkenals Organe der er=
wähntenBehörden fungirendenPost=und Telegraphenbeamten(z.B. Inspektoren,
Kontroleure)gehtfür das ganzeGebiet des NorddeutschenBundes von dem
Präsidium aus, welchemdieseBeamten den Diensteid leisten. Den einzelnen
Landesregierungenwird vonden in Rede stehendenErnennungen,soweitdieselben
ihre Gebiete betreffen,Behufs der landesherrlichenBestätigung und Publikation
rechtzeitigMittheilunggemachtwerden.

Die anderenbei den Verwaltungsbehördender Post und Telegraphieer=
forderlichenBeamten, sowie alle für den lokalen und technischenBetrieb bestimm=
ten, mithin bei den eigentlichenBetriebsstellenfungirendenBeamten u. s. w.
werdenvon denbetreffendenLandesregierungenangestellt.

Wo eineselbstständigeLandes=Post=resp.Telegraphen=Verwaltungnichtbe=
steht, entscheidendie Bestimmungender besonderenVerträge.

« Artikel 51.
Jur Beseitigungder Zersplitterungdes Post=und Telegraphenwesensin

den Hansestädtenwird die Verwaltung und der Betrieb der verschiedenendort
befindlichenstaatlichenPost= und Telegraphen=Anstaltennach nähererAnordnung
des Bundespräsidiums, welchesden senaten Gelegenheitzur Aeußerung ihrer
hierauf bezüglichenWünschegebenwird, vereinigt. Hinsichts der dort befindlichen
DeutschenAnstalten ist dieseVereinigung sofort auszuführen.

Mit den außerdeutschenRegierungen,welchein den Hansestädtennoch
Postrechtebesitzenoder ausüben, werdendie zu demvorstehendenZwecknöthigen
Vereinbarungengetroffenwerden.

Artikel 52.
Bei Ueberweisungdes Ueberschussesder Postverwaltung für allgemeine

Bundeszwecke(Artikel49.) soll, in Betracht der bisherigen Verschiedenheitder
von denLandes=PostverwaltungendereinzelnenGebieteerzieltenRein=Einnahmen,
zum Zweckeeiner entsprechendenAusgleichung während der unten festgesetzten
UebergangszeitfolgendesVerfahren beobachtetwerden.

Aus den Postüberschüssen,welchein den einzelnenPostbezirkenwährend
der fünf Jahre 1861. bis 1865. aufgekommensind, wird ein durchschnittlicher
Jahresüberschußberechnet,und der Antheil, welchenjeder einzelnePostbezirk
an dem für das gesammteGebiet desNorddeutschenBundes sichdarnachheraus=
stellendenPostüberschussegehabthat, nach Prozenten festgestellt.

NachMaaßgabe des auf dieseWeise festgestelltenVerhältnisseswerdenaus
den im Bunde aufkommendenPostüberschüssenwährend der nächstenacht Jahre
den einzelnenstaaten die sichfür dieselbenergebendenQuoten auf ihre sonstigen
Beiträgezu Bundeszweckenzu Gute gerechnet.

Nach Ablauf der achtJahre hört jedeUnterscheidungauf, und fließen die
Postüberschüssein ungetheilterAufrechnung nach dem in Artikel 49. enthaltenen
Grundsatzder Bundeskassezu.

Von



— —

Von der währendder vorgedachtenachtJahre für dieHansestädtesichher=
ausstellendenQuote des Postüberschusseswird alljährlich vorweg die Hälfte dem
Bundespräsidiumzur Disposition gestelltzu dem Zwecke,daraus zunächstdie
Kostenfür die Herstellungnormaler Posteinrichtungenin den Hansestädtenzu
bestreiten.

IXX.

Marine und schiffahrt.
Artikel 53.

Die Bundes=Kriegsmarineist eine einheitlicheunter PreußischemOber=
befehl. Die Organisationund Jusammensetzungderselbenliegt seiner Majestät
dem Könige von Preußen ob, welcherdie Offiziere und Beamten der Marine
ernennt, und für welchendieselbennebstden Mannschafteneidlich in Pflicht zu
nehmensind.

Der Kieler Hafen und der Jadehafen sind Bundes=Kriegshäfen.
Der zur Gründung und Erhaltung der Kriegsflotteund der damit zu=

sammenhängendenAnstalten erforderlicheAufwand wird aus der Bundeskasse
bestritten.

Die gesammteseemännischeBevölkerung des Bundes, einschließlichdes
Maschinenpersonalsund der schiffshandwerker, ist vom Dienste im Landheere
befreit,dagegenzum Dienstein der Bundesmarineverpflichtet.

Die Vertheilung desErsatzbedarfesfindet nachMaaßgabe der vorhandenen
seemännischenBevölkerungstatt, und die hiernachvon jedemstaate gestellteQuote
kommt auf die Gestellung zum Landheerein Abrechnung.

Artikel 54.

Die Kauffahrteischiffealler Bundesstaatenbilden eine einheitlicheHandels=
marine.

Der Bund hat das Verfahrenzur Ermittelungder Ladungsfähigkeitder
seeschiffezu bestimmen,dieAusstellungderMeßbriefe, sowiederschiffscertifikate
zu regeln und dieBedingungen festzustellen,von welchendieErlaubniß zur Füh=
rung einesseeschiffesabhängigist.

In den seehäfen und auf allen natürlichenund künstlichenWasserstraßen
der einzelnenBundesstaatenwerdendieKauffahrteischiffesämmtlicherBundesstaaten
gleichmäßigzugelassenund behandelt.Die Abgaben,welchein denseehäfenvon
den seeschiffenoder derenLadungen für die Benutzung der schiffahrtsanstalten
erhobenwerden, dürfen die zur Unterhaltung und gewöhnlichenHerstellungdieser
Anstalten erforderlichenKosten nicht übersteigen.

Auf allen natürlichenWasserstraßendürfenAbgaben nur für dieBenutzung
besondererAnstalten,die zur Erleichterungdes Verkehrsbestimmtsind, erhoben
werden. DieseAbgaben,sowiedieAbgabenfür dieBefahrungsolcherkünstlichen
Wasserstraßen,welchestaatseigenthumsind, dürfendie zur Unterhaltungund
gewöhnlichenHerstellung der Anstalten und Anlagen erforderlichenKosten nicht

über=
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übersteigen.Auf die Flößerei finden dieseBestimmungeninsoweitAnwendung,
als dieselbeauf schiffbarenWasserstraßenbetriebenwird.

Auf fremdeschiffe oderderenLadungenandereoderhöhereAbgabenzu
legen,als von denschiffen derBundesstaatenoderderenLadungenzu entrichten
sind,stehtkeinemEinzelstaate,sondernnur demBunde zu.

Artikel 55.
Die Flagge der Kriegs=und Handelsmarineistschwarz=weißroth.

8

Konsulatwesen.

Artikel 56.

Das gesammteNorddeutscheKonsulatwesenstehtunter der Aufsicht des
Bundespräsidiums,welchesdie Konsuln, nachVernehmungdes Ausschussesdes
Bundesrathesfür Handel und Verkehr,anstellt.

In dem Amtsbezirk der Bundeskonsuln dürfen neue Landeskonsulatenicht
errichtetwerden. Die Bundeskonsuln üben für die in ihrem Bezirk nicht ver=
tretenenBundesstaatendie FunktioneneinesLandeskonsulsaus. Die sämmtlichen
bestehendenLandeskonsulatewerdenaufgehoben,sobalddieOrganisationderBundes=
konsulatedergestaltvollendetist, daß die Vertretung der Einzelinteressenaller
Bundesstaatenals durch die Bundeskonsulategesichertvon demBundesrathe an=
erkanntwird.

XI.
Bundes=Kriegswesen.

Artikel 57.
Jeder Norddeutscheist wehrpflichtigund kann sich in Ausübung dieser

Pflicht nichtvertretenlassen.
Artikel 58.

Die Kostenund Lastendes gesammtenKriegswesensdesBundes sindvon
allenBundesstaatenund ihrenAngehörigengleichmäßigzu tragen, so daß weder
Bevorzugungen,nochPrägravationeneinzelnerstaaten oderKlassengrundsätzlich
zulässigsind. Wo die gleicheVertheilungder Lasten sichin natura nichther=
stellenläßt, ohnedie öffentlicheWohlfahrtzu schädigen,ist dieAusgleichungnach
denGrundsätzender Gerechtigkeitim Wege der Gesetzgebungfestzustellen.

Artikel 59.

JederwehrfähigeNorddeutschegehörtsiebenJahre lang, in derRegel vom
vollendeten20. bis zum beginnenden28. Lebensjahre,dem stehendenHeere—
Bundes=Gesetzbl.1867. 3 und
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und zwar die erstendrei Jahre bei denFahnen, die letztenvier Jahre in der
Reserve — und die folgenden fünf Lebensjahreder Landwehr an. In den=
jenigenBundesstaaten,in denenbishereinelängereals zwölffährigeGesammt=
dienstzeitgesetzlichwar, findet die allmäligeHerabsetzungder Verpflichtungnur
in demMaaße statt, als dies dieRücksichtauf dieKriegsbereitschaftdesBundes=
heereszuläßt.

In Bezug auf dieAuswanderungderReservistensollenlediglichdiefenigen
Bestimmungen maaßgebendsein, welchefür die Auswanderung der Landwehr=
männergelten.

Artikel 60.
Die Friedens=PräsenzstärkedesBundesheereswird bis zum 31. Dezember

1871. auf Ein ProzentderBevölkerungvon 1867. normirt, und wird pro rata
derselbenvon den einzelnenBundesstaaten gestellt. Für die spätereJeit wird
die Friedens=Präsenzstärkedes Heeres im Wege der Bundesgesetzgebungfest=
estellt.
3 Artikel 61.

Nach Publikation dieserVerfassungist in demganzenBundesgebietedie
gesammtePreußischeMilitairgesetzgebungungesäumteinzuführen,sowohl die
Gesetzeselbst,als die zu ihrer Ausführung, Erläuterung oder Ergänzunger=
lassenenReglements,Instruktionenund Reskripte,namentlichalso das Militair=
strafgesetzbuchvom 3. April 1845., die Militair strafgerichtsordnungvom
3.April 1845., dieVerordnungüber dieEhrengerichtevom 20. Juli 1843., die
BestimmungenüberAushebung,Dienstzeit,servis= undVerpflegungswesen,Ein=
quartierung,Ersatzvon Flurbeschädigungen,Mobilmachungu. s. w. für Krieg
und Frieden. Die Militair=Kirchenordnungist jedochausgeschlossen.

Nach gleichmäßigerDurchführungderBundes=Kriegsorganisationwird das
Bundespräsidiumein umfassendesBundes=MilitairgesetzdemReichstageund dem
Bundesrathezur verfassungsmäßigenBeschlußfassungvorlegen.

Artikel 62.
Zur Bestreitungdes Aufwandesfür das gesammteBundesheerund die

zu demselbengehörigenEinrichtungensind bis zum 31. Dezember1871. dem
Bundesfeldherrnjährlich sovielmal 225 Thaler, in Worten zweihundertfünf
und zwanzigThaler, als dieKopfzahlderFriedensstärkedesHeeresnachArtikel60.
beträgt,zur Verfügung zu stellen. Vergl. AbschnittXII.

Die Jahlung dieserBeiträge beginntmit dem erstendes Monats nach
Mublikation der Bundesverfassung.
Nach dem 31. Dezember1871. müssendieseBeträge von den einzelnen

staaten des Bundes zur Bundeskassefortgezahltwerden. Zur Berechnungder=
selbenwird die im Artikel 60. interimistischfestgestellteFriedens=Präsenzstärkeso
lange festgehalten,bis sie durchein Bundesgesetzabgeändertist.

Die Verausgabungdiesersumme für das gesammteBundesheerund
dessenEinrichtungenwird durchdas Etatsgesetzfestgestellt.

Bei der Feststellungdes Militair=Ausgabe=Etatswird die auf Grundlage
dieser Verfassung gesetzlichfeststehendeOrganisation des Bundesheeres zu
Grunde gelegt. Ar
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Artikel 63.
Die gesammteLandmachtdes Bundes wird ein einheitlichesHeer bilden,

welchesin Krieg und Frieden unter demBefehleseiner Majestät desKönigs
von Preußen als Bundesfeldherrn steht.
Die Regimenter�c,führenfortlaufendeNummerndurchdie ganzeBundes=

Armee. Für dieBekleidungsind dieGrundfarbenundder schnitt derKöniglich
PreußischenArmee maaßgebend.Dem betreffendenKontingentsherrnbleibt es
überlassen,die äußerenAbzeichen(Kokarden2c.)zu bestimmen. «

Der Bundesfeldherrhat diePflicht und dasRecht, dafürsorge zu tragen,
daß innerhalbdes Buͤndesheeresalle Truppentheilevollzählig und kriegstüchtig
vorhandensind und daß Einheit in der Organisationund Formation, in Be—
waffnungund Kommando, in der Ausbildung der Mannschaften,sowiein der
Qualifikation der Offiziere hergestelltund erhaltenwird. Zu diesemBehufe ist
der Bundesfeldherrberechtigt,sich jederzeitdurchInspektionenvon derVerfassung
der einzelnenKontingentezu überzeugenund die Abstellung der dabei vorge=
fundenenMängel anzuordnen.

Der Bundesfeldherrbestimmtden Präsenzstand,die Gliederungund Ein=
theilungder Kontingenteder Bundesarmee,sowiedie Organisationder Land=
wehr, und hat das Recht, innerhalbdes Bundesgebietesdie Garnisonenzu be=
stimmen,sowie die kriegsbereiteAufstellung eines jeden Theils der Bundesarmee
anzuordnen.

Behufs Erhaltung der unentbehrlichenEinheit in derAdministration,Ver=
pflegung,Bewaffnung und Ausrüstung aller Truppentheiledes Bundesheeres
sind die bezüglichenkünftig ergehendenAnordnungenfür die PreußischeArmee den
Kommandeurender übrigenBundeskontingente,durchden Artikel 8. Nr. 1 be=
zeichnetenAusschuß für das Landheerund die Festungen,zur Nachachtungin
geeigneterWeise mitzutheilen.

Artikel 64.
Alle Bundestruppensind verpflichtet,den Befehlendes Bundesfeldherrn

unbedingteFolge zu leisten. Diese Verpflichtung ist in den Fahneneid auf=
zunehmen.

Der Höchstkommandirendeeines Kontingents, sowie alle Offiziere, welche
Truppen mehr als eines Kontingents befehligen, und alle Festungskomman=
dantenwerdenvon demBundesfeldherrnernannt. Die von Demselbenernannten
OffiziereleistenIhm denFahneneid. Bei Generalenund denGeneralstellungen
versehendenOffizieren innerhalb des Bundeskontingents ist die Ernennung von
der jedesmaligenZustimmung des Bundesfeldherrn abhängig zu machen.

Der Bundesfeldherrist berechtigt,Behufs Versetzungmit oderohneBe=
förderungfür die von Ihm im Bundesdienste,sei es imPreußischenHeere, oder
in anderenKontingentenzu besetzendenstellen aus denOffizierenaller Kontingente
des Bundesheereszu wählen. 12bI

Artikel 65. T
Das Recht,FestungeninnerhalbdesBundesgebietesanzulegen,stehtdem

3- Bundes=
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Bundesfeldherrnzu, welcherdieBewilligung derdazuerforderlichenMittel, soweit
das Ordinarium sie nicht gewährt,nachAbschnittXII. beantragt.

Artikel 66.
Wo nicht besondereKonventionenein Anderes bestimmen,ernennendie

Bundesfürsten,beziehentlichdiesenatedieOffiziereihrerKontingente,mit derEin=
schränkungdes Artikels 64. sie sind Chefs aller ihren Gebietenangehörenden
Truppentheileund genießendie damitverbundenenEhren. sie habennament=
lich dasRecht derInspizirung zu jederZeit und erhalten,außerdenregelmäßigen
RapportenundMeldungenübervorkommendeVeränderungen,Behufsdernöthigen
landesherrlichenPublikation, rechtzeitigeMittheilung von den die betreffenden
TruppentheileberührendenAvancementsund Ernennungen.

Auch steht ihnen das Recht zu, zu polizeilichenZweckennicht blos ihre
eigenenTruppen zu verwenden,sondernauch alle anderenTruppentheileder
Bundesarmee,welchein ihren Ländergebietendislocirt sind, zu requiriren.

Artikel 67.
Ersparnissean demMilitairetat fallen unter keinenUmständeneinerein=

zelnenRegierung, sondernjederzeitderBundeskassezu.

Artikel 68.

Der Bundesfeldherrkann, wenn die öffentlichesicherheit in demBundes=
gebietebedrohtist, einen jedenTheil desselbenin Kriegszustanderklären. Bis
zum Erlaß einesdie Voraussetzungen,die Form der Verkündigungund die
Wirkungen einer solchenErklärung regelndenBundesgesetzesgelten dafür die
Vorschriftendes PreußischenGesetzesvom 4. Juni 1851. (Gesetz samml. für
1851.s. 451.ff..

XII.

Bundesfinanzen.
Artikel 69.

Alle Einnahmen und Ausgaben des Bundes müssenfür jedesJahr ver=
anschlagtund auf den Bundeshaushaltsetatgebrachtwerden. Letztererwird
vor Beginn des Etatsjahres nach folgendenGrundsätzendurch ein Gesetzfest
gestellt.

Artikel 70.
Zur Bestreitung aller gemeinschaftlichenAusgaben dienen zunächstdie

etwaigenUeberschüsseder Vorjahre, sowiedie aus denZöllen, den gemeinschaft=
lichen Verbrauchssteuernund aus dem Post- und Telegraphenwesenfließenden
gemeinschaftlichenEinnahmen. Insoweit dieselbendurch dieseEinnahmen nicht
gedecktwerden,sind sie, so langeBundessteuernnicht eingeführtsind, durchBei=
träge der einzelnenBundesstaatennachMaaßgabeihrerBevölkerungaufzubringen,

welche
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welchebis zur Höhe des budgetmäßigenBetrages durchdas Präsidium aus=
geschriebenwerden.

Artikel 71.
Die gemeinschaftlichenAusgabenwerdenin der Regel für ein Jahr be=

willigt, könnenjedochin besonderenFällen auch für eine längereDauer bewilligt
werden.

Während der im Art. 60. normirtenUebergangszeitist der nachTiteln
geordneteEtat über die Ausgaben für das BundesheerdemBundesratheund
demReichstagenur zur Kenntnißnahmeund zur Erinnerungvorzulegen.

Artikel 72.
Ueber die Verwendung aller Einnahmen des Bundes ist von dem Prä=

sidiumdemBundesratheund demReichstagezur EntlastungjährlichRechnung
zu legen.

Artikel 73.
In Fällen eines außerordentlichenBedürfnisses können im Wege der

Bundesgesetzgebungdie Aufnahme einer Anleihe, sowie die Uebernahmeeiner
Garantie zu Lastendes Bundes erfolgen.

XIII.
schlichtungvon streitigkeitenund strafbestimmungen.

Artikel 74.
Jedes Unternehmengegendie Existenz,die Integrität, diesicherheitoder

die VerfassungdesNorddeutschenBundes, endlichdie Beleidigungdes Bundes=
rathes, desReichstages,einesMitgliedes desBundesrathesoderdesReichstages,
einerBehördeoder einesöffentlichenBeamten des Bundes, währenddieselben
in der Ausübung ihres Berufes begriffensind oder in Beziehungauf ihren
Beruf, durchWö, schrift, Druck, Zeichen,bildlicheoderandereDarstellung,
werden in den einzelnenBundesstaatenbeurtheit und bestraftnachMaaßgabe der
in denletzterenbestehendenoder künftig in Wirksamkeit tretendenGesetze,nach
welcheneine gleichegegen den einzelnenBundesstaat, seine Verfassung, seine
Kammernoderstände, seineKammer=oderständemitglieder,seineBehörden
und BeamtenbegangeneHandlung zu richtenwäre.

Artikel 75.
Für diejenigenin Art. J4. bezeichnetenUnternehmungengegendenNord=

deutschenBund, welche,wenngegeneinender einzelnenBundesstaatengerichtet,
als Hochverrath oder Landesverrath zu gualifiziren wären, ist das gemeinschaft=
licheOber=Appellationsgerichtder drei freienundHansestädtein Lübehdie zustän=
dige spruchbehördein ersterund letzterInstanz. W

ie



Die näheren Bestimmungenüber dieZuständigkeitund das Verfahrendes
Ober=Appellationsgerichtserfolgenim Wege der Bundesgesetzgebung.Bis zum
Erlasse eines Bundesgesetzesbewendetes bei der seitherigenZuständigkeitder
Gerichte in den einzelnenBundesstaaten und den auf das Verfahren dieser
GerichtesichbeziehendenBestimmungen.

Artikel 76.

» streitigkeitenzwischenverschiedenenBundesstaaten,soferndieselbennicht
privatrechtlicherNatur und daher von den kompetentenGerichtsbehördenzu
entscheidensind, werden auf Anrufen des einen Theils von dem Bundesrathe
erledigt.

Verfassungsstreitigkeitenin solchenBundesstaaten,in derenVerfassung
nichteineBehördezur Entscheidungsolcherstreitigkeitenbestimmtist, hat auf
Anrufen eines Theiles der Bundesrath gütlich auszugleichenoder, wenn das
nichtgelingt, im Wege der Bundesgesetzgebungzur Erledigungzu bringen.

Artikel 77.
Wenn in einemBundesstaateder Fall einerJustizverweigerungeintritt,

und auf gesetzlichenWegen ausreichendeHülfe nicht erlangt werdenkann, so liegt
demBundesratheob, erwiesene,nachder Verfassungund denbestehendenGe—
setzendesbetreffendenBundesstaateszu beurtheilendeBeschwerdenüberverweigerte
oder gehemmteRechtspflegeanzunehmen, und darauf die gerichtlicheHülfe bei
der Bundesregierung,die zu derBeschwerdeAnlaß gegebenhat, zu bewirken.

XIV.

AllgemeineBestimmung.
Artikel 78.

Veränderungender Verfassungerfolgenim Wege derGesetzgebung,jedoch
ist zu denselbenim BundesratheeineMehrheitvon zweiDritteln der vertretenen
stimmen erforderlich.

XV.

Verhältnißzu densüddeutschenstaaten.
Artikel 79.

Die Beziehungendes Bundes zu densüddeutschenstaaten werdensofort
nachFeststellungderVerfassungdesNorddeutschenBundes, durchbesonderedem
Reichstagezur GenehmigungvorzulegendeVerträge, geregeltwerden.

Der Eintritt der süddeutschenstaaten odereinesderselbenin denBund
erfolgt auf denVorschlag desBundespräsidiums im Wege derBundesgesetzgebung.

unter



—23-.

unter dem 25. Juni d. J. verkündet worden und hat am 1. Juli d. J. die
Gesetzeskrafterlangt. « «

Indem Wir dies hiermit zur öffentlichenKenntniß bringen, übernehmen
Wir die Uns durch die Verfassungdes NorddeutschenBundes übertragenen
Rechte,Befugnisseund Pflichten für Uns und UnsereNachfolgerin der Krone
Preußen. ««" «

Wir befehlen,diesesPublikandumdurchdas Bundesgesetzblattdes Nord=
deutschenBundes zu veröffentlichen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Königlichen Insiegel.

GegebenBad Ems, den 26. Juli 1867.

(I. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

(Nr. 2.) AllerhöchsterErlaß vom 14. Juli 1867., betreffenddie ErnennungdesPräsidenten
des staatsministeriums und Ministers der auswärtigenAngelegenheiten,
Grafen von Bismarck=schönhausen,zum BundeskanzlerdesNorddeutschen
Bundes.

*

n Ausführungder Bestimmungender VerfassungdesNorddeutschenBundes
(IV. Art. 15. und 17.) ernenneIch sie hierdurchzumBundeskanzlerdesNord=
deutschenBundes.

Bad Ems, den 14. Juli 1867.

Wilhelm.
v. Mühler. Gr. zur Lippe.

An den Präsidenten des staatsministeriums und Minister
der auswärtigenAngelegenheiten,Grafen von Bismarck=

schönhausen.

Nr. 3.)
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(Nr. 3.) Verordnung, betreffenddie Einführung des Bundesgesetzblattesfür den Nord—
deutschenBund. Vom 26. Juli 1867.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenKönigvonPreußen#c.
verordnenzur Ausführungder Artikel2. und 17. der Verfassungsurkundedes
NorddeutschenBundes im Namen des Bundes, was folgt:

. Z.1.
Für das ganzeGebietdesNorddeutschenBundeswird in Berlin ein

„Bundesgesetzblatt des Norddeutschen Bundes“

erscheinen,durch welchessämmtlicheBundesgesetze(Artikel2. der Verfassungs—
urkundedes NorddeutschenBundes) und Anordnungenund Verfügungendes
Bundespräsidiums(Artikel 17.) verkündetwerdensollen.

s. 2.
Der Tag der Ausgabedes Bundesgesetzblattesin Berlin (Artikel2. der

Verfassungsurkundedes NorddeutschenBundes) ist auf demBlatte anzugeben.

3. .
Die Herausgabedes Bundesgesetzblatteserfolgt im Büreau des Bundes=

kanzlers.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KöniglichenInsiegel.
GegebenBad Ems, den26. Juli 1867.

(L. s.) Wilhbelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Redigirt im Büreau desBundeskanzlers.

Unveränderter Abdruck) Berlin (1893), Reichsdruckerei.
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Bundes-Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

X2
(Nr. 4.) Verordnung, betreffenddie Einberufung des Bundesrathes des Norddeutschen

Bundes. Vom 3. August 1867.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
verordnen,auf Grund desArtikels12. derVerfassungdesNorddeutschenBundes,
im NamendesBundes,was folgt:

Der Bundesrath desNorddeutschenBundes wird berufen,am 15. d. M.
in Berlin zusammenzu treten,und beauftragenWir denBundeskanglermit den
zu diesemZweckenöthigenVorbereitungen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KöniglichenInsiegel.

GegebenBad Ems, den3. August1867.

(L. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Bundes=Gesetzbl.1867. 4 (Nr. 5.)

Ausgegebenzu Berlin den 11. August 1867.
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(Nr. 5.) Bekanntmachung,betreffend die Ernennung der BevollmächtigtenzumBundesrathe
des NorddeutschenBundes. Vom 10. August 1867.

Auf Grund derArtikel 6. und 7.der Verfassungsurkundefür denNorddeutschen
Bund sind zu Bevollmächtigtenzum Bundesratheernanntworden,und zwar:

von seiner Majestät dem Könige von Preußen:
derGeneralmajorv. Podbielski, Direktor desAllgemeinenKriegs=
departements,

derGenerallieutenantv. Rieben, DirektordesMarineministeriums,
der WirklicheGeheimeRath und General=steuerdirektorv. Pom=
mer Esche,

der Wirkliche Geheime Ober=Finanzrath und Ministerialdirektor
Günther,

der WirklicheGeheimeOber=Regierungsrathund Ministerialdirektor
Delbrück,

der General=Postdirektorv. Philipsborn,
derGeheimeOber=JustizrathDr. Papef

von seiner Majestät dem Könige von sachsen:

der staatsminister der Finanzen und der auswärtigenAngelegen=
heitenFreiherr v. Friesen,

der Geheime Rath und Ministerialdirektorim Ministerium des
Innern Dr. Weinlig,

derGeheimeFinanzrath v. Thümmel,
der OberstundMilitairbevollmächtigtein Berlin v. Brandenstein;

von seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Hessen
und bei Rhein:

der GeheimeLegationsrathHofmann;

von seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklen=
burg=schwerin:

der staatsrath v. Müller,
der Generalmajorv. Bilgner,

von seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von sachsen=
Weimar=Eisenach:

der WirklicheGeheimeRath und staatsminister Dr. v. Watzdorff;
von
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von seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Mecklen—
burg=strelitz:

der staatsminister v. Bülow=
von seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Olden=
burg:

derstaatsrath Buchholtz)
von seiner Hoheit demHerzoge von Braunschweig und Lüneburg:

der staatsministerv. Campe,
derGeheimeLegationsrathv. Liebe,

von seiner Hoheit dem Herzoge von sachsen=Meiningen und
Hildburghausen:

der WirklicheGeheimeRath Graf v. Beust;
von seiner Hoheit dem Herzoge zu sachsen=Altenburg:

der staatsminister Gerstenberg v. Zech
von seiner Hoheit dem Herzoge zu sachsen=Koburg und Gotha:

derWirklicheGeheimeRath undstaatsministerFreiherrv. seebach;
von seiner Hoheit dem Herzoge von Anhalt:

der RegierungsrathDr. sintenis,
von seiner Durchlaucht dem Fürsten zu schwarzburg=Rudol=
stadt:

der staatsminister v. Bertrab,
von seiner Durchlaucht dem Fürsten zu schwarzburg=son=
dershausen:
der staatsrath v. Wolffersdorff;

von seiner Durchlaucht dem Fürsten zu Waldeck und Pyrmont:
der GeheimeRegierungsrathKlapp;

von seiner Durchlaucht dem Fürsten Reuß älterer Linie:
der RegierungspräsidentDr. Herrmann)

von seiner Durchlaucht dem Fürsten Reuß jüngerer Linie:
der staatsminister v. Harbon)

von seiner Durchlaucht dem Fürsten von schaumburg=Lippe:
derGeheimeRegierungsrathHöcker;

von seiner Durchlaucht dem Fürsten zur Lippe:
der Kabinetsministerv. Oheimb

von
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von dem senate der freien und Hansestadt Lübeck:

der senator Dr. Curtius;

von dem senate der freien Hansestadt Bremen:
der senator Gildemeister;

von dem senate der freien und Hansestadt Hamburg:

der senator Dr. Kirchenpauer.

Diese Ernennungenwerdenhierdurchzur öffentlichenKenntnißgebracht.

Berlin, den10.August1867.

Der Kanzler desNorddeutschenBundes.

Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Redigirt im BüreaudesBundeskanzlers.
UnveränderterAbdruck)Berlin (1893), Reichsdruckerei.
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Bundes-Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

.M 3.

(Nr. 6.) Allerhöchster Präsidial-Erlaß vom 12. August 1867., betreffend die Errichtung

des Bundeskanzler=Amtes.

A# Ihren Bericht vom 10. d. M. genehmigeIch die Errichtung einer Be=
hördefür die dem BundeskanzlerobliegendeVerwaltung und Beaufsichtigung
der, durchdieVerfassungdesNorddeutschenBundes zuGegenständenderBundes=
verwaltunggewordenen,beziehungsweiseunter die Aufsicht desBundes=Präsi=
diums gestelltenAngelegenheiten,sowiefür die Ihnen, als Bundeskanzler,zu=
stehendeBearbeitungder übrigenBundes=Angelegenheiten.Diese Behörde soll
denNamen „Bundeskanzler=Amt“führenundunterIhrer unmittelbarenLeitung
stehen. Zum Präsidenten derselbenwill Ich den Wirklichen Geheimen Ober=
Regierungsrathund MinisterialdirektorDelbrückernennen.

Bad Ems, den12.August1867.

Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

An denKanzler des NorddeutschenBundes.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

UnveränderterAbdruck)Berlin (1891), Reichsdruckerei.

Bundes=Gesetzbl.1867. 5

Ausgegebenzu Berlin den 17. August 1867.
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Bundes-Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

(Nr. 7.) Verordnung, betreffenddie Einberufung des Reichstagesdes NorddeutschenBun—
des. Vom 31. August 1867.

Wix Wilhelm„von GottesGnadenKoͤnigvonPreußen2c.
verordnen,auf Grund desArtikels 12. derVerfassungdesNorddeutschenBundes,
im Namen des Bundes, was folgt:

Der Reichstag des NorddeutschenBundes wird berufen, am 10. sep=
temberd.J. in Berlin zusammenzu treten,und beauftragenWir denBundes=
kanzlermit denzu diesemZweckenöthigenVorbereitungen.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KöniglichenInsiegel.

Gegebenschloß Babelsberg, den 31. August 1867.

(L. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Unveränderter Abdruck) Berlin (1890), Reichsdruckerei.

Bundes=Gesetzbl.1867. 6

Ausgegebenzu Berlin den 3. september1867.
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Bundes-Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

M 5.

(Nr. 8.) Gesetzüber das Paßwesen. Vom 12. Oktober1867.

W Wilhelm, vonGottesGnadenKoͤnigvonPreußen.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmung
desBundesrathesund desReichstages,was folgt:

s. 1.
Bundesangehörigebedürfenzum Ausgange aus dem Bundesgebiete,zur

Rückkehrin dasselbe, sowie zum Aufenthalte und zu Reisen innerhalb desselben
keinesReisepapiers.

Doch sollenihnen auf ihren Antrag Pässe oder sonstigeReisepapiereer=
theiltwerden,wenn ihrer Befugniß zur Reise gesetzlicheHindernissenicht ent=
gegenstehen.

s. 2.
Auch von Ausländernsoll wederbeim Eintritt, noch beimAustritt über

die Grenzedes Bundesgebietes,nochwährendihresAufenthaltsoderihrerReisen
innerhalbdesselbenein Reisepapiergefordertwerden.

3.
Bundesangehörigewie Ausländer bleibenjedochverpflichtet,sichauf amt=

lichesErfordernüber ihre Person genügendauszuweisen.

s. 4.
Pässe oder sonstigeReisepapiere,sowie andereLegitimations=Urkunden,

welchevon der zuständigenBehördeeinesBundesstaatesausgestelltsind, haben,
wenn sie nicht eine ausdrücklicheBeschränkungin dieser Beziehung enthalten,
Gültigkeitfür das ganzeBundesgebiet.
Bundes=Gesetbl.1867. 7 s. 5.

Ausgegebenzu Berlin den 31. Oktober1867.
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Z.5.
Eine Verpflichtungzur Vorlegung der ReisepapiereBehufs der Visirung

findetnichtstatt.
s. 6.

Zur Ertheilung von Pässen an Bundesangehörigezum Eintritt in das
Bundesgebietsind befugt:

1) die Bundesgesandtenund Bundeskonsuln;
2) die GesandtenjedesBundesstaates,jedochfür AngehörigeandererBun=
desstaatennur insoweit, als die letzterenin ihrem Bezirkenicht ver=
tretensind;

3) so lange solchenoch vorhandensind (Art. 56. der Bundesverfassung),
die Konsuln jedesBundesstaates,soweit ihnen nach den in demselben
geltendenBestimmungendieseBefugniß zusteht.
Zur Ertheilung von Auslandspässenund sonstigenReisepapierensind

diejenigenBehörden befugt, welchenach den in den einzelnenBundesstaaten
geltendenBestimmungendieseBefugniß haben, oder welchendieselbevon Bun=
deswegenoder von denRegierungender einzelnenBundesstaatenfernerhinbei=
gelegtwird. .!7

Zu Pässenund sonstigenReisepapierensind übereinstimmendeFormulare
einzuführen und zu benutzen.

s. s.
Für Pässeund sonstigeReisepapieredarf an stempelabgabenund Aus=

fertigungsgebührenzusammen nicht mehr als höchstensEin Thaler erhoben
werden.

Die Gesandtenund Konsuln sind befugt, Pässe stempel=und kostenfrei
auszustellen.In welchenFällen dies außerdemstatthaftist, bleibt der Bestim=
mung der einzelnenRegierungenvorbehalten.

·
Wenn die sicherheit des Bundes oder eines einzelnenBundesstaates,

oderdie öffentlicheOrdnung durchKrieg, innereUnruhen oder sonstigeEreig=
nisse bedroht erscheint, kann die Paßpflichtigkeit überhaupt oder für einen be=
stimmtenBezirk, oder zu Reisen aus und nach bestimmtenstaaten des Aus=
landes, durch Anordnung des Bundespräsidiums vorübergehendeingeführt
werden.

s. 10.
Das gegenwärtigeGesetztritt mit dem 1. Januar 1868. in Wirksamkeit.
Alle Vorschriften,welchedemselbenentgegenstehen,tretenaußerKraft.
Dies berührt jedochnicht die Bestimmungenüber Zwangspässeund

Reise=



Reiserouten,sowieüber dieKontrole neu *“*“ Personenund derFremden
an ihremAufenthaltsorte.

Zu letzteremZweckedürfen indessenAufenthaltskartenweder eingeführt,
noch,wo sie bestehen,beibehaltenwerden.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBaden=Baden,den 12. Oktober1867.

(L. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

—#

(Nr. 9.) Gesetz,betreffenddie Nationalität der Kauffahrteischiffeund ihre Befugniß zur
Führung der Bundesflagge. Vom 25. Oktober1867.

Wir Wilhelm),vonGottesGnadenKönigvonPreußenrc.
verordnenim Namen desNorddeutschenBundes, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

1.
Die zum Erwerb durchdie seefahrt bestimmtenschiffe (Kauffahrteischiffe)

derBundesstaatenhabenfortan als NationalflaggeausschließlichdieBundesflagge
zu führen(Artikel54. und 55. der Bundesverfassung).

§. 2.
Zur Führung der Bundesflaggesind die Kauffahrteischiffenur dann be=

rechtigt,wenn sie in dem ausschließlichenEigenthum solcherPersonensichbefinden,
welchendas Bundesindigenat(Artikel3. der Bundesverfassung)zusteht.

DiesenPersonensindgleichzu achtendieim BundesgebieteerrichtetenAktien=
gesellschaftenund Kommanditgesellschaftenauf Aktien, in Preußen auch die nach
Maaßgabedes Gesetzesvom 27. März 1867. eingetragenenGenossenschaften,so=
fern dieseGesellschaftenund Genossenschafteninnerhalb des Bundesgebietesihren
sitz habenundbeidenKommanditgesellschaftenauf Aktien allen persönlichhaften=
denMitgliederndas Bundesindigenatzusteht.

s. 3.
Für die zur Führung der BundesflaggebefugtenKauffahrteischiffesind in

denan der see belegenenBundesstaatenschiffsregisterzu führen. Die Landes=
gesetzebestimmendie Behörden,welchedas schiffsregisterzu führenhaben.

4
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s. 4.
Das schiffsregisterist öffentlich die Einsicht desselbenist währendder

gewöhnlichenDienststundeneinemJeden gestattet.

s. 5.
Ein schiff kannnur in das schiffsregisterdesjenigenHafens eingetragen

werden,vonwelchemaus dieseefahrt mit ihm betriebenwerdensoll (Heimaths=
hafen, Registerhafen).

#5 #
Die Eintragung des schiffes in das schiffsregistermuß enthalten:
1) denNamenund dieGattungdesschiffes(obBarke) Brigg u. s.w.)
2) seineGröße und die nachder Größe berechneteTragfähigkeit;
3) die Zeit und denOrt seinerErbauung, oder)wenn es die Flagge eines
nicht zum NorddeutschenBunde gehörendenLandes geführt hat, den
Thatumstand,wodurches das Recht, die Bundesflaggezu führen, er=
langt hat, und außerdem,wenn thunlich,die Zeit und denOrt derEr=
bauung;

4) denHeimathshafen; ·
5)denNamenunddienähereBezeichnungdesRheders,oder,wenneine
Rhederei besteht,den Namenund die nähereBezeichnungaller Mit—
rheder und die Größe der schiffspart einesJeden; ist eineHandels=
gesellschaftRheder oderMitrheder, so sind die Firma und der Ort, an
welchemdie Gesellschaftihren sitz hat, und, wenndie Gesellschaftnicht
eine Aktiengesellschaftist, die Namen und die nähereBezeichnungaller
die HandelsgesellschaftbildendenGesellschaftereinzutragen;bei der Kom=
manditgesellschaftauf Aktien genügt statt der Eintragung aller Gesell=
schafterdie Eintragung aller persönlichhaftendenGesellschafter;

6) den Rechtsgrund, auf welchem die Erwerbung des Eigenthums des
schiffes oderder einzelnenschiffspartenberuht;

7) die Nationalität des Rhedersoderder Mitrheder;
8) den Tag der Eintragung des schiffes.
Ein jedesschiff wird in dasschiffsregisteruntereinerbesonderenOrdnungs=

nummereingetragen.
s 1

Die Eintragung des schiffes in das schiffsregisterdarf erst geschehen,
nachdemdasRechtdesselben,dieBundesflaggezu führen, und alle in dem§. 6.
bezeichnetenThatsachenglaubhaftnachgewiesensind.

s. s.
Ueber die Eintragung des schiffes in das schiffsregisterwird von der

Re=



Registerbehördeeinemit demInhalt der Eintragung übereinstimmendeUrkunde
(Certifikat)ausgefertigt. .

Das Certifikatmuß außerdembezeugen,daß die nachH. 7. erforderlichen
Nachweisungengeführtsind, sowie, daß das schiff zur Führung der Bundes=
flaggebefugtsei.

s. 9.
Durch das Certifikatwird das Recht des schiffes, die Bundesflaggezu

führen,nachgewiesen.
ZumNachweisdiesesRechtsist insbesondereeinseepaßnichterforderlich.

C.10.
Das Recht,dieBundesflaggezu führen,darf wedervor der Eintragung

des schiffes in das schiffsregister,noch vor der Ausfertigung des Certiffkats
ausgeübtwerden.

s. 11.
Treten in denThatsachen,welchein dem§F.6. bezeichnetsind, nachder

EintragungVeränderungenein, so müssendieselbenin das schiffsregisterein=
getragenund auf demCertifikatevermerktwerden.

Im Fall das schiff untergehtoderdasRecht, dieBundesflaggezu führen,
verliert, ist das schiff in demschiffsregisterzu löschenund das ertheilteCer=
tifikatzurückzuliefern,sofernnichtglaubhaftbescheinigtwird, daß es nichtzurück=
geliefertwerdenkönne. ·

s. 12.
Die Thatsachen,welchegemäßF. 11. eineEintragung oderdie Löschung

im schiffsregistererforderlichmachen,sind von demRhederbinnensechsWochen
nachAblauf des Tages, an welchemer von ihnenKenntniß erlangt hat, der
Registerbehördezum Zweckder Verfolgung der Vorschriftendes F. 11. anzu=
zeigenund glaubhaftnachzuweisen,betreffendenFalls unter Zurücklieferungdes
Certifikats. » -

Die Verpflichtungzu der Anzeigeund Nachweisungliegt ob:
1) wenneineRhedereibesteht,allen Mitrhedern;
2) wenneineAktiengesellschaftRhederoderMitrheder ist, für dieselbeallen
MitgliederndesVorstandes; »

3) wenneineandereHandelsgesellschaftRhederoderMitrheder ist, für die=
selbeallen persönlichhaftendenGesellschaftern;

4) wenndieVeränderungin einemEigenthumswechselbesteht,wodurchdas
Rechtdesschiffes, dieBundesflaggezu führen, nicht berührtwird, dem
neuenErwerberdes schiffes oderder schiffspart.

s. 13.
Wenn ein schiff, welchesgemäßderBestimmungdes §. 2. zur Führung

der Bundesflaggenichtberechtigtist, unter der Bundesflaggefährt, so hat der
Führer des schiffes Geldbußebis zu fünfhundertThalern oderGefängnißstrafe

- bis
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bis zu sechsMonaten verwirkt;auchkann auf Konfiskationdesschiffes erkannt
werden.

s. 14.
Wenn ein schiff, welchesgemäß§. 10. sich der Führung der Bundes=

flagge enthaltenmuß, weil Die Eintragung in das schiffsregisteroder die
Ausfertigungdes schiffscertifikatsnochnichterfolgt ist, unter derBundesflagge
fährt, so hat der Führer des schiffes Geldbußebis zu EinhundertThalern oder
verhältnißmäßigeGefängnißstrafeverwirkt, sofern er nicht nachweist,daß der
unbefugteGebrauchder Bundesflaggeohnesein Verschuldengeschehensei.

s. 15.
Die im §. 14. angedrohtestrafe hat auchderjenigeverwirkt,welchereine

nachdenBestimmungendes §. 12. ihm obliegendeVerpflichtungbinnendersechs=
wöchentlichenFrist nicht erfüllt, soferner nicht beweist,daß er ohneseinVer=
schuldenaußer stande gewesensei, dieselbezu erfüllen. Die strafe tritt nicht
ein, wenn vor Ablauf der Frist die Verpflichtungvon einemMitverpflichteten
erfüllt ist. Die strafe wird gegendenjenigenverdoppelt,welcherdieVerpflichtung
auch binnen sechsWochennachAblauf des Tages, an welchemdas ihn verur=
— Erkenntnißrechtskräftiggewordenist, zu erfüllenversäumt.

s. 16.
Wenn ein außerhalbdes Bundesgebietesbefindlichesfremdesschiff durch

den Uebergangin das Eigenthumeiner Person, welcherdas Bundesindigenat
zusteht,das Recht, die Bundesflaggezu führen, erlangt, so könnendie Ein=
tragung in das schiffsregisterund das Certifikat durch ein von demBundes=
konsul, in dessenBezirk das schiff zur Zeit des Eigenthumsübergangessich
befindet,über den Erwerb des Rechts, die Bundesflaggezu führen, ertheiltes
Attest, jedochnur für die Dauer einesJahres seit demTage der Ausstellung
desWisstesund über diesesJahr hinaus nur für dieDauer einerdurchhöhere
Gewalt verlängertenReise, ersetztwerden. so lange Landeskonsulatenochbe=
stehen,ist zur Ausstellung des Attestesauch der Konsul des Bundesstaatesbe=
fugt, welchemder Erwerberangehört,und in ErmangelungeinessolchenKon=
suls, sowie in Ermangelung eines Bundeskonsuls,der Konsul eines anderen
Bundesstaates(Art. 56. der Bundesverfassung).

s. 17.
Den Landesgesetzenbleibtvorbehaltenzu bestimmen,daßundwelchekleinere

Fahrzeuge(Küstenfahreru. s.w.) zur Ausübung des Rechts, die Bundesflagge
zu führen, auchohnevorherigeEintragung in das schiffsregisterund Ertheilung
des Certifikatsbefugtseien.

s. 18.
Die in Gemäßheitdes §. 2. zur Führung der Bundesflaggeberechtigten

schiffe, welchein Folge der VorschriftArtikel432.ff. desAllgemeinenDeutschen
Handelsgesetzbuchsin das schiffsregistereinesBundesstaatesbereitseingetragen
und mit Certifikaten Behufs Führung der Landesflagge versehensind, brauchen
zur Ausübung des Rechts, die Bundesflaggezu führen, von Neuem in das

schiffs=



schiffsregisternicht eingetragenund mit neuen Certifikatennicht versehenzu
werden.

Die landesgesetzlichenBestimmungenüber die Führung der bisherigen
schiffsregisterfindenauchauf die nachdiesemGesetzezu führendenschiffsregister
Anwendung,soweitsie mit denVorschriftendesselbensichvertragen,und unbe—
schadetihrer späterenAenderungauf landesgesetzlichemWege.

d. 20.
GegenwärtigesGesetztritt mit dem 1. April 1868. in Wirksamkeit.
Für die schiffe, welchegegenwärtigdieMecklenburg=schwerinscheLandes=

flaggezu führenbefugtsind, tretendieVorschriftendes §. 2. über dieErforder=
nisseder Nationalität erstam 1. April 1869. in Geltung.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

Gegebenschloß Babelsberg,den25.Oktober1867.

(I. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

——

(Nr. 10.) Verordnung, betreffenddie Bundesflaggefür Kauffahrteischiffe.Vom 25. Okto=
ber 1867.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
verordnen,auf Grund desArtikels55. derVerfassungdesNorddeutschenBundes,
im Namen des Bundes, was folgt:

Die Bundesflagge,welchevon den Kauffahrteischiffender Bundesstaaten
fortan als Nationalflaggeausschließlichzu führen ist (§. 1. des Gesetzes,betref=
fend die Nationalität der Kauffahrteischiffeund ihre Befugniß zur Führung der
Bundesflagge,vom heutigenTage), bildetein länglichesRechteck,bestehendaus
dreigleichbreitenhorizontalenstreifen, vonwelchenderobereschwarz,dermittlere
weiß und der untereroth ist. Das Verhältniß der Höhe derFlagge zur Länge
ist wie zwei zu drei. Die Bundesflagge wird von den schiffen am Heck oder
am hinterenMaste — und zwar in der Regel an der Gaffel diesesMastes, in
Ermangelungeinersolchenaber am Topp oder im Want geführt.

Ein besonderesAbzeichenin der Bundesflaggeoder einen Wimpel zu
führen, ähnlichdemjenigender Kriegsmarinedes NorddeutschenBundes, ist den
Kauffahrteischiffennicht gestattet.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel. -

Gegebenschloß Babelsberg,den 25. Oktober1867.

(I. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Nr. 11.)
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(Nr.11.)BekanntmachungjbetreffenddieErnennungvonBevollmächtigtenzumBundesi
rathe des NorddeutschenBundes. Vom 4. september1867.

n Verfolg der Bekanntmachungvom 9. v. M. (Bundes=Gesetzblatts. 26.)
wird hierdurchzur öffentlichenKenntniß gebracht,daß auf Grund der Artikel6.
und 7. derVerfassungs=Urkundefür den NorddeutschenBund zuBevollmächtigten
zum Bundesratheernanntwordensind, und zwar:

von seiner Majestät dem Könige von Preußen:
an stelle des Generallieutenantsvon Rieben,

derContre=AdmiralJachmann;
von seiner Königlichen Hoheit dem Großherzoge von Meck=
lenburg=strelitz:

an stelle des staatsministers von Bülow,
der Kammerherrund Drost von Oertzen.

Berlin, den 4. september1867.

Der Kanzler desNorddeutschenBundes.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

——

Nr. 12.) Bekanntmachung,betreffenddie Ernennung einesBevollmächtigtenzum Bundes=
rathe des NorddeutschenBundes. Vom 23. september1867.

n Verfolg der Bekanntmachungvom 9. v. M. (Bundes=Gesetzblatts. 26.)
wird hierdurchzur öffentlichenKenntnißgebracht,daß auf Grund der Artikel6.
und 7. der Verfassungs=Urkundefür denNorddeutschenBund

von seiner Hoheit dem Herzoge von sachsen=Meiningen
und Hildburghausen

an stelle des WirklichenGeheimenRaths Grafen von Beust,
der staatsminister Freiherr v. Krosigk

zum Bewvollmächtigtenzum Bundesratheernanntwordenist.
Berlin, den 23. september1867.

Der Kanzler desNorddeutschenBundes.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

UnveränderterAbdruck;Berlin (1892), Reichsdruckerei.
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Bundes=Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

6.

Nr. 13.) Gesetz,betreffenddie ErhebungeinerAbgabevon salz. Vom 12. Oktober1867.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvonPreußen#c.
verordnen,in Folgederzwischendenstaaten desDeutschenZoll- undHandels=
vereins am 8. Mai d. J. abgeschlossenen,hier beigefügtenUebereinkunftwegen
Erhebung einerAbgabevon salz, im Namen desNorddeutschenBundes, nach
erfolgterZustimmungdes Bundesrathesund desReichstages,für diezumDeut=
schenZoll= und Handelsvereinegehörendenstaaten und Gebietstheiledes Bun=
des,was folgt: "

Aufhebungdes salzmonopols.

g.
Das ausschließlicheRechtdes staates, denHandel mit salz zu betreiben,

soweitsolcheszur Zeit besteht,wird aufgehoben.

Einführungeinersalzabgabe.

E.2.
Das zum inländischenVerbrauchebestimmtesalz unterliegteinerAbgabe

von zweiThalern für denZentnerNettogewicht,welche,insoweitdas salz im
Inlande gewonnenwird, von denProduzentenodersteinsalz=Bergwerksbesitzern,
insoweitsolchesaus anderenals denzumZollvereinegehörigenLänderneingeführt
wird, von denEinbringernzu entrichtenist.

Unter salz (Kochsalz)sind zwar außer demsiede=, stein= und seesalz
alle stoffe begriffen,aus welchensalz ausgeschiedenzuwerdenpflegt, die oberste
FinanzbehördejedesBundesstaatesist jedochermächtigt,solchestoffe von der
Abgabefrei zu lassen,wenn ein Mißbrauchnichtzu befürchtensteht.
Bundes-Gesetzbl.1867. 8 I. Ab=

Ausgegebenzu Berlin den 2. November1867.
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1. Abgabe (steuer) von inländischem salze.

1. Anmeldung.

F. 3.
Die Gewinnung oderRaffinirung von salz ist nur in den gegenwärtig

im Betriebe befindlichen,sowiein denjenigensalzwerken (salinen, salzberg=
werken, salzraffinerien) gestattet,derenBenutzungzu einem solchenBetriebe
mindestenssechsWochenvor Eröffnung desselbendemHaupt=Zoll=oderHaupt=
steueramte, in dessenBezirk die Anstalt sichbefindet,angemeldetwordenist.

Zu einer gleichenAnmeldung sind auch die Besitzervon Fabriken ver=
pflichtet,in welchensalz in reinem oder unreinemZustandeals Nebenprodukt
gewonnenwird.

s. 4.
Jeder Besitzereinesbereitsim Betriebebefindlichensalzwerkes odereiner

Fabrik, welchesalz als Nebenproduktgewinnt, hat binneneinervon dersteuer=
behördezu bestimmendenFrist bei demHauptamtedesBezirks in doppelterAus=
fertigungeineBeschreibungund Nachweisungdes salzwerkes oder der Fabrik
nebstZubehörnach nähererBestimmungder steuerbehördeeinzureichen.Jede
Veränderungin den Betriebsräumen,sowie jederZu= und Abgang und jede
Veränderungan den in der NachweisungverzeichnetenGeräthen und Vorrich=
tungen, ist demgedachtenHauptamtevor der Ausführung anzuzeigen.

Eine gleicheVerpflichtungliegt demjenigenob, welchereine neuesaline
oder sonstigeAnstalt, in welchersalz gefördert,gesotten,raffinirt oder als
Nebenproduktgewonnenwird, anlegen, oder eineaußerBetrieb gesetztesaline
oder sonstigeAnstalt der gedachtenArt wiederin Betrieb setzenwill. Bei An=
lage neuersalinen, salzbergwerkeoder salzraffinerien sind die Anordnungen
der steuerbehördewegenEinfriedigungdessalzwerkshofeszu befolgen,auchfür
die zur Beaufsichtigungzu bestimmendenBeamtenGeschäfts=und Wohnungs=
räume zugewähren.

o nach bestehendenReglementsden BeamtenMiethsabzügegemacht
werden,hat der salzwerksbesitzerdieselbenzu beziehen.

. 5
Jeder Besitzereines neuenoderwiederin Betrieb gesetztensalzwerkesist

die Kosten der steuerlichenUeberwachungdesselbenzu tragen verpflichtet,wenn
dieMenge des auf demselbenjährlichzur Verabgabunggelangendensalzes nicht
mindestenszwölftausendZentnerbeträgt.

2. Kontrole.

s. 6.
Die im F. 3. bezeichnetenAnstalten unterliegenzur Ermittelung des von

dem
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dembereitetensalze zu entrichtendenAbgabenbetrages,sowiezur Verhütung von
Defraudationenhinsichtlichihres Betriebesund geschäftlichenVerkehrs der Kon—
trole der steuer=(Zoll=)Verwaltung, welchedurcheinevon dieserzu erlassende,
jedemBesitzersolcherAnstaltenmitzutheilendeund von diesemzu befolgendeAn=
weisunggeregeltwird.

Diese Kontrole wird für jedessalzwerk durchein besonderszu errichten=
des oder zu bestimmendessatzsteueramtgeübt. Die im F. 3. Absatz2. er=
wähntenFabrikenunterliegenderKontroledesnächstgelegenensteuer=(oll=)Amts.

s. 7.
Durch die im §. 6. gedachteAnweisungkann jedersalzwerksbesitzernach

nähererAnordnung der steuerverwaltungverpflichtetwerden:
1) dafür sorge zu tragen, daß derZugang zu densiedegebäudenund den
Trockenräumen,sowiezu denRäumen, in welchensteinsalz ausgeschie=
den oderzerkleinertwird, leichtbeaufsichtigtund durchsicherenVerschluß
behindertwerdenkann;

2) die salzmagazine so einzurichten,daß sie vor gewaltsameroder heim=
licherEntfernung des salzes genügendgesichertsind, und die zur An=
legung des steuerlichenMitverschlusseserforderlichenEinrichtungenzu
treffen

3) das salz nur in den dazu angemeldetenGefäßen, Vorrichtungenund
Räumen aufzubewahren;

4) über den Betrieb des salzwerkes und das gewonneneund verabfolgte
salz genau Buch zu führen und die betreffendenBücher den steuer=
beamtenauf Verlangen jederzeitvorzulegen;

5) Personen,welchesalzhandel betreibenoder durch ihre Angehörigenbe=
treibenlassen,auf dem salzwerkekeineBeschäftigungzu gewähren,und
den Eintritt in das salzwerk unbefugtenPersonenzu untersagen;

6) in denWohnungen, welchesich innerhalb der salzwerkslokalitätenund
derzugehörigenHöfe oderin baulicherVerbindungmit densalzwerken
befinden,salz irgend welcherArt nicht in größererals der von der
steuerbehördegestattetenMenge aufzubewahren;

7) die nöthigenVorrichtungenzum Verwiegenund zur Denaturirung des
salzes (Unbrauchbarmachungzum Genuß für Menschen), sowie die
stoffe zur Denaturirungzu beschaffenund das dazuerforderlichePer=
sonal zu stellen;

8) der steuerverwaltungauf Verlangen, gegeneinein Ermangelungeiner
gütlichenVereinbarungdurchdie derOrtsbehördevorgesetzteVerwaltungs=
behördefestzustellendeEntschädigung,ein angemessenesLokal Behufs der
Geschäftsführung,des Aufenthalts und der Uebernachtungder Beamten
zu stellen;

8* 9) den
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9) den salzwerkshof auf Verlangen der steuerbehördemit einer an—
gemessenenUmfriedigung— derenKostendie staatskassebei der ersten
Einrichtungzur Hälfte trägt — zu umgebenund währendder Nacht
verschlossenzu halten;

zu 8. und 9. vorbehaltlichder am schlussedes §. 4. hinsichtlichneuerWerke
ausgesprochenenVerpflichtung.

Die Verpflichtungenzu 2. bis 7. könnenauchdenBesitzernvonFabriken,
in denensalz als Nebenproduktgewonnenwird, auferlegtwerden.

Wird die Erfüllung einer der vorbezeichnetenVerpflichtungenverzögert
oderverweigert,so kann nachvorherigerAndrohungderBetrieb dersaline, des
salzbergwerks oder der Fabrik von der oberstenFinanzbehördedes Bundes=
staatesnachAnhörung derBergpolizeibehördeso langeuntersagtwerden,bis der
zu stellendenAnforderunggenügtist.

s. s.
Gewerkschaften,KorporationenoderGesellschaften,welchesalzwerkebesitzen,

und Alleinbesitzer,welcheden Betrieb ihrer salzwerke nicht unmittelbar leiten,
sind verbunden,zur Erfüllung der ihnen der steuerverwaltunggegenüberob=
liegendenVerpflichtungeneinenauf demsalzwerkeregelmäßiganwesendenVer=
treter zu bestellen,für dessenHandlungen und Unterlassungensie haften.

s. 9.
Alles auf einemsalzwerkeoderin einerFabrik gewonnenesalz, so bald

es zur Lagerungreif ist, desgleichendas schmutz=und Fegesalz,muß von dem
Besitzerin sichere,untersteuerlichemMitverschlußstehendeRäume(salzmagazine)
gebrachtwerden,und darf in derRegel erstaus diesenin denVerkehroderzum
GebrauchdesBesitzersgelangen. Mit der, nur nachzuvorigerAnmeldungund
AbfertigungzulässigenEntnahmedessalzes aus diesenMagazinentritt dieVer=
pflichtungein, die steuer zu erlegen,sofernnichtAbfertigungauf Begleitschein,
namentlichBehufs Versendungin andere(Packhofs=)Magazine, stattfindet.
HinsichtlichderBegleitscheineund der aus derUnterzeichnungundEmpfangnahme
derselbenerwachsendenVerpflichtungenfindendie dieserhalbin demZollgesetzund
derZollordnungenthaltenenVorschriftenund diezu derenAusführunggetroffenen
Anordnungenauchauf inländischessalz Anwendung.

Für Begleitscheineund Bleie werdenkeineGebühren erhoben.
Von allen salzwerkendarf salz nur in Mengenvon mindestenseinem

halbenZentnerverabfolgtwerden.
s.10.

Der Verkehr mit versteuertemoder in denaturirtemZustandesteuerfrei
abgelassenensalze unterliegt, vorbehaltlichder nachstehendenBestimmungen,
keinersteuerlichenKontrole.

1) Für denBereichder salzwerkevon Fabriken(I. 3. am schluß), sowie
auf Personen, welchesolcheverlassen, finden die Bestimmungen in den

K.37.
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W#.37. und 39. desZollgesetzesund in den 9#8.83. s4. 87. 91. 96.
106. 107. und 113. der sollordnung Anwendung. DieselbenBestim=
mungenkönnenfür den viertelmeiligenUmkreis derjenigensalzwerke,
welcheals gehörig umfriedigt nicht anerkanntwerden, durcheinevon der
oberstenFinanzbehördedes Bundesstaateszu erlassendeBekanntmachung
in Anwendunggebrachtwerden.

2) Die mit außervereinsländischenNachbarstaatenbezüglichdessalzverkehrs
bestehendenUebereinkünftebleibenin Kraft.

3) salzhaltige Quellen, deren soole zur Versiedungnicht benutztwird,
sowieMutterlaugekann die steuerbehördeunter Aufsicht stellen(unter
Verschlußnehmen),um mißbräuchlicheVerwendungzu verhüten.

3. strafbestimmungen.

s. 11.
Wer es unternimmt,demstaate die Abgabevon inländischemsalze zu

entziehen,ist der salzabgaben=Defraudationschuldigund soll mit der Konfis=
kationder Gegenstände,in Bezug auf welchedie Defraudationverübtist, und
mit einer Geldbuße,welchedem vierfachenBetrage der vorenthaltenenAbgabe
gleichkommt,mindestensaber zehnThaler — fünfzehnGulden — beträgt,be=
straft werden. Kann die Konfiskationselbstnicht vollzogenwerden, so ist auf
Erlegung desWerthes der Gegenständezu erkennen.Danebenist die Abgabe
mit zwei Thalern für den Zentnerzu entrichten.Ist die Defraudationdurch
unerlaubteGewinnung oderRaffinirung von salz verübt (§. 3.), so verfallen
auchdie dazubenutztenGeräthe(siedepfannen,Kesselu. s.w.) derKonfiskation.

MßbräuchlicheVerwendungdes steuerfreioder gegenErlegung der im
§6.20. erwähntenKontrolegebührempfangenensalzes (§. 13. Nr. 6.) zieht
außerdemdenVerlust desAnspruchsauf steuerfreiensalzbezugnachsich.

§s.12.
Im erstenWiederholungsfalle,nach vorangegangenerrechtskräftigerVer=

urtheilung,wird die nach §. 11. außerder Konfiskationeintretendestrafe ver=
doppelt,in jedemfernerenRückfallevervierfacht.

In denjenigenstaaten, nach derenZollstrafgesetzendie freiwilligeUnter=
werfungunter die strafe der rechtskräftigenVerurtheilunggleichsteht,ist diese
Bestimmungauchfür denvorstehendenFall maaßgebend.

F.13.
Die Defraudationwird als vollbrachtangenommen:
1) wenn salz, den Bestimmungendes F. 3. zuwider, oder in Anstalten,
derenBetrieb auf Grund des F. 7. untersagtist, gefördert,hergestellt
oderraffinirt wird;

2) wenndas in denzugelassenenBetriebsanstaltengewonnenesalz
in-
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Einbringung in die unter steuerlichemMitverschlußstehendenMagazine
ohne ausdrücklicheErlaubniß der steuerbehördeaus den siederäumen
entferntoder verbrauchtwird;

3) wenn salz aus solchenMagazinenohnezuvorigeAnmeldungoderohne
Buchung in dendazubestimmtenRegisternweggeführtwird;

4) wenn auf salzwerkenoderderenZubehörungen,sowiein Fabriken(§.3.
am schlusse),salz in andererals der nachF. 7. gestattetenWeiseund
Menge aufbewahrtwird;

5) wenn salz von salzwerkenoder von Fabriken (§. 3. am schlusse)zu
einer anderen als der von der steuerbehördevorgeschriebenenZeit oder
auf anderenals denvon derselbenvorgeschriebenenWegenentferntwird;

6) wennüber das untersteuerkontroleoderunterKontrolederVerwendung
befindlichesalz eigenmächtigverfügt oder das steuerfreioder gegen
Kontrolegebührabgelassenesalz zu anderenals dengestattetenZwecken
verwendetwird

7) wenn Personen, welchesich nach F. 10. Nr. 1. über den Bezug des
von ihnen transportirtensalzes auszuweisenhaben, ohneAusweis be=
troffenwerden;

8) wenn soole oder Mutterlauge ohne Erlaubniß der steuerbehördezu
anderenZweckenals denender Versiedungin deklarirtensalzwerken
oderFabrikenaus soolquellen, Gradirwerkenodersoolbehältern(Mutter=
laugebehältern)entnommenoderverabfolgtwird.
Das Dasein der Defraudationund die Anwendungder strafe derselben

wird in denvorstehendaufgeführtenFällen lediglichdurchdie bezeichnetenThat=
sachenbegründet. Kann jedochderAngeschuldigtevollständignachweisen,daßer
eine Defraudation nicht habe verüben können oder wollen, so findet nur eine
OrdnungsstrafenachF. 15. statt.

**
Ein salzwerksbesitzer,welcherzum zweitenMale wegeneiner von ihm

selbstverübtensalzabgaben=Defraudationrechtkräftigverurtheiltwird, verliert
mit derRechtskraftderEntscheidungdieBefugniß zur eigenenVerwaltungseines
salzwerkes.

Dieser Verlust hat die Wirkung des im §. 7. gedachtenVerbots.
In denjenigenstaaten, nach derenZollstrafgesetzendie freiwillige Unter=

werfung unter die strafe der rechtskräftigenVerurtheilung gleichsteht,ist diese
Bestimmungauchfür den vorliegendenFall maaßgebend.

s. 15.
Die Verletzungdes amtlichenVerschlussesvon salz ohneBeabsichtigung

einerGefälle=Hinterziehung,ferner die Uebertretungder Vorschriftender gegen=
wärtigenVerordnung, sowieder in Folge derselbenerlassenenund öffentlichoder

den
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oder solchessteuerfreiodergegenKontrolegebührbeziehen,besondersbekanntge—
machtenAusführungsvorschriften,für welchekeinebesonderestrafe angedroht
ist, wird mit einer Ordnungsstrafe von Einem bis zu zehn Thalern — Einem
bis fünfzehnGulden—geahndet.

s.16.
Kann dasGewichtderGegenstände,in Bezugaufwelcheeinesalzabgaben=

Defraudationverübt ist, nicht ermitteltund demgemäßder Betrag der vorent=
haltenenAbgabe, sowie die danach zu bemessendeGeldstrafe nicht berechnetwer=
den, so ist stattderKonfiskationund derGeldstrafeauf Zahlung einerGeldsumme
von zwanzig bis zweitausendThalern — dreißig bis dreitausendfünfhundert
Gulden—zu erkennen.

s.17.
Hinsichtlichder Verwandlung der Geld=in Freiheitsstrafenund der sub=

sidiärenHaftung dritter Personen,sowieder Bestrafungder Theilnehmerfinden
die BestimmungenderZollstrafgesetzeAnwendung. HinsichtlichderAnerbietungen
von Geschenkenan die mit Kontrolirung der salzabgabe betrautenBeamten
und derenAngehörige,sowie auf WidersetzlichkeitengegenErstere, finden die
Bestimmungender ZollstrafgesetzeebenfallsAnwendung, soweit nicht nach den
allgemeinenstrafgesetzeneinehärterestrafe BPlatzgreift.

g.18.
Die Feststellung,UntersuchungundEntscheidungdersalzabgaben=Defrau=

dationen erfolgt nach den Bestimmungenüber Zuwiderhandlungengegendie
Zollgesetze.

Die Vorschriftenfür den Fall derUebertretungderZollgesetzedurcheinen
Unbekanntenfinden auchauf Fälle der Umgehungder steuer von inländischem
salze durcheinenUnbekanntenAnwendung.

II. Abgabe (Zoll) von ausländischem salze.

g.19.
Auf die Einfuhr von salz und salzhaltigenstoffen aus dem Auslande,

sowie auf derenDurchfuhr und Ausfuhr finden die Bestimmungendes Zoll=
gesetzes,der Zollordnung und der Zollstrafgesetze,nebstden solcheabändernden,
erläuterndenoderergänzendenBestimmungenAnwendung.

Von der Bestimmung der oberstenFinanzbehördejedes Bundesstaates
hängt es ab, inwieweiteine steuerfreieLagerung fremdensalzes im Inlande
zu gestattensei.

III. Be=
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III. Befreiungen von der salzabgabe.

.. 20.
Befreit von der salzabgabe (F. 2.) ist:
1) das zur Ausfuhr nachdemZollvereins=Auslandeund das zur Natron=
sulphat=und sodafabrikationbestimmtesalz;

2) das zu landwirthschaftlichenZwecken,d. h. zur Fütterung des Viehes
und zur Düngungbestimmtesalz

3) das zumEinsalzenvon Heringenund ähnlichenFischen,sowiedas zum
Einsalzen, Einpökeln u. s. w. von Gegenständen,die zur Ausfuhr
si= sind und ausgeführt werden, erforderlicheund verwendete
alz/

4) das zu allen sonstigengewerblichenZweckenbestimmtesalz, jedochmit
Ausnahme des salzes für solcheGewerbe, welcheNahrungs= und
Genußmittel für Menschenbereiten,namentlichauch mit Ausnahme
dessalzes für die Herstellungvon Tabaksfabrikanten,Mineralwassern
und Bädern;

5) das von der staatsregierungodermit derenGenehmigungzur Unter=
stützungbei Nothständen,sowiean Wohlthätigkeitsanstaltenverabfolgte
salz.
Ueberall ist die abgabenfreieVerabfolgungabhängigvon derBeobachtung

der von der steuerverwaltungangeordnetenKontrolemaaßregeln.
Die durch die Kontrole erwachsendenKosten könnenin den Befreiungs=

fällenunterNr. 2., 3. und4. mit einemMarximalbetragevon2 sgr. —7 Kreu=
zern— für den Zentnervon den salzempfängernerhobenwerden.

K. 21.
Dieses Gesetztritt am 1. Januar 1868. in Wirksamkeit.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

Bundes=Insiegel.
GegebenBaden=Baden,den12.Oktober1867.

(L. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Ueber=
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Uebereinkunft
wegen

ErhebungeinerAbgabevon salz.

Vom 8. Mai 1867.

D RegierungenvonPreußen,Bayern, sachsen,Württemberg,Baden, Hessen,
die bei demThüringischenZoll- undHandelsvereinebetheiligtenstaaten, Braun=
schweigund Oldenburg, von demWunschegeleitet,die Beschränkungen,denen
der Verkehrmit salz im Gebietedes DeutschenZoll= und Handelsvereinszur
Zeit nochunterliegt,zu beseitigen,habenzu diesemZweckeVerhandlungeneröffnen
lassen,wozu als Bevollmächtigteernannthaben:

seine Majestät der König von Preußen:
AllerhöchstihrenGeheimenOber=FinanzrathFriedrich Wilhelm
Alexander scheele und

AllerhöchstihrenGeheimenOber=RegierungsrathHeinrich Albert
Eduard Moser)

seine Majestät der König von Bayern:
AllerhöchstihrenOber=ZollrathGeorg Ludwig Carl Gerbig;

seine Majestät der König von sachsen:
AllerhöchstihrenGeheimenFinanzrathJulius Hans v. Thümmel)

seine Majestät der König von Württemberg:
AllerhöchstihrenFinanzrathKarl Viktor Riecke,

seine Königliche Hoheit der Großherzog von Baden:
AllerhöchstihrenMinisterialrath Eugen Regenauer;

seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen und bei
Rhein:

AllerhöchstihrenGeheimenOber=steuerrathLudwig Wilhelm
Ewald)

diebeidemThüringischenZoll=undHandelsvereinebetheiligtensouveraine,
nämlichaußerseiner Majestät demKönige von Porupen

seine Königliche Hoheit der Großherzog von sachsen=
Weimar=Eisenach,

Bundes-Gesetzbl.1867. 9 seine
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seine Hoheit der Herzog von sachsen-Meiningen,
seine Hoheit der Herzog von sachsen-Altenburg,
seine Hoheit der Herzog von sachsen-Coburg-Gotha,
seine Durchlaucht der Fürst von schwarzburg-Rudolstadt,
seine Durchlaucht der Fürst von schwarzburg-sondershausen,
seine Durchlaucht der Fürst von Reuß älterer Linie,
seine Durchlaucht der Fürst von Reuß jüngerer Linie:

den Königlich PreußischenGeheimenOber=FinanzrathFriedrich
Wilhelm Alexander scheele und

denKöniglichPreußischenGeheimenOber=RegierungsrathHeinrich
Albert Eduard Moser)

seine Hoheit der Herzog von Braunschweig=Lüneburg:
HöchstihrenMinisterresidentenam Königlich PreußischenHofe und
GeheimenRath Dr. Friedrich August v. Liebe, und

seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg:
den HerzoglichBraunschweigischenMinisterresidentenam Königlich
PreußischenHofe und GeheimenRath Dr. Friedrich August
v. Liebe,

von welchenBevollmächtigten,unter demVorbehalteder Ratifikation, folgende
Uebereinkunftabgeschlossenwordenist.

Artikel 1.
Der Artikel 10. desVertragesvom 16.Mai 1865.) die Fortdauerdes

Zoll= und Handelsvereinsbetreffend,wird aufgehobenund im ganzenUmfang
des Jollvereins freier Verkehrmit salz hergestellt.

Artikel 2.
Das im Zollvereinsgebietgewonnene,sowiedas aus demAuslandeein=

geführtesalz unterliegt einer Abgabe von zwei Thalern (drei Gulden dreißig
Kreuzern)für denJollzentnerNettogewicht.

NebendieserAbgabe darf in keinemFalle eineweitereAbgabe von dem
salz, wederfür Rechnungdesstaates, nochfür RechnungvonKommunenoder
Korporationenerhobenwerden.

Unter salz (Kochsalz)sind außer dem siede=, stein= und seesalz alle
stoffe begriffen,aus welchensalz ausgeschiedenzu werdenpflegt.

Artikel 3.
Der Ertrag der Abgabe ist gemeinschaftlich.Derselbewird nachAbzug

derjenigenKostender Erhebungund Kontrolirung der Abgabe, welchezur Be=
soldung der damit auf den salzwerken(salinen, salzbergwerken,Raffinerien)
beauftragtenBeamten aufgewendetwerden,sowienachAbzugderRückerstattungen

für
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für unrichtigeErhebungen,zwischensämmtlichenVereinsmitgliedernnach dem
VerhältnissederBevölkerung,mit welchersiein demGesammtvereinsichbefinden,
vertheilt. Im Uebrigenfindet die Abrechnungüber den Ertrag dieserAbgabe
nachdenfür die ZolleinnahmenverabredetenGrundsätzenstatt.

Artikel 4.
Die Erhebung und Kontrolirung der Abgabe von dem im Zollvereins=

gebietegewonnenensalz erfolgt nachMaaßgabe der hierüberzwischenden ver=
tragendenRegierungenverabredetenbesonderenBestimmungen,dieErhebungund
Kontrolirung der Abgabevon dem aus demAuslande eingeführtensalz nach
der Zollgesetzgebung.

Artikel 5.
Abgabenfreikann salz, vorbehaltlichder sicherungsmaaßregelngegen

Mißbrauch,verabfolgtwerden:
A. auf Vereinsrechnung

1) zur AusfuhrnachdemZollvereins=Auslande,
2) zu landwirthschaftlichenZwecken,d. h. zur Fütterung des Viehes,
sowiezur Düngung,

3) zum Einsalzen,Einpökelnu. s.w. vonGegenständen,die zur Aus=
fuhr bestimmtsind und ausgeführt werden,

4) zu allen sonstigengewerblichenZwecken,jedochmit Ausnahmedes
salzes für solcheGewerbe, welcheNahrungs= und Genußmittel
für Menschenbereiten,namentlichauchmit Ausnahmedes salzes
r die Herstellung von Tabaksfabrikaten,Mineralwassernund
ädern.
salz, welcheszu den unter 2. und 4. bezeichnetenZJweckenver=

wendetwerden soll, muß vor der abgabenfreienVerabfolgung unter
amtlicherAufsichtdenaturirt,d. h. zum menschlichenGenusseunbrauchbar
gemachtwerden. In denFällen zu 3. muß dieMenge desverbrauchten
salzes unter stehendersteuerlicherKontrole vollständignachgewiesenwer=
den. Läßt sichein solcherNachweisnicht vollständigführen, so kann
die abgabenfreieVerabfolgungvon salz, beziehungsweisedie Erstattung
der erlegtensteuer nur auf privativeRechnungstattfinden.

B. Auf privativeRechnungkann außerdemvorstehendgedachtenFalle salz
abgabenfreiverabfolgtwerden:
1) zu Unterstützungenbei Nothständen,sowie an Wohlthätigkeits=
Anstalten,

2) zu Deputaten(salz=Naturalabgaben),auf derenabgabenfreieVer—
abfolgungdie BerechtigtenAnspruchhaben,

3) zur Nachpökelungvon Heringen.
C. Zur Hälfte auf Vereinsrechnungund zur anderenHälfte auf privative

Rech=



— —

Rechnungkann salz zur Pökelungvon Heringenund ähnlichenFischen
gleichfallsabgabenfreiabgelassenwerden.

Artikel 6.
Jedemstaate bleibtvorbehalten,von demabgabenfreiverabfolgtensalze

Ü¼mit Ausnahme des zur Ausfuhr nach dem Zollvereins=Auslande,sowie
des zur Natronsulphat=und sodafabrikationbestimmtensalzes —eine Kontrole=
gebührvon höchstenszwei silbergroschen(siebenKreuzer)vom Zollzentnerfür
eigeneRechnungzu erheben.

Artikel 7.
Die Funktionender Zollvereins=Bevollmächtigtenund stations=Kontro=

leure erstreckensichauch auf die Abgabevon demim Zollvereinsgebietegewon=
nenensahtze.

Ebensofindet das Jollkartel vom 11. Mai 1833. auf dieseAbgabeAn=
wendung.

Artikel 8.
GegenwärtigeUebereinkunfttritt mit dem1. Januar 1868. in Wirksamkeit.
Dieselbesoll alsbald zur Ratifikation der vertragendenRegierungenvor=

gelegtund die Auswechselungder Ratifikations=Urkundenspätestensbinnensechs
Wochenin Berlin bewirktwerden.

so geschehenBerlin, den 8. Mai 1867.

scheele. Moser. Gerbig. v. Thümmel.
(L. s.) (IL.s.) (L.s.) " 5
Riecke. Regenauer. Ewald. v. Liebe.
I. s.) (I. s.) (L. s.) (I. s.)

Redigirt im Büreau desBundeskanzlers.
Unveränderter Abdruck) Berlin (1892), Reichsdruckerei.
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Bundes-Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

7.

(Nr. 14.) Gesetz,betreffenddie Aufhebung der Eingangsabgabevon Rindvieh und Ham=
meln auf der Grenzlinie von Burg auf Fehmarn bis Höxbro in schles=
wig. Vom 23. Oktober1867.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c#
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmung
des Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

RindviehundHammel(Nr. 39.-b.undd. desVereins=Zolltarifs)werdenauf
der Grenzlinievon Burg auf Fehmarn nordwestlichbis Höxbro in schleswig
von dem durch das Bundespräsidiumzu bestimmendenZeitpunkteab zgollfrei
eingelassen.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den23.Oktober1867.

(#.s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Bundes=Gesetzbl.1867. 10 Nr. 15.)

Ausgegebenzu Berlin den 6. November1867.
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(Nr. 15.) Verordnung über dieAusführung desGesetzesvom23. Oktoberd. J., betreffenddie
Aufhebung der Eingangsabgabevon Rindvieh und Hammelnauf der
Grenzlinie von Burg auf Fehmarn bis Höxbro in schleswig. Vom
2. November1867.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvonPreußen�c.
verordnen auf Grund des Gesetzesvom 23. v. M., betreffenddie Aufhebung
der Eingangsabgabevon Rindviehund Hammelnauf der GrenzlinievonBurg
auf Fehmarnbis Höxbroin schleswig, im Namen desNorddeutschenBundes,
was folgt:

Das Gesetzvom 23. v. M., betreffenddieAufhebungderEingangsabgabe
von Rindvieh und Hammeln auf der Grenzlinievon Burg auf Fehmarnbis
Hörbro in schleswig, tritt mit dem15. d.M. in Wirksamkeit.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

Gegeben Berlin, den2. November1867.

(I. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

(Nr.16.)
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(Nr. 16.) Gesetzüber die Freizügigkeit. Vom 1. November1867.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKoͤnigvonPreußen�c.
verordnenim Namen desNorddeutschenBundes, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

s. 1.
Jeder Bundesangehörigehat das Recht, innerhalbdes Bundesgebietes:

1) an jedemOrte sich aufzuhaltenoder niederzulassen,wo er eine eigene
Wohnung oderein Unterkommensichzu verschaffenim stande ist;

2) an jedemOrte Grundeigenthumaller Art zu erwerben;
3) umherziehendoder an dem Orte des Aufenthalts, beziehungsweiseder
Niederlassung,Gewerbealler Art zu betreiben,unter denfür Einheimische
geltendengesetzlichenBestimmungen.
In der Ausübung dieserBefugnissedarf der Bundesangehörige,soweit

nichtdas gegenwärtigeGesetzAusnahmenzuläßt, wederdurchdieObrigkeitseiner
Heimath,nochdurchdie ObrigkeitdesOrtes, in welchemer sichaufhaltenoder
niederlassenwill, gehindertoderdurchlästigeBedingungenbeschränktwerden.

KeinemBundesangehörigendarf um desGlaubensbekenntnisseswillen oder
wegenfehlenderLandes=oderGemeindeangehörigkeitder Aufenthat,die Nieder=
lassung,der Gewerbebetrieboder der Erwerb von Grundeigenthumverweigert
werden.

s. 2.
Wer die aus der BundesangehörigkeitfolgendenBefugnissein Anspruch

nimmt, hat auf VerlangendenNachweisseinerBundesangehörigkeitund, sofern
er unselbstständigist, den Nachweisder Genehmigungdessjenigen,unter dessen
(väterlicher,vormundschaftlicheroderehelicher)Gewalt er steht,zu erbringen.

§. 3.
Insoweit bestraftePersonennach den LandesgesetzenAufenthaltsbeschrän=

kungendurchdiePolizeibehördeunterworfenwerdenkönnen,behältes dabeisein
Bewenden.

solchen Personen, welchederartigenAufenthaltsbeschränkungenin einem
Bundesstaateunterliegen,oderwelchein einemBundesstaateinnerhalbderletzten
zwölfMonate wegenwiederholtenBettelns oderwegenwiederholterLandstreicherei
bestraftworden sind, kann derAufenthalt in jedemanderenBundesstaatevon der
Landespolizeibehördeverweigertwerden.

Die besonderenGesetzeund Privilegien einzelnerOrtschaftenund Bezirke,
welcheAufenthaltsbeschränkungengestatten,werdenhiermit aufgehoben.

10. s. 4.
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s. 4.
Die Gemeindeist zur AbweisungeinesneuAnziehendennur dann befugt,

wenn sie nachweisenkann, daß derselbenicht hinreichendeKräfte besitzt,um sich
und seinennicht arbeitsfähigenAngehörigenden nothdürftigenLebensunterhaltzu
verschaffen,und wenn er solchenwederaus eigenemVermögenbestreitenkann,
nochvon einemdazuverpflichtetenVerwandtenerhält. Den eenn bleibt
vorbehalten,dieseBefugniß der Gemeindenzu beschränken.

Die Besorgniß vor künftigerVerarmung berechtigtdenGemeindevorstand
nichtzur Zurückweisung.

s. 5.
Offenbartsichnach demAnzugedieNothwendigkeiteineröffentlichenUnter=

stützung,bevorder neu Anziehendean demAufenthaltsorteeinenUnterstützungs=
wohnsitz(Heimathsrecht)erworbenhat, und weist die Gemeindenach, daß die
Unterstützungaus anderenGründen, als wegeneinernur vorübergehendenArbeits=
unfähigkeitnothwendiggewordenist, so kann die Fortsetzungdes Aufenthalts
versagtwerden.

s. 6.
Ist in denFällen, wo dieAufnahmeoder dieFortsetzungdesAufenthalts

versagtwerdendarf, die Mlicht zur Uebernahmeder Fürsorgezwischenverschie=
denenGemeindeneines und desselbenBundesstaatesstreitig,so erfolgtdie Ent=
scheidungnachden Landesgesetzen.

Die thatsächlicheAusweisung aus einemOrte darf niemals erfolgen,bevor
nicht entwederdie Annahme=Erklärungder in AnspruchgenommenenGemeinde
oder einewenigstenseinstweilenvollstreckbareEntscheidungüberdieFürsorgepflicht
erfolgt ist.

s. 7.
sind in den in F. 5. bezeichnetenFällen verschiedeneBundesstaatenbe=

theiligt, so regeltsichdas VerfahrennachdemVertragewegengegenseitigerVer=
pflichtungzur UebernahmederAuszuweisendend. d. Gotha, den15. Juli 1851.,
sowie nach den späteren, zur Ausführung dieses Vertrages getroffenenVer=
abredungen.

Bis zur Uebernahmeseitens des verpflichtetenstaates ist derAufenthalts=
staat zur Fürsorgefür den Auszuweisendenam Aufenthaltsortenachden für die
öffentlicheArmenpflegein seinemGebietegesetzlichbestehendenGrundsätzenver=
pflichtet. Ein Anspruchauf Ersatzder für diesenZweckverwendetenKostenfindet
gegen staats=, Gemeinde=oder andereöffentlicheKassendesjenigenstaates,
welchemder Hälfsbedürftigeangehört,sofernnicht anderweitigeVerabredungen
bestehen,nur insoweitstatt, als die Fürsorge für den Auszuweisendenlänger
als drei Monate gedauerthat.

s. s.
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§.8.
Die Gemeindeist nicht befugt, von neu Anziehendenwegendes Anzugs

eine Abgabe zu erheben. sie kann dieselben,gleich den übrigen Gemeinde—
einwohnern,zu denGemeindelastenheranziehen.Uebersteigtdie Dauer desAuf—
enthaltsnicht den Zeitraum von drei Monaten, so sind die neu Anziehenden
diesenLastennichtunterworfen.

K.9.
Was vorstehendvon den Gemeindenbestimmtist, gilt an denjenigen

Orten, wo die Last der öffentlichenArmenpflegeverfassungsmäßignicht der
örtlichenGemeinde,sondernanderengesetzlichanerkanntenVerbänden(Armen=
kommunen)obliegt, auch von diesen,sowie von denjenigenGutsherrschaften,
derenGutsbezirksichnicht in einemGemeindeverbandebefindet.

K.10.
Die Vorschriftenüber dieAnmeldungder neu Anziehendenbleibenden

Landesgesetzenmit derMaaßgabevorbehalten,daß die unterlasseneMeldung nur
mit einer Polizeistrafe,niemals aber mit dem Verluste des Aufenthaltsrechts
(§. 1.) geahndetwerdendarf.

. 11.
Durch den bloßenAufenthalt oder die bloßeNiederlassung,wie sie das

gegenwärtigeGesetzgestattet,werden andereRechtsverhältnisse,namentlichdie
Gemeindeangehörigkeit,das Ortsbürgerrecht,die Theilnahmean denGemeinde=
nutzungenund der Armenpflege,nicht begründet.

Wenn jedochnachdenLandesgesetzendurchdenAufenthaltoderdieNieder=
lassung, wenn solcheeine bestimmteZeit hindurch ununterbrochenfortgesetzt
worden, das Heimathsrecht(Gemeindeangehörigkeit,Unterstützungswohnsitz)er=
worbenwird, behältes dabeiseinBewenden.

E.12.
Die polizeilicheAusweisung Bundesangehörigeraus dem Orte ihres

dauerndenodervorübergehendenAufenthalts in anderen,als in den durchdieses
GesetzvorgesehenenFällen, ist unzulässig.

Im Uebrigenwerden die Bestimmungenüber die Fremdenpolizeidurch
diesesGesetznicht berührt.

. 13.
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C.13.
Dies Gesetztritt am 1. Januar 1868. in Kraft.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

Bundes=Insiegel.
Gegebenschloß Blankenburg,den 1. November1867.

(. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

(Fr.17.)
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(Nr. 17.) Gesetz,betreffenddenBundeshaushalt für das Jahr 1867. Vom 4. November
1867.

Wi Wilhelm, vonGottesGnadenKönigvonPreußenrc.
verordnenim Namen desNorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmungdes
Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

s. 1.e
Das Bundespräsidiumwird für das Jahr 1867. zu denAusgaben
für das Bundeskanzler=Amt,denBundesrathund dieBundesausschüsse

bi krr.be5eee........—— 35,275Thlr.
für denReichstagbis zur Höhe0nooooX — 54,488

« zusammen89,763Thlr.
ermächtigt.

s. 2.
Die Mittel zur BestreitungdieserAusgabensinddurchBeiträgederein=

zelnenBundesstaatennachMaaßgabeihrer Bevölkerungaufzubringen.

ß.
UeberdieVerwendungderselbenist von demBundespräsidiumdemBundes=

ratheund demReichstagezur EntlastungRechnungzu legen.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

Bundes=Insiegel.
GegebenBerlin, den4. November1867.

(I. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Redigirt im Büreau desBundeskanzlers.

Unveränderter Abdruck) Berlin (1892), Reichsdruckerei.



«...--:;-2·"..L-«(F,A««

—tcis-H
—

WiuskGuninsä
wrie —8



-—61—

Bundes-Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

.M s.

(Nr. 18.) Gesetzüber das Postwesendes NorddeutschenBundes. Vom 2. November
1867.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmung
des Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

Abschnitt I.

GewerbemäßigeBeförderungvon Personenund sachen.

Ks.1.
Wer gewerbemäßigauf LandstraßenPersonengegenBezahlungmit regel=

mäßig festgesetzterAbgangs=oder Ankunftszeitund mit unterwegesgewechselten
Transportmittelnbefördert,bedarfdann der Genehmigungder Postverwaltung,
wenn zur Zeit der Errichtung der Fuhrgelegenheit auf der Beförderungsstrecke
einewenigstenstäglichabgehendePersonenpostbereitsbesteht. Fuhrgelegenheiten,
welcheam 1. Januar 1868 bereits errichtetsind, bedürfen einer Genehmigung
der Postverwaltungzu ihrem Fortbestehennicht.

K. 2.
Die Beförderung

1) aller versiegelten,zugenähtenodersonstverschlossenenBriefe,
2) aller Zeitungen politischenInhalts

gegenBezahlungvon Orten mit einerPostanstaltnachanderenOrten mit einer
Postanstalt des In= oder Auslandes ist verboten.

Wenn Briefe und Zeitungen(Nr. 1. und 2.) vom Auslande eingehenund
nach inländischenOrten mit einer Postanstalt bestimmtsind, oder durch das
Bundes=Gesetzbl.1867. 11 Ge=

Ausgegebenzu Berlin den9. November1867.
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Gebiet desNorddeutschenBundes transitirensollen, so müssensie beidernächsten
inländischenPostanstalt zur Weiterbeförderungeingeliefertwerden.

UnverschlosseneBriefe, welchein versiegelten,zugenähtenoder sonst ver=
schlossenenPacketenbefördertwerden, sind den verschlossenenBriefen gleichzu
achten. Es ist jedoch gestattet,versiegelten,zugenähtenoder sonst verschlossenen
Packeten,welcheauf andereWeise, als durch die Post befördertwerden,solche
unverschlosseneBriefe, Fakturen,Preiskurante,Rechnungenundähnliche schrift=
stückebeizufügen,welcheden Inhalt des Packetsbetreffen.

*“v
Die Beförderung von Briefen und politischenZeitungen(§. 2.) gegen

Bezahlung durcherpresseBoten oderFuhren ist gestattet. Doch darf ein solcher
Erpresser von nur Einem Absender abgeschicktsein und dem Postzwange unter=
liegendeGegenständeweder von Anderenmitnehmen,noch für Andere zurück=
bringen.

. 4.
Die Annahme und Beförderungvon Briefen und politischenZeitungen

(§. 2.) darf von der Post, soferndie Vorschriftenüber Adressirung,Verpackung
u. s. w. beobachtetsind, nicht verweigert,insbesonderedarf keineim Gebietedes
NorddeutschenBundes erscheinendepolitischeZeitung, so lange überhauptder
VertriebderZeitungenim Wegedes Postdebitserfolgt,von demselbenausge=
schlossenund ebensowenigdarf bei der Normirung der für die Beförderung und
Debitirung der verschiedenen,im Gebietedes NorddeutschenBundes erscheinenden
Jeitungen zu erhebendenProvision nach verschiedenenGrundsätzenverfahren
werden.

s. 5
Hinsichtsder Eisenbahn=Unternehmungenverbleibt es bei den besonderen

gesetzlichenVorschriften. Für die Verbindlichkeitder bereitskonzessionirtenEisen=
bahngesellschaftenzum unentgeltlichenTransport von Postsendungenbewendetes
bei den Bestimmungender Konzessions=Urkunden,und bleibeninsbesonderein
dieserBeziehungdie bisherigenGesetzeüber denUmfang des Postzwangesund
über die Verbindlichkeit der Eisenbahnen zu Leistungen im Interesse der Post
maaßgebend.

Wenn eine bereits konzessionirteEisenbahngesellschaftihr Unternehmen
durch den Bau neuer Eisenbahnenerweitert, so sind dieselbenzu gleichenLeistun=
gen im Interesse der Post verpflichtet,wie solcheder ursprünglichenBahn ob=
liegen, falls nicht in der bereitsertheiltenKonzessions=Urkundeeine ausdrückliche
Ausnahmein dieserBeziehungenthaltenist.

Bei neu zu konzessionirendenEisenbahn=Unternehmungenwird das Bundes=
präsidium die erforderlichenAnordnungenwegen gleichmäßigerBemessungder
den Eisenbahnenim Interesseder Post aufßzuerlegendenVerpflichtungentreffen.
Jedoch sollendieseVerpflichtungennichtüber das Maaß derjenigenVerbindlich=
keitenhinausgehen, welche den neu zu erbauendenEisenbahnennach den bisher
in den älterenöstlichenLandestheilenPreußens geltendenGesetzenobliegen.
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Abschnitt-L
Von der Garantie.

96.
Die PostverwaltungleistetdemAbsenderErsatz für den Verlust und die

Beschädigung folgender ihr zur Beförderung reglementsmäßigeingelieferten
Gegenstände:

1) der Geldsendungen, «
2) der Packetemit oder ohneWerthsdeklaration,
3) der Briefe mit deklarirtemWerthe,

und für denVerlust
4) der reglementsmäßigeingeliefertenrekommandirtensendungen, denenin
dieserBeziehungsendungen gleichgestelltwerden,welchezur Beförderung
durchEstafetteeingeliefertwordensind.
Für einendurchverzögerteBeförderungoderBestellungdieserGegenstände

entstandenenschaden leistet die Postverwaltung nur dann Ersatz, wenn die
sache durch verzögerteBeförderung oder Bestellung verdorbenist, oder ihren
Werth bleibendganz oder theilweiseverloren hat. Auf eine Veränderung des
Kurses odermarktgängigenPreises wird jedochhierbeikeineRücksichtgenommen.

Die Verbindlichkeitder Postverwaltung zur Ersatzleistungbleibt ausge=
schlossen,wenn der Verlust, die Beschädigungoder die verzögerteBeförderung
oderBestellung

a) durchdie eigeneFahrlässigkeitdes Absenders,oder
b) durch die unabwendbarenFolgen eines Naturereignisses, oder durch die
natürlicheBeschaffenheitdes Gutes herbeigeführtwordenist, oder

ec)auf einer auswärtigen Postanstalt sich ereignethat, für welchedie Post=
verwaltungdes NorddeutschenBundes nicht durchKonventiondie Ersatz=
leistung ausdrücklichübernommenhat; ist jedochin diesemFalle die
Einlieferung bei einer NorddeutschenPostanstalt erfolgt und will der
Absender seine Ansprüche gegen die auswärtige Postbehörde geltend
machen,so hat die Postverwaltungdes NorddeutschenBundes ihm Bei=
standzu leisten.
Für andere, als die unter Nr. 1. bis 4. bezeichnetenGegenständeund

insbesonderefür gewöhnlicheBriefe wird weder für Verlust oder Beschädigung,
nochfür verzögerteBeförderungoder BestellungErsatzgeleistet.

s. 7.
Wenn derVerschlußund die Emballageder zur Post gegebenenGegen=

ständebei der Aushändigungan denEmpfängeräußerlichunverletztund zugleich
11• das



—64—

das bei der Einlieferung ausgemittelteGewicht übereinstimmendbefundenwird,
sodarf dasjenige,was beiderEröffnungan demangegebenenInhalte fehlt,von der
Postverwaltung nicht vertretenwerden. Die ohne Erinnerung gescheheneAn=
nahme einer sendung begründetdie Vermuthung, daß bei der Aushändigung
Verschlußund Emballage unverletztund das bei der Einlieferungausgemittelte
Gewichtübereinstimmendbefundenwordenist.

s. s.
Ist eine Werthsdeklaration geschehen,so wird dieselbebei der Feststellung

des Betrages des von der Postverwaltung zu leistendenschadenersatzeszum
Grunde gelegt. Beweist jedochdie Postverwaltung, daß der deklarirteWerth
den gemeinenWerth der sache übersteigt,so hat sie nur diesenzu ersetzen.Ist
in betrüglicherAbsicht zu hoch deklarirt worden, so verliert der Absender nicht
nur jedenAnspruchauf schadenersatz,sondernist auchnachdenVorschriftender
strafgesetzezu bestrafen.

9.
Ist bei Packetendie Deklaration des Werthes unterblieben,so vergütet

die Postverwaltung im Falle eines Verlustes oder einer Beschädigung den wirk=
lich erlittenenschaden, jedochniemals mehr, als Einen Thaler für jedes Pfund
der ganzensendung. Packete,welchewenigerals Ein Pfund wiegen,werden
den Packeten zum Gewicht von Einem Punde gleichgestelltund überschießende
Pfundtheile für Ein M'und gerechnet.

*
Für einen rekommandirtenBrief oder eine andererekommandirtesendung,

sowie für einen zur Beförderung durch Estafette eingeliefertenBrief oder an=
deren Gegenstand (F. 6. Nr. 4.) wird dem Absender im Falle des Verlustes,
ohne Rücksichtauf den Werth der sendung, ein Ersatz von vierzehnThalern
gezahlt. Eine Werthsdeklarationist bei diesenGegenständennichtzulässig.

11
Bei Reisen mit den ordentlichenPosten leistetdie Postverwaltung

1) für den Verlust oder bei Beschädigungdes reglementsmäßigeingelieferten
PassagiergutsnachMaaßgabe der #. s. und 9. und

2) wenn ein Reisenderkörperlichbeschädigtwird und die Beschädigungnicht
erweislich durch einen Zufall oder durch schuld des Reisenden herbei=
geführt ist, für die erforderlichenKur= und Verpflegungskosten

Ersatz.
Bei der Ertrapostbeförderungfindet wederfür denVerlust oder die Be=

schädigung an sachen, welche der Reisende bei sich führt, noch bei einer kör=
perlichenBeschädigungdes ReisendenEntschädigungseitens der Postverwal=
tung statt. :

. 12.
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Z.12.
Eineweitere,alsdieindenZZ.8.9.10.und11.nachVerschiedenheit

derFälle bestimmteEntschädigungwird von der Postverwaltungnicht geleistet;
insbesonderefindet gegendieselbeein Anspruchwegeneines durch den Verlust
oder die Beschädigung einer sendung entstandenenmittelbaren schadens oder
entgangenen Gewinnes nicht statt.

*
Der Anspruch auf schadloshaltung gegen die Postverwaltung muß in

allen Fällen gegendie Ober=Postdirektion,beziehungsweisegegendie mit deren
FunktionenbeauftragtePostbehördegerichtetwerden, in derenBezirke der Ort
derEinlieferungdersendung oderderOrt derEinschreibungdesReisendenliegt.

K.14.
Der Anspruch auf Entschädigung an die Postverwaltung erlischtmit Ab=

lauf von sechsMonaten, vom Tage der Einlieferungder sendung oder vom
Tage der Beschädigungdes Reisendenan gerechnet.Diese Verjährung wird
nicht allein durchAnmeldungder Klage, sondernauch durch Anbringung der
Reklamation bei der kompetentenWostbehörde(§. 13.) unterbrochen.Ergeht
hierauf eine abschlägigeBescheidung,so beginntvom Empfange derselbeneine
neue Verjährung, welchedurch eine Reklamation gegen jenenBescheidnicht
unterbrochenwird.

s. 15.
In Fällen desKrieges und gemeinerGefahr sind diePostanstaltenbefugt,

durch öffentlicheBekanntmachung jedeVertretung abzulehnenund Briefe, sowie
andere sachen, nur auf Gefahr des Absenderszur Beförderung zu übernehmen.
In solchemFalle steht jedochdem Absenderfrei, sich ohne Rücksichtauf die Be=
stimmungendes F. 2. jederanderenTransportgelegenheitzu bedienen.

Abschnitt III.

BesondereVorrechte der Posten.

s. 16.
Die ordentlichenPosten nebst deren Beiwagen, sowie die auf Kosten des

staates befördertenKuriere und Estafetten,imgleichendie von Postbeförderungen
ledig zurückkommendenPostfuhrwerkeund Postpferde, sowie endlichdie Briefträger
und Postboten,sind von Entrichtungder Chaussee=,Wege=,Brücken=,Damm==,
Mlaster=, Prahm= und Fährgelderund andererKommunikationsabgabenbefreit.
DieseBefreiung findetauch, jedochunbeschadetbestehenderRechte,gegendie zur

Er=
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ErhebungsolcherAbgabenberechtigtenKorporationen,Gemeindenoder Privat=
personenstatt.

s. 17.
In besonderenFällen, wo die gewöhnlichenPostwege gar nicht oder

schwerzu passirensind, könnendie ordentlichenPosten, sowiedie Kuriere,Extra=
postenund EstafettensichderNeben=undFeldwegebedienen,auchüberungehegte
Wiesenund Aeckerfahren, unbeschadetjedochdes Rechtesder Eigenthümerauf
schadenersatz.

s. 18.
Gegendie ordentlichenPosten,Kuriere, ErtrapostenundEstafettenist keine

Pfändung erlaubt, auch darf dieselbegegeneinen Postillon nicht geübt werden,
welchermit dem ledigenGespannzurückkehrt.Zuwiderhandlungenwerdenmit
Geldbußevon zehnsilbergroschenbis zu zwanzigThalern bestraft.

.. 19.
Jedes Fuhrwerk muß den ordentlichenPosten, sowie den Ertraposten,

Kurieren und Estafettenauf das übliche signal ausweichen. Zuwiderhandlungen
werdenmit Geldbußevon zehnsilbergroschenbis zu zehnThalern bestraft.

K.20.
Das Inventarium der Posthaltereiendarf im Wege des Arrestesoder

der Exekutionnichtmit Beschlagbelegtwerden.

C.21.
Wenn den ordentlichenPosten, Kurieren, ExtrapostenoderEstafettenunter=

wegesein Unfall begegnet,so sind die Anwohner der straße verbunden,den=
selbendie zu ihrem WeiterkommenerforderlicheHülfe gegenvollständigeEnt=
schädigungschleunigstzu gewähren.

K.22.
Die vorschriftsmäßig zu haltendenPostpferde und Postillone dürfen zu

den Behufs der staats= und Kommunalbedürfnissezu leistendenspanndiensten
nicht herangezogenwerden.

. 28.
Die Thorwachen,Thor=, Brücken=und Barribrebeamtensind verbunden,

dieThore undschlagbäumeschleunigstzu öffnen,sobaldderPostillon dasübliche
signal giebt. Ebenso müssenauf dasselbedie Fährleute die Ueberfahrt unver=
züglich bewirken. Zuwiderhandlungen werden mit Geldbuße von zehn silber=
groschenbis zu zehnThalern bestraft.

s. 24.
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Z.24.
Auf Regquisitionder Postbehördenhabendie Polizei=und steuerbeamten

zur Verhütungund Entdeckungvon Postübertretungenmitzuwirken.

**
Die Paostanstaltensindberechtigt,unbezahltgebliebeneBeträgean Personen=

geld,Porto und Gebührennach den für die BeitreibungöffentlicherAbgaben
bestehendenVorschriften erekutivischeinziehenzu lassen.

Dem Eregquirtenstehtjedochdie Betretungdes Rechtswegesoffen.

C.26.
Die Beträge,)welchein einersendung enthaltensind, die wederan den

Adressatenbestellt,noch an denAbsenderzurückgegebenwerden kann, oder welche
aus dem Verkaufe der vorgefundenenGegenständegelöst werden, fließen nach
Abzug desPorto und der sonstigenKostenzur Post=Armen=oderUnterstützungs=
kasse.Meldet sichderAbsenderoderder Adressatspäter,so zahlt ihm diePost=
Armen=oderUnterstützungskassedieihr zugeflossenensummen,jedoch ohneZinsen,
zurück.

Nach gleichenGrundsätzenist mit zurückgelassenenPassagier=Effektenzu
verfahren.

Abschnitt IV.

strafbestimmungenbei Post=und Portodefraudationen.

*
Mit Geldbußevon fünf bis funfzig Thalern wird bestraft:

1) wer gewerbemäßigPersonen befördert, ohne die nach H. 1. erforderliche
Genehmigungder Postverwaltungzu besitzen,oderwer von denBedin=
gungender ihm ertheiltenKonzessionabweicht;

2) wer unbefugtBriefe oderpolitischeZeitungengegenBezahlung(§9.2. 3.)
befördert.

Wenn die Beförderung in versiegelten,zugenähtenoder sonst verschlossenen
Packeten erfolgt, so trifft die strafe den Beförderer nur dann, wenn er den
verbotwidrigenInhalt des Packeteszu erkennenvermochte.

". 28.
Wird das in F. 1. ausgesprocheneVerbot des Wechselsder Transport=

mittel durch den Anschluß mehrerer für sich erlaubter Fuhrgelegenheitenum=
gangen,so hat jederUnternehmer,wenn er auf gescheheneAufforderung der

Post=
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Postverwaltung den Anschluß der Fahrten nicht einstellt, die strafe des H. 27.
verwirkt.

G.29.
Im erstenRückfallewird die strafe (§8. 27. 28.) verdoppelt,und bei

fernerenRückfällen auf das Vierfache erhöht.
Im Rückfallebefindetsichderjenige,welcher,nachdemer wegeneinerder

in den W. 27. und 28. bezeichnetenUebertretungenvom Gerichte oder im Ver=
waltungswegezur strafe rechtskräftigverurtheiltworden ist, innerhalb der
nächstenfünf Jahre nachder VerurtheilungeinedieserUebertretungenverübt.

g. 30.
Mit demvierfachenBetrage des defraudirtenPorto, jedochniemalsunter

einerGeldbußevon Einem Thaler, wird bestraft:

1) wer Briefe oder politischeZeitungen,den Bestimmungendes §. 2. zu=
wider, auf andereWeise, als durchdie Post, gegenBezahlungverschickt

2) wer Gegenständeunter streifband oderKreuzbandzur Versendungmit
der Post einliefert, welcheüberhaupt oder wegenverbotenerZusätzeunter
streifband nicht versandtwerdendürfen;

3) wer sichzu einemportopflichtigenschreiben einer, von der Entrichtung
des Porto befreiendenBezeichnungbedientoder ein solchesschreibenin
eine sendung verpackt,welchebestimmungsmäßigunter einer portofreien
Rubrik befördertwird;

4) wer Postfreimarkenoder gestempelteBriefcouverts nach ihrer Ent=
werthung zur Frankirung einer sendung benutzt. Inwiefern in diesem
Falle wegen hinzugetretenerVertilgung des Entwerthungszeichenseine
härtere strafe verwirkt ist, wird nach den allgemeinen strafgesetzen
beurtheilt;

5) wer Briefe oder anderesachen zur Umgehungder Portogefälleeinem
PostbeamtenoderPostillon zur Mitnahme übergiebt.

s. 31.
Im erstenRückfallewird die strafe (§. 30.) verdoppeltund bei ferneren

Rückfällenauf das Vierfacheerhöht.
Im Rückfalle befindetsich derjenige,welcher,nachdemer wegeneiner der

in dem H. 30. bezeichnetenUebertretungenvom Gerichteoder im Verwaltungs=
wege zur strafe rechtskräftigverurtheilt worden ist, innerhalb der nächstenfünf
Jahre nachder VerurtheilungeinedieserUebertretungenverübt.

C.32.
Wer wissentlich,um der Postkassedas Personengeldzu entziehen,unein=

ge-
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getragenmit der Post reist, wird mit dem vierfachenBetrage des defraudirten
Personengeldes,jedochniemals unter einerGeldbußevon Einem Thaler, bestraft.

K.33.
In den F. 30. unter Nr. 2. bis 4. bestimmtenFällen ist die strafe mit

der Einlieferungder sendung zur Post verwirkt.

K.34.
Außer der strafe muß in den Fällen des F. 30. das Porto, welchesfür

die Beförderungder Gegenständeder Post zu entrichtengewesenwäre, und in
dem Falle des F. 32. das defraudirtePersonengeldgezahltwerden. In dem
. 27. unter Nr. 2. und F. 30. unter Nr. 1. bestimmtenFalle haften der Ab=
senderund der Beförderer für das Porto solidarisch.

K.35.
Kann die verwirkteGeldbußenicht beigetriebenwerden, so tritt eine ver=

hältnißmäßige Freiheitsstrafeein. Die Dauer derselbensoll von dem Richter so
bestimmtwerden, daß der Betrag von Einem Thaler bis zu zwei Thalern einer
Gefängnißstrafevon EinemTage gleichgeachtetwird. Die Freiheitsstrafebeträgt
mindestensEinen Tag, zu vier und zwanzigstunden gerechnet,und höchstens
sechsWochen.

. 36.

Hat Jemand mehrerePost= oderPorto=Uebertretungenbegangen,so kommen
die sämmtlichendadurch begründetenstrafen zur Anwendung.

Der Versuch einer Post= oder Porto=Uebertretungund die Theilnahme
an derselbenbleiben straflos.

K.37.
Post= und Porto=Uebertretungen(99. 27. bis 32.) verjähren in Einem

Jahre, von demTage an gerechnet,an welchemsie begangensind.
Die Vorladung des Beschuldigtenzu seinerVerantwortungim Verwal=

tungswegeunterbrichtdie Verjährung.

K.38.
Die Postbehörden und Postbeamten, welche eine Uebertretung entdecken,

sindbefugt,die dabeivorgefundenenBriefe oderanderesachen, welcheGegen=
standder Uebertretungsind, in Beschlagzu nehmenund so lange ganz oder
theilweisezurückzuhalten,bis entwederdie defraudirtenPostgefälle, die Geldstrafe
und die Kostengezahltoder durchKaution sichergestelltsind. Diese Vorschrift
findetauchAnwendungauf die Pferde undWagen, mit welchenein Fuhrmann
beiderVerübungeinerderin dem§.27. bezeichnetenUebertretungenbetroffenwird.
Bundes-Gesetzbl.1867. 12 s. 39.
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§.39.
Dieinden§§.27.bis32.bestimmtenGeldbußenfließenzurPost-Armen-

oderUnterstützungskasse.

AbschnittV.
strafverfahren bei Post- und Porto-Defraudationen.

g.40.
Die Untersuchungin Post= und Porto=Defraudationssachenwird summa=

risch von den Postanstalten oder von den Bezirks=Aufsichtsbeamtengeführt und
darauf im Verwaltungswegevon den Ober=Postdirektionen,beziehungsweise
von den mit derenFunktionen beauftragtenPostbehörden,entschieden.Diese
könnenjedoch,so langenochkein strafbescheiderlassenwordenist, die Verwei=
sung der sache zum gerichtlichenVerfahrenverfügenund ebensokann der An=
geschuldigtewährend der Untersuchung bei der Postbehörde, und binnen zehn
Tagen präklusivischerFrist, nach Eröffnung des von letztererabgefaßtenstraf=
bescheides,auf rechtlichesGehör antragen. Dieser Antrag ist an die Postbehörde
zu richten. Der strafbescheidwird alsdann als nichtergangenangesehen.

Einer ausdrücklichenAnmeldung der Berufung auf rechtlichesGehör wird
es gleichgeachtet,wenn der Angeschuldigteauf die Vorladung der Postbehörde
nicht erscheintoder die Auslassung vor derselbenverweigert.

s. 41.
Bei den Untersuchungenim Verwaltungswegewerden die Betheiligten

mündlichverhörtund ihre Aussagenzu Protokoll genommen.

s. 42.
Die Vorladungen geschehendurch die Beamten oder Unterbeamtender

Postanstalten, oder auf derenRequisition nach den für gerichtlicheInsinuationen
bestehendenVorschriften.

s. 43.
Die Zeugensind verbunden,den an sievon denPostbehördenergehenden

Vorladungen Folge zu leisten. Wer sich dessenweigert, wird dazu auf Re=
quisitionder Postbehördendurchdas Gericht in gleicherArt, wie bei gericht=
lichenVorladungen,angehalten.

K.44.
In sachen, wo diehöchstezulässigeGeldbußedenBetrag von 50 Thalern

übersteigt,muß dem Angeschuldigtenauf Verlangen eine Frist von acht Tagen
. bis
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bis vier Wochen zur Einreichung einer schriftlichenVertheidigung gestattet
werden.

d.45.
Findet die Ober=Postdirektion,beziehungsweisedie mit derenFunktionen

beauftragtePostbehörde, die Anwendung einer strafe nicht begründet, so ver=
fügt sie die Zurücklegungder Akten.

K.46.
Dem strafbescheidemüssendie Entscheidungsgründebeigefügtsein. Auch

ist darin der Angeschuldigtesowohl mit dem ihm dagegenzustehendenRechts=
mittel, als auchmit der straferhöhung, welcheer im Falle der Wiederholung
der Uebertretungzu erwartenhat, bekanntzu machen.

Der strafbescheid ist durch die Postanstalt dem Angeschuldigtenentweder
zu Protokoll zu publiziren oder in der für die Vorladung vorgeschriebenenForm
zu insinuiren.

s. 47.
Der Angeschuldigtekann, wenn er von der Befugniß zur Berufung auf

richterlicheEntscheidungkeinen Gebrauch machen will, gegen den strafbescheid
den Rekurs an die oberstePostbehörde des NorddeutschenBundes ergreifen.
Dies muß jedochbinnenzehnTagen präklusivischerFrist nach der Eröffnung
des strafbescheidesgeschehenund schließt fernerhin jedes gerichtlicheVerfahren
aus. Der Rekurs ist durch Anmeldung bei einer Postbehördegewahrt.

Wenn mit der Anmeldung des Rekursesnicht zugleichdessenRechtferti=
gung verbunden ist, so wird der Angeschuldigtedurch die Postanstalt aufgefor=
dert, die Ausführung seiner weiterenVertheidigung in einem nicht über vier
Wochenhinaus anzusetzendenTermine zu Protokoll zu geben, oder bis dahin
schriftlicheinzureichen.

. 48.
Die Verhandlungenwerdenhiernächstzur Abfassungdes Rekursresoluts

an die kompetenteBehörde eingesandt. Hat jedochder Angeschuldigtezur Recht=
fertigung des Rekurses neue Thatsachenoder Beweismittel, derenAufnahme er=
heblichbefundenwird, angeführt, so wird mit der Instruktion nach den für die
ersteInstanz gegebenenBestimmungenverfahren.

§s.49.

Das Rekursresolut, welchemdie Entscheidungsgründebeizufügensind, wird
an die betreffendePostbehördebefördertund nach erfolgter Publikation oder In=
sinuationvollstreckt.

s. 50.

Mit der Verurtheilungdes Angeschuldigtenzu einerstrafe, durchstraf=
12. be=
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bescheidoder Rekursresolut,ist zugleichdie Verurtheilungdesselbenin die baaren
AuslagendesVerfahrensauszusprechen.

Bei der Untersuchung im Verwaltungswege kommen außer den baaren
Auslagen an Porto, stempel, Zeugengebührenu. s. w. keineKostenzum
Ansatze.

Der Angeschuldigte,welcher wegen Post= oder Portodefraudation zu
einer strafe gerichtlichverurtheiltwird, hat auch die durch das Verfahren im
VerwaltungswegeentstandenenKostenzu tragen.

41.
Die Vollstreckung der rechtskräftigenErkenntnisse geschiehtnach den für

die VollstreckungstrafgerichtlicherErkenntnisseim AllgemeinenbestehendenVor=
schriften,die Vollstreckungder Resoluteaber von der Postbehörde,welchedabei
nach denjenigenVorschriften zu verfahren hat, welche für die Erekution der im
VerwaltungswegefestgesetztenGeldstrafenertheiltsind.

Die Postbehördekann nach Umständender VollstreckungEinhalt thun,
und die Gerichtsbehördenhabenihren desfallsigenAnträgen Folge zu geben.

s. 52.
Zur Beitreibungvon Geldbußendarf ohneZustimmungdesVerurthbeilten,

insoferndieserein Inländer ist, keinGrundstücksubhastirtwerden.

§ 53.
Der Verurtheiltekannvon der stattder Geldbußebereitsin Vollzug ge=

setztenFreiheitsstrafesichnur durchErlegung des vollen Betrages der erkannten
Geldbußebefreien.

Abschnitt VI.

AllgemeineBestimmungen.

K.54.
Was ein Briefträger oder Postbote über die von ihm gescheheneBe=

stellung auf seinenDiensteid anzeigt, ist so lange für wahr und richtig anzu=
nehmen,bis das Gegentheilüberzeugendnachgewiesenwird.

K.55.
Die Postverwaltung ist für die richtigeBestellung nichtverantwortlich,

wenn der Adressaterklärt hat, die an ihn eingehendenPostsendungenselbstab=
zuholenoder abholenzu lassen. Auch liegt in diesemFalle der Postanstalteine
Prüfung der Legitimation desjenigen,welchersich zur Abholung meldet, nicht

ob
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ob, sofernnicht auf den Antrag des Adressatenzwischendiesemund der Post=
anstaltein desfallsigesbesonderesAbkommengetroffenworden ist.

K.56.
Die Postverwaltungist, nachdemsiedas Formular zum Ablieferungsschein

demAdressatenhat ausliefern lassen,nicht verpflichtet,die Aechtheitder Unter=
schriftund des etwa hinzugefügtensiegels unter dem mit dem Namen des
Adressatenunterschriebenenund beziehungsweiseuntersiegeltenAblieferungsscheine
zu untersuchenund die Legitimation desjenigenzu prüfen, welcherunter Vor=
legungdesvollzogenenAblieferungsscheines,oderbei nichtdeklarirtensendungen
unterVorlegung der Begleitadresse,die Aushändigung der sendung verlangt.

Das Bundespräsidium ist ermächtigt, durch ein von demselbenzu erlassen=
des und mittelst der für die Publikation amtlicherBekanntmachungender Be=
hördenbestimmtenBlätter zur öffentlichenKenntniß zu bringendesReglement,
dessenBestimmungenals ein Bestandtheildes zwischendem AbsenderoderRei=
sendeneinerseitsund der Postverwaltung andererseitseingegangenenVertrages
erachtetwerdensollen,dieweiterenbei Benutzungder Posten zu Versendungen
und Reisenzu beobachtendenVorschriftenzu treffen,insbesondere

1I)die Einlieferungder abzusendendenGegenständean die Post, derenRück=
forderungvon seiten des Absendersund die Bestellung der durch die
Post befördertenGegenstände,sowie die Behandlung nicht bestellbarer
sendungenzu regeln

2) die Gegenständezu bezeichnen,welcheals zur Beförderungmit der Post
nicht geeignetzurückgewiesenwerdendürfen oder zurückgewiesenwerden
müssen;

3) dieBedingungenundGebührenfür baareEinzahlungen,Postanweisungen,
Vorschußsendungen,streif= oder Kreuzbandsendungen,sendungen mit
Waarenprobenoder Mustern, offeneKarten und rekommandirtesen=
dungen, fernerfür Bestellungder Expreßbriefe,der stadtbriefe und der
Packete,beziehungsweiseder Werthsendungen,durchFaktageboten,sowie
für die Landbriefbestellungzu bestimmen;

4) die Estafetten=Beförderungzu ordnen;
5) die Bedingungen festzusetzen,unter denenReisendemit den ordentlichen
Posten odermit Extrapostbefördertwerdenund zu bestimmen,was auf
den einzelnenKursen an Personengeldzu entrichtenist;

auch
6) die zur AufrechthaltungderOrdnung,der sicherheitund desAnstandes
auf den Posten und in den PassagierstubennöthigenpolizeilichenAnord=
nungenzu treffen.

*“*
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d.58.
Alle bisherigenallgemeinenund besonderenBestimmungenüber Gegen—

stände,worüberdas gegenwärtigeGesetzverfügt, soweitjeneBestimmungennicht
auf staatsverträgen und Konventionen mit dem Auslande beruhen, werden
hierdurchaufgehoben.

Das Briefgeheimniß ist unverletzlich. Die bei strafgerichtlichenUnter=
suchungenund in Konkurs=und bivilprozessualischenFällen nothwendigenAus=
nahmen sind durch ein Bundesgesetz festzustellen. Bis zu dem Erlaß eines
BundesgesetzeswerdenjeneAusnahmendurchdie Landesgesetzebestimmt.

G. 59.
Das gegenwärtigeGesetztritt mit dem 1. Januar 1868. in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den2. November1867.

(L. s.) Wilhelm.

Gr. v. Bismarck=schönhausen.

(Nr. 19.)
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(Nr. 19.) Gesetzüber das Posttaxwesenim Gebiete des NorddeutschenBundes. Vom
4. November1867.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenKönigvonPreußenrc.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung des
Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

Porto für Briefe.

Das Porto beträgt für den frankirten gewöhnlichenBrief auf alle Ent=
fernungen

bis zum Gewichtevon Einem Loth Zollgewichteinschließlich1sgr.,
bei repeaisicht.. —— 2

Bei unfrankirtenBriefen tritt ein Zuschlagportovon 1 sgr., ohneUnter=
schieddes Gewichtsdes Briefes, hinzu. DasselbeZuschlagportowird bei unzu=
reichendfrankirtenBriefen nebendemErgänzungsportoin Ansatzgebracht.

PortopflichtigeDienstbriefewerdenmit Zuschlagsportoalsdann nicht be=
legt, wenn die Eigenschaftderselbenals Dienstsachedurch ein von der obersten
Postbehörde festzustellendesZeichen auf dem Couvert vor der Postaufgabe
erkennbargemachtwordenist.

E 2.
Packetporto.

Das Packetportowird nach der Entfernung und nach demGewichteder
sendungerhoben.

Die Entfernungenwerdennach geographischenMeilen, zu 15 auf einen
Aequatorgrad,bestimmt. Das Postgebietwird in guadratischeTaxfeldervon
höchstens2 Meilen seitenlänge eingetheilt. Der direkteAbstand des Diagonal=
kreuzpunktesdes einenQuadrats von dem des anderenQuadrats bildet die
Entfernungsstufe,welchefür die Taxirung dersendungenvon denPostanstalten
des einennachdenendes anderenQuadrats maaßgebendist. Die bei den Ent=
fernungsstufensichergebendenBruchmeilenbleibenunberücksichtigt.

Das Gewichtsportobeträgt:
pro Zollpfund:

.. - 2 M.,
über 5 bis 10.Meilern. . 4—
2 10. 15 -..............



uber15bis20Me11en............. 8 M.,
Mün0raff 25 M913495u. J180KV# 10
25 G=.53 1 sgr. —
39.. f600 1 zZe#s2
401%%50 1 NàN 134 U
59 E 1501- 1.1. 6
60 70 21. 1-8
70-80-....... 1-10
80-90-....... 2 —
90 1006 2 2
100-120-....... 2-4

-120-140-....... 2-6
-140160-....... 2-8
160Mellen............. 2-10

UeberschießendeGewichtstheileunter einem Pfunde werden für ein volles
Pfund gerechnet.

Als Minimalsätzefür ein Packet werden bis 5 Meilen 2 sgr., über
5 bis 15 Meilen 3 sgr., über 15 bis 25 Meilen 4 sgr., über25 bis 50
Meilen 5 sgr., und über 50 Meilen auf alle Entfernungen6 sgr. erhoben.

Der Päckerei=sendungmuß eine, den reglementarischzu erlassendenVor=
schriften entsprechendeBegleitadressebeigefügt sein, für welche besonderesPorto
nicht in Ansatz kommt.

Wenn mehrerePacketezu derselbenBegleitadressegehören,wird für jedes
einzelnePacketdie Tare selbstständigberechnet.

*½
Porto und Assekuranzgebühr für sendungen mit deklarirtem

Werthe.

Für sendungenmit deklarirtemWerthewird erhoben:
a) Porto, und zwar:
1) für Briefe, ohne Unterschiedder schwere derselben,auf die nach
§&2. ermitteltenEntfernungen:

bis 5 Meilen 14sgr.,
ber# bis 1I. 2-
-15-25-...... 3

25-50-..... 4 -
50Meilen..... 5-

2) für
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2) für Packeteund diedazugehörigeBegleitadresse:
der nachF. 2. sichergebendeBetrag;

und
b) Assekuranzgebühr.

Dieselbebeträgtauf die nach F. 2. ermitteltenEntfernungenund nach
MaaßgabedesdeklarirtenWerths:

über 50 bei größerensummen
bis50Thaler vis100Thaler pro100Thaler

bie18Relen 1 Err.
über15 bis 50Meilreen. 1. 2 2 4

50 Meilen —

Uebersteigtdie deklarirtesumme denBetrag von 1000 Thalern,
so wird für denMehrbetragdieHälfte der obigenAssekuranzgebühr=
sätzeerhoben.
Wenn mehrerePacketemit deklarirtemWerthe zu einer Begleit=

adressegehören,wird für jedesPacketdieAssekuranzgebührselbstständig
berechnet.

s. 4.
Abrundung und Umrechnung.

Die bei der Berechnungdes Porto sich ergebendenBruchtheile eines
silbergroschenswerdenauf 1, 1, oderganzesilbergroschenabgerundet.

In denGebietenmit andererals derjenigenWährung, welcheden vor=
stehendenTarifsätzenzum Grunde liegt, sind die aus obigemTarif sichergeben=
denPortobeträgein dielandesüblicheMünzwährungmöglichstgenauumzurechnen.
stellen sichhierbeiBruchtheileheraus, so erfolgtdie Erhebungmit dem nächst
höherendarstellbarenBetrage. In denGebietenmit Guldenwährungwird bei
einfachenfrankirtenBriefen demPortosatzevon 1 sgr. derBetrag von 3 Kreu=
zerngegenübergestellt.

s. 5.
Couvertiren an die Postanstalten.

WerdenBriefe oderandereGegenständevomAbsenderan einePostanstalt
zumVertheilencouvertirt,so kommt für jede im Couvert enthaltenesendung
das tarifmäßigePorto in Ansatz.

g. 6.
Termin der Zahlung.

Die Postanstaltendürfen Briefe, scheine, sachen 2c.an die Adressaten
erst dann aushändigen,wenn dieZahlung derPostgefälleerfolgtist, es seidenn,
daß eine terminweiseAbrechnungdarüber zwischender Postanstalt und dem
Adressatenverabredetwäre.
Bundes-Gesetzbl.1867. 13 L1.
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§.7.
Nachforderung von Porto.

Nachforderungenan zu wenig bezahltemPorto ist der Korrespondentnur
dann zu berichtigenverbunden,wenn solcheinnerhalbEines Jahres nachderAuf—
gabeder sendung angemeldetwerden.

s. s.
Abschaffung von Nebengebühren.

Für die Abtragung der mit den Posten von weiterhergekommenenund
nach dem Ortsbestellbezirkeder PostanstaltengerichtetenBriefe ohne deklarirten
Werth, sendungen unter Band, offenenKarten, sendungenmit Waarenproben
oderMustern, rekommandirtensendungen, Begleitadressenzu Packeten,Post=
anweisungenund Formulare zu Ablieferungsscheinenwird eineBestellgebührnicht
erhoben.

Gebührenfür Postscheineüber die Einlieferungvon sendungen zur Post
und Gefachgebührenfür abzuholendeBriefe odersonstigeGegenstände,desgleichen
Packkammergeld,werdenaufgehoben.

K.9.
Verkauf von Freimarken und Frankocouverts seitens der Post=

anstalten.

Die Postanstalten haben, nach näherer Anordnung der BundesPost=
verwaltung, Freimarkenzur Frankirung der Postsendungenbereitzu haltenund
zu demselbenBetrage abzulassen,welcherdurch den Frankostempelbezeichnetist.
Die Postanstaltensollenermächtigtsein, auchmit demAbsatzvon Frankocouverts
sichzu befassen,für welcheaußerdemdurchdenFrankostempelbezeichnetenWerth=
betrageeinedenHerstellungskostender Couverts entsprechendeEntschädigungein=
gehobenwird. «

s. 10.

Provision für Zeitungen.

Die Provision für Zeitungenbeträgt25 Prozent des Einkaufspreisesmit
der Ermäßigung auf 12 Prozent beiZeitungen,die seltenerals monatlichvier=
mal erscheinen.

K.11.
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§.11.
Tarife für den Verkehr mit anderen Postgebieten.

Die Tarife für den Verkehr mit anderenPostgebietenrichten sich nach
denbetreffendenPostverträgen.

F. 12.
Aufhebung bisheriger Bestimmungen.

Alle bisherigenallgemeinenund besonderenBestimmungenüber Gegen=
stände,worüberdas gegenwärtigeGesetzverfügt, werdenhierdurchaufgehoben.

F. 13.
Anfangstermine.

Das gegenwärtigeGesetztritt mit dem 1. Januar 1868. in Kraft.

UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den 4. November1867.

(. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

UnveränderterAbdruck;Berlin (1890), Reichsdruckerei.
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Bundes-Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

9.

(Nr. 20.) Vertrag zwischendem NorddeutschenBunde, Bayern, Württemberg, Baden und
Hessen,die Fortdauer des Joll- und Handelsvereinsbetreffend. Vom
s. Juli 1867.

s MajestätderKönig vonPreußen im Namen desNorddeutschenBundes,
seineMajestätderKönig vonBayern, seine MajestätderKönig vonWürttem=
berg,seine KöniglicheHoheit der Großherzogvon Baden und seine Königliche
Hoheitder Großherzogvon Hessenund bei Rhein für die zu demNorddeutschen
Bunde nichtgehörendenTheile des Großherzogthums,von der Absichtgeleitet,
dieFortdauer desDeutschenJoll= und Handelsvereins sicherzu stellenund dessen
Einrichtungenin einer den gegenwärtigenBedürfnissenentsprechendenWeise fort=
zubilden,habenVerhandlungeneröffnenlassenund zuBevollmächtigtenernannt,
und zwar:

seine Majestät der König von Preußen:

AllerhöchstihrenWirklichen GeheimenRath Johann Friedrich von
Pommer Esche,

AllerhöchstihrenMinisterialdirektorAlerander Max von Pbilipsborn

und
AllerhöchstihrenMinisterialdirektorMartin Friedrich Rudolph Del=
brück;

und von denübrigenMitgliedern des Norddeutschen Bundes:

seine Majestät der König von sachsen:

AllerhöchstihrenGeheimenFinanzrath Julius Hans von Thümmel,

seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessenund bei Rhein:

AllerhöchstihrenGeheimenOber=steuerrathLudwig Wilhelm Ewald,
Bundes=Gesetzbl.1867. 14 die

Ausgegebenzu Berlin den 13. November1867.
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die außer seiner Majestät demKönige von Preußen bei demThüringi—
schenZoll= und Handelsvereine betheiligtensouveraine,nämlich:

seine Königliche Hoheit der Großherzog von sachsen=
Weimar=Eisenach,

seine Hoheit der Herzog von sachsen=Meiningen,
seine Hoheit der Herzog von sachsen=Altenburg,
seine Hoheit der Herzog von sachsen=Koburg=Gotha,

seine Durchlaucht der Fürst von schwarzburg=Rudol=
stadt,

seine Durchlaucht der Fürst von schwarzburg=sonders=
hausen,

seine Durchlaucht der Fürst von Reuß älterer Linie,

seine Durchlaucht der Fürst von Reuß jüngerer Linie:
den GroßherzoglichsächsischenWirklichenGeheimrathGustav
Thon)

seine Hoheit der Herzog von Braunschweig=Lüneburg:

HöchstihrenMinister=Residentenan dem Königlich PreußischenHofe,
GeheimenRath Dr. Friedrich August von Liebe;

seine Königliche Hoheit der Großherzog von Oldenburg:

den HerzoglichBraunschweigischenMinister=Residenten,GeheimenRath
Dr. Friedrich August von Liebe;

ferner:

seine Majestät der König von Bayern:

AllerhöchstihrenMinisterialrathWilhelm Weber

und
AllerhöchstihrenOber=ZollrathGeorg Ludwig Carl Gerbig

seine Majestät der König von Württemberg:

AllerhöchstihrenKammerherrn, außerordentlichenGesandtenund bevoll=
mächtigtenMinister an dem Königlich PreußischenHofe, Geheimen
LegationsrathFriedrich Heinrich Carl Freiherrnvon spitzemberg

und

AllerhöchstihrenFinanzrathCarl Victor Riecke;
seine
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seine KöniglicheHoheit der Großherzogvon Baden:
AllerhöchstihrenstaatsministerderFinanzenund Präsidentendesstaats=
ministeriumsCarl Mathy

seine Königliche Hoheit der Großherzog von Hessen und bei Rhein
für die zu dem NorddeutschenBunde nicht gehörendenTheile des Groß=
herzogthums: .
AllerhöchstihrenGeheimenOber=steuerrathLudwig Wilhelm Ewald;

von welchenBevollmächtigten,unter demVorbehalt der Ratifikation, folgender
Vertrag abgeschlossenwordenist:

Artikel 1.

Die vertragendenTheile setzenden, Behufs einesgemeinsamenZoll= und
Handelssystemserrichteten,auf dem Vertrage über die Fortdauer des Zoll=
und Handelsvereinsvom 16. Mai 1865. beruhendenVerein bis zum letzten
Dezember1877.fort.

Bis dahin bleibendie Zollvereinigungs=Verträgevom 22. und 30. März
und 11. Mai 1833., vom 12. Mai und 10. Dezember1835., vom 2. Januar
1836., vom 8. Mai, 19. Oktoberund 13. November1841.),vom4. April 1853.
und vom 16. Mai 1865., nebstdenzu ihnengehörendenseparatartikelnzwischen
denvertragendenTheilen fernerin Kraft, soweitsie bishernochin Kraft waren
und nichtdurchdie folgendenArtikel abgeändertsind.

Mit diesenBeschränkungenundvorbehaltlichderVerabredungim Artikel 6.
findendie Bestimmungender gedachtenVerträge auchauf diejenigenzumNord=
deutschenBunde gehörendenstaaten und GebietstheileAnwendung, welchedem
Joll= und Handelsvereinenochnichtangehörten.

Artikel 2.

In demGesammtvereinbleibendiejenigenstaaten oderGebietstheileein=
begriffen,welchedem Joll= und Handelssystemeder vertragendenTheile oder
einesvon ihnen angeschlossensind, unterBerücksichtigungihrerauf denAnschluß=
verträgenberuhendenbesonderenVerhältnisse. ·

Artikel 3.

UeberdieGemeinschaftder Gesetzgebungund derVerwaltungseinrichtungen
ist zwischendenvertragendenTheilen Folgendesverabredetworden:

.. 1.
In den Gebietender vertragendenTheile sollenübereinstimmendeGesetze

über Eingangs=und Ausgangsabgaben,sowie über die Durchfuhr bestehen,
dabeijedochdiejenigenModifikationenzulässigsein,welche,ohnedemgemeinsamen
ZweckeAbbruchzu thun, aus der Eigenthümlichkeitder allgemeinenGesetzgebung

11 eines
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eines jedenTheil nehmendenstaates oder aus lokalenInteressensichals noth=
wendig ergeben. Bei demZolltarife namentlichsollen hierdurchin Bezug auf
einzelne,weniger für den größerenHandelsverkehrgeeigneteGegenständesolche
Abweichungenvon den allgemein angenommenenErhebungssätzen,welchefür
einzelnestaaten als vorzugsweisewünschenswertherscheinen,nicht ausgeschlossen
sein, sofern sie auf die allgemeinenInteressendes Vereins nicht nachtheilig
einwirken.

Von der Durchfuhr werdenAbgaben nicht erhobenund es treten die
VerabredungenaußerWirksamkeit,welchein denim Artikel 1. genanntenVer—
trägenüber die Durchgangsabgabengetroffensind.

K. 2.
Der gemeinschaftlicheZolltarif wird in zweiHauptabtheilungen,und zwar

nach demdurchden Münzvertrag vom 24. Januar 1857. festgestelltenDreißig=
Thalerfußeund Zweiundfünfzig=und einhalb=Guldenfußeausgefertigt.

Die Einheit für das gemeinschaftlicheZollgewicht bildet der in sämmt=
lichenVereinsstaaten,mit Ausnahmedes KönigreichsBayern, als allgemeines
LandesgewichtbestehendeZentner(50Kilogramme). Es wird daher im ge=
sammten Vereine die Deklaration, Verwiegung und Verzollung der nachdem
GewichtezollpflichtigenGegenständeausschließlichnach jenemGewichtegeschehen.

K.3.
In den Gebietender vertragendenTheile sollen übereinstimmendeGesetze

über die Besteuerungdes im Umfangedes Vereins gewonnenensalzes und
aus Rüben bereitetenZuckersbestehen.

Die vertragendenTheile sind darüber einverstanden,daß, wenn die
Fabrikation von Jucker oder syrup aus andereninländischenErzeugnissen,als
aus Rüben, z. B. aus stärke, im Zollvereineeinen erheblichenUmfang ge=
winnen sollte, dieseFabrikation ebenfalls in sämmtlichenVereinsstaateneiner
übereinstimmendenBesteuerungnach den für die Rübenzuckersteuerverabredeten
Grundsätzenzu unterwerfenseinwürde.

. 1.
Der im UmfangedesVereinsgewonneneoderzubereiteteTabacksoll einer

übereinstimmendenBesteuerungunterworfenwerden.

. 5.
In den Gebietender vertragendenTheile sollenübereinstimmendeMaaß==

regeln zum schutzedes gemeinschaftlichenZollsystemsgegenden schleichhandel
und der innerenVerbrauchsabgabengegenHinterziehungenbestehen.

s. 6.
Die Verwaltungder in den . 1. 3. und 4. bezeichnetenAbgabenund

die
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die Organisationder dazu dienendenBehördensoll in allen Ländern des Ge=
sammtvereins,unterBerücksichtigungder in denselbenbestehendeneigenthümlichen
Verhältnisse,auf gleichenFuß gebrachtwerden.

*èr
In Gemäßheitder vorstehendenVerabredungenwerdendie vertragenden

Theile
das Zollgesetz,
die Zollordnung,
den Zolltarif,
die Grundsätze,das Jollstrafgesetzbetreffend,

wie solchezwischenihnen vereinbart sind, ferner
die UebereinkunftwegenErhebungeinerAbgabevon salz vom s. Mai
diesesJahres,

dieUebereinkunftwegenBesteuerungdesRübenzuckersvom 16.Mai 1865.,
das ZJollkartellvom 11.Mai 1833.,

zur Anwendungbringen.
Unter dem, in den gemeinschaftlichenGesetzenund Verwaltungsvorschriften

erwähntenallgemeinenEingangszoll oderder allgemeinenEingangsabgabeist ein
Jollsatzvon 15 Groschenoder524 Kreuzernzu verstehen.

Artikel 4.

Eingangs=,Ausgangs=und Durchgangsabgabenwerdenan den gemein=
schaftlichenLandesgrenzender vertragendenTheile nicht erhoben, und es können
alle im freienVerkehr des einenGebiets bereitsbefindlichenGegenständeauch
frei und unbeschwertin das andereGebiet gegenseitigeingeführtwerden, mit
alleinigemVorbehalte der im Innern der vertragendenTheile mit einer nicht
gemeinschaftlichensteuer belegteninländischenErzeugnisse, nach Maaßgabe des
Artikels 5.

Die Freiheitdes Handels und VerkehrszwischendenvertragendenTheilen
soll auch dann keineAusnahme leiden, wenn bei dem Eintritte außerordentlicher
Umstände,insbesondereauchbei einemdrohendenoder ausgebrochenenKriege,
einer von ihnen sich veranlaßt finden sollte, die Ausfuhr gewisserim inneren
freienVerkehr befindlichenErzeugnisseoderFabrikate in das Ausland für die
Dauer jener außerordentlichenUmständezu verbieten.

In einemsolchenFalle wird mandaraufBedachtnehmen,daßeingleiches
Verbot von allen vertragendenTheilen erlassenwerde.

sollte jedocheiner oderder anderederselbenes seinemInteressenichtan=
gemessenfinden, auch seinerseitsjenes Verbot anzuordnen, so bleibt demjenigen
oderdenjenigenTheilen, welchesolcheszuerlassenfür nöthigfinden,dieBefugniß
vorbehalten,dasselbeauchauf denUmfang des ihremBeschlussenichtbeitretenden
Theilesauszudehnen.

Die
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Die vertragendenTheile räumen sich ferner auch gegenseitigdas Recht
ein, zur Abwehr gefährlicheransteckenderKrankheitenfür Menschenund Vieh
die erforderlichenMaaßregelnzu ergreifen.Im Verhältnissevon einemVereins—
lande zu dem anderndürfen jedochkeinehemmenderenEinrichtungengetroffen
werden,als unter gleichenUmständenden innerenVerkehrdes staates treffen,
welchersie anordnet.
« - Artikel 5.

Die vertragendenTheile werdenihr Bestrebendarauf richten,eineUeber=
einstimmungder Gesetzgebungüber die Besteuerungder in ihren Gebietentheils
bei der HervorbringungoderZubereitung,theils unmittelbarbei demVerbrauche
mit einer inneren steuer belegten, nicht unter die 9#. 3. und 4. des
Artikels 3. fallendenErzeugnisseim Wege des Vertrages herbeizuführen.Bis
dahin, wo diesesZiel erreichtworden,sollenhinsichtlichdervorbemerktensteuern
und des Verkehrs mit den davon betroffenenGegenständenunter den Vereins=
staaten,zurVermeidungderNachtheile,welcheaus einerVerschiedenartigkeitder
innerensteuersystemeüberhaupt,und namentlichaus derUngleichheitdersteuer=
sätze, sowohl für die Produzenten,als für die steuereinnahmeder einzelnen
Vereinsstaatenerwachsenkönnten,folgendeGrundsätzein Anwendungkommen.

I. Hinsichtlichder ausländischenErzeugnisse.

Von allen bei der Einfuhr mit mehr als 15 Gr. — 52 Kr. — vom
ZentnerbelegtenErzeugnissen,von welchenentwederauf die in derZollordnung
vorgeschriebeneWeise dargethanwird, daß sie als ausländischesEin= oderDurch=
gangsgut die zollamtlicheBehandlung bei einerErhebungsbehördedesVereins
bereits bestandenhaben oder derselbennoch unterliegen, darf keine weitereAb=
gabeirgendeinerArt, sei es für Rechnungdesstaates oderfür Rechnungvon
Kommunenund Korporationen,erhobenwerden,jedoch— was das Eingangs=
gut betrifft— mit Vorbehalt derjenigeninnerensteuern, welchein einemVer=
einsstaateauf die weitereVerarbeitung oder auf anderweiteBereitungenaus
solchenErzeugnissen, ohne Unterschieddes ausländischen, inländischenoder ver=
einsländischenUrsprungs, allgemeingelegtsind.

Unter diesensteuern sind für jetztdie steuern von der Fabrikationdes
Branntweins, Biers und Essigs, ingleichendieMahl= undschlachtsteuerzuver=
stehen,welchendaher das ausländischeGetreide, Malz und Vieh im gleichen
Maaße, wie das inländischeund vereinsländische,unterliegt.

In denjenigenstaaten, in welchendie innerensteuern von Getränken
so angelegtsind, daß sie bei der Einlage der letzterenerhobenoder den steuer=
pflichtigenzur Last gestelltwerden, findet der Grundsatzder Freilassungver=
zollter ausländischerErzeugnissevon innerenAbgaben in der Art Anwendung,

NiederlagenoderPrivatlägern unmittelbarfolgt, von jederinnerensteuer be=
freit bleibt.

T

3
1
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Diese Bestimmunggilt auch da, wo dieErhebungeinerinnerenGetränke=
steuerfür Rechnungvon KommunenoderKorporationenstattfindet.

AusländischeErzeugnisse,welchebeimEingangezollfrei, odermit einer
Abgabevon nichtmehr als 15 Gr. — 524 Kr. —belegt sind, unterliegenden
nachstehendunter Nr. II. getroffenenBestimmungen.

lI. Hinsichtlichder inländischenund vereinsländischenErzeugnisse.

K.1.
Von den innerhalbdes Vereins erzeugtenGegenständen,welchenur durch

einenVereinsstaattransitiren, um entwederin einenanderenVereinsstaatoder
nachdemAuslande geführtzu werden, dürfen inneresteuern wederfür Rech=
nungdesstaates, nochfür Rechnungvon KommunenoderKorporationener=
hobenwerden.

s. 2.
Jedem der vertragendenTheile bleibt es zwar freigestellt,die auf der

Hervorbringung,derZubereitungoder demVerbrauchevon Erzeugnissenruhenden
innerensteuern beizubehalten,zu verändernoder aufzuheben,sowieneuesteuern
dieserArt einzuführen,jedochsollen dergleichenAbgabenfür jetztnur auf folgende
inländischeund gleichnamigevereinsländischeErzeugnisse,als: Branntwein, Bier,
Essig,Malz, Wein, Most, Cider (Obstwein),Mehl und andereMühlenfabrikate,
desgleichenBackwaaren,Fleisch,Fleischwaarenund Fett gelegtwerdendürfen.

Für Branntwein, Bier und Wein sollen die folgendensätze als das
höchsteMaaß betrachtetwerden, bis zu welchemin den VereinsstaateneineBe=
steuerungder genanntenErzeugnissefür Rechnungdes staates soll stattfinden
können,nämlich:

a) für Branntwein 10 Rthlr. von der Ohm zu 120 Quart Preußischund
beieinerAlkoholstärkevon 50 ProzentnachTralles;

b) für Bier 1 Rthlr. 15 sgr. von der Ohm zu 120 Quart Preußisch
Jc)für Wein, und zwar:

au)wenn die Abgabe nach demWerthedes Weines erhobenwird,
1 Rthlr. vom Zollzentner(5 Rthlr. von derOhm zu 120 Quart
Preußisch);

bb) wenn dieAbgabe ohneRücksichtauf denWerth desWeines erhoben
wird, 25 Gr. vom Zollzentner(2 Rthlr. 233 Gr. von der Ohm
zu 120 Quart Preußisch)

cch)wenn die Abgabe nach einer Klassifikationder Weinbergeerhoben
wird, ist die Beschränkungderselbenauf ein Maximum nicht für
erforderlicherachtetworden.

Auchfür die anderen,einerinnerensteuer unterworfenenErzeugnissewer=
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Bestim

s. 3.
Bei allen Abgaben,welchein demBereicheder Vereinsländernach der
mung im F. 2. zur Erhebungkommen,wird einegegenseitigeGleichmäßig=

darf.

a)

b)

*

l

In Gemäßheit diesesGrundsatzeswird Folgendes festgesetzt:

Vereinsstaaten,welchevon einem inländischenErzeugnissekeineinnere
steuer erheben,dürfen auchdas gleichevereinsländischeErzeugnißnicht
besteuern;
wo inneresteuern nachdemWerthe der Waare erhobenwerden,sind
nicht nur die nämlichen Erhebungssätzeauf das inländische,wie auf das
vereinsländischeErzeugnißgleichmäßigin Anwendungzu bringen,sondern
es darf auch beiFeststellungdes zu besteuerndenWerthes das inländische
Erzeugnißnichtvor demvereinsländischenbegünstigtwerden
diejenigenstaaten, in welcheninneresteuern von einemKonsumtions=
gegenstandebei dem Kaufe oder Verkaufe oder bei der Verzehrung
desselbenerhobenwerden, dürfen diesesteuern von den aus anderen
VereinsstaatenherrührendenErzeugnissender nämlichenGattung nur in
gleicherWeisefordern;
diejenigenstaaten, welcheinneresteuern auf die Hervorbringungoder
Zubereitungeines Konsumtionsgegenstandesgelegthaben, könnenden
gesetzlichenBetrag derselbenbei der Einfuhr des Gegenstandesaus an=
derenVereinsstaatenvoll erhebenlassen;
im NorddeutschenBunde wird von dem in den übrigen Vereinsstaaten
erzeugtenWein und TraubenmosteineUebergangsabgabenicht erhoben
werden.

Eine solcheAbgabe wird auch von denjenigenVereinsstaatennicht
erhobenwerden,welcheetwawährendder Dauer diesesVertrages die
Hervorbringungvon Wein einerinnerensteuer unterwerfenmöchten;
soweit zwischenmehrerenVereinsstaateneine Vereinigung zu gleichen
steuereinrichtungenbesteht,werdendiesestaaten in Ansehungder Be=
fugniß, die betreffendensteuern gleichmäßigauchvon vereinsländischen
Erzeugnissenzu erheben,als ein Ganzes betrachtet.

E.4.
Diejenigenstaaten, welcheeine inneresteuer auf denKauf oderVer=

tionsgegenstandesgelegthaben,können,bei der Ausfuhr des Gegenstandesnach
an=
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anderenVereinsstaaten,diesesteuer unerhobenlassen,beziehungsweisedengesetz=
lichenBetrag derselbenganz odertheilweisezurückerstatten.

WegenAusübung dieserBefugniß ist Folgendesverabredetworden:

a) Eine Zurückerstattungsoll überhauptnur insoweitstattfindendürfen, als
in dem betreffendenstaate bei der Ausfuhr des nämlichen Erzeugnisses
nachdemVereinsauslandeeinesteuervergütunggewährtwird, und auch
nur höchstensbis zum Betrageder letzteren.

b) Die betreffendenVereinsregierungenwerdenihr besonderesAugenmerk
darauf richten, daß in keinemFalle mehr, als der wirklich bezahlte
steuerbetragerstattetwerde,und dieseVergütung nicht die Natur und
Wirkung einerAusfuhrprämieerhalte.

e) Die Entlastungvon derVerbindlichkeitzur steuerzahlungsoll nichteher
eintreten,beziehungsweisedie Zurückerstattungder steuer nicht eherge=
leistetwerden,als bis der Eingang der besteuertenErzeugnissein dem
angrenzendenVereinsstaate,oderbeziehungsweisein demLandedesBe=
stimmungsortesauf die unterden betreffendenVereinsstaatenverabredete
Weisenachgewiesenwordenseinwird.

d) Die inneresteuer von dem zur EssigbereitungverwendetenBranntwein
wird nicht erlassenund, abgesehenvon dem Falle der Ausfuhr des
Essigs nach dem Auslande, nicht erstattetwerden.

s. 5.
Welche,dem dermaligenstande der Gesetzgebungin denVereinsstaaten

entsprechendeBeträgenachdenBestimmungender W#.3. und 4. zur Erhebung
kommenund beziehungsweisezurückerstattetwerdenkönnen, ist besondersver=
abredetworden. TretenspäterhinirgendwoVeränderungenin denfür die inneren
ErzeugnissezurZeit bestehendensteuersätzenein, sowird diebetreffendeRegierung
dem Bundesrathe des Zollvereins (Artikel s.) davon Mittheilung machen, und
hiermitdenNachweisverbinden,daß die steuerbeträge,welche,in Folge der
eingetretenenoderbeabsichtigtenVeränderung,von denvereinsländischenErzeug=
nissenerhoben,und bei der Ausfuhr der besteuertenGegenständevergütetwerden
sollen, den vereinbartenGrundsätzenentsprechendbemessenseien.

Wo die Uebergangsabgabevon Bier nach dem Gewichteerhobenwird,
bleibtder ZollzentnerMaaßstabder Erhebung.

s. 6.
Die Erhebung der inneren steuern von den damit betroffenenvereins=

ländischenGegenständensoll in der Regel in dem Lande des Bestimmungsortes
stattfinden,insofern solchenicht, nach besonderenVereinbarungen, entwederdurch
gemeinschaftlicheHebestellenan denBinnengrenzen,oderim Lande derVersendung
für Rechnungdesabgabeberechtigtenstaates erfolgt. Auch sollendie zursiche=
rungder steuererhebungerforderlichenAnordnungen,soweitsie die bei derVer=
Bundes=Gesetzbl.1867. 15 sen=
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sendungaus einemVereinsstaatein den andereneinzuhaltendenstraßen und
Kontrolen betreffen,auf eine denVerkehrmöglichstwenig beschränkendeWeise
und nur nachgegenseitigerVerabredung,auch, dafernbei demTransporteein
dritterVereinsstaatberührtwird, nur unterZustimmungdes letzterengetroffen
werden.

Wo inneresteuern nach demWerthedes Gegenstandeserhobenwerden,
wird, in Absicht der aus anderenVereinsstaatenübergehendenErzeugnisse,auf
KontroleinrichtungenBedachtgenommenwerden,nach welchendie Ermittelung
desWerthesin derRegel erstim Bestimmungsorte,mit Vermeidungzeitrauben=
der und denVerkehrbelästigenderUntersuchungenan den Binnengrenzenoder
auf demWege zwischendemVersendungs=und Bestimmungsorte,eintritt.

, Z.7. —
Die Erhebungvon Abgabenfür Rechnungvon KommunenoderKorpo—

rationen,sei es durchZuschlägezu denstaatssteuernoderfür sichbestehend,soll
nur für Gegenstände,diezur örtlichenKonsumtionbestimmtsind, bewilligtwerden
und es soll dabei der im 9. 3. diesesArtikels ausgesprocheneallgemeineGrund—
satzwegengegenseitigerGleichmäßigkeitder Behandlung der Erzeugnisseanderer
Vereinsstaaten,ebensowie bei denstaatssteuernin Anwendungkommen.

Zu den zur örtlichenKonsumtionbestimmtenGegenständen,von welchen
hiernachdie ErhebungeinerAbgabefür Rechnungvon KommunenoderKorpo—
rationen allein soll stattfindendürfen, sind allgemein zu rechnen: Bier, Essig,
Malz, Cider (Obstwein)und die der Mahl- und schlachtsteuerunterliegenden
Erzeugnisse,fernerBrennmaterialien,Marktviktualienund Fourage.

Vom Weine soll die ErhebungeinerAbgabe der vorgedachtenArt auch
fernernur in denjenigenTheilendesVereins zulässigsein,welchezu deneigent=
lichenWeinländerngehören.

soweit in einzelnenOrten der zum Zollvereinegehörigenstaaten die
Erhebungeiner Abgabe von Branntwein für Rechnungvon Kommunenoder
Korporationengegenwärtigstattfindet,oder nach der bestehendenGesetzgebung
nichtversagtwerdenkann, wird es dabeiausnahmsweisebewenden.

Es sollenaber die für Rechnungvon KommunenoderKorporationenzur
ErhebungkommendenAbgabenvonWein undBranntwein, ingleichenvonBier,
in AbsichtihresBetragesderBeschränkungunterliegen,daß solchebeimBrannt=
wein, mit der staatssteuer zusammen, den im F. 2. diesesArtikels festgesetzten
Marimalsatzvon 10 Thalern für dieOhm, und beimWein und Bier densatz
von 20 Prozent der für die staatssteuern ebendaselbstverabredetenMaximal=
sätzenichtüberschreitendürfen. Ausnahmenhiervonsollennur insoweitzulässig
sein, als einzelneKommunenoderKorporationenschongegenwärtigeinehöhere
Abgabe erheben,welchenFalls letzterefortbestehenkann.

sollten in einemoder dem anderenOrte auch nochvon anderen,als
den vorstehendgenanntenGegenständen,Abgaben erhobenwerden, so soll die
Erhebung der letzterenzwar einstweilen fortbestehenkönnen, die betreffenden
Regierungenwerden es sich jedochangelegensein lassen, solcheAbgaben bei der
erstenpassendenGelegenheitzu beseitigen.Ueber den Erfolg der diesfälligen

Be=
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Bemühungenwird demBundesrathedes Zollvereinsvon Zeit zu Zeit Mitthei=
lung gemachtwerden.

Abgabenfür Rechnungvon KommunenoderKorporationendürfen bei
demUebergangeder besteuertenGegenständenach anderenVereinsstaaten, gleich
denstaatssteuern,ganz odertheilweisezurückerstattetwerden, soweiteinesolche
Vergütungbei demUebergangeder besteuertenGegenständenachanderenOrten
desselbenLandesstattfindet.

s. s.
Die Regierungender VereinsstaatenwerdendemBundesrathedesZoll=

vereins: «

a) von allen in der Folge eintretendenVeränderungenihrer Gesetzeund
Verordnungen über die im H. 2. diesesArtikels bezeichnetenstaatssteuern,

b) hinsichtlichder Kommunal=2c.Abgaben aber von den Veränderungen,
welchein Beziehungauf die Hebungsberechtigten,die Orte, die Gegen=
stände,denBetrag und die Art und Weiseder Erhebungeintreten,

vollständigeMittheilung machen.

Artikel 6.

Die Bestimmungen in den Artikeln 3. 4. und 5., sowie in den Artikeln
10. bis 20. und 22. findenvorläufig keineAnwendung:

1) auf die nachfolgendgenanntenstaaten und Gebietstheiledes Nord=
deutschenBundes, und zwar:
a) in Preußen: auf die OrtschaftenDrenikow, Porep und sukow,
die Kolonie und das Erbpachts=VorwerkGroß=Menow,die Ritter=
güterund Dörfer Zetteminmit Peenwerder,Duckow,Rottmanns=
hagen, Rützenfelde,Karlsruh und Pinnow, den HafenortGeeste=
münde, das Fort Wilhelm in Bremerhaven,die ElbinselnAlten=
werder,Krusenbusch,Finkenwerder,Finkemwerderblumensand,Katt=
wieck, Hohenschaar,Overhacken,Neuhof und Wilhelmsburg, die
Voigtei Kirchwerderund die DorfschaftAumund

b) auf die GroßherzogthümerMecklenburg=schwerinund Mecklenburg=
strelitz, ersteresmit Ausnahmeseinervon Preußen umschlossenen
GebietstheileRossow,Netzebandund schönberg;

Jc)in Oldenburg: auf den Hafenort Brakei
) auf das HerzogthumLauenburg;
e) auf die HansestädteLübeck,Bremen und Hamburg mit einem, dem
ZweckeentsprechendenBezirkeihres oder des umliegendenGebietes;

2) auf die nachfolgendgenanntenGebietstheileBadens, und zwar:

die Insel Reichenau,denOrt Büsingen, denBittenharterHof, die
Orte und Höfe Jestettenmit Flachshof, Gunzenrieder=Hofund
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Reutehof, Lottstettenmit Balm, Dietenberg,Nack, Locherhofund
Volkenbach,Dettighofenmit Häuserhof, Altenburg, Baltersweil,
Berwangenund Albführenhofbei Weisweil.

sobald die Gründe aufgehörthaben, welchedie volle Anwendungdes
gegenwärtigenVertragesauf den einenoderanderender unterNr. 1. genannten
staaten und Gebietstheilezur Zeit ausschließen,wird das Präsidium desNord—
deutschenBundes den Regierungender übrigen vertragendenTheile Nachricht
geben. Der Bundesrath desZollvereins beschließtalsdann über denZeitpunkt,
an welchemdie Bestimmungender Artikel3. bis 5. und 10. bis 20. in diesem
staate oderGebietstheilein Wirksamkeittreten.

Artikel 7.

Die Gesetzgebungüber die in demArtikel 3. bezeichnetenAngelegenheiten,
sowie über die in den Zollausschlüssen(Artikel6.) zur sicherung der gemein=
schaftlichenZollgrenze erforderlichenMaßregeln, wird ausgeübtdurch den Bun=
desrathdesZollvereinsals gemeinschaftlichesOrgan der Regierungenund durch
das Zollparlament als gemeinschaftlicheVertretung der Bevölkerungen. Die
Uebereinstimmungder MehrheitsbeschlüssebeiderVersammlungenist zu einem
Vereinsgesetzeerforderlichund ausreichend;auf andereals die vorstehendbezeich=
netenAngelegenheitenerstrecktsichdie Zuständigkeitderselbennicht.

Die VerkündungderVereinsgesetzein denGebietendervertragendenTheile
erfolgt in den daselbstgeltendenFormen.

Artikel 8.
Ueber die Einrichtungund die Zuständigkeitdes Bundesrathesdes Zoll=

vereinsist Folgendesverabredet:

s. 1.
Der Bundesrath bestehtaus den Vertretern der Mitglieder des Nord=

deutschenBundes und der süddeutschenstaaten.
In demBundesratheführen

Preußen... 17 stimmen,
Bh.. 6 -
sachsen................... 4 -
Württemberg................ 4
Baden..................... 3
Hessen..................... 3
Mecklenburg=schwerin . . 2
sachsen=Weimer 1
Mecklenburg=strellz 1 -
Oldenburg.......·.......... 1 -
Braunschweig............... 2
sachsen⸗Meiningen. . . . . . . . . .. 1

sachsen⸗



sachsen-Altenburg........... 1 stimme,
sachsen=Koburg=Gotha 1 -
Anhalt.................... 1
schwarzburg-Rudolstadt....... 1
schwarzburg-sondershausen....1
Waldeck................... 1
ReußältereLinie............ 1
ReußjüngereLinie.-.·....... 1

1
1
1
1
1

8

schaumburg-Lippe.·.........
Lippe...................·..
Lübeck...............·.....
Bremen...................
Hamburg..................

zusammen 58 stimmen.

s. 2.
Jeder Vereinsstaatkann so viel Bevollmächtigtezum Bundesratheernen=

nen, wie er stimmen hatj dochkanndieGesammtheitder zuständigenstimmen
mur einheitlichabgegebenwerden. Nicht vertreteneoder nicht instruirtestimmen
werdennichtgezählt.

s. 3.
Der Bundesrathbildetaus seinerMitte dauerndeAusschüsse:

1) für Zoll= und steuerwesen,
2) für Handel und Verkehr,
3) für Rechnungswesen.
In jedemdieserAusschüssewerdenaußer demPräsidium mindestensvier

Vereinsstaatenvertretensein, und führt innerhalbderselbenjederstaat nur Eine
stimme. Die Mitglieder derAusschüssewerdenvon demBundesrathegewählt.
Die ZusammensetzungdieserAusschüsseist für jede session des Bundesrathes
resp. mit jedemJahre zu erneuern, wobei die ausscheidendenMitglieder wieder
wählbar sind. Den Ausschüssenwerden die zu ihren Arbeiten nöthigenBeamten
zur Verfügunggestellt.

s. 4.
Jedes Mitglied des Bundesratheshat das Recht, im Zollparlament zu

erscheinen,und muß daselbstauf Verlangenjederzeitgehörtwerden,um dieAn=
sichtenseinerRegierungzuvertreten,auchdann, wenndieselbenvon derMajorität
desBundesrathesnicht adoptirtworden sind. Niemandkanngleichzeitig Mit=
glieddesBundesrathesund des Zollparlamentssein.

s. 5.
Dem Präsidium liegt es ob, den Mitgliedern des Bundesrathesden

üblichendiplomatischenschutz zu gewähren.
6.



Das Präsidium stehtderKronePreußenszu, welchein Ausübungdesselben
berechtigtist, im NamendervertragendenTheileHandels=undschiffahrtsverträge
mit fremden staaten einzugehen.

Zum AbschlußdieserVerträge, durchwelchedieBestimmungendes gegen=
wärtigenVertragesin keinerArt verletztwerdendürfen, ist dieZustimmungdes
Bundesrathesund zu ihrer Gültigkeit die Genehmigungdes Jollparlamentser=
forderlich.

##
Dem Präsidium stehtes zu, denBundesrathzu berufen,zu eröffnen,zu

vertagenund zu schließen.

—21.
Die Berufung des Bundesrathesfindet alljährlich statt. Das Joll=

parlamentkannnichtohnedenBundesrathberufenwerden.

§s.9.
Die Berufung des Bundesrathes muß erfolgen, sobald sie von einem

Drittel der stimmenzahl verlangtwird.

§. 10.
Der Vorsitz im Bundesrathe und die Leitung der Geschäftesteht dem

dazudesignirtenVertreterPreußenszu.
Derselbe kann sich in Leitung der Geschäftedurch jedes andereMitglied

des Bundesrathesvermögeschriftlichersubstitution vertretenlassen.

u#n
Das Präsidium hat die erforderlichenVorlagen nachMaaßgabeder Be=

schlüssedesBundesrathesan das Zollparlamentzu bringen, wo sie durchMit=
glieder des Bundesrathes oder durch besondere,von letzteremzu ernennende
Kommissarien vertretenwerden.

C.12.
Der Beschlußnahmedes Bundesrathes unterliegen:
1) diedemZollparlamentvorzulegendenodervon demselbenangenommenen,
unterdie BestimmungdesArtikels7. fallendengesetzlichenAnordnungen,
einschließlichder Handels=und schiffahrtsverträge;

2) die zur Ausführung der gemeinschaftlichenGesetzgebung(Artikel7.) die=
nendenVerwaltungs=Vorschriftenund Einrichtungen;

3) Mängel, welchebei der Ausführung der gemeinschaftlichenGesetzgebung
(Artikel7.) hervortreten;

4) die
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4) die von demAusschußfür RechnungswesenvorgelegteschließlicheFest=
stellungdes Ertrages der Zölle und der im Artikel 3. s§. 3. und 4.
bezeichnetensteuern.
Jeder über die Gegenständezu 1. bis 3. von einemder Vereinsstaaten

oderüberdieGegenständezu 3. von einemkontrolirendenBeamten(Artikel20.)
gestellteAntrag unterliegtder gemeinschaftlichenBeschlußnahme.Im Falle der
Meinungsverschiedenheitgiebtdie stimme desPräsidiums bei den zu 1. und 2.
bezeichnetenalsdann denAusschlag, wenn sie sich für Aufrechterhaltungder beste=
hendenVorschrift oder Einrichtung ausspricht; in allen übrigen Fällen entscheidet
dieMehrheitder stimmen, bei stimmengleichheitdie stimme desPräsidiums.

Artikel 9.

Ueberdie Einrichtungund die Zuständigkeitdes Jollparlaments ist Fol=
gendesverabredet:

1
Das Zollparlament bestehtaus den Mitgliedern des Reichstagesdes

NorddeutschenBundes und aus Abgeordnetenaus den süddeutschenstaaten,
welchedurchallgemeineund direkteWahl mit geheimerAbstimmung nach Maaß=
gabedes Gesetzesgewähltwerden, auf Grund dessendie Wahlen zum ersten
Reichstagedes NorddeutschenBundes stattgefundenhaben.

Es bleibt der Gesetzgebungder süddeutschenstaaten vorbehalten,über
die staatsangehörigkeitBestimmungzu treffen, durchwelchedie Wählbarkeit
zum Abgeordnetenfür das Zollparlamentbedingtist.

.
BeamtebedürfenkeinesUrlaubs zum Eintritt in das Zollparlament.
Wenn ein Mitglied desZollparlamentsin einemVereinsstaateein besol=

detesstaatsamt annimmt oder im staatsdienstein ein Amt eintritt, mit
welchemein höhererRang oderein höheresGehalt verbundenist, so verliertes
sitz undstimme in demBollparlamentund kann seinestelle in demselbennur
durchneueWahl wiedererlangen.

s. 3.
Die VerhandlungendesZollparlamentssind öffentlich.
WahrheitsgetreueBerichteüber Verhandlungenin denöffentlichensitzungen

desZollparlamentsbleibenvon jederVerantwortlichkeitfrei.

s. 4.
Innerhalb desKreisesder im Artikel 7. bezeichnetenAngelegenheitenhat

das Jollparlament das Recht, Gesetzevorzuschlagenund an dasselbegerichtete
MtitionendemBundesrathedesJollvereinsresp.dessenVorsitzendemzuüberweisen.

s. 5.
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s. 5.
Die Berufung, Eröffnung,VertagungundschließungdesZJollparlaments

erfolgt durchdas Präsidium.
Die Berufung findet nicht in regelmäßigwiederkehrendenZeitabschnitten,

sonderndann statt,wenndas legislativeBedürfniß denZusammentritterforderlich
macht,oderein Drittheil der stimmen im Bundesrathedenselbenverlangt.

s. 6.
Die Abgeordnetenaus den süddeutschenstaaten werdenauf drei Jahre

gewählt. Nach Ablauf diesesZeitraumsfindenneueWahlen statt. Die ersten
Wahlen erfolgen, sobaldder gegenwärtigeVertrag in Wirksamkeitgetretenist.

- §.7.
Zur AuflösungdesZollparlamentsist ein BeschlußdesBundesrathesdes

Zollvereins unter Zustimmung des Präsidiums erforderlich. Im Falle der Auf—
lösung müssen innerhalb eines Zeitraums von 60 Tagen nach derselbendie
Wähler und innerhalbeinesZeitraumsvon 90 Tagen nachderAuflösungdas
Jollparlament versammeltwerden.

Die Auflösung des NorddeutschenReichstagesmacht neueWahlen in den
süddeutschenstaaten nichterforderlich.

s. s.
Ohne Zustimmung des ZJollparlaments darf die Vertagung desselbendie

Frist von 30 Tagen nicht übersteigenund währendderselbensession nichtwieder=
holt werden. .

Z.9.
Das Zollparlamentprüft die LegitimationseinerMitglieder und entscheidet

darüberinsoweit, als nicht bereitsvor seinemZusammentrittüber dieLegitimation
seiner, dem NorddeutschenReichstageangehörendenMitglieder entschiedenist.
Es regelt selbstständigseinenGeschäftsgangund seineDisziplin durcheineGe=
schäftsordnungund erwähltselbstständigseinenPräsidenten,seineVizepräsidenten
und schriftführer.

s. 10.
Das Zollparlament beschließtnach absoluterstimmenmehrheit. Zur

Gültigkeit der Beschlußfassungist die Anwesenheitder Mehrheit der gesetzlichen
Anzahl der Mitglieder erforderlich.

s. 11.
Die Mitglieder des Zollparlamentssind Vertreterdes gesammtenVolkes

und an Aufträge und Instruktionen nicht gebunden.
115
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Z.12.
Kein Mitglied des Zollparlamentsdarf zu irgendeinerZeit wegenseiner

Abstimmungoderwegender in Ausübung seinesBerufs gethanenAeußerungen
gerichtlichoder disziplinarisch verfolgt oder sonst außerhalb der Versammlung
zur Verantwortung gezogenwerden.

F.13.
Ohne Genehmigungdes Zollparlaments kann kein Mitglied desselben

währendder sitzungsperiodewegeneinermit strafe bedrohtenHandlung zur
Untersuchunggezogenoderverhaftetwerden, außerwenn es bei Ausübung der
That oderim Laufe desnächstfolgendenTages ergriffenwird.

GleicheGenehmigungist bei einerVerhaftungwegenschulden erforderlich.
Auf Verlangen des Jollparlaments wird jedesstrafverfahren gegenein

Mitglied desselbenund jedeUntersuchungs=oder Civilhaft für die Dauer der
sitzungsperiodeaufgehoben.

s. 14.
Die Mitglieder desZollparlamentsdürfenals solchekeineBesoldungoder

Entschädigungbeziehen.

Artikel 10.

Der Ertrag der Eingangs=und Ausgangsabgaben,der salzsteuer und
NRübenzuckersteuerin den, der gemeinschaftlichenGesetzgebung(Artikel 3.) unter=
worfenen Gebietender vertragendenTheile, einschließlichder im Artikel 2. er=
wähnten staaten oder Gebietstheile, ist gemeinschaftlich. Diese Gemeinschaft
nerstrecktsichauf denErtrag der Tabacksteuer,sobalddie Bestimmungim F. 4.
des Artikels 3. zur Ausführung gelangtseinwird.

Von derGemeinschaftsindausgeschlossen,undbleiben,sofernnichtseparat=
verträgezwischeneinzelnenVereinsstaatenein Anderesbestimmen,demprivativen
Genusse der betreffendenstaatsregierungen vorbehalten:

1) die steuern, welcheim Innern eines jedenstaates von inländischen
Erzeugnissenerhobenwerden,einschließlichder nach Artikel 5. von den
vereinsländischenErzeugnissender nämlichenGattung zur Erhebungkom=
mendenUebergangsabgaben;

2) die Wasserzölle;
3) Chausseeabgaben,Pflaster=,Damm=,Brücken=,Fähr=,Kanal=,schleusen=,
Hafengelder, sowieWaage=und Niederlagegebührenoder gleichartige
Erhebungen,wie sie auchsonstgenanntwerdenmögen) ,

4)dieZoll-undsteuerstrafenundKonfiskate,welche,vorbehaltlichder
Antheileder Denunzianten,jederstaatsregierungin ihremGebiet ver—
bleiben.

Bundes=Gesetbl.1867. 16 Ar=
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Artikel 11.

Der Ertrag der in die GemeinschaftfallendenAbgabenwird zwischenden
vertragendenTheilen, einschließlichder im Artikel 2. erwähntenstaaten oder
Gebietstheile,nachdemVerhältniß der Bevölkerungihrer, der gemeinschaftlichen
Gesetzgebung(Artikel3.) unterworfenenGebietevertheilt.

Dieser Ertrag bestehtaus der gesammtenEinnahme von den Abgaben,
nachAbzug

1) der auf Gesetzenoder allgemeinenVerwaltungsvorschriftenberuhenden
steuer=Vergütungenund Ermäßigungen,

2) der Rückerstattungenfür unrichtigeErhebungen,
3) der Erhebungs=und Verwaltungskosten,und zwar:

a) bei den Eingangs=und Ausgangsabgabender Kosten, welchean
den gegen das Ausland gelegenenGrenzenund in dem Grenz=
bezirkefür den schutz und die Erhebungder Zölle erforderlichsind
(Artikel30. der Verträge vom 22. und 30. März und 11. Mai
1833., sowievom 12. Mai 1835., Artikel18. der Verträgevom
10. Dezember1835. und 2. Januar 1836., Artikel29. des Ver=
trages vom 19. Oktober 1841., Artikel 30. der Verträge vom
4. April 1853. und 16.Mai 1865. und Artikel16. des Vertrages
vom heutigenTage),

b5)bei der salzsteuer der Kosten,welchezur Besoldungder mit Er=
hebungund Kontrolirung diesersteuer auf den salzwerkenbeauf=
tragtenBeamten aufgewendetwerden(Artikel 3. der Uebereinkunft
vom s. Mai 1867.)

c) bei der RübenzuckersteuerderVergütung,welchenachdenjeweiligen
Verabredungenden einzelnenVereinsregierungenfür die Kosten
der Verwaltung diesersteuer zu gewährenist (Artikel 2. der
Uebereinkunftvom 16. Mai 1865.).

Der stand der Bevölkerungin den Gebietender vertragendenTheile
wird alle drei Jahre ausgemitteltund die NachweisungderselbendemBundes=
rathevorgelegt.

Artikel 12.

Die dem Münzvertragevom 24. Januar 1857. entsprechendensilber=
münzen der Vereinsstaaten— mit Ausnahme der scheidemünze— werdennach
der auf diesemVertrage beruhendenGleichwerthung von vier Thalern gegen
siebenGulden bei allen Jollhebestellendes Vereins angenommen.Hinsichtlich
der Annahme der Goldmünzenbei diesenHebestellenbewendetes bei den die
AnnahmedieserMünzen im AllgemeinenbetreffendenBestimmungendesMünz=
vertrages.

Ar=
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Artikel 13.

Vergünstigungenfür GewerbetreibendehinsichtlichderZollentrichtung, welche
nichtin der Zollgesetzgebungselbstbegründetsind, fallen der staatskasseder=
jenigenRegierung,welchesie bewilligt hat, zur Last. Hinsichtlichder Maaß=
gaben,unter welchensolcheVergünstigungzu bewilligensind, bewendetes bei
den darüber bestehendenVerabredungen.

Jollbegünstigungen für Maschinen und Maschinentheile sollen auch auf
privateRechnungnichtgewährtwerden.

Artikel 14.

Dem auf Förderung freier und natürlicherBewegung des allgemeinen
Verkehrs gerichtetenZweckedes Zollvereins gemäß sollen besondereZollbegün=
stigungeneinzelnerMeßplätze,namentlichRabattprivilegien,da wo sie dermalen
in den Vereinsstaatennoch bestehen,nicht erweitert, sondern vielmehr, unter
geeigneterBerücksichtigungsowohl der Nahrungsverhältnissebisher begünstigter
Meßplätze,als der bisherigenHandelsbeziehungenmit demAuslande, thunlichst
beschränktund ihrer baldigengänzlichenAufhebungentgegengeführt,neueaber
ohne allseitigeZustimmung auf keinenFall ertheilt werden.

Artikel 15

Von der tarifmäßigenAbgabenentrichtungbleibendie Gegenstände,welche
für die Hofhaltung der hohen souveraine und ihrer Regentenhäuser,oder für
die bei ihrenHöfen akkredirtenBotschafter,Gesandten,Geschäftsträgeru. s. w.
eingehen,nicht ausgenommen,und wenn dafür Rückvergütungenstatthaben,so
werdensolchederGemeinschaft nicht in Rechnung gebracht.

Eben so wenig anrechnungsfähigsind Entschädigungen,welchein einem
oder dem anderen staate den vormals unmittelbarenReichsständen, oder an
Kommunenoder einzelnePrivatberechtigtefür eingezogeneZollrechteoder für
aufgehobeneBefreiungengezahltwerdenmüssen.

Dagegenbleibtes einemjedenstaate unbenommen,einzelneGegenstände
aauf FreipässeohneAbgabenentrichtungein=und ausgehenzu lassen. Dergleichen
Gegenständewerdenjedochzollgesetzlichbehandelt,und in Freiregistern,mit denen
es wie mit den übrigen Zollregistern zu halten ist, notirt, und die Abgaben,
welche davon zu erhebengewesenwären, kommenbei der demnächstigenReve=
nlenausgleichungdemjenigenstaate, von welchemdieFreipässeausgegangensind,
in Abrechnung.
« Artikel 16.

In AbsichtderErhebungs=undVerwaltungskostenfür dieEingangs=und
AusgangsabgabenkommenfolgendeGrundsätzezur Anwendung:

1) Man wird, so weit nicht ausnahmsweiseetwasAnderesverabredetist,
keineGemeinschaftdabeieintretenlassen,vielmehrübernimmtjedeRegie=
rung alle in ihremGebietevorkommendenErhebungs=und Verwaltungs=

16 kosten
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kosten, es mögen diese durch die Einrichtung und Unterhaltung der
Haupt=und Neben=Zollämter,der innerensteuerämter,Hallämter und
Packhöfe,und der Zolldirektionen,oder durch denUnterhalt des dabei
angestelltenPersonals und durchdie dem letzterenzu bewilligendenPen=
sionen, oder endlichaus irgend einem anderenBedürfnisseder Zoll=
verwaltung entstehen.

2) HinsichtlichdesjenigenTheils des Bedarfs aber, welcheran den gegen
das Ausland gelegenenGrenzen und innerhalb des dazu gehörigen
Grenzbezirks für die Zoll=Erhebungs= und Aufsichts= oder Kontrol=
Behörden und Zollschutzwachenerforderlichist, wird man sich über
Pauschsummenvereinigen, welche von der jährlich aufkommendenund
der Gemeinschaftzu berechnendenBrutto=Einnahme an Zollgefällen
nach der im Artikel 11. getroffenenVereinbarung in Abzug gebracht
werden.

3)Bei dieserAusmittelungdesBedarfs soll da, wo die Perzeptionpriva=
tiver Abgabenmit der Jollerhebungverbundenist, von den Gehältern
und Amtsbedürfnissender Zollbeamten nur derjenigeTheil in Anrech=
nung kommen,welcherdemVerhältnisseihrer Geschäftefür den Joll=
dienstzu ihren Amtsgeschäftenüberhaupt entspricht.

4) Man wird auch ferner darauf bedachtsein, durchFeststellungallgemeiner
Normendie Besoldungsverhältnisseder BeamtenbeidenJoll=Erhebungs=
und Aufsichtsbehörden,ingleichenbei den Zolldirektionenin möglichste
Uebereinstimmungzu bringen.
Die Vereinsstaatenmachensich verbindlich,für die Diensttreueder bei

der Jollverwaltung von ihnen angestelltenBeamten und Diener und für die
sicherheitder Kassenlokaleund Geldtransportein der Art zu haften, daß Aus=
fälle, welchean denZolleinnahmendurchDienstuntreueeinesAngestelltenerfolgen,
oder aus der EntwendungbereitseingezahlterGelder entstehen,von derjenigen
Regierung, welcheden Beamten angestellthat, oder welchedie entwendetenBe=
ständeerhobenhatte, ganz allein zu vertretensind und bei derRevenüentheilung
dem betreffendenstaate zur Last fallen.

In Betracht, daß die Kosten für die inneren steuerämter oderHallämter
oder PackhöfeeinemjedenVereinsstaatezur Last fallen, bleibt es jedemderselben
überlassen,solcheAemter innerhalbseinesGebietesin beliebigerZahl zu errichten,
so daß in Beziehungauf derenKompetenzund Personalbestellungkeineanderen
als diejenigenBeschränkungeneintreten,welcheaus derVereins=Zollordnungund
den bestehendenInstruktionenund Verabredungenhervorgehen.

Der gesammteamtlicheschriftwechselin den gemeinschaftlichenJoll=
angelegenheitenzwischen den Behörden und Beamten der Vereinsstaaten im
ganzenUmfangedes Zollvereins soll auf den Brief= und Fahrpostenportofrei
befördertwerden,und es ist zur BegründungdieserPortofreiheitdieKorrespon=
denz der gedachtenArt mit der äußerenBezeichnung„Jollvereinssache“zu
versehen.

Ar=
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Artikel 17.
Die von den ErhebungsbehördennachAblauf eines jedenVierteljahres

aufzustellendenQuartal=Ertrakteund die nach dem Jahres=und Bücherschlusse
aufzustellendenFinalabschlüsseüber die im Laufe des Vierteljahres, beziehungs=
weisewährenddes Rechnungsjahresfällig gewordenenEinnahmenan den ge=
meinschaftlichenAbgabenwerdenvon denDirektivbehördennachvorangegangener
Prüfung in Hauptübersichtenzusammengetragen,in welchenjedeAbgabegeson=
dert nachzuweisenist, und es werden dieseUebersichtenan den Ausschuß des
Bundesrathesfür das Rechnungswesen(Artikel8. §. 3.) eingesendet.Außerdem
erhält derselbeje bis zum letztenMärz für die am letztenDezemberdes Vor=
jahres abgelaufenenvier Monate und bis zum 10. November für die am letzten
AugustabgelaufenenachtMonate eineHauptübersichtder konstatirtenEinnahme
an Rübenzuckersteuerund der in Anrechnungzu bringendenKostenfür die Ver=
waltung diesersteuer.

Der Ausschußfertigt auf den Grund dieserUebersichten,und zwar für
dieZölle und die salzsteuervon drei zu drei Monaten, für die Rübenzucker=
steuerim April undNovemberjedenJahres, die provisorischeAbrechnungzwischen
den vertragendenTheilen, übersendetdieselbeden Central=Finanzstellender letz=
terenund trifft zugleichEinleitung, um die etwaigeMindereinnahmedes einen
oderanderenvertragendenTheiles gegenden ihm verhältnißmäßigan der Ge=
sammteinnahmezuständigenRevenüenantheildurch Herauszahlungvon seiten
desoderderjenigenTheile, bei deneneineMehreinnahmestattgefundenhat, aus=
zugleichen.Herauszahlungen,welcheauf Grund derAbrechnungüberdieRüben=
zuckersteuerfür die vier Monate vom I1.september bis letztenDezember
zu leistensind, werdenam 1. septemberdes folgendenJahres fällig.

Damit diejenigender vertragendenTheile, welchein den Fall kommen,
Herauszahlungenzur Ausgleichungihrer Mindereinnahmenvon denKassenande=
rer Regierungenzu empfangen,jedesmalsobaldwie möglichzu ihremGuthaben
gelangen,wird von demAusschußgleichzeitigmit jedervierteljährlichenAbrech=
nung ein Vertheilungsplanentworfen,worin dieGeldbeträge,welcheeinzelneder
vertragendenTheile zu dem angegebenenZweckeaus den Kasseneines anderen
zu empfangenhaben, in runden summen ausgeworfenund die Kassen, von
denen die Zahlung zu leistenist, bezeichnetwerden.

Nach diesemVertheilungsplane,welcherzugleichmit der jedesmaligenAb=
rechnung an die Central=Finanzstellengelangt, wird verfahrenund das Erfor=
derliche zu dessenAusführung veranlaßt, insofern nicht etwa gegendenselbener=
beblicheAnständeobwalten,in welchemFalle diesedemBundesratheunverzüglich
mitzutheilen sind. Wegen Forderungen, welchemit der Zollabrechnungnicht in
Verbindung stehen,werdendie herauszuzahlendenBeträge nicht zurückgehalten
werden.

Bei der Uebersendungdes erwähntenVertheilungsplanswird der Aus=
schuß angeben,inwiefernbei dessenEntwerfungnach den bereitszum Voraus
geäußerten Wünschen der vertragendenTheile verfahren worden ist, und somit
deren ausdrücklicheBilligung der desfallsigenVorschläge mit Bestimmtheit an=
genommenwerdenkann.

Die
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Die definitivenJahresabrechnungenlegt der Ausschußmit seinenBemer=
kungendemBundesrathezur Beschlußnahmevor.

Artikel 18.

Das Begnadigungs=und strafverwandlungsrechtbleibt jedemVereins=
staatein seinemGebietevorbehalten. Auf Verlangen werdenperiodischeUeber=

werden.
Artikel 19.

nes Gebietesüberlassen.

instruirt werden sollen, die Beamten und Diener auch ferner von der Landes=
regierungernannt.

In jedemdieserVereinsstaaten,mit AusnahmedesThüringischenVereins=
gebietes,wird die Leitung des Dienstesder Lokal=und Bezirksbehörden,sowie
die Vollziehung der gemeinschaftlichenZollgesetzeüberhaupt, einer, oder, wo sich
das Bedürfniß hierzuzeigt,mehrerenJolldirektionenübertragen,welchedemein=
schlägigenMinisterium des betreffendenstaates untergeordnetsind. Die Bil=
dung der Zolldirektionen und die Einrichtung ihres Geschäftsgangesbleibt den
einzelnenstaatsregierungenüberlassen;der Wirkungskreisderselbenaber kann,
insoweiter nicht schondurchgegenwärtigenVertrag und die gemeinschaftlichen
Zollgesetzebestimmtist, durch eine vom Bundesrathedes Jollvereins festzu=
stellendeInstruktionbezeichnetwerden.

In demThüringischenVereinsgebietevertritt der gemeinschaftlicheGeneral=
inspektorin den Berührungen mit dem Bundesrathe und mit den Zollbehörden
der anderenVereinsstaatendie stelle einerZolldirektion.

Artikel 20.

Für Einhaltung des gesetzlichenVerfahrens bei der Erhebung und Ver=
waltung der gemeinschaftlichenAbgabenhat das Präsidium sorge zu tragen.

Es ordnet zu diesemZwecke,nach Vernehmungdes Ausschussesdes
Bundesrathesfür Joll= und steuerwesen(Artikel8. §. 3.), den Haupt=Zoll=
ämternsowohlan denGrenzenals im Innern (Haupt=steuerämternmit Nieder=
lagen),und denDirektivbehördenVereinsbeamtebei.

Die den HauptämternbeigeordnetenKontroleurehabenvon allen Ge=
schäftenderselbenund der Nebenämterin Beziehungauf die Grenzbewachung
und das Verfahrenbei der Zoll= und steuererhebungKenntnißzu nehmenund
auf Einhaltung einesgesetzlichenVerfahrens, ingleichenauf dieAbstellungetwaiger
Mängel einzuwirken,übrigenssichjedereigenenVerfügungzu enthalten. Ihre
dienstlichestellung und ihre BefugnissewerdendurcheineInstruktiongeregen

ie
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Die denDirektivbehördenbeigeordnetenBevollmächtigtenhabensichvon
allen vorkommendenVerwaltungsgeschäften,welchesich auf die durch den gegen—
wärtigenVertrag eingegangeneGemeinschaftbeziehen,vollständigeKenntniß zu
verschaffen.

Ihr Geschäftsverhältnißist durcheinebesondereInstruktionnäherbestimmt,
als derenGrundlage die unbeschränkteOffenheitvon seiten der Verwaltung,
bei welcherdie Bevollmächtigtenfungiren, in Bezug auf alle Gegenständeder
gemeinschaftlichenVerwaltung,und dieErleichterungjedesMittels, durchwelches
sie sichdie Information hierüberverschaffenkönnen,angenommenist, während
andererseitsihre sorgfalt nichtminder aufrichtigdahin gerichtetsein soll, ein=
tretendeAnständeund Meinungsverschiedenheitenauf einedemgemeinsamenZwecke
und demVerhältnisseverbündeterstaaten entsprechendeWeisezu erledigen.

Die Ministerienoder oberstenVerwaltungsstellender Vereinsstaatenwer=
denüberdiesdem Bundesratheauf VerlangenjedegewünschteAuskunft über die
gemeinschaftlichenAngelegenheitenmittheilen.

Die Gehälterund alle übrigenKostenderVereins=KontroleureundBevoll=
mächtigtenträgt der Verein.

Artikel 21.
Die vertragendenTheile werdenErfindungspatenteund Privilegien nur

unterBeachtungder in derUebereinkunftvom21. september1842. festgestellten
Grundsätzeertheilen.

sollte einervon ihnenwährendder Dauer des gegenwärtigenVertrages
von dieserVerpflichtungzurücktretenwollen, sowird er seinenRücktrittdenübrigen
vertragendenTheilen drei Monate vor der Ausführung erklären. Dieser Rück=
tritt darf sichjedochwederauf die Bestimmungunter Nr. III. der gedachten
Uebereinkunft,nochauf dieVerpflichtungerstrecken,dieAngehörigender übrigen
vertragendenTheile sowohlin Betreff der Verleihung von Patenten, als auch
hinsichtlichdes schutzes für die durch die Patentertheilung begründetenBefug=
nissedeneigenenAngehörigengleichzu behandeln.

Artikel 22.

Chausseegelderoder andere stattderselben bestehendeAbgaben, ebenso
Pflaster=,Damm=,Brücken=undFährgelder,oderunterwelchemanderenNamen
dergleichenAbgabenbestehen,ohneUnterschied,ob die Erhebung für Rechnung
desstaates odereinesPrivatberechtigten,namentlicheinerKommunegeschieht,
sollensowohlauf Chausseen,als auchauf unchaussirtenLand=und Heerstraßen,
welchedie unmittelbareVerbindungzwischenden an einandergrenzendenVereins=
staatenbildenund auf denenein größererHandels=und Reiseverkehrstattfindet,nur
in demBetrage beibehaltenoderneu eingeführtwerdenkönnen,als sie den ge=

Das in demPreußischenChausseegeld=Tarifevom Jahre 1828. bestimmte

20
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personenoder auf Aktien angelegt sind oder angelegtwerdenmöchten,—
dieselbennur Nebenstraßensind oder blos lokale VerbindungeneinzelnerOrt—
schaftenoderGegendenmit größerenstädten odermit deneingentlichenHaupt=z
handelsstraßenbezwecken.

An stelle der vorstehendin Beziehungauf die Höhe der Chausseegelder«
eingegangenenVerbindlichkeittritt für OldenburgdieVerpflichtung,die dermaligen
Chausseegeldsätzenichtzu erhöhen.

BesondereErhebungenvon Thorsperr=und Mlastergeldernsollen auf
chaussirtenstraßen da, wo sie nochbestehen,demvorstehendenGrundsatzegemäß
aufgehobenund die Ortspflaster den Chausseestreckendergestalteingerechnetwer=
den, daßdavonnur dieChausseegeldernachdemallgemeinenTarife zurErhebung
kommen.

Artikel 23.

Die Wasserzölleoder auchWegegeldgebührenauf Flüssen,mit Einschluß
derjenigen,welchedas schiffsgefäß treffen(Rekognitionsgebühren),sind von der
schiffahrt auf solchenFlüssen, auf welchedie BestimmungendesWiener Kon=
gressesoderbesonderestaatsverträgeAnwendungfinden, fernergegenseitignach
jenen Bestimmungen zu entrichten, insofern hierüber nichts Besonderes verab=
redetwordenist, oderverabredetwerdenwird.

Auf den übrigenFlüssen,bei welchenwederdieWienerKongreßaktenoch
anderestaatsverträgeAnwendungfinden, werdendie WasserzölleoderWasser=
wegegeldernach den privaten Anordnungen der betreffendenRegierungen
erhoben. DieseAbgabensollenjedoch den Betrag von ½Gr. vom Zollzentner
oder 1 Kr. vom BayerischenZentner für die Meile nicht beriern,

Auf allen diesenFlüssen wird jeder Vereinsstaat die Angehörigen der
anderenVereinsstaaten,derenWaaren und schiffsgefäßein jeder Beziehung,
insbesondereauch hinsichtlichderBinnenschiffahrt, gleich seineneigenenbehandeln.

Artikel 24.

In den Gebieten der vertragendenTheile sollen stapel= und Umschlags=
rechteauch ferner nicht zulässigsein. Niemand soll zur Anhaltung, Verladung
oder Lagerunggezwungenwerdenkönnen, als in denFällen, in welchendie
gemeinschaftlicheZollordnung oder diebetreffenden schiffahrts=Reglements es
zulassenoder vorschreiben.

Artikel 25.
Kanal=, schleusen=,Brücken=,Fähr=, Hafen=,Waage=,Krahnen=und

Niederlagegebührenund Leistungenfür Anstalten, die zur Erleichterungdes
Verkehrsbestimmtsind, sollennur beiBenutzungwirklichbestehenderEinrichtungen
erhobenwerdenund, t Ausnahmeder Abgabenfür die Befahrungder nicht
im staatseigenthum befindlichenkünstlichenWasserstraßen,die zur Unterhaltung
und gewöhnlichenHerstellungerforderlichenKostennicht übersteigen.Alle diese
Abgabensollenvon denAngehörigenaller Vereinsstaatenauf völlig gleicheWeise,
wie von deneigenenAngehörigen,ingleichenohneRücksichtauf dieBestimmung
der Waaren erhobenwerden.

Fin=
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Findet der GebraucheinerWaageeinrichtungnur zum Behufe der Zoll—
ermittelungoderüberhaupteinerzollamtlichenKontrolestatt,sotritt eineGebühren=
erhebungnichtein.

Artikel 26.

Die vertragendenTheile werden gemeinschaftlichdahin wirken, daß durch
Annahme gleichförmigerGrundsätzedieGewerbsamkeitbefördert, und der Befugniß
derAngehörigendes einenstaates, in demanderenArbeitund Erwerbzu suchen,
möglichstfreier spielraum gegebenwerde.

Von den AngehörigeneinesVereinsstaates,welchein demGebieteeines
anderenHandel und Gewerbetreiben, oderArbeit suchen,soll keineAbgabe
entrichtetwerden,welchernicht gleichmäßigdie in demselbenGewerbsverhältnisse
stehendeneigenenAngehörigenunterworfensind.

Desgleichen sollen Kaufleute, Fabrikanten und andere Gewerbetreibende,
welche sich darüber ausweisen,daß siein demVereinsstaate,wo sieihrenWohnsitz
haben,die gesetzlichenAbgabenfür das von ihnenbetriebeneGeschäftentrichten,
wenn sie persönlichoderdurch in ihren DienstenstehendeReisendeAnkäufemachen,
oder Bestellungen,nur unter Mitführung von Mustern, suchen,in den anderen
staaten keineweitereAbgabe hierfür zu entrichtenverpflichtetsein.

Auch sollen beim Besuche der Märkte und Messen zur Ausübung des
Handels und zum AbsatzeeigenerErzeugnisseoder Fabrikate in jedemVereins=
staate die Angehörigen der anderen Vereinsstaaten ebensowie die eigenenAn=
gehörigenbehandeltwerden.

Artikel 27.

Die vertragendenTheile werden gemeinschaftlichdahin wirken, für das
Maaßsystem und, soweitnöthig, für das Gewichtssystemihrer Gebietedie zur
Füörderungdes gegenseitigenVerkehrswünschenswertheUebereinstimmungherbei=
zuführen.

# Die seehäfender staaten des NorddeutschenBundes sollendemHandel
der Angehörigender übrigenvertragendenTheile gegenvöllig gleicheAbgaben,
wie solchevon den eigenenAngehörigenentrichtetwerden, offen stehen;auch
sollen die in fremdensee=und anderenHandelsplätzenangestelltenKonsuln eines
oder des anderender vertragendenTheile veranlaßtwerden,derAngehörigender
üübrigenVereinsstaatensich in vorkommendenFällen möglichstmit Rath und

Artikel 28.

Artikel 29.

Der gegenwärtigeVertrag tritt mit dem1. Januar 1868. in Wirksamkeit.
» Er soll, soferner nicht vor dem1. Januar 1876. von dem einenoder
dem anderender vertragendenTheile aufgekündigtwird, auf weiterezwölfJahre
und so fort von zwölf zu zwölf Jahren als verlängertangesehenwerden.
Zundes-Gesetzbl.1867. 17
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Er soll alsbald zur Ratifikation der vertragendenTheile vorgelegtund
die Auswechselung der Ratifikations=Urkundenspätestensam 31. Oktober des
laufenden Jahres in Berlin bewirkt werden.

so geschehenBerlin, den s. Juli 1867.

v. Pommer Esche. v. Philipsborn. Delbrück. Weber.
(L.s.) (L.s) (I.s.) (I.s.)

Gerbig. v. Thümmel. v. spitzemberg. Riecke.
(I. s.) (I. s) (I. s.) (T.s.)

Mathy. Ewald. Thon. v. Liebe.
(I. s.) (L.s.) (I. s.) (L.s.)

Die Ratifikations=Urkundendes vorstehendenVertrages sind zu Berlin
ausgewechseltworden. «

schluß=
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schluß-Protokoll.

VerhandeltBerlin, den8. Juli 1867.

Die Unterzeichnetenvereinigtensichheute,um den in Vollmacht ihrer Hohen
KommittentenvereinbartenVertrag über die Fortdauer des Zoll- und Handels—
vereinsnach nochmaligergemeinschaftlicherDurchlesungzu unterzeichnen,bei
welcherGelegenheitnoch folgende,der schlußverhandlungvorbehalteneErklä=
mngen,Verabredungenund erläuterndeBemerkungenin gegenwärtigesschluß=
Protokollniedergelegtwurden. ·

1. Zum Artikel 1. des Vertrages.

1. Die Verabredung,welcheim Artikel 1. des Vertragesüber die Wirk=
amkeitder daselbstgenanntenVerträge getroffen ist, soll auch auf diejenigen
läherenBestimmungenund Abreden,welchein den zu jedemdieserVerträge
uhörigenProtokollen enthaltensind, sowie überhaupt auf alle in Folge derZoll=
ereinigungs=Verträgezum Vollzuge derselbenund zur weitereninnerenAus=
ildung desVereins getroffenenVereinbarungenAnwendungfinden.
«· 2. Durch die Bestimmung in diesemArtikel wird der Berücksichtigung
er in schleswig=HolsteinbestehendenbesonderenVerhältnissebei der daselbst
orzunehmendenZollorganisationnicht vorgegriffen.

— 3. J. 7. des Vertrages.

Man ist übereingekommen,daß, als Ausnahme von dem bei Ausführung
er Vorschrift im §. 43. des ZollgesetzesseitherbefolgtenGrundsatze,Roheisen
ndaltesBrucheisen,welchesfür Eisengießereien,Hammerwerkeund Walzwerke
#Verarbeitungmit der Bestimmungeingeht,die daraus gefertigtenWaaren
das Ausland auszuführenoder für denBau von seeschiffenzu verwenden,
ter denin der AnlageA. näherbezeichnetenBedingungenund Kontrolenauf
ereinsrechnungzollfrei abgelassenwerdenkann.A

3. Zum Artikel 4. des Vertrages.

Man ist darübereinverstanden,daß dieBestimmungim Artikel4., indem
die Fortdauerdes in einzelnenVereinsstaatenzur Zeit bestehendenVerbots
Einfuhr von spielkarten ausschließt,der Befugniß der Vereinsregierungen
nenEintrag thut, wie von inländischen,so auchvon denaus anderenVereins=
« 17- staaten
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staatenoder aus dem Vereinsauslandeeingehendenspielkarten eine stempel—
abgabezu erheben.Letzterewird von fremdenspielkarten mit keinemhöheren
Betrage erhobenwerden,als von den im Lande der Erhebungverfertigten.

spielkarten, welcheaus demfreienVerkehreinesVereinsstaatesnacheinem
Vereinsstaate,in welchemeinestempelabgabeerhobenwird, zum Verbleib oder
zum Durchgangeversendetwerden,unterliegender Uebergangsschein-Kontrole.

4. Zum Artikel 5. Nr. II. #. 2. 3. 4. 5. und 7. des Vertrages.

Die im Artikel 11. des Vertrages vom 16. Mai 1865. unter Nr. II.
s#.2. 3. 4. 5. und 7. enthaltenen,auf dieinneresteuer vomTabackbezüglichen
Verabredungensind in denVertrag vom heutigenTage nur deshalbnichtüber=
nommen worden, weil sie ihre Erledigung findenwerden, sobalddie im Artikel 3.
s. 4. des Vertragesvom heutigenTage getroffeneBestimmungzur Ausführung
gelangt sein wird. sie bleibendaher bis zu diesemZeitpunktein voller
Wirksamkeit.

5. Zum Artikel 5. J. 5. des Vertrages.

Eine Uebersichtder steuersätze,welchein denjenigenVereinsstaaten,wo#
innere steuern auf die Hervorbringungoder JubereitunggewisserErzeugnisse
gelegtsind, von den gleichnamigenvereinsländischenErzeugnissenerhobenoder
bei der Ausfuhr solcher Erzeugnissenach anderen Vereinsstaaten rückvergütet
werden,ist unterB. beigefügt.

6. Zum Artikel 6. des Vertrages.

In Beziehungauf die schonbisher zum Jollverein gehörigenstaaten
bleiben diejenigenAnordnungen aufrecht erhalten, welcherücksichtlichdes erleich=
tertenVerkehrsder ausgeschlossenenLandestheilemit demHauptlandegegenwärtig
bestehen.

7. Zum Artikel 8. J. 3. des Vertrages.

Der Aufwand für die denAusschüssenzur Verfügung gestelltenBeamten
wird zwischendemNorddeutschenBunde und densüddeutschenstaaten nachdem
Verhältniß vertheilt werden,in welchemdie in die Kassedes ersterenfließenden
Zölle und Verbrauchsabgabenzu den Antheilen stehen, welchedie letzterenvon
den nach Artikel 10. des Vertrages in die GemeinschaftfallendenAbgaben
erhalten.

8. Zum Artikel s8.J. 6. des Vertrages.

Preußen wird, unbeschadetseinerausschließlichenBerechtigung, im Namen
des Vereins Handels=und schiffahrtsverträgemit fremdenstaaten einzugehen,
bei Verträgenmit Oesterreichund der schweiz die angrenzendenVereinsstaaten

zur
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zur Theilnahmean den demAbschlußvorangehendenVerhandlungeneinladen.
Im Falle eineUebereinstimmungnicht zu erzielen,wird es dessenungeachtetbei
der Bestimmung des F. 6. sein Bewenden behalten.

9. Zum Artikel 8. J. 12. des Vertrages.
1. Die Funktionen,welchedurch die im F. 1. des gegenwärtigenPro=

tokollsbezeichnetenBestimmungen,AbredenundVereinbarungenderGeneralkon=
ferenzübertragensind, gehenauf denBundesrathdes Zollvereinsüber.

2. Man ist darübereinverstanden,daß der Bundesrathdes ZJollvereins
auchdiejenigen,seinemGeschäftskreiseangehörendenAngelegenheitenzu erledigen
hat, welcheaus der Zeit vor dem 1l.Januar k. J. herrührenund auf dem
vertragsmäßigenWege nichthabenerledigtwerdenkönnen.

10. Zum Artikel 12. des Vertrages.

Zur Vermeidung der Unzuträglichkeiten,welchedie im Artikel 12. des
Vertragesvom heutigenTage erneuerteVerpflichtungzur gegenseitigenAnnahme
der silbermünzenbei allen Zollhebestellenmit Rücksichtauf die obwaltendeVer=
schiedenheitdes Münzfußes herbeiführenkann, ist verabredet,daß

a) die aus den Abrechnungenüber die gemeinschaftlichenEinnahmen sich
ergebendenHerauszahlungenan andereVereinsstaaten, soweit sie nicht
durchdie bei denZollkasseneingegangenenMünzen des empfangenden
staates oderder mit letzteremin genauererUebereinstimmungstehenden
staaten geleistetwerdenkönnen,nur entwederin Vereinsthalern(Ar=
tikel §8.des Münzvertragesvom 24. Januar 1857.), oder in ganzen
Thaler=oderGuldenstücken,nichtaber in TheilstückendesThalers oder
Guldens geleistetwerdensollen;auchdaß

b) die bei denJollkassensolcherVereinsstaaten,welchenachGulden rechnen,
eingegangenenTheilstückedesThalers, sowieumgekehrtdiebeidenZJoll=
kassenderstaaten, dienachThalernrechnen,eingegangenenTheilstücke
desGuldens, sofernder empfangendestaat sichderselbennichtdurch
die aus derAbrechnungsichergebendenHerauszahlungenentledigenkann,
auf VerlangenbeidernächstgelegenenlandesherrlichenKassedesVereins=
staates,dessenstempel sie tragen, gegenganzeThaler=und resp.Gul=
denstückeausgewechseltwerden sollen, ohne daß jedochdem staate,
welcherdie Auswechselungübernimmt, anderweiteUnkostenhieraus er=
wachsendürfen.

11. Zum Artikel 13. des Vertrages.

Die unterC. anliegendeNachweisungenthält diejenigenBeträge, welche

12. Zum
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12. Zum Artikel 14. des Vertrages.

Die unterNr. 6. f., 2. und 3., Nr. 10. c., Nr. 12. g., Nr. 19. a. undb.,
Nr. 21. a. 1., Nr. 27. b. c. d. und e.,Nr. 31. c., Nr. 35.Pp.undc., Nr. 38.b. c.
und d. undNr. 40. b. und c. der zweitenAbtheilungdes bis zum1. Juli 1865.
gültig gewesenenVereinstarifs begriffenenGegenständesollen, ungeachtetsie durch
den gegenwärtigbestehendenJolltarif mit geringerenZollsätzenbelegtsind, als
demim F. 3. derLeipzigerMeßordnungvom4. Dezember1833. und denanalogen
Bestimmungen für andere Meßplätze festgesetztenMinimalsatze, auch fernerhin
kontofähigbleiben.

13. Zum Artikel 16. des Vertrages.

Mit Rücksichtauf das besondersungünstigeVerhältniß, welcheszwischen
der Länge der Zollgrenzedes HerzogthumsOldenburgauf der einenund dem
Flächeninhalte, sowie der Bevölkerung desselbenauf der anderenseite obwaltet,
wird Oldenburg ausnahmsweiseein Zuschuß zu seinerPauschsumme,und zwar
auf Höhe von 4500 Thalern auch ferner gewährt werden.

14. Zum Artikel 28. des Vertrages vom 4. April 1853.
Auf Grund der Verabredungunter Nr. 13. des schlußprotokollsvom

16. Mai 1865. ist für Oldenburg eine besondereDirektivbehördeerrichtetworden.

15. Zum Artikel 20. des Vertrages.
Preußenwird zur Ausübung der ihm nachArtikel20. des Vertrages

vom beutigenTage zustehendenKontrole auchBeamte der anderenVereinsstaaten,
unter Berücksichtigungder Wünscheder betreffendenRegierungen,verwenden.

2. Als Grundlage der in diesemArtikel erwähnten Instruktion, welche
das Geschäftsverhältnißder denDirektivbehördender Vereinsstaatenbeizuordnen=
denBevollmächtigtennäherbestimmensoll, ist verabredetworden,daßeinsolcher
Bevollmächtigter da, wo er seinensitz erhalten hat, die nachstehendbestimmte
Wirksamkeit auszuübenberechtigtsein soll. ·

a) DerselbekannallensitzungenderDirektivbehördebeiwohnen.Eine jede
Verfügung und Anweisung,welchedie letztereoderderenVorstand in
Beziehungauf die Verwaltung der gemeinschaftlichenAbgabenan die
ihr untergeordnetenBehörden ergehenläßt, muß vor derAusfertigung
ihm, soferner am Orte anwesendist, zur Einsichtim Konzeptevorgelegt
und darf nicht eher ausgefertigtwerden, als nachdemer seinVisa bei=
gesetzthat.

b) DiesesVisa soll derBevollmächtigtezwar wederverweigernnochver=
zögern dürfen, bei Ertheilung desselbenist er jedochberechtigt,wenner
befürchtet,daß aus demVollzuge der Verfügung oderAnweisungein

Nach=
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Nachtheilfür denZollverein entstehenmöchte,seineabweichendeAnsicht
motivirt auf dem Konzeptezu vermerken,und zu verlangen, daß die
Direktivbehördewenigstensgleichzeitigmit dem Erlasse der fraglichen
Verfügungan das ihr vorgesetzteMinisterium Bericht erstatte.

J) Insofern das Letzterenicht rechtzeitigAbhülfe getroffenhaben,odereine
VerständigungmittelstKorrespondenzder Ministerien oder der obersten
Jollbehördender betreffendenstaaten nicht inzwischeneingetretensein
sollte, ist an den Bundesrath des Zollvereins zu rekurriren, um die
Differenzund den etwanigenAnspruchauf Entschädigungdes Vereins
gegendiejenigeRegierung, derenBehörde dazu Veranlassunggegeben
hat, zur Entscheidungzu bringen.

4) Zu denBefugnissendes Bevollmächtigtengehörtauchdie Visitation des
Grenz=und Repvisionsdienstesauf der Jolllinie und des Verfahrensbei
der Zoll= und steuererhebungin dem Gebiete,wo er beglaubigtist,
wobei derselbesich der Beihülfe der ihm hierzuzugewiesenenBeamten
bedienenkann. Er ist jedochnicht berechtigt,bei solchenRepvisionen
Befehlean die Joll= odersteuerbeamtenzu ertheilenoderAnordnungen
in der Verwaltung zu treffen,vielmehrkann er nur bei der betreffenden
Direktivbehördedie schleunigeAbstellung der von ihm etwa entdeckten
Mängel in Antrag bringen.

e) Es stehtdemBevollmächtigten,wie jedemMitgliede derDirektivbehörde,
die Einsicht der Akten, Bücher, Rechnungenund Register rc. sowohl
dieserBehörde, als auch der Zoll= und steuererhebungs=Behördenzu.

) Er kann die Rechnungen über die gemeinschaftlichenAbgaben prüfen
und dagegenErinnerungenmachen,ohnejedochdie Führung und Ab=
nahmederselben,ingleichendie Entscheidungder Erinnerungendurchdie
dem RechnungsführervorgesetzteDienstbehördeaufzuhalten. Findet er
die Entscheidungdem Vereinsinteressenicht entsprechend,so hat er den
betreffendenGegenstandbei demBundesrathezur Anzeigezu bringen.

16. Zum Artikel 22. des Vertrages.
In Betreff des Betragesdes Chausseegeldesim Königreichesachsenund

idenjenigenzu demThüringischenVereinegehörigenLändern, wo die Meilen
ben so lang, als die sächsischenMeilen sind, verbleibtes bei den darüberin
en schlußprotokollenzu denVerträgenvom 30.März und 11.Mai 1833.
GtroffenenVerabredungen.

17. Zum Artikel 26. des Vertrages.
Maan ist darübereinverstanden,daß die im drittenAbsatzedesArtikels26.
zeichnetenGewerbetreibendenund ReisendenWaaren zum Verkauf auch ferner
chtmit sichführen, aufgekaufteWaaren aber selbstnachdemBestimmungsorte
sitnehmendürfen. 5

as
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Das hiernachanzuwendendeFormular für dieGewerbe=Legitimationskarten
ist unter D. beigefügt.

* Die sämmtlichenBevollmächtigtenertheilensich gegenseitigdieZusicherung,
daß, wie dies auch bei den früherenZollvereinigungs=Verträgengeschehenist,
ihre Regierungenmit derRatifikationdesVertrageszugleichauchdie im gegen=
wärtigenProtokoll enthaltenenVerabredungen,ohneweitereförmlicheRatifikation
derselben,als genehmigtansehenund aufrechterhaltenwerden.

Der Vertrag ward hierauf in Einem Eremplare, welchesfür denGesammt=
vereinim Königlich PreußischenGeheimenstaatsarchiv aufbewahrtwerdensoll,
von den Bevollmächtigten unterzeichnetund untersiegelt, und sollen die bereits
vorbereitetenAbdrückePreußischerseits nach erfolgterBeglaubigungsofortden
Bevollmächtigtender übrigenVereinsregierungenzugestelltwerden.

Nachdemendlichnochkonstatirtwar, daß die RatifikationdesVertrages
für den NorddeutschenBund nur durch dessenPräsidium zu erfolgenhabe, und
daß, wie bereits in früheren ähnlichenFällen geschehen,eine solcheForm der
Ratifikation gewähltwerdenkönne,wodurchder Gegenstandder letzteren,ohne
vollständigeEinrückungder Vertragsartikel,hinlänglichgenau bezeichnetwird,
wurde auchgegenwärtigesProtokoll in einem EremplarenachgeschehenerVer=
lesung unterzeichnetund von den Königlich PreußischenBevollmächtigten, unter
demVorbehalteder alsbaldigenMittheilung beglaubigterAbdrückean dieübrigen
Bevollmächtigten,nebstdemVertrage, Behufs der weiterenBeförderungan das
KöniglicheGeheimestaatsarchiv, in Empfang genommen.

5.

v. Pommer Esche. v. Philipsborn. Delbrück. Weber.

Gerbig. v. Thümmel. v. spitzemberg. Riecke.
Mathy. Ewald. Thon. v. Liebe.
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Anlage zu Nr. 2 des schluß-Protokolls.

A.

HDDie Begünstigung wird nur solchenFabrikanten ertheilt, welchein Be—
ziehung auf die Beobachtungder Zollgesetzeunbescholtensind.

2) Den Fabrikantenwird eine, unter amtlichemMitverschlussestehende
Privatniederlage von ausländischemRoheisen aller Art und altem
Brucheisen bewilligt, für welchesie auf ihre Kosten einen sicherenver—
schließbarenRaum herzurichtenhaben. Die allgemeinenBestimmungen
über die unter Mitverschluß der Zollbehörde stehendenPrivatniederlagen
findenauf dieseNiederlagegleichmäßigAnwendung.

Die Niederlegungdes Roh=und Brucheisenskann auchin einer
öffentlichenNiederlagestattfinden.

3) Bei der betreffendenZoll= oder steuerstelle wird für jeden Fabrikanten
ein Konto geführt, in welchemdie Mengen des eingeführten,in die
Niederlagegebrachten,ausländischenRoh= und Brucheisensund die
Gattung und Mengen der daraus verfertigten,in das Ausland aus=
geführten, in einer öffentlichenNiederlageniedergelegtenoder für den
inländischenschiffbau verwendetenWaaren nachgewiesenwerden.

4) Wenn aus der NiederlageRoh= oder Brucheisenzur Verarbeitungfür
das Ausland oder zu schiffbaugegenständenentnommenwerden soll, so
hat der Fabrikant der betreffendenZoll= oder steuerstelle solchesunter
Angabe der daraus zu verfertigendenWaaren zeitig zuvor miteelst
schriftlicherAnmeldunganzuzeigen.
s Die angemeldeteMenge wird aus der Niederlageverabfolgt,der
Abgang auf der Anmeldungbescheinigtund imKonto bemerkt.

5) Die Abschreibungvom Niederlagekontoerfolgt, nachdemdie Ausfuhr,
die Niederlegungin eineröffentlichenNiederlage,oderdie Verwendung
zum schiffbau der aus dem verabfolgtenRoh= oder Brucheisen verfer—
tigtenGegenständebescheinigtworden, und zwar auf Höhe desGewichtes
dieserGegenstände.

6) Am schlusse jedes Quartals wird der Zollbetrag fällig, welcher der
DifferenzzwischendemGewichteder im Laufe des vorletzten Quartals
von der Niederlageabgemeldetenund demGewichteder im Laufe des
letzten Quartals von dem NiederlagekontoabgeschriebenenMenge ent=
spricht. Ist die letztereMenge größer als die erstere, so kommt die
Differenzbei demnächstenQuartalabschlussezur Anrechnung.

7) Lagerrevisionen finden ganz nach dem Ermessen der Zollverwaltung
statt, jedenfalls aber wird mindestenseinmal im Jahre eine Revision
der ganzenNiederlagevorgenommen.

Bundes=Gesetzbl.1867. 18 8) Die
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Die Fabrikanten haben die über den Fabrikbetriebzu führendenBücher
(Fabrik=oderBetriebsbücher)so einzurichten,daß daraus ohnebesondere
schwierigkeiten ersehenwerden kann, welcheArten von Waaren her=
gestelltsind und welchesMaterial dazu benutztworden ist. «

Die Einsicht dieser Fabrik- oder Betriebsbücher ist den mit der
Beaufsichtigungder Fabrik beauftragtenBeamten jederzeitzu gestatten.

Auch sind die Fabrikanten verpflichtet, auf Verlangen des Haupt—
amtes, die Einsicht ihrer sonstigenGeschäftsbücherund Korrespondenzen
zu gestatten,um Ueberzeugungdavonzu gewähren,wessenBestellungen
sie ausführen, sowie ob und in welchemUmfange sie inländischesEisen
oder Eisenwaaren beziehen.
Der Zollverwaltung bleibt ferner vorbehalten,nach Befinden weitere
Kontrolen anzuordnen,namentlichaber denBetrieb der Fabrikendurch
Aufsichtsbeamtespeziell überwachenzu lassen. Diesen Beamten ist der
Zutritt zu allen Fabrikräumenzu jederTageszeitund auchzur Nacht=
zeit so lange zu gestatten,als in der Fabrik gearbeitetwird.
Die Zollverwaltung ist befugt, die Begünstigung jederzeitzurückju=
nehmen.

Die Zurücknahmesoll immer erfolgen,wennein Fabrikantwegen
Defraudation die gesetzlichestrafe verwirkt hat, und sie kann insbeson=
dere auch dann ausgesprochenwerden, wenn ein Buchführer oder Ar=
beiterder Fabrik in solcherArt wegenVergehungen,welcheer im In=
teressedes Fabrikantenverübthat, mit strafe belegtwordenist. -
Die Fabrikanten habensich einer, von der Direktivbehördezu bestimmen—
den Konventionalstrafebis zu der summe von 100 Thalern in allen
Fällen zu unterwerfen, in welchensie den im Interesseder Zollverwal=
tung von denzuständigenJoll= oder steuerbehördengetroffenenAnord=
nungen keineFolge leisten,vorbehaltlichder ZurücknahmederBegün=
stigungbei fortgesetzterWeigerung.
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Anlage zu Nr. 5 des schlußprotokolls.
—.—□———F—.

Uebersicht
der

sIteuersaätze,

welche

in denjenigenVereinsstaaten2c.) wo inneresteuern auf die Hervor=
bringung oder JubereitunggewisserErzeugnissegelegtsind, von den

gleichnamigenvereinsländischenErzeugnissenerhobenwerden.

18“
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Nummer.

Vereinsstaaten�c.,
in

welchendie Erhebungstattfindet.

Maaßstab
für

die Erhebung.

steuersatzim

30. 524.

Thalerfuß. **
Thlr.sgr. Pf. ]Fl. Kr.

Bemerkungenüber die
bei der Ausfuhr nach
anderenVereinsstaaten
oder dem Auslande

bewilligten
steuervergütungen.

I. Von Tabackblättern
und Tabackfabrikaten.
Preußen (ausschließlichder
HohenzollernschenLande'").
Außerdemim engerenVer=

eine mit Preußen (nach der
Zeitfolgeder Verträge):
a) von schwarzburg=son=
dershausen:
die Unterherrschaft,

b) vonschwarzburg=Rudol=
stadt:
die Unterherrschaft,

Jc)vom Großherzogthum
sachsen:
das Amt Allstedtmit
Oldisleben,

d) Anhalt,
e) das FürstenthumLippe,
) vonMecklenburg=schwe=
rin:
die OrtschaftenRos=
sow,Netzebandund
schöneberg,

8) von sachsen=Koburg=
Gotha:
das Amt Volkenrode,

h) von Oldenburg:
das FürstenthumBir=
kenfeld.

i) Waldeckund Pyrmont,
k) schaumburg=Lippe,

’ sollzentner 10

In denHohengollern=
schenLanden wird eine
Uebergangs=Abgabevon
Tabackblätternund Ta=
backfabrikatennicht er=
hoben.

#
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Nummer.

Vereinsstaaten2c.)
in

welchendie Erhebungstattfindet.

Maaßstab
für

die Erhebung.

30.

Thalerfuß.

Thlr. sgr. Df.

524.
Gulden=
fuß.

Bemerkungenüber die
bei der Ausfuhr nach
anderenVereinsstaaten
oder dem Auslande

bewilligten
steuervergütungen.

Dazu gehörenaußer den
demselbenzugewiesenenPreu=
KhischenGebietstheilen:
a) das Großherzogthum
sachsen, ausschließlich
derAemterOstheimund
Allstedtmit Oldisleben,
abereinschließlichdeszum
AmteÖstheimgehörenden
Ortes Melpers,

b) dasHerzogthumsachsen=
Meiningen,

J) dasHerzogthumsachsen=
Altenburg,

) das Herzogthumsachsen=
Koburg=Gotha, aus=
schließlichderAemterKö=
nigsbergundVolkenrode,

e) die Fürstlich schwarz=
burg - Rudolstadtsche
Oberherrschaft,

f) die Fürstlich schwarz—
burg=sondershausensche
Oberherrschaft,

8) das FürstenthumReuß
ältererLinie,

h) das Fürstenthum Reuß
jüngererLinie.

Braunschweiig

Fürstenthums Birkenfeld
undeinschließlichBremischer
Gebietsthelle

geführten Vereinsstaaten 2c.

Zollzentner
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» ' Bemerkungenüber die
Vereinsstaaten�c., Maaßstab steuersatz im beiderAusfuhrnach

» anderenVereinsstaaten
* i für 30. — oder dem Auslande

swelchen dieErhebungstattfindet.dieErhebung. Thalerfuß. fuß. bewilligten
steuervergütungen.

Thlr. sgr. Pf.]Fl. Kr.

aufkommende Uebergangs=
Abgabe von Tabackblättern
und Tabackfabrikatenist eine
gemeinschaftlicheundwird ge=
theilt. Iwischen diesenVer=
einsstaaten 2c. findet freier
Verkehrmit Tabackstatt.

II. Von Bier.

la.] Preußen (ausschließlich der Vollzentner 7 6 26½ Bei derAusfuhrvon
* « « Ztr. undmehrwerdenHohenollernschenLande). — —

AußerdemdiebeiPreußen bruttorückvergütet.
vorstehendzuIl.vona.bisI.
aufgeführtenLänder und
Landestheile, welchemit
PreußenimengerenVereine
stehen.

Ib.HohenzollernscheLandeEimer (Würt=
tembergisch)
“ 13915Ohm

Preußisch
a. braunes 1|3 Bei derAusfuhrwird

Bier fürdenWürttembergischen
* Eimer

b. weißesBier 22 10½1 20 a) braunensommer=
biers1Fl. 30Kr.,

b) braunenWinterbiers
1Fl. 12Kr.

und
J) für Weißbier54Kr.

rückvergütet.

17
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steuersatzim Bemerkungenüber die

...

⸗ Vereinsstaaten2c., Maaßstab beiderAusfuhrnach
— 524.=5 anderenVereinsstaaten7 in für 30— oder dem Auslande
swelchen die Erhebungstattfindet./ die Erhebung. Thalerfuß. fuß. bewilligten

ah#r syr. pf.g # steuervergütungen.

= » Wiezu12.
In den dem Thürin=

gischenVerein zugewie=
senenPreußischen Lan=
destheilen,wie zu la.

3. Thüringischer Verein (wie ImHerzogthumKo=
1r burg werden bei derzuI. 3.) Ausfuhr12Kr.fürden

-. lEimervondemzuKoms
Zollzentner — munalzweckenbestimm=

ten Theile der staats=
abgaberückvergütet.

4.Braunschweiig Wiezula.

5. Oldenburg(wie zu J. 5.)

6.Luxremburg .
Anmerk. Die in den vor=
stehendzu I a., 2. bis 6. auf=
geführten Vereinsstaaten 2c.
aufkommende Uebergangs=
AbgabevonBier ist einege=
meinschaftlicheund wird ge— «
theilt. Iwischen diesenVer=
einsstaaten 2c. findet freier
Verkehrmit Bier statt.

7. Bapern, rechtsdes Rheines, Eimer 17|1/1 DieRückvergütungvon
. - . - Bier, welches aus denundim engerenVereinemiBanyerisch) Bayenischensnnptlunden

Bayern: *s 440792Ohm ausgeführtwird beträgt
a) dasGroßherzoglich säch..reußisch ** 5355
sischeAmt Ostheim,mit
Ausschluß des Ortes
Melpers,

b) das Herzoglichsachsen—
Koburg=GothaischeAmt
Königsberg.



120

steuersatzim

——“

s Vereinsstaaten2c., Maaßstab beiderAusfuhrnach
s fü 30— 521. anderenVereinsstaaten
— in Ar 3 Gulden= oder dem Auslande

wwelchendie Erhebungstattfindet. die Erhebung. Thalerfuß. fuß. * bewilligten
— steuervergütungen.

Thlr. sgr. Pf. . Kr.

8. Württemberg ............ Eimer (Würt= Die erhobeneMalz=
" steuerlvirdvonausgei»

hendems Maaß=
4. gabedes dazuverwende=

Preußisch tenMalzesinjedemein.
"„ · i zelnenFalle ermitteltund

braunes 121 5% 3 danachdie steuervergü=
Bier tung festgesetztund ge.

b.weißesBier l 4 3%x2 .J waͤhrt.
b#.Biden# W. OhmeBadisch) 22 3½1 18B# derAusfahrdes

— obisr Ohm im GroßherzogthumBa=
denerzeugtenBierswer=

Preußisch denaufdieBadischeOhm
1 Fl. 5 Kr. rückvergütet.

10. #AAgt.. . m (Großtz. 28 6% 4140¾Be derAusfuhrvon
5 na 6 — 20 Maaß undmehrwird

einesteuervergütungvon
—In Ohm 1Fl. 5Kr. fürdieGroß=

reußis herzoglichHessischeOhm
" ßisch gewährt.

III. Von Branntwein.

l1a.] Preußen" (ausschließlichder Ohm(Preu6 10 30/äBei derAusfuhrwird
HohenzollernschenLande).Hisch)bei50 m““.33 8
AußerdemdiebeiPreußenProzentAl⸗ einQuartzu50Prozent
vorstehendzuI. vona.biss koholnach Beichetaahe#
I. aufgeführtenLänderund ralles *n 3
Landestheile,welche mit
PreußenimengerenVereine
stehen.
*In dem ehemaligenKurfür= Bis zum1. Juli 1868.
stenthume Hessen (mit Aus= 8 silberpfennige für ein

» Quart zu50 Prozent Al=schluß des Kreises schmal= keholnachTralles
kaldenund der Grafschaft # ich ärüenn
schaumburg)werdenbiszum
1. Juli 1868 erhoben Desgl. 4

Lb. HohenzollernscheLande,soweitEimer(Würt= 12 10%¼3
sie früherzu Hohenzollern=tembergisch)
sigmaringen gehörten.
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« · - Bemerkungenüberdie
Vereinsstaaten�c., Maaßstab steuersatz im beiderAusfuhrnach

» 529, anderen Vereinsstaaten
6„ für 30. Gulden= oder dem Auslande

welchendieErhebungstattfindet.dieErhebung. Dhalerfuß. fuß. bewilligten
ahlr. s. e. e u# steuervergütungen.

#sdet. d

DThüringischerVerein (wie Ohm(Preu=
K 1 35—9 Kisch)bei

. s50Prozent6 1030Wiezu18..Braunschwelg........... XAlkoholnach

5.0ldenburg(wiezu1.5.)... Tralles
Lurrmburgg «....
Anmerk. Die in denvorste=
hendzu Ia., 2. bis 6. auf=
geführten Vereinsstaaten2c.
aufkommende Uebergangs=
Abgabevon Branntwein ist
einegemeinschaftlicheundwird
getheilt. IwischendiesenVer=
einsstaaten2c. findet freier
Verkehrmit Branntwein statt.

Bayern, rechtsdesRheines. Eimer(Bayel#l 1845
AußerdemdiebeiBayern risch)

vorstehendunter II. . auf=
geführtenLandestheilean=
derer Vereinsstaaten.

Wüurttemberg. Eimer(Würt!? s8 664
tembergisch)
bei50Prozent
Alkoholnach
Tralles

Blet. Ohm(Badisch) Bei derAusfuhrvon
a.Branntwein 28 6%/ 1 40 se
b.Weingeist 21 55 dieBadischeOhm36Kr.,

vonWeingeist1Fl. 10Kr.
rückvergütet.

ssfee nocsV2Ö Ohm(Großh. 5 3% BeiderAusfuhrvon
Hessisch) 20 Maaß undmehrwer=

bei 50 Pro e#nt den 6 Fl. für dieGroß=
z herzoglichHessischeOhm

Alkohol nach bei 50 Prozent Alkohol
Tralles nachTralles gewährt.

des-Gesetzbl.1867. 19
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Nummer.

· « Bemerkungenüber die
Vereinsstaaten2c., Maaßstab steuersatz im beiderAusfuhrnach

» 524⸗ anderen Vereinsstaaten
in für 30 silten- oder dem Auslande

welchendie Erhebungstattfindet. die Erhebung. Thalerfuß. fuß. bewilligten
A#hlr.sgr. Pf.# 8Kr. steuervergütungen.

IV. Von geschrotetem
Malze.

Bayern, rechtsdesRheines. MetzenBaye=3M 50
AußerdemdiebeiBayern risch)

unterII. 7. aufgeführten0
LandestheileandererVerllscheffel
einsstaaten. Preußisch

Württemberg simri"Würt=
tembergisch)
— 0)/103000
scheffel
Preußisch

a.geschrotenes
Darrmal%

b.gequetschtes
Grünmass..? 6%
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Anlage zu Nr. 11. des schlußprotokolls.
— ———— — —

Z.
Nachweisung

an die Erbauer von seeschiffenje nach derenTragfähigkeit für die nicht speziell
nachweisbarenEisenbestandtheilehöchstenszu bewilligendenJollvergutung.

Betrag Diffe= Betrag Oiffe=
Größederschiffe für ien Größederschiffe für zzo

in Lasten zu 4000 Mund. dieLast. ss in Lasten zu 4000 Pfund. bieLast. —

Kb. sgr.Pf.] f. Kbl.sgr.P.) f.

Fuür schiffe bis einschließlich Für einschiff von450 Lasten99 *
· 50Lasten....·....... 111.20 --- -475- -2944-
TFüreinschiffvon75Lasten194 m-?5----500--29· *

—
----125-162 * — ßI*½§ *

--175-1445X,28 --600-.278J25
----200-13115-«2s- --625-.2744X25

⸗ ⸗ 2 225 ⸗ 1 3 6 12 * ⸗ ⸗ * 650 ⸗ 27 *

--250-1315-,28--675-.2684-28----275-1285-2s----700-.264Ø-2s
----30() 123-----725-.26.4-2s
----325 11105X25----750-.258J25
----350 115 * — 24 5t—————————9

——— —
----425-12 % ----850-.244X25

25

Anmerkungen.
1. Die vorstehendensätze gelten für eisenfest gebauteschiffe, und werden beikupferfest gebautenschiffen, wenn
das dazu zu verwendendestangenkupfer oderMessing zollfrei abgelassenist, um 5 sgr. für die Last ermäßigt.

2. Für schiffe von einerLastenzahl,welchezwischenje zwei der in obigerTabelle aufgeführtenLastenzahlfällt, ist
derBetrag für die Last mit Hülfe derDifferenzenproportional zu berechnen,z. B. da zwischenderTragfähigkeit
von 125 und 150 LastendieDifferenz für die Last 1½28Pfennig beträgt, so berechnetsichdieVergütung für ein
schiff von 132 Last um 7 X 1½ Pf. — 5 Pf. für die Lastgeringer, als für ein solchesvon 125 Last, mithin
auf 1 Thlr. 5 sgr. 9 Pf. Bei dieserBerechnungsind Bruchpfennige, wenn der Bruch mehr als beträgt,
als volle Pfennige zu berechnen,entgegengesetztenFalls aber außer Ansatz zu lassen.
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Anlage zu Nr. 17. des schlußprotokolls.
— —

D.

Gewerbe-Legitimationskarte,

gültig für das Jahr 1800 acht und sechszig.mit dem Wappen

Di N., welcherin N. N. wohnhaft ist, und für Rechnung
. seiner eigenen Drogueriewaaren-Handlung daselbst,
2. der Drogueriewaaren-Handlung N. N. daselbst, bei welcher er

als Handlungscommis im Dienste steht,
3. nachstehender Handlungs(Fabrik)häuser als:

im Gebietedes ZollvereinsWaaren=Bestellungenaufzusuchenund Waaren=Ein=
käufe zu machenbeabsichtigt,wird hierdurch,behufsseinerGewerbslegitimation
beidenBehördenderübrigen *—— „bescheinigt,daßfür denGewerbe—

betrieb— vorgedachtenGeschä— * im hiesigenLande die gesetzlichbe—

stehendensteuern zu entrichten*
Derselbedarf von denWaaren, auf welcheer Bestellungensuchenwill,

nur Proben, aufgekaufteWaaren aber nur behufs deren Beförderung nach dem
Bestimmungsorte mit sich führen.

Auch ist ihm verboten,für RechnungAndererals de genanntenGeschäfts—

hauses— Waaren- BestellungenaufzusuchenoderWaaren=Ankäufezu machen.

Bei demAufsuchenvon Bestellungenoderbei denWaaren=Ankäufenhat
er die in jedemVereinsstaate gültigen Vorschriften zu beachten.

(Ort. Datum. Unterschrift und stempel der ausstellenden Behörde.)

Versonal=Beschreibungund Unterschriftdes Reisenden.

Redigirt im Büreau desBundeskanzlers.

Unveränderter Abdruck; (Berlin 1893), Reichsdruckerei.
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Bundes-Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

10.

(Nr. 21.) Verordnung, betreffenddie Einführung PreußischerMilitairgesetzeim ganzen
Bundesgebiete.Vom 7. November1867.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
verordnen auf Grund desArtikels61. derVerfassungdesNorddeutschenBundes,
im Namendes Bundes, was folgt:

sadte
Die nachstehendgenanntenPreußischenMilitairgesetzeund Verordnungen

werden im ganzenBundesgebiete,soweitsie in demselbennochnicht in Geltung
sind, hiermiteingeführt:
, 1)dasAllgemeineRegulativüberdasservis-undEinquartierungswesen
s vom 17. März 1810. (Nov. Corp. Const. March. s. 949.), nebstden
« dazuergangenenErgänzungen,AbänderungenundErläuterungen,nämlich:

a) dem H. 10. zu a. und b. des Gesetzesüber die Einrichtung des
Abgabenwesensvom 30. Mai 1820. (PreußischeGesetz samml.
s. 134.),

b) der Kabinetsordervom 21. August 1821., betreffenddieVergütung
für Verabreichungeines Naturalquartiers an die nach andernGar=
nisonortenversetztwerdendenOffiziere (PreußischeGesetz=samml.
s. 185.),

Jac)der Kabinetsordervom 18. Juli 1834., betreffenddie Modifikation
der Vorschriftenin Nr. 20. des AllgemeinenRegulativs über das
servis= und Eingquartierungswesenvom 17. März 1810. (Preu=
ßischeGesetz=samml. s. 147.),

d) demin derBeilageA. abgedrucktenErlassevom 7. Mai 1857.;
2) das Edikt wegenAufhebung des Vorspanns vom 28. Oktober1810.

Bundes-Gesetzbl.1867. 20 (Preu=

Ausgegebenzu Berlin den 13.November1867.
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(PreußischeGesetz samml. s. 77.), nebst den dazu ergangenenEr=
gänzungenund Erläuterungen,nämlich:
a) demRegulativ wegender Verpflichtungzur Vorspannleistungvom
29. Mai 1816. (PreußischeGesetzsamml. s. 201.),

b) der Kabinetsorder vom 5. Januar 1820., betreffenddie Bestim=
mung, welcheOffizierpferdezur Vorspannleistungnicht verpflichtet
seinsollen(PreußischeGesetzsamml. s. 32.),

6) der Kabinetsordervom 14. Juli 1831., betreffenddie Deklaration
des F. 3. des wegen der Verpflichtung zur Vorspannleistung erlas
senenRegulativs vom 29. Mai 1816. hinsichtlichder Luxuspferde
(PreußischeGesetz=samml. s. 170.),

4) der Verordnung vom 10. Mai 1844., betreffenddie Verpflichtung
der Militair=Vorspannpflichtigenzur Gestellung von Reitpferden
(PreußischeGesetz samml. s. 147.)

3) das Edikt über die Aufhebung der Natural=Fourage=und Brodlieferung
vom 30. Oktober1810. (PreußischeGesetz=samml. s. 78.), nebstden
in der BeilageB. abgedrucktenI#§.23. 24. 25. 30. 32. 33. 77. 80.
§l. 82. und 164. des Reglementsüber die Naturalverpflegungder
Truppen im Friedenvom 13. Mai 1858.;

4) das Regulativ überdas Verfahren bei baulichenAnlagen odersonstigen
Veränderungender Erdoberflächeinnerhalb der nächstenUmgebungen
der Festungen vom 10. september 1828. (PreußischeGesetz samml.
s. 120.);

5) das Gesetz, betreffenddie Unterstützungder bedürftigenFamilien zum
Dienste einberufenerReserve=und Landwehrmannschaftenvom 27. Fe=
bruar 1850. (PreußischeGesetz samml. s. 70.)

6) das Gesetz wegen der Kriegsleistungenund derenVergütung vom
11. Mai 1851. (PreußischeGesetzsamml. s. 362.), nebst
a) der Verordnungüber das Verfahrenbei eintretenderMobilmachung
der Armee zur Herbeischaffungder Pferde durch Landlieferungvom
24. Februar 1834. (PreußischeGesetz=samml. s. 56.) und

b) demGesetzevom 12. september1855., betreffendeineAbänderung
der Verordnungüber das Verfahrenbei eintretenderMobilmachung
der Armee zur Herbeischaffungder Pferde durchLandlieferung vom
24. Februar 1834. (PreußischeGesetzsamml. s. 609.))

7) das Gesetzüber die Versorgungder Militair=Invaliden vom Oberfeuer=
werker, Feldwebel und Wachtmeister abwärts, sowie die Unterstützung
der Wittwen der im Kriege gebliebenenMilitairpersonendesselbenRan=
ges vom 6. Juli 1865. (PreußischeGesetz samml. s. 777.)

8) das Gesetz,betreffend1) die Pensionserhöhungfür die im Kriege inva=
lide gewordenen,sowie für die überhaupt durch den aktivenMilitairdienst

ver=
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verstümmeltenoder erblindetenOffiziere der Linie und Landwehrund
die oberen Militairbeamten, 2) die Unterstützungder Wittwen und
Kinder der im Kriege gebliebenenMilitairpersonendesselbenRanges,
vom 16. Oktober 1866. (PreußischeGesetz=samml.s. 647.)

9) das Gesetz,betreffenddie ErweiterungmehrererBestimmungender Ge=
setzevom 6. Juli 1865. und vom 16. Oktober1866.) vom 9. Februar
1867. (PreußischeGesetz=samml. s. 217.).

§s.2.
soweit zur Ausführung der im §. 1. erwähntenGesetzeund Verordnun=

gen in den einzelnenBundesstaatenbesondereVorschriften erforderlichsind, wer=
den dieselbenvon diesenstaaten erlassenwerden.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den 7. November1867.

(L. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Beilage A.

Allerhöchster Erlaß
vom 7. Mai 1857.

A Ihren Immediatbericht vom 29. April d. J. bestimmeIch, daß die
unterAbschnittI. Nr. 7. des allgemeinenRegulativs über das servis= und
Einquartierungswesenvom 17. März 1810. enthalteneBestimmung,nachwelcher
es statthaftist, die einquartiertensoldaten je zwei in einemBette beisammen
schlafenzu lassen,aufgehobenund dagegendenQuartiergebernin denGarnison=
Ortendie Verpflichtungauferlegtwerdensoll, deneinquartierten,zur Garnison
gehörigenMannschafteneinschläfrigeLagerstellenzu gewähren.

Ich gebeIhnen anheim,hiernachdas Erforderlichezu veranlassen.
Charlottenburg,den 7. Mai 1857.

Friedrich Wilhelm.
v. Westphalen. Gr. v. Waldersee.

An dieMinisterdesInnern und desKrieges. »

20 Bei=
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Beilage B. ·

Auszug
aus

demReglementuͤber die Naturalverpflegungder Truppen
im Frieden

vom 13. Mai 1858.

Die Verpflegungauf demMarschewird demsoldaten durchdenQuartier=
geberverabreichtund soll im Allgemeinendie sein,welcheder Tischdes letzteren
bietet. Um jedochBeeinträchtigungen,sowieübermäßigenForderungenvorzubeugen,
wird die täglich zu verabreichendeVerpflegung auf

so viel zu einer Mittags- und Abendmahlzeitgehört, und
das für einenTag erforderlicheBrod (bis zu 1 Pfd. 26 Lth.)

festgesetzt.

fordern.
E.24.

Die vollständigeBeköstigungmuß dem soldaten selbstdann verabreicht
werden,wenner zu späterTageszeitin demQuartier eintrifft.

Ist der soldat von seinerGarnison aus für einzelneTage des Marsches

=

soldaten Brod nichtweiterzu verabreichen.

Kommando=resp.Kantonnementsorte).
Ausgenommensind nur Märsche:
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lasseneGarnison resp. den Kommando=oder Kantonnementsortzurück=
kehrt

b) bei Manövern —selbst bei gleichzeitigemKantonnementswechsel— so=
bald die MärscheeinenTheil desManövers bilden.
In beidenFällen darf nur die Garnison=resp.Kantonnements=Verpfle=

gunggewährtwerden.
E.30. «

Die Marschverpflegungwird denQuartiergebernmit 5 sgr., und wenn
siekeinBrod gegebenhaben,mit 3 sgr. 9 Pf. vergütet.

**
Die Vergütigung der empfangenenMarschverpflegungmuß in jedem

MarschquartiersofortgegenQuittung der Gemeindenbezahltwerden.
Die Zahlung darf nur unter ganz außergewöhnlichenVerhältnissenbei

größerenTransportenunterbleiben,und wird alsdann denGemeindenüber die
gewährteMarschverpflegungQuittung geleistet.

Ein theilweiseroder gänzlicherErlaß der Bezahlung soll denOrtsbehörden
oderQuartiergebernnie zugemuthetwerden.

*
Die Marschverpflegungkann nur auf Grund von MWorschwutenvon den

in denselbenbezeichnetenGemeindenund für die angegebenenMarsch=und Ruhe=
tageempfangenwerden.

.
Auf demMarschebeträgt,wenndie VerabreichungdurchKöniglicheMa=

gazineoderdurchLieferungs=Unternehmererfolgt(§. 80.), die
schwereRation 104 Pfd. — * Heu, 34 Pfd. —
mittlere 9 . 3 *38: „
leichte - 9- -3- -31« ,

Geschiehtdie Verabreichungdurchdie Gemeinden(F. 81.), so kann die Hafer=
ration in Maaß gewährtwerden,und zwar

die schwerezu 34 Metzen,
die mittlere 33
die leichtet 3 -

Die Marschrationwird auf die ganzeDauer des Marschesfür jedenMarsch=
und Ruhe=, sowie auch für einzelneLiegetagegewährt.

g.80.
Die RationenwerdendurchKöniglicheMagazinverwaltungenoder ange—

nommeneLieferungs=Unternehmerverabreicht.
KG.s1.
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· An Orten, wo die Verabreichungder Fourage auf die vorgedachteWeise
nicht erfolgt, habendie Gemeindennach dem Edikte vom 30. Oktober1810.
ad 5. dieVerpflichtung, dendurchmarschirendenTruppen denerforderlichenBedarf
auf Grund der Marschroutenzu gewähren. "«

Die gelieferteFouragewird mit denMartini- oderkurrentenMarktpreisen
vergütet, dieseVergütigungabernichtzur stelle bezahlt,sondernvon denGe—
meindenbesonderszur Liquidationgebracht.

g.82.
sind die Gemeinden nach Bescheinigungdes betreffendenLandrathsamtes

(resp.der betreffendenvorgesetztenCivilbehörde)außerstande, denFouragebedarf
aus eigenenMitteln herzugeben,so müssensie denselbenvon der nächstenVer=
abreichungsstelle(F. 80.) holen. »
. Für denTransport wird alsdanndietarifmäßigeVorspann=Entschädigung,
jedochnicht zur stelle, gewährt, sondernvon denGemeindenauf Grund der
von demKommandoführerauszustellendenVorspannquittungbei derIntendantur
liquidirt.

s. 164.
Die Gemeinden richten sich bei Verabreichungder Marschverpflegungund

der FouragenachdenAngabenderMarschrouten.

Ir. 22.)
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(Nr. 22.) Gesetz,betreffenddie Verpflichtungzum Kriegsdienste.Vom 9. November1867.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenKonigvonPreußen#c.
verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
desBundesrathesund des Reichstages,was folgt:

s. I.
Jeder Norddeutscheist wehrpflichtig und kann sich in Ausübung dieser

Pflicht nichtvertretenlassen. Ausgenommenvon derWehrpflichtsind nur:
a) die Mitglieder regierenderHäuser;
b) die Mitglieder der mediatisirten,vormals reichsständischenund derjenigen
Häuser,welchendie Befreiung von der WehrpflichtdurchVerträge zu=
gesichertist, oder auf Grund besondererRechtstitelzusteht.
DiejenigenWehrpflichtigen,welchezwar nicht zum Waffendienste,jedoch

zu sonstigenmilitairischenDienstleistungen,welcheihrem bürgerlichenBerufe ent=
sprechen,fähig sind, könnenzu solchenherangezogenwerden.

s. 2.
Die bewaffneteMacht bestehtaus dem Heere, der Marine und dem

Landsturme. .-
§.3.

Das Heerwird eingetheiltin:
1) das stehendeHeer,
2) die Landwehr,
die Marine in:

1) die Flotte,
2) die seewehr. —
DerLandsturmbestehtausallenWehrpflichtigenvomvollendeten17tenbis

zumvollendeten42stenLebensjahre,welchewederdemHeere,nochderMarine
angehören.

F. 4.
Das stehendeHeer und die Flotte sind beständigzum Kriegsdienstebereit.

Beidesind die Bildungsschulender ganzenNation für denKrieg.

s. 5.
Die Landwehr und die seewehr sind zur Unterstützungdes stehenden

Heeres und der Flotte bestimmt.
Die Landwehr=Infanteriewird in besondersformirtenLandwehr=Truppen=

körpern zur Vertheidigungdes Vaterlandes als Reservefür das stehendeHeer
verwandt.

Die



Die Mannschaftendes jüngstenJahrgangesderLandwehr-Infanteriekön—
nen jedocherforderlichenFalles bei Mobilmachungenauch in Ersatz=Truppen=
theileeingestelltwerden. «

Die Mannschaften der Landwehr-Kavallerie werden im Kriegsfalle na
Maaßgabedes Bedarfs in besondereTruppenkörperformirt.

Die Landwehrmannschaftender übrigen Waffen werden bei ——
Kriegsgefahr nach Maaßgabe des Bedarfs zu den Fahnen des stehendenHeeres,
die seewehrmannschaftenzur Flotte einberufen.

s. 6.
Die Verpflichtungzum Dienst im stehendenHeere,beziehungsweisein der

Flotte, beginntmit dem 1. Januar und zwar in der Regel desjenigenKalender=
jahres, in welchemder Wehrpflichtigedas 20. Lebensjahrvollendet,und dauert
siebenJahre.

Während diesersiebenJahre sind die Mannschaften die erstendrei Jahre
zum ununterbrochenenaktivenDienst verpflichtet. s

Die aktiveDienstzeitwird nachdem wirklicherfolgtenDienstantrittmit
der Maaßgabe berechnet,daß diejenigenMannschaften, welchein der Zeit vom
2. Oktoberbis 31. März eingestelltwerden,als am vorhergehenden1. Oktober
eingestelltgelten.

Die EntlassungeingeschiffterMannschaftender Marine kann jedoch,wenn
denUmständennacheinefrühereEntlassungnichtausführbarist, bis zur Rück=
kehrin Häfen des Bundes verschobenwerden.

Während des Restes der siebenjährigenDienstzeit sind die Mannschaften
zur Reservebeurlaubt, insoweit nicht die jährlichenUebungen, nothwendigeVer=
stärkungenoderMobilmachungendesHeeres, beziehungsweiseAusrüstungender
Flotte, die Einberufung zum Dienst erfordern.

Jeder Reservist ist während der Dauer des Reserveverhältnisseszur Theil=
nahmean zweiUebungenverpflichtet.Diese UebungensollendieDauer von je
acht Wochen nicht überschreiten.

Jede Einberufung zum Dienst im Heere, beziehungsweisezurAusrüstung
in der Flotte, zählt für eineUebung.

#2½.
Die Verpflichtungzum Dienst in der Landwehrund in der seewehrist

von fünfjährigerDauer.
Der Eintritt in die Land=und seewehr erfolgt nach abgeleisteterDienst=

pflicht im stehendenHeere, beziehungsweisein der Flotte.
Die Mannschaften der Landwehr und der seewehr sind, sofernsie nicht

zum Dienst einberufenwerden,beurlaubt.
Die Mannschaftender Landwehr=Infanteriekönnenwährendder Dienst=

zeit in der Landwehrzweimal auf 8 bis 14 Tage zu Uebungenin besonderen
KompagnienoderBataillonen einberufenwerden.

Die LandwehrmannschaftenderJäger und schützen, der Artillerie, der
Pioniere und des Trains üben zwar in demselbenUmfange, wie die der In=

fan=

—.
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fanterie, jedochim Anschlussean die betreffendenLinientruppentheile.Die Land=
wehr=Kavalleriewird im Friedenzu Uebungennicht einberufen.

§. s.
Die Einberufung der Reserve, Landwehr und seewehr zu den Fahnen,

beziehungsweisezur Flotte, erfolgt auf Befehl des Bundesfeldherrn.
Durch die kommandirendenGeneraleerfolgtdie Einberufungnur

a) zu den jährlichenUebungen,
b) wennTheile des Bundesgebietesin Kriegszustanderklärtwerden.

s. 9.
Der Bundesfeldherr bestimmtfür jedes Jahr nach Maaßgabe desGesetzes

dieZahl der in das stehendeHeer und in die Marine einzustellendenRekruten.
Der Gesammtbedarfan Rekruten wird demnächstdurchden Bundesausschußfür
das Landheerund die Festungen,beziehungsweiseunterMitwirkung desBundes=
ausschussesfür das seewesen, auf die einzelnenBundesstaaten nach dem Ver=
hältniß der Bevölkerung vertheilt.

Bei Feststellungder Bevölkerung der einzelnenBundesstaaten kommennur
die in derenGebiete sich aufhaltendenAusländer, nicht aber auch die Angehöri=
gen anderer Bundesstaaten in Abrechnung.

s. 10.
Um im Allgemeinenwissenschaftlicheund gewerblicheAusbildung so wenig

wie möglich durch die allgemeineWehrpflichtzu stören, ist es jedemjungen
Mann überlassen,schonnachvollendetemI##tenLebensjahre,wenner dienöthige
moralischeund körperlicheQualifikation hat, freiwillig in denMilitairdienst ein=
zutreten.

s. 11.
Junge Leute von Bildung, welchesich während ihrer Dienstzeit selbstbe=

kleiden,ausrüstenund verpflegen,und welchedie gewonnenenKenntnissein dem
vorschriftsmäßigenUmfangedargelegthaben, werdenschonnach einer einjähri=
gen Dienstzeitim stehendenHeere— vom Tage des Diensteintrittsan gerech=
net — zur Reserve beurlaubt. sie könnennachMaaßgabe ihrer Fähigkeitenund
Leistungenzu Offizierstellender Reserveund Landwehrvorgeschlagenwerden.

K.12.
Die Offiziere der Reserve könnenwährend der Dauer des Reservever=

hältnissesdreimal zu vier=bis achtwöchentlichenUebungenherangezogenwerden.
Die Offiziereder Landwehrsind zu Uebungenbei LinientruppentheilenalleinBe=
hufs Darlegung ihrer Qualifikation zur Weiterbeförderung,im Uebrigenaber
nur zu dengewöhnlichenUebungender Landwehrheranzuziehen.— Im Kriege
könnenauch die Offiziere der Landwehr erforderlichenFalls bei Truppen des
stehendenHeeresverwandtwerden.
Bundes=Gesetzbl.1867. 21 s. 13.
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s. 13.
Für die Marine geltendie nachfolgendenbesonderenBestimmungen:

1) Zur Kriegsflotte,welchegleichdem stehendenHeerebeständigbereitist,
gehören: «
a) die aktive Marine, d. h. die im aktivenDienste befindlichensee=
leute, Maschinistenund Heizer, sowie die schiffshandwerkerund
seesoldaten

b) die von der aktiven Marine beurlaubtenseeleute, Maschinisten,
Heizer, schiffshandwerkerund seesoldaten bis zum vollendeten
siebentenDienstjahre.

2) Die aktiveMarine wird zusammengesetztaus:
a) seeleuten von Beruf, d. h. aus solchenFreiwilligen oder Aus=
gehobenen,welche bei ihrem Eintritt in das dienstpflichtigeAlter
mindestens Ein Jahr auf Norddeutschen Handelsschiffen gedient,
oderdie seefischereiebenso lange gewerbsmäßigbetriebenhaben;

b) aus freiwillig eingetretenemoder ausgehobenemMaschinen= und
schiffshandwerks=Personal;

Jc)aus Freiwilligen oder Ausgehobenenfür die Marinetruppen(see=
bataillon und seeartillerie).

3) Die Dienstzeit in der aktivenMarine kann für seeleute von Beruf
und für das Maschinenpersonal in Berücksichtigung ihrer technischen
Vorbildung und nach Maßgabe ihrer Ausbildung für denDienst auf
der Kriegsflotte bis auf eine einjährige aktive Dienstzeit verkürztwerden.

4) Junge seeleute von Beruf und Maschinisten,welchebeim Eintritt in
das dienstpflichtigeAlter die Oualifikation zum einjährigenFreiwilligen
erlangt, oderwelchedas steuermanns=Eramenabgelegthaben, genügen
ihrer Verpflichtungfür die aktiveMarine durcheinjährigenfreiwilligen
Dienst, ohne zur selbstbekleidungund selbstverpflegung verpflichtetzu
sein. NachMaaßgabeihrerQualifikationsollendieselbenzuUnteroffizieren,
Deckoffizierenoder Offizierender Reserveresp.der seewehr vorgeschla=
gen, beziehungsweiseernanntwerden.

Die seeoffiziereder Reserveund seewehr könnennachMaaßgabe
des Bedürfnissesdreimal zu den Uebungender aktivenMarine heran=
gezogenwerden.

5) seeleute, welcheauf einemNorddeutschenHandelsschiffenachvorschrifts=
mäßiger Anmusterung thatsächlichin Dienst getreten sind, sollen in
Friedenszeitenfür die Dauer der bei der Anmusterungeingegangenen
Verpflichtungenvon allen Militairdienstpflichtenbefreitwerden, haben
jedocheintretendenFalls die letzterennach ihrer Entlassungvon dem
Handelsschiffe, bevor sie sich aufs Neue anmustern lassen, nachttäglich
zu erfüllen. Ebenso sollen seeleute während der Zeit des Besuches
einer NorddeutschenNavigationsschule oder schiffsbauschule im Frieden
zum Dienst in der Flotte nicht herangezogenwerden.

6) Bei
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6) Bei ausbrechendemKriege ist, außer den dienstpflichtigenErsatzmann=
schaften, den Beurlaubten und Reserven der Flotte, nöthigenfalls auch
die seewehr zum Dienst einzuberufen.

7) Die seewehr besteht:
a) aus den von der Marinereserve zur seewehr entlassenenMann=
schaften;

b) aus den sonstigenMarinedienstpflichtigen,welche auf der Flotte
nicht gedient, und zwar bis zum vollendeteneinunddreißigsten
Lebensjahre.

8) Für die vorstehendunter 7.b. bezeichnetenDienstpflichtigenfinden zeit=
weisekürzereUebungenan Bord, namentlichBehufs Ausbildung in der
schiffsartillerie, statt, und wird jeder dieserVerpflichtetenin der Regel
zweimalzu diesenUebungenherangezogen.

K. 14.
Die in diesemGesetzerlassenenBestimmungenüber dieDauer derDienst=

verpflichtungfür das stehendeHeer, resp. dieFlotte und für die Land=resp.see=
wehr, gelten nur für den Frieden. Im PKriegeentscheidetdarüber allein das
Bedürfniß, und werdenalsdannalle AbtheilungendesHeeresund der Marine,
soweitsieeinberufensind, von denHerangewachsenenundZurückgebliebenennach
MaaßgabedesAbgangesergänzt.

. 15.
Die beurlaubtenMannschaftendes Heeres und der Marine (Reserve,

Landwehr, seewehr) sind währendder Beurlaubung den zur Ausübung der
militairischenKontrole erforderlichenAnordnungen unterworfen.

Im Uebrigengeltenfür dieselbendie allgemeinenLandesgesetze)auchsollen
dieselbenin der Wahl ihres Aufenthaltsortes im In= und Auslande, in derAus=
übung ihres Gewerbes, rücksichtlichihrer Verheirathung und ihrer sonstigenbür=
gerlichenVerhältnisseBeschränkungennicht unterworfensein.

Reserve=,land=und seewehrpflichtigenMannschaftendarf in der Zeit, in
welchersie nicht zum aktivenDienst einberufensind, die Erlaubniß zur Auswan=
derungnichtverweigertwerden.

g.16.
Der Landsturmtritt nur auf BefehldesBundesfeldherrnzusammen,wenn

ein feindlicherEinfall Theile des Bundesgebietesbedrohtoder überzieht.

s. 17.
Jeder Norddeutschewird in demjenigenBundesstaatezur Erfüllung seiner

Militairpflichtherangegezogen,in welchemerzurZeit desEintritts in dasmilitair=
pflichtigeAlter seinenWohnsitz hat, oder in welchener vor erfolgter endgültiger
EntscheidungüberseineaktiveDienstpflichtverzieht.

Den
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Den Freiwilligen (§#.10. und 11.) stehtdie Wahl des Truppentheiles,
bei welchemsie ihrer aktiven Dienstpflicht genügen wollen, innerhalb des Bun=
des frei.

Reserve=und Landwehrmannschaftentreten beim Verziehenvon einem
staate in den anderenzur Reserve, beziehungsweiseLandwehr des letzterenüber.

s. 18.
Die Bestimmungen über die allmälige HerabsetzungderDienstverpflichtung

in denjenigenBundesstaaten,in denenbisher eine längereals die in diesem
GesetzevorgeschriebeneGesammtdienstzeitim Heereund in derLandwehrgesetzlich
war, werdendurchdenBundesfeldherrnerlassen.

KC.19.
Die zur Ausführung diesesGesetzeserforderlichenBestimmungen werden

durch besondereVerordnungen erlassen.

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den 9. November1867.

(1. ), Wilbelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Redigirt im BüreaudesBundeskanzlers.

UnveränderterAbdruck)Berlin (1890), Reichsdruckerei.
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Bundes-Gesetzblatt
Norddeutschen Bundes.

11.

(Nr. 23.) Gesetz, betreffend die Organisation der Bundeskonsulate, sowie die Amtsrechte
und Mlichten der Bundeskonsuln. Vom 8. November1867.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenKönigvonPreußenrc.
verordnenim Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgterZustimmung des
Bundesrathesund desReichstages,was folgt:

I. OrganisationderBundeskonsulate.
K. 1.

Die Bundeskonsuln sind berufen, das Interessedes Bundes, namentlich
in Bezug auf Handel, Verkehr und schiffahrt thunlichst zu schützenund zu
fördern,die Beobachtungderstaatsverträgezu überwachenunddenAngehörigen
der Bundesstaaten, sowie andererbefreundeterstaaten in ihren Angelegenheiten
Rath und Beistandzu gewähren. sie müssenhierbeinach den Bundesgesetzen
und den ihnen ertheiltenInstruktionen sich richtenund die durch die Gesetzeund
die Gewohnheitenihres Amtsbezirksgebotenenschrankeneinhalten.

Unter Konsul im sinne diesesGesetzesist der Vorsteher eines General=
konsulats,Konsulats oder Vizekonsulatszu verstehen.

s. 3.
Die Bundeskonsulnsind der Aufsicht desBundeskanzlersunterworfen. In

Angelegenheitenvon allgemeinemInteresseberichtensie an den Bundeskanzler
und empfangenvon ihm ihreWeisungen. In dringlichenFällen habensiegleich=
zeitigdie erforderlichenAnzeigenüber erheblicheThatsachenunmittelbaran die
zunächstbetheiligtenRegierungengelangenzu lassen.
Bundes-Gesetzbl.1867. 22 In

Ausgegebenzu Berlin den 19.November1867.
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In besonderen,das Interesseeines einzelnenBundesstaates oder einzelner
BundesangehörigerbetreffendenGeschäftsangelegenheitenberichtensie an die Re-
gierung desstaates, um dessenbesonderesInteressees sichhandelt, oderdemdie
betheiligtePrivatperson angehört; auch kann ihnen in solchenAngelegenheitendie
RegierungeinesBundesstaaesAufträgeertheilenundunmittelbareBerichtserstattung
verlangen.

s. 4.

Die Bundeskonsulnwerden vor Antritt ihres Amtes dabin vereidet, daß
sie ihreDienstpflichtengegendenNorddeutschenBund nachMaaßgabedesGesetzes
und der ihnenzu ertheilendenInstruktionentreu und gewissenhafterfüllen und
das Bestedes Bundes fördernwollen.

s. 5.
Die Bundeskonsulnkönnenohne Genehmigungdes Bundespräsidiums

wederKonsulate fremder Mächte bekleiden,noch GeschenkeoderOrden von frem=
denRegierungenannehmen.

g.6. .
Bundeskonsuln, welche sich von ihrem Amte ohne Urlaub entfernt

halten, werdenso angesehen,als ob sie die Enthebungvon ihrem Amte nach—
gesuchthätten.

87
Zum Berufskonsul(consul missus) kannnur derjenigeernanntwerden,

welchemdas Bundesindigenatzustehtund welcherzugleich
1) entwederdie zur juristischenLaufbahn in den einzelnenBundesstaaten
erforderlicheerstePrüfung bestandenhat und außerdemmindestensdrei
Jahre im inneren Dienste oder in der Advokatur und mindestenszwei
Jahre im KonsulatsdienstedesBundes oder einesBundesstaatesbeschäftigt
gewesenist, oder

2) diebesonderePrüfung bestandenhat, welchefür dieBekleidungdesAmtes
eines Berufskonsuls einzuführenist. Die näheren Bestimmungen
über diesePrüfung werdenvon dem Bundeskanzlererlassen.
Die vorstehendenBestimmungenkommenjedocherstvom 1.Januar 1873.

ab zur Anwendung.

s. s.
Die Berufskonsuln erhaltenBesoldung nach Maaßgabe des Bundes=

haushalts=Etats.
Reise=und Einrichtungskosten,sowie sonstigeDienstausgabenwerdenihnen

aus Bundesmitteln besonderserstattet.
Die
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Die Familien der Berufskonsuln werden, wenn letzterewährend ihrer
Amtsdauersterben,auf Bundeskostenin die Heimathzurückbefördert.

Die Berufskonsulnerhebendie in demKonsular-Tarife vorgesehenenGe—
bührenfür Rechnungder Bundeskasse.

Die BerufskonsulndürfenkeinekaufmännischenGeschäftebetreiben.
In Bezug auf denAmtsverlust, die Dienstentlassung,die Versetzungin

denRuhestandund die Amtssuspensionunterliegendie Berufskonsulnbis zum
Erlaß eines Bundesgesetzesden in dieserBeziehung für die Preußischendiploma=
tischenAgenten zur Zeit geltendenVorschriften mit der Maaßgabe, daß die in
diesenVorschriften dem Ministerium der auswärtigen Angelegenheitenbeiwoh=
nendenZuständigkeitendemBundeskanzlerund die nachdenselbendemDisziplinar-
hofeund demstaatsministeriumbeiwohnendenZuständigkeitendemBundesrathe
gebühren.

K. 9.
Zu Wahlkonsuln (consules electi) sollen vorzugsweiseKaufleute ernannt

werden,welchendas Bundesindigenatzusteht.

K.10.
Die Wahlkonsulnbeziehendie in GemäßheitdesKonsular=Tarifs zu erheben=

den Gebühren für sich.
DienstlicheAusgaben könnenihnen aus Bundesmitteln ersetztwerden.
Ihre Anstellungist jederzeitohneEntschädigungwiderruflich.

E. 11.
Die Konsuln könnenmit GenehmigungdesBundeskanzlersin ihremAmts=

bezirkekonsularischePrivatbevollmächtigte(Konsular=Agenten)bestellen.
Den Konsular=Agentenstehtdie selbstständigeAusübung der in diesemGe=

setzedenKonsuln beigelegtenRechtenichtzu.
Den Konsular=Agentenkönnendie von ihnennachMaaßgabedesKonsular=

Tarifs erhobenenGebühren ganz oder theilweisebelassenwerden.

II. Amtsrechteund Pflichten der Bundeskonfuln.

K. 12.
Jeder Bundeskonsul hat über die in seinemAmtsbezirkewohnendenund

zu diesemBehufe bei ihm angemeldetenBundesangehörigen eine Matrikel zu
führen.

so lange ein Bundesangehörigerin die Matrikel eingetragenist, bleibt

—.=ß—J

22. 5. 13.
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d. 13.
Die Befugniß der Konsuln zu Eheschließungenund zur Beurkundungder

der einzelnenBundesstaaten.

mächtigungabhängigist, so wird die letzterevon demBundeskanzlerauf Antrag
der Landesregierungertheilt.

K.14.
Die BundeskonsulnsindbefugtzurLegalisationderjenigenUrkunden,welche

in ihremAmtsbezirkeausgestelltoderbeglaubigtsind.

d.15.
Die schriftlichenZeugnisse,welchevon den Bundeskonsulnüber ihre amt—

lichenHandlungenund die bei Ausübung ihres Amtes wahrgenommenenThat—
sachenunter ihrem siegel und ihrer Unterschriftertheilt sind, haben die Beweis—
kraft öffentlicherUrkunden.

s. 16.
Den Bundeskonsuln steht innerhalb ihres Amtsbezirks in Ansehung der

Rechtsgeschäfte,welcheBundesangehörigeerrichten,insbesondereauchderjenigen,
welchedieselbenmit Fremden schließen,das Recht der Notare zu, dergestalt,daß
die von ihnen aufgenommenenund mit ihrer Unterschriftund ihrem siegel ver=
sehenenUrkundenden innerhalb der BundesstaatenaufgenommenenNotariats=
Urkundengleichzu achtensind.

s. 17.
Bei AufnahmederUrkunden(§.16.) habendieBundeskonsulnzweiZeugen

zuzuziehen,in derenGegenwartdie Verhandlung vorzulesenund von denBe=
theiligten durch Unterschrift oder im Falle der schreibensunerfahrenheitdurch
Handzeichenzu vollziehenist.

Die Befolgung dieserVorschriften muß aus der Urkunde hervorgehen,
widrigenfalls dieselbenicht die Kraft einer Notariats=Urkundehat. Diese Kraft
mangelt auch in dem Falle, wenn der Konsul oder seineFrau oder einer von
seinenoder seinerFrau Verwandten oder Verschwägertenin auf oder absteigen=
der Linie oder in der seitenlinie bis zum Grade desOheims oderNeffenein=
schließlichbei der Verhandlung betheiligtwar, oder wenn darin eine Verfügung
zu Gunsten einer der vorgenanntenPersonen oder der hinzugezogenenZeugen
getroffenist.

s. 1s.
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s. 18.
Die Bundeskonsuln sind berufen, der in ihrem Amtsbezirke befindlichen

VerlassenschaftenverstorbenerBundesangehöriger,wenn ein amtlichesEinschreiten
wegenAbwesenheitder nächstenErben oder aus ähnlichenGründen gebotener=
erscheint,sich anzunehmen sie sind hierbeiinsbesondereermächtigt, denNachlaß zu
versiegelnund zu inventarisiren,den beweglichenNachlaß,wenn dieUmständees
erfordern,in Verwahrungzu nehmenund öffentlichzu verkaufen,sowiedie vor=
handenenGelder zur Tilgung der feststehendenschulden zu verwenden

s. 19.
Die Bundeskonsulnkönneninnerhalbihres Amtsbezirksan die dort sich

aufhaltendenPersonenauf Ersuchender Behörden eines BundesstaatesZustel=
lungen jeder Art bewirken. Durch das schriftlicheZeugniß des Konsuls über die
erfolgteZustellung wird diesenachgewiesen.

s.20.
Zur Abhörung von Jeugen und zur Abnahme von Eiden sind nur die=

jenigenBundeskonsulnbefugt,welchedazuvomBundeskanzlerbesondersermäch=
tigt sind. Die von diesenKonsuln aufgenommenenVerhandlungenstehenden
Verhandlungen der zuständigeninländischenBehörden gleich.

E.21.
Bei Rechtsstreitigkeitender Bundesangehörigenunter sich und mit Frem=

densinddie Bundeskonsulnberufen,nicht allein auf Antrag der Parteien den
Abschlußvon Vergleichenzu vermitteln, sondern auch das schiedsrichteramt zu
übernehmen,wenn sie in der durchdie OrtsgesetzevorgeschriebenenForm von
den Parteien zu schiedsrichternernannt werden.

E.22.
Den Bundeskonsulnstehteinevolle Gerichtsbarkeitzu, wenn sie in Län=

dern residiren,in welchenihnen durchHerkommenoder durch staatsverträge
die Ausübung der Gerichtsbarkeitgestattetist.

Der Konsulargerichtsbarkeitsind alle in denKonsular=Jurisdiktionsbezirken
wohnendenoder sich aufhaltendenBundesangehörigenund schutzgenossenunter=
worfen. In Betreff der politischenVerbrechenund Vergehen jedochnur, wenn
diesenicht innerhalbdes NorddeutschenBundes oder in Beziehung auf denselben
verübt sind.

§. 23.
Die Jurisdiktionsbezirkeder einzelnenKonsuln werden von dem Bundes=

kanzler nach Vernehmung des Ausschussesdes Bundesrathes für Handel und
Verkehr bestimmt.

5K.24.
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g.24.
Bis zum ErlasseeinesBundesgesetzesüber dieKonsulargerichtsbarkeitwird

dieselbevon den Bundeskonsuln nachMaaßgabe des über die Gerichtsbarkeitder
Konsuln in Preußen erlassenenGesetzesvom 29. Juni 1865. (Gesetz=samml.
s. 681.) ausgeübt. Die nach diesemGesetzeden PreußischenMinistern und
GesandtenübertragenenBefugnissestehenjedochdem Bundeskanzlerzu. #

Neue Bundesgesetzeerlangenin den Konsular=Jurisdiktionsbezirkennach
Ablauf von sechsMonaten, von demTage gerechnet,an welchemdieselbendurch
das Bundesgesetzblattverkündetwordensind, verbindlicheKraft.

K.25.
Die Bundeskonsulnsind befugt,den in ihremAmtsbezirkesichaufhalten=

den Bundesangehörigen Pässe auszustellen, sowie Pässe zu visiren, die Pässe
fremderBehördenjedochnur zum Eintritt in das Bundesgebiet.

g.26.
HülfsbedürftigenBundesangehörigenhabendie Bundeskonsulndie Mittel

zur Milderung augenblicklicherNoth oder zur Rückkehrin die Heimath nach
Maaßgabeder ihnenertheiltenAmtsinstruktionzu gewähren.

82
Die Bundeskonsulnhabendenschiffen der Bundes-Kriegsmarine,sowie

der Besatzung derselbenBeistand und Unterstützungzu gewähren. Insbesondere
müssensie die Befehlshaber derselbenvon den in ihrem Amtsbezirkein Bezug
auf fremdeKriegsschiffebestehendenVorschriftenund Ortsgebräuchen,sowie von
etwa dort herrschendenepidemischenund ansteckendenKrankheitenunterrichten.

K.28.
Wenn Mannschaftenvon Kriegsschiffendesertiren, so haben die Bundes=

konsuln bei den Orts= und Landesbehördendie zurWiberhabhaftwerdurng der=
selbenerforderlichenschritte zu thun.

g.29.
Die Bundeskonsuln haben zum schutze der von ihnen dienstlichzu ver—

tretendenInteressen,insbesonderezum Transport von Verbrechernund hülfs—
bedürftigenPersonen, denBeistand derBefehlshaber derKriegsschiffein Anspruch
zu nehmen.

s. 30.
Die Bundeskonsulnhaben die Innehaltung der wegen Führung der

Bundesflagge bestehendenVorschriften zu überwachen.
31
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s. 31.
sie habendie Meldung der schiffsführer entgegenzu nehmen und an

denBundeskanzlerüberUnterlassungdieserMeldung zu berichten.

s. 32.
sie bilden für die schiffe der Bundes=Handelsmarineim Hafen ihrer

ResidenzdieMusterungsbehörde.

s. 33.
sie sind befugt,über dieseschiffe die Polizeigewaltauszuüben.

s. 34.
Wenn Mannschaftenvon solchenschiffen desertiren,so habendie Bundes=

konsulnauf Antrag des schiffers bei den Orts= oder Landesbehördendie zur
Wiederhabhaftwerdungderselbenerforderlichenschritte zu thun.

F.35.
Die Bundeskonsulnsind befugt, an stelle eines gestorbenen,erkrankten

oder sonstzur Führung des schiffes untauglich gewordenenschiffers auf den
Antrag der Betheiligteneinenneuenschiffsführereinzusetzen.

g.36.
sie sind befugt,die Verklarungenaufzunehmen,und bei Unfällen, von

welchendie schiffe betroffenwerden,die erforderlichenBergungs=und Rettungs=
maaßregelneinzuleitenund zu überwachen,sowie in Fällen der großen Haverei
auf Antrag des schiffsführersdie Dispacheaufzumachen.

g. 37.
In Betreff der Befugniß der Konsuln zur Mitwirkung bei demVerkaufe

einesschiffes durch den schiffer und bei Eingehung von Bodmereigeschäften,
sowiein Betreff der einstweiligenEntscheidungvon streitigkeiten zwischenschiffer
und Mannschaft sind die VorschriftenArt. 499. 537. 547. 686. desAllgemeinen
DeutschenHandelsgesetzbuchesmaaßgebend;in Betreff ihrer Befugniß zur Erthei—
lung von interimistischenschiffscertifikaten bewendetes bei den Vorschriften
des Bundesgesetzes,betreffenddie Nationalität der Kauffahrteischiffeund ihre
Befugnißzur Führung der Bundesflagge,vom 25. Oktober1867.

s. 38.
Die von den Bundeskonsulnzu erhebendenGebühren werden durch Bun=

desgesetzfestgestellt. Bis zum Inkrafttreten eines solchen Gesetzeserfolgt die
e⸗
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Gebührenerhebungnach einemvon dem Bundeskanzlerim Einvernehmenmit
demAusschussedes Bundesrathesfür Handel und Verkehr zu erlassendenpro=
visorischenTarife.

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftundbeigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den 8. November1867.

(I. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Das im JF.24. des vorstehendenGesetzesin Bezug genommene,über die
Gerichtsbarkeit der Konsuln in Preußen erlasseneGesetzvom 29. Juni 1865.
lautet, wie folgt:

Wir Wilbelmb vonGottesGnadenKoönigvonPreußen2c
verordnen, mit Zustimmung beider Häuser des Landtages Unserer Monarchie,
was folgt:

I. AllgemeineBestimmungen.

1.
UnserenKonsuln steht die Gerichtsbarkeitzu, wennsie in Länkem residiren,

in welchen ihnen durch Herkommen oder durch staatsverträge die Ausübung
der Gerichtsbarkeitgestattetist. Der Konsulargerichtsbarkeitsind alle in den
Konsular=Jurisdiktionsbezirkenwohnendenoder sich aufhaltendenPreußen und
Preußischenschutzgenossenunterworfen. «

s.2. ;
soweit dieses Gesetznicht etwas Anderes bestimmt, oder soweit nicht

Herkommenoderstaatsverträgeentgegenstehen,umfaßt die Gerichtsbarkeitder
Konsuln sowohl die Civil= als die strafgerichtsbarkeit, beide in gleichemUm=
fange, wie sie den ordentlichenKollegialgerichtender erstenInstanz (Kreis=und

stadt=
-—.——

—
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stadtgerichten)in denjenigenLandestheilender Monarchie zustehen, in welchen
das AllgemeineLandrechtund dieAllgemeineGerichtsordnungGesetzeskrafthaben.

s. 3.
UnterKonsul im sinne diesesGesetzesist der Vorstehereines General=

konsulats,Konsulats oder Vizekonsulats zu verstehen. Im Falle der Abwesen=
heit oderVerhinderungdes Vorsteherswird dessenGerichtsbarkeitvon seinem
ordnungsmäßigberufenenstellvertreterausgeübt.

s. 4.
Die Jurisdiktionsbezirkeder einzelnenKonsuln werden von dem Minister

der auswärtigenAngelegenheitenbestimmt.

s. 5.
An dem Orte, wo eine Königliche Gesandtschaftihren sitz hat, sowie in

demangrenzenden,von demMinister der auswärtigenAngelegenheitenzu be=
stimmendenBezirke (F. 4.), wird die Konsulargerichtsbarkeit(I§. 1. und 2.) in
Ermangelungeinesdort residirendenKonsuls von demKanzler derGesandtschaft
als Delegirtender letzterenausgeübt.

s. 6.
In Bezug auf dieBefähigung, dieErnennung,dieDauer derAnstellung,

denAmtsverlust,die Dienstentlassung,die Versetzungin denRuhestandund die
Amtssuspension der mit Gerichtsbarkeit versehenenKonsuln und Kanzler der
Gesandtschaftengelten nicht die für die richterlichenBeamten, sondern die für
die Konsularbeamtenund GesandtschaftskanzlerbestehendenVorschriften.

s. 7.
Die mit GerichtsbarkeitversehenenKonsuln und derenstellvertreterhaben

den allgemeinenstaatsdiener=Eidzu leisten. sind dieselbenAusländer, so
werdensie dahin beeidigt, daß sie die Pflichten ihres Amtes unparteiischund
gewissenhafterfüllenwollen.

s5
Die Gerichtsbarkeitwird von dem Konsul entwederallein oder durch das

»Um-«-

§.9.kOOIBundes=Gesetzbl.1867.
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K.9.
i

& 10.
Die Beisitzerwerdenam Anfang jedenJahres für die Dauer desselben

ernannt. Gleichzeitigsind zwei oder mehrerestellvertreterzu ernennen,welche
für die Beisitzerin AbwesenheitoderVerhinderungsfälleneintreten.

E.11.
Vor demAntritt ihres Amtes werdendieBeisitzerund derenstellvertreter

dahin beeidigt, daß sie die Mlichten desselbenunparteiisch und gewissenhaft
erfüllen wollen.

s. 12.
Den Beisitzernstehtein unbeschränktesstimmrechtzu.

F.13.
Ist es nicht möglich, ein Konsulargerichtzu berufen, so tritt der Konsul

an stelle desselben;es müssenjedochin einem solchenFalle die Gründe, welche
die Berufung des Konsulargerichtsverhindert haben, von dem Konsul zu den
Aktenvermerktwerden.

. 14.
Die Konsuln sind bei Ausübung derGerichtsbarkeitderAufsichtder ihnen

vorgesetztenGesandtschaftenund in Ermangelung solcher,sowie in letzterInstanz
der Aufsicht der Minister der auswärtigen Angelegenheitenund der Justiz un=
terworfen, und zwar in demselbenMaaße, wie die inländischenGerichte der
Aufsicht des Justizministers.

C.15.
Jeder Konsul hat die Personen zu bestimmen, welche in den zu seiner

GerichtsbarkeitgehörigenRechtsangelegenheitendie Funktionender Rechtsanwalte
auszuübenhaben. Ein VerzeichnißdieserPersonen ist im gerichtlichenGeschäfts=
lokaleauszuhängen.

Gegendie Verfügung des Konsuls, durch welchedie Eintragung einer
Person in das Verzeichnißabgelehntoder ihre Löschungin dem Verzeichniß
angeordnetwird, findetdie Beschwerdean die Aufsichtsbehörde(§. 14.) statt.

8.46
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un 16
Bei Beurtheilung der bürgerlichenRechtsverhältnisseder der Konsular=

gerichtsbarkeit unterworfenenPersonen ist anzunehmen, daß in den Konsulats=
bezirken das Allgemeine Landrechtund die übrigen Preußischenallgemeinen
Gesetzbüchernebst den dieselbenabändernden,ergänzendenund erläuterndenBe=

stimmungen gelten. In Betreff der handelsrechtlichenVerhältnisse kommt jedoch
zunächst das in den KonsulatsbezirkenerweislichgeltendeHandelsgewohnheits=
(cechtzur Anwendung.

—2

s. 17.
Rücksichtlichder strafbarenHandlungenist anzunehmen,daß für die der

1 KonsulargerichtsbarkeitunterworfenenPersonendas strafgesetzbuchvom 14. April
1851. und die übrigen in der Monarchie geltendenstrafgesetzeauch in den
KonsulatsbezirkenGeltung haben. Die für die Konsulatsbezirkeerlassenenstraf=
gesetze der Landesregierungenbleibenaußer Anwendung, insofern nicht durch
staatsverträge oderHerkommenetwasAnderesbestimmtist.
, Jeder Konsul ist befugt, für seinen Jurisdiktionsbezirk oder einen Theil
desselben polizeilicheVorschriftenmit verbindlicherKraft für die seinerGerichts=
barkeitunterworfenenPersonenzu erlassen,und dieNichtbefolgungderselbenmit
Geldstrafenbis zum Betragevon zehnThalern zu bedrohen.

T- Diese Vorschriften sind sofort in Abschrift der vorgesetztenGesandtschaft
und in ErmangelungderselbendemMinister der auswärtigenAngelegenheiten

einzureichen. sowohl der Gesandteals der Minister der auswärtigenAnge=
legenheiten ist befugt, die polizeilichenVorschriftendes Konsuls außer Kraft
zu setzen.
f Die Verkündung der polizeilichenVorschriften erfolgt in der im Konsulats=
bezirk üblichenWeise und jedenfallsdurchAushang in dem gerichtlichenGe=
schäftslokal des Konsuls.

s. 18§.
Neue Gesetzeerlangenin denKonsulatsbezirkenGesetzeskraftnach Ablauf

von sechsMonaten, von demTage an gerechnet,an welchemdas betreffende
stüäck derGesetzsammlung in Berlin ausgegebenwordenist, insofernnichtdas
neue Gesetzeine andereZeitbestimmungfür den Anfang seinerGeltung in den
Konsulatsbezirken oder dieBestimmung einer späterenJeit für denAnfang seiner
allgemeinen Geltung enthält.

C.19.
« Die von den Konsuln für die Gerichtshandlungenzu erhebendenKosten
und GebührenwerdendurcheinenTarif bestimmt,welchendie Minister der
gauswärtigenAngelegenheiten,der Justiz und der Finanzenzu erlassenhaben.
« 23* Dieser
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Dieser Tarif darf keine höherensätze vorschreiben,als die Gebühren=
und Hostengesetzezulassen,welchefür die im F. 2. bezeichnetenLandestheile
ergangensind.

lI. Bestimmungen,betreffenddas Verfabrender Ausübungder
Civilgerichtsbarkeit.

g.20.
Bei Ausübung der Civilgerichtsbarkeitder Konsuln bestimmtsichsowohl

in Angelegenheitender streitigen,als der nicht streitigenGerichtsbarkeitdas
Verfahren nach den für die in §. 2. bezeichnetenLandestheilebestehendenVor=
schriften, insoweit diesenicht Einrichtungenund thatsächlicheVerhältnissevoraus=
setzen,welchein denKonsulatsbezirkenfehlen.

E.21.
Es bleiben insbesonderedie Vorschriften, welche die Mitwirkung der

staatsanwaltschaftbetreffen,außer Anwendung. Dasselbegilt von den auf
die kollegialischeErledigung der Geschäftesich beziehendenVorschriften,insoweit
nicht die Zuständigkeitdes Konsulargerichts(I. 9.) begründetist. Die Zustän=
digkeitdes letzterentritt ein für die mündlicheVerhandlung und für die auf
die mündliche Verhandlung zu erlassendenEntscheidungenin Civilprozeßsachen
mit Ausschluß der Bagatellsachen.

E.22.
Bei Prozessen,in welcheneine der Konsulargerichtsbarkeitnicht unter=

worfene Person als Partei betheiligtist, findet an Orten, wo es herkömmlich
ist, auf Verlangen dieserPartei die Verhandlung und Entscheidungdurch eine
Kommission statt, deren Zusammensetzungund derenVerfahren sich durch das
Herkommen bestimmt. Das Erkenntniß der Kommission bedarf der Bestäti=
gung (Homologation) des Konsuls. Dieser hat das Erkenntniß nur dann zu
bestätigen,wenn er dasselbeformell und materiellgerechtfertigtfindet. Gegen
das von dem Konsul bestätigteErkenntniß finden dieselbenRechtsmittel statt,
welche gegen die von dem Konsul selbstständigerlassenenErkenntnissestatt=
haft sind.

K.23.
Für die zur Zuständigkeitder Konsuln gehörigenCivilsachenwird die

Gerichtsbarkeit der zweitenInstanz von dem Appellationsgericht in stettin,
die der dritten und höchstenInstanz von demObertribunal in Berlin in gleicher
Art ausgeübt,wie für die, zur Zuständigkeitder im §. 2. bezeichnetenGerichte

des
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desInlandes gehörigenCivilsachen. Es gilt dies insbesonderevon den Be—
schwerdenund Rechtsmitteln, insoweit in den nachstehendenParagraphen nicht
etwas Anderes bestimmtist.

K.24.
Die auf die Fristen und das Verfahren für die Rechtsmittel in schleuni=

gen sachen sich beziehendenVorschriften, mit Ausnahme der Vorschriften über
die Anmeldungsfrist, bleibenaußer Anwendung. Es sind mit dieserAusnahme
die Vorschriften über die Fristen und das Verfahren für die Rechtsmittel in
nicht schleunigensachen auch auf die schleunigensachen anwendbar.

E.25.
Das Rechtsmittel der Appellation ist bei dem Konsul nicht allein anzu=

melden, sondern auch innerhalb der gesetzlichenFrist (§. 17. der Verordnung
vom21. Juli 1846., Gesetz samml. s. 291.) einzuführenund zu recht=
fertigen.

E 26.
Nach dem Eingang der Einführungs= und Rechtfertigungsschriftbeschließt

der Konsul über die Zulassung des Rechtsmittels. Wird dasselbevon ihm
zurückgewiesen,so findet gegendie zurückweisendeVerfügung Beschwerdenach
den Bestimmungen des §. 34. der Verordnung vom 21. Juli 1846. statt.
Hält der Konsul die Zulassungdes Rechtsmittelsfür gerechtfertigt,so erläßt
er die Aufforderung an den Appellaten, binnen der gesetzlichenFrist die Beant=
wortung der Appellation bei ihm einzureichen(§. 20. der Verordnung vom
21.Juli 1846.).

H n
Wenn der Konsul bei der Prüfung der schriftsätzeeine von der einen

oder anderenPartei beantragteneue Beweisaufnahme erheblichfindet, so kann
er dieselbedurch einen Vorbescheidanordnen und nach den für das Verfahren
in ersterInstanz bestehendenVorschriften bewirken.

s. 28.
Wird eineBeweisaufnahmenicht beantragt,oder von demKonsul nicht

für angemessenerachtet, oder ist dieselbebeendigt, so übersendeter die Akten
an das Gericht zweiterInstanz und setzthiervon gleichzeitigdie Parteien
in Kenntniß.

E 29.
Jede Partei hat zu den Akten ohne vorherigeAufforderung eine im In=

lande
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lande wohnendePerson zu bezeichnen,oder die ZuordnungeinesOffizial=A
waltes zu beantragen,welcherzur Empfangnahmeder für sie bestimmtenVer
fügungen und Ladungen des Gerichts zweiterInstanz berechtigtsein soll.

Der Partei, welcheweder eine solcheAnzeige erstattet,noch bei dem
Gericht zweiter Instanz zu ihrer Vertretung einen Bevollmächtigtenbestellt,
noch die Zuordnung eines Offizial=Anwaltes beantragt hat, werdendie für sie
bestimmtenVerfügungen und Ladungen des Gerichts zweiter Instanz mittelst
Aushangesim GeschäftslokaldiesesGerichtswirksamzugestellt. V

§.30.
Nach Eingang der Akten wird von dem Gericht zweiterInstanz sofort

der Termin zur mündlichenVerhandlunganberaumt.

g.31
Die gesetzlichenFristen, innerhalbwelcherdas Rechtsmittelder Revision

und Nichtigkeitsbeschwerdebei demObertribunaleinzuführenund zu rechtfertigen
ist, sowie diejenigen, innerhalb welcherdie Revision und Nichtigkeitsbeschwerde
zu beantwortensind, werdenverlängert:

1) um zwei Monate, wenn das Konsulat in Europa seinensitz hat;
2) um vierMonate, wennes in einemKüstenlandevonAsien oderAfrika
längs desMittelländischenoderschwarzenMeeresoderauf einerdazu
gehörigenInsel seinensitz hat;

3) um sechsMonate, wenn der sitz desselbenin einem anderen außer=
europäischenLande sich befindet.

K.32.
Wenn für die Partei, welchedie Revision oder Nichtigkeitsbeschwerdezu

beantwortenhat, wedereineBeantwortungeingereicht,nochanderweitein zur
Prozeßpraxis bei demObertribunal befugterRechtsanwaltals ihr Bevollmächtigter
zu denAkten legitimirt ist, so werdenihr die für sie bestimmtenVerfügungen
und Ladungen des Obertribunals mittelstAushanges im Geschäftslokaledes letz=
terenwirksamzugestellt.

s. 33.

Ist der gegenein Erkenntniß des Konsuls angebrachteRekurs rechtzeitig
eingelegtund das RechtsmitteldemGegenstandenachzulässig(§. s. desGesetzes
vom 20. März 1854.,Gesetz samml. s. 115.), so wird die Rekursbeschwerde
von demKonsul demGegentheilmit der Aufforderungmitgetheilt,binnenvier=
zehnTagen die Beantwortungbei ihm einzureichenoderzu Protokoll zu geben.

Die
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Die Einsendungder Aktenan das GerichtzweiterInstanz erfolgterstnachEin=
gang der Beantwortung oder nach Ablauf der vierzehntägigenFrist.
Bei dem Gericht zweiterInstanz findet die Anberaumung eines Termines
zur Anhörung der Parteien und zur Verkündung der Entscheidungnicht statt.

s. 34.
In denjenigenFällen, in welcheneineBeschwerdebinnen einer bestimmten

Frist bei dem Gericht der höherenInstanz angebrachtwerden muß, kann die
Anbringung derselbeninnerhalbder gesetzlichenFrist auchgültig bei demKonsul
erfolgen. «

III. Bestimmungen,betreffenddas Verfahrenbei Ausübungder
strafgerichtsbarkeit.

*
« Bei Ausübung der strafgerichtsbarkeit der Konsuln bestimmt sich das
Verfahren, soweitnicht nachstehendein Anderes angeordnetist, sowohl in Be—
treff der Führung der Untersuchungen,als der Abfassung und Vollstreckungder
Erkenntnisse gleichfalls nach den für die im F. 2. bezeichnetenLandestheile be=
stehendenVorschriften.

s. 36.
» Die Konsuln sind zur Verfolgung der strafbarenHandlungenvon Amts—
wegen verpflichtet;sie habensich in dieserHinsicht nach den Vorschriften der
Allgemeinen Kriminalordnungvom 11. Dezember1805., insonderheitnachden
Bestimmungenüber die gesetzlichenVeranlassungsgründeeiner Untersuchungzu
richten. Die Bestimmungen, welche die Bestrafung von dem Antrage einer
Mivatperson abhängig machen,werden hierdurchnicht berührt.
· Die Vorschriften, welcheauf die Zuziehung der staatsanwaltschaft sich
beziehenoderdieselbevoraussetzen,bleibenin allen bei denKonsuln anhängigen
UntersuchungenaußerAnwendung.

s. 37.
Der verhafteteAngeschuldigtekann sich von dem Augenblick seiner Ver=

haftung an einesVertheidigersaus der Zahl der im §. 15. erwähntenPersonen
bedienen. Ein solcherVertheidiger ist befugt, schonwährend derVoruntersuchung
sich ohneBeiseineinerGerichtspersonmit demAngeschuldigtenzu besprechenund
den gerichtlichenUntersuchungsverhandlungenbeizuwohnen.

s. 38.
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Z.38.
Das über denHergangin derHauptverhandlungaufzunehmendeProtokoll

ist vor der Entscheidungin Gegenwartdes Angeklagtenund seinesVertheidigers
vorzulesen. Ingleichen muß jederbei derHauptverhandlungvernommenenPerson
ihre Aussage unmittelbar nach der Protokollirung derselbenvorgelesenwerden.
Bei der Verlesungsind die Betheiligtenmit Erklärungen und Anträgen zum
Zweckder Berichtigungund Ergänzungdes Protokolls zu hören. Die gesche=
heneVerlesung ist im Protokoll zu vermerken.

K. 39.
Wenn für die strafbareHandlungnachden im F. 35. erwähntenGesetzen

die Zuständigkeitder Einzelrichterbegründetist, so erfolgtdie Untersuchungund
Entscheidungdurch den Konsul nach den für das Untersuchungsverfahrendurch
EinzelrichterbestehendenVorschriften.

g.40.
Ist die strafbareHandlung ein zur Zuständigkeitder Gerichtsabtheilungen

gehörigesVerbrechenoderVergehen,so erfolgt die Untersuchungund Entschei=
dung durch das Konsulargericht(§. 9.) nach den für das Untersuchungsverfahren
durchGerichtsabtheilungenbestehendenVorschriften.

C.41.
Hält das Konsulargericht eine gerichtlicheVerfolgung für gesetzlichbe=

gründet,so verordnetes die gerichtlicheVoruntersuchung,welchevondemKonsul
geführt wird. Der mündlichenVerhandlung vor dem Konsulargericht muß in
der Voruntersuchungeine Vernehmungdes Angeschuldigtenvorhergehen,bei
welcherihm der Gegenstand der Anschuldigung und der Inhalt der erhobenen
Beweisemitzutheilenist.

K.42.
Ist der Angeschuldigteein Preuße, welchersich nur vorübergehendim

Auslande aufhält, so ist der Konsul in den Fällen der N. 39. und 40.,
sofern der Angeschuldigtenicht widerspricht, befugt und, wenn der Angeschul=
digtees verlangt,verpflichtet,die sache zur Einleitung des Hauptverfahrens
und Abfassung des Erkenntnissesdem zuständigenGericht des Inlandes,
und, wenn es an einem solchenfehlt, dem Kreisgerichtin stettin zu
überweisen.

Die Ueberweisunggeschiehtnach Abschluß der Voruntersuchung,welche
in einem solchenFalle auch wegen der im F. 39. bezeichnetenstrafbarenHand=
lungeneinzuleitenist.

K.43.
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s. 43.
Ist die strafbareHandlung ein der schwurgerichtlichenKompetenzunter=

liegendesVerbrechen, so hat der Konsul nur die zur strafrechtlichenVerfol=
gung erforderlichensicherheitsmaaßregelnzu treffenund geeignetenFalls die
Voruntersuchungzu führen. Das weitere Verfahren, insbesonderedie etwa
erforderlicheVervollständigungder Voruntersuchung,ingleichendas Haupt=
verfahren, gehört vor das zuständigeKreis= und schwurgericht des In=
landes und, wenn es an einem solchen fehlt, vor das Kreis= und schwur=
gerichtin stettin. —

§.«44.

Wenn der Angeschuldigteein schutzgenosseist, welchereinem anderen
staate als Unterthanangehört, so kann er in allen Fällen (§9. 39. 40. 43.)
der Regierung diesesstaates zur Untersuchungund Bestrafung überwiesen
werden. "1

s. 45. 0

In Bezug auf die zur Kompetenz des Kammergerichtsgehörigen
staatsverbrechenbewendetes bei dem Gesetzevom 25. April 1853. (Gesetz=
samml. s. 162.).

s. 46.
Gegendie von den Konsuln in UntersuchungenwegenUebertretunger=

lassenenErkenntnissefindet ein Rechtsmittelnicht statt.

s. 47.
In allen anderenFällen steht dem Angeklagtengegendas Erkenntniß

desKonsuls oderdesKonsulargerichtsdas Rechtsmittelder Appellationzu.

K.48.
Rücksichtlichder Frist, innerhalb welcherdas Rechtsmittel anzumeldenund

zu rechtfertigenist, und rücksichtlichder Förmlichkeitender Anmeldung und
Rechtfertigunggelten die Bestimmungen in den §. 126. bis 129. der Verord=
nung vom 3. Januar 1849.(Gesetz=samml. s. 37.).

K.49.
Wenn der Konsul die, von den Angeklagtenzur Rechtfertigungder

Appellation angebrachtenneuen Thatsachenund Beweise für erheblich erachtet,
so hat er die Beweisaufnahme in den Formen des schriftlichenVerfahrens so=
weit zu bewirken,als dieselbeim Konsulatsbezirkeerfolgenkann. Dem An=
geklagtenoderdessenVertheidigerist die angeordneteBeweisaufnahmebekannt
zu machenund ihm die Anwesenheitdabeizu gestatten.
Bundes=Gesetzbl.1867. 24 s. 50.
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g.50.
Auf die Appellation wird von dem Appellationsgerichtin stettin auf

Grund der Akten erkannt. Die Entscheidungerfolgt durch eine aus fünf Mit=
gliedernbestehendeAbtheilung, nachdemvor derselbenunter Zuziehungeines
Gerichtsschreibersein mündliches schlußverfahren stattgefundenhat.

s. 51.
Vor Einsendungder Akten an das Gericht zweiterInstanz erfordert

der Konsul die Erklärung des Angeklagten,ob er in den höherenInstanzen
seine Rechte in Person wahrnehmen, oder sich durch einen Vertheidiger ver=
treten lassenwolle. Im letzterenFalle ist die Person des Vertheidigers von
demAngeklagtenzu bezeichnen.Er kann auch beantragen,daß ihm von dem
GerichtzweiterInstanz ein Vertheidigervon Amtswegenbestelltwerde. Wenn
er verhaftet ist, so stehtihm nur das Recht zu, durch einen Vertheidiger sich
vertretenzu lassen.

n K.52.
Nachdemdie Akten bei dem Gericht zweiterInstanz eingegangensind,

bestimmt dasselbeeinen Termin zum mündlichen schlußverfahren. Zu dem
Termine ist der bei demGericht zweiterInstanz angestellteOber=staatsanwalt
zuzuziehenund der Angeklagteoder der von diesemernannteoder ihm von
Amtswegen zu bestellendeVertheidigervorzuladen. In Ermangelung eines
Vertheidigers,oderwennder von demAngeklagtenernannteVertheidigernicht
am Orte des Gerichtswohnt, erfolgt die Vorladung des Angeklagtenmittelst
Aushanges im Geschäftslokaldes Gerichts.

K.53.
Bei dem mündlichenschlußverfahren giebt zuerst ein aus der Zahl der

Gerichtsmitglieder zu ernennenderReferent auf Grund einer schriftlichenRe=
lation mündlicheineDarstellungder bis dahin stattgefundenenVerhandlungen.

Hierauf wird der Angeklagte mit seinen Beschwerden, und der Ober=
staatsanwalt mit seinenGegenerklärungengehört.

s. 54.
Das Gericht zweiterInstanz ist bei der Abfassungdes Erkenntnissesan

die thatsächlichenFeststellungendes ersten Richters nicht gebunden; es hat
unabhängig von denselben in den Entscheidungsgründender Vorschrift des
Art. 31 des Gesetzesvom 3. Mai 1852.(Gesetz=samml. s. 209.) zu genügen.
Hält es eineBeweisaufnahmefür nöthig, so verordnetes die Erhebung des
Beweises im schriftlichenVerfahren (§. 49.). Nach Eingang der Beweisver=
handlungen ist ein neuer Termin zum mündlichenschlußverfahren anzusetzen.

Das Gericht zweiterInstanz kann jedochdie Vernehmung von Zeugen im
schluß=
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schlußtermin selbstveranlassen,wenn dieses ohne erheblichenZeit= und Kosten=
aufwand ausführbar ist.

Ist das Urtheil in Abwesenheit des Angeklagten verkündet, so sind in
Bezug auf die ZustellungdesselbendieBestimmungendes F. 52. maaßgebend.

G.55.
Insoweit aus den vorstehendenParagraphen sich nicht ein Anderes er=

giebt, finden auf das AppellationsverfahrendiejenigenVorschriften Anwendung,
welchein denim F. 2. bezeichnetenLandestheilenfür das Appellationsverfahren
in strafsachengelten.

*
Gegen das Erkenntniß des Appellationsgerichts in stettin steht sowohl

demAngeklagtenals demOber=staatsanwaltdas Rechtsmittelder Nichtigkeits=
beschwerdezu. Die letztereist bei dem Appellationsgerichtanzumelden,zu
begründenund zu beantworten.Im Uebrigen gelten in Betreff des Rechts=
mittels alle mit den Bestimmungen dieses Gesetzesvereinbaren Vorschriften,
welchein den gedachtenLandestheilenfür das Rechtsmittelder Nichtigkeits=
beschwerdein strafsachen bestehen.

s. 57.
Beschwerdengegen Verfügungen der Konsuln und Konsulargerichte in

strafsachenfolgendemInstanzenzugeder gegenErkenntnissein den betreffenden
sachen zulässigenRechtsmittel. Ist die Verfügung in einer sache erlassen,
in welchernach §. 42. das Kreis= und schwurgericht in stettin zuständigist,
so geht die Beschwerdezunächstan das Appellationsgerichtin stettin. Eine
weitereBeschwerdean das Obertribunal ist zulässig, wenn die Verfügung aus
Rechtsgründenangefochtenwird.

Wenn die Beschwerdebinneneiner bestimmtenFrist bei demGerichtder
höherenInstanz angebrachtwerden muß, so kommt die Vorschrift des F. 34.
zur Anwendung.

IV. schlußbestimmungen.
X s. 58.

Die Bestimmungenüber die Militairgerichtsbarkeitwerden durch dieses
Gesetznichtberührt.

s. 59.
Das Gesetztritt für alle Konsulatsbezirkeam 1. Januar 1866. in Kraft.
Alle vor diesemZeitpunktedurch Insinuation der Klage anhängig ge=

wordenenCivilprozesseund alle vor diesemZeitpunktedurchEröffnungder förm=
24 lichen
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lichenUntersuchunganhängiggewordenenstrafsachenwerdenin dembisherigen
Verfahren durch alle nach demselbenzulässigenInstanzen zu Ende geführt.

*=
Unsere Minister der auswärtigen Angelegenheitenund der Justiz haben

die zur Ausführung desGesetzeserforderlichenAnordnungenzu erlassen.
Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

Königlichen Insiegel.
GegebenCarlsbad, den 29. Juni 1865.

(L. s.) Wilhbelm.
v. Bismarck=schönhausen. v. Bodelschwingh. v. Roon.
Gr. v. Itzenplitz. v. Mühler. Gr. zur Lippe. v. selchow.

Gr. zu Eulenburg.
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(Nr. 24.) Gesetz,betreffendden außerordentlichenGeldbedarf des NorddeutschenBundes
zum Zweckeder Erweiterung der Bundes=Kriegsmarineund der Her=
stellungder Küstenvertheidigung.Vom 9. November1867.

Wir Wilhelm) vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
desBundesrathesund des Reichstages,was folgt:

s. 1.
Zur Bestreitungder außerordentlichenAusgaben für die Bundesmarine,

soweit dieselbenwährend der nächstenJahre nach Maaßgabe der Bestimmungen
des Artikels 70. der VerfassungdesNorddeutschenBundes ihre Deckungnicht
finden,sowiezu denKostender Küstenvertheidigungsind die erforderlichenGeld=
mittel bis auf Höhe von zehnMillionen Thaler durch eine verzinslicheAnleihe
zu beschaffen,welchenachMaaßgabe des Bedarfs allmälig zu o und
der Marine=,resp.Militairverwaltungzu überweisenist.

s. 2
Die Zinsen dieserAnleihe und dieTermine, in welchendieselbenzu zahlen

sind, werdenvon demBundespräsidiumfestgesetzt.Nach dessenbesondererAn=
ordnung werden über die Anleihe schuldverschreibungen,versehenmit Coupons
über die Zinsen für vier Jahre und Talons zur Erhebung neuer Zinscoupons,
von der Bundes=schuldenverwaltungausgefertigt. Die folgendenserien der
Zinscouponswerdenden Inhabern der mit der vorhergehendenserie ausgege=
benenTalons gegenderenRückgabeverabfolgt;wird hiergegenvor der Aus=
reichungder neuenCoupons Widersprucherhoben,so erfolgt dieselbean die
Besitzerder schuldverschreibungengegenbesondereQuittung.

. 3.
Die Anleihe ist vom Jahre 1873. ab jährlich mit mindestensEinem Pro=

zentdes schuldkapitals zu tilgen. Außerdemwerdenzur Tilgung der Anleihe
die durchallmälige Abtragung des schuldkapitalserspartenZinsen in der Art
verwendet,daß dieselbendem Tilgungsfonds in ununterbrochenerZeitfolgezu=
wachsen. UnerhobengebliebeneZinsenverjährenbinnen vier Jahren, von derVer=
fallzeit an gerechnet,und fallen demnächstdem Tilgungsfonds zu.

Dem NorddeutschenBunde bleibt das Recht 8 den hiernachzu
berechnendenTilgungsfonds, welcher niemals verringert werden darf, zu ver—
stärken,oder auchdie sämmtlichenschuldverschreibungenzur Rückzahlungnach
sechsmonatlicherFrist auf einmal zu kündigen.

Den Inhabern derschuldverschreibungenstehtkeinKündigungsrechtgegen
denNorddeutschenBund zu.
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s. 4.
Die zur Tilgung undVerzinsungdieserAnleiheerforderlichenMittel müssen

der Bundes=schuldenverwaltungaus den bereitestenEinkünften desNorddeutschen
Bundes zur Verfallzeitzur Verfügung gestelltwerden.

s. 5.
Die Tilgung geschiehtin der Art, daß die für jedesJahr dazubestimm=

ten Fonds (§. 3.) zum Ankauf eines entsprechendenBetrages von schuldver=
schreibungenverwendet werden. Insoweit jedochder Ankauf nicht unter dem

lösendenschuldverschreibungenin halbjährigen Raten in den Monaten März
und septemberöffentlichausgeloosetund die gezogenenNummernzur öffentlichen

Kapitalbetrag baar in Empfang nehmen. UleberdiesenTermin hinaus werden
die etwa unabgehobengebliebenenKapitalbeträgenicht weiter verzinset.Die
letzterenverjähren in dreißig Jahren nach eingetretenerFälligkeit zu Gunsten
der Bundeskasse. -

Mit den schuldverschreibungensind zugleich die ausgereichten,nach deren
Zahlungsterminefälligen Zinscouponseinzuliefern.

Geschiehtdies nicht, so wird der Betrag der fehlendenZinscoupons von
demKapitale gekürztund zur EinlösungdieserCouponsverwendet.

s. 6.

Zinscoupons finden die auf die Preußischenstaatsschuldscheineund derenZins=
coupons Bezug habenden§#. 1. bis 13. der Verordnung vom 16. Juni 1819.
wegen des Aufgebots und der Amortisation verlorener oder vernichteterstaats=
papiere(PreußischeGesetzsamml. von 1819. s. 157.)mit nachstehendennäheren
BestimmungenAnwendung:

a) Die im F. 1. jenerVerordnungvorgeschriebeneAnzeigemuß derBundes=
schuldenverwaltung gemachtwerden. Dieser werden alle diejenigenGe=

demschatzministeriumzukommen.
b) Das im §. 5. gedachteAufgebot erfolgt bei dem stadtgerichtezu
Berlin.

o) Die in den#. 6. 9. und 12. vorgeschriebenenBekanntmachungensollen
durch den Preußischenstaatsanzeiger oder die Zeitung, welchean seine
stelle tritt, und durch je eine der in Leipzig, Hamburg und Frank=
furt a. M. erscheinendenZeitungen, deren Bestimmung der Bundes=
schuldenverwaltungüberlassenbleibt, erfolgen.

# 7.
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s. 7.
An stelle der Anleihe von zehnMillionen Thaler (F. 1.) könnenvor=

übergehendverzinslicheschatzanweisungen,längstensauf Ein Jahr lautend,aus=
gegebenwerden. Dieselbensind aus demErtrage der Anleihe, je nachdemdie=
selberealisirt wird, wieder einzulösen, inzwischenaber aus den bereitestenEin=
künftendes NorddeutschenBundes zu verzinsen,beziehungsweiseeinzulösen.

s. 8.
Die Ausgabeder schatzanweisungenist durchdieBundeskassezu bewirken.
Die Zinsenauf schatzanweisungenverjährenbinnenvier Jahren, die ver=

schriebenenKapitalbeträgebinnendreißigJahren nachEintritt des in jederschatz=
anweisungauszudrückendenFälligkeitstermins.

- Z.9.
Die auf Grund diesesGesetzesjährlich zu verwendendenBeträge sind in

den Bundeshaushalts-Etat des betreffendenJahres aufzunehmen. Für das
Jahr 1868. werdender Marineverwaltung3,100,000Thaler und der Militair=
verwaltungzur Küstenbefestigung500,000Thaler zur Verfügung gestellt.

s. 10.
Die AusführungdiesesGesetzeswird demBundeskanzlerübertragen.
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

Bundes=Insiegel.
GegebenBerlin, den 9. November1867.

(I. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck-schönhausen.

(Nr. 25.) Gesetz,betreffenddie vertragsmäßigenZinsen. Vom 14. November1867.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenKönigvonPreußen#
verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, nach erfolgter Zustimmung
des Bundesrathesund des Reichstages,was folgt:

1,.
Die Höhe der Zinsen, sowie die Höhe und die Art der Vergütung für

Darlehne und für anderekreditirteForderungen, fernerKonventionalstrafen,welche
für die unterlasseneZahlung einesDarlehns odereinersonstkreditirtenForderung
zu leistensind, unterliegender freienVereinbarung.

Die
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Die entgegenstehendenprivatrechtlichenund strafrechtlichenBestimmungen
werdenaufgehoben.

s 2m
Derjenige,welcherfür eineschuld demGläubiger einenhöherenZinssatz

als jährlichsechsvom Hundert gewährt oder zusagt, ist zu einerhalbjährigen
Kündigung des Vertrages befugt. Jedochkann er von dieserBefugniß nicht
unmittelbar bei Eingehung des Vertrages, sondernerst nachAblauf eineshalben
Jahres Gebrauchmachen.

Vertragsbestimmungen, durch welchedieseVorschrift zum Nachtheil des
schuldners beschränktoderaufgehobenwird, sind ungültig.

Auf schuldverschreibungen,welcheunter den gesetzlichenVoraussetzungen
auf jedenInhaber gestelltwerden,sowieauf Darlehne, welcheein Kaufmann
empfängt, und auf schulden eines Kaufmanns aus seinenHandelsgeschäften
leiden die in diesemParagraphen enthaltenenVorschriften keineAnwendung.

#
Wird die Zahlung eines Darlehns oder einer anderen kreditirtenForde=

rung verzögert,so bleibt auch für die Zögerungszinsender bedungeneZinssatz
maaßgebend, sofern derselbehöher ist, als die gesetzlichbestimmtenZögerungs=
zinsen.

s. 4.
Die privatrechtlichenBestimmungen in Betreff der Zinsen von Zinsen und

die Vorschriftenfür die gewerblichenPfandleih=Anstaltenwerden durch dieses
Gesetznichtgeändert.

s. 5.
Den Landesgesetzenbleibt vorbehalten,zu bestimmen,daß die im §F.2.

diesesGesetzeseingeräumteKündigungsbefugniß des schuldners gänzlichwegfalle,
oderdaß ein höhererZinssatz,als sechsProzent, odereinelängereKündigungs=
frist, als sechsMonate, für die bezeichneteBefugniß maaßgebendsei.

so weit einzelneLandesgesetzeBestimmungenenthalten,welchedieerwähnte
Kündigungsbefugniß des schuldners ausschließen,oder in der bezeichnetenWeise
beschränken,bleibendieselbenin Gültigkeit, bis sie auf demverfassungsmäßigen
Wege des betreffendenLandes, oderdurchein Bundesgesetzabgeändertwerden.

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den 14. November1867.

(L. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Unveränderter Abdruck) Berlin (1891), Reichsdruckerei



—161 —

Bundes-Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

12.

(Nr. 26.) Gesetz,betreffenddie Feststellungdes Haushalts=Etats des NorddeutschenBundes
für das Jahr 1868. Vom 30. Oktober1867.

Wir Wilhelm, vonGottesGnadenKoͤnigvonPreußen2c.
verordnenim Namen desNorddeutschenBundes, nacherfolgterZustimmungdes
Bundesrathes und des Reichstages, was folgt:

Der diesemGesetzeals Anlage beigefügteBundeshaushalts-Etat für das
/Jahr 1868.wird

in Ausgabe
auf 72,158,243Thlr., nämlich

auf 69,001,184 Thlr. an fortdauernden,und
auf 3,157,059 Thlr. an einmaligen und außerordentlichen

Ausgaben,und
in Einnahme

auf 72,158,243 Thlr.
festgestellt.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den 30. Oktober1867.

(L. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Bundes=Gesetzbl. 1867. 25

Ausgegebenzu Berlin den 28. November1867.
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aushalts-Etat
des

NorddeutschenBundes
für

das Jahr 1868.

25“
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Ausgabe. Betrag.
1—
s Rthlr. Rthlr.

I. FortdauerndeAusgaben.
1. Bundes=Kanzleramt.

safr. — 35,550
2.Andere persönlicheAisgagggen — 5,000

1 — 20,000
4. Dispositionsfondszu unvorhergesehenenAus—

gaben........................... — 10,000

summe Kap. 1 70,550

. Bundesrath und Bundesaus=
schüsse.

Die erforderlichenAusgabenwerdenfür jetzt
aus denunterKap. 1 ausgesetztenFonds
mit bestritten.

5 Reichstag.
1½ fe. 2 16,740
# sesspitt... -— 3,318

3.UnterhaltungderAmtswohnungdesPräsi-
denten........................... — 400

summe Kap. 3 — 20,458.

4. Bundeskonsulate.
1./Besoldungen und Dienstaufwands=Entschädi=

gungen.......................... — 77,000
2.AmtlicheAusgaben................... — 25,000
3. Dispositionsfondszur ErrichtungneuerKon=

— —— — 50,000

summe Kap. 4. — 152,000
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Ausgabe. Betrag.

3
s

Rthlr. Rthlr.

5. Militairverwaltung.
Für sämmtlicheBedürfnisseder Militairver=
waltung, und zwar für 300,000 Mann
à 225 Thlr., unter Berücksichtigungder
Erlasse, welcheeinzelnenBundesstaatenge=
währtsind........................ —66,417,573
Diese summe wird nach demResultate der im
Dezember1867. stattfindendenVolkszählung
anderweitfestgestellt.

summe Kap. 5. für sich.

6. Marineverwaltung.
Tentralverwaltung.

1MBegen.— 3 — 54,750
2.] AnderepersönlicheAisgabden — 7,800
3.] sächliche Ausgagon. — 7,300

Verwaltungsbehörden.
4.] PersönlicheAusgaben der Intendantur * 20,200
5. sächlicheAusgabenderselken — 3,200
6.] PersönlicheAusgaben der Lokalverwaltung — 18,250

Militairpersonal.
7.] Kommandobehörden —- 23,510
8. sonstiges Militairpersonll — 769,228

Indiensthaltungder Fahrzeuge. -
9.PersönlicheAusgaben................«. – 40,000
10.ichsiche Ansgaben — 492,500

Tit. 9. und 10. sind in sichund von einem
Jahre in das andere übertragungsfähig.

Krankenpflege.
11.] PersönlicheAusgabden — 28,060
1 chche fzn — 20,996
13.Ikrvisliosten»....................... — 17,560

36,500
1,539,854
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suininel.FortdauemdeAusgaben.....

* Ausgabe. Betras.
8
s #

Rthlr. Rthlr.

Transportt — 1,539,854

Unterrichtowesenund für wissenschaftliche
Jwecke.

15.| PersönlicheAusgaen — — 8,400
16.sächlicheAusgaben................·.. — 5,190

Material.
17.] PersönlicheAusgaben – 91,171
18.] Kosten des Werft=und des Depotbetriebes
« im Allgemeinenund derUnterhaltungder

Fahrzeugeund ihres Inventas. 550,000
19.] Unterhaltungder Gebäudeund Quais – 30,000
20.|] Munition und schießversucheund Unterhal=

tungdesArtillerieMaterialsundInventars — 80,000
Tit. 18. 19. und 20. sind übertragungs=

fähig von einem Jahre in das andere.

Invalidenwesen.
21.]Pensionen, ErziehungsgelderundUnterstützun=

gen.....................·....... — 17,038

Insgemein.
22.| sächliche Ansgabhben + 18,950

summe Kap. 6 — 2,340,603
s — 166)417,573

- -4. — 152,000
3...... 20,458
— — — –
.1...... — 70,550

69,001,1s4%
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** Ausgabee. Betrag.
=s

s 6# Rthlr. Rthlr.

II. Einmalige und außerordent=
liche Ausgaben.

1. Bundeskonsulate.
1.Zum Bau einesGeneral=Konsulatgebäudesin

— — — 35,000
2.um Ankauf einesKonsulatgebäudesin Japan

und zum Umbau desselkben — 20,000

summe Kap. 1 — 55,000

2. Post= und Zeitungsverwaltung.
1.Fuschuß zu Erweiterungs=und Neubauten — 100,000
2. ur Erwerbung eines Grundstücksfür die

Ober-Postdirektionin Hannoverund zubau=
lichen Einrichtungen in demselben – 50,000

3.] DispositionsfondsdesBundespräsidiumszur
HerstellungnormalerPosteinrichtungenin
denHansestädten,und zwar:

......(Q(QHÜ 7,918
Bmne. . 13)]145
— —— 27,620

48,683
summe Kap. 2 — 198,683

3. Telegraphenverwaltung.
1.] Zu neuenAnlagen Behufs Vermehrung der

Telegraphenverbindungen — 250,000
2.Zur ErwerbungeinesDienstgebäudesin Cöln,

Weite jttts. — 20,000
3.Desgleichen in Görlitz, zweiteRatt — 5,000

summe Kap. 3 — 275,000



Ausgabe. Betrag.
r**
s –

Rthlr. Rthlr.

4. Marineverwaltung.

1. Jur FortsetzungderHafenbautenan derJade — 918,376
2. Zur VollendungdesPanzerschiffsWilhelm I.,

einschließlichder Artillerieausrüstungund
der Ueberführungskosten – 1,610,000

3. Zum Fortbau desschwimmendeneisernenDocks – 100,000

summe Kap. 4. — 2,628,376
Dazu ·3...... — 275,000

- -2...... — 198,683
1 —- 55,000

summe II. ExtraordinaireAusgaben — 3,157,059
Dazu I. FortdauerndeAusgaben — 69,001,184

summe der Ausgabe . – 72,158,243
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l*o Einnahmee. Betrag.

Rhlr. Rthlr.

1. Zölle und Verbrauchssteuern.

a. Von demZollvereine.
1. Ein=und Ausgangsabgaben — 19,004,410
2.|Rübenjuckersteunerr.4 2 114 — 7,665,680
3. siltener 1. . 9#4 — 7,856,700
4. BranntweinsteuerundUebergangsabgabevon

Branntweitl — — 9,492,010
5. a)Braumalzsteuer............... 2,867,790

und b) Uebergangsabgabevon Bier 96,020
2,963,810

6. a) Tabckssteuer. G9½½ 97,490
und b)UebergangsabgabevonTabacks=Blät=

tern und Fabrikatn 112,010
209,500

b. von Gundesgebietenund Bundesstaaten,
welchenicht dem Jollvereine angehören.

7. Auersenfür sZölleundVerbrauchssteuernvon
a)Preußen...................... — 37,100

“ — 86,500
Jc)Mecklenburg=schwern – 956,000
d) Mecklenburg=strells — 168,080
B — 4,180

— 85,950
Bireno. — 248,600
———— — — 710,160

summe Kap. 1. — 49,488,680

2. Post= und Zeitungsverwaltung.
a. Einnahme.

17,617,120
2.PersonengelthM#ee W9 3,118,900

Latus 20,736,020

26
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17,259,049

mPö. Einnahme. Betrag.
3
s 6

Rthlr. Rthlt.

Transport 20,736,020

3.| Gebührenfür Bestellungvon Postsendungen
amOrte......................... 571,350

4. Gebühren für Bestellung von Postsendungen
im Umkreiseder Postanstalteon . 821,870

5.]sonstige Gebühten 46,180
6.] VermischteEinnahmhen 154,390
7. Juschußaus der Telegraphenkasse .. 35,000
8.] Beiträge zum Pensionsfoddssgs 54,960
9.] Postdampfschiffs=Verbindunggen 47,000
10.] Debit derZeitungenund desPostamtsblatts 498,790

summe derEinnahme 22,965,560

b. Ausgabe.

Betriebsausgaben.
1.]Besoldungenund Remunerationen 6,633,162
2./Besoldungen und Remunerationenfür Land=

briefträger........................ l,217,719
3.AnderepersönlicheAusgaben............ 879,953
4.BauundllnterhaltungderPostwagen....1,137,370
5.Postfuhrkosten....................... 6,080,945
6]Vergütungen an Eisenbahngesellschaften 311,060
7. VermischteAusgaggeeen 70,220
8.] Verwaltungs=und Betriebsausgabenin den

Hansestädtten . . 4. 2 249,105

Verwaltungsausgaben.
9.] Generalpostamt,Besoldunggeng 113,400
10.] Dasselbe,Dispositionssodsgg 7,200
11.Ober=Postdirektionen,Besoldungen 558,915
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*1 Einnahme. —
ss Rhlr. Rthlr.

Transport 17,259,049

12.Ober=Postdirektionen,Dispositionsfonds= 69,060
13.] AnderepersönlicheAisgagen 576,487
14.]sächlicheAusgagen 1,937,322
15. Erwerbung von Grundstücken,Erbauung und

UnterhaltungderPosthäuser,Abgabenund
Lasten........................... 244,032

16.] Vergütungenan auswärtigePostbehörden 34,647
17.Restitutionenaus derEinnahmer 236,865
18.] Entschädigungfür verloreneund beschädigte

25,990
19. Kostender Dampfschiffs=Verbindungen 91,100

Zeitungsdebits=Komtoir.
W11Wesoldungennn. 35,350
21. AnderepersönlicheAisgagen 1,290
22sächliche undvermischteAusgaben 30,475

summe der Ausgabe 20,541,667
Die Einnahmebeträüt. 22,965,560

MithinistUeberschu 2,123,89312,423,893

Davon sindzu gemeinsamenaußerordentlichen
Ausgaben(Abschn.II. Kap. 2. Nr. 1.und2.
der Ausgabe)erforderlitg 150,000

BleibenzurVertheilungdisponibel 2,273,893

Davon entfallenauf: Prczent.
1. Pre. J75/0% 22
2. Lauenbung 01 4,345
3. sachheen#9. I47% 326,806
4#He#“ . 0128 2,786

— 2,040,2592,4233,893
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**= Einnabme. Betrag.

Rthlr. Rthlr.
Prozent.

Transport — 2,040,2592,423,893
5.Mecklenburg-schwerin..... 2,8952 65,834
6. sachsen=Weimeern O,27ss 6,328
7. Mecklenburg=strelitz On1 3,572
8 NN8eenbunrs 2 0)351% 7,993
9. Braunschweig — 1/7½73 40,414
10. sachsen=Meininggen O) 703
11. sachsen=Altenbuig 0n4 3,693
12. sachsen=Koburg=Gotha DOD0009372/131 2,131welche,soweit
K Archalt ßçç Oosia 1,846 *
14. schwarzburg=Rudolstadt — Hee=
15. schwarzburg=sondershausen. 0/%1% 434 ccnersragben
1 r KWs—sscEk —- — Nachlassesan
17.ReußältereLinie —- —
18. Reuß jüngereLinie 0012 1,846 pen
19m.—schaumburg=Lippe *. *“ 0 1,474 baar gezahlt
— — — —
21. Lübeck:

a) als eigenenAntheil « 7,917
b) zurDispositiondesBundes= 0/6%“
Präidim. . nr . 7,918

22. Bremen:
a) als eigenenAntheil - 13,146
b) zurDisposition desBundes⸗ 105621
Präsidiinm 13,145

23. Hamburg:
a) als eigenenAntheili 27,620
b) zurDisposition desBundes= # 2)/1293
Präsidimdm= 27,620
summe wie oben .. — 2,273,893

Bleiben 2,421,762



173

5 Einnahbhmee. s=
5 Rthlr. Rthlr.

3. Telegraphenverwaltung.

a. Einnahme.
1.| Gebühren für Beförderung telegraphischer

— 2,246,880
2.4 Beiträge zum Pensionsfondss. 15,830
3.]VermischteEinnahemm 18,237

summe 2,280,947

b. Ausgabe.

« Betriebsausgaben.
1.Vesoldungen........................ 820,430
2. AnderepersönlicheAusgaben. . . . . . . . . ... 157,960
3.stationseinrichtunggeen 38,375
4.sonstige sächlicheund vermischeAusgaben 380,480

· Verwaltungsausgaben.
5.| Centralverwaltung,Besoldunggen 44,500
6.]Dieselbe, Dispositionssondds 4,620
7. Provinzialverwaltung,Besoldungen 94,011
8.] Dieselbe,Dispositionssodgss 15,300
9.] Andere persönlicheAuissabhen 36,760
10.]sichlicheAussaen 347,121
11./]Unterhaltungder Dienstgebäude . .. 7,505
120)WönrischteAgi .. 58,885

summe 2,005,947
Die Einnahmebeträüt. 2,280,947
Mithin ist Ueberschut 275,000 275,000

welcherzudengemeinsamenertraordingiren
Ausgaben(AbschnittII. Kap. 3.) von glei=
cherHöhe erforderlichist.
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Einnahme. Betrag.
8

Rthlr. Rthlr.

4.— VerschiedeneEinnahmen — 135,234
summe Kap. 4 für sich.

5. Matrikularbeiträge.
—— — 116,873,305

2.Lauenburg.......................... — 34,698
3.sachsen............................ — 1,541,490
4.Hessen............................. — 200,982
5.] Mecklenburg=schwerin — 366,312
sschiet ett. — 47,046
7.] Mecklenburgsstreltltlttt — 72,285
81 KLng ueet... — 73,091
9.Braunschweig....................... — 190,044
10.sachsen-Meiningen........·.......... — 29/593
11.] sachsen=Alteinbunrz. 4474 —- 23,523
12.] sachsen=Koburg=Gotaa – –
13.Anhalt............................ — 35,133
14.. schwarzburg=Rudolstt . ... — 14,058
15.] schwarzburg=sondershausen — 11,778
16.Waldeck............................ — 11,357
17 Reuß üllereisssaa.. —- 8,120
18.ReußjüngereLinie................... — 14,598
19.] schaumburg=Livbeen.. — 4,457

— 21,350
21.Lübeck............................. — 681
221 Bremen — 67,741
23.Hamburg.......................... — 195,925

summe Kap. 5. — 19,837,567
Die Repartition diesersumme wird seiner
Zeit nachMaaßgabeder nochzu ermitteln=
den wirklichenBevölkerungszahlder ein=
zelnen Bundesstaaten berichtigt.
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Z Einnahme. Betrag,
2
s 6

Rthlr= Rehlr.

Transport — 19,837,567

Dazu: Kap. 4 —. 135,234
4. —- 275,000
-2...... — 2,421,762
-1...... ——49,488,680

summederEinnahmen..... — 72,158,243

Die Ausgabenbetragen — 72,158,243

Balancirt.

Berlin, den 30. Oktober1867.

(1. ) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

(Nr. 27.)
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(Nr. 27.) Verordnung, betreffenddie Feststellungdes Etats der Militairverwaltung des
NorddeutschenBundes für das Jahr 1868. Vom 21.November1867.

Wir Wilhelm)vonGottesGnadenKönigvonPreußenc
verordnenauf Grund der Artikel 62. und 71. der Verfassung des Norddeutschen7
Bundes, im Namen des Bundes, was folgt:

Der dieserVerordnungals Anlage beigefügte,demBundesratheund dem
Reichstagezur Kenntnißnahmeund Erinnerung vorgelegteHaupt=Etat derMilitair=
verwaltungdes NorddeutschenBundes für das Jahr 1868.wird auf den, in
dem Bundeshaushalts=Etat für das Jahr 1868. unter Nr. 5. der fortdauernden
AusgabenvorgesehenenBetrag von 66,417,573Thlrn. festgestellt.

Urkundlich unter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
Bundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den 21. November1867.

(1. ) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Haupt=
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GZaupt-Etat
der

Militair=Verwaltung
desNorddeutschenBundes

für

das Jahr 1868.

Bundes=Gesetzbl. 1867. 27
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Betrag

Einnahme.

Rthlr.

Die nach Artikel 62. der Verfassung des Norddeutschen
Bundes dem Bundes=Feldherrnzur Verfügung
zu stellenden225 Thaler jährlich für den Kopf
der, auf Ein Prozent der Bevölkerung von 1867.
zu normirendenund vorbehaltlichder Regulirung
nach dem Resultate der im Dezember 1867. statt=
findendenVolkszählungen,vorläufig zu 300,000
Mann angenommenenFriedens=Mäsenzstärke“ des
Biuniessteresbetim.... 67,500,000

In Folge der mit einzelnenBundesstaatengetroffenen
Vereinbarungen, wonach dieselbenfür die ersten
Jahre einengeringeren,allmählig bis zum vollen
satze steigendenBeitrag zu entrichtenhaben,ent=
steht für das Jahr 1868. ein Ausfall an dieser
Emnahmeveun. #. s 1,082,427

Es bleibendahernur disponibel. 66,417,573



Pensions⸗ B ag

Aus abe. Beiträ ustig
— 9 Witsg 1868. wegfallend.

* Rthlr. sgr.Pfs thlr. Rthlr. sgr.Pf.

A. FortdauerndeAusgaben.
Für das Kriegsministerium.

Besoldunneg 4#18—□ s.[ —
2. AnderepersönlicheAusgaben .. — — 12,0000 — —
3.sächliche Ausgaggn 4. — — 2à9500|. —. —

Für die General=Militairkasse.
4.]PersönlicheAisgahen 443. 7. 6 30,45%% —

Für die Militair=Intendanturen.
5.]PersönlicheAusgabgden 4,287. — —— 257,8000 — —
6.]sächliche Ausgagen — —

Für die Militairgeistlichkeit.
7.] PersönlicheAisgaben 747. — — 91,37 — —
8.sächliche Ausgahgen — — .560. ——

Für die Militair-Justiz⸗
verwaltung.

9.] PersönlicheAisgaben 1,868. ——— 10,82! — —
0.)sächliche Aisgaben — — 1/650%

1. Besoldung der höherenTruppen=
befehlshaben 16,700. 22. 60 661,1989 .

Besoldung 2c. der Kommandan=
ten, Platzmajore und Etappen=

Inspektoren.
2.] PersönlicheAisgabgen 98be8ö9g2d. 61 1739216—
8. sächlicheAussabhen — — — 3000 — —

Bemerkung. Die Titel 11. und 12.
übertragensichgegenseitig.

Latus. 32,827. 7. 61,710,684 — —

27.
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Ausgabe. Grz 1868. wegfallend.
sE Rthtr. sgr.Pl Rthlr. Rihlr. sgr#

Transport — 100s D o

14. Besoldung der Adjutanten sr.
Majestät des Königs von
Biee 886.— 2900| — —

Für den Generalstab.
15.]Bersönliche Ausgaben 4,579. — —— 204,62606 — — —
16.]sächliche Aussabhben — — 6274 4

17. Besoldung der Adjutantur=Offi=
s#rei#edc. 1,547. — — 83/798 —

Für das Ingenieurkorps.
18.]Persönliche Ausgaben 6,452. — — 398/4131 — — —
19. sächlicheAusgaden — — — 17/5000 —

Zur Geldverpflegung der
Truppen.

20.|Gehälter und Löhnungder Truppen3,688. 1522261178s4. 15.—
21.Exrtraordinaire Gehälter 2,t400. — —— 100,000 — — —

Zur —
22.ersönliche Aisgabben 1284. —— 201/325 — —
23.|sächliche Verwaltungsausgaben —— — —14,316,6791 — — —
24.| NeubauundUnterhaltungderMagazin=

—— — — — 115,0571 — — —

Zur Bekleidung der Armee 2c.
25.|Persönliche Aussaben 150. 22. 6 113251 —
26.] sächlicheAussaben —— — — —491/734,644 — — —

Lataus 180,814. 15.—44,212,40 7, s4. 15—
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Aussübe. „ 1868. wegfallend.

l Rthlr. sgr. Ml. Rthlr. Rthlr. sgr. Df.

Pransport 180,814. 15.—44,212 40 2s84. 15.—

Für das servis= und Garnison=
Verwaltungswesen.

27./Persönliche Auisgabhen 2,201. 7. 6¼ 159,5000 — — —
28.] Verwaltung und baulicheUnterhaltung

des feann. .. — — — 1,869,400 — — —
29.Größere Neu=undRetablissementsbauten — — —! 260,0000 — — —
30.] Unterhaltungder Uebungsplätze,sowie

Manssstnn. ———————3
31.]Kosten der Invalidenhäuser — — — 11,0671 — — —
32.sei-bis........................ ————4,707,000————

Für das Militair-Lazarethwesen.
33.] PersönlicheAusgaben 900. — — 83,0000 — — —
34.] sächlicheVerwaltungsausgaben — — — 1,050,0000 — — —
35.] UnterhaltungderGebäudeundUtensilien — — — 207,0000 — — —
36.]GrößereNeu=undRetablissementsbauten — — — 104,0000 — — —

Verwaltung der Traindepots «
und Instandhaltung der Feld—

Equipage.
37.] sächlicheAussabhen — — — 70,0000 — — —

38., Verpflegung der Ersatz= und
Reserve=Mannschaften — — — 431,0500 — — —

Zum Remonte=Ankauf.
39.]PersönlicheAusgagen 271. — — 12,208 — — —
40.| sächlicheAusgahgen — — — 813/,1500 — — —

Zur Verwaltung der Remonte=
Depots.

41.]PersönlicheAusgabgen 58.t . -——
42.sächiicheAusgaben»....·........41—«·-·.6360-190

Latus..... 184,599.15.——54,583,01027,884.15.——
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—

Ausgabe. Deitruge 1868. wegfallend.
—

Rthlr. sgr. Pf. Rthlr. Rthlr. sgr. fl

Transport. 184,599.15.—54,583,0107,e84.15.—

43. Reisekosten, Tagegelder, Zu=
lagen:c................... ——————793,736————-

Militair-Erziehungsanstalten.
44.ersönliche Ausgaben 3,924. 7. 6¼50,/805|] 1,175. — —
45.] sächlicheAissgaben. — — — 237,105% 120. — —

Pflege= und Unterrichtsgelder
für Kinder.

46.]Persönliche Auisgagen 257. 22. 6 26,878 33. — —
47. sächlicheAusgabeen — — — —1 98|91T NWC..q

Militair=Medizinalstab und
militairärztliche Bildungs=

Anstalten.
48.]Persönliche Ausgagen 501. 9. 3 58,421¼305 —
49.sächliche Ausgaben — — — 128,312 12. — —

Artilleriewesen, Waffen= und
Pulverfabrikation.

50.Bersönliche Aisgaben .. 3,944. 22. 313,044/6,979. 7. 6
51.]sächliche Ausgabhen — — — — 16,000 — ——
52.|Bauliche Unterhaltuung — — 60,0000 — — —
53. Für WaffenundMunition .. . . . . .. — — —1562,7000 — — —

Bau und Unterhaltung der
Festungen.

54.Persönliche Aisgahen 786.— 69,,50) — — —
55.sächliche Ausgaggn — — — 435,983 — — —

— — 194,013. 16. 958,453,935136, 508. 22. 6



— 183 —

Titel.

Pensions= 7 ag
1# " * ½Ausgabe Beiträge. 1868.

Rthlr. sgr. Dff. Rthlr.

Darunter
künftig

wegfallend.

Rthlr. sgr. Pf.

Ou

.-

DON'-

Transport.....

Zu Unterstützungen für aktive
Militairs und Beamte, für
welche keine besonderen Un—
terstützungsfonds bestehen — — 26,000

Für das Invalidenwesen.
Pensionen für Offiziere, Beamte und
Invaliden..............·..... ———-—-—5,547,632

PensionenfürWittwen,Erziehungsgelder
für Kinder, sowiezuUnterstützungen. —. — — 433286

Zuschüssezur Militair=Wittwen=
— V# — 20

VerschiedeneAusgaben — — 23,760
summe derfortlaufendenAusgaben.

B. Einmalige und außerordentlicheAusgaben,
deren Deckung aus demOrdinario für das Jahr 1868 durch

besondere Ersparnißmaaßregeln ermöglicht wird.

Lit Fortsctzungdes 4 sifsesnf
Münster

B Wilhernutan desKörnermagazinsin Rendsbur
Zur FortsetzungderKasernenbautenin Danzig, saarlouis, Potsdam
und des Anbauesam Kriegsministerial-Gebäude. . . . . . . . . . ..

Zu Kasernen=Neubautenin Danzig, spandau, Minden, Kiel, son—
derburg,Hannover,Lüneburgund Frankfurt a.M.

Zur Errichtungvon zweineuenRemontedeposss
Zur Herstellungvon Verwahrungsräumenfür gezogeneGeschützeund
Hennihttiort zr eselbeen.

Betrag
für
1868.
Rthlr.

18,000
15,000
30,000
250,000

400,000
120,000

30,000
863,000
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Betrag
fürAusgabe. 1868.

Rthlr.

Transport 863,000
8.] Zur ErweiterungderArtilleriewerkstattin Deutzund zurBeschaffung

und Aufstellung von Maschinen für dieselel . 100,000
9.Zur Fortsetzungdes Baues zweierPulvermagazinein swinemünde 18,000
10.Ium Bau einesKriegs=und Friedenslaboratoriumsin swinemünde 6,960
11. JZJumBau eines bombensicherenZeughausesin Wesel.. . .. 15,000
12. #rQumBau eines Zeughausesin stetiin , 20,000
13. Zum Bau eines bombensicherenZeughausesin Neisse 20,000
14. .ur Fortsetzungdes Festungsbauesvon Königsberg .. 300,000
15.|]Zur Fortsetzungdes Baues der FesteBohen 30,000
16. Zum Neubau eines Zeughausesin PMosen 60,000
17. Zur Fortsetzungder Befestigungdes stresows bei spanda . . . 30,000
18.“ Zum Umbau und zur Verstärkungder Festunegen 100,000
19. Zur Vermehrung der Pulvermagazine und Geschoßräumein den

Festungen.......................................... · 140,000

summe,#ltn . 1,702,960

Rekapitulation.

Die Einnahmebetrüggt . . . .. 66,417,573Thlr.
Die Ausgabebeträgt:

im Ordinarim 64,714,613Thlr.
im Extraordinarium 1,702,960 60,017,57

Balancirt.

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

UnveränderterAbdruck)Berlin (1890), Reichsdruckerei.
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Bundes=Gesetzblatt
NorddeutschenBundes.

13.

(Nr. 28.) Verordnung, die Einführung des PreußischenMilitair strafrechts im ganzen
Bundesgebietebetreffend.Vom 29. Dezember1867.

Wir Wilhhelm,vonGottesGnadenKönigvonPreußen2c.
verordnen im Namen des NorddeutschenBundes, auf Grund des Artikels 61.
der Bundesverfassung,was folgt:

2 d. 1.

Das in Preußen geltendeMilitair-strafrecht, insbesonderedas straf—
gesetzbuchfür das PreußischeHeer vom 3. April 1845., einschließlichder straf—
gerichts=Ordnung,nebstallen dasselbeabändernden,ergänzendenunderläuternden
Vorschriften,wird hiermit im ganzenübrigen Bundesgebieteeingeführt,vor=
behaltlichnäherer Bestimmungen zu solchenVorschriften, welche eine in dem
übrigen Bundesgebieteüberhaupt nicht oder nicht in gleichemMaaße bestehende
EinrichtungoderAnordnungzur Voraussetzunghaben.

s. 2.
DieseVerordnung ist nebsteinerZusammenstellungder das geltendePreu=

KßischeMilitair=strafrecht enthaltendenGesetze,Verordnungenund Erlassedurch
das Bundesgesetzblattzu veröffentlichen.

Urkundlich unter Unserer HöchsteigenhändigenUnterschrift und beigedruck=
temBundes=Insiegel.

GegebenBerlin, den 29. Dezember1867.

(L. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

Bundes-Gesetzbl.1867. 28

Ausgegebenzu Berlin den31. Dezember1867.
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Zusammenstellung
des

in Preußen geltendenMilitair-strafrechts.

AllerhoͤchsterErlaß,

betreffenddie PublikationundEinfuͤhrungdesstrafgesetzbuchs
fuͤr das PreußischeHeer vom 3. April 1845.

(Gesetzsammlung für die KöniglichPreußischenstaaten für 1845. s. 287.ff.)

chwill das beifolgendeneuestrafgesetzbuchfür das Heer genehmigen,und
bestimmehierdurch,daß — mit Berücksichtigungder neuenKriegsartikelund der
Verordnungüber derenAnwendungvom 27. Juni 1844., sowieder Verord=
nung über dieEhrengerichteund das Verfahrenderselbenbei streitigkeitenunter
Offizieren vom 20. Juli 1843. dieses neue Militair=strafgesetzbuch,unter
Aufhebungaller demInhalte desselbenentgegenstehendenfrüherenBestimmungen,
unverzüglichin Kraft tretensoll, zu welchemEnde selbigesvon dem Kriegs=
ministerio an dieArmee und von demJustizministerium in dessenRessortbekannt
zumachen,auchdurchdieGesetzsammlungzur öffentlichenKenntnißzu bringenist.

Berlin, den 3. April 1845. ,

. Friedrich Wilhelm.

An das Militair=Justiz=Departement.

Anmerkung: Die Kriegsartikelvom 27. Juni 1844. und dieVerordnungüber deren
Anwendungvon demselbenTage sind antiquirt.

Vergl. die AllerhöchsteOrder, betreffenddie Einführung der Kriegsartikelvom 9. De=
zember1852) Beilage Littr. G.

28 straf=
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strafgesetzbuch
fuͤr das Preußische Heer.

Einleitung.

1
D. Vorschriften diesesstrafgesetzbuchsfinden auf alle Personen Anwendung,
welcheder Militairgerichtsbarkeitunterworfensind. Vergl. Theil II. FJ. I.
und folgende.

K. 2.
Insoweit dieses strafgesetzbuch,die Kriegsartikel und die Militairgesetze

überhaupt,nichtsAnderesvorschreiben,verbleibtes bei denVorschriftender all=
gemeinenLandesgesetzeund Verordnungen, bei derenAmwendungjedochdie
militairischenDienstverhältnissebesonderszu berücksichtigensind.

Vergl. die obigeAnmerkungzum AllerhöchstenErlaß vom 3. April 1845., desgl.das
Gesetz, die Abänderung mehrerer Bestimmungen in den Militair=strafgesetzen
betreffend,vom 15. April 1852.(Gesetz samml. für die Königlich Preußischen
staatenfür 1852.s. 115—117.)&.1)BeilageLeittr.F.

3. ·
Disziplinarvergehen sind nach den darüber bestehendenbesonderenVor—

schriftenzu ahnden.
Vergl. die Verordnungüber die Disziplinarbestrafungin der Armee vom 21. Juli

1867) Armee=Verordnungsblattfür 1867. Nr. 14.

#
Welche Militairpersonen zum soldatenstande und welche zum Beamten=

standegehören,ist in dem diesemGesetzbuchunter lättr. A. beigefügtenVer=
zeichnißangegeben.

Auf Personen des soldatenstandes, welche nicht Offiziere, Unteroffiziere
oder Gemeine sind, finden, nachMaaßgabe ihres Ranges, die für Offiziere,Un=
teroffiziereund GemeinegegebenenstrafrechtlichenBestimmungenAnwendung.

G 5.
WegenVerbrechen,welchevon Militairpersonenverübt wordensind, ehe

sie in denMilitairstand treten,ist nachdenGesetzenzu erkennen,denensie zur
Zeit

—
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Zeit der Verübungunterworfenwaren, jedochmit Anwendungder militairischen
strafarten.

g.6.
Insoweitnachden allgemeinenLandesgesetzenoder besonderenVerordnun—

gen die Berücksichtigungder Militairgesetzebei Bestrafung der Militairpersonen
desBeurlaubtenstandeseintretensoll, sind in solchenFällen auchdie Vorschrif—
ten diesesGesetzbuchszu beachten.

Vergl. das oben allegirte Gesetzvom 15. April 1852) Beilage Littr. F.

an*
Die von PreußischenMilitairpersonengegenMilitairpersonenverbündeter

staaten in gemeinschaftlichenDienstverhältnissenbegangenenVerbrechen sind,
insofern nicht für solche Fälle besondereBestimmungen erlassenwerden, eben
so zu bestrafen,als wenn sie gegen PreußischeMilitairpersonen verübt worden
wären.

s. s.
Gegen diejenigenPersonen, welche ausnahmsweisein Kriegszeitenden

Militairgerichtsstandhaben,kommen,wennsie zumsoldatenstandegehören,die=
selbenstrafrechtlichenBestimmungen wie gegenPreußischesoldaten zur Anwen=
dung) gehörensie nicht zum soldatenstande, so sind die für Miltcirbenut. gül=
tigen Vorschriftengegensie in Anwendung zu bringen.

K.9.
Die in diesemGesetzbuchfür den KriegszustandertheilteneinzelnenVor=

schriftensollen auch in FriedenszeitenAnwendung finden, wenn bei außerordent=
lichenVorfällen der kommandirendeOffizier beiTrommelschlag oder Trompeten⸗
schall hat bekanntmachenlassen,daß dieseVorschriften für die Dauer des ein—
getretenenaußerordentlichenZustandesangewendetwerdenwürden.

K.10.
Das Rechtdes Beschädigtenauf Ersatzdes schadens, derselbemag dem

staat oder einer Privatpersonzugefügtwordensein, ist von der Bestrafung
unabhängig)jedochdarf UnteroffizierenundGemeinendieserhalbkeinAbzug vom
solde gemachtwerden. —-

Erster
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ErsterTheil.

strafgesetze.

Erster Titel.

Von der Bestrafungim Allgemeinen.

Erster Abschnitt.

Von den militairischen strafen gegen Personen des
soldatenstandes.

s. I.
I.Todesstrafe. Die wegenmilitairischerVerbrechenverwirkteTodesstrafeistdurchErschießen

öffentlichzu vollstrecken.
§. 2.

II.Baugefan= Auf Baugefangenschaftist nur gegenPersonenzu erkennen,welcheaus
wrushatt. dem soldatenstandeausgestoßenwerden.

. 3.
Die Baugefangenschaftwird nach den darüber bestehendenbesonderenVor=

schriften,unter militairischerAufsicht, in einer Festung vollstreckt.
Die Gefangenen werden gefesseltgehalten und mit schwerenArbeiten

beschäftigt.
s. 4. ·

Wenn zurVollstreckungderBaugefangenschaftkeineGelegenheitvorhanden,
oder diesestrafart wegenkörperlicherUnfähigkeitdes Angeschuldigtenzu den
Arbeitender Baugefangenennichtanwendbarist,so tritt Zuchthausstrafeein.

845
III.Festungs= Festungsstrafefindet nur gegenGemeineund solcheUnteroffizierestatt,

welchezu Gemeinendegradirtsind. Auf Festungsstrafeunter drei Monate darf
nichterkanntwerden.

86.
Die Festungsstrafewird an Personendes soldatenstandesdurchEinstel-

lung in eine Festungs-strafabtheilung, nach den darüber bestehendenbesonderen
Vor⸗
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Vorschriften,in der Art vollstreckt,daß die sträflinge untermilitairischerAuf=
sichtmit Festungs=oder sonstigenMilitair=Arbeiten beschäftigtund außer derAr=
beitszeiteingeschlossengehaltenwerden.

KII7.
Die Zeit einer erlittenenFestungsstrafesoll als Dienstzeitim stehenden

Heerenicht angerechnetwerden.
s. s.

Machen sich Festungssträflingeeines Verbrechensschuldig, so sind sie nach
denBestimmungenzu beurtheilen,welchewegenBestrafungder Gemeinenge=
gebensind.

Werden sie alsdann zur Ausstoßung aus dem soldatenstande verurtheilt,
so ist der noch nicht verbüßteTheil der früher ihnen auferlegtenFestungsstrafe
nachdenBestimmungender §##.63. und 66. in FreiheitsstrafederjenigenGat=
tung umzuwandeln,welchewegendes neuenVerbrechenseintritt.

s. J.
Auf Festungsarrestdarf nur erkanntwerden: IV.Festungs.

1) gegenOffiziere; W
2) gegenPortepee=Unteroffizierein denFällen, in welchendemrichterlichen
Ermessengestattetist, von der Degradationabzugehen(F. 41.))

3) gegenPortepee=Fähnriche,gegenjungeMänner, welcheauf Beförderung
zum Offizierdienen,und gegeneinjährigeFreiwillige in denFällen, wo
nichtnebender Freiheitsstrafezugleichdie Versetzungin die zweiteKlasse
des soldatenstandesverwirkt ist.
Auf Festungsarrestunter sechsWochendarf nichterkanntwerden.

s. 10.
Der Festungsarrestwird nach den darüber bestehendenbesonderenVor=

schriften vollstreckt.
E Bei Offizieren ist damit der Verlust der Hälfte des Gehalts verbunden.

s. 11.
«· Festungsarrestvon einjähriger und längerer Dauer wird den Offizieren
als Dienstzeitnicht angerechnet.Den im H.9. Nr. 2. und 3. genanntenPer—
sonen aber darf Festungsarrestüberhauptnicht als Dienstzeit im stehendenHeere
angerechnetwerden.

K. 12.
Gegen Offiziere ist keinehärtereFreiheitsstrafeals Festungsarrestzulässig.

Hat ein Offizier ein Verbrechenbegangen,worauf das Gesetzeine härtereFrei=
« heits⸗



— 192 —

heitsstrafeandroht, so ist anstatt dieserstrafe auf verhältnißmäßig (§. 63.) ver=
längertenFestungsarrestzu erkennen. r
Vergl. das Gesetzvom 15.April 1852. §. 4) Beilage Littr. F. ««

s.13.
V. Arrest. Die militairischenArreststrafenbestehenin

ae strengemArrest,
mittleremArrest,
gelindemArrest, und
stubenarrest.

14.
A. strenger strenger Arrest findet nur gegen Gemeine statt. Hat ein Unteroffizier
„ strengenArrestverwirkt,so mußgleichzeitigdie DegradationzumGemeinen

erfolgen.
s. 15.

Der strengeArrest wird in einem einsamen, finstern Gefängnisse, ohne
Lagerstätte,welchedemArrestatennur an jedemviertenTage in demLokal des
gelindenArrestes zu gewährenist, im Uebrigen aber gleich dem mittlerenArrest
vollstreckt. ,

Festungssträflinge erleiden den strengen Arrest geschärft in einem am
Fußbodenmit LattenversehenenGefängniß. "

Z.16. ·
Läßt der Gesundheitszustanddes zu Bestrafendendie Vollstreckung des

strengenArrestes nicht zu, so tritt der nächstemildere Arrestgrad ein. 3

s. 17.
B.Mittler Mittler Arrest ist nur gegenUnteroffiziereohnePortepeeund gegenGe=
„ meinezulässig.

- Hat ein Portepee-UnteroffiziermittlerenArrest verwirkt, so muß gleich—
zeitigdie Degradationzum Gemeinenerfolgen.

s. 1s.
Der mittlere Arrest wird in einem einsamenGefängniß in der Art voll=

streckt,daß demArrestatendersold entzogen,derGebrauchvonTaback,Brannt=
wein und ähnlichenGenüssenwährend der strafßzeit nicht gestattet,drei Tage
nur WasserundBrod gewährt,am jedesmaligenviertenTage aberdie gewöhn=
lichewarmeKost verabreichtund die Bewegungin freierLuft auf einigestun=
den unter sichererAufsicht erlaubt wird.

s. 19.
C.Gelinder Gelinder Arrest findet gegenUnteroffizieremit und ohnePortepeeundArresi. gegen
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gegenGemeinestatt. Gegen letzteredarf jedochwegenmilitairischerVerbrechen
in der Regel nichtauf gelindenArrest erkanntwerden.

g. 20.
Der gelindeArrest wird durcheinfacheFreiheitsentziehungin einemein—

samenGefängnißvollstreckt.
5s.21.

Der stubenarrestfindetnur gegenOffizierestatt.

K.22.
Der stubenarrest ist entwedereinfach oder geschärft. Der ersterewird

an demVerurtheilten in dessenWohnung, der letzterein einembesonderenArrest=
lokal vollzogen.

In beidenFällen darf der Arrestatwährendder Dauer seinerHaft keine
Besucheannehmen.

Der einfachestubenarrest schließt zugleich die Bestimmung in sich, daß
der zu dieserstrafe Verurtheilte, wenn er den Arrestortverläßt, nicht mehr
fähig seinkann, als Offizier im Dienst zu bleiben.

Welche Art des stubenarrestes eintreten soll, ist durch das Erkenntniß
festzusetzen.

. 23.
Gegen stabs= und höhereOffiziere ist der geschärftestubenarrest nicht

zulässig.
K. 24.

HabensubalternoffiziereeineArreststrafevon längererals vierzehntägiger
Dauer verwirkt, so ist nicht auf einfachen,sondernstetsauf geschärftenstuben=
arrestzu erkennen.

. 25.
Hat ein Offizier eine strafbareHandlung verübt, worauf im Gesetzeine

nur gegenUnteroffiziereoder Gemeine zulässigeArrestart vorgeschriebenist, so
ist statt dieserArrestart auf stubenarrest von verhältnißmäßig längerer Dauer
(§. 63.), oder, wenn danach die strafe sechsWochen übersteigenwürde, auf
Festungsarrestzu erkennen.

g. 26.
Auf Arrest unter vier und zwanzig stunden darf bei militairischenVer—

brechenvon denMilitairgerichtennichterkanntwerden.

—
Die längsteDauer derArreststrafenist sechsWochen,außerin denFällen,

wo die Verlängerungüber dies höchsteMaaß ausdrücklichfreigestelltist.
Bundes=Gesetzbl.1867. 29 selbst

D. stuben=
arrest.

E. Allgemeine
Bestimmungen.
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selbst in diesenFällen darf jedochdie Arreststrafeden Zeitraum von
zwölf Wochennichtübersteigen(F. 77.).

g.28.
Bei Arreststrafenvon längererals sechswöchentlicherDauer ist von dieser

Zeit ab dem Arrestaten an jedemzweitenTage unter sichererAufsicht dieBewe=
gung in freier Luft auf einige stunden zu gestattenund, wenn die Arreststrafe
in mittlerem Arrest besteht,nach Ablauf der sechstenWoche der strafzeit an
jedemzweitenTage ihm warmeKost zu verabreichen(F. 18.). «

§.29.
Die Verlängerungdes stubenarrestesund des strengenArrestesüberdie

Dauer von sechsWochenist in keinemFall zulässig.

g.30.
Quartier= und Kasernenarrestdarf gegenUnteroffiziereund Gemeinenur

wegenDisziplinarvergehen,nichtaberwegengerichtlichzu bestrafenderVerbrechen
verhängtwerden.

l 31. «
Vl. Körper= Mit körperlicherZüchtigungdarf keinsoldat, außer bei gleichzeitigein=
i07,uchti tretenderodernachbereitserfolgterVersetzungin diezweiteKlassedessoldaten=
« standes belegt, und selbst dann darauf nur wegen solcherVerbrechenerkannt

werden, welchemit körperlicherZüchtigung im Gesetzausdrücklichbedrohtsind.
Die geringsteZahl derstockschlägeist zehn, und die höchstevierzig, welche

in keinemFall überschrittenwerdendarf.
Die Vertheilungder stockschlägeauf mehrereTage ist unzulässig.

2
Ist in den Fällen, wo die Ausstoßung aus dem soldatenstandeoder die

Entlassungaus dem Militairverhältniß eintritt, zugleichkörperlicheZüchtigung
zu verhängen,so muß auf die in denallgemeinenLandesgesetzenvorgeschriebene
Art der körperlichenZüchtigungerkanntund die Vollziehungder Behördeüber=
lassenwerden, welchedie außerdemerkannteFreiheitsstrafezu vollstreckenhat.

g.33.
Gestattetder Gesundheitszustanddes zu BestrafendenkeineZüchtigung,so

tritt statt derselbenverhältnißmäßigeFreiheitsstrafeein (F. 64.).
Anmerkung: Die §F. 31. bis 33. sind aufgehoben.
Vergl. den AllerhöchstenErlaß, betreffenddie Abschaffung der strafe der körperlichen

Züchtigung, vom 6. Mai 1848. (Gesetz-samml. für die Königlich Preußischen
staaten für 1848. s. 123.); Beilage Littr. D.

s. 34.
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§s.34.
Durch die Vermögenskonfiskationverliert der Verurtheilte das gesammte

Vermögen,welcheser im Inlande besitzt,oderkünftighinerwirbt.
Wenn auf Konfiskationdes Vermögenszu erkennenist, so muß dasselbe

der Regierungs=Hauptkasseder heimathlichen Provinz des Verurtheilten zu=
gesprochenwerden.

Anmerkung: Durch Artikel 10. der PreußischenVerfassungs=Urkundevom 31. Ja=
nuar 1850. ist die strafe der Vermögenskonfiskationund sonachauchder vor=
stehende§. 34. aufgehoben.

s. 35.
Auf den Verlust von Orden darf nicht erkannt werden. Es muß viel=

mehr nach Abfassung des Erkenntnissesin den Fällen, in denender Verlust des
Ordens nach denbestehendenVorschrifteneintritt, die Entscheidungdes Königs
eingeholtwerden.

s. 36.
Ebenso(§. 35.) ist in AnsehungderEhrenzeichen(Militair- undAllgemeines

Ehrenzeichen,Rettungsmedaille, Dienstauszeichnungfür Offiziere des stehenden
Heeresund der Landwehr)zu verfahren,auf derenVerlust nach§. 17der Er=
weiterungs=Urkundefür dieKöniglichenOrden und Ehrenzeichenvom 18. Januar
1810. von denGerichtennichterkanntwerdendarf.

H. 37.
DiejenigenEhrenzeichen,über derenVerlust die EntscheidungdesKönigs

(§. 36.) nicht erforderlichist (Kriegsdenkmünze,Dienstauszeichnungfür Unter=
offiziereund Gemeine 2c.), müssenin allen den Fällen aberkanntwerden, in
welchendie Versetzungin die zweiteKlassedes soldatenstandesoderdie Aus=
stoßungaus dem soldatenstandeeintritt.

**52“
Auf Versetzungin die zweiteKlassedes soldatenstandesdarf nur gegen

Gemeine, und gegen Unteroffizierebei gleichzeitigerDegradation, erkannt
werden.

Wenn diesestrafe eintritt, muß zugleichauf denVerlust der aberken=
nungsfähigenEhrenzeichen(§. 37.), sowieder Nationalkokardeund desNational=
Militairabzeichens,ausdrücklicherkanntwerden.

Wer in der zweitenKlassedes soldatenstandessichbefindet,kanndie er=
worbenenVersorgungsansprüchenichtgeltendmachen.

Anmerkung: Der Nationalkokardestehendie Landeskokardengleich.
Vergl. Artikel 63. der Verfassungdes NorddeutschenBundes.

29. s. 39.

VII. Vermö=
gens=-Konfis=
kation.

VIII. Ehren=
strafen.
A. Verlust der
Orden.

B. Verlust der
Ehrenzeichen.

IX. Versetzung
in die zweite
Klasse des
soldatenstan=
des.



X. Degrada=
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g.39.
Die Wiederaufnahmeeinessoldaten der zweitenKlassein die ersteKlasse

dessoldatenstandes darf ohne besondereGenehmigungdesKönigs nicht erfolgen,
und muß in demdurchdieOrder vom 18.März 1839. (Militair-Gesetz-samml.
Bd. II. s. 124.) vorgeschriebenenDienstwegein Antrag gebrachtwerden. .

Hinsichtlich der Folgen der von dem König genehmigtenZurückversetzung
in die ersteKlasse des soldatenstandesbehält es bei den Bestimmungender
Order vom 18. März 1839. seinBewenden. ·

§.40.
Die strafe derDegradation findet nur gegenUnteroffiziere,und zwar

außer den in denKriegsartikelnund in diesemGesetzbuchbesondersvorgeschrie-
benenFällen, alsdannstatt:

1) wenn die Versetzung in die zweite Klasse des soldatenstandes ein=
tretenmuß;

2) wenn Portepee=Unteroffiziereein mit mittlerem oder strengemArrest
odermit FestungsstrafebedrohtesVerbrechen)sowie

3) wennUnteroffiziereohnePortepeeein mit strengemArrest oderFestungs=
strafevorgesehenesVerbrechenverüben. 3

Werden Portepee=Unteroffizieredegradirt, so verlieren sie zugleichdas Recht, das
Portepeezu tragen.

Anmerkung: Die im §. 40. in BezuggenommenenKriegsartikelvom 27.Juni 1844.
sind antiquirt.

Vergl. Beilage Littr. G.

s. 41.
Wenn auf Degradation nur aus den im JF.40. Nr. 2. und 3. an=

geführtenGründen zu erkennenseinwürde, und das Verbrechenan sichnicht
von der Art ist, daß der schuldige unwürdig erscheint, Unteroffizier zu
bleiben, so soll dem richterlichenErmessenfreistehen, von der Degradation ab=
zugehenund, nach Maaßgabe der im dritten AbschnittenthaltenenBestim=
mungen,

1) statt des strengenoder mittleren Arrestes gegen Portepee=Unteroffiziere
auf verlängertengelindenArrest, oder, wenn dieserdie Dauer von
zwölfWochenübersteigenwürde, auf Festungsarrest,gegenandereUnter=
offiziereaber statt des strengenArrestes auf verlängertenmittleren
Arrest, .

2) statt der Festungsstrafe, wenn sie die Dauer von sechsMonaten nicht
übersteigenwürde, gegen Portepee-Unteroffiziereauf Festungsarrest,
gegenandereUnteroffiziereaber, wenndie Festungsstrafenichtdrei Mo—
nate übersteigenwürde, auf mittlerenArrest zu erkennen.

s. 42.



—197 —

§. 42.
Die Ausstoßungaus demsoldatenstandefindetnur stattgegenGemeine

und gegenUnteroffizierebei gleichzeitigerDegradation.
Diese strafe hat zur unmittelbarenFolge:

1I)den Verlust der bekleidetenCharge und der damit verbundenenRechte
und Auszeichnungen, sowie aller durch den Dienst erworbenen An=
rüche,

2) die Unfähigkeit, im staats= oder Kommunaldienst ein Amt oder eine
Ehrenstellezu bekleiden.

. 43.
Mit der Ausstoßung aus dem soldatenstandemuß zugleichauf den

Verlust
1) desAdels, ·
2) derNationalkokarde,sowieder aberkennungsfähigenEhrenzeichen(F. 37.),
3) aller Ehrenrechte

ausdrücklicherkanntwerden.

K.44.
Die Kassation findet nur gegenOffiziere statt.
Die Kassation tritt, außer den im GesetzausdrücklichbestimmtenFällen,

auchda ein, wo gegenUnteroffiziereund Gemeineauf Ausstoßung aus dem
soldatenstandezu erkennenseinwürde.

Die Kassation hat mit der Ausstoßung gleicheFolgen (99. 42. 43.).

E 45
Durch die Entfernung aus dem Offizierstandeverliert der Verurtheilte

seinestelle und seinenTitel, sowie alle durch den Dienst erworbenen An=
sprüche,und wird zur Wiederanstellungals Offizierunfähig.

C.46.
Außer denFällen, wo die Entfernungaus demOffizierstandebesonders

vorgeschriebenworden, ist darauf stets zu erkennen,wenn ein Offizier ein
Verbrechenbegangenhat, welchesbei einemUnteroffizieroder Gemeinendie
Versetzungin die zweiteKlassedes soldatenstandeszur Folge habenwürde.

s. 47.
Durch die Dienstentlassungwird derOffizierseinerstelle und aller durch

denDienst erworbenenAnsprücheverlustig.
K.48.

XI. Aussto=
ßung aus dem
soldatenstande

XII. Kassation,
Entfernung aus
dem Offizier=
stande und
Dienst- Entlas=
sung.
1. Kassation.

2. Entfernung
aus dem Offi=
zierstande.

3. Dienst=Ent=
lassung.
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XIV. Entlas=
sung der Inva=
liden aus dem
Militairverhält=
niß.

XV. Verlust
der Diensttitel
u. Pensionen.
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*
Wo die Ausstoßung aus dem soldatenstandevorgeschriebenist, muß mit

denselbenFolgen (§9.42. und 43.) gegenLandgendarmenauf Ausstoßungaus
der Gendarmerie erkanntwerden. ·-

Wo Versetzungin die zweiteKlassedes soldatenstandesoderDegradation
stattfindet, ist gegenLandgendarmenstetsnoch außerdemauf Entlassung aus der
Gendarmeriezu erkennen. J

Auch muß auf dieseEntlassungjederzeiterkanntwerden,wennein Land-
gendarmwegenVerletzungseinerAmtspflichtenzum drittenMal gerichtlichmit
der ordentlichengesetzlichenstrafe belegtwird.

*
Gegen Invaliden ist, wenn sie die Versetzungin die zweiteKlassedes

soldatenstandesverwirkthaben,bei militairischenVerbrechenstattdieserstrafe,
bei gemeinenVerbrechenaber nebenderselben,jederzeitauf Entlassungaus dem
Militairverhältniß kriegsrechtlichzu erkennen.

E.50.
Gegen pensionirteOffiziere ist statt der Kassation auf den Verlust aller

Titel und zugleichauf die mit der KassationverbundenenEhrenstrafen(F. 43.)
zu erkennen.

Im Uebrigentreffen einen solchergestaltverurtheiltenPensionair die un=
mittelbaren Folgen der Kassation (§. 42.) in eben dem Maaße, wie einen zu
dieserstrafe verurtheiltenOffizier.

g. 51.
Ist ein mit solchenstrafen (F. 50.) zu belegendesVerbrechen vor der

Pensionirungbegangen,so ist im Erkenntnißzugleichder gänzlicheVerlust der
Pension auszusprechen;ist dasselbeaber im Pensionsstandeverübt, so ist nach
der Größe des Verbrechensauf den Verlust der Pension für immer oder für
die Dauer der strafe zu erkennen.

K.52.
Haben pensionirteOffiziere ein Verbrechenbegangen,welches,wenn sie

noch im Dienst wären, die Entfernung aus dem Offizierstandezur Folge haben
würde, so sind sie statt derselbendes Rechts, denDiensttitel zu führen, verlustig
zu erklären.

War das Verbrechenvor ihrer Pensionirung verübt, so muß zugleichauf
den Verlust der Pension erkanntwerden.

**2
PensionirteOffiziere, welchendie Befugniß zur Anlegung der Offizer=

uni=
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uniform zusteht,sind in den Fällen der Hh. 50. und 52. zugleich des Rechts,
dieOffizieruniformzu tragen,für verlustigzu erklären. «

Auf denVerlust diesesRechtsist gegendieseOffiziereauchbei Verübung
einessolchenVerbrechenszu erkennen,welches,wenn der zu Bestrafendenoch
im Dienst wäre, die Dienstentlassungzur Folge habenwürde.

zweiter Abschnitt.

Von den bürgerlichen strafen gegen Personen des soldatenstandes.

K 98
Wird eine Person des soldatenstandesnach den allgemeinenLandes=I.Lodesshoof=

gesetzenzur Todesstrafeverurtheilt, so ist in dem Erkenntniß zugleich die Aus=
stoßungdesVerbrechersaus diesemstande (Kassation,I. 44.) auszusprechen.

G.55.
Juchthausstrafedarf gegenUnteroffiziereund Gemeine des Dienststandes U.Zuchthaus=

nur beigleichzeitigeintretenderAusstoßungaus demsoldatenstandeoderEnt=strafe.
lassungaus demMilitairverhältnißerkanntwerden.

Gegen Offiziere ist statt der Zuchthausstrafe auf verhältnißmäßigen
Festungsarrestund zugleichauf Entfernung aus dem Offzierstande oder Kassa=
tion zu erkennen.

Anmerkung: Oer § 55. Alinea 2. und der §. 56. sind durch §. 4. des Gesetzesvom
15. April 1852. außer Kraft gesetzt.

Vergl. Beilage Littr. F.

s. 56.
Ist in den allgemeinen Landesgesetzendem richterlichenErmessen die

Wahl zwischenZuchthausstrafeund einer anderenFreiheitsstrafegelassen,so soll,
wenn weder erschwerendeUmständenoch Gründe zur Verschärfung der strafe
vorhanden sind, auf verhältnißmäßigemilitairische Festungs=oder Arreststrafe
erkanntwerden.

K.57.
In nachstehendenFällen, wenn wegengemeinerVerbrechen:

a) ein Unteroffizieroder Gemeinermit einerFreiheitsstrafezu belegenist,
deren Dauer über zehn Jahre oder über die Dienstpflicht des zu Be=
strafendenim zweitenAufgebotder Landwehr(d. h. also in der Regel
über das 39steLebensjahrdes Verbrechers)hinausgeht,

b) ein FestungssträflingsicheinesgemeinenVerbrechensschuldigmacht, für
welchesdie gegen ihn zu erkennendeFestungsstrafe,einschließlichder in
der Vollstreckungbegriffenen,mindestenszehn auf einanderfolgende
Jahre beträgt,

muß, insofernnicht Ausstoßungaus dem soldatenstandeverwirkt sein sollte,
auf
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auf Entlassungdes Verbrechersaus dem soldatenstandeund auf bürgerliche
Freiheitsstrafeerkanntwerden.

Vergl. denArtikel 59. der VerfassungdesNorddeutschenBundes und die 88.6. 7. des
Gesetzes,betreffenddie VerpflichtungzumKriegsdienste,vom 9. November1867
(Bundes=Gesetzbl.s. 131.)) auchGesetzvom 15. April 1852. §. 5.) Beilage Littr. F.

. 58.
IIl.Gefängniß. statt der Gefängnißstrafeist ·
strafe· 1)gegenOfsizierebiszurDauervonsechsWochenaufstubenarrest,sonst-·z

aber auf Festungsarrest,
2) gegenPortepee=Unteroffizierebis zur Dauer von zwölf Wochen auf
gelindenArrest, sonstaber auf Festungsarrest,

3) gegenUnteroffiziereohne Portepeeund gegenGemeinebis zur Dauer
von zwölf Wochen auf verhältnißmäßigenmittleren Arrest, sonst aber
auf Festungsstrafe,

unterBerücksichtigungder Bestimmungender #. 63. und 66. zu erkennen.

s. 59.
(V.Gelbbuße. Wo die allgemeinenLandesgesetzeGeldbußeals alleinigestrafe verord=

nen, ist statt derselbennach Maaßgabe der 9#.58. und 66., insbesondereauch
bei Beleidigungender Militairpersonendes soldatenstandesgegenCivilpersonen,
stets auf Freiheitsstrafe, wo aber neben der Geldbuße eine Freiheitsstrafever=
ordnetwird, nur auf die letztere,unterverhältnißmäßigerVerlängerungderselben,
zu erkennen.

Vergl. zu den§§.59. 60. das Gesetzvom 15. April 1852. . 1.; Beilage Littr. F.

*=
V. Kassation In Fällen, wo nach den allgemeinenLandesgesetzengegenBeamte die
iJa Kassation,verbundenmit Unfähigkeitzur BekleidungöffentlicherAemter,ein=

tritt, ist gegenOffiziere auf Entfernung aus dem Offizierstandeund zugleichauf
Unfähigkeitzu öffentlichenAemternzu erkennen.

Gegen Unteroffiziereund Gemeinetritt in dergleichenFällen anstattder
Kassation, wenn nicht die Ausstoßungaus demsoldatenstandeerfolgenmuß,
die Versetzungin die zweiteKlassedes soldatenstandesein.

E.61.
Wo gegenBeamtedie einfacheKassationoderAmtsentsetzungeintritt, ist,

insoferndiesestrafe nichtblos als Folge desFestungsarresteszu verhängensein
würde, gegenOffiziere auf Dienstentlassungund gegenUnteroffiziereauf De=
gradationzu erkennen.

Dritter
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DritterAbschnitt.

Von dem Verhältniß der strafen zu einander.

**“
In demFall, wenn dengesetzlichenBestimmungengemäßdie Umwand=

lung einer in diesemGesetzbuchbestimmtenstrafart in eine anderestrafart er=
folgenmuß, ist das nachstehendeVerhältniß der strafarten gegeneinanderzu
beachten.

§. 63.
Unter den militairischenFreiheitsstrafensind gleichzustellen:

1) acht Monat BaugefangenschaftEinem Jahr Festungsstrafe;
2) vier Monat FestungsstrafesechsMonaten Festungsarrest)
3) der Festungsarrestdem stubenarrest und dem gelindenArrest
4) eine Woche strengerArrest zwei Wochen mittlerem, oder vierWochen

gelindemArrest.
sl.64.

KörperlicheZüchtigungvon 20 stockschlägenist Einer Woche strengen
Arrestes gleichzu achten.

Anmerkung: Der F. 64. ist durch den AllerhöchstenErlaß vom 6. Mai 1848. auf=
gehoben.

Vergl. Beilage Lättr. D.
*i

Die Degradation
1) vom Portepee=Unteroffizierzum Gemeinen ist einer sechsmonatlichen,
2) vom UnteroffizierohnePortepeezum Gemeinenaber einer dreimonat=

lichenFestungsstrafe
gleich zu achten, und die Dauer der zu erkennendenFreiheitsstrafenach diesem
Verhältniß jedesmalabzukürzen.

Vergl. das Gesetzvom 15.April 1852. §. 6 Beilage Littr. F.

s. 66.
Unter den militairischen und bürgerlichenFreiheitsstrafenfindet folgendes

Verhältniß statt:
1) Baugefangenschaftstehtder Zuchthausstrafegleich,
2) Ein Jahr Festungsstrafeacht Monaten Zuchthausstrafe,
3) der gelindeArrest der Gefängnißstrafe.
Anmerkung: Unter Gefängnißstrafeist hier polizeiliches Gefängniß" verstanden.Das

Verhältniß des kriminellen Gefängnisses zu den militairischenFreiheitsstrafen ist
im Gesetzvom 15.April 1852. K. 8. festgestellt.Beilage Littr. F.

Bundes=Gesetzbl.1867. 30 s. 67.

I. Verhältniß
d. militairischen
strafen zu ein=
ander.
A berFreiheits=
strafen.

B. der körper=
lichen Züchti=
gung zur Frei=
heitsstrafe.

C. der Degra=
dation zur Frei=
heitsstrafe.

II. Verhältniß
d. militairischen
zu den bürger=
lichen strafen.
A. der Frei=

heitsstrafen.
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III. Allgemeine
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der Vorgesetzten
an Verbrechen
Untergebenerim
Komplott.

II. Ausschlie=
ßungderstraf=
barkeit.
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K.67.
Fünf Thaler Geldbuße sindEiner Woche gelindenArrestes gleich zu achten.
Bei zunehmenderGröße der Geldbußenist jedochdie an derenstelle zu

setzendeFreiheitsstrafenacheinemallmälig abnehmendenVerhältnißdergestaltzu
bestimmen,daß von dem Betrag von mehr als dreißig bis EinhundertThalern,
zweiThaler, und von demBetrag überEinhundertThaler, drei Thaler, einem
eintägigengelindenArrest gleichzu stellensind.

Anmerkung: Der F. 67 ist aufgehobenund durch§. 11. desGesetzesvom15. April
1852 ersetzt.

Vergl. Beilage Littr. F.

g.68.
Wenn Arreststrafen,Gefängnißstrafen,größereGeldbußenoderkörperliche

Züchtigung in Baugefangenschaft,Zuchthausstrafeoder Festungsstrafeumzuwan=
deln sind, so ist die Zeitfrist nur bis auf volle Wochen, wenn aber statt des
gelinden Arrestes, der Gefängnißstrafe oder größerer Geldbußen mittlerer oder
strengerArrest eintretensoll, dieselbenur bis auf volle Tage zu berechnen.In
beidenFällen kommen die hiernachverbleibendenkürzerenZeitfristen nicht weiter
in Anrechnung.

Vergl. denAllerhöchstenErlaß vom 6. Mai 1848) Beilage Littr. D.

Dierter Abschnitt.

Besondere Bestimmungen wegen Beurtheilung der strafbarkeit.

C.69.
Hat an einemim Komplott begangenenVerbrechenein VorgesetzterTheil

genommen,so ist er mit der strafe des Anstifterszu belegen.Habenmehrere
Vorgesetztean einem solchenVerbrechenTheil genommen, so trifft den höchsten
unter ihnen, bei gleichemDienstgradaber den Dienstältestendie strafe des
Anstifters.

C.70.
Bei Verbrechengegendie subordination, sowiebei allen in Ausübung

des Dienstes begangenenVerbrechen,soll der Zustand der Trunkenheitdes An=
geschuldigtendie Anwendungder gesetzlichenstrafe nichtausschließen.

. 71.
Wird durch die Ausführung eines Befehls in Dienstsachenein strafgesetz

verletzt,so ist dafür der befehlendeVorgesetztein der Regel allein verantwortlich.
Es trifft jedochden gehorchendenUntergebenendie strafe desTheilnehmers:

1) wenn er den ihm ertheiltenBefehl überschrittenhat, oder
2) wenn
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2) wennihm bekanntgewesen,daß der Befehl des VorgesetzteneineHand=
lung betraf, welcheoffenbarein Verbrechenbezweckte.

Vergl. die nachfolgende,in einemspezialfalle unterm 2.7.März 1860. ertheilte authen=
tischeInterpretation des §. 71:

„Es ist, wenn durchpünktlicheAusführung einesBefehls in DienstsacheneinMilitair=
strafgesetzverletztwird, der befehlendeVorgesetzteallein dafür verantwortlichund
der gehorchendeUntergebenekann nur strafbar werden, wenn in der Ausführung
eine Verletzungder militairischenTreue liegt. — DasGeneral =Auditoriat hat hier=
nach die Militairgerichte mit Instruktion zu versehenund sorgfältig darauf zu achten,
daß bei Verletzung eines Militair=strafgesetzes durch Ausführung eines Befehls in
Dienstsachender §. 71. Theil I. desMilitair strafgesetzbuchsin diesemsinne
angewendetwird.“

§. 72.

Unbekanntschaftmit denMilitair=strafgesetzenund nichterfolgteAbleistung
des Diensteidesdarf weder als ein Grund zur Aufhebung der strafbarkeit, noch
zurMilderungderstrafe angesehenwerden.

7½.
Die Bestimmungender allgemeinenLandesgesetzewegender Verjährung

finden auf das Verbrechender Desertion, dessenstrafbarkeit durchVerjährung
niemalsaufgehobenwird, keineAnwendung.

Vergl. das Gesetzvom 15.April 1852. §. 1) Beilage Lttr. F.

§s.74.
Bei der Zumessungder im Gesetzangeordnetenstrafen sollen die höhe=

ren Grade derselbenjedesmaleintreten:
1) gegenVorgesetzte,welchean VerbrechenUntergebenerTheil nehmen;
2) wenn Verbrechen unter Mißbrauch der Waffen oder der dienstlichen
Autorität, oderwährendder Ausübung des Dienstesbegangenwerden)

3) wenn militairischeVerbrechenim Kriege oder unter demGewehr, oder
vor versammeltemKriegsvollkl d. h. vor einer im Dienst oder in
dienstlicherOrdnung versammeltenMannschaftvon mindestensdrei Per=
sonen— begangenwerden

4) wenn bei militairischenVerbrechensichMehrere zusammenrotten,oder
sichderselbenin GegenwarteinerVolksmengeschuldigmachen

5) wenn der Verbrecherbei seinerVernehmungvor Gericht frecherLügen
sichschuldigmacht.

s. 75.
Ist in den Militair=strafgesetzenArrest im Allgemeinen, ohne nähere

BezeichnungdesGrades desselbenangedroht,so sind darunteralle Grade dieser
strafart (F. 13.) begriffen. N9 C.76.

III. Aufhebung
der strafbar=
keit.

IV. Jumessung
der strafe.



V. schärfung
der strafe.

A. gegen
schildwachen,
einzelne Posten
und bewaffnete
Patrouilleurs.

B. beim Zu=
sammentreffen
mehrerer Ver=
brechen.

C. beim Rück=
fall.

— —
s. 76.

niedrigstestrafmaaß nichtangegeben,so kann die strafe innerhalbderGrenzen
der Disziplinarstrafgewaltim Disziplinarwegeverhängtwerden, insofernunter
den obwaltendenVerhältnissen, nach dem pflichtmäßigenErmessendes mit der

wirkt erscheint.
§.77.

Militair=strafgesetzenvorgeschriebenist, darf diesezwar das bestimmtehöchste
Maaß, aber nicht das doppeltedesselbenübersteigen.

Auch darf eineVerlängerungoderVerschärfungüber das höchsteMaaß
hinaus bei denjenigenstrafarten nicht stattfinden, bei welchendies ausdrücklich
untersagtist, wie bei demstrengenArrest, demstubenarrestund derkörperlichen
süchtigung. «

Vergl. den AllerhöchstenErlaß vom 6. Mai 1848; Beilage Littr. D.

s.78.
Alle von schildwachen, einzelnenPosten oder bewaffnetenPatrouilleurs

begangeneVerbrechensind, insofern dafür nicht besonderestrafen angedroht
worden,mit geschärfterstrafe zu belegen.

F. 79.
Treffen bei der Bestrafung mehrereVerbrechenzusammen, wofür in den

Militair=strafgesetzennur Arreststrafenangedrohtsind, so ist auf den schwersten
gegendenzu BestrafendenzulässigenArrestgradzu erkennen.

Uebersteigtin diesenFällen der stubenarrestoder der strengeArrest die
Dauer von sechsWochen, der gelindeoder der mittlereArrest aberdie Dauer
von zwölf Wochen, so ist nach F. 63. auf verhältnißmäßigenFestungsarrestoder
Festungsstrafezu erkennen.

s. s0.
Wer nach rechtskräftigerVerurtheilung, mag dieselbenach den Militair=

strafgesetzenodernach anderen Gesetzenerfolgt sein, von Neuem in ein Ver=
brechenderselbenArt verfällt, ist mit geschärfterstrafe zu belegen,soferndie
Gesetzefür den Rückfall in diesesVerbrechenkeinebesonderestrafe vorschreiben.

War wegeneines früher verübtengleichartigenmilitairischenVerbrechens
auf Festungsstraferechtskräftigerkannt, so tritt bei Bestrafung des Rückfalles
stets neben der sonst verwirktenstrafe die Versetzungin die zweiteKlasse des
soldatenstandesein.

8
Die strafe des Rückfalles darf jedochsowohl in den Fällen des . s0.

als
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als auch in denjenigenFällen, wo für denRückfall einebesonderestrafe gesetzlich
vorgeschriebenist, erst dann verhängtwerden,wenn gegendenAngeschuldigten
vor der Verübung des zu bestrafendenVerbrechenswegen eines früher began⸗
genen gleichartigen Verbrechens auf die ordentliche strafe rechtskräftig
erkanntist.

Anmerkung: Der 8. 81. ist durch 8. 12. des Gesetzesvom 15. April 1852. außer
Kraft gesetzt.Beilage Littr. E.

g. B2.
GegenGemeine,diewegengeringermilitairischerVergehungenbereitszweimal

gerichtlichbestraftund wegensolcherVergehungenzum drittenMal gerichtlich
zu bestrafensind, kann nebender verwirktenFreiheitsstrafe,wenn ihr bösartiges
Gemüth und ihre schlechteFührung die Fruchtlosigkeitder früher erlittenenstrafen
darthun, auf Versetzungin die zweiteKlasse dessoldatenstandeserkanntwerden.
Unteroffizierehaben in solchenFällen die Degradation verwirkt.

Jünfter Abschnitt.

Von der Bestrafung der Militairbeamten.

s. 83.
Militairbeamtesind sowohlwegenAmts=als wegengemeinerVerbrechen,

mit Ausnahme der in diesemstrafgesetzbuche(Th. I. Tit. 2. Abschn. 3.) aus=
drücklichbenanntenFälle, nachdenVorschriftender allgemeinenLandesgesetzezu
bestrafen.

Vergl. das Gesetzvom 15.April 1852. §. 1.) Beilage Littr. F.

s. 84.
Wenn gegenobereMilitairbeamteauf Freiheitsstrafezu erkennenist, so

müssendie gegenOffiziere zulässigenstrafarten eintreten.

K.s5.
Ist gegenMilitair=Unterbeamteauf Freiheitsstrafezu erkennen, so muß

gelinderArrest oderFestungsarresteintreten.

g.86.
GegenMilitairbeamteist mit der Verurtheilungzur KassationoderAmts=

entsetzungund bei denjenigen,welchevertragsmäßigauf Kündigung angestellt
sind, mit der Entlassung aus ihrem Dienstverhältniß, auf die in den allgemeinen
Landesgesetzenvorgeschriebenenstrafarten zu erkennen.

Zweiter



tairische Treue.
A. Verrath.

1. Hochverrath,
Majestätsver=
brechen,Landes=
verrath im Frie=
den.

2. Kriegs=
verrath.

IJweiter Titel.

Von den einzelnenVerbrechenund derenBestrafung.

Erster Abschnitt.

Von den militairischen Verbrechen der Personen des
soldatenstandes.

s. s#7.
Hochverrath,MajestätsverbrechenundLandesverrathim Friedensind,wenn

sie von Personen des soldatenstandes begangenwerden, zwar nach den allge=meinenLandesgesetzenzu beurtheilen,jedochist die danachverwirktestrafe zu
schärfen,sofern dieselbeeine Verschärfungzuläßt.

Vergl. zu den §§.86. 87. das Gesetzvom 15.April 1852. §. 1.) Beilage Littr. F.

*
Wer vorsätzlichdie Unternehmungendes Feindes befördert,oder zur Be=

günstigungdesselbendenPreußischenoderverbündetenTruppenNachtheilbereitet,
insbesonderewer

I) sichder, in den allgemeinenLandesgesetzenin Bezug auf denKrieg als
LandesverräthereibezeichnetenVerbrechenschuldigmacht,

2) demFeinde das Geheimniß desPostens, das Feldgeschreioder die Losung
offenbart,oder

3) zur Begünstigungdes Feindes
a) die ihm ertheiltenBefehle unausgeführt läßt, oder mangelhaftaus=
führt,

b) falscheMeldungen macht, oder richtigezu machenunterläßt,
begehteinenKriegsverrath und hat Versetzungin die zweiteKlasse dessoldaten=
standes, Kassation und Festungsstrafe, nach Umständen bis zu lebenswieriger
Dauer, oder, wenn durch den Verrath ein erheblicherNachtheil entstandenist,die Todesstrafeverwirkt.

Vergl. das Gesetzvom 15. April 1852. F. 13.) Beilage Littr. F.

K.s3.
Wer von verrätherischenHandlungen oder Absichten (P. 87. und 88.)

Kenntnißerhältund es unterläßt, seinenVorgesetztendies sofortanzuzeigen,istals Mitschuldigeranzusehen,und ebensowie der Verrätherselbstzu bestrafen.
s. 90.
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K.90.
Dagegensoll jederMitschuldigean einemVerrath (§9. 87. und 88.),

welchervon demselbenzu einerZeit, wo die Dienstbehördenicht schonander=
weitigdavonunterrichtetwar, und wo der Ausführung nochvorgebeugtwerden
kann, Anzeigemachtund seineMitschuldigenangiebt, mit strafe verschontwerden.

s. 91.
Wer nach seinemEintritt in den soldatenstand sich durch Entweichung

seinenmilitairischenDienstverhältnissenentzieht, begeht das Verbrechender
Desertion. .

§.92.
Bei Unteroffizierenund Gemeinendes Dienststandesgilt, so lange sie

nicht das Gegentheilbeweisen,dieVermuthung für das VerbrechenderDesertion,
wenn sie

1) von ihrem Truppentheil oder Kommando sich ohne Urlaub entfernen,
und in Friedenszeitenüber 48 stunden, in Kriegszeitenaberüber 24
stunden ausbleiben,

2) den auf bestimmteZeit erhaltenenUrlaub länger als 8 Tage über=

B. Desertion
1. Begriff.

2. Umstande,
welchedie Ver=
muthung für
das Verbrechen
der Desertion
begründen.
a) gegenPer=

Dienststandes.

sichnicht sofort gestellen
3) in Kriegszeiten es unterlassen,sich dem Truppentheil, von welchemsie
abgekommensind, oder dem nächstenTruppentheilsobaldals möglich
wieder anzuschließen,oder

4) sich nach beendigterKriegsgefangenschaftnicht sofort bei den Truppen
melden. ·

Vergl. den nachfolgendenAllerhöchstenErlaß vom 29. Oktober 1859., betreffenddie
Modifizirung der Bestimmungendes8. 92. Nr. 1. und 2. und des §. 97:
Auf Ihren Antrag will Ich zu den 88. 92. Nr. 1. 2. und 97. Theil I. des

Militair- strafgesetzbuchsFolgendes bestimmen:
I. Bei GemeinendesDienststandes,welchenochnicht volle sechsMonate dienen,

soll in Friedenszeitendie Vermuthungfür das Vergehender Desertion bis zum Be=
weisedesGegentheilserst dann gelten, wenn sie sichvon ihren Truppentheilenohne
Urlaub entfernenund über 14 Tage ausbleiben, oder den auf bestimmteZeit erhaltenen
Urlaub länger als 14 Tage überschreiten.

dienen, in Friedenszeiten entweichenund innerhalb 14 Tagen, oder wenn sie auf
bestimmteJeit beurlaubt waren, innerhalb 14 Tagen nach Ablauf des Urlaubs frei=
willig zurückkehren,sollen sie nicht mit der strafe der Desertion, sondern nur mit
der strafe der unerlaubtenEntfernungoderUrlaubsüberschreitungbelegtwerden.

III. Die vorstehendenBestimmungenunter I. und II. bleibenaußerAnwendung,
wenn die vorbezeichnetenGemeinen

1) zu einemKommando,oder
2) zu
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2) zu einemTruppentheil, der in Friedenszeitenkriegsbereitoder mobil ge—
machtist,

gehören, vielmehrbewendetes alsdann bei den Vorschriftender 88. 92. Nr. 1. 2.
und 97. Theil I. des Militair=strafgesetzbuchs. -

IV. Diese Verordnung tritt sofort in Kraft und ist auf alle bis jetzt nochnicht
rechtskräftigerledigteFälle anzuwenden.

Berlin, den 29. Oktober 1859.

Im Namenseiner MajestätdesKönigs.
(gez.)Wilhelm, Prinz vonPreußen,Regent.

(gegengez.)von Bonin.
An denKriegsminister.

g.93.
GegenOffizieredes DienststandesbegründendieseUmstände(§. 92.) erst

in Verbindungmit andernnahenAnzeigendie Vermuthungder Desertion.

K 24.
b)gegendie Gegen die auf unbestimmteZeit von ihren TruppentheilenBeurlaubten
osweese undgegenReservistengilt, bis zumBeweisedesGegentheils,dieVermuthungZeit von ihren
Truppentheilenfür das Verbrechender Desertion,
Beurlaubten
undgegenRe= 1) wenn sie ohne Erlaubniß auswandern oder in fremde Kriegsdienste
: treten,

2) wenn sie
a) nach Empfang der Einberufungsorder von ihrem bisherigenWohn=
ort ohne Erlaubniß sich entfernen,oder sichversteckthalten, oder

b) die vorgeschriebeneMeldung ihrer Aufenthaltsveränderungbei der
Landwehrbehördeunterlassenhaben,

und sichauchdann nichteinfindenodermelden,sobaldeineöffentlicheAufforde=
rung erfolgt, oderder Krieg ausbricht.

Vergl. denArtikel 59. der VerfassungdesNorddeutschenBundes.

K.95.
3.strafegegen Die Desertion in Friedenszeitenist
——— 1)dasersteMal mitsechsmonatlicherbiszweijährigerFestungsstrafe,

Friedens= 2) beimerstenRückfall mit zwei=bis vierjährigerFestungsstrafe,
— 3) beim zweitenRückfall mit Ausstoßung aus dem soldatenstandeund

zehn- bis fünfzehnjährigerBaugefangenschaft
zu bestrafen.

§. 96.
Wer sich der Dersertion im Frieden schuldigmacht, nachdemer *

e⸗
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Desertionim Kriege rechtskräftigverurtheiltworden, hat vier- bis zehnjährige
Festungsstrafeverwirkt.

s. 97.
DiejenigenPersonendesDienststandes,welchein Friedenszeitenentweichen,

und innerhalb acht und vierzigstunden, oder wenn sie auf bestimmteZeit beur=
laubt waren, innerhalb acht Tagen nach Ablauf desUrlaubs freiwillig zurück=
kehren,sollen nicht mit der strafe der Desertion, sondern nur mit der strafe
der unerlaubtenEntfernung, oder Urlaubsüberschreitungbelegtwerden.

Vergl. die Anmerkungzu §. 92. Theil I. diesesGesetzbuchs.

s. 98.
Wer nach seinerEntweichung im Frieden innerhalb Jahresfrist freiwillig

zurückkehrt,ist mit demniedrigstenGrad der verwirktenFreiheitsstrafezu belegen,
und wenn er sich im erstenVerübungsfall befindet, so kann bei besondersmil=
derndenUmständenvon der außerdemfür das Verbrechender Desertionvor=
geschriebenenstrafe abgegangenwerden(§. 103.).

s. 99.
Die Desertionin Kriegszeitenist das ersteMal mit sechs=bis zehnjähriger

Festungsstrafe,im Rückfall abermit demTode zu bestrafen.

g. 100.
Wer von seinem Posten vor dem Feinde, oder aus einer belagerten

Festungdesertirt,oderwer zum Feindeübergeht,ist mit demTode zu bestrafen.

d 101.
Haben in Friedenszeitenzwei oder Mehrere ein Komplott zur Desertion

gemacht,und die letztereausgeführt, so hat jeder Theilnehmer fünf- bis zehn—
sährige Festungsstrafeverwirkt. Liegt dabei ein Rückfall zur Bestrafung vor,
so wird die wegen der Desertion an sichverwirkteFreiheitsstrafe(§. 95.) durch
Verlängerung um fünf bis zehn Jahre geschärft.

Ist in Fällen, wo ein Komplott zur Desertion gemachtworden, die De=
sertionnicht ausgeführt und liegt der Fall eines beendigtenVersuchs vor, so ist
die strafe auf zweiDrittel; liegt der Fall einesnicht beendigtenVersuchsvor,
auf die Hälfte der strafe herabzusetzen,welchezu erkennensein würde, wenn
die Desertionzur Ausführunggekommenwäre.

Gegen den Anstifter des Komplotts und den Rädelsführer wird die
hiernachvon denTheilnehmernverwirktestrafe des ausgeführtenoder versuchten
Desertionskomplottsum die Hälfte verschärft.

. 10.
In Kriegszeiten haben die Theilnehmer eines Desertionskomplotts, wenn

die Desertionzur Ausführung gekommenist, und nicht der Fall des 9. 100.
Bundes=Gesetzbl.1867. 31 vor⸗

b) in Kriegs=
zeiten.

e) im Komplott.
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vorliegt, Ausstoßungaus demsoldatenstandeundzehn=bis zwanzigjährigeBau=
gefangenschaftverwirkt.

Ist die Desertion nicht ausgeführt, so ist die strafe nach den Grund=
sätzendes 9. 101. zu ermäßigen.

Den Anstifter des Desertionskomplottsund den Rädelsführer aber trifft,
die Desertion mag ausgeführt sein oder nicht, die Todesstrafe.

. 103.
Außer der Freiheitsstrafeist bei dem Verbrechen der Desertion, insofern

nicht Ausstoßung aus dem soldatenstandeeintretenmuß, auf Versetzungin die
zweiteKlassedes soldatenstandeszu erkennen.

s. 104.
Gegen Deserteure,welchenach dem Attest einesMilitairarztes zur Auf=

nahmein eine Festungs=strafsektion,sowiezur FortsetzungdesMilitairdienstes
untauglich sind, ist, insofernnicht Ausstoßung aus dem soldatenstandeeintreten
muß, auf Entlassungaus demMilitairverhältniß und, statt der gesetzlichver=
wirkten Festungsstrafe,auf verhältnißmäßigeZuchthausstrafezu erkennen.

Anmerkung: An die stelle der im §. 104. erwähnten Juchthausstrafe ist in Folge
der neuerenGesetzgebung„Gefängnißstrafe“ getreten.

. 105.
Militairsträflinge,welcheaus der strafabtheilungentweichen,sind jederzeit

mit körperlicherZüchtigungzu belegen.
Außer dieserstrafe trifft sie:
a) in Friedenszeiten,insofern nicht der Fall des §F.101. vorliegt, sechs=
wöchentlicherstrenger Arrest und Versetzung in die zweite Klasse des
soldatenstandes;

b) im Rückfall aber, sowie
JO)in Kriegszeiten

die strafe der Desertionnach§#.95 ff.
Jedoch soll weder in dem Fall zu Littr. b. noch in anderenDesertions=

fällen, bei Bestimmungder strafe, die ersteEntweichungaus der strafabthei=
lung (Littr. a.) als ein Desertionsfallmitgerechnetwerden.

Vergl. den AllerhöchstenErlaß vom 6. Mai 1848. Beilage lLttr. D.

g. 106.
Auf ein erhöhtes strafmaaß innerhalb der gesetzlichvorgeschriebenen

Grenzenist gegendiejenigenDeserteurezu erkennen,welche
1) entwichensind, während sie mit einer Dienstleistungbeauftragtwaren;
2) von ihrenMontirungsstückensolchemitgenommenhaben, derensienicht
nothwendigzu ihrer Bekleidungbedurften;

3) unter
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3) unterMitnahme ihrerWaffen oderihresDienstpferdesentwichensind;,
4) die Entweichungmit Gewalt an sachen verübt, oder
5) zur Verheimlichungihres Verbrechenseinen falschenNamen sich bei—
gelegthaben.

s. 107.
Auf geschärfteFreiheitsstrafeist gegenDeserteurezu erkennen,wenn sie

1) vor ihrer rechtskräftigenVerurtheilung wegen Desertion dieses Ver—
brechenwiederholen;

2) bereits wegen Desertion im Frieden rechtskräftigverurtheilt sind, und
das Verbrechender Desertionim Kriege begehen;

3) zum Dienstegehörenund in ausländischeMilitairdienstetreten.

g. 108.
Gegen Personen, deren man nach der Entweichung nicht habhaft werden

kann, ist nachVorschrift der strafgerichts=Ordnungdas Kontumazialverfahren
einzuleiten. Findet sich der Abwesendeauf die öffentlicheVorladung nicht ein,
so ist er durch das Kontumazial=Urtheil für einen Deserteur zu erklären) auch
ist zugleichauf die Konfiskation seinesVermögens zu erkennen.

Vergl. zu den s§. 108. 109. das Gesetz, betreffenddie an stelle der Vermögenskonfis=
kationgegenDeserteureund ausgetreteneMilitairpflichtige zu verhängendeGeld=
buße, vom 11. März 1850. (Gesetzsamml. für dieKöniglich Preußischenstaaten
für 1850. s. 271.) — Beilage Liüttr. E. — wonach an die stelle derVermögens=
konfiskationals strafe gegenabwesendeDeserteureGeldbußevon funfzig bis
EintausendThalern getretenist.

s. 109.
Gegen Personen des soldatenstandes, welche nach einem Gefecht oder

Rückzugevermißtwerdenund innerhalbeinesJahres nach geschlossenemFrieden
und nachAuslieferungder Gefangenenvon ihrem Lebenund Aufenthalt keine
Nachrichtgeben, tritt, nach fruchtloserVorladung durch die öffentlichenBlätter,
die Vermuthungdes erfolgtenTodes ein, und findetgegensiedasKontumazial=
verfahren zum Jweck der Vermögenskonfiskationnicht statt, insofern sich nicht
späterermittelt, daß sie desVerbrechensderDesertionsichschuldiggemachthaben.

s. 110.
Wer ein zu seinerKenntniß gelangtesDesertionsvorhabenseinemVor=

gesetztenanzuzeigenunterläßt,hat, nachMaaßgabeder strafbarkeit diesesVor=
habens,Arrest bis zu drei Wochen,in Kriegszeitenaber sechsmonatlichebis ein=
jährigeFestungsstrafeverwirkt.

Ist dasDesertionsvorhabenzurAusführung gekommen,währendes durch
rechtzeitigeAnzeigehätteverhindertwerdenkönnen,so ist die Unterlassungder
Anzeigemit sechswöchentlichemstrengenArrest bis sechsmonatlicherFestungsstrafe,
in Kriegszeitenabermit ein=bis dreijährigerFestungsstrafezu ahnden.

31- GH.111.

4. strafe gegen
abwesendeDe=
serteure.

5. strafe der
Mitwissenschaft
u. Hülfleistung.



6. strafe gegen
Invaliden.

C. Verstüm=
melung.

D. simulation.

— —
=

Wer einenAndern zur Desertionverleitet,ohneselbstzu desertiren,oder
wer einem DeserteurwesentlicheHülfe zum Entkommen leistet, ist ebensozu be=
strafen,als ob er selbstzu derZeit, wo er diesesVerbrechenverübt,zum ersten
Male desertirtwäre.

Ist die Desertion nicht zur Ausführung gekommen,so muß die straf=
barkeit des Verleiters und des Gehülfen, ebensowie des Thäters selbst, nach
den allgemeinenGrundsätzenüber die Bestrafung des Versuchs einesVerbrechens
beurtheiltwerden.

. 112.
Wenn Inwvaliden,welchezu besonderenDienstleistungennicht kommandirt

sind, aus den Invaliden=Versorgungsanstalten(Invalidenhäusern, Veteranen=
sektionen, Invaliden=Kompagnien)entweichen,so sind sie nicht als Deserteure
zu verfolgenund zu bestrafen,sondernnur mit der strafe der unerlaubtenEnt=
fernungzu belegen.

K.113.
Wer in der Absicht, zum Dienst sich untauglichzu machen,seineVer=

stümmelung oder Verunstaltung bewirkt, soll, wenn er dieseAbsicht nicht voll=
ständigerreichthat, sondernnoch zu Dienstleistungenund Arbeiten für mili=
tairischeZweckeverwendetwerdenkann, in die zweiteKlasse des soldaten=
standes versetztund mit sechswöchentlichemstrengenArrest oder mit Festungs=
strafe bis zu sechsMonaten, in Kriegszeitenaber mit sechsmonatlicherbis
zweijährigerFestungsstrafebelegtund zur AbleistungseinerDienstverpflichtung
in eineArbeiter=Abtheilungeingestelltwerden.

Hat die VerstümmelungoderVerunstaltungaberdie gänzlicheUntauglich=
keit zu Dienstleistungenund Arbeitenfür militairischeZweckezur Folge, so ist
Ausstoßung aus dem soldatenstandeund ein bis dreijährigeBaugefangenschaft
verwirkt.

*p
Ebenso, wie derjenige,welchersichselbstverstümmeltoderverunstaltethat,

ist zu bestrafen,wer einen Anderen mit dessenZustimmung in der Absicht, ihn
zum Dienst untauglich zu machen,verstümmeltoder verunstaltet.

Hat er hierbei zugleich eine besondereAmts= oder Berufspflicht verletzt,
so soll jederzeitzugleichauf Amtsentsetzung,oder auf denVerlust der Befugniß
zur Betreibung der Kunst oder des Gewerbes für immer oder auf bestimmte
Zeit erkanntwerden.

s. 115.
Wer durch wahrheitswidrige Vorschützungvon Krankheiten, oder durch

ähnlichebetrüglicheMittel, sich der Verpflichtungzum Militairdienst zu ent=
ziehensucht,ist in die zweiteKlassedes soldatenstandeszu versetzenund mit

sechs
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sechswöchentlichemstrengenArrest oder mit Festungsstrafe bis zu sechsMo=
naten, in Kriegszeitenaber mit sechsmonatlicherbis zweijährigerFestungsstrafe
zu belegen.

s. 116.
Die Verletzung der Dienstpflichtenaus Furcht vor persönlicherGefahr

ist ebensozu bestrafen,wie die Verletzungder Dienstpflichtenaus Vorsatz.

§. 117.
Wer im Kriege vor dem Feinde aus Feigheit zuerstdie Flucht ergreift

und dieKameraden durchWorte oderZeichenzur Flucht verleitet, hat die Todes=
strafeverwirkt und kann auf der stelle niedergestoßenwerden.

s. 118s.
Wer außerdemaus Furcht vor persönlicherGefahr seinerDienstpflicht

zuwider handelt, insbesonderewer:
I) vor demFeindedie Flucht ergreift,heimlichzurückbleibt,sichwegschleicht
oder versteckthält,

2) Munition oderWaffen von sichwirft, oderim stiich läßt,
3) irgendein Leidenwahrheitswidrigvorschützt,um zurückzubleibenund der
Gefahr sichzu entziehen,

soll mit Versetzungin die zweiteKlassedes soldatenstandesund mit strengem
Arrest oder Festungsstrafebis zu drei Jahren belegt werden, insofern ihn
nichtnach§. 116 einehärterestrafe treffenmuß.

& 119.
Wenn aus einer solchenVerletzungderDienstpflichten(§9. 116. und 118.)

Nachtheil entstanden,oder zu befürchtengewesenist, insbesonderewenn dadurch
PreußischeUnterthanenoder Verbündete in Gefangenschaftgerathen, verwundet
worden, oder ums Leben gekommensind, so ist auf Versetzungin die zweite
Klasse des soldatenstandesund dreijährigebis lebenswierigeFestungsstrafe,oder
selbstauf Todesstrafezu erkennen.

C.120.
Legt jedochin denFällen der V. 116. 118. und 119 derAngeschuldigte

vor seinerVerurtheilung oder vor Vollstreckungder strafe hervorstechendeBe=
weisevon Muth ab, so kann die strafe unter das niedrigstegesetzlicheMaaß
herabsetzt,nach Umständenauch ganz erlassenwerden.

o.
Die strafe, welchedenKommandanteneinerbelagertenFestungund die

mit ihm für die Vertheidigungdes Platzes verantwortlichenOffiziere wegen
Mlicht=

II. Verletzung
derDienstpflich=
ten aus Furcht
vor persönlicher
Gefahr.
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Mlichtverletzungtrifft, ist jedesmalzu verschärfen,wennsie den ihnenertheilten
besonderenInstruktionen zuwiderhandeln. sind darin für bestimmteFälle
strafen angedroht, so ist danachdie strafbarkeit der Pfflichtverletzungin solchen
Fällen zu beurtheilen.

K.122.
Wer unter Abweichungvon dem vorgeschriebenenDienstweg Gesucheoder

Beschwerdenanbringt, soll mit Arrest bestraftwerden.

C.123.
Wer außer dem Dienst demVorgesetztenoder dem Höherenim Range

die schuldigeAchtung und Ehrerbietungnicht erweist, ist mit Arrest zu bestrafen.

s. 124.
Wer im Dienst sich achtungswidriggegendenVorgesetztenbeträgt, laut

Beschwerdeführt, oder auf einen erhaltenenVerweis, ohne von demVorgesetzten
dazu aufgefordertzu sein, sichgegendenselbenverantwortet, ist nach Umständen
mit mittleremoderstrengemArrest zu bestrafen.

Wenn die achtungswidrigenAeußerungenin BeleidigungendurchWorte,
Geberdenoder Zeichen,oder in wörtlicheDrohungenübergegangensind, oder
wenn das Verbrechen vor versammeltemKriegsvolk verübt worden ist, so tritt
strengerArrest von mindestensvier Wochen oder Festungsstrafebis zu drei
Jahren ein. Auch kann gegenOffiziere in solchenFällen, bei besonderser=
schwerendenUmständen, außer der Freiheitsstrafe auf Dienstentlassungerkannt
werden.

K.125.
UngehorsamgegenDienstbefehledurchNichtbefolgung,Abänderungoder

Ueberschreitungderselbenist mit Arrest zu bestrafen.
Ist durch den Ungehorsamein erheblicherNachtheil für den Dienst ent=

standen,oder zu besorgengewesen,so tritt Festungsstrafebis zu zehnJahren
ein. Im Kriege kann diesestrafe bis zu lebenswierigerDauer verlängert
werden.

9 126
Wer die Absicht, einen erhaltenenDienstbefehl nicht zu befolgen, durch

Worte oder Geberden, durch Entlaufen, Losreißen, oder sonst durch Hand=
lungenzu erkennengiebt, die jedochnichtin ThätlichkeitengegendenVorgesetzten
oder in denVersuch zu diesemVerbrechenübergehen,imgleichenderjenige,
welcher den Vorgesetztenüber einen erhaltenenDienstbefehl oder Verweis zur
Rede stellt, ist mit strengemArrest von mindestens vier Wochen oder mit
Festungsstrafebis zu drei Jahren zu bestrafen.

s. 127.
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C.127.
Wird das Verbrechender ausdrücklichenVerweigerungdes Gehorsams

oder der Widersetzlichkeit(§. 126.) vor versammeltemKriegsvolk verübt, oder
sind damit BeleidigungendurchWorte, GeberdenoderZeichen,oderderVersuch

strafebis zu zehnJahren und, nachUmständen,auf Dienstentlassung,im Kriege
aber auf Festungsstrafebis zu zwanzigJahren und auf Dienstentlassung,oder
nachUmständenauf Entfernungaus demOffizierstandezu erkennen(I. 185.).

K.128.
Wer einen seinerVorgesetztenthätlich angreift, oder denselbenmit der

Waffe anzugreifenversucht,hat im Kriege die Todesstrafeverwirkt.
Im Frieden tritt wegen diesesVerbrechens zehnjährigebis lebenswierige

Festungsstrafe,insofern aber die Thätlichkeit in schwereKörperverletzungüber=
gegangenist, oderanderebesonderserschwerendeUmständevorhandensind, eben=
falls die Todesstrafeein.

Gegen Offiziere ist, wenn nicht die Todesstrafe verwirkt ist, außer der
Freiheitsstrafeauf Dienstentlassung,oder nach Umständen auf Entfernung aus
dem Offizierstandezu erkennen.

d. 129.
Hat der Vorgesetztedurch Ueberschreitungder Grenzen seiner rechtmäßigen

Gewalt, oderdurchherabwürdigendeBehandlungdesUntergebenen,denselbenin
den Fällen der 99. 123.—128. zu dem Verbrechengegendie subordination ge=
reizt, so ist dies nicht allein ein Milderungsgrundbei Zumessungder strafe,
sondernes kann alsdann auch von den außer der Freiheitsstrafe sonst zu er=
kennendenstrafen abgegangen,und in denFällen des J. 128., wenn Todes=
strafe verwirkt sein würde, statt derselbenauf zehnjährigebis lebenswierige
Festungsstrafeerkannt, wenn aberFestungsstrafeeintritt, bis auf das Maaß von
fünf Jahren herabgegangenwerden.

K.130.
Beleidigungender UntergebenengegenVorgesetzte,auch wenn sie außer

demDienst verübtwerden,sind als Vergehungengegendie subordination an=
zusehenund nach. 124. und 128. zu bestrafen.

s. 131.
Bei Bestimmungdes strafmaaßes wegenBeleidigungenist, außer den

allgemeinenZumessungsgründen,das militairischeRangverhältnißdesBeleidigten,
nicht aber dessenstandesverhältniß im bürgerlichenLeben zu berücksichtigen.

« Hat der Vorgesetztedie ihm widerfahreneEhrenkränkungdurch eine gesetz=
widrige Behandlung des Untergebenenherbeigeführt,oder demselbendurch un=

pas=

E. Thätliche
Widersetzung
und versuchter
Angriff mit der
Waffe.

F. Beleidi=
gungender Un=
tergebenengegen
Vorgesetzte.
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passendeVertraulichkeitVeranlassunggegeben,die schuldigeAchtungzu vergessen,
so ist die sonstverwirktestrafe nach §. 129. zu mildern.

sind Beleidigungendurch Verbreitungschmähenderschriften oder Dar=
stellungen vorgefallen, so ist die an sich verwirktestrafe der wörtlichenBe=
leidigung zu schärfen.

8. 132.
Wer einen Vorgesetztenoder einen Höheren im Range aus dienstlicher

Veranlassung zum Zweikampf herausfordert,ist mit FestungsarrestoderFestungs—
strafe von mindestensEinem Jahre und mit Dienstentlassungzu bestrafen.

Gleiche strafe soll denjenigentreffen, der eine solcheHerausforderungan—
nimmt.

d. 133.
Die Vollziehung eines solchenZweikampfs (F. 132.) ist mit Festungsarrest

oder Festungsstrafevon mindestensfünf Jahren und mit Dienstentlassungzu
bestrafen.

s. 134.
Wer sichgegenWachen(Ronden,Patrouillen, schildwachen,sauvegarden,

Eskorten und Kasernenwachen,überhauptmilitairischeWachen jederArt), welche
in Ausübung des Dienstes begriffen und als solchezu erkennensind, der Be=
leidigung, des Ungehorsamsoder derWidersetzlichkeitschuldig macht, ist ebenso
zu bestrafen,als wenner das VerbrechengegeneinenVorgesetztenverübthätte.

Eine gleicheBestrafung findet statt, wenn ein solchesVerbrechengegen
Landgendarmenbei Ausübung ihres Dienstesbegangenwird.

s. 135.
Wer vor versammeltemKriegsvolk in der Absicht, seineKameraden zur

Verweigerungdes Gehorsamsgegenihren Vorgesetztenzu verleiten,oder von
demselbenetwaszu erzwingen,oder ihn von einer Diensthandlungabzuhalten,
sich ungeziemendbeträgt oder laut Beschwerdeführt, soll, selbstwenn *
begründetwäre, nachMaaßgabe des zu befürchtengewesenenoder wirklichg
stiftetenNachtheils, mit sechs-bis zwanzigjährigerFestungsstrafeund nach Um
ständenmit Dienstentlassung„in Kriegszeitenaber mit demTode bestraftwerden.

Gleichestrafe trifft denjenigen,der auf andereWeise seineKameraden
zumUngehorsam oder zur WidersetzunggegendenVorgesetztenzu verleitensucht,
insofern nicht der Fall des §. 137. vorliegt.

s. 136.
Wer die Absicht,in Beziehungauf denDienstMißvergnügenunterseinen

Kameradenzu erregen,durchWorte oderandereAeußerungenzu erkennengiebt,
soll mit Arrest, oder mit Festungsstrafebis zu drei Jahren, im Kriege aber mit
strengemArrest, odermit Festungsstrafebis zu sechsJahren belegtwerden.

K, 127.
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§.137.

Wenn zwei odermehrerePersonendes soldatenstandeswegenVerübung
eines Verbrechens gegen die subordination vorher übereingekommensind, so
sollen Anstifter und Theilnehmer der Meuterei mit der für das vollendeteVer=
brechenvorgeschriebenenstrafe, und wenn dasselbeausgeführt worden ist, mit
dieserstrafe in geschärftemMaaß belegtwerden.

K.138.
DagegensollendiejenigenTheilnehmer,welchevon der Meuterei zu einer

Zeit, wo die Dienstbehördenicht schon anderweitigdavon unterrichtetwar und
wo der Ausführungnochvorgebeugtwerdenkann, vollständigeAnzeigemachen,
und ihre Mitschuldigen angeben,mit strafe verschontwerden.

E.139.
Wer von einer MeutereiKenntnißerhält, und aus Fahrlässigkeitunter=

läßt, davon der DienstbehördesofortAnzeigezu machen,soll mit Arrest, oder
mit Festungsstrafebis zu drei Jahren belegtwerden.

Unterläßter aber die Anzeigeaus Vorsatz, so trifft ihn die strafe des
Theilnehmers.

C. 140.
Wenn drei oder mehrerePersonen sich öffentlichzusammenrottenund die

Absichtzu erkennengeben,sichdemVorgesetztenmit vereinterGewalt zu wider=
setzen,oder etwas von ihm zu erzwingen, oder Rache an ihm zu nehmen, so
sollenAnstifter, Anführer und Rädelsführerdes Aufruhrs mit demTode, die
übrigenTheilnehmerabermit zehn=bis zwanzigjährigerFestungsstrafeund Ver=
setzungin die zweiteKlasse des soldatenstandes bestraftwerden.

Hat an dem Aufruhr ein VorgesetzterTheil genommen,so ist er mit der
strafe des Anstifters zu belegen. Haben mehrereVorgesetztean demVerbrechen
Theil genommen, so trifft den höchstenunter ihnen, und bei gleichemDienst=
grad den Dienstältesten,die strafe des Anstifters.

s. 141.
Ist der Aufruhr in der Nähe des Feindes, oder mit bewaffneterHand,

oderunterGewaltthätigkeitengegenVorgesetzteverübtworden,so sind nichtnur
Anstifter, Anführer und Rädelsführer, sondernauch die übrigenTheilnehmer
mit demTode zu bestrafen.

s. 142.
Diejenigen, welchepersönlichoder namentlich von dem Vorgesetztenzum

Gehorsam aufgefordertworden sind, und nichtFolge geleistet haben, sowie
Trommelschläger,Hornisten oder Trompeter, welchein derAbsicht, den Aufruhr
zu befördern,geschlagenodergeblasen,imgleichendiejenigen,welchedurchAuf=
Bundes=Gesetzbl.1867. 32 ruhr=

K. Meuterei.

L. Militairi=
scherAufruhr.
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ruhrzeichenzu dem Verbrechenaufgeforderthaben, sollenmit der strafe des
Anstiftersbelegtwerden.

2
Wenn die Theilnehmer an einemAufruhr auf den Befehl des Vorgesetz=

ten zur Ordnung und zum Gehorsamzurückkehren,und das Verbrechennoch
keineweitere nachtheiligeFolgen gehabt hat, so sollen Anstifter, Anführer und
Rädelsführer mit zwei=bis sechsjähriger,die übrigen Theilnehmeraber mit
Festungsstrafebis zu zweiJahren belegtwerden.

In Ansehung der letzterendarf nach Umständenselbstder gänzlicheErlaß
der strafe stattfinden.

K.144.
Personen des soldatenstandes, die an einem Aufruhr von Civilpersonen

als Anstifter, Rädelsführer oder Gehülfen Theil nehmen, sind mit der in den
allgemeinenLandesgesetzenvorgeschriebenenstrafe in geschärftemMaaß zu belegen.

Nehmen sie aber mit bewaffneterHand an einem solchenAufruhr Theil,
so sind sie ebensozu bestrafen,als wenn sie an einem militairischenAufruhr
Theil genommenhätten.

Vergl. das Gesetzvom 15.April 1852. §. 1; Beilage Lättr. F.

K.145.
Wer im Kriege ohne gerechtfertigteVeranlassung fremdeUnterthanen,

oder gefangenefeindlicheMilitairpersonen mißhandelt, körperlichverletzt, oder
tödtet, soll ebenso, als ob das Verbrechen an diesseitigenUnterthanen verübt
worden wäre, bestraft und die strafe geschärftwerden, wenn der Beschädigte,
als das Verbrechenan ihm begangenwurde, krankoderverwundet,oder unter
besonderenmilitairischenschutz gestelltwar.

s. 146.
Unerlaubtes Beutemachenist mit strengemArrest oder mit Festungsstrafe

bis zu zwei Jahren, und nachUmständenzugleichmit Versetzungin die zweite
Klassedes soldatenstandeszu belegen.

s. 147.
Mit geschärfterFestungsstrafeund außerdemmit Versetzungin die zweite

Klasseist diesesVerbrechen(I. 146.) zu bestrafen,wennes verübtwird:
1) unter eigenmächtigerEntfernung von dem dienstlichangewiesenenMatze,
2) an sachen der in KriegsgefangenschaftbefindlichenPersonen.

Wer aber, um Beute zu machen, außer dem GefechtPersonen schwerverwundet
odertödtet,kannmit Festungsstrafebis zu lebenswierigerDauer, oder,nachUm=
ständen, selbstmit dem Tode bestraftwerden.

s. 148.
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s. 148.
Wer im Kriege ohne Erlaubniß des kommandirendenGenerals oder gegen

ein ausdrücklichesVerbot, beweglichesGut der Landesbewohnerim diesseitigen
oder fremden, selbst feindlichenstaatsgebiet, mit Androhung oder Ausübung
von Gewalt sichzueignet,ist wegenPlünderung mit Versetzungin die zweite
Klassedes soldatenstandes,körperlicherZüchtigungund mehrjährigerFestungs=
strafe zu belegen,welche,wenn die Plünderung von Mehreren gemeinschaftlich
verübt worden, bis zu zehn Jahren erhöhtwerdenkann.

sind bei Verübung einerPlünderung durchGewaltthätigkeitenPersonen
körperlichschwerverletztoder getödtetworden, so tritt außer der Versetzungin
die zweite Klasse des soldatenstandes und körperlicherZüchtigung, zehnjährige
bis lebenswierigeFestungsstrafe,oder, bei besonderserschwerendenUmständen,
die Todesstrafeein.

Vergl. denAllerhöchstenErlaß vom 6. Mai 1848) Beilage Lättr. D.

***
Bei der Plünderung im Komplott sind Anstifter und Rädelsführermit

der Todesstrafe, die übrigen Theilnehmer aber mit Versetzung in die zweite
Klassedes soldatenstandes,körperlicherZüchtigungund mehrjährigerbis lebens=
wieriger Festungsstrafe,oder, bei besonderserschwerendenUmständen, mit der
Todesstrafezu belegen.

. 150.
Muthwillige oderbosbafteZerstörungfremdenEigenthumsist in Kriegs=

zeitenmit strengemArrest, oder mit Festungsstrafebis zu zwei Jahren, im Fall
besonderserschwerenderUmständeaber,wie Münderungzu bestrafen.

. 151.
Wer ohne dienstlicheBefugniß Kriegsschatzungen,oder Zwangslieferungen

erhebt,imgleichenderjenige,welcherseineRequisitionsbefugnissedurchMehrerhe=
bung vorsätzlichüberschreitet,soll mit Festungsstrafebis zu drei Jahren, und
wenn das Verbrechenmit Androhung oder Verübung von Gewaltthätigkeiten
verbundengewesen,mit Festungsstrafebis zu zehnJahren bestraftwerden.

sind die Gewaltthätigkeitenin schwereKörperverletzungoder Tödtung
übergegangen,so ist zehnjährigebis lebenswierigeFestungsstrafe,odernach Be=
wandtnißder Umständedie Todesstrafezu verhängen.

Ward das Verbrechenin eigennützigerAbsichtverübt, so tritt die strafe
der Plünderungein.

s. 152.
Nachzügleroder Personen, die unter dem Vorwand der Krankheitoder

Ermattung hinter den Truppen zurückbleiben,und den LandesbewohnernNah=
rungs=oderBekleidungsstückewegnehmen,sindwegenMarodirensmit Versetzung

32. in

2. Plünderung.

3. Muthwillige
oder boshafte
Jerstörung oder
Beschädigung,
insonderheit
Brandstiftung.

4. Erpressung,
a) durchKriegs=
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rungen.

b) durchMa=
rodiren.
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in die zweite Klasse des soldatenstandes, körperlicherZüchtigung und Arrest
oderFestungsstrafebis zu zweiJahren, wenn aberbei demMarodiren Gewalt
an Personenverübtwordenist, mit der für das Verbrechender Plünderung
vorgeschriebenenstrafe zu belegen.

Vergl. denAllerhöchstenErlaß vom 6. Mai 1848) Beilage Littr. D.

C.153.
Wer sachen, von denener weiß, daß sie durch strafbareGewaltthätigkeit

im Kriegeerlangtsind, von demjenigen,welcherdiesesVerbrechenbegangenhat,
aus gewinnsüchtigerAbsichtin Verwahrungnimmt oderan sichbringt, soll mit
strengemArrest oder mit Festungsstrafebis zu zwei Jahren und, nach Be=
wandtnißder Umstände,mit Versetzungin die zweiteKlassedessoldatenstandes
belegtwerden.

g.154.
Wer die ihm zur eigenenBenutzung gegebenenDienstgegenständeverdirbt

oder absichtlichverderbenläßt, oder sichderselbenohne Erlaubniß entäußert,hat
Arrest oderFestungsstrafebis zu Einem Jahr, bei erschwerendenUmständenaber,
insbesonderewenn er seineWaffen, seinDienstpferd oderdas Futter desselbenver—
untreut, oder wenn dieBeschädigungaus Bosheit verübt ist, außer derFreiheits—
strafe,die Versetzungin die zweiteKlassedes soldatenstandesverwirkt.

s.155.
Wer die ihm dienstlichanvertrauten,nichtzur eigenenBenutzunggegebenen

Dienstgegenständeoderandereihm dienstlichzur VerwaltungoderAufbewahrung
übergebenesachen oder Gelder veruntreut, ist mit Arrest oder Festungsstrafe
bis zu fünf Jahren und mit Versetzungin die zweiteKlassedessoldatenstandes
zu bestrafen.

Vergl. die nachfolgende, zu §. 155. unterm 17. Juni 1847. (Gesetz samml. für die
Königlich Preußischenstaaten für 1847. s. 256.) ergangeneDeklaration:
Auf Ihren Vortrag erkläre Ich hierdurch zur Beseitigung entstandenerIweifel,

daß die Bestimmungdes§. 155. Theil I. des strafgesetzbuchsfür das Heer, wonach
Militairpersonen des soldatenstandes wegen Veruntreuung dienstlichzur Verwaltung
oder Aufbewahrung ihnen übergebenersachen oder Gelder mit Arrest oder Festungs=
strafebis zu fünf Jahren und mit Versetzungin die zweiteKlassedessoldatenstandes
zu bestrafensind, in allen Fällen Anwendungfinden soll, wenn von Personendes
soldatenstandes dienstlich ihnen anvertraute, nicht zur eigenen Benutzung gegebene
sachen oder Gelder veruntreut worden, gleichviel ob sie ihnen zur Verwaltung oder
Aufbewahrung,oderaus einemanderenGrunde auf längereoderkürzereZeit dienstlich
anvertraut worden sind.

Diese Deklaration ist durch dieGesetz sammlung zu publiziren.
Berlin, den 17.Juni 1847.

(gez.)Friedrich Wilhelm.
An denKriegsminister,GeneralderInfanterievon Boyen.

l. 156.
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. 156.
Wer aus Fahrlässigkeit oder Leichtsinn unrichtige Dienstattesteausstellt, B. Unrichtige

oderunrichtigeRapporte,MeldungenoderBerichteabstattet,odersolchewissentlichHet,At=
weiterbefördert,ist, nach demGrad des dadurchgestiftetenoder zu befürchtenRapporteund
gewesenenNachtheils, mit Arrest oder mit Festungsstrafebis zu drei Jahren zu —
bestrafen.

sind VerbrechendieserArt vorsätzlichverübt, so ist außer der sonstver—
wirktenstrafe gegenOffiziereauf Entfernungaus dem Offizierstande,gegen
Unteroffiziereauf Degradationund Versetzungin die zweiteKlassedessoldaten=
standes,und gegenGemeineauf die zuletzterwähntestrafe zu erkennen.

. 157.

Wer im Dienst oder in Beziehung auf denselbendurch Geschenkeoder C.Annahme
ZusicherungeneinerBelohnungzu Pflichtwidrigkeitensichbereitwilligzeigtoder##sescchvo
verleitenläßt, hat strengenArrest oderFestungsstrafebis zu sechsMonaten, auch
nach UmständenVersetzungin die zweiteKlasse des soldatenstandesverwirkt.

Offiziere,welcheeinessolchenVerbrechenssich schuldigmachen,sind mit
Entfernungaus demOffizierstande,Unteroffiziereaber mindestensmit Degra=
dation zu bestrafen.

*
Der Befehlshaber einer Wache oder eines Kommandos, welcher seinen D.Pflchtver=

Posteneigenmächtigverläßt,ist mit Arrestodermit Festungsstrafebis zuäungenei=
sechsMonaten, in Kriegszeitenaber mit Festungsstrafebis zu Einem Jahr zu mandosundauf
belegen. —

War Gefahr vorhanden, oder ist aus der PflichtverletzungNachtheil ent—
sprungen,oderzu befürchtengewesen,so ist nachMaaßgabeder Größe derselben
und des gegebenenverderblichenBeispiels auf Festungsstrafebis zu fünfjähriger,
in Kriegszeitenaber auf Festungsstrafebis zu lebenswierigerDauer, und bei
besonderserschwerendenUmständenselbstauf Todesstrafezu erkennen.

C.159.
schildwachen oder einzelne Posten, die sich niedersetzenoder niederlegen,

das Gewehraus der Hand lassen,Tabackrauchen,schlafen,über die Grenzen
ihres Postens hinausgehen,denselbenvor erfolgterAblösung verlassen,oder sonst
ihrer Dienstinstruktionentgegenhandeln, sind mit strengemArrest von mindestens
vierzehnTagen, im Kriegeabermit strengemArrestvonmindestensvierWochen,
odermit Festungsstrafebis zu zweiJahren zu belegen.

War Gefahr vorhanden, oder ist aus der BfflichtverletzungNachtheil ent=
standenoderzu befürchtengewesen,so ist Festungsstrafebis zu zehnjähriger,im
Kriege aber Festungsstrafebis zu lebenswierigerDauer, und bei besonders
erschwerendenUmständenselbstdie Todesstrafeverwirkt.

s. 160.
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s.160.
Wer als Befehlshaber einer Wache, als schildwache, oder als Posten

ein Verbrechen,welcheser verhindern konnte, und zu verhindern dienstlichver=
pflichtetwar, wissentlichbegehenläßt, ist ebensozu bestrafen,als ob er zur Aus=
übung des Verbrechensthätige Hülfe geleistethätte, und diesestrafe noch zu
verschärfen,wenn er das Verbrechenaus gewinnsüchtigerAbsicht hat geschehen
lassen.

C.161.
Wer sich ohne Erlaubniß von der Wache entfernt, oder wer beim Kom=

mando oder auf Märschen seinenPlatz ohne Erlaubniß verläßt, ist, wenn es
nicht in der Absicht geschehenist, um zu desertiren,mit Arrest, im Kriege aber
mit strengemArrest von mindestensvier Wochen oder mit Festungsstrafebis zu
sechsMonaten zu bestrafen.

E.162.
Wer einenseinerBeaufsichtigunganvertrautenVerhaftetenvorsätzlichoder

aus Furcht vor persönlicherGefahr entkommen läßt, ist mit strengemArrest von
mindestensvier Wochenodermit Festungsstrafebis zu Einem Jahr zu belegen;
wenn ihm aber bekanntwar, daß der Entsprungenesich wegen Hochverraths
oder wegen eines anderen im Gesetzmit Todesstrafe bedrohtenVerbrechensin
Haft befand, mit Versetzungin diezweiteKlassedes soldatenstandesund Festungs=
strafe bis zu lebenswierigerDauer zu bestrafen. Bei besonderserschwerenden
Umständenkann selbstdie Todesstrafeeintreten.

Wer den seinerBeaufsichtigunganvertrautenVerhaftetenaus Fahrlässig=
keit entkommenläßt, ist mit Arrest zu bestrafen;wenn ihm aberbekanntwar, daß
der Entsprungenesichwegen eines der vorgedachtenschwerenVerbrechenin Haft
befand,mit Festungsstrafebis zu zehnJahren und, nachBewandtniß derUmstände,
mit Dienstentlassungzu belegen.

Gleiche strafen treffen denjenigen,welcher der von seinemVorgesetzten
ihm befohlenenoder der ihm dienstlichobliegendenVerhaftung einesVerbrechers
sichnicht unterzieht.

*“
Personendes soldatenstandes,welchebei Wahrnehmungder ihnenauf=

getragenenadministrativen oder richterlichenGeschäftesich Pflichtwidrigkeitenzu
schulden kommen lassen, sind mit Berücksichtigungihres besonderenDienstver=
hältnissesund der darauf Bezug habendenReglements und Instruktionen nach
den für Beamtegültigenstrafbestimmungenzu beurtheilenund zu bestrafen.

. Z.164.
Die unerlaubteEntfernung, wenn sie nicht für Desertion zu erachten,ist

mit Arrest zu bestrafen. Wer sich aber dieses Verbrechens unter erschwerenden
Umständenschuldigmacht, insbesonderewer sichdadurchmehrereTage demDienst

ent⸗
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entzieht, oder sich ohne Erlaubniß aus dem Arrestlokal begiebt, ist mit Arrest
von mindestensvierzehnTagen oder mit Festungsstrafebis zu sechsMonaten
zu belegen.

Gegen Offiziere, die ohne Erlaubniß den einfachenstubenarrest verlassen,
ist auf Dienstentlassungoder Entfernung aus dem Offizierstandezu erkennen.

s. 165.
Unteroffiziereund Gemeine, welcheohne Erlaubniß bis nach dem Zapfen=

streichaus dem Quartier bleiben, oder in der Zeit vom Zapfenstreichbis zur
Reveille sichaus demselbenentfernen, sind mit mittlerem Arrest oder bei beson=
ders erschwerendenUmständen, und namentlichbeimRückfall in diesesVergehen
nachmehrmaligerBestrafung, mit Festungsstrafebis zu sechsMonaten zu bestrafen.

s. 166.
Urlaubsüberschreitungen,welchesichnicht zum Verbrechender Desertion

gestalten, sind mit Arrest, oder mit Festungsstrafebis zu sechsMonaten zu
bestrafen.

Auch kann gegenOffiziere bei besonderserschwerendenUmständenaußer
der Freiheitsstrafeauf Dienstentlassungerkanntwerden.

s. 167.
Wer sich, nachdem er zum Dienst kommandirt worden, betrunken und

dadurchzu demselbenuntauglichgemachthat, oderwer betrunkenin denDienst
kommt, oder sichwährend des Dienstes in den Zustand der Trunkenheitversetzt,
ist mit strengemArrest zu bestrafen.

GegenOffiziereist auf Festungsarrestund nachBefinden der Umstände
auf Dienstentlassungzu erkennen.

· Z.168.
Hazardspielesind den Unteroffizierenund Gemeinengänzlichuntersagt.

Wer diesemVerbot zuwiderhandelt,soll mit strengemArrest, im Rückfalleaber,
und besonderswenn er aus demspiel ein Gewerbemacht, mit Festungsstrafe
bis zu Einem Jahr belegtwerden.

Vergl. zu den §§. 168. 169. das Gesetzvom 15. April 1852. §. 13) Beilage Littr. F.

d.169.
Offiziere, welcheHazardspieleaus Gewinnsuchtspielen, habenstubenarrest,

und im Nusale Festungsarrestbis zu Einem Jahr, wenn sie aber aus dem
spiel ein Gewerbemachen,Festungsarrestund Dienstentlassungverwirkt.

9. 170.
Unteroffiziereund Gemeine, welche ohne Genehmigung ihres vorgesetzten

Kommandeurs schulden machen, habenArrest bis zu vierzehnTagen verwirkt.
Wenn
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Wenn sie aber dergleichenschulden aus Hang zu Ausschweifungenmachenoder
nicht im stande sind, die schulden zu tilgen, so sind sie mit strengemArrest
von mindestensvierzehnTagen, oder nach Umständenmit Festungsstrafebis zu
sechsMonaten zu belegen.

s. 171.
Wenn Unteroffiziere oder Gemeine ohne Genehmigung ihres vorgesetzten

Kommandeurs sichverheirathen,so habensie Arrest von mindestensvier Wochen
oder Festungsstrafebis zu sechsMonaten verwirkt.

s. 172.
Wenn Offiziere, welcheverpflichtetsind, die Genehmigungdes Königs zu

ihrer Verheirathung nachzusuchen,dies unterlassen,oder sichnach Verweigerung
des Konsensesdennochverehelichen,so sollen sie mit viermonatlichembis ein=
jährigem Festungsarrest, auch den Umständennach mit Dienstentlassungbestraft
werden. -

Z.173.
Beleidigungen unter den in Injuriensachen den Ehrengerichtenunterwor—

fenenOffizieren sind, wenn sie nicht als Insubordination, oder als Mißbrauch
der Dienstgewalt anzusehen, kein Gegenstand der gerichtlichenUntersuchung,
sondern gehörenvor die Ehrengerichte(Verordnung über die Ehrengerichtevom
20. Juli 1843.).

s. 174.
Beleidigungender Gemeinenunter einanderdurchWorte, Geberdenoder

Zeichen, sowie leichtethätlicheBeleidigungenderselbenunter sich, sind mit Arrest,
unter Unteroffizierenebenfallsmit Arrest, und bei besonderserschwerendenUm=
ständenmit Degradationzu bestrafen. «

Bergl.dasGesetzvom15.April1852.§.15; Beilage Littr. F.

s. 175.
Bei BeleidigungenunterPersonendes soldatenstandesdarf eineBekannt=

machung der rechtskräftigerkanntenstrafe durch öffentlicheBlätter niemals
stattfinden.

s. 176.
schlägereienoder körperlicheBeschädigungenunter Unteroffizierenoder

unterGemeinensind, wennsienichtin schwereKörperverletzungübergehen,ebenso
zu bestrafen,wie thätlicheBeleidigungen(§. 174.)

Geht aber eineschlägerei in schwereKörperverletzungüber, so tritt nach
Befinden der schwere der zugefügtenVerletzungund der erfolgtenodernicht
erfolgtenWiederherstellungdesVerletztendreimonatlichebis zehnjährigeFestungs=
strafe ein.

Vergl. das Gesetzvom 15.April 1852. §. 13 Beilage Littr. F.
1½
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sich schuldigmachen,so ist dies gegenOffiziere mit Arrest von mindestensvier—
zehnTagen odermit Festungsarrestbis zu EinemJahr und, nachBefindender
Üinstände,mit Dienstentlassung,gegenVorgesetzteniederenRanges abermit
mittleremoder strengemArrest und, nach Umständen, insbesondereim Rückfall,
mit DegradationoderFestungsstrafebis zu einemJahr zu ahnden.

d. 184.
sind durch die Mißhandlung schwerekörperlicheVerletzungenzugefügt

worden, oder haben dieselbendenTod des Gemißhandeltenzur Folge gehabt,
so ist die strafe nach den in den allgemeinenLandesgesetzenwegen desVer=
brechensder schwerenKörperverletzungoder Tödtung gegebenenVorschriftenzu
bestimmen.

Außer der nachden gedachtenVorschriftenzu ermessendenFreiheitsstrafe
ist unter Umständenzugleichauf Dienstentlassungzu erkennen.

Vergl. das Gesetzvom 15.April 1852. §. 1) Beilage Littr. F.

. 15.
Diejenigen Handlungen, welchederVorgesetztebegeht,um einen thätlichen

Angriff des Untergebenenabzuwehren,oder um seinenBefehlenim Fall der
äußerstenNoth und dringendstenGefahr Gehorsamzu verschaffen,sind nicht
als Mißbrauchder Dienstgewaltanzusehen.

Dies gilt namentlichauchfür denFall, wenn ein Offizier in Ermange=
lung andererMittel, dendurchausnothwendigenGehorsamzu erhalten,in der
Lage sichbefundenhabensollte,von derBefugniß, denthätlichsich ihm wider=
setzendenUntergebenenauf der stelle niederzustoßen,Gebrauchmachenzumüssen.

g. 186.
Bei Zumessungder strafe für die in den . 178. bis 184. genannten

Verbrechen ist auf die Größe und die Folgen des zugefügtenUnrechts,sowie
auf den militairischenRang des GemißhandeltenRücksichtzu nehmen, und es
auch als ein erschwerenderUmstand anzusehen,wenn die Mißhandlung gegen
eine Person verübt worden ist, die sichunverkennbarim Zustandeder Trunken=
heit befand.

s. 187.
5)durchBe= Beleidigungen der VorgesetztengegenUntergebene,auchwenn sieaußer
gign. demDienst verübtworden,sind als MißbrauchderDienstgewaltanzusehen,und

nach §#9.181—18. zu bestrafen.

g. 188.
B. derWachen WachenoderLandgendarmen,welchein Ausübung desDienstessichdes
undendgen.MißbrauchsihrerDienstgewaltschuldigmachen,sindebensozu bestrafen,wie

Vorgesetzte,die sichein solchesVerbrechengegenUntergebenezu schulden kom—
men lassen.

Machen
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Machensie sichdes Mißbrauchs der DienstgewaltgegenPersonenschul=
dig, welcheaußer diesemDienstverhältniß ihre Vorgesetztensind, so ist dies bei
Zumessungder strafe als ein erschwerenderUmstand oder als ein Grund zur
Verschärfungder strafe zu betrachten.

C.189.
Wer aus Fahrlässigkeitsich eines militairischenVerbrechensoder der Ver=

letzungseinerDienstpflichtenschuldigmacht,ist, wennin diesemGesetzbuchdafür
keinebesonderestrafe verordnetist, mit Arrest, oder, nachUmständen,mit
Festungsstrafebis zu sechsMonaten zu belegen.

Ist aber durch die Fahrlässigkeit Nachtheil entstanden, so kann nach
Maaßgabe der Größe desselbenFestungsstrafebis zu zehn Jahren, und selbst
Dienstentlassungeintreten.

s. 190.
Wer durch unvorsichtigeHandhabung der Waffen Jemanden körperlich

verletztoder tödtet,ist mit der in denallgemeinenLandesgesetzenfür fahrlässige
Körperverletzungoder Tödtung vorgeschriebenenstrafe in geschärftemMaaße
zu belegen.

Vergl. das Gesetzvom 15.April 1852. §. 1) Beilage lttr. F.

s. 191.
Vorgesetzte,welche sich in der Aufsicht über ihre Untergebenenoder bei

Bestrafung derselbennachlässigbeweisen,sollen mit Arrest, und wenn sie nach
mehrmaliger Bestrafung sich einer gleichenFahrlässigkeitschuldig machen, mit
Festungsstrafebis zu sechsMonaten, auchnachUmständenmit Dienstentlassung
bestraftwerden.

Fsweiter Abschnitt.

Von den nicht militairischen Verbrechen der Personen
des soldatenstandes.

K.192.
Diejenigen Verbrechen der Personen des soldatenstandes, welcheweder

in diesemGesetzbuch,noch in denKriegsartikelnoderin anderenMilitairgesetzen
als militairischeVerbrechenaufgeführtwerden,sind, unter Berücksichtigungder
im Titel I. Abschnitt2 bis 4. dieses GesetzbuchsenthaltenenBestimmungen,
nach den Vorschriften der allgemeinenLandesgesetzezu bestrafen,insofernnicht
in denMilitairgesetzen,insbesonderein denKriegsartikelnund denVerordnungen
vom 20. Juli 1843. und 27. Juni 1844. wegenBestrafung solcherVerbrechen
besondereVorschriftenertheiltwordensind.

Anmerkung:
Vergl. das Gesetzvom 15.April 1852. §. 1) Beilage lättr. F.

Die Kriegsartikelvom 27. Juni 1844. und die Verordnungvon demselbenTage
sind antiquirt.

Vergl. BeilageLittr. G.
33- Dritter
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Dritter Abschnitt.

Von den Verbrechen der Militairbeamten.

s. 193.
Wenn Militairbeamte zu einer Zeit, wo sie bei kriegführendenTruppen

stehen,sicheinesAmtsverbrechensschuldigmachenund denselbendadurchGefahr
oder Nachtheil bereiten,so sind sie mit geschärfterstrafe zu belegen.

K.194.
Wer sich der Entweichung schuldigmacht, während er seiner Militair=

verpflichtungin einemBeamtenverhältnissegenügt, ist, unterBerücksichtigungder
#. 84 s6. als Deserteur nach Vorschrift der 99. 95—.107. zu bestrafenund
zugleichzur Entfernungaus demBeamtenverhältnißzu verurtheilen.

Wenn man des Entwichenennicht habhaft werdenkann, so kommendie
Vorschriftender 99. 108. und 109. zur Anwendung.

s. 195.
Militairbeamte, welcheden ihren Militair= oder ihren Amtsvorgesetzten

schuldigenGehorsamverweigern,sind nach denBestimmungendes§. 126. mit
Berücksichtigungder 99. 84 836. zu bestrafen.

Ist die Verweigerungdes Gehorsamsmit Beleidigungdes Vorgesetzten
durchWorte, GeberdenoderZeichenverbunden,so ist dieseinschärfungsgrund
bei Zumessungder strafe) geht dieBeleidigung aber in Thätlichkeitüber, so ist,
außer der Freiheitsstrafe,auf Amtsentsetzungzu erkennen.

Ist die Thätlichkeit unmittelbar durch eine gesetzwidrigeBehandlung des
Untergebenenherbeigeführt, so kann von der strafe der Amtsentsetzungabge=
gangenwerden.

s. 196.
MachenMilitairbeamte, währendsie bei kriegführendenTruppen stehen,

sicheinesVerbrechens,welchesin den 9#.145—.153. als Gewaltthätigkeitim
Kriege bezeichnetist, oder der Theilnahme an einemsolchenVerbrechenschuldig,
so ist die strafe gegensienachdenBestimmungender genanntenParagraphen
abzumessen,und da, wo Versetzungin die zweiteKlassedes soldatenstandes
eintretenwürde, auf Amtsentsetzungzu erkennen.

Zweiter
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ZweiterTheil.

strafgerichts-Ordnung.

Erster Titel.

Von den Militairgerichten.

Erster Abschnitt.

Von dem Gerichtsstande.

Der Militairgerichtsbarkeitsindunterworfen: I. DerMil.
tairpersonen

1) sämmtlichezum soldatenstandegehörendePersonen ohne Unterschied; überhaupt.
2) die Beamten der Militairverwaltung, welche in dem diesemGesetzbuch
unter Littr. A. beigefügtenVerzeichnißals Militairbeamte aufgeführtsind

3) alle mit Inaktivitätsgehalt entlassene,alle zur Disposition gestellteund
alle mit Pension verabschiedeteOffiziere;

4) die Militairlehrer und 8öglinge der militairischen Bildungsanstalten,
soweit darüber durch besondereVorschriften nichts anderes bestimmtist.

§. 2.
Die Militairgerichtsbarkeit umfaßt die strafsachen, mit Einschlußder

Injurien, soweit letztereder gerichtlichenBestrafung unterliegen.

K.3.
Den Civilbehörden bleibt die Untersuchungund Entscheidungder Kontra=

ventionengegenFinanz=und Polizeigesetze,und gegenJagd= und Fischerei=
Verordnungen in dem Fall überlassen,wenn die Kontravention im Gesetz nur
mit Geldbuße oderKonfiskation bedrohtist.

Ist dagegenim Gesetzdie Kontravention nur oder alternativ mit Frei=
heitsstrafebedroht, oder trifft mit der Kontraventionein anderesVerbrechen
zusammen,so stehtdie Untersuchungund EntscheidungausschließlichdenMilitair=
gerichtenzu.

Vergl. dieVerordnungüber dieDisziplinarbestrafungin derArmeevom21. Juli 1867.,
8. 2. Littr. d. — Armee=Verordnungsblattfür 1867. Nr. 14. 4
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s. 4.
Durch Beurlaubung auf bestimmteZeit, oderdurcheinstweiligeBeschäf=

tigung im Civil=staatsdienstoderim Kommunaldienstwird derMilitairgerichts=
stand der im F. 1. gedachtenPersonen nicht geändert.

Betrifft jedochdie Anschuldigung lediglich ein Amtsverbrechenoder Ver=
gehenim Civil=staats=oder Kommunaldienst,und gehörtder Angeschuldigte
nicht dem Offizierstandean, so stehtes den Militairgerichten frei, die Unter=
suchungund Bestrafung den Civilbehördenzu überlassen,welchenletzterenin
jedemFall das DisziplinarverfahrenwegenkleinerDienstvergehenverbleibt.

Die Vollstreckungder strafen erfolgt aber durch die Militairgerichte),
welchesie im geeignetenFall zuvor in militairischestrafen umzuwandelnhaben.

§. 5.
Der Militairgerichtsstandbeginntfür die Personendes soldatenstandes:

1) wenn sie zur ErgänzungdesHeeresaus der militairpflichtigenMann=
schaftausgehobenwerden,
a) mit dem Zeitpunkt, wo sie zur Einstellung in einen bestimmten
Truppentheil von seiten der Ersatzbehördedem zu ihrem Empfang
beauftragtenKommandoübergebenwerden,und ·

b) bei denen, welchenicht durch ein Militairkommando den Truppen—
theilen zugeführtwerden,mit demTage, wo ihreVerpflegungdurch
die Militairverwaltungbeginnt;

2) wenn sie freiwillig, sei es zur Ablösung ihrer gesetzlichenMilitairver=
pflichtungoderzum dauerndenMilitairdiensteintreten,mit demZeitpunkt
ihrer Einstellungin denTruppentheil.

Für die Militairbeamten beginnt derselbemit ihrer definitivenAnstellung oder
vertragsmäßigenAnnahme.

s. 6.
Alle zum Beurlaubtenstande gehörendePersonen des soldatenstandes

sind während der Beurlaubung in strafsachen den Civilgerichten unterworfen.
Von diesenstrafsachen sind ausgenommenund gehörenvor die Militair=
gerichte:

1) Ungehorsamund WidersetzunggegenBefehle, die denBeurlaubtenvon
ihrenVorgesetztenin Gemäßheitder Dienstordnungertheiltwerden;

2) Desertion;
3) wennBeurlaubtein der Militairuniform

a) bei dem Zusammentreffenmit höheren gleichfalls in Uniform be=
findlichenoder mit den in Ausübung des Dienstes begriffenen

Per=
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Personen dessoldatenstandessicheinesVerbrechensschuldigmachen,
wodurchdie Achtunggegendieseverletztwird,

b) an einem von Personen des soldatenstandesverübtenmilitairischen
VerbrechenTheil nehmen, oder

J) sicheinesMißbrauchsmilitairdienstlicherAutorität schuldigmachen;
4) Insubordination bei Anbringung von Gesuchenund Beschwerdenin mili=

tairischenDienstangelegenheiten;
5) Herausforderungenund Zweikämpfe beurlaubter Landwehroffiziereund
dermit Vorbehaltder Dienstverpflichtungaus dem stehendenHeer aus=
geschiedenenOffiziere.

Trifft ein Verbrechender zu l. bis 5. bezeichnetenArt mit einemgemeinen
Verbrechenzusammen, so ist der Militairgerichtsstand auch wegen des letzteren
begründet.

s. 7.
Wenn die zum BeurlaubtenstandegehörendenPersonen des soldaten=

standeszu dienstlichenZweckeneinberufenwerden, so haben sie während dieser
EinberufungdenMilitairgerichtsstand.Derselbebeginnt:

1) wenndie EinberufungzumKriege oderwegenaußerordentlicherZusam=
menziehungderReserveoder der Landwehrerfolgt, mit demEmpfang
der Einberufungsorder;

2) wenn die Einberufungzu den größerenUebungenstattfindet,mit dem
Anfang des in der EinberufungsorderbezeichnetenGestellungstages.

In beidenFällen hört dieserGerichtsstand mit dem Ablauf des Tages der
Wiederentlassungauf.

Erfolgt dagegen .
3) die Einberufungzu den kleinerenUebungenoder zu anderendienstlichen
Zwecken,so findet derMilitairgerichtsstand nur für die Dauer der An—
desenheitdes Beurlaubten im dienstlichenVerhältniß statt.

Anmerkung: Kleinere Uebungen der Personen des Beurlaubtenstandes finden nicht
mehr statt. Die durch das Gesetz,betreffenddie Verpflichtung zum Kriegsdienste,
vom 9. November1867. vorgeschriebenenUebungengehörenohneAusnahmezu
dengrößerenUebungenim sinne der Bestimmungendiesesstrafgesetzbuchs.

g.8.
Die Militairgerichte dürfen jedochin den Fällen des F. 7. zu 2. und 3.

das Verfahren den Civilgerichtenüberlassenund den Angeschuldigtendazu aus=
liefern, wenn ein gemeinesVerbrechenvorliegt und damit kein militairischesVer=
brechenzusammentrifft.

K.9.
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. 7#.
Kommen Verbrechen,welchePersonen des soldatenstandes vor dem Ein=

tritt in denDienststandverübthaben,erst nachderenEintritt zur sprache, so
stehtdie UntersuchungdemMilitairgerichtnur in demFalle zu, wenndie wahr=
scheinlichzu erwartendestrafe eine dreimonatlicheGefängnißstrafenicht übersteigt.
Ist eine längere Freiheitsstrafezu erwarten, so muß der Angeschuldigteentlassen
und die UntersuchungdemkompetentenCivilgerichtüberwiesenwerden.

Anmerkung: Unter dreimonatlicherGefängnißstrafeist in den§§.)—12 einebürger=
licheFreiheitsstrafeverstanden,welchenachdenbestehendengesetzlichenBestimmungen
in sechswöchigenMittelarrestsichumwandelnläßt.

Vergl. das Gesetzvom 15. April 1852. §. 8; Beilage Littr. F.

s. 10.
DiesesVerfahren (§. 9.) findet auch statt, wenn dieUntersuchungbei dem

Civilgericht eingeleitetund das ErkenntnißersterInstanz demAngeschuldigten
vor dem Eintritt in den Dienststandnoch nicht publizirt ist.

C.11.
War das Erkenntniß ersterInstanz dem Angeschuldigtenvor dem Eintritt

in denDienststandbereitspublizirt, so verbleibtdie fernereVerhandlung und die
Entscheidungin zweiterInstanz demCivilgericht,vonwelchemdasUrtheil, sobald
es die Rechtskrafterlangthat, demMilitairgerichtzuzufertigenist.

C.12.
Ist von dem Civilgericht rechtskräftigerkannt und übersteigtdie erkannte

Freiheitsstrafenicht eine Gefängnißstrafevon drei Monaten, so ist dieselbedurch
das Militairgericht in eineverhältnißmäßige Militairstrafe umzuwandelnund zur
Vollstreckungzu bringen; übersteigt aber die Freiheitsstrafe eine dreimonatliche
Gefängnißstrafe,somuß derAngeschuldigtezur Disposition derAushebungsbehörde
entlassenund an das Civilgerichtzur Vollstreckungderstrafe abgeliefertwerden.

Vergl. die Anmerkungzu §. 9.

s. 13.
Gegen Personen des Beurlaubtenstandes,welchezum Kriege, zu einer

außerordentlichenZusammenziehungder Truppen, oder zur größerenUebung
(§. 7. Nr. 1. und 2.) einberufenwerden, müssendie bei den Civilgerichtenein=
zuleitendenoderbereitseingeleitetenUntersuchungen,sowiedie strafvollstreckung,
für die Dauer diesermilitairischenDienstleistungdes Einberufenenin denFällen
suspendirtbleiben,wo nichtdie Verhaftungentwederbereitserfolgtist, oderbei
der Untersuchunggesetzlicheintretenmuß.

. 14.
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8. 14
Die Fortsetzungeiner Untersuchung,welchebeim Eintritt des Termins der

Entlassungaus demDienststandenochschwebt,kann, wenndieselbeeingemeines
VerbrechenzumGegenstandehat, und keingerichtlichzu bestrafendesmilitairisches
Verbrechendamit zusammentrifft, insofernder Angeschuldigtenicht verhaftetist,
demCivilgerichtüberlassenwerden.

Kommt ein während des DienststandesbegangenesVerbrechenerst nach
demUebertrittin denBeurlaubtenstandzur sprache, so stehtdessenUntersuchung
undBestrafungnur dann denCivilgerichtenzu, wenn das Verbrechenzu den
gemeinengehört und mit keinemgerichtlichzu bestrafendenmilitairischenVerbrechen
zusammentrifft. -

Vergl. die Anmerkungzu §. 7.

s. 16.
Der Militairgerichtsstandhört auf

1) beiOffizieren:
a) durch Verabschiedungohne Pension, mit der Beschränkung, daß
diejenigenohnePension verabschiedetenOffiziere, denen die Erlaubniß
ertheilt worden ist, Militairuniform zu tragen, bei den nach der
Verordnungvom 20. Juli 1843. zu bestrafendenHerausforderungen
und Duellen denMilitairgerichtsstandbehalten;

b) durch Kassation, Entfernung aus dem Offizierstande und Dienst=
entlassung;

2) beiUnteroffizierenundGemeinen:mit demAusscheidenaus denMilitair=
verhältnissendurch Verabschiedung,Entlassung oderAusstoßung aus dem
soldatenstande (bei Gendarmen: mit Entlassung oder Ausstoßung aus
der Gendarmerie)

3) bei Militairbeamten:durchVerabschiedung,Entlassung,Kassationund
Amtsentsetzung

4) wenn Militairpersonen im Civil=staatsdienst oder im Kommunaldienst
definitiv angestelltwerden.

s. 17.
Kommt ein von einerMilitairperson begangenesmilitairischesoder ge=

memesVerbrechenerst nach dem gänzlichenAusscheidenaus den Militairverhält=
nissenzur sprache, so gehört die sache ausschließlichvor die Civilgerichte.

Wegen Fortsetzungeiner vor diesemAusscheidenbei den Militairgerichten
begonnenenUntersuchungkommendieBestimmungendes §. 14. zurAnwendung.
Bundes=Gesetzbl.1867. 34 s. 18.

B. vor dem
Uebertritt in
den Beurlaub=
tenstandbegan=
gen sind.

IV. Gänz=
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8 18
In Kriegszeiten haben außer den im H. 1. bezeichnetenPersonen den

Militairgerichtsstand:
1) alle Personen, welcheden kriegführendenTruppen zugetheiltsind, oder
zu derenGefolgegehören;

2) die zu den kriegführendenTruppen des PreußischenHeeres zugelassenen
fremdenOffiziereund derenGefolgej

3) die Kriegsgefangenen;
4) alle Unterthanendes Preußischenstaats, oderFremde,welcheauf dem
Kriegsschauplatzeden PreußischenTruppen durch eine verrätherische
Handlung Gefahr oder Nachtheil bereiten.

In dem unter Nr. 4. angegebenenFall tritt dieseraußerordentlicheGerichtsstand
nur von demZeitpunktein, wo der König oderin dessenNamen der Feldherr
solchesverordnetund öffentlichbekanntmacht.

Vergl. denArtikel 63. der VerfassungdesNorddeutschenBundes.

Jweiter Abschnitt.

Von der Gerichtsbarkeit.

K.19.
Die Militairgerichtsbarkeitist entwederdie höhereoderdie niedere.

g.20.
Vor die höhereGerichtsbarkeitgehörenalle straffälle:

1) der Offiziere und der oberenMilitairbeamten;
2) der Portepee=Unteroffiziere,wenneinehärterestrafe als Arrest im Gesetz
angedrohtist

3) der Unteroffiziereohne Portepeeund der Gemeinen, wenn im Gesetzeine
härterestrafe angedrohtist als Arrest, Degradation,Versetzungin die
zweiteKlassedes soldatenstandesoderZüchtigung;

4) der unterenMilitairbeamten,wenn im Gesetzeine härterestrafe an=
gedrohtist als GefängnißoderArrest;

5) wenn gegenLandgendarmenoder gegenInvaliden auf Entlassungzu
erkennenist.

Vergl. denAllerhöchstenErlaß vom 6. Mai 1848f Beilage lättr. D.

m„:
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g.21.
Der niederenGerichtsbarkeitverbleibenalle straffälle, welche nicht vor

die höhereGerichtsbarkeitgehören.

K. 22.
Die Militairgerichtsbarkeitwird verwaltet:

1) durchdas General=Auditoriat;
2) durch die Korps=, Divisions= und Regimentsgerichte;
3) durchdie Garnisongerichte;
4) bei dem medizinisch=chirurgischenFriedrich=Wilhelms=Institut nebst der
damit in Verbindung stehendenmedizinisch=chirurgischenAkademie: durch
das für dieseAnstalten bestehendebesondereGericht, bei dessenjetziger
Organisationes seinBewendenbehält.

g.23.
Die Korpsgerichtebestehen:
aus dem kommandirendenGeneral des Armeekorps als Gerichtsherrn
und demKorpsauditeur «

die Divisionsgerichte:
aus demKommandeurderDivision als GerichtsherrnunddenDivisions—
Auditeuren;

die Regimentsgerichte:
aus demKommandeurdesRegimentsals Gerichtsherrnund demunter=
suchungsführendenOffizier;

die Garnisongerichte:
aus dem Gouverneur oder Kommandanten als Gerichtsherrn und dem
Gouvernements=oder Garnisonauditeur.

Den Befehlshabern,welchegegenwärtig,außer den hier benannten,gerichts=
herrliche Befugnisse ausüben, verbleiben diese Befugnisse in dem bisherigen
Umfang.

s. 24.
Für jedenUntersuchungsfallist das Untersuchungs=und das spruchgericht

besonderszu bestellen.
g. 256.

In Kriegszeitenbleiben
a) die nöthigenModifikationenbei Organisationund Verwaltungder Mili—
tairgerichte,und

2 b) die

II. Verwaltung
derGerichtsbar=
keit.
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b) die demHeerführerund denKommandantenbelagerterFestungendanach
zu ertheilendenInstruktionen

der BestimmungdesKönigs vorbehalten.

g.26.
Die Gerichtsbarkeit der Korps=, Divisions= und Regimentsgerichteer=

strecktsich auf alle Personen und straffälle, über welche die Gerichtsbarkeit
den im §. 22. unter Nr. 3. und 4. genanntenGerichten nicht ausschließlichbei=
gelegtist.

s. 27.
Die Gerichtsbarkeitder Regimentsgerichteist auf die niedere beschränkt,

und erstrecktsich über die zum Etat desRegiments gehörendenUnteroffiziere,Ge=
meineund Militair=Unterbeamten.Der Regimentskommandeurist jedochbefugt,
in Fällen, die zur höherenGerichtsbarkeitgehören, wenn weder das kompetente
oder ein anderesmit höhererGerichtsbarkeitversehenesMilitairgericht, noch ein
Civilgerichtam Orte ist, Verhandlungen,die zur FeststellungdesThatbestandes
dienen und keinen Aufschub leiden, durch den untersuchungsführendenOffizier
unterZuziehungeineszweitenOffiziersaufnehmenzu lassen.Die aufgenommenen
Verhandlungenmüssenaber unverzüglichan das kompetenteMilitairgerichtab=
gegebenwerden.

28.
Die Divisionsgerichtehaben:
1I)die höhereGerichtsbarkeitüber alle zum Divisionsverbandgehörende
Militairpersonen; ·

2) die niedere Gerichtsbarkeitüber alle zum Dienstbereichdes Divisions—
« KommandeursgehörendeUnteroffiziere,Gemeine und Militair-Unter—

beamten,die keinemRegimentsgerichtder Division unterworfensind.

Die Korpsgerichtehaben:
1) die höhereGerichtsbarkeitüber alle Militairpersonen in dem Bezirk des
Generalkommandos,welchenicht der Gerichtsbarkeitder im Korpsbezirk
befindlichenDivisionsgerichteunterworfensind; . -

2) die niedereGerichtsbarkeitüber alle zu keinemDivisionsverbandge—
hörende Unteroffiziere,Gemeineund Militair-Unterbeamteim Bezirk des
Generalkommandos,welchenicht der Gerichtsbarkeiteinesim Korps=
bezirkbefindlichenRegimentsgerichtsunterworfensind.

s.30.
« Wenn Militairpersonen von verschiedenenArmeekorps dergemeinschaft=
« lichen
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lichenVerübung eines Verbrechensbeschuldigtwerden, so ist wegensämmtlicher
Angeschuldigtendie GerichtsbarkeitdesjenigenkommandirendenGenerals begrün—
det, in dessenKorpsbezirkdas Verbrechenbegangenist.

Vor die Garnisongerichtegehörenausschließlichalle Vergehungen,die als
Exzessegegendie öffentlicheRuhe und sicherheit am Orte zu betrachten,oder
die gegenbesondere,in Beziehungauf die Festungswerkeund Vertheidigungs=
mittel ergangeneAnordnungen, oder die im Wacht=oder Garnisondienstver=
übt sind.

s 32.
Die Garnisongerichtehaben außerdemsowohl die höhereals die niedere

Gerichtsbarkeit:
1) über alle Militairpersonen, die zum Etat des Gouvernements oder der
Kommandantur gehören;

2) überdie FestungsarrestatendesMilitairstandes,dieMilitairsträflingeund
die Arbeiter=Abtheilungen;

3) über diesenigenMilitairpersonen, deren eigene mit Gerichtsbarkeitver=
seheneBefehlshaber nicht zur Besatzung gehören, sowie über die am
Orte befindlichenMilitairpersonen, derenBefehlshabernicht mit Gerichts=
barkeitversehensind.

s. 33.
Treffen mehrereVerbrechenzusammen,von denen das eine zur höheren,

das anderezur niederenGerichtsbarkeitgehört, so gebührt die Kognition über
alle Verbrechendem Militairgericht, welchemdie höhereGerichtsbarkeitzusteht.

KC.34.
Bei dem Zusammentreffenmehrererzur niederenGerichtsbarkeitgehörigen

Verbrechenist, wenn die strafen zusammengenommendie Grenzen dieserGe=
richtsbarkeitübersteigen,die sache an das mit der höherenGerichtsbarkeitver=
seheneGerichtabzugeben.

s. 35.
Wenn Militairpersonen,welchenicht sämmtlichder Gerichtsbarkeiteines

und desselbenMilitairgerichts unterworfensind, gemeinschaftlichein Verbrechen
verüben,so stehtdie GerichtsbarkeitdemMilitairgerichtzu, dessenGerichtsherr,
dem Rang nach, der nächsteBefehlshaber aller Angeschuldigtenist.

Werden verschiedeneVerbrechenverübt, welchemit einanderim Zusammen=
hang stehen,so findet dasselbeVerfahren statt, wie bei gemeinschaftlichverübten
Verbrechen. »....«
. §.36.

4.derGarni-
songerichte.

5. Allgemeine
Bestimmungen.
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g. 36.
In Gouvernementsstädtenund Festungentritt in demFall des§. 35. die

Kompetenz des Garnisongerichtsein, wenn der gemeinschaftlichehöhereBefehls=
habernichtzur BesatzungdesOrts gehört.

s. 37.
In straffällen, welchevor diehöhereGerichtsbarkeitgehören,istdiesache

auch bei eintretendemGarnisonwechsel, oder bei Veränderung der dienstlichen
stellung des Angeschuldigten,von demMilitairgerichtzu beendigen,beiwelchem
die Einleitung der förmlichenUntersuchungstattgefundenhat.

g.38.
Der kommandirendeGeneral ist befugt, aus dienstlicherRücksicht den

MilitairgerichtendesKorpsverbandesin straffällen, welchevor dasKorpsgericht
gehören,die Untersuchungund die Aburtheilungzu übertragen,wennbesondere
Umständesolcheserfordern.

G.39.
Werden bei Truppentheilen,welcheihre Garnison an einemOrte haben,

wo sichkeinMilitairgericht befindet,Verbrechenverübt, die schleunigeMaaßregeln
erfordern, so ist der daselbstkommandirendeOffizier befugt, das Civilgericht des
Orts zu requiriren, alle Ausmittelungenvorzunehmen,die am Orte selbstoder
sonst im Bezirk des Gerichts erfolgen müssenund keinenAufschub leiden, bis
entwederein Inquirent von dem kompetentenMilitairgerichtgesandt,oder der
Verbrechernach dem sitz des Militairgerichts gebrachtwerden kann. In den
Fällen, wo weder das eine noch das anderezulässigist, kann von seiten des
kompetentenMilitairgerichts auch das Civilgericht zur Führung der Untersuchung
requirirtwerden.

s. 40.
Militairbefehlshaber, denenzur Ausübung ihrer gerichtsherrlichenBefug=

nisseein Auditeur oder untersuchungsführenderOffizier nicht zugetheiltist, haben
die ihnen zustehendenUntersuchungendurch Requisition des nächstenMilitair,
oder, bei beträchtlicherEntfernungdesselben,des Civilgerichtsführenzu lassen.

G.41.
Die ObduktionderLeichnamevon Militair= oderCivilpersonengehörtvor

die Militairgerichte,wenn Verdachtvorhandenist, daß eineMilitairpersonan
demTode des Entleibtenschuld ist. Die äußereBesichtigungdes Leichnams
einerMilitairperson,welchedurchselbstmordodereinenUnglücksfallumsLeben
gekommenist, sowie die Ermittelung der Todesursacheund der Veranlassung
zum selbstmord, gebührt den Militairgerichten. Befindet sich kein Militair=
gerichtam Ort, so ist das Civilgerichtum Aufnahmeder Verhandlungenzu
requiriren.

Die
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Die aufgenommenenVerhandlungen sind wie bisher an das General—

Auditoriateinzusenden.
s. 42.

Die Auslieferungeines flüchtigen,im Auslande befindlichenVerbrechers
ist von denMilitairgerichtenbei demKriegsministeriumin Antrag zu bringen,
insofern hierüber die bestehendenKartelkonventionenoder andereBestimmungen
nichtbesondereVorschriftenenthalten.

s. 43.
Kein Gerichtsherr darf in die Gerichtsbarkeiteines andern eingreifen; es

bewirktjedochkeineNichtigkeitdes Verfahrens, wenn die Untersuchungoder das
Erkenntniß durch ein Militairgericht erfolgt ist, welches überhaupt befugt war,
in einerzur höherenGerichtsbarkeitgehörigensache dieUntersuchungzu führen,
oderzu erkennen.

Dies findet auch statt, wenn das inkompetenteGericht nur die niedere
Gerichtsbarkeithat, und der vor diesesGerichtgezogeneFall zur niederenGerichts=
barkeitgehört.

Dritter Abschnitt.

Von den Untersuchungsgerichten.

K.44.
Das Untersuchungsgerichtist von demGerichtsherrnzu bestellen,demdie

Gerichtsbarkeitüber denAngeschuldigtenzusteht.

K.45.
In den vor die höhereGerichtsbarkeitgehörendenstraffällen bestehtdas

Untersuchungsgerichtaus demAuditeurals InguirentenundzweizurUntersuchung
kommandirtenOffizieren. Bei Verbrechender Gemeinen, mit Ausnahme der
Hauptverbrechen,d. h. der mit Todesstrafeoder lebenswierigerFreiheitsstrafeim
GesetzbedrohtenVerbrechen,bedarf es nur der Zuziehung eines Offiziers.

s. 46.
Die zu denUntersuchungsgerichtenzu kommandirendenOffizieresollensein,

in Untersuchungen:
1) gegenGemeine, wenn nicht Hauptverbrechenden Gegenstand derselben
bilden,

ein Lieutenant;
2) gegenGemeinebei Hauptverbrechen,und gegenUnteroffiziere,

zweiLieutenants;
3) gegen

I. Bestellung
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suchungsge=
richts.
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3) gegeneinenVieutenant,
ein HauptmannoderRittmeisterund ein Lieutenant

4) gegeneinenHauptmann oder Rittmeister,
ein Major und ein Hauptmann oder Rittmeister

5) gegenOffizierehöherenGrades,
ein Offizier des nächsthöherenund ein Offizierdes gleichenDienst=
grades desAngeschuldigten,oder, in Ermangelung desersteren,zwei
Offizierevon demDienstgradedes Angeschuldigten.

K.47.
Betrifft die UntersuchungeinenMilitairbeamten, so sind die zumUnter=

suchungsgerichtzu kommandirendenOffizierenachdem Militairrang desAnge=
schuldigten, wenn aber derselbekeinenbestimmtenMilitairrang hat, nach dessen
bürgerlichenRangverhältnissenzu ernennen. Außerdem soll bei Dienstverbrechen,
wenn die Dienstbehördedarauf anträgt, ein höhererMilitairbeamtervon dem
DienstzweigdesAngeschuldigtenzu denVerhandlungenzugezogenwerden.

K.48.
Der Auditeur kann durch einen im Richteramt stehenden,oderzum höheren

Richteramt gualifizirten Civil=Justizbeamtenersetztwerden.

E.49.
In den vor die niedereGerichtsbarkeitgehörendenstraffällen bestehtdas

Untersuchungsgerichtaus dem Auditeur oder dem untersuchungsführendenOffizier
als Inquirentenund einemLieutenant.

. 50.
In UntersuchungssachengegenMilitair=UnterbeamtebeidenjenigenMilitair=

gerichten,wo Aktuarien angestelltsind, genügt es, wenn derAuditeur mit Zuzie=
hung des Aktuarius die Untersuchungführt.

E.51.
Werden UntersuchungengegenPersonen des soldatenstandes auf Requi=

sition durch die Civilgerichte geführt, so ist unter Berücksichtigungder Rang=
verhältnissedesAngeschuldigten(§. 46.) ein Offizier zuzuziehen,insoferndies
ohne schwierigkeit und Kostenaufwandgeschehenkann.

K.52.
Wenn zwischenMilitair= und CivilpersonenBeleidigungen oder Thätlich=

keitenwechselseitigvorfallen, oderwennein Verbrechenvon Militair= und Civil=
personengemeinschaftlichverübt wird, so muß die Untersuchungvon einemaus
Militair= und CivilgerichtspersonenzusammengesetztenGericht geführt werden.

Der
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Der kompetenteGerichtsherrernenntdie Militairmitglieder. Der höchste
kommandirteOffizier hat in diesemgemeinschaftlichenUntersuchungsgerichtden
Vorrang. ·

Die Verhandlungen, welche die Mitangeschuldigtendes Militairstandes
betreffen,sind zu besonderenAkten zu nehmen.

§. 53.
Nach beendigterUntersuchungist zuerstgegendie angeklagtenMilitair=

personenvon dem Militairgericht zu erkennen. Wenn besondereUmstände ein
Andereserfordern,so ist darüberdieEntscheidungdesKönigs durchdasGeneral=
Auditoriateinzuholen.

. 54.
Die zu den Untersuchungsgerichtenzu kommandirendenOffizieremüssen

die Eigenschaftvollgültiger Zeugen haben.

K.55.
Wenn Personen des soldatenstandeszu vernehmensind, die einen höheren

Rang haben, als der höchstezum UntersuchungsgerichtkommandirteOffizier, so
ist nach den obwaltendenUmständen und bei Verhandlungen von besonderer
Wichtigkeit ein höhererOffizier dabei zuzuziehen,der dem Range des höchsten
unter den zu Vernehmendenentspricht(I. 46.).

K.56.
Ohne dringendeVeranlassungdarf im Laufe derUntersuchungeinWechsel

in der Person der dazukommandirtenOffizierenichtstattfinden.

s. 57.
Wenn die Vorschriften wegen Besetzung des Untersuchungsgerichtsbei

einerVerhandlung,aus welcherein Grund zur Entscheidunghergenommenist,
verabsäumtworden sind, so ist das gesprocheneErkenntniß nichtig (§. 268.).

Jedoch soll, wenn das Erkenntniß rechtskräftiggeworden,von Amtswegen
die Aufhebung nicht beantragtwerden.

C 5.
Wenn der Angeschuldigteein einzelnesMitglied des Untersuchungsgerichts

ablehnt,und der Gerichtsherrdie ErnennungeinesanderenMitgliedes verwei=
gert, so hat der kommandirendeGeneralüberdenAntrag zu entscheiden.Weist
derselbeden Ablehnungsantragzurück, so ist, wenn der Angeschuldigtedabei sich
nicht beruhigt, die Entscheidungdes Königs durch das General=Auditoriat ein=
zuholen.

Wird einemAblehnungsantragegegendenAuditeur Folge gegeben,so
hängt es von den Dienstverhältnissendes Gerichtsherrnab, ob er unmittelbar
Bundes=Gesetzbl.1867. 35. einen

E. Allgemeine
Bestimmungen.

III. Von der
Ablehnung ein=
zelner Mitglie=
der des Unter=
suchungsge=
richts.
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einen anderenAuditeur statt des abgelehntensubstituirenkann, odereinenanderen
Gerichtsherrn deshalb zu requiriren hat. Von der erfolgten substitution ist
dem General=Auditoriat durch den Gerichtsherrn ungesäumtNachrichtzu geben.

. 59.
Die Ablehnungist für begründetzu erachtengegenMitgliederdes Unter=

suchungsgerichts,welche
1) bei demAusfall der Untersuchungein Interessehaben,
2) mit dem Angeschuldigten in offenbarerFeindschaft leben, wofür die recht=
licheVermuthungbegründetwird durchgerichtlicheAnschuldigunggrober
Verbrechen,verübteThätlichkeitengegendas Lebenoderdie Gesundheit,
ehrenrührigeschmähungenund Prozesseüber einen beträchtlichenTheil
des Vermögens, insofern nicht anzunehmenist, daß die feindseligenGe=
sinnungen durch Wiederaussöhnung oder durch den Verlauf mehrerer
Jahre gehobenworden,

3) in der sache als Zeugen aufgestelltwerdensollen.
Außer diesenGründen sind aber auch andere, in dienstlichenoder persön=

lichenVerhältnissenberuhendeEimwendungenzu berücksichtigen.

**
In den Fällen des F. 58. sind bis zur erfolgtenEntscheidungnur solche

Verhandlungen,welchezur FeststellungdesThatbestandesdienen,oderbei denen
Gefahr im Verzugeist, von dembestelltenUntersuchungsgerichtvorzunehmen.

Dierter Abschnitt.

Von den spruchgerichten.

. 61.
GegenPersonendes soldatenstandeswird

I!) in den zur höheren Gerichtsbarkeitgehörendenstraffällen durch ein
Kriegsgericht,und

2) in den zur niederenGerichtsbarkeitgehörendendurch ein standgericht
erkannt. Das Rechtsmittelder weiterenVertheidigungfindet bei Er=
kenntnissender Kriegs=oderstandgerichtenichtstatt.
GegenMilitairbeamtewird durchInstanzengerichteerkannt.

E.62.
I. UeberPer= Das Kriegs= und das standgericht ist, der Dienstordnung gemäß, von
sonendessol · dem Befehlshaber anzuordnen, dem die Bestellung des Untersuchungsgerichtsdatenstandes.
Kriegs⸗ und zustand.

standgerichte. g. 63.
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§. 63.
Wenn ein in UntersuchungbefindlicherOffizier, vor der Bestellungdes 1.Bestellung

erkennendenGerichts, wegen besondererUmstände die Berufung der Mitglieder zssshen.

des Gerichts aus dem Dienstbereichdes kompetentenGerichtsherrn 6
sollte, so hat er sichauf dem Dienstwegean den König zuwenden.

s. 64.
Ein Kriegsgerichtbesteht,mit alleinigerAusnahmedesim 9. 65. gedachten 2.Besezuung

Falles, aus fünfRichterklassen,von denenderPräseseineKlassebildet,und 6;"F
aus dem Auditeur, als Referenten.

Zu einemKriegsgerichtsind nach dem Grade des Angeschuldigtenals
Richter zu berufen:

1) über einenGemeinen:
a) ein Major als Präses,
b) zwei Hauptleute (Rittmeister),
J) zweiLieutenants,
z4)drei Unteroffiziere,
e) drei Gefreiteoderbeziehungsweisedrei gemeinesoldaten

2) über einenUnteroffizier und die übrigen zu dieserKategorie gehörenden
Personen des soldatenstandes:
a) ein Major als Präses,
b) zweiHauptleute(Rittmeister),
J) zweiLieutenants, «
d)dreisergeantenoderbeziehungsweisedreiPortepee=Unteroffiziere,
e) drei Unteroffiziere;

3) über einenPremier=odersekondelieutenant:
a) ein Oberstlieutenantals Präses,
b) zweiMajore,
e) zweiHauptleute(Rittmeister),
4) zweiPremier=und
e) zweisekondelieutenants

4) über einenHauptmann (Rittmeister):
a) ein Oberstals Präses,
b) zweiOberstlieutenants,
ec)zwei Majore,
d) zweiHauptleute(Rittmeister),
e) zweiPremierlieutenants;

5) über einenMajor oderOberstlieutenant:
a) ein Generalmajorals Präses,
b) zweiObersten, -

« 35· c)zwei



b) des stand=
gerichts.
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J) zweiOberstlieutenants,
d) zweiMajore,
.) zwei Hauptleute (Rittmeister)

6) über einenObersten:
a) ein Generallieutenantals Präses,
b) zwei Generalmajore,
Jc)zweiObersten,
) zweiOberstlieutenants,
) zweiMajore.

Bei Verbrechen,die mit Todes=oderlebenswierigerFreiheitsstrafebedrohtsind,
müssen,mit Ausnahme derKlasse desPräses, auch dieRichterklassenderOffiziere
mit drei Personen besetztwerden.

g.65.
Zu einemKriegsgerichtüber einenGeneralgehören,insofernder König

die Besetzungnichtselbst bestimmt:
1) außer einem höherenGeneral als Präses,
2) drei Richterklassen,von welchen eine jede aus drei Personen bestehen
muß, und zwar dergestalt,daß die untersteKlasseeinenGrad geringer
und die obersteeinen Grad höher stehtals der Angeschuldigte.

s. 66.
Ein standgericht bestehtaus fünf Richterklassen,von denen der Präses

eine Klasse bildet, und aus einemAuditeur oder untersuchungsführendenOffizier
als Referenten.

s. 67.
Zu einem standgericht sind nach dem Grade des Angeschuldigtenzu

berufen:
1) über einen Gemeinen:

a) ein Hauptmann (Rittmeister)als Präses,
b) zwei Premierlieutenants,
J) zwei sekondelieutenants,
4) zweiUnteroffiziere,
6) zweiGefreiteoderbeziehungsweisezweigemeinesoldaten)

2) über einen Unteroffizierund die übrigen zu dieserKategorie gehörenden
Personendes soldatenstandes:
a) ein Hauptmann (Rittmeister)als Präses,
b) zweiPremierlieutenants,
Jc)zwei sekondelieutenants,
41)zweisergeantenoderbeziehungsweisezweiPortepee=Unteroffiziere,
) zweiUnteroffiziere.

s. 68.
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g.6s.
In denvor die höhereGerichtsbarkeitgehörendenstraffällen derMilitair—

beamtenhat der kommandirendeGeneral desArmeekorps, zu welchemder Ange—
schuldigtegehört,das erkennendeGerichtzu bestellen.

§. 69.

Dasselbebestehtaus fünf Einzelnrichtern,und zwar:
1) einemstabsoffizier (als Präses)),
2) einemHauptmann (Rittmeister),
3%
5) einemanderenoberenMilitairbeamten,womöglichvon demDienstzweige
des Angeschuldigten.

Von den Auditeuren ist der eine zugleichals Referent zu bestellen. Der Audi=
teur, welcher die Untersuchunggeführt hat, darf in der nämlichensache nicht
zum erkennendenRichterbestelltwerden. .

steht der Angeschuldigteim Range den stabsoffizierengleich, so ist ein
General zumPräses zu bestellenund anstatteinesHauptmanns oderRittmeisters
(ad 2.) ein stabsoffizierzuzuziehen.

zweiAuditeurenund

K.70.
In straffällen, welchevor die niedereGerichtsbarkeitgehören,hat der

zur UntersuchungkompetenteGerichtsherr auch das erkennendeGerichtzu bestellen.

s. 71.
Dasselbebestehtaus fünf Einzelnrichtern,und zwar:

1) einemHauptmann(Rittmeister)als Präses,
2) einemLieutenant,
3) zweiMilitair=Unterbeamten,womöglichvon demDienstzweigedesAn=
4) / geschuldigten,oderin derenErmangelung,zweiUnteroffizieren,
5) dem Auditeur oder untersuchungsführendenOffizier, der zugleichRefe=
rent ist.
Die Bestimmung des F. 69., wonachder Inquirent nicht zum erkennenden

Richter bestelltwerden darf, findet auf Besetzung dieserspruchgerichte keine
Anwendung. «

s.72.
Gegen Erkenntnisseder spruchgerichteüber Militairbeamte ist das Rechts=

mittel der weiterenVertheidigungzulässig. Das Erkenntnißzweiter Instanz
erfolgtdurchdas General=Auditoriat.

s. 73.

II. Ueber Mi=
litairbeamte.

Instanzen=
gerichte:
A. Gericht der
erstenInstanz.
1) In straf=

fällen, welche
vor die höhere
Gerichtsbarkeit
gehören.

2) In straf=
fällen, welche
vor die niedere
Gerichtsbarkeit
gehören.

B. Gericht der
zweitenInstanz.
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iie
Das spruchgerichtüber Mitangeschuldigtedes soldatenstandesist nach

Verschiedenheitihrer Dienstgradezu besetzen.Wegen eines jedenMitangeschul=
digten stimmen nur die seinetwegenbestelltenRichterklassenab, der Präses aber
ist nach dem Dienstgrad des höchstenunter den Angeschuldigten zu ernennen, und
ist zugleichPräses wegender übrigen Mitangeschuldigten.

s. 74.
In Ermangelung der zur Besetzungeinesspruchgerichtserforderlichen

Offiziere des vorgeschriebenenDienstgrades kann der fehlendedurch den darauf

I. Des Ge=
richtsherrn.

s. 75.
Zu Mitgliedern eines spruchgerichts dürfen nur Personen bestelltwerden,

welche die Eigenschaftenvollgültiger Zeugen haben. Wer sich selbst in Unter=
suchungbefindet, wer zum Untersuchungsgerichtgegen den Angeschuldigtenkom=
mandirt gewesen,oderwer als Zeuge in der sache vernommenist, soll nicht
zum spruchgerichtberufenwerden.

s. 76.
Die Nichtbefolgungder in diesemAbschnitt(§§.61—71. 7375 ) ent=

haltenenVorschriftenwegenBesetzungder spruchgerichtehat die Nichtigkeitdes
Erkenntnisseszur Folge.

Jedoch soll, wenn das Erkenntniß rechtskräftiggeworden,von Amtswegen
die Aufhebung nicht in Antrag gebrachtwerden.

Zünfter Abschnitt.

Von den Befugnissen und Pflichten der Militairgerichtspersonen.

K.77.
Der Gerichtsherrhat, als Vorstand des Militairgerichts, bei allen Ver=

fügungen desselbendie Leitung und Entscheidung. Auf die richterlichenFunk=
tionen desAuditeurs oder untersuchungsführendenOffiziers einzuwirken,stehtihm
nur in den durch diesesGesetzbuchvorgeschriebenenGrenzenzu.

An Verhandlungender von ihm bestelltenUntersuchungs=und spruch=
gerichtedarf der GerichtsherrpersönlichnichtTheil nehmen. Er ist verpflichtet,
die Geschäftsführungdes Auditeurs oder des untersuchungsführendenOffiziers
zu beaufsichtigenund wahrgenommeneUnordnungenoderGesetzwidrigkeitendem
General=Auditoriatzur Abhülfe und Rüge anzuzeigen,insoweiter hierzunach
den besonderenDienstvorschriftennichtselbstbefugtist.

Er
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Er ist verpflichtet,die Gefängnissedes Gerichtsvon Zeit zu Zeit zu revi—
diren, oder für derenVisitation zu sorgen.

und dem Auditeur oder dem untersuchungsführendenOffizier zu vollziehen.
In Behinderungsfällen gehen seinegerichtsherrlichenBefugnisseauf seinen

stellvertreterim Kommandoüber.

§ 78.
Der Auditeur ist dem Gerichtsherrn bei Ausübung der gerichtsherrlichen

Befugnissedesselbenals richterlicherBeamter zugeordnet.
Er hat die Gesetzlichkeitder im Namen des Gerichts zu erlassendenVer=

fügungenzu vertreten.
In Betreff seinerPflichten als Gerichtspersonfinden die Vorschriften der

allgemeinenLandesgesetzeAnwendung.

K.79.
Wenn der Auditeur die Anweisungendes Gerichtsherrnin Bezug auf

seinerichterlichenPflichten mit den gesetzlichenVorschriften oder seinenInstruk=
tionennicht vereinbarhält, so hat er demGerichtsherrndagegenVorstellung
zu machen.

Verbleibt derselbebei seinerVerfügung, so hat der Auditeur solcheauf
die alleinigeVerantwortungdesGerichtsherrnzu befolgen,jedochdenHergang
in denAktenzu vermerkenunddemGeneral=AuditoriatdavonAnzeigezumachen.

K.80.
Der untersuchungsführendeOffizier ist von dem Gerichtsherrnaus den

subaltern=Offizieren des Truppentheils zu ernennen, und vor Antritt seiner
Funktion von dem Gerichtsherrn unter Zuziehung eines Offizieres dahin zu
vereidigen:

II. Des Audi=
teurs.

III. Des unter=
suchungsführen=
den Offiziers.

haftigkeit und Unparteilichkeit,den Gesetzengemäß, erfüllen, auch sich
davon durch kein Ansehen der Person, keineLeidenschaftoder andere
Nebenabsichtenabhalten lassenwolle.
Ueberdie erfolgteVereidigungist eineVerhandlungaufzunehmenund bei

den Akten des Gerichts aufzubewahren.

g.81.
Der untersuchungsführendeOffizier hat in dem Umfang seinesmilitair—

gerichtlichenWirkungskreisesmit demAuditeur gleicheBefugnisseund Pflichten,
auch haben die in diesemWirkungskreisevor besetztemGericht von ihm aufge—
nommenenVerhandlungen die Beweiskraft gerichtlicherUrkunden.

§. 82.
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Z.82·
lud-sue- Die bei denMilitairgerichtenangestelltenAktuarienstehenzunächstunter
—— demAuditeur.

Wegen ihrer besonderenAmtspflichten sind sie nach den ihnen ertheilten
Instruktionenzu beurtheilen.

*
V. Derzuden Die zu den UntersuchungsgerichtenkommandirtenOffizierehabenfür die
— Erhaltung der militairischenOrdnung während der Verhandlungen zu sorgen,
Tandirtenosfl.auch dahin zu sehen,daß die Aussagen genau in die von ihnen mit zu unter—

zeichnendenProtokolleaufgenommenwerden,und daß derInhalt derselbenüber—
hauptmit demwirklichenHergangübereinstimmt.

g.84.
Hat ein solcherOffizier (F. 83.) Erinnerungen zu machen,so sind dieselben

von ihm dem Ingquirenten,jedochnicht in Gegenwartdes zu Vernehmenden,
mitzutheilen. Wenn darüber keineVereinigung stattfindet,so kann der Offizier
die AufzeichnungseinerErinnerungenam schluß des Protokolls verlangenund
dem Gerichtsherrndavon Anzeigemachen.

Wenn es, insbesonderebei militairischenVerbrechen, zur näherenFest=
stellung des Thatbestandesauf genaue Kenntniß und richtige Würdigung der
militairischenVerhältnissewesentlichankommt,so müssendie zur Untersuchung
kommandirtenOffiziere in Verbindung mit dem Inquirenten dahin wirken, daß
der militairischeGesichtspunktdabei festgehaltenund der zu Vernehmendever=
anlaßt werde, über die ihnen zur Ermittelung des richtigenmilitairischenstand=
punkteserheblichscheinendenUmstände sofort vollständigeAuskunft zu ertheilen.

s. 85.
VI.DerGe= Die Geschäfteder Gerichtsbotensind durchOrdonnanzenzu versehen.

richtsboten.

sechster Abschnitt.

Von dem General=Auditoriat.

s. s6.
Das General=Auditoriat ist der obersteMilitairgerichtshof. Es ist die

Rekursinstanz, sowie die begutachtendeBehörde in den, in diesemGesetzbuch
näherbezeichnetenFällen.

Dasselbebildet die zweiteInstanz in strafsachen der Militairbeamten und
ist die vorgesetzteDienstbehördeder Auditeure und Aktuarien.

g.87.
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s. s#7.
Das General=Auditoriathat die GeschäftsführungderMilitairgerichte nach

den darüber bestehendenbesonderenVorschriften zu beaufsichtigenund etwanigen
Beschwerdenin militärgerichtlichenAngelegenheitenabzuhelfen, auch die Jweifel
über die Kompetenzder Militairgerichteoder über die Anwendungund Aus=
legungder Militairgesetzezu erledigen,nöthigenfallszurEntscheidungdesKönigs
zu bringen.

Gegen die rechtlichenBescheidedes General=Auditoriatsfindet nur der
Rekurs an denKönig statt. «

§.88.
Der Geschäftskreisdes General-Auditoriats, insoweit derselbesich nicht

aus diesemGesetzbuchergiebt,ist durchbesondereInstruktionenbestimmt.

Zweiter Titel.

Von demVerfahren.

Erster Abschnitt.

Von dem Verfahren gegen Personen des soldatenstandes.

g.89.
· Die Militairgerichte haben in Untersuchungssachenvon Amtswegen zu ver—
fahren, insofernnicht Ausnahmen durch die Gesetzeausdrücklichbestimmtsind.

g.90.
Das Verfahren der Militairgerichte in strafsachen der Personen des

soldatenstandesist entwederdas kriegsrechtlicheoderdas standrechtliche(§. 61.).

Erste Abtheilung.
Von dem Verfahren in straffällen, welche vor die höhere Gerichtsbarkeit

gehören.
(KriegsrechtlichesVerfahren.)

E.91.
Wenn der Gerichtsherr von einem, in dem Bereich seinerGerichtsbarkeit I. Unter=

verübtenVerbrechenKenntnißerhält,sohat er denihmzugetheiltenAuditeursuchungsverfaß.ren.
anzuweisen,den Thatbestandfestzustellen. A.Vorläufige

Untersuchung.

Bundes-Gesetzbl.1867. 36 §. 92.
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2) Haussuchun=
gen.

3) Juziehung
sachverständi=
ger:
a) im Allge=

meinen.

b) der Doll=
metscher.

c) der Aerzte.

4) suspension
vom Dienst.

5) Verhaftung.
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K.92.
Bei Feststellungdes Thatbestandesist nach den, diesemGesetzbuchunter

Littr. B. beigefügtenBestimmungenzu verfahren.

**“
Der Feststellung des Thatbestandes muß ein vollständiger Thatbericht

(species facti) vorangehen,welcherin der Regel von dem nächstenmit der
Disziplinar=strafgewalt über den AngeschuldigtenversehenenVorgesetztenan=
zufertigenist.

s. 94.
Haussuchungendürfen von den Militairgerichten nur in Militairgebäuden

oderin Wohnungenvon Militairpersonenvorgenommenwerden.
Gegen Personen einer anderen Gerichtsbarkeitdarf die Haussuchungnur

durch das kompetenteGericht oder durch die Polizei erfolgen.

K.95.
Als sachverständigeund Taxatorensollen vorzugsweiseMilitairpersonen,

insofernsie dazu geeignetsind, nach vorher erfolgterVereidigung zugezogen
werden.

KG.96.
Zu Dollmetschern sind nur solcheMilitairpersonen zu wählen, die als

zuverlässigbekanntsind, und die sprache des zu Vernehmendengeläufig sprechen
und, wo möglich, auch schreiben. Der Bestellung zumDollmetschermuß jedes=
mal die Vereidigungvorangehen.

K.97.
In Fällen, wo es der Zuziehung von Aerzten oder der Einholung ärzt=

licherGutachtenbedarf,ist, wennnichtGefahr im Verzugevorhandenist, statt
des Mhysikusein Regiments=,Bataillons= oder stabsarzt, und statt des ge=
richtlichenWundarztesein Kompagnie=oder Eskadron=Chirurg,der die wund=
ärztlichenstaatsprüfungenbestandenhat, zuzuziehen.

Anmerkung: Die Kompagnie=(Eskadron.)Chirurgen heißen jetzt: Militair=Unterärzte.

K.98.
Wird in Folge des gerichtlichenVerfahrens die suspension des Ange=

schuldigtenvom Dienst nothwendig, so hat der Gerichtsherr solchezu verfügen.

K.99.
Ob der Angeschuldigtezu verhaftensei, oder dessenVerhaftung fortdauern

solle,
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solle, hat der Gerichtsherrzu bestimmen.Des Diebstahls, des Betruges, der
Desertion oder anderer schwererVerbrechenAngeschuldigtesind bei hinreichenden
Verdachtsgründenjederzeitzu verhaften. AndereAngeschuldigtekönnenvon der
Untersuchungshaftbefreitbleiben, wenn nichtzu besorgenist, daß sie das Ver=
brechenfortsetzen,die Flucht ergreifen, oder die Freiheit zur Erschwerungder
Untersuchungmißbrauchenwerden.

s. 100.
Mitangeschuldigtein derselbenUntersuchungssachesind während der Unter=

suchung,sofernes die Umständegestatten,von einanderabzusondern.Gefähr=
licheVerbrechersind stetsin einsamerHaft zu halten.

s. 101.
Die Befreiungvon der UntersuchungshaftgegenKaution findetbei Per=

sonendes soldatenstandesnicht statt.
sicheres Geleit kann ausgetretenenAngeschuldigtennur auf Befehl des

Königs ertheiltwerden.
d.102.

Nach dem Erfolg der vorläufigen Untersuchunghat der Gerichtsherr auf
denVortrag desAuditeurszu bestimmen,und darübereineVerfügungzu den
Aktenzu geben:

1) ob das Verfahren einzustellenoder fortzusetzen,und ob in letzteremFall
das kriegsrechtlicheoderdas standrechtlicheVerfahreneinzuleiten,oder

2) ob der Fall nur disziplinarischzu rügensei.

g.103.
Wenn gegen einen General, Brigadekommandeur,Festungskomman=

danten,Regimentskommandeur,oder gegeneinenFlügel=Adjutantendie Unter=
suchungeinzuleitenist, so muß in Friedenszeitenunbedingt, im Kriege aber,
insoferndie Verhältnissees gestatten,dazu der Befehl des Königs eingeholt
werden.

d. 104.
Ist die Eröffnung der förmlichenUntersuchungverfügt, so darf das Ver=

fahren nicht mehr eingestellt,sondernes muß in der sache erkanntwerden.
Ergiebt sich im Laufe der Untersuchung,daß dieselbenoch auf andere

Verbrechenoder auf Mitschuldigeauszudehnenist, so muß auch hierüberdie
Entscheidungdes Gerichtsherrneingeholtwerden.

s. 105.
Wenn sich im Laufe der Untersuchungzeigt, daß dieselbezur Kompetenz

der niederenGerichtsbarkeitgehört, so muß die sache an das kompetenteRegi=
36. ments=

B. Entschei=
dung über das
weitere Verfah=
ren.

C. Förmliche
Untersuchung.
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mentsgerichtabgegebenwerden, insofernnicht im zweitenAbschnittdes ersten
Titels Ausnahmendieserhalbbestimmtsind.

d. 106.
WegenLügen vor Gericht findetkeineDisziplinarstrafestatt; demAnge—

schuldigten ist aber vorzuhalten, daß hartnäckigesLeugnen oder frechesLügen
die Erhöhungseinerstrafe zur Folge habe.

s. 107.
In den Fällen, in welchennach den allgemeinenLandesgesetzenVeran—

lassungvorhandenist, demAngeschuldigtenBegnadigungzu verheißen,muß die
Genehmigungdes Königs zu dieserVerheißungdurch das General-Auditoriat
eingeholtwerden. «

Vergl.dasGefetzvom15.April1852.§.1,·Beilagethtr.F.

Z.108.
Bei militairischenVerbrechenkann in ErmangelungandererBeweismittel

auf den Grund der eidlichen,auf eigenerWahrnehmungberuhendenAussage
des Vorgesetzten— wenn ihn nichtselbsteineVerschuldungbei dersache trifft,
oder seineGlaubwürdigkeitnicht durchbesondereUmständegeschwächtwird —
auf die gesetzlichestrafe erkanntwerden.

E.109.
Unter denselbenVoraussetzungen(§. 108.) kann der eidlichenAussage

einer Person des soldatenstandes über militairische VerbrechengleicheBeweis=
kraft beigelegtwerden, wenn der Zeuge das Verbrechenwahrgenommenhat,
währender sichin Ausübung desWachtdienstesodersonstzur Aufrechthaltung
der öffentlichenOrdnung, Ruhe und sicherheit im Dienst befand, und wenn
durchdie Aussagenichtderjenigebeschuldigtwird, der demZeugenwährendder
Ausübungdes Dienstesvorgesetztwar.

s. 110.
Bei militairischen Verbrechen findet das artikulirte Verhör nicht statt,

doch sollen in wichtigen oder verwickeltenFällen dem Angeschuldigtenbestimmte
Fragen, welchezur näherenAufklärung der sache dienenkönnen,vorgelegt,
und die darauf ertheiltenAntworten mit desseneigenenWorten niedergeschrieben

s. 111.
Im schlußtermin hat der Angeschuldigte,wenn er verhindertsein sollte,

vor dem Kriegsgerichtpersönlichzu erscheinen,oderwenn sein Erscheinenmit

Zum
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Zum stellvertreter darf in Untersuchungssachenwegen militairischerVer=
brechennur eineMilitairpersongewähltwerden.

s. 112.
Wird eine bereits abgeschlosseneUntersuchungvon der niederen an die

höhereGerichtsbarkeitabgegeben(§. 208.), so müssendie Verhandlungen dem
Angeschuldigtenvor gehörig besetztemUntersuchungsgerichtzu seinernochmaligen
schlußerklärungvorgelegtwerden.

s. 113.
Bei entstehendemBedenken, ob die den Angeschuldigtenwahrscheinlich

treffendestrafart, nach der körperlichenBeschaffenheitdesselben,anwendbarsein
werde,muß hierüberdas Gutachteneines Arztes vor Abschluß der Untersuchung
erfordertund zu denAktengebrachtwerden.

*
Dem Angeschuldigtenist in allen Fällen gestattet, sich selbst, entweder

schriftlichoderzum gerichtlichenProtokoll, zu vertheidigen.

"6 s. 115.
Bei gemeinenVerbrechenist in Friedenszeitender Angeschuldigtenur

dann befugt, sichdurch einenRechtsverständigenschriftlichoder zum gerichtlichen
Mootokoll vertheidigenzu lassen, wenn dieselbenmit einer härterenstrafe als
dreijährigerFreiheitsentziehungbedrohtsind.

s. 116.
Ist das gemeineVerbrechenmit Todesstrafebedroht, so treten in Friedens=

zeitenwegender Zuziehungdes Vertheidigersdie allgemeinengesetzlichenVor=
schriftenein.

· Z.117.
Bei militairischenVerbrechendarf der AngeschuldigteseineVertheidigung

nur dann durch einenAnderen, der jedocheineMilitairperson sein muß, führen,
wenn das Verbrechenmit mehr als zehnjährigerFreiheitsstrafeoder mit Todes—
strafe bedrohtist; wird die Vertheidigung durch einenAnderen geführt, so kann
sienur zum gerichtlichenProtokoll erfolgen.

d. 118.
Die Vertheidigungdarf mit aller Freimüthigkeitgeführtwerden, aber

nicht in eine absichtlicheVerletzungdes Dienstansehensausarten.

8.119.
Der Vertheidigerkanndie Aktenim Beiseindes Inquirentenan der Ge—

richts=

H. Vertheidi=
gung.
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richtsstelleeinsehen.Die AushändigungderAktenin Untersuchungssachen,welche
militairische Verbrechen betreffen, ist unstatthaft. Ist der Angeschuldigtever—
haftet, so kann der Vertheidiger sichmit demselbennur in Gegenwart des In—
quirentenbesprechen.

8. 120.
Bei dem artikulirten Verhör und im schlußtermin ist der Vertheidiger

zuzuziehen,wenner am sitz des Gerichtsanwesendist. Vor demKriegsgericht
ist die Vertheidigungnur durchdenAngeschuldigtenselbstoderdessenstellver=
treter zum Protokoll gestattet.

K. 121.
In Fällen, wo die Zuordnung eines Vertheidigers oder die schriftliche

Vertheidigung durch einen solchenunzulässigist, hat der Inquirent im schluß=
termin den Angeschuldigtenmit seinenVertheidigungsgründenbesonderszu hören
und dieselbenzu Protokoll zu nehmen, wenn er nicht selbstschriftlichsichver=
theidigenwill.

s. 122.
ll. spruchver= Nach BerichtigungdesVertheidigungspunkteshat der Auditeur demGe=
— richtsherrnüber die spruchreifeder AktenVortrag zu halten.
derspruchreife Werden die Akten spruchreifbefunden, so ist das spruchgerichtvon dem
derAtten Gerichtsherrnzubestellen.

—
B.Abhaltung Der Gerichtsherr hat nach genommener Rücksprache mit dem Auditeur
Tosu= das spruchgerichtanzuordnen.

C.124.
1)Eröffnung Von dem Präses des spruchgerichts, der vor der Abhaltung des Kriegs=
) gerichts,wenn ein militairischesVerbrechenden Gegenstandder Untersuchung

bildet, mit demInhalt derAkten sichvollständig bekanntzu machenhat, ist die
Anordnung wegenEröffnung der sitzung zu treffen und für die Erhaltung der
militairischenDienstordnungwährendderselbenzu sorgen.

. 125.
2)Prüfungder Ist das Richterpersonalversammelt, so hat der Auditeur zu prüfen, ob
Besezungdes das Gerichtvorschriftsmäßigbesetztist, etwanigeMängel aberdemPräses an=
spruchgerichts 9 9 9

zuzeigen, um derenAbstellungzu bewirken.

C.126.
Wird das Gericht vorschriftsmäßigbesetztgefunden, so ist der Angeschul=

digte oder dessenstellvertretervorzulassen,der Zweckder Versammlungdurch
den Auditeur bekannt zu machenund der Angeschuldigteoder dessenstellver=

treter
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treterzu befragen,ob er Einwendungengegendie Mitglieder des Gerichtszu
machenhabe.

Werden solcheEinwendungen erhoben(§#.59. und 75.), so ist der Be=
theiligte darüber zu hören und nach einstweiligerEntlassung desselbenund des
Angeschuldigten,auf denVortrag desAuditeurs,überdenGrund oderUngrund
der Einwendungenvon denübrigenRichternklassenweisenachstimmenmehrheit
zu entscheiden.

Im Fall die stimmen gleichgetheiltsind, giebtdie stimme des Präses
den Ausschlag.

Bei Prüfung der erhobenenEinwendungengilt die Bestimmung des
K. 59.

C. 128.
Werdendie Einwendungengegründetbefunden,so muß statt des unzu=

lässigenRichters ein andererRichter bestelltwerden. Kann dies nicht sofort ge=
schehen,so ist die sitzung aufzuheben. Das letzteremuß auch geschehen,wenn
der Präses oderder Auditeur rekusirtwerdensollte.

Wird der Auditeur rekusirt, so gilt die Bestimmung des §. 58. Ueber
denHergangmuß ein Protokoll aufgenommenund dasselbedemGerichtsherrn
vorgelegtwerden.

***
sind gegendieMitgliederdesGerichtskeineEinwendungengemacht,oder

die erhobenenerledigt, so hat der Präses die Richter an die Wichtigkeit des
Richteramtsmit der Ermahnungzu erinnern:

„den GesetzengemäßRecht zu sprechen,wie sie es vor Gott und seiner
Majestät dem Könige zu verantwortengedenken,und sichwederdurch
AnsehenderPerson, nochdurch eine Nebenabsichtvon einemunparteiischen
Urtheilsspruchabhaltenzu lassen.“

Hierauf wird das Richterpersonaldurch den Auditeur mit folgendemEide ver=
pflichtet:

„Ich schwörezu Gott dem Allmächtigen und Allwissenden,daß ich, der
mir übertragenenRichterpflichteingedenk,in der Untersuchungwider 2c.
dergestaltRecht sprechenwill, wie es nach meiner gewissenhaftenUeber=
zeugung,denAktenund Gesetzengemäßist 2c."

E. 130.
Nach der Eidesleistungist der Inhalt der Akten durch den Auditeur vor=

zulesen.
Daß die Vorhaltung und Vereidung, sowie die Vorlesung derAkten vor=

schriftsmäßigerfolgt ist, muß in dem Protokoll vermerktwerden.
s. 131.

3) Einwendun=
gen gegen ein=
zelneMitglieder
des spruchge=
richts.

4) Vereidigung
derRichter und
Vorlesung der
Akten.
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Z.131. .?E
Der Auditeur hat demnächstden Angeschuldigtenzu befragen, ob er zur

sache noch etwas anzuführenhabe, und dessenErklärung in das Protokoll auf=
zunehmen. Hierauf wird dasselbemit dem Angeschuldigtenabgeschlossenund der
Letztereaus der Versammlung entlassen.

s. 132.
Nach Entlassung des Angeschuldigtenhat der Auditeur dem versammelten

Gerichtüber dieLage dersache und das anzuwendendeGesetzVortrag zu halten
und in Gemäßheit des §. 138. seinenAntrag zu stellen, wie nach seiner recht=
lichenUeberzeugungzu erkennensei.

Dem Ermessendes Präses bleibt es anheimgestellt,die aus dem dienst=
lichen Gesichtspunktihm erforderlichscheinendenBemerkungendem Antrag des
Auditeurs beizufügen.

s. 133.
Der Vortrag muß den Richtern in schriftlicherAbfassung vorgelesenund

zu den Akten gebrachtwerden, wenn der Auditeur sein Votum auf Todesstrafe,
Kassation, Entfernung aus dem Offizierstande,Dienstentlassung,Ausstoßung aus
dem soldatenstande, Ausstoßung oder Entlassung aus der Gendarmerie, auf
mehr als dreijährigeFreiheitsstrafe,oder auf Freisprechungvon einemVerbrechen
richtet,welchesmit einerdieserstrafen bedrohtist. «

Z.134.
Der Auditeur hat in allen Fällen den wesentlichenInhalt des Vortrages

mit seinemVoto und den demselbenzumGrunde gelegtengesetzlichenVorschriften
in das Protokoll aufzunehmen.

9135
sollte einerder Richterüber denInhalt der Akten, oderüber das anzu—

wendendeGesetzZweifel äußern, so muß derAuditeur ihm die erforderlicheAuf—
klärungertheilen;der ordnungsmäßigeGang derVerhandlungdarf dadurchaber
nichtgestörtwerden.

g. 136.
Nach beendigtemVortrag des Auditeurs hat der Präses dieRichteranzu—

weisen, sichklassenweiseabgesondertüberdievon demAuditeur ihnenvorzulegenden
Fragen (§. 138.) zu berathen,und zu einemgemeinschaftlichemVoto in derKlasse
zu vereinigen. Die Richterdürfen dabei an dem freimüthigenAusspruchihres
Urtheils in keinerArt behindertwerden.

s. 137.
Die Mitglieder verschiedenerKlassendürfen sich über das abzugebende

Votum untereinandernicht besprechen.
*imi*)71
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d. 138.
Der Auditeurhat denRichterndie Frage zur Beantwortungvorzulegen:
ob der Angeschuldigtefreizusprechenoder zu bestrafenund welchestrafe
in letzteremFalle gegenihn zu erkennensei?

Hierauf giebt jedeRichterklasse,die unterstezuerst, im Beisein des Präses, ihr
Votum dem Auditeur ab, der solchesin das Protokoll aufnimmt.

Ist das Votum auf Freisprechunggerichtet, so muß der Auditeur die
Erklärungdarübererfordern:

a) ob die Freisprechungeine völlige oder vorläufige sein, und
b) im Falle der völligenFreisprechung,ob dieselbewegennichterwiesener

schuld, oder wegenerwiesenerUnschuldeintretensolle?
Jeder Richter hat seinenAusspruch zu unterschreiben.
Der Bräses giebt seinestimme zuletztab.

s 139
Weicht der Ausspruch derKlasse oder einesRichters von dem gutachtlichen

Antrag desAuditeurs wesentlich ab, so sind dieGründe dafür anzugeben.Ist
der Ausspruchden klarenVorschriftender Gesetzeentgegen,so muß der Auditeur
die Ansichtzu berichtigensuchenund, wenndies ohneErfolg bleibt, die abweichende
Meinung, mit dendafür angegebenenGründen, in das Protokoll aufnehmen.

K.140.
sollte das spruchgerichtdurch stimmenmehrheitdie Akten für nicht

spruchreiferklären,so ist derBeschluß von demAuditeur auszufertigen,von dem
Präses und dem Auditeur zu unterschreiben,und demGerichtsherrnzur weiteren
Veranlassungvorzulegen.Hat derselbegegendie Ausführung des Beschlusses
Bedenken,so ist die sache dem General=Auditoriat zur Verfügung einzusenden.
sind die Bedenken gegen die spruchreife der Akten erledigt, so muß in der
sache erkanntwerden.

Wenn durch stimmenmehrheit die Akten für spruchreiferklärt werden, so
sinddie überstimmtenMitglieder desKriegsgerichtsnachAufstellung ihrerBedenken,
ihre stimme hinsichtlichder strafbarkeit desAngeschuldigten,sowie der Art und
desMaaßes der strafe, nachLage der Akten,definitivabzugebenverbunden.

§. 141.

Das spuuchgericht, welchesfür einen straffall der höherenGerichtsbar=
keit bestelltist, hat das Urtheil auch dann zu sprechen,wenn sich ergiebt, daß
die zu erkennendestrafe die Grenzen der niederenGerichtsbarkeit,oder der
Disziplinarstrafgewaltnicht übersteigt.
Bandes=Gesetzbl.1867. 37 §. 142.
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E.142.
Zu einemgültigenUrtheil ist die unbedingtestimmenmehrheit erforderlich.
Wenn sichbeiZählung derstimmen entwederüber diestrafbarkeit, oder

über die Art, oder das Maaß der strafe die unbedingteMehrheit für eine
Meinung nicht ergiebt, so ist die stimme für die härteste strafe der nächst
gelinderensolangebeizuzählen,bis dieunbedingtestimmenmehrheitvorhandenist.

Hiernach ist auch bei Berechnungder stimmen in den einzelnenRichter=
klassenzu verfahren.

sind die Mitglieder einer aus zwei Personen bestehendenRichterklasse
unter sichverschiedenerMeinung, sogilt diegelinderefür denAusspruchderKlasse.

s. 143.
Nach erfolgterAbstimmung hat der Auditeur die stimmen sorgfältig zu

berechnen,das Ergebnißder AbstimmungdenRichternbekanntzu machenund
in das von ihm und dem Präses zu unterschreibendeProtokoll zu bringen,
zugleichaber in dem Protokoll zu bemerken,daß die Richter von dem Ergebniß
der Abstimmungin Kenntnißgesetztworden.

s. 144.
Nach demschluß desProtokolls hat der Präses dieMitglieder desKriegs=

gerichts an die Pflicht zu erinnern, die Verhandlungen und das Ergebniß der
Abstimmungsorgfältiggeheimzu halten.

Hierauf ist die Versammlung durch den Präses zu entlassen,und von
demselbenüber den Ausfall des Kriegsgerichts dem GerichtsherrnMeldung zu
machen.

. 145.
Das Erkenntniß ist von dem Auditeur auszufertigenund muß enthalten:

1) als Eingang, den Vor= und Zunamen desAngeschuldigten,sowiedie
Chargeund BenennungdesTruppentheils,in welchemderselbedient;

2) die Erkenntnißformel, in welcher das Verbrechen, worüber das Urtheil
gefällt worden, anzugebenund im Fall der Verurtheilungdie strafe,
ihrer Art und Dauer nach,genauzu bezeichnen,auchwo die Verpflich=
tung, Kosten und stempel zu zahlen, eintritt, dieselbeauszusprechen,
wenn aber das Urtheil auf Freisprechunglautet, die Art derselbenaus=
zudrückenist;

3) die nähereAngabe der persönlichenund dienstlichenVerhältnissedes An=
geschuldigten,auch ob derselbeschon früher wegen gleicheroder anderer
Verbrechenbestraftworden ist; eine aktenmäßigeDarstellung des sach=
verhältnissesund die Gründe der Entscheidung,mit Anführung der in
Anwendung gebrachtenGesetzesstellen.

d. 146.
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s. 146.
Hinsichtlich der Vollziehung des Erkenntnissesverbleibt es bei dem bis=

herigenVerfahren.
s. 147.

Weicht die Ausfertigung des Erkenntnissesvon dem Inhalt des Abstim=
mungsprotokollsab, so entscheidetdas letztere.

s. 148.
Hat der Auditeur auf Grund einer unrichtigen Berechnung der stimmen

oder sonst aus Versehen das Erkenntniß nicht richtig ausgefertigt, so wird ohne
Weiteres vom Gerichtsherrndie Anfertigung einer richtigenAusfertigungver=
fügt, und selbigesodannin der im §. 146. angegebenenArt vollzogen.

s. 149.
Ein Antrag des spruchgerichts auf Erlaß oder Milderung der erkannten

strafe durchdie Gnade des Königs ist nur zulässig,wenn die Mehrzahl der
Richterklassensichbewogenfindensollte,darauf anzutragen.

Ueber den Beschluß muß eine besondereVerhandlung ausgenommenund
demErkenntnißbeigefügtwerden.

E.150.
Erkenntnisseder Kriegsgerichtebedürfenzu ihrer Rechtsgültigkeitder Be=

stätigung.
s. 151.

Die Einsendungdes Erkenntnisseszur Bestätigung erfolgt durch den
Befehlshaber,welcherdas spruchgerichtbestellthat, insofernderselbedie Be=
stätigungnichtselbstzu ertheilenhat.

g.152.
Wenn das Erkenntniß durch den König zu bestätigenist, so muß dasselbe

durchdas General-Auditoriateingereicht,auch ein, von demAuditeur anzufer—
tigenderund zu unterschreibenderAktenauszugbeigefügtwerden,welcherin ge=
drängterKürze die persönlichenund dienstlichenVerhältnissedes Angeschuldigten,
eine aktenmäßigeDarstellungdes sachverhältnisses,die Angabe der in Anwen=
dung gebrachtenGesetzeund die Erkenntnißformelenthaltenmuß.

d. 153.
In Fällen, wo die Bestätigung nicht durch den Befehlshaber erfolgt,

welcherdas spruchgerichtbestellthat, ist bei der EinsendungdesErkenntnisses
zur BestätigungeinebeglaubigteAbschriftdesselbenbeizufügen.

37 . 154.

D. Begnadi=
gungs= oder
Milderungsge=
suchdesspruch=
gerichts.

E. Bestätigung
des Erkenntnis=
ses.

1) Einsendung
der Erkenntnisse
zur Bestäti=
gung.



— 260 —

s. 154.
2)Bestätigung Die BestätigungerfolgtdurchdenKönig:
—— 1) in denFällen, wo die allgemeinenLandesgesetzedies erfordern,nament=

lich: wenn wegenHoch=oderLandesverraths,wegenDuells oderHer=
ausforderung zu demselben, oder auf Ausstoßung aus dem soldaten=
standeerkanntist;

2) wenndas ErkenntnißgegeneinenOffizier ergangenist;
3) wenngegeneinenPortepeefähnrichauf Degradationerkanntist;
4) wenn gegen Militairpersonen des soldatenstandes vom Feldwebel ab=

wärts auf mehr als zehnjährigeFestungsstrafeerkanntist;
5) wenn gegen Militairpersonendes soldatenstandesvom Feldwebelab=
wärts, die zum Gardekorps gehören, über drei Jahre Festungsstrafe
erkanntist, und

6) wenn gegen dieselbenChargen in der Armee (Nr. 5.) wegeneines
Verbrechensgegendie subordination auf mehr als dreijährigeFestungs=
strafe erkanntworden.

Die §§. 154— 161. sind aufgehobenund an derenstelle die nachstehendenBestimmungen
des AllerhöchstenErlassesvom I. Juni 1867. getreten:

Ich will nach ihrem Antrage das den oberen Militairbefehlshabern delegirte
Recht zur Bestätigung kriegsrechtlicherErkenntnissezur Abkürzung des Geschäftsganges
anderweit regeln, und bestimmedaher, was folgt:
1) Reiner Bestätigung bleiben vorbehaltendie kriegsrechtlichenErkenntnissein den
Fällen:
a) wenn auf Todesstrafeoder lebenswierigeFreiheitsstrafe erkannt ist,
b) wenn das Erkenntniß gegeneinenOffizier ergangenist, mag dasselbeauf

strafe oder Freisprechunglauten,
Jc)wenngegeneinenPortepeefähnrichauf Degradation,oder
4) gegenVersonen des soldatenstandesvom Feldwebelabwärts wegenmili=
tairischerVerbrechen— sei es auchin Verbindungmit gemeinenVergehen—
auf mehr als zehnjährigeFestungsstrafeerkannt ist.

2) Der Kriegsminister bestätigt — mit Ausnahme der sub 1 bezeichnetenFälle —
die Erkenntnisseder Kriegsgerichte:
a) wenn gegenLandgendarmenauf mehr als einjährige Freiheitsstrafe,
b) wenngegenLandgendarmenund gegenanderePersonendes soldatenstandes,
als Mitangeschuldigte, in der nämlichen sache erkannt ist.

3) Der kommandirende General bestätigt die, nicht zu Meiner oder des Kriegs=
ministersBestätigunggehörendenkriegsrechtlichenErkenntnissegegenalle Personen
des soldatenstandesseinesArmeekorps:
a) wennauf mehr als einjährigeFreiheitsstrafe,
b) wenn wegenDesertion in contumaciam erkannt,
Jc)wenn gegenInvaliden die Entlassung aus demMilitairverhältniß verhängt ist.

Derselbehat zugleichdas BestätigungsrechteinesDivisionskommandeurs
(Nr. .) bei ErkenntnissengegenPersonen des soldatenstandes, welche
a) nach den §§.29. und 30. Theil II. desMilitair- strafgesetzbuchsunter der
GerichtsbarkeitdesKorpsgerichtsstehen,oder -;

b) der
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b) der Gerichtsbarkeit der Garnisongerichte im Korpsbezirk unterworfen sind
und in keinemDivisionsverbande stehen.

4) Der kommandirendeGeneral des Gardekorps bestätigt, gleich dem kommandiren=
den General einesjeden anderen Armeekorps, die kriegsrechtlichenErkenntnisse
gegenMannschaftender Truppentheiledes Gardekorps,ohneRücksichtauf deren
Dislokation.

5) Der Gouverneur von Berlin bestätigtin den Fällen, in welchenvon ihm das
Kriegsgericht angeordnetist, die Erkenntnissein dem dem kommandirendenGeneral
einesArmeekorpszugestandenenUmfange.

6) Der Oberbefehlshaberder Marine hat innerhalb seinesDienstbereichsdas Be=
stätigungsrechtin demselbenUmfange, wie der kommandirendeGeneral eines
Armeekorps.

7) Zur Bestätigung des Divisionskommandeurs und der mit gleichen gerichtsherr=
lichen Rechten versehenenBefehlshaber gelangen die kriegsrechtlichenErkenntnisse
gegen Personen des soldatenstandes der ihnen untergebenenTruppentheile in
allen, nach vorstehendenBestimmungen unter Nr. 1. bis 6. nicht davon aus=
genommenenFällen.

8) In gleichemUmfange wie der Kommandeur einer Division haben das Bestäti=
gungsrechtinnerhalb ihres Dienstbereichs:
a) der Inspekteur der Besatzungstruppenin Mainz,
b) der Chef der Landgendarmerie,
Jc)der Kommandantdes Invalidenhausesin Berlin,
4) die Chefs der Marinestationen.

9) Die auf die BestätigungkriegsrechtlicherErkenntnissesichbeziehendenallgemeinen
Bestimmungen der §§. 162. 163. Theil II. desMilitair- strafgesetzbuchsbleiben
unverändert in Geltung; auch werden die Vorschriften über das Verfahren bei
der Bestätigung in den ss. 164. bis 175. I. c. durch dieseMeine Order nicht
betroffen.

Erforderlichezu veranlassen.
Berlin, den 1. Juni 1867.

(gez.)Wilhelm.
(gegengez.)von Roon.

An denKiegs. und Marineminister.

F. 155.
Der Kriegsministerbestätigtdie Erkenntnisseder Kriegsgerichte,soweit

sienichtder BestätigungdesKönigs bedürfen,
1) wenn auf mehr als drei Jahre bis einschließlichzehn Jahre Freiheits=
strafe,
2) wenngegenLandgendarmenauf mehrals einjährigeFreiheitsstrafe,
3) wenn gegenLandgendarmenund gegenanderePersonendes soldaten—
standes,als Mitangeschuldigtein der nämlichensache, erkanntist,

4) wenn gegenInvaliden auf Entlassungaus dem Militairverhältniß er=
kanntist.

s. 156.

3) Bestätigung
d den
Kriegsminister.



— 262 —

s. 156.
4)Bestätigung Der kommandirendeGeneralbestätigtdie nichtzur BestätigungdesKö=
lunhdielomnigs oderdesKriegsministersgehörendenkriegsrechtlichenErkenntnissegegenalle
*2 " Personen des soldatenstandesseinesArmeekorps:
orps ⸗ Kom=

1) wenn auf mehr als einjährige bis einschließlichdreijährige Freiheits—
strafe,

2) wennwegenDesertionin contumaciam erkanntist.

s. 157.
Der kommandirendeGeneral hat zugleichdas Bestätigungsrechteines

Divisionskommandeursbei ErkenntnissengegenPersonen des soldatenstandes,
welche

1) unter der Gerichtsbarkeitdes Korpsgerichtsstehen(§9. 29. und 30.),
oder

2) der Gerichtsbarkeitder Garnisongerichteim Korpsbezirkunterworfen
sind, und in keinemDivisionsverbandestehen.

K.158.
Der kommandirendeGeneral des Gardekorpsbestätigtgleichdemkom=

mandirendenGeneral einesjedenanderenArmeekorpsdiekriegsrechtlichenErkenntnisse
gegen Leute des Gardekorps,mit Ausnahme derjenigenTruppentheiledieses
Korps, welcheim Bezirk einesanderenals des drittenArmeekorpsdislozirtsind.

s. 159.
Der Gouverneur von Berlin bestätigtin den Fällen, in welchenvon ihm

das Kriegsgericht angeordnetist, die Erkenntnisse,gleich dem kommandirenden
General einesArmeekorps. -

§.160.
5)Bestätigung Zur BestätigungdesDivisionskommandeursunddermit gleichengerichts=
eiche Hio herrlichenRechtenversehenenBefehlshabergelangendiekriegsrechtlichenErkenntnisse
deure. gegenPersonen des soldatenstandes ihres Dienstbereichsin den, 9#.154 —159.

nichtausgenommenenFällen.
s. 161.

In gleichemUmfang, wie der Kommandeureiner Division, habendas
Bestätigungsrechtinnerhalb ihres Dienstbereichs:

1) derKommandeur derGarde=Infanterieund der Kommandeur derGarde=
Kavallerie, mit Ausnahme derjenigenTruppentheiledes Gardekorps,
welcheim Bezirk einesanderenals des drittenArmeekorpsdislozirtsind;

2) der
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2) der Inspekteurder Besatzungstruppenin denBundesfestungen
3) der Chef der Landgendarmerieund
4) derKommandantdes Invalidenhausesbei Berlin.

==
Bei einemErkenntnißgegenmehrereAngeschuldigtemuß die Bestätigung

gleichzeitigüberalle durcheinenBestätigungsberechtigtenerfolgen;in denFällen
des F. 154. bleibt es jedochder BestimmungdesKönigs vorbehalten,ob die
Bestätigungdes ErkenntnissesgegeneinzelneMitangeschuldigtedurchdie betreffen=
den Befehlshabererfolgensoll.

Vergl. zu den§§. 162. 163. 164. die Anmerkungzu §. 154.

s. 163.
Wenn außerdenFällen des §. 154. bei einemErkenntnißgegenmehrere

Angeschuldigtedie Bestätigung wegeneines derselbendem Kriegsminister zusteht,
so hat dieserdemErkenntnißdieBestätigungauchwegenaller übrigenMitange=
schuldigtenzu ertheilen,und ebensogeht dasBestätigungsrechtdesDivisions=
kommandeurs auf den kommandirendenGeneral über, wenn dem Letzterendie
Bestätigungdes Erkenntnisseswegeneinesder Mitangeschuldigtenzusteht.

g. 164.
Der Bestätigungdes Erkenntnissesmuß ein schriftlichesRechtsgutachten

zumGrunde liegen.
Dasselbeist zu erstatten:
1) durchdas General=Auditoriat,wenndas ErkenntnißderBestätigungdes
Königs oderdesKriegsministersbedarf;

2) durch einen Auditeur, wenn ein Korps= oder Divisionskommandeur
oder einer der in den §#.159. und 161. genanntenBefehlshaber dasselbe
zu bestätigenhat.

Die Begutachtungdarf nichtdurchdenAuditeurerfolgen,derReferentim Kriegs=
gerichtwar. Ist dembestätigendenBefehlshabernur ein Auditeur zugetheiltund
derselbeReferent gewesen,so muß die Begutachtungeinem andern Auditeur aus
demKorpsbezirkaufgetragenwerden.

d. 165.
Der Begutachtendehat zu prüfen, ob in demVerfahren die gesetzlichenVor=

schriftenbeobachtetund ob bei derEntscheidungdieGesetzerichtigangewendetsind.
Nach dem Befund der Prüfung muß in dem Gutachtenein bestimmter

Antrag gemachtwerden.
is

6) Allgemeine
Bestimmungen.

F. Verfahren
bei der Bestäti=
gung.
1) Rechtsgut=

achten.



2) Berücksich=
tigung des
Rechtsgutach=
tens.

3) Milderungs=
recht der bestä=
tigenden Be=
fehlshaber.
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C.166.
Ist der Antrag auf Vervollständigung der Akten gerichtet, so hat der

bestätigendeBefehlshaber, wenn er dem Antrage beitritt, dieselbezu veranlassen;
tritt er demAntrage nichtbei, so ist die sache demGeneral=Auditoriateinzusenden.
In denFällen, welchezur BegutachtungdesGeneral=Auditoriatsgehören,haben
die Militairgerichtedie von demselbenfür nöthig erachteteVervollständigungder
Aktenzu bewirken.

. 167.
Die Bestätigungdarf nicht erfolgen,wenn das Erkenntnißin demGut=

achten oder von dem bestätigendenBefehlshaber für ungesetzlicherachtetwird.
Vielmehr ist ein solchesErkenntniß zur Prüfung der gegen die Gesetzmäßigkeit
desselbenerhobenenBedenkenmit denAkten und demGutachtendemGeneral=
Auditoriat zu übersenden.

s. 168.
Hält das General=Auditoriatdie Bedenkengegendie Gesetzmäßigkeitdes

Erkenntnissesnichtfür begründet,so ist letzteresvon ihm dembetreffendenBefehls=
haberzur Bestätigungzurückzusenden.

g.169.
Wird dagegendas Erkenntnißvom General-Auditoriat, als gesetzwidrig,

zurAufhebunggeeignetbefunden,soist dasselbeunmittelbardemKönigezurEnt=
scheidungdarüber zu überreichen,

ob das Erkenntnißaufzuhebenund anderweitin dersache zu erkennensei.

s. 170.
Erfolgt die Aufhebung des Erkenntnisses,so dürfen zu dem alsdann an=

zuordnendenspruchgerichtdie Personen,welchebei Abfassungdes aufgehobenen
Erkenntnissesmitgewirkthaben, nicht zugezogenwerden.

s. 171.
Wird das Erkenntnißin demRechtsgutachtenzwar für gesetzlicherachtet,

aber auf Milderung der erkanntenstrafe angetragen,so hängt es von dem
Ermessendes bestätigendenBefehlshabersab, ob und in wie weit er denAntrag
auf Milderung derstrafe berücksichtigen,oderdie erkanntestrafe bestätigenwill.

s. 172.
Das Milderungsrecht darf, außer den Fällen der N. 120. und 143.

Theil I. diesesstrafgesetzbuchs,weder bis zum Erlaß erkannterstrafen oder
bis zur Herabsetzungderselbenunter das geringstegesetzlicheMaaß, noch bis zur
Umwandlungerkannterstrafarten in andereausgedehntwerden. Nur in den=
jenigenFällen, wo das Verbrechenmit Arrest=oderFestungsstrafein denGesetzen

be=
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bedroht ist, kann der bestätigendeBefehlshaber statt der FestungsstrafeArrest
und, wo nur strengerArrest vorgeschriebenist, mittlerenodergelindenArrest bei
der Bestätigungeintretenlassen.

Auch kann der bestätigendeBefehlshaber in dem Fall des §. 98. Theil I.
diesesGesetzbuchsdie erkannteVersetzungin die zweiteKlasse dessoldatenstandes
weglassen,und derDegradation in denFällen des 9. 40. Nr. 2. und 3. Theil I.
diesesGesetzbuchsArrest substituiren.

s. 173.
Das Erkenntnißdarf bei der Bestätigungnicht geschärftwerden,weder

durch Erhöhung des strafmaaßes oder der strafart, noch durchHinzufügung
nichterkannterstrafbestimmungen.

§s.174.
Ist ein kriegsrechtlichesErkenntnißvon einemnicht kompetentenBefehls=

haberbestätigtworden,so ist die Bestätigungungültig und das Erkenntnißder
kompetentenBehördezur Bestätigungvorzulegen.

s. 175.
Die Bestätigung muß schriftlicherfolgen, von dem bestätigendenBefehls=

haber unterschriebenund so abgefaßtwerden, daß daraus bestimmthervorgeht,
wohin das Erkenntniß bestätigtworden ist.

s. 176.
Die Erkenntnißformelund die Bestätigungsordersind ungesäumtdem

Angeschuldigtenvor vollständig besetztemUntersuchungsgericht(§§. 45—4 7.)von
demAuditeurdurchVorlesungzu publiziren;auchist ihm gleichzeitigbekanntzu
machen,daß das Erkenntniß nunmehr rechtskräftigsei.

s. 177.
Dem Angeschuldigtensind auf sein Verlangen die Entscheidungsgründe

bekanntzu machen. Auch kann ihm Abschrift des Erkenntnissesmit den Ent=
scheidungsgründenauf seineKosten ertheilt werden, wenn kein Mißbrauch davon
zu besorgenist; im Fall völliger Freisprechungist die Erkenntnißformelihm
kostenfreiauszufertigen.

Ueber die stattgehabtePublikation ist ein Protokoll aufzunehmen,auch,
daß und wann dieselbeerfolgtsei, unter der Bestätigungsurkundezuvermerken.

Urtheile, welche die bürgerlicheTodesstrafe wegen gemeinerVerbrechen
verhängen,werdenstetsdurchdie Civilgerichtepublizirt(9. 183.).

s.178.
Von jedemrechtskräftigenErkenntnißmuß der Dienstbehördedes Ange=

schuldigtenMittheilung gemachtwerden.
Bundes-Gesetzbl.1867. z38 s. 179.

4) Unzulässig=
keit der schär=
fung.

5) Unzulässig=
keit der Bestä=
tigung durch
einennichtkom=
petenten Be=
fehlshaber.

6) Form der
Bestätigung.

G. Publikation.



H.Voll-
streckung.
) Allgemeine

Bestimmungen.

2) Umwand=
lung rechtskräf=
tig erkannter
strafen.

3) Vollstreckung
der Todesstrafe.

4) Vollstreckung
der Freiheits=
strafen.
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g.179.
War der Antrag auf Untersuchungvon einerCivilbehördeausgegangen,

so ist derselbenvon dem Ausfall der rechtskräftigenEntscheidungNachrichtzu
geben.

g. 180.
Die Vollstreckung des rechtskräftigenErkenntnisseshat der Befehlshaber

zu veranlassen,welchemdie Anordnung des spruchgerichtszustand.

g. 181.
Die Vollstreckungmuß ohneVerzug und genau nach dem Inhalt der

Bestätigungsordererfolgen.
s. 182.

Wenn nach Vorschrift der Gesetzeeine rechtskräftigerkanntestrafe in
eine andereumzuwandelnist, so geschiehtdies durch ein Resolut des kompetenten
Militairgerichts.

sK. 183.
Zur Vollstreckungder wegenmilitairischerVerbrechenverwirktenTodes=

strafe sind 18 Mann zu kommandiren, welche in drei Gliedern hintereinander
dergestaltaufzustellensind, daß das ersteGlied in einer Entfernung von fünf
schritten demDelinquentengegenübersteht.

Im Uebrigen sind dabei die in den allgemeinenLandesgesetzenhinsichtlich
der Vollstreckungvon Todesstrafen besondersvorgeschriebenenFörmlichkeitenzu
beachten.

Die Vollstreckungder bürgerlichenTodesstrafeerfolgt durch die Ciwil=
gerichte. Der Verurtheilteist hierzunachder Bestätigungdes Erkenntnissesan
dasLandes=Justizkollegium,in dessenGerichtsbezirker sichbefindet,abzugebenund
durchdasselbedie Publikation und Vollstreckungdes Erkenntnisseszu bewirken.

==
Wenn auf Zuchthausstrafeerkannt, oder wenn die erkannteBaugefangen=

schaft als Zuchthausstrafezu vollstreckenist, so muß der rechtskräftigVerur=
theilte zur strafvollziehung durch das betreffendeGeneralkommandoder Cidil=
behördeüberwiesenwerden.

s. 15.
Gemeine, gegenwelcheauf Festungsstrafeerkannt ist, sollen, wenn nicht

besondereGründe dagegenobwalten,gleichnachabgehaltenemspruchgerichtzum
vorläufigenAntritt der strafe zur Festungabgeführtwerden.

K.186.
Zum FestungsarrestVerurtheilte, so wie diejenigen,gegen welcheneben

der
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derFreiheitsstrafeauf Degradation, Kassation, Entfernung aus dem Offizier—
stande,Dienstentlassung,Ausstoßungaus demsoldatenstandeoderEntlassung
aus demMilitairverhältnißerkanntist, dürfen vor eingetretenerRechtskraftdes
Erkenntnisseszum Antritt der strafe nicht abgeführtwerden.

Ist neben der Ausstoßung oder der Entlassung auf Baugefangenschaft
oderJuchthausstrafeund zugleichauf körperlicheZüchtigungerkannt,so wird die
letztereerst vollzogen, nachdemdie Aufnahme desVerbrechersin die strafanstalt
erfolgtist.

Anmerkung: Die Bestimmung des §. 186. Alinea 2. ist aufgehoben.
Vergl. denAllerhöchstenErlaß vom 6. Mai 1848) Beilage Littr. D.

s. 187.
Allen in Haft befindlichenAngeschuldigten,welchezu einer härterenFrei=

heitsstrafeals Arrest verurtheilt worden, ist die strafe vom Tage derAbfassung
desErkenntnisseszu berechnen.

Erfolgt die Verhaftung erst nach Abfassung des Erkenntnisses, so ist die
strafe vom Tage derVerhaftungzu berechnen.

*m—d0
Wird gegeneinen in UntersuchungshaftbefindlichenAngeschuldigtenblos

auf eine Arreststrafeerkannt, so muß der Verurtheilte gleich nach abgehaltenem
spruchgericht, wenn nicht besondereUmstände dies bedenklicherscheinenlassen,
aus der Haft entlassenund die Vollstreckungder strafe bis nach erfolgterBe=
stätigungdes Erkenntnissesausgesetztwerden.

d.189.
Die kommandirendenGeneralesind befugt, die Vollstreckungrechtskräftig

erkannterArreststrafen in außergewöhnlichenFällen auf einige Zeit aussetzenzu
lassen,wenn das Interessedes Dienstes es unumgänglicherfordert.

s. 190.
Wennauf Märschen, im Lager odersonst,den örtlichenUmständennach,

die Anwendung der ArreststrafengegenUnteroffiziereund Gemeine nicht statt=
finden kann, so soll für die Dauer derstraßzeit, statt desgelindenund mittleren
Arrestes,EntziehunggewohnterGenüsse,z.B. desBranntweinsunddesTabacks,
und bei GemeinenzugleichvorzugsweiseHeranziehungzu vorkommendenArbeiten
eintreten,stattdes strengenArrestesaberAnbindenan einenBaum oderan eine
Wand dergestalt,daß der Bestrafte sichnicht niederlegenoder setzenkann.

DiesesAnbindendarf jedochdenZeitraumvon dreistunden täglichnicht
übersteigen,und muß die Vollstreckungdieserstrafen vor denAugen desPubli=
kums möglichstvermiedenwerden.

Vergl. die Verordnungüber dieDisziplinarbestrafungin derArmeevom21.Juli 1867.
- §.5.,AmeesVerordnungsblattfür1867.Nr.14.

38s §.191.
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s. 191.
Wenn in Kriegszeitender Vollstreckungder wegenDesertionerkannten

FestungsstrafezeitigeHindernisseentgegenstehen,so kann der Heerführerdenselben
anderepassendestrafen unter dem Vorbehalt der Genehmigungdes Königs auf
eigeneVerantwortung substituiren.

E. 192.
Wenn Besitzervon Orden und Ehrenzeichen

1) zur Ausstoßung aus dem soldatenstande, Kassation oder Versetzungin
die zweiteKlasse des soldatenstandesverurtheilt sind, oder wenn

2) Freiheitsstrafegegensie erkanntund der Fall von der Art ist, daß nach
den bestehendenVorschriftendie Entscheidungdes Königs über den
Verlust der Orden und Ehrenzeicheneingeholtwerdenmuß,

so darf die strafe an demVerurtheiltennichtehervollzogenwerden, als deese
Entscheidungerfolgtist.

*G19#1
Die Urtheile, in denen auf Ausstoßung aus dem soldatenstandeerkannt

worden, sind durchdas Amtsblatt der Regierung, in derenBezirk der Verur=
theilteseineHeimathhat, oder,wenner einAusländer ist, durchdasAmtsblatt
der Regierung, in derenBezirk der Garnisonortliegt, zur öffentlichenKenntniß
zu bringen.

s. 194.
Zu den Untersuchungsaktenmuß ein schriftlicherVermerk gebrachtwerden,

daß das Erkenntnißzur Vollstreckunggelangtist.

g. 195.
Dem General=Auditoriatsind von drei zu dreiMonatendie von denkom=

mandirendenGeneralen, denDivisionskommandeurenund den in den 99. 159.
und 161. genanntenBefehlshabernbestätigtenrechtskräftigenErkenntnissegegen
Personen des soldatenstandesnebst dem dazu gehörigenGutachtenund der
Bestätigungzur Prüfung einzusenden.

Vergl. die Anmerkungzu §. 154.

Zweite Abtheilung.

gehören.
(standrechtlichesVerfahren.)

. 196.
Bei demVerfahrenin strafsachen,welchevor die niedereGerichtsbarkeit

ge⸗
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gehören,kommendie Bestimmungen der erstenAbtheilung diesesAbschnittsmit
nachfolgendenAbweichungenzur Anwendung.

s. 197.
Einer vorläufigen Untersuchungbedarf es nicht, wenn die sache im Dis=

ziplinarwegebereitsso weit aufgeklärt ist, daß auf denGrund der stattgefundenen
Ermittelungendie Einleitung der förmlichenUntersuchungverfügtwerdenkann.

s. 198.
steht der objektiveThatbestand fest und legt der Angeschuldigtevor

Gericht ein freies Geständniß ab, welchesdie Hauptumständeder That enthält
und mit anderenermitteltenUmständennicht im Widerspruch steht, so bedarf
es keinerweiterenBeweisaufnahme.

Zur Erlangung des Geständnissesdürfen auch im standrechtlichenVer=
fahren keine verfängliche Fragen, Drohungen oder Gewaltmittel angewendet
werden.

– ——

g. 199.
Legt der Angeschuldigteein zureichendesGeständniß(§. 198.) nichtab, so

muß zur Aufnahme des Beweisesgeschrittenwerden.

d. 200.
Die ZuziehungeinesVertheidigersfindet nicht statt, das Ergebniß der

Verhandlungen ist jedochbei dem Abschluß der sache dem Angeschuldigtenvor—
zuhalten, und nachdemer mit seinenVertheidigungsgründengehört worden ist,
find diesezu Protokoll zu bringen.

Eines besonderenschlußtermins bedarf es nicht.

s.20l.
Vergehen bleibt es dem Ermessen des kom=

petentenMilitairgerichts überlassen, den Aussagen der Vorgesetzten,welchendie
Versicherungder Wahrheit an Eidesstatt beigefügtist, die Beweiskraft der eid=
ges Aussagebeizulegenund dieselbenvon der förmlichenEidesleistungzu ent=
inden.

Bei geringenmilitairischen

g.202.
Eine Vereidigungder Richterfindetnichtstatt

g. 129. vorgeschriebeneErmahnungwegenErfüllung
den Präses zu ertheilen.

denselbenist aber die im
ihrer Richterpflicht durch

g.203.
Der Vortrag desReferentenkann schriftlichodermündlichgehaltenwerden.

In beidenFällen sind jedochder wesentlicheInhalt des Vortrags, das Votum
und die demselbenzum Grunde gelegtenGesetzesstellenin das Protokoll auf=
zunehmen. s. 204.

I. Unter=
suchungs Ver=
fahren.

A. Beweis.
Aufnahme.

B. Vertheidi=-
gung.

C. Beweiskraft
der Aussagen
Vorgesetzter.

II. spruchver=
fahren.
A. Verpflich=

tung der Rich=
ter.

B. Vortrag des
Referenten.
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petenz.

IV. Erledi=
gung vorkom=
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E.204.
In dem Erkenntniß, welchesgleichnach derAbhaltung desspruchgerichts

auszufertigenist, sind die Hauptumstände,auf denendie Entscheidungberuht,
und die zum Grunde gelegtenGesetzesstellenanzugeben.

Die Ausfertigung ist von demPräses und demReferentenzu unterschreiben
und demGerichtsherrnzur Bestätigungvorzulegen.

s.205.
Die Bestätigungdes Erkenntnisseserfolgt durch den Befehlshaber,dem

die Bestellung des spruchgerichts zustand, insofernnicht für einzelneFälle Aus=
nahmenvon dieserRegel durchbesondereVerordnungenbestimmtsind.

E.206.
Bei der Bestätigungsind die Vorschriftender I§. 172. 173. 175. zu be=

folgen. Der Begutachtungdes Erkenntnissesbedarf es nicht, der Befehlshaber
hat sich jedochdurch Einsicht der Akten in den stand zu setzen,dieBestätigung
nachseinergewissenhaftenUeberzeugungertheilenzu können.

s. 207.
Die Publikation und Vollstreckungdes Erkenntnissesmuß sofortnachder

Bestätigung desselbenerfolgen. Eine Anrechnung der inzwischenetwa erlittenen
Haft auf die erkannteFreiheitsstrafefindet nur dann statt, wenndieBestätigung
durch außerordentlicheUmständeverzögertworden ist.

s. 208.
Ergiebt sich im Laufe der Untersuchung, oder bei der Aburtheilung, daß

die sache vor die höhereGerichtsbarkeitgehört, so sind die Verhandlungenan
das kompetenteGerichtabzugeben.

g.209.
Wenn bei demVerfahren, bei der Aburtheilungoderbei der Bestätigung

Zweifel entstehen,so sind zu derenErledigung die Verhandlungen, im Fall ein
Auditeur Inquirent oder Referent ist, an das General=Auditoriat, wenn aber
ein untersuchungsführenderOffizier Inquirent oder Referent ist, dem nächsten,
mit der höherenGerichtsbarkeitversehenenVorgesetzteneinzureichen.

E.210.
Die von den untersuchungsführendenOffizieren gegenPersonen des sol=

datenstandesabgefaßtenErkenntnissesindmit denAkten, von drei zu drei Mo=
naten, an den mit der höherenGerichtsbarkeitversehenenBefehlshabereinzusenden
und durch einenAuditeur seinesDienstbereichszu revidiren. Von etwanigen

da=
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dabeibemerktenVerstößengegendie Gesetzehat der AuditeurdemBefehlshaber
Anzeigezu machen,auch über die vorgenommeneRevision bei demGeneral=
Auditoriat sichauszuweisen.

Zweiter Abschnitt.

Von dem Verfahren gegen Militairbeamte.

826
Die Vorschriftendes erstenAbschnittsdiesesTitels findenauchauf Militair=

beamtemit folgendenAbweichungenAnwendung.

K.212.
Gegen Beamte, welcheeinemMilitairbefehlshaberund gleichzeitigeiner

Verwaltungsbehörde oder einem Verwaltungsvorgesetztenuntergeordnet sind,
darf wegenVerbrechen, bei deren Beurtheilung es auf die besondereKenntniß
der Wissenschaftoder Kunst desBeamten ankommt, oder wodurch administrative
Vorschriftenverletztsind, die Einleitung der vorläufigen,so wie der förmlichen
gerichtlichenUntersuchungnur auf denAntrag der vorgesetztenDienstbehördeoder
des Verwaltungsvorgesetztendes Angeschuldigtenerfolgen.

Anmerkung: Der §. 212. ist in Folge desArtikels97. derPreußischenVerfassungs=
Urkunde vom 31. Januar 1850. außer Kraft getreten.

E.213.
Ist die Untersuchungwegenandererals der im §F.212. bezeichnetenVer=

brecheneinzuleiten, so muß der Verwaltungsbehördeoder dem Verwaltungs=
vorgesetztendurch den Gerichtsherrn von der Einleitung der UntersuchungNach=
richt gegebenwerden.

Anmerkung: Der §. 213. erstrecktsichseitAufhebungdes §. 212. auf allegerichtliche
UntersuchungengegenMilitairbeamte.

E.214.
Wird ein auf KündigungangestellterMilitairbeamterwährendder Unter=

suchungaus demBeamtenverhältniß entlassen,und verbleibt derselbeunter der
Militairgerichtsbarkeit,so ist das Verfahren nach Maaßgabe seinesMilitair=
verhältnissesfortzusetzen.

Tritt der Entlasseneunter die Civilgerichtsbarkeit,so ist die Untersuchung
an das zuständigeCivilgerichtabzugeben.War abervor der Entlassungbereits
ein Erkenntniß in ersterInstanz ergangenund publizirt, so hat in den vorstehend
genannten Fällen das Militairgericht die sache nach den Vorschriften dieses
Abschnittsfortzusetzen.

E.215.
Die AmtssuspensionwegenAmtsverbrechen(F. 212.) zu verfügen,bleibt

der
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der Verwaltungsbehördeund beziehungsweisedem Verwaltungsvorgesetzten
überlassen.

Muß die suspension des Beamten wegenandererVerbrecheneintreten,
so ist sie von dem, mit Gerichtsbarkeitüber den Angeschuldigtenversehenen
Militairvorgesetztenund derVerwaltungsbehördeoderdemVerwaltungsvorgesetzten
gemeinschaftlichzu verfügen.

§s.216.
Wegen Befreiung von der UntersuchungshaftgegenKaution finden die

Bestimmungender allgemeinenLandesgesetzeAnwendung.

K.217.
Die Bestimmungender 99. 108—109. wegender Beweiskraftfindenauf

MilitairbeamtenichtAnwendung.
E.218.

Ebenso findet dieBestimmung des §. 110. wegendes artikulirtenVerhörs
in UntersuchungengegenMilitairbeamtekeineAnwendung.

. 219.
In Ansehungder Vertheidigungtretendie Vorschriftender allgemeinen

s. 220.
Die Mitglieder der spruchgerichte,mit AusnahmederAuditeureund der

untersuchungsführendenOffiziere, haben den Richtereid(§. 129.) zu leisten,der
ihnen von dem Referentenabzunehmenist.

221.
Jedes Mitglied des spruchgerichts hat Eine stimme.
Der Referent hat seinestimme zuerstabzugeben,demnächstdie stimmen

der übrigen Richter und des Präses einzusammelnund in das Protokoll auf=
zunehmen.

Die bei Erkenntnissengegen Personen des soldatenstandes zulässigen
Gnadengesucheder spruchgerichte sind bei Erkenntnissengegen Militairbeamte
unstatthaft. "

§.222.
Das Erkenntnißist von demReferentenin einemExemplarauszufertigen,

mit dem Gerichtssiegelzu versehenund von dem Präses und demReferentenzu
unterschreiben.

9.223.
Bei der Publikation ist demAngeschuldigtenbekanntzu machen,daß ihm

das
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das Rechtsmittelder weiterenVertheidigunggegendas Erkenntnißinnerhalbzehn
Tagen freistehe. Befindet sichderAngeschuldigtein Haft und ist gegendenselben
auf Festungsarresterkannt,so muß die strafe vom Tage der Publikation des
Erkenntnissesgerechnetwerden.

g. 224.
Beruhigt sichderAngeschuldigtebei demErkenntniß, oder meldeter inner=

halb der vorgeschriebenenFrist das Rechtsmittelder weiterenVertheidigung nicht
an, so ist das Erkenntnißrechtskräftig,insoferndasselbenicht der Bestätigung
bedarf, in welchenFällen dieRechtskrafterstmit der Publikation des bestätigten
Erkenntnisseseintritt.

9. 225.
Ergreift der Verurtheiltedas Rechtsmittelder weiterenVertheidigung,so

sind bei dem fernerenVerfahren die Vorschriften der allgemeinenLandesgesetze
über das Verfahren in zweiterInstanz zu befolgen.

§ 226.
Das Erkenntniß zweiter Instanz ist von dem General=Auditoriat ab=

zufassen.
§ 227.

Wegen des Rechtsmittelsder Aggravation und wegenBestätigungder
ErkenntnissegegenMilitairbeamtekommendie in denallgemeinenLandesgesetzen
hierüberin Absicht auf Civilbeamte ertheiltenVorschriftenzur Anwendung. Die
Einreichungdieser Erkenntnissezur Bestätigung erfolgt durch das General=
Auditoriat.

228.
Wenn Militairbeamte und Personen des soldatenstandesMitangeschuldigte

in der nämlichensache sind, so soll über die Beamten erstdann erkanntwerden,
wenn das Erkenntniß gegen die mitbetheiligtenPersonen des soldatenstandes
rechtskräftiggewordenist.

In Injuriensachen ist in diesenFällen die Vorschrift des . 233. zu
beachten.

Dritter Abschnitt.

Von dem Verfahren bei Beleidigungen.

H Z.229.
Insofern BeleidigungenGegenstanddes gerichtlichenVerfahrens sind, und

nicht die Fälle der §§. 130. 134. und 187. Th. I. diesesGesetzbuchsvorliegen,
findet gegen Militairpersonen das in diesemGesetzbuchvorgeschriebeneUnter=
suchungsverfahrenunter den in diesemAbschnittangegebenenModifikationen statt
G. 173. Th. 1.).
Bundes=Gesetzbl.1867. 39 g. 230.
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K.230.
Die VereidigungdesDenunziantenist unzulässig.

— —

g.231.
Vor Abfassungdes Erkenntnissesist der Denunziant mit dem Inhalt der

Aktenzu seinerErklärung bekanntzu machen.

g.232.
Gegen Erkenntnissewider Personen des soldatenstandes ist auch in

wechselseitigenInjuriensachenweder das Rechtsmittel der weiterenVertheidigung,
nochein Milderungs- oderAggravationsgesuchzulässig.

. 233
In wechselseitigenInjuriensachenzwischenPersonen des soldatenstandes

und Personen, welchenichtzum soldatenstandegehören,ist das Erkenntniß gegen
die Ersterennicht eherzu vollstrecken,als bis gegendie nicht zum soldaten—
standegehörigenPersonen rechtskräftigerkanntist.

g.234.
Von dem Ausfall des Erkenntnissesist dem DenunziantenNachricht

zu geben.

g.235.
Der Antrag auf Zurücknahme der Klage wegen der einer Militair—

person bei Ausübung ihres Dienstes oder in Beziehung auf denselbenzuge=
fügten Beleidigungkann nur mit Genehmigungder vorgesetztenDienstbehörde
geschehen.

Anmerkung: Der 8g.2365.ist in Folge der neuerenGesetzgebunggestrichen.

g. 236.
In Injuriensachen, bei denenMilitairpersonen betheiligt sind, ist ihrer

Dienstbehördevon der Klage und demnächstvon dem rechtskräftigenErkenniniß
Mittheilungzu machen.

K.237.
Bei wechselseitigenInjurien unterbrichtdie rechtzeitigvon der einenPar=

tei angebrachteKlage auchfür die anderePartei die Verjährung.

**
Wird der Antrag auf Bestrafung als unbegründetabgewiesen,oder vor

derEröffnungdesErkenntnisseszurückgenommen,so sinddieKostenundstempel
durch
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durchein ResolutdesMilitairgerichts,welchemdie Einleitungder Untersuchung
zustand, dem Denunzianten ohne Unterschied,ob derselbezum Militair- oder
Civilstandegehört, aufzuerlegen,insofern ihm nicht auch in Injuriensachendie
sportelfreiheit zusteht. Gegen diesesResolut ist der Rekurs an das General=
Auditoriatzulässig.

g.239.
Wird der Antrag auf Bestrafung nachEröffnung des Erkenntnisseszurück—

genommen, so verbleibt es wegender Kosten bei den Festsetzungendes Erkennt=
nisses,wenn die Parteien sich hierübernicht anderweitmit einandervereinigen.

g.240.
Erfolgt ein völlig freisprechendesErkenntniß, so ist darin die Kosten=

pflichtigkeitdes Denunzianten nach den Grundsätzendes 9. 238. auszusprechen.
GegendiesendenKostenpunktbetreffendenTheil des Erkenntnissesist der

Rekursan das General=Auditoriatzulässig.

s. 241.
Ergiebt sich bei der Untersuchungder Verdacht wissentlichfalscherDenun=

ziation,so bleibtdemDenunziantenüberlassen,bei demzuständigenRichterauf
Untersuchungund BestrafunggegendenDemunziantenanzutragen.

Dierter Abschnitt.

Von dem Kontumazialverfahren gegen Deserteure.

§.242.
Wenn die dienstlichenErmittelungendenVerdachtder Entweichunggegen

eine Person des soldatenstandes begründen(99. 92—94. Th. I.), so hat der
KommandeurdesTruppentheilssofortdie geeignetenpolizeilichenMaaßregeln zur
WiederergreifungdesAbwesendenzu veranlassenund demmit der höherenGe.
richtsbarkeitversehenenVorgesetztendavonAnzeigezu machen.

C.243.
Die Einleitungder Untersuchunggebührtdem, mit der höherenGerichts=

barkeitversehenenMilitairgericht,welchemderAbwesendezuletztunterworfenwar.

g.244.
Ist der AbwesendeOffizier oder Portepeefähnrich,so muß zur Einleitung

der Untersuchungder Befehl des Königs eingeholtwerden.

C.245.
Bei der vorläufigenUntersuchunghat das Gerichtdie Umstände,welche

39 den
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falscherDenun=
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ren.
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denVerdachtder Entweichungbegründen,näher festzustellen,und die nächsten
Angehörigenund denVormund desAbwesendenüberdenAufenthaltdesLetzteren,
unter Bekanntmachungder Folgen seinesAusbleibens, zu vernehmen,oder deren
Vernehmungzu veranlassen.

E.246.
Zugleich ist bei den Gerichten der Heimath des Abwesendender Arrest=

schlagauf dessenVermögen für den Fiskus in Antrag zu bringen.
Ist der Abwesendeein Ausländer, so findet der Arrestschlagnur statt,

wenner Vermögenim Inlande besitzt.
Vergl. das Gesetzvom 11.März 1850 Beilage Littr. E.

s. 247.
Wird der Aufenthaltsort des Abwesendenim Auslande ermittelt, und be=

stehtmit dem auswärtigen staat eine Kartelkonvention, so ist auf Grund der=
selbendie Auslieferung in Antrag zu bringen.

K.248.
Ist innerhalb vier Wochen die Rückkehr des Abwesendennicht erfolgt,

oderist die Auslieferungdesselbennicht zu bewirkengewesen,und der Verdacht
der Entweichung hinreichendbegründet, so ist der Desertionsprozeßzu eröffnen,
und der Abwesendein denAmtsblätternöffentlichvorzuladen.

E.249.
In dieserVorladung muß ein auf drei Monate hinauszusetzender,vom

Tage der Ausgabeder Amtsblätterzu berechnenderTermin anberaumtund der
Abwesendeaufgefordertwerden, sichspätestensin demselbeneinzufinden,mit der
Warnung, daß die Untersuchungim Fall des Ausbleibens geschlossen,der Ab=
wesendefür einen Deserteur erklärt und auf Konfiskation seinesVermögens er=
kannt werdenwürde.

Vergl. das Gesetzvom 11.März 1850 Beilage Littr. E.

E.250.
Die Vorladung ist in das Amtsblatt der heimathlichenRegierungdes

Abwesenden,sowie der Regierung, in derenBezirk das untersuchendeMilitair=
gerichtseinensitz hat, einmaleinzurücken.

Die Vorladung einesAusländersistnur in das AmtsblattderRegierung
einzurücken,in derenBezirk sichdas untersuchendeMilitairgerichtbefindet.

Die Vorladung der aus den FürstenthümernNeuenburgund Valendis
gebürtigenDeserteureerfolgt in derHeimath nachden darüberbestehendenbe=
sonderenVorschriften.

Anmerkung: Der §. 250.Alinea 3. ist antiquirt.
K. 251.
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§.251.

Von den die Vorladung enthaltendenAmtsblättern ist ein Exemplar zu
denAktenzu nehmen.

g. 252.
Eine Vertheidigungfindetim Kontumazialverfahrennichtstatt.

**i
Ist der Vorgeladeneinnerhalbder dreimonatlichenFrist nichtzurückgekehrt,

odersein Ausbleibennichtgenügendentschuldigt,so ist durchein Kriegsgericht,
der Verwarnung(§.249.) gemäß,in contumaciam gegenihn zu erkennen.

E.254.
Bei derAnordnungund Besetzungdes spruchgerichts,sowiebei der Ab=

stimmung, ist nach den Vorschriften des erstenAbschnitts diesesTitels zu ver=
fahren; es findet jedochdie Zuziehung eines stellvertreters für denAbwesenden
nichtstatt.

§K.255.
Der Inhalt des bestätigtenErkenntnissesmuß unter Angabe

1I)des Namens, desGeburtsorts und der Militair=ChargedesVerurtheilten,
sowie des Truppentheils, bei welchemderselbegestandenhat,

2) des begangenenVerbrechens,
und

3) der erkanntenstrafe
in denAmtsblättern,in welchedie Vorladung eingerücktwar, durchdas kom=
petenteMilitairgericht von Amtswegen bekanntgemacht,auch eine Ausfertigung
desselben,mit den über das Vermögen des EntwichenenvorhandenenNachrichten,
der Regierung der heimathlichenProvinz zur Einziehung des Vermögens mit=
getheilt werden.

Anmerkung: Vergl. dasGesetzvom 11.März 1850] Beilage Lättr. E.
Die Einziehung der gegenabwesendeDeserteure erkanntenGeldbuße erfolgt

durch die Militair=Intendanturen.

s.256.
Wird vor derEröffnungdesDesertionsprozessesderTod desAbwesenden,

der die Vermuthungder Desertiongegensich hat, ermittelt, so ist, wenn er
Vermögen hinterläßt, Behufs der Konfiskation seinesVermögens ein gerichtliches
Verfahren einzuleitenund nach genauerErörterung der Umstände, welchedie
Vermuthungder Desertionbegründen,kriegsrechtlichzu erkennen.

Anmerkung: Der §. 256. ist durch Aufhebung der strafe der Vermögenskonfiskation
außerKraft gesetzt.

§. 257.

II. spruch=
verfahren.

III. Verfahren
im Fall des er=
mitteltenTodes.
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g.257.
r Kehrt der Vorgeladenevor Publikation desErkenntnisseszurück,so wird
"0 söse das Kontumazialverfahrenin das gewöhnlicheUntersuchungsverfahrenumgeleitet.
schuldigten.

g.258.
Kehrt der Verurtheilte erst nach Publikation des Erkenntnisseszurück, so

ist das gewöhnlicheUntersuchungsverfahrenzu eröffnenund in dem neuenEr=
kenntnißdas frühereKontumazial=Urtheilaufzuheben.Wird der Zurückgekehrte
in dem neuenErkenntnißwegenDesertion gestraft, so verbleibtes bei der Kon=
fiskationdesVermögens,soweitdasselbebereitseingezogenist, und nur dasnoch
nichteingezogeneVermögenist wiederfreizugeben;wird der Angeschuldigteaber
in dem neuen Verfahren freigesprochen,so ist die Konfiskation desVermögens
mit derWirkung aufzuheben,daß auch das bereitseingezogeneVermögenihm
zurückzugebenist. Eine öffentlicheBekanntmachungdes Erkenntnisses,durch
welchesdas Kontumazial=Urtheilaufgehobenwird, findetnur dann statt, wenn
auf völlige Freisprechungerkanntist.

Vergl. das Gesetzvom 11.März 1850] Beilage Littr. E.

E.259.
V.Verbindung Ist von einemMilitairgericht gegenmehrereAbwesendeder Desertions=

prozeßeinzuleiten,so kann dieVorladung in einer und derselbenEdiktal Citation
Oserteur erfolgen, auch von einem Kriegsgerichtüber die Angeschuldigtenerkanntwer=

den) es sind jedochwegen jedes einzelnenDesertionsfalles besondereAkten an=
zulegen.

Fünfter Abschnitt.
Von der Restitution gegen militairgerichtliche Erkenntnisse und

von der Nichtigkeitsbeschwerdegegen dieselben.

8.260.
Ein rechtskräftigVerurtheilter oder vorläufig Freigesprochenerkann nur

sienegrünkealsdann auf Restitutionund folglich auf eine neueÜntersuchungundEntschei=
dung antragen:

1) wenn er seineUnschulddurch neue, in der bisherigenUntersuchungnicht
aufgenommeneBeweismittel darthun will, oder

2) wenn er auf den Grund eines, zu seinemNachtheil verfälschtenDoku=
mentsoderbestochenerZeugenverurtheiltodernur vorläufigfreigesprochen
worden ist.

E.261.
Ein so begründetesRestitutionsgesuchfindet auchalsdann noch statt,wenn

der Verurtheiltedie strafe schonabgebüßthat.
« §.262.
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Z.262.

Das Restitutionsgesuchist bei demMilitairgerichtanzubringen,bei welchem
das Erkenntnißergangenist.

Das Gericht hat den Imploranten mit dem Gesuch umständlichzu Pro—
tokoll vernehmenzu lassen,und wenn dasselbesubstanzirterscheint,dieInstruktion
der angegebenenBeweismittelzu bewirken,demnächstaber die Verhandlungen
demGeneral=Auditoriatzu übersenden.

g. 263.
Der Antrag auf Restitution hemmt die Vollstreckung des Erkenntnisses

nur, wenn dasselbeauf Todesstrafe oder insoweit es auf körperlicheZüch—
tigung lautet.

Vergl. den AllerhöchstenErlaß vom 6. Mai 1848; Beilage Littr. D.

d. 264.
Hält das General-Auditoriat das Restitutionsgesuchfür unbegründet, so

weist dasselbeden Antrag durch ein Resolut zurück, welchesdem Gericht, bei
welchemdas Restitutionsgesuchangebrachtworden, mit denAkten zugeschicktund
von diesemdem Imploranten publizirt wird. Gegen ein solchesResolut ist nur
derRekursan denKönig zulässig.

§ 265.
ErachtetdagegendasGeneral=AuditoriatdasRestitutionsgesuchfür zulässig,

so überreichtdasselbedas angefochteneErkenntniß mittelst gutachtlichenBerichts
demKönigezur Aufhebung.

§. 266.
Wird das angefochteneErkenntniß aufgehoben,so muß jedesmal bei dem

Gericht, bei welchemdie Untersuchunggeschwebthat, unter Berücksichtigungder
Vorschrift des §. 170. von Neuem erkannt werden, insofernkeinebesondereBe=
stimmungdesKönigs dieserhalberfolgt.

s. 267.
Die Bestätigungdes neuenErkenntnisseserfolgt durchdenjenigen,von

welchemdas frühereErkenntniß bestätigtworden ist.

*½
Wird von dem Angeschuldigtenein Erkenntniß nach Eintritt der Rechts=

kraft als nichtig angefochten,so tritt in den Fällen der I#. 57. 76. das in den
s 262—267. angegebeneVerfahrenein.

sechster
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II. Nichtig=
keitsbeschwerde.
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sechster Abschnitt.

Von der Umwandlung der durch Civilbehörden verhängten Geld=
bußen in Freiheitsstrafen.

E.269.
Geldbußen, welchevon den Civilbehörden in den zu ihrer Kompetenzge=

hörendenFällen wider Militairpersonen verhängt sind, müssendurch das be=
treffendeMilitairgerichteingezogenund an die Civilbehördeabgeliefertwerden.

Kann die Geldbuße nicht erlegt werden, so ist dieselbevon den Militair=
gerichten(§. 182.) in verhältnißmäßigeFreiheitsstrafeumzuwandeln.

Von der Vollstreckungder strafe ist derCivilbehördeNachrichtzu geben.

§ 270.
Bei Umwandlung der Geldbußen in militairischeFreiheitsstrafenist nach

den Bestimmungen des JF.67. Theil l. dieses Gesetzbuchszu verfahren; doch
darf, insofernnicht durch besondereGesetzeein Anderes bestimmtist, die Dauer
der militairischenFreiheitsstrafe, welchean die stelle einer Geldbuße oder auch
mehrerergleichzeitigzur VollstreckungkommenderGeldbußentritt, eine zwei=
jährige Freiheitsstrafeniemals übersteigen.

Anmerkung: Der §. 270. ist aufgehoben,und an dessenstelle der §. 11. desGesetzes
vom 15.April 1852. getreten;Beilage Littr. F.

s. 271.
Resolute wegenUmwandlung von Geldbußen in Freiheitsstrafensind mit

den durch die TruppenbefehlshaberbestätigtenkriegsrechtlichenErkenntnissenvon
drei zu drei Monaten an das General=Auditoriatzur Revisioneinzusenden.

§. 272.
Uebersteigtbei Offizieren die, statt der Geldbuße zu verhängendeFreiheits=

strafe eine 14tägigeArreststrafe,so ist das Resolut durch das General=Auditoriat
zur BestätigungdesKönigs einzureichen.

siebenter Abschnitt.

Von den Kosten.

s. 273.
Von den der Militairgerichtsbarkeit unterworfenenPersonen haben in den

vor die Militairgerichte gehörendenstrafsachen die Kostenfreiheit:
a) alle Militairpersonen des soldatenstandes von den Portepee=Unter=
offizierenabwärts;

b) die Militair=Unterbeamten.
d.274.
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9. 274
DieseKostenfreiheit(F. 273.) stehtauchallen Offizierenzu, mit Aus=

nahme der pensionirtenOffiziere, welchenicht blos von einer Pension von
150 Thalern jährlich oder darunter subsistiren. AusgeschlossenbleibtdieseKosten=
freiheit hinsichtlichsämmtlicherder Militairgerichtsbarkeit unterworfenenOffiziere
nur in Injuriensachen.

K.275.
In Untersuchungssachengegendie der Militairgerichtsbarkeitunterworfenen

Personen, welchenicht zu den 99. 273. 274. genanntengehören,ist die Kosten=
pflichtigkeitnach den Bestimmungender allgemeinenLandesgesetzezu beurtheilen.

s. 276.
Wenn gegeneinenAngeschuldigten,dem die Kostenfreiheitnach9##.273.

274. zusteht, vor dessenEintritt in den Dienststandeine Untersuchungbei den
Civilgerichtengeführt wird und auf die Militairgerichte übergeht(§. 10.), so ist
seineKostenpflichtigkeitbis zu diesemZeitpunkt nach den Gesetzenzu beurtheilen,
welchener bis dahin unterworfenwar.

§. 277.
In den gemeinschaftlichvon Militair= und CivilgerichtengeführtenUnter=

suchungenfindet für die mitangeschuldigtenMilitairpersonen eine solidarischeVer=
pflichtung, die Kosten zu tragen, nicht statt.

sofern dergleichenMilitairpersonen nach den VorschriftendiesesAbschnitts

welcheauf ihren Antheil fallen.

s. 278.
Offiziereund obereMilitairbeamte, auchwenn ersterezur Kostenzahlung

nicht verurtheilt worden, sind nach den Vorschriften der allgemeinenstempel=
Ordnungzur Bezahlungder stempel verpflichtet.

K.279.
Militairpersonenkönnenals Zeugenoder als sachverständigein militair=

gerichtlichenUntersuchungenweder Gebühren noch Versäumnißkosten, sondern
nur, wenn sie zum ZweckderVernehmung ihrenAufenthaltsort verlassenmüssen,
die bei Kommandos ihnen zustehendenKompetenzenoder beziehungsweiseDiäten
und Reisekostenfordern.

Zeugen und sachverständige vom Ciwilstande erhalten auf Verlangen
Gebühren, sowie Reise=, Zehrungs=und Versäumnißkosten,nach den bei den
CivilgerichtengeltendenGrundsätzen.
Bundes=Gesetzbl.1867. 40 . 280.

II. stempel.

III. Gebühren.
A. der Jeugen
und sachver=
ständigen.
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Z.280.

B.besVer= Alle Offiziereund obereMilitairbeamtensind zur BezahlungderDefen=
iheidigerssionsgebührenverpflichtet,wennsieeineJustizpersonzumVertheidigerwählen.

K.281.
IV.Vorschuß Baare Auslagen, welcheals solchein den über die unerläßlichenKosten
s Aus- in UntersuchungssachenbestehendenallgemeinenVorschriftenbezeichnetwerden,

sind von dem Truppentheil, zu welchemder Angeschuldigtegehört, vorzuschießen,
und wenn der Verurtheilte nicht kostenpflichtigoder die Wiedereinziehungnicht
zu bewirkenist, durch die General-Militairkasse zu erstatten.

d. 282.
V.FestsetzungDie FestsetzungderKostenund baarenAuslagenerfolgtvon demMilitair=
derKostenundgericht,beiwelchemdieUntersuchunggeführtwordenist. WirdgegendieFest=
lagen. setzungBeschwerdeerhoben,so hat das General=Auditoriatdarüber entscheiden.

K.283.
VI.Abliefe- Die Kosten, welchevon Offizieren, denensonstdie Kostenfreiheitzusteht,

— * in Injuriensachenzu entrichtensind, fließenzumInvalidenfonds,undsindvon
undGeldstrafen.den Militairgerichten an die nächsteRegierungs=Hauptkassefür Rechnung der
vichuurhe:Ge.General=Militairkasseabzuführen.

Die bei demGeneral=AuditoriatentstehendenKostensind an dieGebühren=
kassedesGeneral=Auditoriatseinzusenden.

s. 284.
B. desreser= Das in kostenpflichtigenUntersuchungenreservirtePorto ist nach erfolgter
wirtenPortes.Einziehungan diePostverwaltungabzuliefern.

g.285.
C.derGeld- Die von den Militairbehörden durch Erkenntnisse,Resolute oder im Wege

Fie. der Disziplin sowohl gegenMilitair= als CivilpersonenverhängtenGeldstrafen
sind in der bisherigenArt zu verrechnen.

26.
VII.Kosten Kosten und baareAuslagen in demKontumazialverfahrengegenDeserteure

imKontuma:sind von den Militairgerichtenbei derjenigenRegierung zu liquidiren, derenzialverfahren
gegenDeser.Hauptkassedas konfiszirteVermögen des Deserteurszugesprochenwird.
8 Anmerkung: Die im §F.286. erwähntenKostenund Auslagen werdenbei denMilitair=

Intendanturenliquidirt.
g. 287.

VII. spor- sämmtliche Militairgerichte haben die Kosten, wo solchein kostenpflich=
btt tigen Untersuchungssacheneintreten,nachder sporteltaxe zu liquidiren, welche

diesemGesetzbuchunterLittr. C. beigefügtist.
——— —

Beilage
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BeilageLitt. A.

Klassifikation
der

zumPreußischenHeereundzur Marine gehoͤrendenMilitair=
personennachihrenverschiedenenDienst-undRangverhaͤltnissen.

A. Personen des soldatenstandes.

Zu denPersonendes soldatenstandesgehören:

in der Armee. in der Marine.

I. Die Offiziere

1) des aktivenDienststandesderArmee, derMarine undderLand-undseewehr;
2) die im F. 1. Nr. 3. Theil II. desMilitair=strafgesetzbuchsbezeichneteninaktiven
Offiziere.

Die Offizierezerfallenin vier Hauptklassen:

1. Generalität. 1. Flaggoffiziere oder Admirale.
a) Feldmarschall, a) Admiral mit Generals=Rang,
b) GeneralderInfanterieoderKaval= 5) Vize=AdmiralmitGenerallieutenants=

lerie, Rang,
J0)Generallieutenant, Jc)Kontre=Admiralmit Generalmajors=
4) Generalmajor. Rang.

2. stabsoffiziere.

a) Oberst, a) Kapitainzur see mit Obersten=oder
b) Oberstlieutenant, Oberstlieutenants=Rang,
c) Major. b) Korvetten=Kapitain sn
3. Hauptleute und Rittmeister. 3. Kapitain=Lieutenant zur see

mit Hauptmanns=Rang.
40“
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a) Premier=Lieutenant,
b) sekonde=Lieutenant.

(Feldwebel=LieutenantsbeidenKa=
dettenkorps,Oberjägerdes reitenden
Feldjägerkorps.)

II.

Dieselbensind:

a) Die Oberfeuerwerker,dieFeldwebel,
die Wachtmeister (einschließlichder
Oberwachtmeisterbei derGendarme=
rie), die Vizefeldwebelund Vize=
wachtmeister,die sergeanten(Ver=
walter) bei denKadettenkorps,sofern
sie das silbernePortepee tragen,

b) die Portepeefähnriche,
J0)die Wallmeister, die Zeugfeldwebel
und dieObermeisterbeidentechnischen
Instituten der Artillerie,

) die reitendenFeldjäger,
ee)die stabs=Roßärzte,
4) diestabshautboisten,diestabshor=
nistenund die stabstrompeter,

8) diejenigenGendarmen,welche vor ih=
remEintritt in dieGendarmeriedas
Portepeebesaßenund es daherauch
behaltenhaben.

2. solche, welche das

Zu denselbengehören:
a) die Feuerwerker,
b) diesergeanten,auchdiesergeanten
(Verwalter)bei den Kadettenkorps,
sofern sie nichtdas silbernePortepee
tragen,

a) Lieutenantzursee mitPremier=Lieu=
tenants=Rang,

b) Unterlieutenantszurseemitsekonde=
Lieutenants=Rang.

a) Die DeckoffizierederMarine. Die=
selbenrangirenvordenübrigenUnter=
offizierender Marine mit Portepee.
Zu denselbengehören:
1) DeckoffiziereI. Klasse:

aa) der Obersteuermann,
bb) der Oberfeuerwerker,
c) der Oberbootsmann,
d) der Obermaschinist,
ee) der Obermeister;

2) DeckoffiziereII. Klasse:
aa) der steuermann,
bb) der Feuerwerker,
cc) der Bootsmann,
dd) der Maschinist,
ee) der Meister;

b) die Feldwebel der Flotten=stamm=
divisionund Werftdivision,

JO0)dieseekadettenmitPortepeefähnrichs=
Rang,

4) die Marine=stabswachtmeister,
J) die Zeugfeldwebel.

Portepee nicht tragen.

a) mit sergeanten=Rang:
an) steuermannsmaate
bb) Feuerwerksmaate
echBootsmannsmaate
dd) Maschinistenmaate

I.Klasse,



e) dieUnteroffiziere(Oberjäger bei den
Jägern),

d) die Gendarmen,
6) die Oberpioniere,soweit solchenoch
vorhandensind,

l) dieRegimentsundBataillons=Tam=
boure, die Pauker, die etatsmäßigen
Trompeter,HautboistenderInfanterie
undHornistenbeidenJägern, sowie
diejenigenaußeretatsmäßigenHautboi=
sten,Hornisten und Trompeter,wel=
chendieUnteroffizier=Chargebesonders
verliehenist,

8) die Zeugsergeanten,
h) die UnterRoßärzte,
i1)die Militair-Oberbäcker,
k) die Ober=Lazarethgehülfenund die
Lazarethgehülfen,und

!I)dieMilitair=ElevenderMilitair=Roß=
arztschule,welcheUnteroffizierein der
Armeewaren.

Anmerkung.

ee) Meistersmaate
fl) Ober=Lazarethgehülfen
98) stabssergeanten
hh) Zeugsergeanten

b) mit Unteroffiziers=Rang:
aa) dieselbenChargenII. Klasseun=

ter aa —ee.,
bb) die Lazarethgehülfen.

I.Klasse;

Zu denselbengehören:
1I)dieObergefreiten##n
beiderArtillerisechen . "

2 die Gefreiten, allen gemeinschaft=3) die schießer bei #iechen Dienstver=
denMilitairbäk, g#.:
ker=Abtheilungen,iien 8

4) die Unter=Laza=z# 44
rethgehülfen, Knh

5) die gemeinensoldaten,
6) die 8öglinge derUnteroffizierschulen,
7) die spielleute, soweitsienachA. II.
1.k.und2.1.nichtzudenUnteroffizie=
ren gehören,

1) mit Gefreiten=Rang:
a) die Matrosen
b) die Maschinisten=Ap=
plikanten

J0)die Heizer
4) die Handwerker
e) die Unter=Lazarethgehülfen;
(Auchhierfindetzwischendensee=

leutenvomGefreiten=Rangeunddenen
vom GemeinenstandedasselbeDienst=
verhältnißstatt,wie zwischendenGe=
freitenund Gemeinender Armee.)

I. Klasse,



terA. II. 2. Littr. 1. genannten,
9) die Militairbäcker,
10)die Militair=KrankenwärterundKran=

kenträger,
11) dieMilitair=Handwerker,welchegleich

den soldaten sold beziehen.

2) mit Gemeinen=Rang:
a) dieMatrosenII. III. IV. Klasse,
p)die schiffsjungenimdrittenDienst=
jahre,

c) die Maschinisten=ApplikantenII.
Klasse,

4) die HeizerII. III. IV. Klasse,
e) dieHandwerkerII. III.IV. Klasse
und die Lehrlinge,

4) die Kadetten.
Anmerkung. Die einzelnenChar=
genim see=Bataillonresp.dersee=
Artillerie sindhiernichtbesondersauf=
geführt, da sie denenin derArmee
gleich sind.

Militairpersonen zu betrachten.

theils ohneeinenbestimmtenMilitair=
Rang, theilsmit einemsolchen.

bei der Armee.
a) derGeneral=AuditeurderArmeeund
dieRäthe (Ober=Auditeure)desGe=
neral=Auditoriats,

b) die Auditeure und Militairgerichts=
Aktuarien,

J) bei denMilitair=Intendanturen:
aa) dieIntendanten,Intendantur=

Räthe und Assessoren,
bb) dieReferendarienundAuskul=

tatoren,

bei der Marine.

a) die Marine=Auditeureund Marine=
gerichts=Aktuarien,

b) bei der Marine=Intendantur:
aa) der Marine=Intendant und die

Marine=Intendantur=Rätheund
Assessoren, -

bb)dieMarine-Jntendantur-Refe-
rendarienund Auskultatoren,



ce) diesekretaire,Registratoren,se=
kretariats=und Registratur=As=
sistenten,

d) der evangelischeund der katholische
FeldprobstderArmeeund dieMili=
tair=Prediger, sowie die katholischen
Militair=Geistlichen,

Ober=Feldlazareth=Inspektor,
t) der Plankammer=Inspektor,
g) der InspektordesFestungs=Modell=
hauses(in Berlin),

h) dieFortifikations=sekretaireundBü=
reau=Assistenten,

i) die bei einzelnenTruppentheilenan=
gestelltenstallmeister,

k) die Zahlmeister,
1)derRegistratorin derKanzleides
Chefs desGeneralstabesder Armee,

m) die Ingenieur=Geographen,
Mn)außerdemimKriegeundwährenddes
mobilen Zustandesder Truppen:
1) die oberenBeamten der Feld=
Kriegskassebis einschließlichder
Kassen=Assistenten,

2) die OberdruckerderMetallogra=
phie,

3) die oberenFeld=Magazinbeamten
bis einschließlichder Magazin=
Assistenten,

4) die oberenFeld=Postbeamtenbis
einschließlichder Feld=Postsekre=
taire,

5) die oberenFeld- und Etappen=
Telegraphenbeamten,

6) die oberenBeamten des Feld=
Eisenbahnwesens,

7) die oberenFeld=Lazarethbeamten
bis einschließlichder sekretaire,

8) die Feld=Apotheker.

Cc) die Marine=sekretaire,die Re=
gistratoren,diesekretariats=und
Registratur=Assistenten,dieRen=
danten, Kontroleure und die
Werft=sekretaire,

Jc)dieMarine=GeistlichenbeiderKonfes=
sionen,

4) die Marine=Ingenieure,und zwar:
aa) die Direktoren,
bb) die Ober-Ingenieure,
Cc) die Ingenieure,
4d) dieUnter=Ingenieuredesschiffs=,

Maschinen=und Hafenbaues.

a) derGeneral=stabsarztderArmeemit
demRange einesObersten,

a) derGeneralarztderMarine mit dem
RangeeinesKorvettenkapitains(Ma=



b) dieKorps-GeneralärztemitdemRange
einesMajors,

J) dieOber=stabsärztemit demRange
einesHauptmanns,

) diestabsärztemit demRangeeines
Premier=Lieutenants,

e) die Oberärzteund Assistenzärztemit
dem Range eines sekonde=Lieute=
nants.

II.

Militairbeamte.

jors) resp.Kapitains zur see (mit
Oberstlieutenants-oder Obersten=
Rang),

b) dieOber=stabs=undMarine=Aerzte
I. Klassemit demRangeeinesKapi=
tain=Lieutenantsresp.Korvetten=Ka=
pitains,

eE)die stabs= und Marine=AerzteIl.
Klassemit demRange einesLieute=
nants zur see resp.Kapitain=Lieu=
tenants,

d) dieAssistenzärztemitdemRangeeines
Unter=Lieutenantszur see,

e) die Zahlmeister:
1) Zahlmeistermit demRange eines
Lieutenantszur see,

2) UntereZahlmeistermitdemRange
einesUnter=Lieutenantszursee.

Marinebeamte.

a) die Militair=Küster,
b) die unter demIngenieur vom Mlatz
in den Festungen stehendenUnter=
beamten,

J) dieOber=und Unter=Aufseherbei den
Baugefangenen=Anstalten,

d) dieZeughaus=Büchsenmacher,sowie
diebeidenTruppentheilen— mitder
Verpflichtung,ihnensowohlins Feld
als beimGarnisomwechselzufolgen—
vertragsmäßigangenommenenHand=
werker,welchenichtgleichdensol=
datensold beziehen,

e) alle beidenmobilenTruppen, beider
Feld=Administrationoderin anderer
ArtangestelltenPersonenfür dieDauer
dieserAnstellung, soweitsienichtsub
B. I. 1. lttr. u. aufgeführtsind.

a) die Marine=Küster,
b) die Marine=Verwalter,
Jc)die Marine=Zeichner,
d) die Werkmeister,
e) die Magazin=Aufseher,
t) die Büchsenmacher.

2. Als
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2. Als untere Militairbeamte mit einem bestimmten Militair-Rang
sindnur zu betrachten:

die Unterärzte.

Dieselbenrangiren vor den Unteroffizierenohne Portepee und hinter den
Portepeefähnrichen(seekadetten).

Anmerkung.
1) Die Medizinalpersonen,die Auditeureund Aktuarien,dieMilitair=Geist=
lichenund Küster, die Intendanturbeamtenbei der Armee, die bei der
Armee sub B. I. I1.Littr. I. (1. bis 7.) und B. II. 1. Littr. e. auf=
geführtenPersonen,sowiealleMarinebeamten,stehenin einemdoppelten
Unterordnungsverhältniß,beziehungsweisezudenihnenvorgesetztenMilitair=
Befehlshabernund den ihnenvorgesetztenhöherenBeamtenoderVerwal=
tungsbehörden,wogegenalle anderenMilitairbeamtennur ihrenvorgesetz=
ten Militair=Befehlshabern untergeordnetsind.

2) DiejenigenPersonen,welcheihrerMilitairverpflichtungin einemBeamten=
verhältniß z. B. als Militair= (Marine=)Aerzte oderPharmazeuten in
denMilitairlazarethen—genügen,gehörenebenfallszudenMilitairpersonen.

3) DiejenigenBeamtender Militairverwaltung,welchenicht in dem vor=
stehendenVerzeichnißsub B. aufgeführt sind, gehörennicht zu den Mi=
litairpersonen.

Anmerkung: Das dieBeilageA. zumstrafgesetzbuchfür das PreußischeHeerbildende
VerzeichnißderMilitairpersonen nachihrenDienst-und Rangverhältnissenistantiquirt
und durch die vorstehendeKlassisikation der zum PreußischenHeereund zur Marine
gehörendenMilitairpersonen ersetztworden.

Bundes=Gesetzbl.1867. 41 Beilage



Beilage Litt. B.

Vorschriften
über

dieFeststellungdesThatbestandesverübterVerbrechen.

“
Er. wesentlichesErforderniß jeder Untersuchungist die Aufnahme des That=
bestandes,d. h. die FeststellungderjenigenUmstände,welchees gewiß oder doch
höchstwahrscheinlichmachen,daß ein Verbrechenbegangenworden ist.

s. 2.
Verhaltendes Die Ausmittelungdes Thatbestandeserfordertvorzüglichesorgfalt. Der
trshterung.Inquirentmuß in derRegelda, wo es möglichist, durcheigenesinnliche
meinen. Wahrnehmung sichvon den dieThat bezeichnendenUmständenüberzeugen,wenn

dies aber nicht geschehenkann, die über den Thatbestand vorhandenenBeweis=
mittel aufnehmen. Insoweit der Erfolg der That und der dadurchangerichtete
schaden das strafmaaß bestimmt, sind dabei in der Regel sachverständigezu=
zuziehen.

§. 3.
Der Thatbestandmuß festgestelltwerden, wenn auch der Verbrecherein

vollständigesBekenntnißabgelegthat.

s. 4.
b)wenndas Bei Verbrechen,die ihrer Natur nach keinein die sinne fallenden spu=
Ierchenkiineren zurücklassen(wie diesz. B. in derRegel bei der Insubordinationdurch
gelassenhat. Worte, ZeichenoderGeberdenderFall ist), oderderenspuren durchdieLänge

der Zeit verloren gegangensind, muß der Inquirent bemüht sein, die Eristenz
des Verbrechens durch Aufnahme der darüber vorhandenenBeweismittel ins
Licht zu stellen.

Ks.5.
Hat eine That, welchegewöhnlich spuren zu hinterlassenpflegt, keine

zurückgelassen,so ist der Grund dieserAusnahme zu ermitteln und alles das=
jenigedurch aufzunehmendeBeweismittelzu ersetzen,was der sinnlichenDar=
stellungabgeht.

s. 6.
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g. 6.
sind dagegenspuren desVerbrechenswirklichvorhanden,so muß dafür

gesorgtwerden, daß derenDasein und Beschaffenheitsich aus den Akten zuver—
lässig ergebe.

s. 7.
Bei körperlichenVerletzungenist das Attest eines Militair=Oberarztes

(oder anderenapprobirtenArztes) und eines als Wundarzt approbirtenMilitair=
Chirurgus (oderanderenapprobirtenWundarztes)oderzweierapprobirtenWund=
ärztezu den Akten zu bringen. Dieses Attest wird von beidensachverständigen
gemeinschaftlichunter ihrer Unterschrift, wenn sie aber verschiedenerMeinung
sind, von einemJeden besondersausgestellt.

Ist die körperlicheVerletzung nicht erheblich, so genügt das Attest
eines als Wundarzt approbirtenMilitair=Chirurgus oder anderenapprobirten
Wundarztes, insoferndasselbenicht etwa verdächtigoder übertriebenerscheint.

Anmerkung: Die Militair=Chirurgen heißen jetztMilitair=Unterärzte.

§. 8.
Dem auszustellendenAttest über die vorgefundenenVerletzungenmüssen

die sachverständigen jedesmal ihr Gutachten darüber beifügen, ob der Be=
schädigtean seiner Gesundheit oder an seinen Gliedmaßen einen bleibenden
Nachtheil zu befürchtenhabe, oder ob die Verletzung lebensgefährlichge=
wesensei.

5.
so lange der Verwundete lebt, und das Wundattest nicht etwa so ver=

dächtig ist, daß eine zweite ärztlicheUntersuchungstattfindenmuß, ist eine ge=
richtlicheBesichtigungundUntersuchungdererhaltenenVerletzungennichterforderlich;
dochmuß der Verwundetegerichtlichüber die an ihm verübteThat, soweit es
geschehenkann, sorgfältigvernommenwerden.

g.10.
Ist bei Frauenzimmerndie Besichtigungder Geburtstheilenothwendig,so

muß statt des Wundarztesein vereidigterGeburtshelferoder eine vereidigte
Hebeammezugezogenwerden. sind jedoch die Geburtstheile so verletzt, daß
eineHeilung derselbennothwendigwird, so ist ein approbirterWundarzt zu=
zuziehen.

s. 11.
Hat eine Beschädigungden Tod des Verletztenzur Folge, so geschiehtdie

Besichtigungdes Leichnamsim Beisein des besetztenUntersuchungsgerichtsdurch
einenMilitair=OberarztoderPhysikusund durcheinenals Wundarztapprobirten
Militair=ChirurgusoderdurcheinenanderenvereidigtenWundarzt.

« 41 Wenn

O) wenn das
Verbrechen
spuren zurück=
gelassenhat.

d) bei körper=
lichenVerletzun=
gen.

e) bei erfolg=
ter Tödtung.
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Wenn der zugezogeneArzt und Wundarzt keinMilitair-Oberarzt, Phy—
sikus, oder zu gerichtlich-chirurgischenHandlungen vereidigterWundarzt ist,
so muß zu den Akten vermerktwerden, daß derselbeapprobirterArzt oderWund—
arzt sei.

Vergl. die Anmerkungzu §. 7.
§. 12.

Wenn eineMilitairpersonnichtunter denAugen ihrer Hausgenossenoder
andererunbescholtenerPersonen auf natürlicheWeise stirbt, sondern durchGe=
walt, Zufall, selbstmordoderauf unbekannteArt ums Lebenkommt,so muß
dies von denjenigen,die einensolchenVorfall entdecken,demnächstenvorgesetzten
Befehlshaberangezeigtund die Beerdigungbis nach erfolgtergerichtlicherBe=
sichtigungdes Leichnamsausgesetztwerden.

. 13.
sobald der vorgesetzteBefehlshaber eine solcheAnzeige erhält, so ist er

verpflichtet,ohnedengeringstenZeitverlustdie zur Rettungdes vielleichtschein=
todten erforderlichenMaaßregeln zu treffen, dem am Orte anwesendenAuditeur,
oder, wenn ein solchernicht am Orte befindlichist, dem nächstenCivilrichter so=
gleichvon demVorfalle Nachrichtzu geben,ihm dabeidieobwaltendenUmstände
kürzlichanzuzeigenund zu veranstalten,daß, wenn die Rettungsmittelnichts
fruchten, der Körper bis zur Ankunft des Richters durch zuverlässigePersonen
von der stelle, an welcherer gefundenist, erhobenund dergestaltaufbewahrt
werde,daß er nichtdurchUngeziefer,andereThiereoderdurchFäulniß schneller
als gewöhnlichzerstörtwerdenkönne.

. 14.
Nimmt der requirirte Richter aus den ihm mitgetheiltenUmständenwahr,

daß es nach den Vorschriften des §. 21. einer förmlichenObduktion bedürfe, so
muß er bewirken, daß die schleunigstzu veranlassendeBesichtigung an Ort und
stelle durch die erforderlichensachverständigen(§. 11.) im Beisein des besetzten
Untersuchungsgerichtserfolge.

118.
Erhellt dagegenaus den mitgetheiltenUmständendie Nothwendigkeitder

Zuziehungdersachverständigennicht, so muß derRichterzurVermeidungüber=
flüssigerKosten allein sichsofort an Ort und stelle verfügen.

g. 16.
sobald der Richter an Ort und stelle kommt, muß er die Umstände,

unter welchender todteKörper gefundenoder dessenTod erfolgt ist, sorgfältig
untersuchenund zu Protokoll verzeichnen.Findet er, daß noch einigeHoffnung
übrig bleibt, denvielleichtscheintodtenins Lebenzurückzubringen,und ist zur
Rettungdesselbenbis dahin keinArzt oderChirurgus herbeigeholt,so muß er
dies ohne Zeitverlustveranstalten.

s. 17.
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17.
Ergiebt sich bei dieser Untersuchung, daß der Tod durch selbstmord,

Zufall, oder irgend eine Begebenheitbewirkt ist, bei welcherdie schuld eines

gung des Leichnamsvon seiten des Richters ohne Zuziehungder sachver=
ständigen.

Nach erfolgterBesichtigungertheilt der Richter die Erlaubniß zur Beerdi=
gung des Leichnams.

s. 18.
Ist das nächsteMilitairgericht, bei welchemein Auditeur sichbefindet,und

das nächsteCivilgerichtvon dem Orte, wo der Leichnamgefundenworden,
gleichweit entfernt, so ist der betreffendeAuditeur zur Besichtigung des Leich=
nams verpflichtet.

E.19.
Ist in dem Fall des F. 17. die Besichtigung des Leichnams von seiten

einesCivilrichterserfolgt, so sind die darüber aufgenommenenVerhandlungen
an den regquirirendenBefehlshaberabzugeben,welchersodann dieselbenim Dienst=
wegean den mit der höherenGerichtsbarkeitversehenenMilitairbefehlshaber be=
fördert, unter welchem der Verstorbene gestanden hat.

Wenn ein Auditeur die Besichtigungvorgenommenhat, so übergiebter
selbstdie darüber sprechendenVerhandlungen dem betreffendenGerichtsherrn.

. 20.
Insofern über die Veranlassung des selbstmordes einer Militairperson

Zweifel, oder solcheUmstände obwalten, daß eine nähere Ermittelung nöthig
erscheint,muß diese der kompetenteGerichtsherr verfügen. sämmtliche die
selbstentleibungbetreffendeVerhandlungen sind sodanndemkompetentenGeneral=
kommandound von diesem,wenndasselbedie Verfügungen,zu welchenes sich
durchselbigein Bezug auf dieHandhabungderDisziplin etwaveranlaßtfinden
sollte, getroffenhat, dem General=Auditoriatzur Reposition einzusenden.

21.
Entstehtbei der äußerenBesichtigungdesLeichnamsdergeringsteVerdacht,

daß der Tod durch Vergiftung oder durchschuld einesDritten bewirktworden,
so muß die Obduktion nach den darüber bestehendengesetzlichenVorschriften
durch sachverständigeim Beisein des besetztenUntersuchungsgerichtsgeschehen.
Hierbei kann der Militair=Oberarzt oder Physikus durch einen besonderszu ver=
eidigendenArzt, und der WundarztdurcheinenzweitenArzt ersetztwerden.

K.22.
Ist der Inquirent, welcherdie Obduktiondirigirt, mit dem Militair=

Ober=

Verfahren,
wenn der Tod
ohne schuld
eines Dritten
erfolgt ist.

Verfahren,
wenn der Tod
durchdieschuld
eines Dritten
erfolgt ist.



Anerkenntniß
des Leichnams.

t) bei Dieb⸗
stählen.

Feststellung
des Werths der
gestohlenen
sachen.
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Oberarzt oder dessenstellvertreterdarüberverschiedenerMeinung, ob es der
Obduktionbedürfe,so muß dieselbegeschehen,sobaldauchnur einervon ihnen
dafür stimmt.

g.23.
Die Leichemuß vor der Obduktion denen, die den Verstorbenengekannt

haben, und wo möglich dem vermuthlichenoder geständigenThäter zum Aner—
kenntnißvorgelegtwerden. sollte dies nicht möglichsein, so muß sich der
Ingquirentauf alle Art vergewissern,daß in Betreff derLeicheweder ein Irrthum
nocheineVerwechselungvorgefallensei.

§s.24.
Ist die Leiche eines in Folge einer tödtlichenVerletzungGestorbenenüber

die seite geschafftund dadurchder weiterenNachforschungund Besichtigung
entzogenworden, so sind statt der sonst erforderlichenObduktion besondersdie=
jenigenThatsachen, durch welchedie Wegschaffungder Leiche bewirkt worden,
zu ermitteln.

E.25.
Bei Diebstählen durch Einsteigenoder Erbrechen, welchespuren hinter=

lassenhaben,muß der Inquirent, wenndie gebrauchteGewalt nichtauf andere
Art erwiesenwerdenkann, an Ort und stelle den Augenscheinvon den hinter=
lassenenspuren einnehmenund denBefund zu Protokoll verzeichnen.

***d“
Der Werth des Entwendetenist, wenn die entwendetensachen herbei=

geschafftwerdenkönnenund derWerth derselbenauf dieBestimmung derstrafe
von Einfluß ist, in der Regel durchsachverständigeauszumitteln.

Die schätzung solchersachen aber, welchezum gewöhnlichenGebrauch
dienen, kann von dem Inguirenten selbst,oder, wenn diesersichdessenenthalten
will, in Ermangelung eines dazu bestimmtensachverständigen,von jedemHaus=
vater geschehen,und zwar, wenndieserglaubwürdigist, ohnedessenVereidigung.

∆ds
Können die entwendetensachen nicht herbeigeschafftwerden, oder sind

Geldsummenentwendetworden, so ist der Bestohleneverbunden, den gemeinen
Werth der gestohlenensachen zur Zeit der Entwendunganzugeben.

Der eidlichenBestärkungdieserAngabedes Bestohlenenbedarfes nicht,
wenn gegendessenGlaubwürdigkeitkein Zweifel obwaltet,der Verbrecherdes
Diebstahlsgeständigist und gegendieWerthangabekeineEinwendungenhat.

Fehlt es an einervon diesenVoraussetzungen,so ist der Bestohlenever=
bunden, die Werthangabeeidlich (oder, wenn er einer Religionspartei angehört,
welchedie Eidesleistungenfür unzulässig hält, nach seinenReligionsgrundsätzen
an Eidesstatt)zu erhärten.

*
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g.28.
Daß derBestohlenedieEntwendung selbsteidlich erhärte, ist in derRegel

nicht erforderlich.

g.29.
Hat jedochder Inquirent gegründeteVermuthungen,daß dieEntwendung

nur vorgespiegeltwerde,so muß er den angeblichBestohlenenzur näherenBe=
scheinigungder vorgegebenenEntwendung,und wenn dessenAngaben durch
die aufgenommenenBescheinigungsmitteleinigermaßenunterstütztwerden, oder
jeneVermuthungenmindererheblichsind, zur eidlichenBestärkungseinerAnzeige
anhalten.

Weigert sichder angeblichBestohlene,die Entwendungeidlich(oder an
Eidesstatt) zu erhärten, so fällt der Grund zur Fortsetzung der Unter=
suchungweg.

s. 30.
Der von dem Bestohlenenüber die Größe des Diebstahls zu leistende

Eid ist dahin zu fassen:
daß er die gestohlenesache, ihrem wahrenWerthe nach, mindestensauf
so hochschätze.

s. 31.
Beim Raube muß derInquirent an Ort und stelle sichdurch denAugen=

scheinvon den hinterlassenenMerkmalen unterrichten,und den Befund zum
Protokoll niederschreiben.

Einer Ausmittelung des Werths der geraubtensachen bedarf es nicht.
Die erlitteneGewalt aber muß der Beraubte in ErmangelungandererBeschei—
nigungsmitteleidlicherhärten.

Ist beim Raube Jemand körperlichbeschädigtworden, so kommendie, in
Absicht des Thatbestandesbei körperlichenVerletzungengegebenenVorschriften
(. . ff.) zur Anwendung.

s. 33.
Beim straßenraubemuß der Inguirent zugleichdurchBesichtigungdes

Orts der begangenenThat oder durchVernehmungder darüberetwa vorhan=
denenZeugensichzu vergewissernsuchen,daß derRaub wirklichan einemsolchen
Orte verübtwordenist, welchernachdenstrafgesetzenzumBegriff desstraßen=
raubesgehört.

s. 34.
Ist in einemzu militairischenZweckenbenutztenGebäudeFeuerentstanden,

Eidliche Be=
stärkung des
Diebstahls.

8) beimRaube.

h) bei Brand=

Mi=
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ten, zu deren
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Militairbehörde zu, welche,wenn sichdabeiAnzeigeneiner vorsätzlichenoderfahr=
lässigenBrandstiftungergeben,die aufgenommenenVerhandlungensofortan das
kompetenteGericht abzugebenhat. Das Gericht ist aber schuldigund befugt,
auf Abgabe der Verhandlungenzu dringen, wenn es Veranlassunghat, eine
vorsätzlicheoder fahrlässigeBrandstiftung zu vermuthen, und die Abgabe der
Aktenverzögertwird. .

FindetsiehnachLagedieserAkteninBezugaufdieFeststellungdesThat-
bestandesnoch etwas zu erinnern, so hat der Inquirent solchessofortnachzuholen,
die Brandstelle erforderlichenFalls in Augenscheinzu nehmen, dabei die Ent—
fernungder Brandstellevon anderenGebäuden,die Beschaffenheitderselbenund
die Gefahr zu erörtern,in welchedie Einwohner oder anderenebenstehende
GebäudeoderGegenständedurchdieBrandstiftunggerathensind, und besonders
auf diesenigenUmständeseinAugenmerkzu richten,durchwelchedieEntstehungs=
art des Feuers erklärtwerdenkann.

s. 35.
Der Betrag des schadens,welcherdurchdie Brandstiftungan unbeweg=

lichen und beweglichenGegenständenentstandenist, muß nach vorgängiger
Ausmittelung desZustandes, in welchemsichdie sache vor demBrande befunden
hat, durch sachverständigeoder Jeugen ins Licht gesetztwerden.

Wenn der Werth der Gebäudeaus schonvorhandenenTaren erhellt, so
sind dieseso lange zum Grunde zu legen, bis entwederder EigenthümerVer=
besserungen,oder der Brandstifter die Entwerthung nach erfolgterAufnahme der
Taxe nachgewiesenhat.

s. 36.
Bei Tumulten, zu derenstillung kommandirtesMilitair eingeschritten

ist, wird der Thatbestanddurch die amtlicheDarstellung des kommandirenden
Befehlshabers festgestellt.

Derselbe hat darin über folgendeGegenständeAuskunft zu ertheilen:
über die Veranlassung seinesEinschreitens,über den an die zusammen=
gelaufeneVolksmengeerlassenenBefehl, ob er ihn zu wiederholengenö=
thigt gewesen,und die Wirkung desselben,ob eine thätlicheWiedersetzung
stattgefunden,worin sie bestanden,ob von seiten derTumultuanten ein
Angriff mit Waffen oderanderenWerkzeugenerfolgtist, ob mit steinen
oder anderenGegenständengeworfenworden, ob und welchenGebrauch
er von den Waffen, insbesonderevon der schußwaffe, gemacht,und
wie er denAuflauf gedämpfthat,endlichobundwas für Beschädigungen
an Personen oder sachen erfolgt sind.
sind mehrereBefehlshaberin Thätigkeitgewesen,so gehtdieDarstellung

von dem oberstenvon ihnen aus, die Berichte der übrigen werdenbeigelegt,
insoweitdieselbenderZeit oderdemOrte nachselbstständiggehandelthaben.Die
nähereBezeichnungder Beschädigungenan Personen und sachen, soweites
nöthig ist, erfolgtvon der Polizeibehörde,wird dem kommandirendenBefehls=
haber zugestelltund bildet einen Theil seinerDarstellung.

K. 37.
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—
Bei Münzperbrechenist, wenn es auf ein sachverständigesGutachtendar=

über, ob die in BeschlaggenommeneMünzefalschsei, ankommt,diesesGutachten
jedesmalvon der General-Münzdirektionunter Zusendungder in Beschlagge—
nommenenMünze einzuholen.

Die Requisition wegen Einholung eines solchenGutachtens ist offen an
die nächsteRegierungzur weiterenBeförderungzu übersenden.Auch sind die
falschenMünzen nach rechtskräftigabgeurteltersache an dieseBehördeabzugeben.

s. 38.
Bei Kassenverbrechendient der von der vorgesetztenKassenbehördegezogene

Defektzur Feststellungdes Thatbestandes.

s. 39.
Bei VerfälschungöffentlicherPapiere ist diejenigeBehörde, welcheder=

gleichenin Umlauf gesetzthat, zur Abgabe eines schriftlichenGutachtensüberdie
Falschheitoder Aechtheitder in Beschlag genommenenPapiere aufzufordern.

g.40.
Bei VerfälschungPreußischerstaatspapiere kann die Hauptverwaltung

der staatsschulden der Feststellung des Thatbestandessich unterziehen. Die
Gerichtemüssendeshalb die Hauptverwaltung der staatsschulden von jeder zu
ihrer Kenntniß kommendenVerfälschung dieserArt, oder von den Thatsachen,
welchedenVerdachteinersolchenbegründen,sowievonallenderartigenAnklagen
und AnzeigenunterBeifügungder in Beschlaggenommenen,anscheinendfalschen
staatspapiere ungesäumtin Kenntniß setzen. Dadurch wird jedochdieVerpflich—
tung der Gerichte,namentlichaußerhalbBerlin, zum gesetzlichvorgeschriebenen
Verfahrennichtausgeschlossen.

E.41.
In Konkursen über das Vermögen von Militairpersonen muß das den

Konkurs dirigirendeCivilgerichtdie aus denKonkursaktensichergebendenThat=
sachen,aus welchenauf einen strafbarenBankerutt geschlossenwerdenkann, dem
kompetentenMilitairgericht mittheilen.

Zur Eröffnung einerUntersuchungwegenBankerutts aber ist es hinreichend,
wenn eine Insufficienz des Vermögens dargethanworden und die Entstehung
der schuldenlast sichnur durch ein betrügliches,muthwilliges, oderunbesonnenes
Benehmen erklären läßt. Ueber den Betrag der Insufficienz bedarf es keiner
weitläuftigenErörterung, sondernes ist genug, wenn der Inquirent die aus den
Konkursaktendarüber gesammeltenNachrichten zusammenstelltund dem Ange=
schuldigtenzur Erklärungvorlegt.

Bundes=Gesetzbl.1867. 42 Beilage

k) beiMünz=
verbrechen.

h beiKassen=
verbrechen.

m) bei Fäl=
schung öffent=
licher Papiere.

Mn)beimBan=
kerutt.
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strafprozeßkosten-Taxe.
½ *n ]

1. Für einen Termin, in welchemeine wesentliche
Verhandlungstattgefundden 1—2 —-

2. Für einenTermin, in welchemkeinewesentliche
Verhandlungstattgefunden .. — 15

3. Für eine schriftlicheVerfügung, welcheim Lauf
der Untersuchungnöthigund expedirtwird. — 5—20

Die Expeditionder Verfügungenist jedoch
möglichstzu vermeiden.

Für nicht expedirteVerfügungenwerden
blos schreibgebühren(Nr. 10.) genommen. «

Für Anzeigen und für Berichte, welche
zur Kontrole des Geschäftsgangsdienen,
oder von den vorgesetztenBehördenerfordert
werden, imgleichenfür Berechnungenvon
Kosten und Verfügungen zu deren Einzie=
hung, darf nichts angesetztwerden.

4. Für dieAnfertigungderFragstückezumschluß
verhör, einschließlichder schreibgebühren —5 2

5. Für die Abfassung des Erkenntnisses,einschließ
lich der Terminsgebühten 2 —20 —

6. Für jedeAusfertigungdes Erkenntnisse . . 1 —
7. Für AnfertigungdesAkten=Auszuges 1—2
8. Für ein rechtlichesGutachten, Behufs der Be=

stätigung des Erkenntnisse ... 1—5 –
9. Für jedenBogen Reinschrifft u – 3
10. Für jedenBogen Abschrift — 2
11. Für Emballageder Akten 2 5— 10
12. Für das Heftender Aktenfür jedenBand — 5
13. Für Inrotulation der Akten:

a) für jedesGeneral=Volumme — 10
b) für jedesspezial-Volumen. . . . . . . . . .. i—— 5



14.

15.

16.

——

strafprozeßkosten=Taxe.

Für Insinuationen,wobei es eines Empfangs=
bekenntnissesbedarf. . . . . . . . . . .. -.........

Für die Vertheidigung.
Der Vertheidigererhält:

a) für die Information aus denAkten und
denUnterredungsteim

b) für jedenandern Termmm
J0)für einenschriftlichenAntrrg ...

4) für die Vertheidigung
(nach Verhältniß der Wichtigkeit und
Weitläuftigkeitder sache, sowie nach
Maaßgabe der Gründlichkeit der Ver=
pTeidigima))W3

e) schreibgebührenfür denBogen
) Diäten auf Reisen über eine Viertelmeile
tänlichm ’e . .WV o

Für Diäten und Reisekostender Militair=Justiz=
beamten.

Auf Reisen erhalten die Militair=Justiz=
beamtendie reglementsmäßigihnen zuste=
hendenDiätenundReisekosten.

42

!:

1#

Beilage
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BeilageLitt. D.

AllerhoͤchsterErlaß,
betreffend

die Abschaffungder strafe der koͤrperlichenZuͤchtigung,

vom 6. Mai 1848.

(Gesetzsamml. für die Königl. Preußischenstaaten de 1848. s. 123.)

J. Folge der durch die neuerenGesetzeallen Meinen Unterthanengleichmäßig
verliehenenpolitischenRechte bestimmeIch hierdurch,auf denAntrag desstaats=
ministeriums, daß fortan von Civil-=und Militairgerichten diestrafe der körper=
lichen Züchtigung nicht mehr verhängt, sondern statt derselbenauf verhältniß=
mäßige Freiheitsstrafeerkanntwerdensoll.') In denjenigenFällen, in welchen
eine körperlicheZüchtigung bereitserkannt, aber noch nicht vollstrecktworden, ist
dieselbein eine verhältnißmäßigeFreiheitsstrafedurch die zuständigenGerichtezu
verwandeln.

Der gegenwärtigeErlaß ist durchdie Gesetzsammlung zur allgemeinen
Kenntnißzu bringen.

Potsdam, den 6. Mai 1848.

Friedrich Wilhelm.
Camphausen. Bornemann. Gr. v. Canitz.

*) Vergl. das Gesetzvom 15.April 1852. §. 10.) Beilage lättr. F.

Beilage
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Beilage Litt. E.
.. ——

Ge s e tz,
betreffend

die an stelle der VermoͤgenskonfiskationgegenDeserteureund
ausgetreteneMilitairpflichtige zu verhängendeGeldbuße)

vom II. März 1850.
(Gesetzsamml. für die Königl. Preuß. staaten de 1850. s. 271.)

Wir FriedrichWilhelm)vonGottesGnaden,Königvon
Preußen2c.2c.

verordnen,mit Zustimmung beiderKammern, was folgt:

=
Gegen Deserteure, deren man nicht habhaft werden kann, sowie gegen

diejenigenPersonen, welche,um sichder Pflicht zum Eintritt in denDienst des
stehendenHeereszu entziehen,die Preußischenstaaten verlassen,soll, anstattder
Vermögenskonfiskation, auf eine Geldbuße von funfzig bis Eintausend Thalern
erkanntwerden. Das Vermögen der vorgedachtenPersonen ist insoweit, als es
nachdemErmessendesRichterszur Deckungder siemöglicherWeisetreffenden
höchstenstrafe von EintausendThalern und der Kosten desVerfahrens erforder=
lich ist, von demselbenmit Beschlagzu belegen.

Die Bestimmungenüber das Verfahren bleibenunverändert.

K. 2.
UnsereMinister des Krieges und der Justiz werden mit der Ausführung

dieserVerordnungbeauftragt.
Das gegenwärtigeGesetztritt an die stelle der Verordnungvom 4. Ja=

nuar 1849.(Gesetz samml. s. 47.), bei derenVorschriftenes bis zu dem
Jeitpunkt der eintretendenverbindlichenKraft des heutigenGesetzesüberall verbleibt.

Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem
KöniglichenInsiegel.

Charlottenburg,den 11. März 1850.

(L. s.) Friedrich Wilhelm.
Gr. v. Brandenburg. v. Ladenberg. v. Manteuffel. v. d. Heydt.

v. Rabe. simons. v. schleinitz. v. stockhausen.

Beilage
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BeilageLitt.P.

Gese 6)
die AbänderungmehrererBestimmungenin denMilitair=

strafgesetzenbetreffend.

Vom 15.April 1852.

(Gesetzsamml. für die Königl. Preußischenstaaten de 1852. s. 115—117.)

Wir FriedrichWilhelm, vonGottesGnaden,Königvon
Preußen2c.W.

verordnen,mit ZustimmungderKammern,was folgt:

s. 1.
Wenn die Militair=strafgesetze hinsichtlich der Beurtheilung strafbarer

Handlungen auf die Allgemeinen Landesgesetzeoder die Allgemeinenstrafgesetze
verweisen, so treten die Vorschriften des Allgemeinen strafgesetzbuchsfür die
Preußischenstaaten nachMaaßgabe der BestimmungendesGesetzesüberdie
Einführung desselbenvom 14. April 1851. (Gesetzsamml. s. 93. ff.) an deren
stelle.

Anmerkung: In den zum NorddeutschenBunde gehörendenstaaten, in welchendas
strafgesetzbuchfür die Preußischenstaaten vom 14.April 1851. nichteingeführt
ist, kommenan stelle desselbenfür solcheMilitairpersonen,welchenichtPreußische
Unterthanensind, die dort geltendenallgemeinenstrafgesetzezur Anwendung.

s. 2.
Militairpersonen,welcheim Auslande,währendsiedortin einerdienstlichen

stellung sichbefinden,strafbareHandlungenbegehen,werdenebenso,als ob die
Handlungenin Preußen selbstbegangenwären, nach Preußischenstrafgesetzen
verfolgt und bestraft.

s. 3.
Wird nach der Bestimmungdes Allgemeinenstrafgesetzbuchsgegeneine

Person des soldatenstandesnebender Todesstrafeder Verlust der bürgerlichen
Ehre
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Ehre ausgesprochen,so ist damit die Ausstoßungaus demsoldatenstandevon
Rechtswegenverbunden.

s. 4.
Die VerurtheilungzurZuchthausstrafehatdieAusstoßungausdemsoldaten=

standevon Rechtswegenzur Folge.
Eine Umwandlung der Juchthausstrafein eine militgirischeFreiheitsstrafe

findet in der Folge nicht mehr statt.
Anmerkung: Die Bestimmungendes §. 4. werden in den Bundesstaaten, in welchen

das strafgesetzbuchfür die Preußischenstaaten vom 14.April 1851. nichtgilt,
analog auf diejenigenFreiheitsstrafenanzuwendensein, welchenachihrer Natur
oder nach der Art ihrer Vollstreckungund nach dem hieraus sichergebendenent=
ehrendenKarakterin gleicherWeise,wie dieJuchthausstrafedeserwähntenstraf=
gesetzbuchs,dasVerbleibenderVerurtheiltenim Militairstandeunmöglichmachen.

. 5.
Wird gegeneinePersondessoldatenstandesdieUntersagungderAusübung

der bürgerlichenEhrenrechteauf eine längere als dreijährigeDauer ausgesprochen,
so ist damit die Entlassung aus demsoldatenstandevon Rechtswegenverbunden.
Wird dagegendie Dauer dieserstrafe vom Richter nur auf drei Jahre oder
weniger bemessen,so gehörtder VerurtheiltewährenddieserZeit zur zweiten
Klassedessoldatenstandes.

Anmerkung: In den zuvor (Anmerkung zu 8. 4.) bezeichnetenBundesstaaten wird
der §. 5. ebenfalls analog zur Anwendung zu bringen und demgemäßin jedem
einzelnenFalle zu prüfen sein, ob die unmittelbar odermittelbar verhängteEhren=
strafe die Entlassungaus demsoldatenstandeoder blos die Versetzungin die
zweiteKlasse desselbennach sichziehenmüsse.

6.
Mit der Verurtheilung zur Zuchthausstrafe,sowie mit der zeitigenUnter=

sagung der Ausübung der bürgerlichenEhrenrechte,ist die Degradationvon
Rechtswegenverbunden;eine Abkürzungder verwirktenFreiheitsstrafenwegen
gleichzeitigeintretenderDegradationfindetin diesenFällen nichtstatt.

Anmerkung: Der F. 6. wird in den vorgenanntenBundesstaatendahin anzuwenden
sein, daß Degradationbei Verhängungeinernachder Anmerkungzu §. 4. der
Juchthausstrafe gleich zu achtendenFreiheitsstrafe oder einer solchenEhrenstrafe
eintritt, welcheder Untersagungder Ausübungder bürgerlichenEhrenrechtenach
demstrafgesetzbuchevom 14.April 1851. entspricht.

Hut##
Eine Umwandlung der Gefängnißstrafe und der Einschließung in eine

militairischeFreiheitsstrafeist nicht zulässig,wenn derAngeschuldigtezum stande
der Beurlaubtengehört.

s. 8.
Wenn nachden gesetzlichenBestimmungeneinebürgerlicheFreiheitsstrafe

in
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in einemilitairischezu verwandelnist, oderumgekehrt,sosoll folgendesVerhältniß
maaßgebendsein:

1) die Zuchthausstrafestehtgleich der Baugefangenschaft;
2) die Einschließungdem Festungsarrest;
3) die GefängnißstrafederFestungsstrafe;es kannjedochanstattderGefäng=
nißstrafeauch auf mittleren oder gelindenArrest, ingleichenauf stuben=
arrest oder Festungsarresterkanntwerden.

Anmerkung: In den obengedachtenBundesstaaten (Anmerkungen zu den §#F.4. 5.
und 6.) wird der Richter bei siungemäßerAnwendung des §F.s. das Verhältniß
der bürgerlichen zu den militairischen Freiheitsstrafen unter sorgfältiger Berück=
sichtigungder Art undBeschaffenheitder zu vergleichendenstrafen in jedemFalle
besonderszu bestimmenhaben.

9.
Weder bei demZusammentreffenmehrererVerbrechen,nochbeimRückfalle,

nochwenn sonstin denMilitair=strafgesetzeneineVerlängerungoderVerschärfung
der strafe vorgeschriebenist, darf die Dauer der zeitigenmilitairischenFreiheits=
strafedenZeitraumvon zwanzigJahren übersteigen.

G. 10.
Anstattder durchdenErlaß vom6. Mai 1848. (Gesetzsamml. s. 123.)

bereits aufgehobenenstrafe der körperlichenZüchtigung soll eine strafe nicht
mehr erkanntwerden.

K1.
Bei Verwandlung einer Geldbuße in eine militairischeFreiheitsstrafeist

nach den in dem Allgemeinen strafgesetzbucheaufgestelltenGrundsätzen(§9. 17.
und 335.) zu verfahren.

Die statt einer Geldbuße eintretendemilitairische Freiheitsstrafe besteht
mindestensin eintägigemgelindenArrest und höchstensvierjährigerFestungsstrafe.

Vergl. zu dens§. 11. 12. die Anmerkungzu §. 1.

K. 12.
Die strafe des Rückfalls tritt nur dann ein, wenn dasselbeVerbrechen

oderVergehen,sei es mit oderohneerschwerendeUmstände,begangenwird, und
die frühere strafe von einemPreußischenGerichteerkanntist. Bei Anwendung
der strafe des Rückfalls macht es keinenUnterschied,ob die früherevon einem
PreußischenGerichte erkanntestrafe eine ordentlicheoder außerordentlichewar,
ob die strafe vollstrecktworden ist oder nicht.

. 13.
An die stelle der in den Militair=strafgesetzenenthaltenenbesonderen

Vorschriften über die Bestrafung des Landesverraths, der Körperverletzung,des
Dieb=
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Diebstahls, der Fälschung von Legitimations-Urkundenund des gewerbmäßigen
Betriebes desHazardspiels tretendie für dieseVerbrechenund Vergehenertheilten
Bestimmungendes Allgemeinenstrafgesetzbuchs.Jedoch werdendie H. 88.
Nr. 2. und 3. und §. 89. Theil I. des Militair-strafgesetzbuchs (Gesetz-samml.
von 1845. s. 296.), sowieder Kriegsartikel61. (Gesetzsamml. von 1844.
s. 284.), hierdurchnichtgeändert.

Vergl. die Anmerkungzu §. 1. und den an die stelle desArtikels61. der früheren
KriegsartikelgetretenenArtikel45. der jetztgültigenKriegsartikelvom9.Dezember
1852] Beilage Lättr. G.

s. 14.
Mit der strafe desDiebstahlsnachdenBestimmungendes §. 217. des

Allgemeinenstrafgesetzbuchsist zu belegen: «
1) wer sachen des Offiziers entwendet,zu welchemer als Ordonnanz oder
Burschekommandirt ist;

2) wer seinenKameraden, dem mit ihm aus dienstlicherVeranlassung ein
gemeinschaftlicherAufenthaltsort angewiesenist, bestiehlt

3) wer Gegenständeaus Lazarethen,Montirungskammern,Magazinenoder
Werkstättender Truppenentwendet;

4) wer seinenQuartierwirth oder zu dessenHausstande gehörigePersonen
bestiehlt

5) wer einenDiebstahlan der Habe des Gefangenenverübt, dessenAufbe=
wahrung, Begleitung oder Bewachung ihm anvertraut istt ·

6) wer im Wachtdienstdie seinerBewachunganvertrautensachen entwendet.

Anmerkung: In den mehrerwähntenBundesstaaten werden die Bestimmungen des
8. 14. keineAnwendung finden können; es wird vielmehr in denbetreffendenFällen
nachdemin der Anmerkungzum §. I. erwähntenPrinzip zu verfahrensein.

s. 15.
Der auf Beleidigungenvon Unteroffizierenoder von soldaten unterein=

ander bezügliche§. 174. Theil I. des Militair=strafgesetzbuchsfindet nur auf
solcheVergehungenAnwendung,welcheim sinne des §. 343. des Allgemeinen
strafgesetzbuchsals einfacheBeleidigungen zu betrachtensind.

Anmerkung: Der im §. 15. allegirte §. 343. des strafgesetzbuchsfür die Preußischen
staaten vom 14.April 1851. beziehtsichnur auf die einfachenBeleidigungen im
Gegensatzezu den qualifizirten, welchenach den Bestimmungen desGesetzbuchs
nicht zu den Uebertretungen,sondern zu den Vergehen gehören.

s. 16.
Die CivilgerichtehabengegendiezumBeurlaubtenstandegehörigenMilitair=

personennicht mehr auf Militairstrafen zu erkennen.
Bundes-Gesetzbl.1867. 43 17.
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K. 17.
Alle diesemGesetzeentgegenstehendengesetzlichenBestimmungen sind auf=

gehoben. «
Urkundlichunter UnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

KöniglichenInsiegel.
GegebenPotsdam, den 15.April 1852.

d. s) FriedrichWilhelm.
v. Manteuffel. v. d. Heydt. simons. v. Raumer. v. Westphalen.

v. Bodelschwingh. v. Bonin.

Beilage Litt. G.

Allerhöchste Ordre
vom 9. Dezember 1852.

und

Cirkular=ErlaßdesKriegsministeriums
vom 26. Januar 1853.,

betreffend

die Einführungder Kriegsartikelvom 9. Dezember1852.

D. in Folge der von Mir angeordnetenRevision der Kriegsartikelvom
27. Juni 1844. entworfenen, Mir von Ihnen vorgelegtenKriegsartikel für
die Unteroffiziereund soldaten meiner Armee habe Ich vollzogen und gebesie
Ihnen mit dem Auftrage zurück, die zur Einführung derselbenerforderlichen
Verfügungenzu treffen.

ZugleichbestimmeIch, daß dieserevidirtenKriegsartikel
1) bei jederKompagnie,schwadron und Batterie sogleichnachihrer Be=
kanntmachungund demnächstalljährlich einmal, sowie auch einem jeden
neu eintretendensoldaten vor der Ableistungdessoldateneideslangsam
und deutlichvorgelesenwerdensollen;

2) den der deutschensprache nicht kundigensoldaten aber in ihrer Mutter=
sprache
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sprachevorzulesenund zu diesemZweckedie nöthigen Uebersetzungenin
das Polnische und Litthauischealsbald anzufertigensind.
Diese Meine Ordre ist der Armee bekanntzu machen.
Charlottenburg,den9. Dezember1852.

(ge.)Friedrich Wilhelm.
(gegengez.)von Bonin.

An denKriegs=Minister.
* *

seit Einführung des im Jahre 1845.der Armee verliehenenstrafgesetz-
buchs ist es der eigentlicheZweckder Kriegsartikel, die Unteroffiziereund sol—
datenmit den ihnen obliegendenPflichten, den bei Pflichtverletzungennach den
bestehendenGesetzenzu gewärtigendenstrafen und den bei treuerPflichterfüllung
zu erwartendenBelohnungen im Allgemeinenbekanntzu machen.

Diesem Zweckkönnen die Kriegsartikel vom 27. Juni 1844. nicht mehr
vollständig entsprechen,weil in Folge der neuerenGesetzgebungmehreredarin
enthalteneBestimmungenihre Gültigkeitverlorenhaben.

Dies hat eine Revision derselbennöthig erscheinenlassen, nach deren
Beendigungse. Majestätder König die Einführungder in 2c.Exemplarenbei=
folgendenvon Allerhöchstdemselbenvollzogenen,revidirtenKriegsartikelanzuordnen
und zugleichmittelstOrdre vom 9. Dezemberv. J. zu bestimmengeruhthaben:

daß sie zu diesemBehufe sogleichnach ihrer alsbald zu veranlassenden
Bekanntmachungbei jederKompagnie,schwadron und Batterie und
demnächstalljährlich einmal, sowie auch einem jeden neu eintretenden
soldaten (den der deutschensprache nicht kundigenin ihrer Mutter=
sprache)vor der Ableistungdessoldateneideslangsamund deutlichvor=
gelesenwerdensollen.
Demgemäß ersucht das Kriegsministerium das Königliche General=

Kommando ergebenst,Behufs Ausführung dieserAllerhöchstenOrdre die bei=
folgendenExemplare der KriegsartikelnachZurückbehaltungder zum eigenen
Gebrauch erforderlichenAnzahl, nach Maaßgabe des anliegendenVerzeichnisses,
dendemselbenuntergebenenMilitairbehördenundTruppentheilenzuzufertigenund
zugleichdarauf aufmerksamzu machen, daß die in die Kriegsartikel aufgenom=
menenstrafbestimmungennur einendemZweckderselbenentsprechendenAuszug
aus denbestehendenmateriellenMilitair=strafgesetzenbilden, wodurchdie Gül=
tigkeitdieserGesetzeund derenAmwendbarkeitauf Unteroffiziereund soldaten
bei Beurtheilungund Bestrafungder von ihnenverübtenstrafbarenHandlungen
in keinerWeise berührt wird.

Berlin, den 26. Januar 1853.
Kriegs Ministerium.
(gez.)von Bonin.

An die KöniglichenGeneral=Kommandosrc.
*

* *

43- Kriegs=
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Kriegsartikel
für

das Preußische Heer.

seine KöniglicheMajestät von Preußen haben die bisher angeordnet
gewesenenKriegsartikel einer Revision unterwerfen lassen und hierauf für die
Unteroffiziere und soldaten Höchstihres gesammtenHeeres die nachstehenden
Kriegsartikelzu ertheilengeruht.

Artikel J.
Jeder PreußischeUnterthan, wes standes er sei, ist durch die Verpflich—

tung zumDienst im Heerezumschutz und zur VertheidigungdesThronesund
des Vaterlandes berufen. Eingedenk dieses hohenBerufes muß ein Jeder, der
in den soldatenstand eintritt, die Pflichten des soldaten zu erfüllen eifrig
bemüht sein.

Artikel 2.
seiner Königlichen Majestät und dem Vaterlande treu zu dienen, ist des

soldaten erstePflicht. Nächstdemerfordertder Beruf des soldaten Kriegs=
fertigkeit,Muth beiallenDienstobliegenheitenundTapferkeitim Kriege,Gehorsam
gegen den Vorgesetzten, ehrenhafte Führung in und außer dem Dienste, gutes
und redlichesVerhaltengegendie Kameraden.

Artikel 3.
Die Mflicht der Treue gebietetdem soldaten, bei allen Vorfällen, im

Kriege und im Frieden, mit Aufbietung aller Kräfte, selbstmit Aufopferung
des eigenenLebenszu dienen,um jedeGefahr von seiner KöniglichenMajestät
und demVaterlandeabzuwenden.

Artikel 4.
Wer mit dem Feinde in schriftlicheoder mündlicheVerhandlungenoder

Berathungen sich einläßt, die seiner Königlichen Majestät, dem Heere oder den
PreußischenLanden Gefahr oder Nachtheil bringen können; wer dem Feinde
Parole, Feldgeschreioder Losung offenbart, oder sonstzur Begünstigungdes
Feindes seine Königliche Majestät, die PreußischenLande oder das Heer durch
Handlungen oder Unterlassungenin Gefahr, Unsicherheitoder Nachtheil versetzt,
macht sichdes Verraths schuldig.

Der Verräther wird mit den schwerstenFreiheits=und Ehrenstrafenoder
mit dem Tode bestraft.

Gleiche strafe trifft denjenigen,der ein zu seinerKenntniß gelangtesver=
rätherischesVorhaben nicht sogleichseinemVorgesetztenanzeigt.

Ar=
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Artikel 5.
Dem soldaten soll seine Fahne heilig sein. Er darf dieselbeniemals

verlassen, noch sonst dem Kriegsdiensteeigenmächtigsich entziehenoder durch
selbstverstümmelungsichzur Erfüllung seinesBerufes unwürdig und unfähig
machen.

Artikel 6.

Wer zum Feinde übergeht,oder vom Posten vor demFeinde oderaus
einerbelagertenFestungentweicht,wird erschossen.

Wer sonst in Kriegszeitender Desertion sich schuldig macht, wird mit
Versetzungin die zweiteKlasse dessoldatenstandesund Festungsstrafenicht unter
sechsJahren bestraft)im Wiederholungsfalletritt die Todesstrafeein.

Artikel 7.
Haben in KriegszeitenZwei oder Mehrere ein Komplott zur Desertion

gemacht,so trifftdieselbenAusstoßungaus demsoldatenstandeundBaugefangen=
schaft nicht unter zehn Jahren) die Anstifter und Rädelsführer aber werden
erschossen.

n Artikel 8s.
Wer in Friedenszeitendesertirt, hat Versetzungin die zweiteKlasse des

soldatenstandesund Festungsstrafenicht unter sechsMonaten, im zweitenWieder=
holungsfalleaber Baugefangenschaftnicht unter zehnJahren und Ausstoßung
aus dem soldatenstandeverwirkt.

Die härterenstrafgrade tretenbesondersdann ein, wenndie Desertion
im Komplottbegangenist.

Artikel 9.
Wer einemDeserteur zur Entweichungbehülflich ist, wird ebensobestraft,

als ob er selbstdesertirtwäre,und wer ein zu seinerKenntnißgelangtesDeser=
tionsvorhabendem Vorgesetztennicht anzeigt, hat Arrest oder Festungsstrafebis
zu drei Jahren zu gewärtigen.

Artikel 10.
Wer durch fälschlicheVorschützungvon Krankheitenoder anderebetrügliche

Mittel, oder durchselbstverstimmelung demMilitairdienst sichzu entziehensucht,
hat Versetzung in die zweiteKlasse des soldatenstandes und sechswöchentlichen
strengenArrest oderFestungsstrafebis zu zweiJahren verwirkt.

Ist er durchdieselbstverstümmelungzuallenDienstleistungenundArbeiten
für militairischeZweckeuntauglich geworden, so tritt Baugefangenschaftvon
mindestenseinjährigerDauer und Ausstoßung aus dem soldatenstandeein.

Artikel 11.
Der soldat darf niemals durchFurcht vor persönlicherGefahr von der

Er—
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Erfüllung seinerDienstpflichtensich abwendig machen lassenund muß sichstets
vergegenwärtigen,daß die Feigheitfür ihn schimpflichund erniedrigendist.

Artikel 12.
Wer im Kriege vor demFeinde aus Feigheit zuerstdie Flucht ergreiftund

die Kameraden durchWorte oderZeichenzur Flucht verleitet, hat dieTodesstrafe
verwirktund kannauf der stelle niedergestoßenwerden.

Artikel 13.
Wer sonst aus Furcht vor persönlicherGefahr vor dem Feinde flieht,

heimlichzurückbleibt,sichwegschleichtoder versteckthält, Munition oderWaffen
von sichwirft oder im stich läßt, oder irgend ein Leiden vorschützt,um zurück=
zubleibenund der persönlichenGefahr sichzu entziehen,wird mit Versetzungin
die zweiteKlasse des soldatenstandes und strengemArrest oder Festungsstrafe,
bei erschwerendenUmständenaber mit dem Tode bestraft.

Wer außerdem seineDienstpflichten aus Furcht vor persönlicherGefahr
verletzt,hat dieselbestrafe zu gewärtigen,wie derjenige,der seinenDienstpflichten
aus Vorsatz zuwider handelt.

Artikel 14.
Der Gemeinemuß jedemOffizier und Unteroffizier,und der Unteroffizier

jedemOffizier, sowohlbei demTruppentheil,beiwelchemerdient, als vonjedem
anderenTruppentheilGehorsamund Achtungbeweisenund ihrenBefehlenpünkt=
lich Folge leisten.

In gleicherWeise sind dieselbenzum Gehorsamgegendie Anordnungen
und Weisungen der schildwachen und der zum sicherheitsdienstKommandirten,
sowie der im Dienste befindlichenGendarmen verpflichtet.

Artikel 15.
Ungehorsamgegendie Dienstbefehleund achtungswidrigesBetragengegen

den Vorgesetztenhaben Arrest oder Festungsstrafezur Folge.

Artikel 16.
Wer die Absicht, einen erhaltenenDienstbefehlnicht zu befolgen, durch

Worte oder Geberden, durch Entlaufen, Loßreißenoder ähnlicheHandlungen zu
erkennengiebt, sowiederjenige,der denVorgesetztendurchWorte,Geberdenoder
Zeichenbeleidigt, oder ihn über einen erhaltenenDienstbefehl oder Verweis zur
Rede stellt, hat strengenArrest von mindestensvier Wochen oder Festungsstrafe
bis zu zwanzigJahren verwirkt.

Artikel 17.
Wer einenseinerVorgesetztenthätlichangreift, odersonstvorsätzlichThät=

lichkeitengegen ihn verübt, oder ihn mit der Waffe anzugreifenversucht, hat
Festungs=
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Festungsstrafenicht unter zehnJahren, bei erschwerendenUmständenaberund
in Kriegszeitendie Todesstrafezu gewärtigen.

Auch ist bei thätlicherWidersetzungEinzelner oder Mehrerer, sowie in
Kriegszeitenbei Versammlungder Truppen, bei Allarmirungen, beimAnrücken
in das Gefecht, im Gefechte, beim Rückzugeund endlich bei Verwehrung der
Plünderung und andererschwererVerbrechenjederOffizier berechtigt,denjenigen,
der seinenBefehlen beharrlichsichwidersetzt,auf der stelle niederzustoßen,wenn
ihm kein anderesMittel zur Erlangung des durchausnöthigenGehorsamszu
Gebotesteht.

Artikel 18.
Glaubt der soldat wegennicht richtigenEmpfangensdessen,was ihm

gebührt, wegen unwürdiger Behandlung oder aus einem anderenGrunde zu
einerBeschwerde Veranlassung zu haben, so ist er dennochverbunden, seineDienst=
obliegenheitenunweigerlichzu erfüllen, und darf wederseineKameradenauffor=
dern, gemeinschaftlichmit ihm Beschwerdezu führen, noch sonstMißmuth unter
ihnen zu erregenoder sie aufzuwiegelnsuchen. Auch darf der soldat nichtwäh=
rend des Dienstes, sondern erst nach dessenBeendigung seineBeschwerdean=
bringen. Dagegen kann er aber sich versicherthalten, daß seinerBeschwerde,
insofern sie begründetist, abgeholfenwerden wird, sobald er dieselbein gezie=
menderWeise auf dem vorgeschriebenenWege anbringt.

Artikel 19.
Wer vor versammeltemKriegsvolk in der Absicht, seineKameradenzur

Verweigerungdes Gehorsamsgegen ihren Vorgesetztenzu verleitenoder von
demselbenetwas zu erzwingen,sich ungeziemendbeträgtoder laut Beschwerde
führt, wird, selbstwenn letzterebegründetwäre, mit Festungsstrafenicht unter
sechsJahren, in Kriegszeitenaber mit dem Tode bestraft.

Gleichestrafe trifft denjenigen,der auf andereWeise seineKameraden
zumUngehorsamoderzur WidersetzunggegendenVorgesetztenzu verleitensucht.

Artikel 20.
Wenn soldaten sich öffentlichzusammenrotten,und dieAbsicht zu erkennen

geben,sichdemVorgesetztenmit vereinterGewalt zu widersetzen,oderetwasvon
ihm zu erzwingen,oderRachean ihm zu nehmen,so habendieselbenVersetzung
in die zweiteKlasse des soldatenstandes und Festungsstrafe nicht unter zehn
Jahren, bei erschwerendenUmständenaber die Todesstrafeverwirkt.

Die Anstifter eines solchenmilitairischen Aufruhrs, sowie die Anführer
und Rädelsführer,werdenstetsmit demTode bestraft.

Artikel 21.
Der soldat darf weder im Dienst noch außer demselbenmit Andern

über militairischeEinrichtungen, Befehle und Anordnungen eigenmächtigberath=
schlagen,nochan VereinenoderVersammlungensichbetheiligen,die derGewalt

seiner
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seiner Majestät desKönigs über seine Lande oderden von Ihm eingesetzten
Behördenfeindseligentgegentreten.

. Artikel 22.
Wer an einem Aufruhr im Innern des Landes mit bewaffneterHand

Theil nimmt, wird ebensowie der Theilnehmeran einemmilitairischenAufruhr
bestraft.

· Artikel 23.
Die Waffe ist dem soldaten zum schutzeund zur Vertheidigungdes

Thrones und des Vaterlandes anvertraut. Er darf daher dieselbeund die ihm
zustehendeDienstgewaltniemals, mithin selbstnicht gegendie Bewohnerdes
feindlichenLandesodergegengefangenefeindlichesoldaten mißbrauchen.Eben—
sowenigdarf der soldat eigenmächtigim feindlichenGebietHabe und Gut der
Landesbewohnerverwüstenoder sichzueignen.

Artikel 24.
Unerlaubtes Beutemachenhat strengenArrest oder Festungsstrafebis zu

zwei Jahren, bei erschwerendenUmständenaber Festungsstrafevon längerer
Dauer und Versetzungin die zweiteKlasse des soldatenstandes, oder selbstdie
Todesstrafezur Folge.

Artikel 25.
Plünderung und Erpressungwerdenmit Versetzungin die zweiteKlasse

des soldatenstandes und Festungsstrafenicht unter zwei Jahren bestraft. Bei
besonderserschwerendenUmständentritt die Todesstrafeein.

Artikel 26.
Nachzüglerund diejenigen,welcheunter demVorwande von Krankheit

oder Ermattung hinter den Truppen zurückbleibenund den Landesbewohnern
Nahrungs- oder Bekleidungsgegenständewegnehmen, haben wegen Marodirens
Versetzungin die zweiteKlasse des soldatenstandes und Arrest oder Festungs—
strafebis zu zweiJahren verwirkt. Wenn bei demMarodirenGewalt an Per—
sonenverübt worden ist, trifft die schuldigen die strafe der Plünderer.

Artikel 27.
Der soldat soll seineWaffen und Montirungsstückein gutem stande

erhaltenund zur Erlangung derKriegstüchtigkeitunausgesetztsichbemühen,den
Gebrauch der Waffen, sowie die Vorschriften zur Ausrichtung seinesDienstes
ganz und vollständigkennenzu lernen, um sie in jedemvorkommendenFalle
sogleichanzuwenden.

Artikel 28.
Wer seineWaffen und Montirungsstücke,oder die ihm zur eigenenBe—

nutzunggegebenenDienstgegenständeverdirbt, verderbenläßt, oder sichderselben
ohne
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ohne Erlaubniß entäußert, hat Arrest oder Festungsstrafebis zu Einem Jahre,
bei erschwerendenUmständen aber außerdemnoch die Versetzungin die zweite
Klassedes soldatenstandesverwirkt.

Artikel 29.
Wer dienstlichihm anvertraute, nicht zur eigenenBenutzung bestimmte

Gegenständeveruntreut,hat Versetzungin die zweiteKlassedessoldatenstandes,
und Arrest oder Festungsstrafebis zu fünf Jahren zu gewärtigen.

Artikel 30.
Der soldat muß die ihm ertheiltenDienstinstruktionengenau befolgen,

und darf niemals, sei es durch Aussicht auf äußereVortheile oder durch irgend
einen anderenGrund, bei Ausrichtung des Dienstes zu Pflichtwidrigkeiten sich
verleitenlassen. Auch muß er bei allen dienstlichenMeldungen und Aussagen
sichder strengstenWahrheit befleißigen.

Artikel 31.
Wer aus VorsatzoderFahrlässigkeitunrichtigeMeldungen,Rapporteoder

Berichte abstattet,wird mit Arrest oder Festungsstrafebis zu drei Jahren
und nachUmständenmit Versetzungin die zweiteKlassedes soldatenstandes
bestraft.

Artikel 32.
Wer im Dienst, oder in Beziehung auf den Dienst durch Geschenkeoder

ZusicherungeinerBelohnung zu Mlichtwidrigkeitensich bereitwilligzeigt oder
verleiten läßt, hat strengenArrest oder Festungsstrafebis zu sechsMonaten,
auch, nach Umständen, die Versetzungin die zweiteKlasse des soldatenstandes
verwirkt.

Artikel 33.
Wer ohne Erlaubniß von der Wache sich entfernt, oder bei Kommandos

oder auf Märschen seinen Platz eigenmächtigverläßt, wird mit Arrest oder
mit Festungsstrafebis zu sechsMonaten bestraft.

Thut dies der Befehlshabereiner Wache oder eines Kommandos, so hat
derselbeArrest oder Festungsstrafebis zu fünf Jahren, im Kriege aber Festungs=
strafebis zu lebenswierigerDauer, oder, bei besonderserschwerendenUmständen,
die Todesstrafeverwirkt.

Artikel 34.
Den schildwachen und einzelnenPosten ist verboten, sich niederzusetzen

oder niederzulegen,das Gewehr aus der Hand zu lassen,Taback zu rauchen,zu
schlafen,über die Grenzen ihres Postens hinauszugehen,denselbenvor erfolgter
Ablösung zu verlassenoder sonstihre Dienstinstruktionzu übertreten.

Wer diesemVerbot zuwiderhandelt,hat strengenArrest von mindestens
vierzehnTagen oderFestungsstrafebis zu zehnjährigerDauer, im Kriege aber
Bundes-Gesetzbl.1867. 44 noch
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noch härtere Festungsstrafe,oder, bei besonderserschwerendenUmständen, die
Todesstrafezu gewärtigen.

Artikel 35.
Wer als Befehlshaber einer Wache, als schildwache oder als Posten

eine strafbareHandlung, welcheer verhindernkonnteoder zu verhinderndienstlich
verpflichtetwar, wissentlichbegehenläßt, wird ebensowie der Thäter selbst
bestraftund diesestrafe noch verschärft,wenn er die Handlung in gewinnsüch=
tiger Absicht hat geschehenlassen.

Artikel 36.
Wer einen seiner Beaufsichtigung anvertrauten Gefangenen entkommen

läßt, hat Arrest oder Festungsstrafebis zu zehnJahren, bei besonderserschwe=
rendenUmständenaber noch härtereFestungsstrafeund Versetzungin die zweite
Klassedes soldatenstandes,oderdie Todesstrafezu gewärtigen.

Gleichestrafe trifft denjenigen,welchereine von seinemVorgesetztenihm
befohleneoder ihm dienstlichobliegendeArretirung nicht ausführt.

Artikel 37.
Der soldat soll ein ordentlichesLeben führen und darf wederschulden

machen,noch der Trunkenheitoder anderenAusschweifungensichergeben. Auch
muß er vom Zapfenstreichbis zur Reveille in seinemQuartiere sein, wenn er
nicht im Dienste sich befindet, oder von seinemVorgesetztenErlaubniß erhalten
hat, sich anderwärts aufzuhalten.

Artikel 38.
Wer ohne Erlaubniß bis nach dem Zapfenstreich aus demQuartier bleibt,

oder in der Zeit vom Zapfenstreichbis zur Reveille sich aus demselbenentfernt,
oder den ihm ertheiltenUrlaub überschreitet,hat mittlerenArrest oder Festungs=
strafebis zu sechsMonaten verwirkt.

Artikel 39.
Wer betrunkenin den Dienst kommt, oder durchTrunkenheitzur Ausrich=

tung desDienstes,zu demerkommandirtwar,sich untauglichgemachthat, oder
im Dienst sich betrinkt, wird mit strengemArrest bestraft. Auch Trunkenheit
außer Dienst ist strafbar und hat Arrest zur Folge. -

Artikel 40.
Wer ohneGenehmigungseinesvorgesetztenKommandeursschuldenmacht,

hat Arrest oderFestungsstrafebis zu sechsMonaten zu gewärtigen.

Artikel 41.
Wer Hazardspielespielt, hat strengenArrest, im Wiederholungsfalleaber

Festungsstrafebis zu Einem Jahre verwirkt.
Ar=
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Artikel 42.
Den soldaten, der ohneGenehmigungseinesvorgesetztenBefehlshaberssich

verheirathet,trifft Arrest von mindestensvier Wochen oderFestungsstrafebis zu
sechsMonaten.

Artikel 43.
Der soldat soll mit seinenKameraden in Eintracht leben, darf in Kampf,

Noth und Gefahr sie nicht verlassenund muß ihnen nach allen Kräften Hülfe
leisten,wenn sie in erlaubtenDingen seinesBeistandes bedürfen.

Artikel 44.
Einfache Beleidigungen der Gemeinen unter einander und schlägereien

derselbenunter sich, bei welchenschwereKörperverletzungennicht vorgekommen
sind, werdenmit Arrest, unterUnteroffizierenaberentwedermit Arrest odermit
Degradationbestraft.

Artikel 45.
Wer einen Kameraden, welchemmit ihm aus dienstlicherVeranlassung

ein gemeinschaftlicherAufenthaltsort angewiesenist, Ehwaaren, Getränke, Taback
oderGegenständezur Reinigungoderzum Ausbessernder sachen, zum eigenen
GebrauchohneAnwendungvon Gewalt an sachen, entwendetoderveruntreut,
wird das ersteMal disziplinarischmit strengemArrest bestraft. Geschiehtdies
aberzum zweitenMal, oderist bei Verübungder That Gewalt an sachen an=
gewendet,oder ist die That von einemUnteroffizierverübt, so tritt die strafe
des einfachenDiebstahls ein.

Artikel 46.
Wer irgendeineDienstgewaltüberAndereauszuübenhat,soll durchruhiges,

ernstesund gesetztesBenehmendieAchtung und das Vertrauen seinerUntergebenen
sichzu erwerbensuchenund von denselbennur solcheGeschäfteund Leistungen
fordern, welcheder Dienst mit sich bringt. Er darf seinenUntergebenenden
Dienst nicht unnöthig erschwerenund dieselbenwederwörtlich beschimpfen,noch
mißhandeln. Auch darf von ihm das Dienstansehennicht gemißbrauchtwerden,
um auf KostenseinerUntergebenensichVortheilezu verschaffen.

Die VerletzungdieserPflichten hat Arrest oder Festungsstrafezur Folge.

Artikel47.
Diebstahl, Betrug, Fälschungund alle übrigengemeinenVerbrechenund

Vergehenwerdennachdenallgemeinenstrafgesetzengeahndet.
Ist mit der darauf verwirktenstrafe nicht dieAusstoßung oderEntlassung

aus dem soldatenstande verbunden, so treten verhältnißmäßigeMilitairstrafen
statt der dort angedrohtenbürgerlichenstrafen ein.

Artikel 48.
Werden gemeineVerbrechenoder Vergehenim Kriege unterMißbrauch

der militairischenGewalt verübt, so wird die sonstverwirktestrafe verschärft.

Artikel 49.
Die in den Militairgesetzenfür den KriegszustandertheilteneinzelnenVor=

schriften
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schriften finden auch in FriedenszeitenAnwendung, wenn bei außerordentlichen
Vorfällen derkommandirendeOffizier beiTrommelschlagoderTrompetenschallhat
bekanntmachen lassen, daß dieseVorschriften für die Dauer des eingetretenen
außerordentlichenZustandeszur Anwendungkommenwürden.

Artikel 50.
Währendderjenige,welcherseineDienstpflichtenverletztoder anderestraf—

bareHandlungen verübt, die gesetzlichverordnetenstrafen nach Maaßgabe seiner
Verschuldungzu gewärtigenhat, darf dagegenjederrechtschaffene,unverzagteund
ehrliebendesoldat einer ehrenhaftenBehandlung sichversicherthalten.

Artikel 51.
Auch soll der soldat, der sich durch Tapferkeit und Muth vor Andern

auszeichnet,sowiederjenige,der nach langjähriger,vorwurfsfreierDienstzeitdie
Beschwerdendes Dienstes nicht mehr zu ertragen vermag, in Folge vor dem
Feinde erhaltenerWunden dienstunfähigwird, oder sonstim Dienste zu schaden
kommt, sichaller Wohlthatenund Begünstigungenzu erfreuenhaben, die zur
Belohnung für Tapferkeit im Kriege und treu geleisteteDienste bestimmtsind.

Artikel 52.
Ueberzeugtvon demPflicht=und Ehrgefühlder soldaten erwartenseine

KöniglicheMajestät, daß sie vor Mflichtverletzungenund anderenstrafbarenHand=
lungen sichhüten, ihre Pflichten treu und gewissenhafterfüllen, durch ehrenhafte
Führung in und außer dem Dienste ein Muster ordentlichenund rechtschaffenen
Lebensgebenund nachKräften dazubeitragenwerden,dengutenRuf desPreu=
ßischenHeeres im In= und Auslande zu bewahren.

seine KöniglicheMajestätwerdendiejenigen,die diesenErwartungenent=
sprechen,Ihres besonderenschutzes würdigen, und ihnen für ihre treu geleisteten
Dienstedie verdienteBelohnungdurchehrendeAuszeichnungen,oderdurchAnstel=
lung im Civildienstenach den darüber bestehendenVorschriften, oder auf andere
geeigneteWeise zu Theil werden lassen. Auch soll ihnen nach Maaßgabe ihrer
Fähigkeitenund Kenntnisseder Weg zu den höherenund selbstzu den höchsten
stellen in der Armeeoffenstehen.

Urkundlich haben seine KöniglicheMajestät vorstehendeKriegsartikel eigen=
händig unterschriebenund mit Dero Insiegel bedruckenlassen.

Charlottenburg,den 9. Dezember1852.

(L. s.) (ge) Friedrich Wilhelm.
(gegengez.)v. Bonin.

— —

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

UnveränderterAbdruck; Berlin (1890), Reichsdruckerei.



(No. 29.) Conventionde navigation entre
la Confédération Allemande du
Jord et I’Italie. Du 14 Oeto=
bre 1867.

sa Majestée le Roi de Prusse, aum
nom de la Confédération de
Allemagne du Nord. dune part.

et
sa Majesté le Roi d’ltalie. dGautre
Dart.

animés d’un égal désir de contribuer
au développement des relations ma=
ritimes et commerciales entre la Con=
fédération de IAllemagne du Nord
et PItalie, ont résolu de conclure une
Convention, et ont nommé hücet effet
Pour Leurs Plénipotentiaires, savoir:

sa Majesté le Roi de Prusse:

son Excellence Charles George
Louis Guido Comte de Use=
dom. son Chambellan et Con=
seiller intime actuel. son Envoyé
extraordinaire et Ministre pléni=
Potentiaire pres sa Majesté le
Roi TItalie, et Membre de la
Chambre des Etats de Prusse.
Chevalier de POrdre de IAigle
ronge de I“ classe, et Grand-
Croix de P’Ordre des saints Mau=
rice et Lazare, etc. etc.;

Bundes=Gesetzbl.1867.

(Nr. 29.) (Uebersetzung.)schiffahrtsvertrag
zwischendemNorddeutschenBunde
und Italien. Vom 14. Oktober
1867.

s MajestätderKönigvonPreu=
ßen im Namen desNorddeutschen
Bundeseinerseits,
und

seine MajestätderKönig vonItalien,
andererseits,

von dem gleichenWunsche beseelt,die
Entwickelungder schiffahrts= und Han=
delsbeziehungenzwischendemNorddeut=
schenBunde und Italien zu fördern,
habenbeschlossen,einenVertrag abzu=
schließen,und zu diesemZweckzu Ihren
Bevollmächtigtenernannt,und zwar:

seine Majestät der König von
Preußen:
seine ErcellenzKarl Georg Lud=
wig Guido Graf v. Usedom,
Kammerherrnund WirklichenGe=
heimenRath, außerordentlichenGe=
sandtenund bevollmächtigtenMi=
nister bei seiner Majestät dem
Könige von Italien, Mitglied des
PreußischenHerrenhauses,Ritter des
Rothen Adler=OrdensersterKlasse,
GroßkreuzdesOrdensdesheiligen
MauritiusundLazarusu.s.w.u.s.w.

45



saMajestöleRoid’Italie:

son Excellence le Chevalier Ur-
bain Rattazzi. Chevalier de
FOrdre suprémede la’l’rs-sainte
Annonciade, etc. etc., DPrésident
du Conseil des Ministres. son
Ministre seerétaire d’Etat pour
les aflaires de TIntérieur. Charge
du portefeuille du Ministöre des
Finances. Députk au Parlement
National, etc. etc..

lesduels, aprs sétre communidué
leurs pleins pouwoirs, trounres en
bonne et due forme, sont convenus
des articles suikants.

Article I.
Les navires allemands duientreront

chargés ou sur lest dans les ports
FT’Italie on qui en sortiront, et les
navires italiens qui entreront chargés
Ou ssur lest dans les ports de la Con=
fGdération ouqui en suortiront. dueldue
soit le lieu de leur provenance ou
de leur destination, ne payeront dans
ces Dorts, scit à Pentrée, seit à la
sortie. soit Gurant leur s#jour,Gautres
mnide plus forts droits de tonnage.
de pilotage. de duarantaine, de port.
de phare. ou autres charges duipesent
sur la codue du navire. sous dueldue
dénomination due ce scit, percus au
Profit de I’Etat, des communss. des
corporations locales, de particuliers
Ou Tetablissements duelconques, due
ceux dont y sont couseromtpassibles
les navires nationaux venant des
mémes lieux et ayant la même desti-
nation.

Article II.
En ce dquiconcerne le placement

des navires, leur chargement et leur

seine Majestät der König von
Italien:
seine ExcellenzdenRitter Urban
Rattazzi, Ritter deshöchstenOr—
dens der heiligen Verkündigung
u. s. w. u. s. w., Minister=Prä=
sident, staatssekretairdesInnern,
beauftragtenMinister der Finanzen,

. 5 National=Parlaments
u. s. I. s. w.,

welchenach Mittheilung ihrer in guter
und gehöriger Form befundenenVoll=
machten,ubernachstehendeArtikel über=
eingekommensind.

Artikel I.
Deutscheschiffe, welchemit Ladung

oder mit Ballast in dieHäfen von Ita=
lieneinlaufenodervondaauslaufen,und
Italienischeschiffe, welchemit Ladung
odermitBallast indieHäfendesNorddeut=
schenBundes einlaufenodervon da aus=
laufen, sollen, woher sie auch kommen
oderwohin sieauchgehenmögen,in die=
senHäfenwederbeiihremEingange,noch
beiihremAusgange,nochwährendihres
Aufenthalts, andereoderhöhereTonnen=,
Lootsen=,Quarantaine=,Hafen=,Leucht
thurmsgelderoderfonstige,gleichvielun=
ter welchemNamen, auf dem schiffs=
körper ruhendeAbgaben entrichten,diese
Abgabenmögenfür denstaat, Gemein=
den,örtlicheKorporationen,Privatperso=
nen oderirgendwelcheAnstaltenerhoben
werden, als diejenigen,welchendie von
denselbenOrtenkommendenundnachdem=
selbenOrte bestimmtenNationalschiffeda=
selbstunterliegen.

Artikel II.
In BezugaufdasAufstellenderschiffe,

ihr EinladenundAusladenin denHä=



déchargementdans les ports, rades,
havres et bassins et généralement
pour toutes les formalitéset disposi=
tions duelcondues ausduelles Peurem
Gtre soumis les nawires de commerce.
leurs éEquipageset leurs cargaisons,
i est convenn du’il ne sera accord
aux navires hationaus de Fune des
Ilautes Parties contractantes. aucun
Privilege, ni aucune faveur dulne
le soit Ggalement aux nawires de
T’autre; la volonté des llantes Par=
ties contractamtes éGtant. due sous ce
rapport aussi, leurs bätiments scient
traites sur le pied d’une pParfdhite
Galité.

Artiele l=lI.

La nationalitcé des navires sera=
admise, de Part et d’autre, Tapres
les lois et reglements Particuliers à
chaqduepartie, au moyen des docu=
ments. délivrés par les Autorités
compétentes aux capitaines, Patrons
et bateliers.
La perception des droits de navi=

gation de fera respectivement au
choix du capitaine, soit Tapres le
mode de jangeangeusité dans le port#
on de troune le navire, soit d'après
le chiffre de tonnage inscrit sur les
documents usmentionnés. A4cet etflet.
les Hautes Parties contractantes con=
viendront d’une base fixe Dour lacon=
version du tonneau de jange italien
en lest allemand et vice-versa. et cette
base, ainsi arrétée, servira récipro=
qduementde rögle pour les droits de
navigation à Ppréleverdans les ports
respectifs.

Article IV.
Tous les produits et autresobjets

de commerce dont Pimportation ou=
Texportation pourra léegalementawvoir

fen,Rheden,PlätzenundBassins,sowie
überhauptin Hinsichtaller Förmlichkeiten
und sonstigenBestimmungen,welchendie
Handelsschiffe,ihreMannschaftenundihre
Ladungenunterworfenwerdenkönnen,ist
manübereingekommen,daß deneigenen
schiffen des einenderHohen vertragen=
denTheile keinVorrechtund keineBe=
günstigungzugestandenwerdensoll,welche
nichtin gleicherWeisedenschiffen des
anderenzukäme,indem der Wille der
HohenvertragendenTheile dahin geht,
daß auchin dieserBeziehungihreschiffe
auf demFuße einervollkommenenGleich=
stellung behandeltwerden sollen.

Artikel III.
Die staatsangehörigkeitderschiffesoll

beiderseitignachden, jedemTheileeigen=
thümlichenGesetzenund Reglements,auf
Grund der durchdiezuständigenBehör=
dendenKapitainen,schiffspatronenund
schiffern ausgefertigtenPapiere aner=
kanntwerden.
Die Erhebungderschiffahrtsabgaben

sollgegenseitignachderWahl desschiffs=
führers, entwedernachdemin demHa=
fen, in welchemdas schiff sichbefindet,
üblichenVermessungsverfahren,odernach
der in den obengenanntenPapierenan=
gegebenenTragfähigkeiterfolgen.Zu dem
Ende werdendie Hohen vertragenden
Theile über eine festeGrundlagefür die
UmrechnungderItalienischen Tonnein
die DeutscheLast und umgekehrtsich
verständigenunddiesofestgestellteGrund=
lage soll für die Erhebung der schiffs=
abgabenin denbeiderseitigenHäfenals
Richtschnurdienen.

Artikel IV.
Alle Erzeugnisseund andereHandels=

gegenstände,derenEinfuhr oderAusfuhr
auf Nationalschiffenin denstaaten des

45“



lieu dansles Etats deFunedesHautes
Parties contractantes par nawires na=
tionaux, pourront également yF étre
importés ou en étre exportéspar des
navires de H’autre Puissance.
Les marchandises importées dans

les ports des deux Parties par des
navires de P’une ou de l’autre Puils=
sance, pourront yF étre livrées à la
consommation, au transit ou à la #ré=
exportation, ou enfin étre mises en
entrepôt, au gré du pPropriétaireou
de ses ayants-Tkause, le tout sans
ötre assujetties à des droits de ma=
Lasinage, de surveillance ou autres
charges de méme nature plus fortes
due celles auxduelles sont ou seront
soumises les marchandises apportées
Dar nawires nationaux.

Article V.

Les marchandises de toute nature,
importées de dueldue lieu due ce
s0it dans les Etats de F’une des
IIautes Parties contractantes Par les
navires de Tautre. y jzouiront des
mémes exemptions, restitutions de
droits, primes ou autres faveurs
duelconques et ne payeront respec=
tivement d’autres ni de plus forts
droits de douane, de navigation ou
de péage, percus au Profit de I’Etat.
des communes,des corporations lo=
cales, de particuliers dOud’établisse-
ments duelconques, et ne seront
assujetties à aucune autre formalité
que si importation en avait lieu sous
Dawillon national.

Article VI.

Les marchandises de toute nature.

einenderHohenvertragendenTheilege=
setzlichstattfindendarf, sollenauchauf
denschiffen des anderenTheils daselbst
eingeführtodervon dort ausgeführtwer=
den dürfen.
Die auf denschiffen des einenoder

des anderenTheils in die beiderseitigen
Häfen eingeführtenWaaren sollenda=
selbstzumVerbrauch,zurDurchfuhr oder
zur Wiederausfuhr deklarirtoder endlich
nach dem Belieben des Eigenthümers
oderseinerBevollmächtigtenzurNieder=
lage gebrachtwerdenkönnen,undzwar
alles dies ohnehöherenMagazingebüh=
ren, Aufsichts=oder sonstigenKosten
dieserArt unterworfenzu werden, als
diejenigen,welchendieaufNationalschiffen
eingegangenenWaaren jetztoderin Zu=
kunftunterliegen.

Artikel V.

Waaren jederArt, welchevon irgend
einemOrt aus in diestaaten deseinen
derHohenvertragendenTheileaufschif=
fendesanderenTheilseingeführtwerden,
sollendaselbstderselbenBefreiungen,Joll=
vergütungen,PrämienodersonstigenBe=
günstigungenirgendwelcherArt theilhaf=
tig, auchgegenseitigkeinenanderen,noch
höherenZoll=, schiffahrts=oderWege=
abgabenunterworfensein,mögensolche
für denstaat, Gemeinden,örtlicheKor=
porationen,Privatpersonenoderirgend
welcheAnstaltenerhobenwerden,und kei=
nen anderenFörmlichkeitenunterliegen,
als wenndieEinfuhr unterderLandes=
flagge stattfände.

Artikel VI.
Waaren jederArt, welcheaus den



exportöesdesEtatsde1’unedes
Hautes Parties contractantes par les
navires de Tautre pour dueldquedesti=
nation due ce scit, ne seront pas
assujetties à autre droits ni for=
malités de sortie due ielles étaient
Nportées par nawires nationaux, et
elles jouiront, sous l’un et Tlautre
Davillon, de toute prime ou restitu=
tion de droits et autres faveis dui
sont dOuseront accordées par chacune
des deux Parties à la navigation
nationale.

Artiele VII.

Les nawires de Pune des Hautes
Parties contractantes entrant dans
un des ports de autre et qui ny#
voudraient duecompléter leur charge=
mentou déchargerunepartie de leur
cargaison, pourront, en se contor=
mant aux lois et réèglements des
Etats respectifs, conserver à leur
bord la partie de la cargaison qui
sseraitdestinéeà un autre port, scit
du méme Pay’s, scit Gun autre, et la
réexporter sans étre astreints à payer
PDour cette dernière partie de leur
cargaison aucun droit de douane.,
sauf ceux de surveillance, lesquels
d’ailleurs ne pourront étre percus
du’an taux fixé pour la navigation
hationale.

Article VIII.

Les navires de une des Hautes=
Parties contractantes entrant en re=
läche forcée dans Fun des ports de
Tautre, n#y payeront soit pour le
havire soit pour son chargement due
les droits auxduels les nationaux

staaten des einenderHohenvertragen=
denTheileaufschiffendesanderenTheils,
nach welchemBestimmungsortes auch
seinmöge,ausgeführtwerden,sollenkei=
nen anderenAbgabennochAusgangs=
förmlichkeitenunterliegen,als wenndie
AusfuhraufNationalschiffenerfolgtwäre,
und sie sollenunter dereinenwieunter
der anderenFlagge aller Prämien, Joll=
vergütungenundsonstigenBegünstigun=
gentheilhaftigwerden,welchevon jedem
der beidenTheile jetztoderin Zukunft
der eigenenschiffahrt bewilligt werden.

Artikel VII.

Die schiffe des einenderHohenver=
tragendenTheile, welchenacheinemder
Häfen des anderenTheils kommenund
daselbstnichtsweiterbeabsichtigen,als
ihreLadungzuvervollständigenodereinen
Theil ihrerLadung zu löschen,können,
vorausgesetzt,daß sie sichnachdenGe=
setzenund Reglementsder beiderseitigen
staaten richten,dennacheinemanderen
Hafen desselbenoder einesanderenLan=
des bestimmtenTheil der Ladung an
Bord behaltenund ihn wiederausfüh=
ren, ohnefür diesenletzterenTheil der
Ladung irgendeineAbgabezu bezahlen,
außerdenAufsichtskosten,welcheübrigens
nur nachder für die eigeneschiffahrt
bestehendenTaxeerhobenwerdendürfen.

Artikel VIII.

Die schiffe des einenderHohenver=
tragendenTheile, welche in einen der
Häfen des anderenTheils im Notbfalle
einlaufen, sollen daselbstweder für das
schiff, nochfür dessenLadung andere
Abgabenbezahlen,als diejenigen,welchen
dieNationalschiffein gleichemFalle un=



yjouirontdesmåmesfaveurset
immunités, pourvu que la nécessité
de la reläche soit légalement con=
statce, due ces nawires ne fasent
aucune opération de commerce et
Gduils ne sdournent pas dans le port
plus longtemps due ne lexige le
motif qui à nécesité la reläüche.Les
dechargements et rechargements mo=
tivés par le besein de réparer les
bätiments ne seront point considérés
comme opération de commerce.

Article IN.

Les Hautes Parties contractantes
Vaccordent réciproduement le droit
de nommer dans les ports et places
de commerce de Pautre de Consuls=
généraug, Consuls, Vice-Consu et
Agents-consulaires. se#réeservamtoute=
tos de wen pas admettre danustels
lieux dwelles jugeront convenable
den excepter géenéralement. Ces
Consuls - genérauk. Consuls, Vice=
Consuls et Agents ainsi due leurs
Chanceliers jouiront. à charge de
reeiprocitc.= des meéemespriviléges.
Pouwoits etexvemptions,dontouissem

füvoriséeess:;mais dans le cas oh ils
voudraient exercer le commerce. ils
seront tems de se soumettre aux
mémes lois et usages auxduels sont
s0umis dans le méme lieu. par rap=
Dorta leurs transactionscommerciales.
les Particuliers de leur nation.

Artiele X.

Les dits Consuls-gendraug, Con=
suls. Vice-Consuls et Agents-consu=
laires de chacune des Haues Parties
„contractantes résidam dans les Etats

—

terworfensind,und daselbstdienämlichen
BegünstigungenundBefreiungengenie—
ßen,vorausgesetzt,daßdieNothwendigkeit
des Einlaufens gesetzlichfestgestelltist,
daß dieseschiffe keinenHandelsverkehr
treiben und daß sie sich in dem Hafen
nichtlänger aufhalten,als dieUmstände,
welchedas Einlaufen nothwendigmach=
ten, erheischen.Die zum Zweckeder
Ausbesserungder schiffe erforderlichen
LöschungenundWiedereinladungensollen
nichtalsHandelsverkehrangesehenwerden.

Artikel IX.

Die HohenvertragendenTheile bewil=
ligen sichgegenseitigdasRecht, in den
Häfen und Handelsplätzendes anderen
Theils Generalkonsuln,Konsuln, Vize=
konsulnund Konsular=Agentenzu er=
nennen,mit demVorbehaltejedoch,der=
gleichenan solchenOrten nichtzuzulassen,
welchesie allgemein davon ausnehmen
wollen. DieseGeneralkonsuln,Konsuln,
Bizekonsulnund Agenten,sowiederen
Kanzler,sollen,unterdemVorbehaltder
Gegenseitigkeit,dieselbenVorrechte,Be=
fugnisseundBefreiungengenießen,deren
sichdiejenigendermeistbegünstigtenNa=
tionenerfreuenodererfreuenwerden;im
Falle aber, daß sieHandel treibenwol=
len, sollensiegehaltensein,sichdenselben
Gesetzenund Gebräuchenzu unterwerfen,
welchendieAngehörigenihresLandes an
demselbenOrte in Bezug auf ihreHan=
delsgeschäfteunterworfensind.

Artikel X.
DiegedachtenGeneralkonsuln,Konsuln,

BizekonsulnundKonsular=Agenteneines
jeden der Hohen vertragendenTheile,
welchein denstaaten desanderenihren



de Hautre recevront des Autorités
locales toute aide et assistance pour
la recherche. saisie et arrestation des
marins et autres individus faisant
Partie de Péquipage des nawires de
uerre on de commerce de leurs
Days respectits. dwils soiennou non
inculpés de crimes. délits du contra=
ventions commis à bord des dits
Hätiments.
A cet effet ils sadresseront par

Gerit aux tribunang. juges ou fone=
tionnaires compétents et justilieront
Dar exhibition des registres du bä=-
timem. röle Géquipage, ou autres
documents officiels. ou bien. &#le
navire était parti. par la copie ou
extrait des dites pièces, düment cer=
tilic par engx.due les hommes dwills
reclament ont réellement #it partie
#n dit équipage.
sur cette demande ainsi justilice

la remise ne pDourraleur étre refiisce.

Les dits déserteurs, lorsduis au=
ront d#Garrétés., resteront à la dis=
Dosition des dits Consuls-géenédraux,
Consuls, Vice-Consuls et Agents=
consulaires et pourrant méme étre
detenus et gardés dans les Prisons
du pay“s, à la réquisition et aux frais
des agents Précités lesquels, selon
Toccasion, les réintgreront à bord
du bätiment auduel ils appartiennent
On les renverron dans le pays des
dits agents, sur un navire de la
méme ou de toute autre nation ou
les rapatrierom Par la voie de terre.
Le rapatriement par la voie de

terre se fera sous escorte de la force
Dublidue à la réqduisitionet aux frais
des agents PDrécitesqui devront. à
cet effet. Fadresser aux autorités
compétentes.

Amtssitzhaben,sollenbeidenOrtsbehör=
den jedeHülfe und jedenBeistand für
die Ermittelung, Verhaftung und Fest=
haltung der seeleuteund andererzur
Mannschaft der Kriegs= oder Handels=
schiffeihrer beiderseitigenLänder gehören=
den Personen finden, dieselbenmögen
einesan Bord dieserschiffebegangenen
Verbrechens,VergehensodereinerUeber=
tretung beschuldigtsein, oder nicht.
Zu diesemZweckwerdensiesichschrift=

lichan dieGerichte,Einzelrichteroderzu=
ständigenBeamtenwenden,und durch
Mittheilungderschiffsregister,derMuster=
rolle oderandereramtlichenDokumente,
oder, im Falle das schiff bereitsabge=
gangenist, durchgehörigvon ihnenbe=
glaubigteAbschriftoderAuszugaus den
genanntenPapieren,denBeweisführen,
daß die reklamirtenPersonenwirklichzu
der Mannschaftgehörthaben.
Auf den in solcherWeisebegründeten

Antrag soll ihnendieAuslieferungnicht
versagtwerden.
Die gedachtenDeserteurssollen,sobald

sieverhaftetsind,zur VerfügungderGe=
neralkonsuln,Konsuln, Vizekonsulnoder
Konsular=Agentenbleiben, und können
auf den Antrag und auf Kosten derge=
nannten Konsularbeamtenselbstin den
Landesgefängnissenfestgehaltenund be=
wahrt werden. DieseBeamten werden
sie, je nachGelegenheit,am Bord des
schiffes, welchemsieangehören,wieder
einstellen,oderin ihr Land auf einem
schiffe desselbenodereinesanderenLan=
deszurücksenden,oderaufdemLandwege
in die Heimath zurückbefördern.
Die Zurückbeförderungauf demLand=

wegesoll unter Bedeckungder bewaffne=
tenMachtaufdenAntragundaufKosten
dergenanntenKonsularbeamtenerfolgen,
welchesichzu diesemZweckean die zu=
ständigenBehördenzuwendenhaben.



si dans les deux mois à compter
du jour de leur arrestation, les dé=
sserteursM’'étaientpas réintéegrésà
bord du bätiment auduel ils appar=
tiennent ou Fils W’étaientpas rapa=
trics par la voie de terre ou de mer,
de meéme# les frais de leur empri=
sonnementm’étaientpas réegulièrement
acquittés par la partie à la reqduéte
de laquelle arrestation a été6opérée.
les dits déserteurs seront remis en
liberté sans du’iilspuissentétre arré=
tes de nouveaupour la mémecause.

Néanmoins, si le déserteur avait
commis en outre dueldue crime ou
délit à terre. ssonextradition pourra
étre différde par les Autorités loecales
jusqu'aà ce due le tribunal compétent
ait düment statué sur ce fait et due
le jugement intervenn ait recu son
entière exécution.
II est Cgalement entendn due les

marins ou autres individus faisant
Partie de D’équipage, sujets du pays
O la désertion à eu lieu, sont e=
ceptes des stipulations du présent
article.

Article Xl.

En cas d’échouement ou de nau=
frage Tun nawire de l’une des Hanes
Parties Ccontractantessur les cotes de
P’autre, ce navire V Jouira. tant pour
le bätiment due pour la cargaison.
des faveurs et immunités due la “gis=
lation de chacun des Etats respectifs
accorde à ses propres navires en
Pareille circonstance. H#sera prèté
tont aide et assistance au capitaime
et à Péquipage. tant pour leurs per=
sonnes due pour le navire et sa
cargaison. Les Opérations relatives

Wenn innerhalbzweierMonate, von
demTage derVerhaftungan gerechnet,
dieDeserteursnichtamBord desschif=
fes, welchemsie angehören,wieder ein=
gestelltoder nichtauf demLand=oder
seewegein ihreHeimathzurückbefördert
sind, desgleichenwenndie Kostenihrer
Haft nichtregelmäßigvon demTheile,
auf dessenAntrag die Verhaftungge=
schehenist, entrichtetwerden, so sollen
die gedachtenDeserteursin Freiheitge=
setztwerden, ohne daß sie wegendersel=
ben Ursache wieder verhaftet werden
können.
Wenn aber der Deserteur außerdem

irgendeinVerbrechenoderVergehenam
Landebegangenhabensollte, sosoll seine
Auslieferung von der Ortsbehördebis
dahin hinausgeschobenwerden können,
daß die zuständigeGerichtsbehördeihr
Urtheil über die That gefällt hat und
das Urtheil vollständigvollzogenist.
Man istgleichmäßigübereingekommen,

daßdieseeleute,oderanderezurschiffs=
mannschaftgehörigePersonen, wenn sie
staatsangehörigedes Landessind, wo
dieDesertionstattgefundenhat, von den
BestimmungendiesesArtikels ausgenom=
men sein sollen.

Artikel Xl.
Im Falle des scheiternsoder des

schiffbruchs eines schiffes eines der
HohenvertragendenTheilean denKüsten
des anderenTheils, sollenschiff und
Ladung dieselbenBegünstigungenund
Befreiungengenießen,welchedie Gesetz=
gebungjedesder betreffendenstaaten
denschiffendeseigenenLandesingleicher
Lage bewilligt. Es soll jedeHülfe und
aller Beistand dem Kapitain und der
schiffsmannschaftgeleistetwerden,sowohl
für ihrePerson, wiefür das schiff und
dessenLadung. Die auf die Rettung



ausauvetageaurontlieuconfor-
miåmentauxloisdupaysToutefois
les Consuls ou Agents-consulaires
respectifs seront admis à surveiller
les Opérations relatives à la répa=
ration, au rawitaillement, ou à la
vente. Fil F a lieu. des nawires
Gchounésou naufragẽs à la côote.Tout
ce dui aura 6té6saurd du nawire et
de la cargaison, oule produt de ces
objets. Fils ont 4 vendus, sera
restituckaux proprictaires ou à leurs
ayants -Cause, et il ne sera payé! de
frais de auvetage plus forts due
chenzauxduels les nationaux seraient
assujettis en Pareil cas.

II est, de plus, convenn due les
marchandises sauwées ne seront
tenues à aucun droit de douane, à
moins dwelles ne scient admises à
la consommation intérieure.

Article XlI.
Les Hauts Parties contractantes

#neDourront accorder aucun privi=
lége, faveur Ou immunitée concernant
la navigation à aucun autre Etat
dui ne seit aussi de plein droit et
à Tinstant étendn à leurs #jets re=
spectils.

Article XllI.
Le droit d’acceion à la présente

Convention est réserv#éà tont Etat
dui appartient actuellement ou qui
appartiendra par la suite au Loll=
Verein.
Cette acce ion pourra se faire par

un Gchange de déclaration emre les
Etats comractants et LItalie.

Article XIV.
La présente Convention entrera en

vigueur le 1 Hlanvier 1868.
Elle aura la meme durée due le
Bundes=Gesetzbl.1867.

bezüglichenMaaßregelnsollendenLan=
desgesetzengemäßgetroffenwerden.Es
soll jedochden Konsuln und Konsular=
Agentengestattetsein, im Falle schiffe,
welchean derKüste gescheitertsind, oder
schiffbruchgelittenhaben,reparirt, oder
verproviantirt oder verkauftwerden,die
hierauf bezüglichenGeschäftezu über=
wachen. Alles, was von dem schiffe
oderdessenLadung gerettetwordenist,
oder der für dieseGegenständeerzielte
Kaufpreis, soll denEigenthümern oder
derenBevollmächtigtenzurückerstattetwer=
den, und es sollenfür dieRettung keine
höherenKosten bezahltwerden, als von
Nationalschiffenin gleicherLage bezahlt
werdenmüßten.
Ueberdiesist verabredet,daßdiegebor=

genenWaaren keinerJollabgabeunter=
liegensollen, es seidenn, daß siein den
inneren Verbrauch übergehen.

Artikel XII.
Die HohenvertragendenTheile wer=

den in Zukunft in Betreff der schiffahrt
keinVorrecht,keineBegünstigungoder
Befreiung irgendeinemanderenstaate
zugestehen,welchenichtauchvonRechts=
wegenund gleichzeitigauf ihre beider=
seitigenUnterthanenausgedehntwürde.

Artikel XIII.
Das Recht des Beitritts zu gegen=

wärtigem Vertrage bleibt einemjeden
jetztoderkünftigdemJollvereinangehö=
rendenstaate vorbehalten.

Dieser Beitritt kann durch den Aus=
tauschvonErklärungenzwischendenbei=
tretenden staaten und Italien bewirkt
werden.

Artikel XIV.
Der gegenwärtigeVertrag tritt mit

dem1. Januar 1868. in Kraft.
Er soll dieselbeDauer haben,wieder



Trajtödecommerceconcluentrele
Zollvereinetl’1talieleleöcembre
1865.
Elleseraratifiåeetlesratiflcations

enserontöchanglsesåFlorencedans
l’espacededeuxmoisäcompterdu
jour de la signature ou plus tét si
faire se peut.

En toi de dqueiles Plénipotemtaires
respectifs ont signé la présenteCon=
vention et F ont apposé leur cachet.

Fait à Florence le 14 du mois
GOctobre de lannée 1867.

U. Rattazzi.
(L. s.)

Usedom.
(L. s.)

Handelsvertrag,welcheram 31. Dezem=
ber 1865. zwischendemZollvereinund
Italien abgeschlossenwordenist.
Er soll ratifizirt und dieRatifikationen

sollenzuFlorenz, innerhalbzweierMo=
nate,vomTagederUnterzeichnung,oder
wo möglich noch früher, ausgewechselt
werden.
Zu Urkund dessenhaben die beider=

seitigenBevollmächtigtendengegenwär=
tigenVertrag unterzeichnetund ihr sie=
gel beigedrückt.
Geschehenzu Florenz am 14.Okto=

ber 1867.

Usedom.
(L. s.)

U. Rattazzi.
(. s.)

worden.

Protocole.
2 Drocédant à la signature de la
Convention de navigation conclue
sous la date d’aujourd#hui entre la
Confédération de Allemagne du
Jord et PTltalie,les Plénipotentiaires
respectifs. düment autorisés Par leurs
Gouvernements, déGceclarent:
190. Qur’en tant due continneront

à exister des Consuls particuliers
des Etats composam la Confédéra=
tion de I’Allemagne du Nord, leur
seront également appliquces les dis=
Positions des Art. IX et suivans de
la susdite Conwention de navigation.
touchant les attributions, immunités
et Priviléges des Consals et Agemts=
consulaires respectifs.
2°½.Que les stipulations insérées

dans le Traité de commerceconchu
entre ltalie et le Zollverein le

Protokoll.
Bei derUnterzeichnungdesschiffahrts=
Vertrages, welcherunter demheutigen
TagezwischendemNorddeutschenBunde
und Italien abgeschlossenwordenist, er=
klärendiebeiderseitigenBevollmächtigten
auf Grund gültigerErmächtigungvon
seiten ihrer Regierungen:
1) Daß,so langenochLandeskonsuln

der staaten desNorddeutschenBundes
vorhanden sind, die Bestimmungendes
Artikel IX. u. ff. des oben erwähnten
schiffahrtsvertragesüberdieZuständig=
keiten,Befreiungenund Vorrechteder
Konsuln und Konsular=Agentenauf jene
Konsuln gleichfallsAnwendungfinden
sollen.

2) Daß die sämmtlichenBestimmun=
gen desHandesvertrages,welcherunter
dem31.Dezember1865,zwischenItalien



31Döcembr91865serontindistincte-
mentappliquables,äpartirdel’6p0q11e
oülaconventiondenangationen-
trera en vigueur, à tous les Etats
composantla Confédérationde’Alle=
magne du Nord. duils fassent ou
non Partie de ’Association douanière
allemande.
3% Que Par conséquentà partir

de la meme é6podueceseront d’avoir
effet tous les Traités et Conventions

Drécédemmententre dquelquesurs de
ces mémesEtats etile Gouvernement
G’Italie ou de dueldues uns des an=
ciensEtats compris actuellement dans
le Royaume ltalien.
En foi dedquciles Plénipotentiaires

susdits ont signé le présent Proto=
cole qui aura la méme force et va=
leur de la Convemton de navigation
dont il formera un annexe, et y ont
apposé leur cachet.
Fait en double exemplaire à Flo=

rence le 14 Octobre 1867.

U. Rattazzi.
(L. s.)

Usedom.
(L. s.)

und demZollverein abgeschlossenworden
ist, von demZeitpunktedesInkrafttre=
tensdesschiffahrtsvertragesan auf alle
staaten desNorddeutschenBundesAn=
wendungfindensollen,mögendieselben
zum Zollvereingehörenodernicht.

3) Daß folgeweisevon demselbenZeit=
punktean die sämmtlichenHandels=und
schiffahrtsverträge und Uebereinkünfte
außer Kraft treten sollen, welchefrüher
zwischeneinigen der erwähntenstaaten
und der ItalienischenRegierung oder
einigenderehemaligen,jetztzumKönig=
reichItalien gehörigenstaaten abge=
schlossenwordensind.
Zu Urkunddessenhabendie obenge=

nanntenBevollmächtigtendas gegenwär=
tigeProtokoll, welchesdieselbebindende
Kraft haben soll wie der schiffahrts=
vertrag, von demes einenTheil bildet,
unterzeichnetund untersiegelt.
Geschehenin doppelterAusfertigung

zu Florenz, am 14. Oktober1867.
Usedom. U. Rattazzi.
(I. s.) (I. s.)

3. Dezember1867.
Vom

den
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denPflichten nachmeinembestenWissenund Gewissengenauerfüllen
will, so wahr mir Gott helfeu. s.w.
UrkundlichunterUnsererHöchsteigenhändigenUnterschriftund beigedrucktem

Bundes=Insiegel.
GegebenBerlin, den 3. Dezember1867.

(L. s.) Wilhelm.
Gr. v. Bismarck-schönhausen.

— —

(Nr. 31.) AllerhöchsterPräsidial=Erlaß vom18. Dezember1867., betreffenddie Verwal=
tung des Post= und Telegraphenwesensdes NorddeutschenBundes vom
1. Januar 1868. ab.

ur Ausführung der im VIII. Abschnitt der Bundesverfassungüber das Post=
und Telegraphenwesengetroffenen,mit dem 1. Januar k. J. in Wirksamkeit
tretendenVorschriftenbestimmeIch auf Ihren Bericht vom 16. d. M. Fol=
endes:
6 1) Die Verwaltung des Post= und Telegraphenwesensdes Bundes wird

unter Leitung desBundeskanzlersvon dem„General=Postamt desNord=
deutschenBundes“ und der „General=Direktionder Telegraphendes
NorddeutschenBundes“ geführt. DieseBehördenbildendie l. beziehungs=
weiseII. Abtheilungdes Bundeskanzler=Amts.

2) Dem General=PostamtedesNorddeutschenBundes sind sämmtlicheOber=
Postdirektionendes Bundes, sowie die Ober=Postämterin den freien
und HansestädtenLübeck, Bremen und Hamburg nebst den von diesen
Behörden ressortirendenPostanstaltenuntergeordnet.

3) Der General=Direktionder TelegraphendesNorddeutschenBundes sind
die vorhandenenOber=Telegraphen=Inspektionen,welchefortan die Be=
zeichnung„Telegraphen=Direktionen“erhalten, sowiedie Telegraphen=
Direktionzu schwerin nebstdenvondenselbenressortirendenTelegraphen=
stationen untergeordnet.

4) Die Ober=Postdirektionen,Ober=Postämterund sonstigenPostanstalten,
sowiedie Telegraphen=Direktionenund Telegraphen=stationenerhalten
die Eigenschaft von Bundesbehördenund werden dem entsprechendbe=
zeichnet.
Berlin, den 18. Dezember1867.

Wilhelm.
Gr. v. Bismarck=schönhausen.

An denKanzler des NorddeutschenBundes.
— —

Redigirt im Büreau des Bundeskanzlers.

Unveränderter Abdruck; Berlin (1893), Reichsdruckerei.



A.
Abgaben, s.steuern, salzabgabe.
Abgeordnete der süddeutschenstaaten zum Jollparla=
ment(Vertr.v. 8. Juli Art. 9. §s. 1. 6. 7.) 95.

Abgeordnetedes Reichstages,s. Reichstag.
Ablehnung, in welchenFällen der Auditeur oder ein=
zelneMitglieder des Militair=Untersuchungsgerichtsvon
demAngeschuldigtenabgelehntwerdenkönnen(Mil. str.
G. O. v. 1845. §. 59.) 242. — Verfahren in solchen
Fällen (ebend.s§. 58. 60. 127. 128.) 241. — Bestim=
mung, wenn ein in UntersuchungbefindlicherOffizier die
Berufung des spruchgerichtsaus demBereich des kom=
petentenGerichtsherrnablehnt (ebend.§. 63.) 243.

Ablieferungsschein, die Postbehördeist nichtverpflich=
tet, dieAechtheitder Unterschriftund das siegel unter
demAblieferungsscheinbei Abholung von Postsachenzu
untersuchen(G. v. 2. Nov. §. 56.) 73.

Für die Abtragung derFormulare zu Ablieferungs=
scheinenwird eine Bestellgebührnicht erhoben (G. v.
4. Nov. s. s.) 78.

Abstimmung, keinMitglied desReichstagesdarf wegen
seinerAbstimmunggerichtlichoderdisziplinarischverfolgt
werden (Verf. Art. 30.) 9. — auch kein Mitglied des
Zollparlaments (Vertr. v. s. Juli Art. 9. §. 12.) 97.

Abstimmungder Richter in kriegsrechtlichenUnter=
suchungengegen Militairpersonen (Mil. str. G. O. v.
1845. 88. 136—144. 147.) 256. — desgl. in Unter=
suchungengegenMilitairbeamte (ebend.s. 221.) 272.
—desgl. in UntersuchungengegenDeserteure(ebend.
s. 254.) 277.
Bundes=Gesetzbl.Jahrg. 1867.

A.

Achtung, jedersoldat ist seinenVorgesetztenAchtungzu
beweisenschuldig(Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 14.)
310. — strafe für achtungswidrigesBetragen (ebend.
Art. 15.) 311. (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
s. 123.124.)214.

Adel, Verlust desselbenbei Militairpersonenin Folge
begangenerVerbrechen(Mil. str. G. B. v. 1845. Thl. 1.
ss. 43. 44.) 197.

Administrative Exekutionder Postanstaltenzur Ein=
ziehungdesunbezahltgebliebenenPersonengeldes,Porto's
und sonstigerPostgebühren(G. v. 2. Nov. s. 25.) 67.

AdministrativesstrafverfahrenbeiPost=undPorto=
Defraudationen(G. v. 2. Nov. s§s.40—53.) 70.

Admiral (Vize=Admiral,Kontre=Admiral),Klassifikation
derselbennach ihrenRangverhältnissen(Mil. str. G. B.
v.1845.Beil.A.) 283.

Aerzte, s.Militair-=Aerzte.
Aeußerungen, keinMitglied desReichstagesdarf wegen
der in Ausübung seinesBerufes gethanenAeußerungen
gerichtlich oder disziplinarisch verfolgt werden (Verf.
Art. 30.) 9. — ebensokeinMitglied desJollparlaments
(Vertr. v. 8. Juli Art. 9. §. 12.) 97.

Agenten, s.Konsular=Agenten.

Aggravation, Rechtsmittelder Aggravationin Unter=
suchungengegenMilitairbeamte (Mil. str. G. O. v.
1845. §. 227.) 273. — desgl.in wechselseitigenInjurien=
sachenunter Militairpersonen (ebend.§. 232.) 274.

a Ak=



Aktenauszug, Anfertigungdesselbenzur Einholungder
Bestätigung kriegsrechtlicherErkenntnisse(Mil. str. G.
O. v. 1845. s. 152.) 259. — Kostenfür die Anfertigung
des Aktenauszuges(KostentaxeNr. 7.) 298.

Aktiengesellschaften, in welchenFällendieeinerAktien=
gesellschaftgehörendenKauffahrteischiffezur Führung der
Bundesflagge berechtigtsind (G. v. 25. Okt. §. 2.) 35.
— Verpflichtung des Vorstandes der Aktiengesellschaft,
dieerforderlichenEintragungenoderLöschungenim schiffs=

Aktuarien bei Militairgerichten,stellung und Mflichten
derselben(Mil.str.G.O.v.1845.E. 50.82.86.)
240. — Klassifikationderselben(ebend.Beil. A.) 286.289.

Amortisation verloreneroder vernichteterschuldver=
schreibungenund Jinscoupons der Bundesanleihe von
10 Millionen Thaler (G. v. 9. Nov. F. 6.) 158.

Amt (staatsamt), Zulassungder Bundesangehörigenzu
öffentlichenAemtern im Bundesgebiet (Verf. Art. 3.) 3.

Annahme eines besoldetenstaatsamtes von seiten
einesReichstags=Mitgliedes (Verf. Art. 21.) 8.

In welchenFällen gegenMilitairpersonen auf Un=
fähigkeit zu öffentlichenAemtern zu erkennenist (Mil.
str. G. B. v. 1845. Th. I. s. 42. Nr. 1; §. 60.) 197.

s. auchBeamte.

Amtsentsetzung bei Militairbeamten(Mil. str. G. B.
v. 1845. Th. I. ss. 86. 60. 61.) 205. (ebend.Th. II.
s. 214.) 271.

Amtssuspension der Bundeskonsuln(G. v. 8. Nov.
s.s.) 139.(G.v. 29.Juni 65.F.6.) 145.

Amtssuspensionder Militairbeamten (Mil. str. G.
O. v. 1845. §. 215.) 271.

Amtsverbrechen (Amtsvergehen),beurlaubterMilitair=
personen,Kompetenzder Militair- resp. Civilgerichtein
dergleichenUntersuchungen(Mil. str. G. O. v. 1845.
§. 4.) 230. — AmtsverbrechenderMilitairbeamten(ebend.
Iss.212. ff.) 271.

Angriff, Bestrafungdersoldaten,welcheihreVorgesetzten
thätlich angreifen (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
ss. 128. 129.) 215. (Kriegsart.v. 9. Dez. 1852. Art. 17.)
310.

Anhalt (Herzogthum),gehörtzumBundesgebiet(Verf.
Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath einestimme (ebend.
Art. 6.) 5. — desgl. im Bundesrath des Jollvereins
(Vertr. v. 8. Juli Art. 8. §. 1.) 93.

Anleihen desBundes(Verf.Art. 73.)21.— s.Bundes=
anleihen.

Anmeldung neu anziehenderVersonen(G. v. 1. Nov.
s.10.)57.

1867.

Anordnungen des Bundes Präsidiums, Erlaß derselben

(Verf. Art. 17.) 7. — Verkündungderselbendurchdas
Bundesgesetzblatt(V. v. 26. Juli §s.1.) 24.

Anordnungen in Pest=und Telegraphen=Angelegen=
heiten(Verf. Art. 48.) 14. — sämmtliche Post- und
Telegraphenbeamtesind den Anordnungen des Bundes=
Präsidiums Folge zu leistenschuldig(ebend.Art. 50.) 14.

Im Fall desKrieges, innererUnruhen2c.kanndurch
Anordnung des Bundes-Präsidiums die Paßpflichtigkeit
vorübergehendwieder eingeführtwerden(V. v. 12. Okt.
s. 9.) 34.

BeschlußnahmedesBundesrathsüber gesetzlicheAn=
ordnungen, welchesich auf das sollwesen und auf die
Verbrauchssteuernbeziehen (Verf. Art. 37. Nr. 1;
Art. 35.) 11.

Anzeige, BestrafungderMilitairversonen,welcheesunter=
lassen, von dem Vorhaben verrätherischerHandlungen
oder AbsichtenAnzeigezu machen(Mil. str. G. B. v.
1845. Th. I. 8§. 89. 90.) 206. (Kriegsart. v. 9. Dez.
1852. Art. 4.) 308. — desgl. von demVorhaben einer
Desertion(Mil. str. G. B. Th. I. s. 110.) 211. (Kriegs=
Art. 9.) 309. — desgl.von demVorhabeneinerMeuterei
(Mil. str. G. B. Th. 1. I§s.138. 139.) 217.

Apfelwein, s. Cider.

Apotheker (Ober-stabsapotheker,Feldapotheker),Klassi=
fikationderselben(Mil. str. G. B. v. 1845.Beilage A.) 287.

Appellation in den bei den PreußischenKonsuln im
Auslande schwebendenCivilprozessen(G. v. 29. Juni 65.
§§. 25—30.) 149. — desgl. in Untersuchungen(ebend.
ss 47—56.) 153.

Arbeit, Befugniß der Angehörigeneines sollvereins=
staates, in denanderenstaaten Arbeit zu suchen(Vertr.
v. 8. Juli Art. 26.) 105.

Armenpflege, Bestimmungenüberdie Armenversorgung
und Armenpflegeim Bundesgebiete(Verf. Art. 3.) 3.
(G. v. 1. Nov. s§. 7. 9. 11.) 56.

Armuth, inwiefern neu anziehendenPersonenderAufent=
halt wegenArmuth versagtwerdendarf (G. v. 1. Nov.
88. 4. 5.) 56.

Arrest, das Inventarium der Posthaltereiendarf nicht
mit Arrest belegtwerden(G. v. 2. Nov. F. 20.) 66.

Arreststrafen, Anwendungund Vollstreckungderselben
gegenMilitairpersonen (Mil. st. G. B. v. 1845. Th. J.
ss#. 13—30. 41. 56. 58. 75—77. 79. 85.) 192.
(ebend.Th. II. s§s.188—190.) 267. — Verhältniß der
Arreststrafenzu anderenFreiheitsstrafen(ebend.Th. I.
s. 63. 66.) 201. (G. v. 15. April 1852. s. s.) 303.

Arretirung, s. Verhaftung.
Ar=



Artikulirtes Verhör in militairgerichtlichenUnter=
suchungen(Mil. str. G. O. v. 1845. 8§. 110. 120.
218.) 252. ·

AssekuranzgebührfürWertbfendungenmitderPost
(G. v. 4. Nov. T. 3. lit. b.) 77.

Atteste derBundeskonsuln,Beweiskraftderselben(G. v.
8.Nov.sF.13.15.19.)140.

Bestrafung der Militairpersonen, welcheunrichtige
Oienstattesteausstellen(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
s. 156.) 221. — Ausstellung des ärztlichenAttestesbei
körperlichenVerletzungenin militairgerichtlichenUnter=
suchungen(ebend.Beilage B. §§. 7—9.) 291.

Auditeur, stellung und Funktionender Auditeurebei
den Militairgerichten (Mil. str. G. O. v. 1845. ssF.23.
45. 48—50. 64. 66. 69. 71. 77—79. 86. 91. 122. ff.
164.209.210.) 235.— Verfahren,wennderAuditeurvon
demAngeschuldigtenabgelehntwird (ebend.s§. 58. 128.)
241. — KlassifikationderAuditeure (ebend.Beilage A.)
286—289.

Aufenthalt im Bundesgebiet,dazu ist die Beschaffung
einesReisepapiersnichterforderlich(G. v. 12. Okt. §. 1.
2.)33.

Befugniß derBundesangehörigen,sichan jedemOrte
innerhalb desBundesgebietesaufzuhalten(G. v. 1. Nov.
s. 1.) 55. — Beschränkungen(ebend.§. 3. 5. 6.) 55.—
RechtlicheWirkungendesAufenthalts (ebend.§. 11.) 57.

Aufenthaltskarten für Fremdesollenim Bundesgebiete
wedereingeführtnochbeibehaltenwerden(G. v. 12. Okt.
s.10.)35.

Aufgebot verloreneroder vernichteterschuldverschrei=
bungenund ZinscouponsderBundesanleihevon 10 Mil=
lionen Thaler (G. v. 9. Nov. s. 6.) 158.

Auflösung des Reichstages(Verf. Art. 24. 25.) 9. —
Auflösung des Zollparlaments(Vertr. v. s. Juli Art. 9.
s. 7.) 96.

Aufruhr unter Militairpersonen,Bestrafungdesselben
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. ss. 140—144.) 217.
(Kriegsart.v. 9. Dez. 1852. Art. 20. 21.) 311. — s.auch
Tumult.

Aufsicht, Gegenstände,welcheder AufsichtdesBundes
unterworfensind (Verf. Art. 4.) 3.

Aufwiegelung im soldatenstande,Bestrafungderselben
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. 8§. 135. 136.) 216.
(Kriegsart.v. 9.Dez.1852.Art.18.19.)311.

Ausfuhrstener, Erhebungderselbenin denstaaten des
Zollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. 5. Nr. II. s. 4. u.
5.) 88. (schlußprot. v. s. Juli Nr. 5.) 108. — s..auch
Ausgangsabgaben.
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Ausfuhrverbote könnenvon denstaaten desJollver=
eins bei demEintritt außerordentlicherUmständeerlassen
werden(Vertr. v. s. Juli Art. 4.) 85.

Ausgaben desBundes, allgemeineBestimmungen(Verf.
Art. 69—71. 38.) 20. — Ausgaben für konsularische
Vertretung(ebend.Art. 4. Nr. 7.) 4. — für dasPost=
und Telegraphenwesen(ebend.Art. 49.) 14. — für die
Kriegsflotte (ebend.Art. 53.) 16. — für das Bundes=
heer (ebend. Art. 62. 71.) 18.

Ausgangsabgaben, Erhebungderselbenin denstaaten
des Zollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. 3. 88. 1. u. 7.
schlußsatz;)Art. 19. 20.) 83. — Vertheilung derselben
(ebend.Art. 10. 11.) 97. — Erhebungs=und Ver=
waltungskosten(ebend.Art. 11. Nr. 3; Art. 16. 19.
20.) 98. — Etat der Ein- und Ausgangs-=Abgabenpro
1868. (G. v. 30. Okt. 1. Nr. 1.) 169. — s. auchAus=
fuhrsteuer.

Aushebung der Militairpflichtigen(Verf. Art. 61.) 18.
(G. v. 9. Nov. . 9.) 133.

Auslagen, baareAuslagenin UntersuchungenwegenPost=
und Porto-Defraudationen(G. v. 2. Nov. §. 50.) 72.

Festsetzungund Erstattung der baaren Auslagen in
militairgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str. G. O. v.
1845. s§. 281. 282. 286.) 282.

Ausland, schutzder BundesangehörigendemAuslande
gegenüber(Verf. Art. 3.) 3. — schutz des Deutschen
Handels im Auslande (ebend.Art. 4. Nr. 7.) 4.

Ertheilung von Pässen nach dem Auslande (G. v.
12. Okt. s#§.6. 9.) 34.

Erhebung einessolles von ausländischemsalze (G.
v. 12. Okt. §. 19.) 47. (Ueb. v. 8. Mai Art. 4.) 51.

Erlaß von AusfuhrverbotennachdemAuslande von
seiten der staaten des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli
Art. 4.) 85. — Besteuerungder vom Auslande ein=
gehendenErzeugnissein den staaten des Zollvereins
(ebend.Art. 5. Nr. I.) 86. — Besteuerungdernachdem
AuslandeausgeführtenGegenstände(ebend.Art. 5. Nr. II.
ss. 4. u. 5.) 88.

Bestrafung der Militairpersonen für die im Aus=
landebegangenenstrafbarenHandlungen(G. v. 15. April
1852. §F.2.) 302. — Verfahrengegenflüchtigeim Aus=
lande befindlicheVerbrecherdes soldatenstandes(Mil.
str. G. O. v. 1845. ss. 42. 247. 250.) 239.

Ausländer bedürfen für das BundesgebietkeinesReise=
papiers (G. v. 12. Okt. s§. 2. 3.) 33.

Verfahren, wenn gegenAusländer auf Ausstoßung
aus dem soldatenstandeerkanntworden ist (Mil. str.
G. O. v. 1845. s. 193.) 268. — VerfahrengegenAus=
länder, welchedesertiren(ebend.§. 250.) 276.

A= Aus=



Auslieferung einesflüchtigenim Auslandebefindlichen
VerbrechersdessoldatenstandesistbeidemKriegs=Mini=
sterium in Antrag zu bringen(Mil. str. G. O. v. 1845.
ss. 42. 247. 248.) 239. =

Ausschüsse desBundesrathsdesNorddeutschenBundes,
Bildung derselben(Verf. Art. 8.) 6. — Vernehmungund
Geschäftederselben(ebend.Art. 36. 39. 46. 56. 63.) 10.—
Ausgaben für die Bundesausschüssepro 1867. (G. v.
4. Nov. 8. 1.) 59. — Etat für 1868. (G. v. 30. Okt.
I. Nr.2.) 164.

Bildung dauernderAusschüsseim Bundesrath des
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 8. §. 3.) 93.

Ausschußbeamte desNorddeutschenBundesraths(Verf.
Art. 8.) 6. — desgl.desJollvereins=Bundesraths(Vertr.
v. 8. Juli Art. 8. §. 3.) 93. — VertheilungderKosten
für dieselbenzwischendemNorddeutschenBunde und den
süddeutschenstaaten (schlußprot.v. 8. Juli Nr. 7.) 108.

Ausstoßung aus demsoldatenstande,Anwendungund
Folgen dieserstrafe (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
88. 42. u. 43) ferner s§. 8. 37. 54. 55. 57.) 197. (G.
v. 15.April 1852. §#§.3. 4.) 302. — Vollstreckungder
strafe (Mil. str. G. O. §. 193.) 268.

Auswanderung, die Bestimmungendarüberunterliegen
der Aufsicht und GesetzgebungdesBundes (Verf. Art. 4.

8
AuswanderungderReservistenundLandwehrmänner

(Verf. Art. 59.) 18. (G. v. 9. Nov. §. 15.) 135. —
strafbestimmungen,wennsieohneErlaubniß auswandern
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 94.) 208. (G. v.
11.März1850.F.1.)301.

Ausweisung, Verträgeunter denBundesstaatenwegen
Uebernahmeder Auszuweisenden(Verf. Art. 3.) 3. (G.
v. 1. Nov. §F.7.) 56. — In welchenFällen eineAus=
weisungBundesangehörigeraus demOrteihresAufenthalts
zulässigist (G. v. 1. Nov. §s§.6. 17. 12.) 56.

Auversum, JahlungdesselbenzudenBundesausgabenvon
den außerhalb der Zollgrenze liegendenGebieten(Verf.
Art. 38.) 12. — Etat der Aversa pro 1868. (G. v.
30. Okt. I. Nr. 7.) 169.

B.

Backwaaren, Besteuerungderselbenin denstaaten des
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 5. Nr. II. §. 2.) 87.

Baden (Großherzogthum),Vertrag zwischendemNord=
deutschenBunde, Bayern, Württemberg, Baden und
Hessen,die Fortdauer des Joll= und Handelsvereinsbe=
treffend(v. 8. Juli) 81—124. — Ausschlüsseeinzelner

1867.

Baden (Großherzogthuml,(Forts.)
Gebietstheilevon Baden (ebend.Art. 6. Nr. 2.) 91. —
Baden führt im Bundesrath desZollvereins 3 stimmen
(ebend.Art. 8. §. 1.) 92.

Bahnpolizei=Reglements, EinführunggleicherRegle=
ments für alle Eisenbahnen im Bundesgebiet (Verf.
Art. 43.) 13.

Bankerutt bei Militairpersonen, Feststellungdes That=
bestandes(Mil. str. G. B. v. 1845. BeilageB. §.41.) 297.

Bankwesen, die allgemeinenBestimmungendarüber
unterliegen der Aufsicht und Gesetzgebungdes Bundes
(Verf. Art. 4. Nr. 4.) 4.

Baugefangenschaft, VollstreckungderselbengegenPer—
sonen des soldatenstandes(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. 85. 2—4.) 190. — Verhältniß derBaugefangen=
schaft zu anderenFreiheitsstrafen(ebend.§. 63. Nr. 1;
§s.66. Nr. 1.)201. (G. v. 15.April 52. s. s. Nr. 1.)
304.

Bayern (Königreich),VertragzwischendemNorddeutschen
Bunde, Bayern, Württemberg,Baden und Hessen,die
Fortdauer desZoll- und Handelsvereinsbetreffend(v. 8.
Juli Art. 1. ff.; insbes.Art. 3. s. 2.) 81—124. — Bayern
führt im Bundesrath desJollvereins 6 stimmen (ebend.
Art. 8. §. 1.) 92.

Beamte, Bestimmung,wenn Beamte zu Mitgliedern des
Reichstagesgewähltwerden(Verf. Art. 21.) 8. —desgl.
zu Mitgliedern des Zollparlaments (Vertr. v. 8. Juli
Art. 9. §. 2.) 95. — s. auchAusschuß=, Bundes.,
Vost=Beamte.

Beerdigung, Verträge unter denBundesstaatenüber
die Beerdigung verstorbenerstaatsangehörigen (Verf.
Art. 3.) 3.

Beerdigung des Leichnamsvon selbstmördernrc.
im soldatenstande(Mil. str. G. B. v. 1845. Beilage B.
§s. 12. 17.) 292.

Befehl, Verpflichtungdersoldaten, denBefehlenihrer
VorgesetztenpünktlichFolge zu leisten(Kriegsart.v. 9. Dez.
1852. Art. 14.) 310. — Bestrafung derselbenwegen
UngehorsamgegenDienstbefehle(ebend.Art. 15. 16.)
310. — (Mil. str. G. B. von 1845. Th. I. s. 88.
Nr. 3. af 8§. 125—127.) 206. — In welchenFällen
Militairpersonen für die Ausführung einesDienstbefehls
bestraftwerdenkönnen(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
§. 71. und Anm.) 202. — Bestrafung derVorgesetzten,
welcheihren UntergebenenunerlaubteBefehle ertheilen,
oder sie durch Befehle zu strafbarenHandlungen ver=
leiten (ebend.§§. 178. 179.) 225.

Be=



Beglaubigung (Legalisation)von Urkundenin den
Norddeutschenstaaten, dieBestimmungendarüberunter=
liegen der Aufsichtund GesetzgebungdesBundes (Verf.
Art. 4. Nr. 12.) 4.

Befugniß der Bundeskonsulnzur Legalisation von
Urkunden(G. v. 8. Nov. s. 14.) 140.

BeglaubigungderGesandtenvon seiten desBundes=
Präsidiums (Verf. Art. 11.) 7.

Begleitadresse zu Packetsendungenmit der Post (G. v.
4.Nov.ä.2.8. 76.

Begleitscheine bei Versendungvon salz (G. v. 12.Okt.
§. 9.) 44.

Begnadigung in militairgerichtlichenUntersuchungen,
zur Verheißung derselbenist dieGenehmigungdesKönigs
erforderlich(Mil. str. G. O. v. 1845. §. 107.) 252. —
Begnadigungsgesuchedesspruchgerichts(ebend.§#§.149.
221.) 259.

Begnadigungsrecht der Zollvereinsstaaten
strafsachen(Vertr. v. 8. Juli Art. 18.) 102.

Bekanntmachung des Aufgebotsverloreneroder ver=
nichteterschuldverschreibungenundZinscouponsderBun=
desanleihevon 10 Millionen Thaler (G. v. 9. Nov.
s. 6. c.) 158.

Belagerungszustand, s. Kriegszustand.
Beleidigungen desBundesrathes,desReichstages,der

Mitglieder desselben,der Bundesbehördenund Beamten,
strafbestimmung(Verf. Art. 74.) 21.

BestrafungderMilitair=PersonenwegenBeleidigung
von Civilpersonen (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
§. 59.) 200. — Bestrafung der soldaten wegenBelei=
digung ihrer Vorgesetzten(ebend.s§. 124. 130. 131.)
214. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 16.) 310. —
Bestrafung der Beleidigungengegenschildwachen, Pa=
trouillen, Gendarmen2c. (Mil. str. G. B. s. 134.)
216. — BeleidigungenderOffiziereuntereinander(ebend.
§. 173.) 224. — derUnteroffiziereund Gemeinenunter=
einander(ebend.88. 174 -176.) 224. (G. v. 15. April
1852. s. 15.) 305. (Kriegsart. 44.) 315. — Belei=
digungender VorgesetztengegenUntergebene(Mil. str.
G. B. §. 187.) 226. (Kriegsart.46.) 315. — Be=
strafung der Militairbeamten wegen Beleidigung ihrer
Vorgesetzten(Mil. str. G. B. F. 195.)228.

Injuriensachen der Militairpersonen gehören zur Mi=
litairgerichtsbarkeit(Mil. str. G. O. v. 1845. F.2.) 229.—
Bei BeleidigungenzwischenMilitair- und Civilpersonenist
ein gemeinschaftlichesGericht zu bestellen(ebend.§§. 52.
53.) 240. — VerfahrenderMilitairgerichtein Injurien=
sachen(ebend.8§.229—241.228.)273.—Bestimmungen
über die Kosten(ebend.§§.274. 283.) 281.

in Zoll=
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Berichte überdie VerhandlungendesReichstages(Verf.
Art. 22.) 9. — desgl.überdieVerhandlungendesJoll=
parlaments (Vertr. v. 8. Juli Art. 9. §. 3.) 95.

Bestrafung der Militairpersonen, welcheunrichtige
Berichte abstatten,oderwissentlichweiterbefördern(Mil.
str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 156.) 221. (Kriegsart.
v. 9. Dez. 1852. Art. 31.) 313.

Berlin, dasAufgebotverlorenerodervernichteterschuld=
verschreibungenund Zinscoupons derBundesanleihevon
10 Millionen Thaler erfolgt bei dem stadtgericht in
Berlin (G. v. 9. Nov. s. 6. lit. b.) 158.

Berufskonsuln desBundes— consulesmissi — (6.
v. 8. Nov. s. 7. s. 11.)138. — s.Bundeskonsuln.

Berufung des Bundesrathsund des Reichstagesdes
NorddentschenBundes (Verf. Art. 12—14.) 7. — Be=
rufung desBundesraths desJollvereins (Vertr. v. s. Juli
Art. 8. §§. 7. s.) 94. — Berufung desZJollparlaments
(ebend.Art. 8. §. 8; Art. 9. . 5.) 94.

Beschädigung fremdenEigenthumsim Kriege(Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. §. 150.) 219. — Bestrafung
der soldaten wegenBeschädigungder ihnenanvertrauten
Dienstsachen(ebend.§§. 154. 155.) 220. (Kriegsart. v.
9. Dez. 1852. Art. 27. 28.) 312.

Beschlagnahme, das Inventarium der Vosthaltereien
darf nicht mit Beschlag belegt werden(G. v. 2. Nov.
8. 20.) 66.

Befugniß der Postbehördenund Postbeamten, bei
einer entdecktenPostübertretungdie vorgefundenenBriefe
und sachen in Beschlag zu nehmen(G. v. 2. Nov.
s. 38.) 69.

BeschlüssedesBundesraths,FassungdesBeschlusses(Verf.
Art. 5. 7. 37. 78.) 4. — Beschlußfassungdes Reichs=
tages (ebend.Art. 28.) 9.

Beschwerden über verweigerteoder gehemmteRechts=
pflegein den Bundesstaaten(Verf. Art. 77.) 22.

Beschwerdenin den zurKonsular=Jurisdiktion ge=
hörigenRechtsangelegenheiten(G. v. 29. Juni 65. 8§.15.
23. 26. 34. 57.) 146.

Verhalten derMilitairpersonen, wennsieBeschwerde
führenwollen(Kriegsart.v. 9.Dez.1852. Art. 18.)
311. — Bestrafung derselben,wenn sie in vorschrifts=
widrigerWeiseBeschwerdeführen(ebend.Art. 19.) 311.
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s§. 122. 124. 135.)
214. — UntersuchungengegenBeurlaubte gehören in
solchenFällen vor die Militairgerichte (Mil. str. G. O.
v. 1845. s. 6. Nr. 4.) 231.

Ueber Beschwerdenin militairgerichtlichenUnter=
suchungenhat das General=Auditoriatzu entscheiden(Mil.
str. G. O. §F.87.) 249. — desgl.überBeschwerdenin
Kostensachen(ebend.§. 282.) 282.

Be=



Besoldung, die Mitglieder desReichstagesdürfenals
solchekeineBesoldung beziehen(Verf. Art. 32.) 10. —
eben so die Mitglieder des Jollparlaments (Vertr. v.
8. Juli Art. 9. §. 13.) 97.

Besoldung der Bundeskonsuln(G. v. 8. Nov. F. s.)
138.

Bestätigung der ErkenntnissegegenMilitairpersonen,
insbesondereder kriegsrechtlichenErkenntnisse(Mil. str.
G. O. v. 1845. §§. 150—175.) 259. —der standrecht=
lichenErkenntnisse(ebend.§§. 204—206.) 270. — der
ErkenntnissegegenMilitairbeamte (ebend.s§. 224. 227.)
273. — desgl.der im WegederRestitution oderNichtig=
keitsbeschwerdeabgefaßtenErkenntnisse(ebend.8§. 267.
268.) 279.

Bestechung, Bestrafung der Militairversonen wegenBe=
stechung(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 157.)
221.

Bestellgeld, AbschaffungderBestellgebührfür die Ab=
tragung von Mostsachen(G. v. 4. Nov. 8. s.) 78.

Betriebs=Reglements, Einführungübereinstimmender
Reglements auf allen Eisenbahnen im Bundesgebiete
(Verf. Art. 45. Nr. 1.) 13.

Betrug, Bestrafungder soldaten wegenBetruges (Kriegs=
Art. v. 9. Dez. 1852. Art. 47.) 315. — Verhaftungdes
Angeschuldigten(Mil. str. G. O. v. 1845. . 99.) 251.

Bettler, Versonen, welchewegen wiederholtenBettelns
bestraftworden sind, kann derAufenthalt in eineman=
deren Bundesstaateverweigert werden (G. v. 1. Nov.
s. 3.) 55.

Beurlaubte dessoldatenstandes,AnwendungdesMili=
tair=strafgesetzbuchesauf Militairpersonen des Beur=
laubtenstandes(Mil. str. G. B. v. 1845. Einl. §. 6.)
189. — Bestrafung derselben,wenn sieohneErlaubniß
auswandern, in fremdeKriegsdienstetreten 2c. (ebend.
Th. I. O 94.) 208. (G. v. 11. März 1850. F. 1.) 301.
— Eine Umwandlung derGefängnißstrafeund derEin=
schließungin einemilitairische strafe ist bei den Beur=
laubten unzulässig (G. v. 15. April 1852. §. 7.) 303.
—Die Eivilgerichte dürfen gegen dieselbennicht mehr
auf Militairstrafen erkennen(ebend.Art. 16.) 305. —
GerichtsstandderBeurlaubten in strafsachen, Verfahren
gegendieselben(Mil. str. G. O. v. 1845. s§§.4. 6. 7.
13—15. 17.) 230.

Beutemachen im Kriege, strafbestimmung(Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. s§. 146. 147.) 218. (Kriegsart.
v. 9. Dez. 1852. Art. 24.) 312.

Bevölkerung in denBundesstaaten,dieFriedensPrä=
senzstärkedes Bundesheereswird auf Ein Proezentder
Bevölkerungnormirt (Verf. Art. 60.) 18. — NachMaaß.
gabe der Bevölkerung sind die Beiträge der einzelnen

1867.

Bevölkerung, (Forts.)
Bundesstaaten zu den Ausgaben aufzubringen(ebend.
Art. 70.) 20. — Bestimmungüber die seemännischeBe=
völkerung(ebend.Art. 53.) 16.— Einziehungund Ver=
theilung der Rekruten nach demVerhältniß der Bevöl=
kerung, Feststellungder letzteren(G. v. 9. Nov. 8. 9.)
133.— Vertheilungder gemeinschaftlichenJoll-Einnahmen
unter die staaten des Jollvereins nachMaaßgabe der
Bevölkerung, der stand derselbenwird alle drei Jahre
ausgemittelt(Vertr. v. 8. Juli Art. 11.) 98.

Bevollmächtigte zumBundesrathkannjedesMitglied
desBundes so viel ernennen,wie es stimmen hat (Verf.
Art. 7.) 5. — Ernennungderselben(Bek. v. 10. Aug.)
26. (Bek. v. 4. u. 23. sept.) 40. — Bevollmächtigte
zumBundesrath desJollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 8.
s. 2.) 93.

Beweisaufnahme in denzurKonsular=Jurisdiktion ge=
hörigen Civilprozessen(G. v. 29. Juni 65. ss. 27. 28.)
149. — desgl.in Untersuchungssachen(ebend.8§.49. 54.)
153.
BeweisaufnahmeinmilitairgerichtlichenUntersuchungen

(Mil. str. G. O. v. 1845. s§s.198. 199.) 269.

Beweiskraft der AussagenderVorgesetztenundWacht=
mannschaftenin UntersuchungengegenMilitairpersonen
(Mil. str. G. O. v. 1845. §ss.108. 109. 201.) 252.
— DieseBestimmungenfindenauf Untersuchungengegen
MilitairbeamtekeineAnwendung(ebend.§.217.) 272.
— Beweiskraftder von denuntersuchungsführendenOffi=
zierenaufgenommenenVerhandlungen(ebend.§.81.) 247.

Bier, Besteuerungdes Biers im Bundesgebiete(Verf.
Art. 35. 38.) 10. — Besteuerungdes Biers in den
staaten des Zollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. 5.
Nr. I. II. 8§. 2. 5. 7.) 86. (schlußprotokollv. 8. Juli
Nr. 5. u. Anl. B. Nr. II.) 108. 118. — Etat derUeber=
gangsabgabenvon Bier (G. v. 30. Okt. 1. Nr. 5.) 169.

v. Bismarck=schönhausen(Graf), Ernennungdes=
selben zum Bundeskanzler des NorddeutschenBundes
(A. E. v. 14. Juli) 23.

Bodmerei, BefugnißderBundeskonsulnzurMitwirkung
bei Bodmereigeschäften(G. v. 8. Nov. F. 37.) 143.

Bootsmann, Rangverhältnißdesselbenbei der Marine
(Mil.str. G.B. v. 1845.Beil.A. Nr.1.a.)284.

Botschafter, s. Gesandte.

Brake, Hafenort,s. Oldenburg.

Brandstiftung, FeststellungdesThatbestandesin mili=
tairgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str. G. B. Beilage
B. ss. 34. 35.) 295.

Brannt=



Branntwein, Besteuerungdesselbenim Bundesgebiet
(Verf. Art. 35. 38.) 10. — Besteuerungdes Brannt=
weins in den staaten desZollvereins (Vertr. v. s. Juli
Art. 5. Nr. I. II. s§. 2. 4. dj s. 7.) 86. (schlußprot.
v. s. Juli Nr. 5. u. Anl. B. Nr. III.) 108. 120.

Etat derBranntweinsteuerPro 1868.(G. v. 30.Okt.
1. A 12

Braumalzsteuer, Etat derselbenpro 1868. (G. v.
30. Okt. 1. Nr. 5.) 169.

Braunschweig (Herzogthum),gehörtzumBundesgebiet
(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath zwei stim=
men (ebend.Art. 6.) 5. — ebenso viel im Bundesrath
des Zollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. s. s. 1.) 92.

Bremen (freie Hansestadt),gehört zumBundesgebiet
(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath einestimme
(ebend.Art. 6.) 5.

Bremen bleibt als Freihafenvorläufig außerhalbder
gemeinschaftlichenJollgrenze (Verf. Art. 34.) 10. —
Die Art. 3—5. 10—20. u. 22. des Jollvereinsver=
trages finden auf Bremen keineAnwendung (Vertr. v.
8. Juli Art. 6. Nr. 1. e.) 91. — Bremen führt im
Bundesrath desZollvereins einestimme (ebend.Art. s.
s. 1.) 93.

Organisation des Post= und Telegraphenwesensin
Bremen (Allerh. Präs. Erl. v. 18. Dez. Nr. 2—4.) 328.

s. auchHansestädte.

Brennmaterialien, Erhebung einer Kommunalabgabe
von denselbenin denstaaten desZollvereins (Vertr. v.
8. Juli Art. 5. Nr. II. §. 7.) 90.

Briefcouverts (Franko=Couverts),Verkauf derselben
seitens der Postanstalten(G. v. 4. Nov. §. 9.) 78. —
strafe für dieBenutzunggestempelterBriefcouverts nach
Entwerthung derselben(G. v. 2. Nov. §F.30. Nr. 4;
ss. 33. 34.) 68.

Briefe, Beförderungderselben(G. v. 2. Nov. srs.2—4.
15.) 61. — Garantie derPostverwaltungfür Briefe mit
deklarirtemWerth (ebend.§. 6.) 63. — strafbestimmun=
gen für die unbefugteBeförderung von Briefen (ebend.
s. 27. 30.Nr. 1.u.5.)67.— PortofürBriefe(G.
v. 4. Nov.ss. 1. 3. s.) 75.

Briefgeheimniß, Unverletzlichkeitdesselben(G. v. 2. Nov.
s. 58.) 74.

Briefporto, Bestimmungenüber den Betrag desselben
(G. v. 4. Nov. s#s.1. 3. s.) 75.

Briefträger, BefreiungderselbenvonChaussee-,Brücken.,
Damm- und Fährgeld 2c. (G. v. 2. Nov. F. 16.)
65. — Anzeigen derselbenauf ihren Diensteid (ebend.
s. 54.) 72.

1867. 7

Brigadekommandeur, Einleitung der Untersuchung
gegeneinen Brigadekommandeur(Mil. str. G. O. v.
1845. s. 103.) 251. — s. General.

Brodlieferung für die Truppen desBundesheeres(V. v.
7. Nov. F. 1. Nr. 3. u. Beil. B.) 126. 128.

Brückenbeamte, Verpflichtungderselben,den ankom=
mendenosten schleunigstdie schlagbäume zu öffnen
(G. v. 2. Nov. s. 23.) 66. ·

Brückengeld, BefreiungderPosten,Kuriere,Estafetten,
Postbotenund Briefträger von Entrichtung des Brücken=
geldes(G. v. 2. Nov. s. 16.) 65.

Erhebuug des Brückengeldesin den staaten des
Zollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. 22. 25.) 103. — Das
Brückengeldverbleibt denbetreffendenstaatsregierungen
(ebend.Art. 10. Nr. 3.) 97.

Bund (NorddeutscherBund), Errichtungund Verfassung
desselben(Bubl. v. 26. Juli) 1—23. — Gebietdesselben
(Verf. Art. 1.) 2. — Aufsicht und Gesetzgebungdes
Bundes (ebend.Art. 2—5.) 2. — BVölkerrechtlicheVer=
tretung desselben (ebend. Art. 11.) 7. — soll= und
Handelswesendes Bundes (ebend.Art. 33. ff.) 10. —
EinnahmenundAusgabendesselben(ebend.Art. 69—73.)
20. — strafbare UnternehmungengegendenBund (ebend.
Art. 74. 75.) 21.

Verhältniß des NorddeutschenBundes zu den süd=
deutschenstaaten (Verf. Art. 79.) 22.

Vertrag zwischendemNorddeutschenBunde, Bayern,
Württemberg,Badenund Hessen,die Fortdauer desZoll=
und Handelsvereinsbetreffend(v. s. Juli) 81—124.—
Die Ratifikation des Vertrages erfolgt für den Nord=
deutschenBund durch das Mräsidium desselben(ebend.
schlußsatz)112. .

Pflichten der Bundeskonsuln in Beziehung auf den
Bund (G. v. 8. Nov. 88. 1. 4.) 137.

Bundesangehörige, allgemeineRechtederselben(Verf.
Art. 3.) 3. — Recht der Freizügigkeit(G. v. 1. Nov.
88. 1. ff.) 55. — Nachweis der Bundesangehörigkeit
(ebend.s. 2.) 55.

Rechte und flichten der Bundeskonsuln gegen
Bundesangehörigeim Auslande (G. v. 8. Nov. 88. 1.
12. ff.) 137.

Bundesanleihen, allgemeineBestimmungdarüber(Verf.
Art. 73.) 21. — Anleihe von 10 Millionen Thaler
zur Erweiterung der Kriegsmarine und zur Herstellung
der Küstenvertheidigung(G. v. 9. Nov. 8§s.1—7.) 157.

Bundesbeamte, Ernennung,VereidigungundEntlassung
derselben(Verf. Art. 18.) 8. — Diensteid derselben(V.
v. 3. Dez.) 327—328.

Ver=



Bundesbeamte, (Forts.)
Verhältniß der Bundesbeamten,wenn sie als Mit=

gliederdesReichstagesgewähltwerden(Verf. Art. 21.) 8.
Beiordnung von Bundesbeamtenan die Zoll. und

steuerämter der Bundesstaaten(Verf. Art. 36.) 11.
strafe für die Beleidigung der Bundesbeamten

(Verf. Art. 74.) 21.
Als Bundesbeamtefungiren die Beamten derPost=

und Telegraphenverwaltung(Verf. Art. 50.) 14. —
desgl. die Beamten der Marine (ebend.Art. 53.) 16.

s. auchBeamte.

Bundesbehörden, strafe für dieBeleidigungderselben
(Verf. Art. 74.) 21.

Anordnungen der Bundesbehördenüber die Be=
nutzungder Eisenbahnenzur Vertheidigung desBundes=
gebietes(Verf. Art. 47.) 14.

Die Ober=Postdirektionen,Ober=Postämterund Post=
anstalten,so wie die Telegraphen=Direktionenund Tele=
graphen=stationenerhalten die Eigenschaftvon Bundes=
behörden(Allerh. Präs. Erl. v. 18. Dez. Nr. 4.) 328.

Bundesfeldherr, ist seine Majestät der König von
Preußen (Verf. Art. 63.) 19. — Befugnisse desselben
(ebend.Art. s—19. 62—65. 68.) 6. — Die Einberufung
der Reserve,Landwehr und seewehr erfolgt auf Befehl
des Bundesfeldherrn(G. v. 9. Nov. 8. 8.) 133.— Der
Bundesfeldherr bestimmtfür jedes Jahr die Jahl der
einzustellendenRekruten(ebend.§. 9.) 133. — Der Land=
sturm tritt nur auf Befehl desBundesfeldherrnzusammen
(ebend.§. 16.) 135. — Bestimmungendesselbenüber die
allmälige Herabsetzungder Dienstverpflichtungen(ebend.
s. 18.)136.

Bundesfinanzen (Verf.Art. 69—73.) 20.

Bundesflagge, s.Flagge.

Bundesfürsten, Rechte derselbenin Bezug auf die
ihrem Lande angehörendenTruppentheile(Verf. Art. 66.
63. 64.) 20.

Bundesgebiet, Umfangdesselben(Verf. Art. 1.) 2. —
Das Bundesgebietbildet einJoll. und Handelsgebietmit
gemeinschaftlicherZollgrenze(ebend.Art. 33.) 10.— Anord=
nungen zur sicherheit und Vertheidigung des Bundes=
gebiets(ebend.Art. 41. 47. 68.) 12. — Anlage von
FestungeninnerhalbdesBundesgebiets(ebend.Art. 65.)19.

Zu Reisen und zumAufenthalt im Bundesgebietist
ein Reisepapiernicht erforderlich(G. v. 12. Okt. 88. 1.
2. 10.) 33.

Einführung derPreußischenMilitairgesetzeim ganzen
Bundesgebiete(V. v. 7. Nov.) 125—130. — Einfüh=
rung der Militairstrafgesetze(V. v. 29. Dez.) 185—316.

1867.

Bundesgesandte, Beglaubigungderselbendurchdas
Bundes- Präsidium (Verf. Art. 11.) 7.

Befugniß der Bundesgesandtenzur Ertheilung von
„Dässenan BundesangehörigezumEintritt in das Bun=
desgebiet(G. v. 12. Okt. §. 6. Nr. 1; §s.8.) 34.

Bundesgesetzblatt, VerkündungderBundesgesetzedurch
das Bundesgesetzblatt(Verf. Art. 2.) 3. (G. v. s. Nov.
§. 24.) 142. — Einführung desselben(V. v. 26. Juli) 24.

Bundesgesetze, gehenden Landesgesetzenvor (Verf.
Art. 2.) 3. — Was zu einemBundesgesetzeerforderlich
ist (ebend.Art. 5. 37. 78.) 4. — Ausfertigung und
Verkündungder Bundesgesetze(ebend.Art. 2. 17.) 3.
— Verkündung derselbendurch das Bundesgesetzblatt
(V. v. 26. Juli §. 1.) 24. — VerbindlicheKraft der=
selben(Verf. Art. 2.) 3. — insbesonderein denJuris=
diktionsbezirkenderBundeskonsuln(G. v. 8. Nov. s. 24.)
142. — Vorschläge zu Bundesgesetzen(Verf. Art. 5.
23.) 4.

Bundesgesetzgebung (Verf.Art. 2—5.) 2. — Gegen=
ständederselben(ebend.Art. 4. 35. 41. 48. 60. 73. 75.
76. 78. 79.) 3.

Bundeshaushalts=Etat, Bestimmungenüberdie An=
fertigung und Feststellungdesselben(Verf. Art. 69. 71.)
20. — Etat für das Jahr 1867. (G. v. 4. Nov.) 59.
—desgl. für das Jahr 1868 (G. v. 30. Okt.) 161 bis
175.

Bundesheer (Landheer,Landmacht,Bundestruppen),die
gesammteLandmachtdesBundes stehtunterdemBefehle
sr. Majestät des Königs von Preußen (Verf. Art. 63.
64.) 19.

Bildung eines dauerndenAusschussesim Bundes=
rath für das Landheer(Verf. Art. 8. Nr. I.) 6. (G. v.
9. Nov. §. 9.) 133.

Verpflichtung der Bundesangehörigenzum Dienste
im Bundesheer (Verf. Art. 57. 59. 53.) 17. (G. v.
9. Nov. s§. 1. 5—12. 14.) 131.

Organisation und Eintheilung des Bundesheeres
(Verf. Art. 63.) 19. (G. v. 9. Nov. §§. 2—5.) 131.—
Feststellungder Friedens=Präsenzstärke(Verf. Art. 60.)
18. — Beiträge zur BestreitungdesAufwandesfür das
Heer (ebend.Art. 62.) 18. — Etat für das Bundesheer
(ebend.Art. 71.) 21.

Bundes=Indigenat, s. Indigenat.
Bundeskanzler, Ernennung,RechteundVerantwortlich=
keit desselben(Verf. Art. 15. 17. 23.) 7.

Ernennung des Grafen vonBismarck- schönhausen
zum Bundeskanzler(A. E. v. 14. Juli) 23.

Die Herausgabedes Bundesgesetzblatteserfolgt im
Büreau des Bundeskanzlers(V. v. 26. Juli §. 3.) 24.

Das



Bundeskanzler, (Forts.)
Das Bundeskanzler=Amtstehtunter der Leitung des

Bundeskanzlers(Allerh. Präs. Erl. v. 12. Aug.) 29. —
ebenso dieVerwaltung desPost- undTelegraphenwesens
des Bundes (Allerh. Präs. Erl. v. 18. Dez. Nr. 1.) 328.

Die Bundeskonsulnsind der Aufsicht des Bundes=
kanzlersunterworfen(G. v. 8. Nov. s§. 3. 7. s. 11.)
137.—Nähere BestimmungenüberdieKompetenzdesselben
in Konsular Angelegenheiten(ebend.s§. 13. 20. 23. 24.
31. 38.) 140. (G. v. 29. Juni 65. s#s.4. 5. 14. 17.
19. 60.) 145.

Bundeskanzler=Amt, Errichtungdesselben(Allerh.Präf.
Erl. v. 12. Aug.) 29. — Ernennung des Wirkl. Geh.
Ober=RegierungsrathsundMinisterial=DirektorsDelbrück
zumPräsidentendesBundeskanzler=Amts(Allerh. Präf.
Erl. v. 12. Aug.) 29.

Das General=PostamtdesNorddeutschenBundes und
dieGeneral-Direktion derTelegraphendesNorddeutschen
Bundes bilden die I. und II. Abtheilung des Bundes=
kanzlerAmts (Allerh. Präs. Erl. v. 18. Dez.Nr. 1.) 328.

Ausgaben für das Bundeskanzler-Amt pro 1867.
(G. v. 4. Nov. §. I.) 59. — Etat für 1868. (G. v.
30. Okt. I. Nr. 1.) 164.

Bundeskasse, Einnahmenderselben(Verf.Art. 38. 39.
37. Nr. 4; Art. 49. 52. 62. 67. 69—73.) 11. — Aus=
gaben,welchedaraus zu bestreitensind (ebend.Art. 53.
62. 65. 69—71.) 16.

Die Verjährung von schuldverschreibungenderBun=
desanleiheerfolgt zu Gunsten der Bundeskasse(G. v.
9. Nov. §. 5.) 158. — Die Ausgabe der schatzanwei=
sungenwird durchdieBundeskassebewirkt (ebend.§. s.)
159.

Bundeskonsulate, die Anordnunggemeinsamerkonfu=
larischerVertretung ist sache desBundes (Verf. Art. 4.
Nr. 7.) 4. — das NorddeutscheKonsulatwesenstehtunter
der Aufsicht des Bundes=Präsidiums, Organisation der
Bundeskonsulate(Verf. Art. 56.) 17. — Nähere Be=
stimmungenüber die Organisation der Bundeskonsulate
(G. v. s. Nov.) 137—156.

Etat für die Bundeskonsulatepro 1868. (G. v.
30. Okt. Etat I. Nr. 4; II. Nr. 1.) 164. 167.

Bundeskonsuln, Anstellungund Funktionenderselben
(Verf. Art. 56.) 17.

Befugniß derselbenzur Ertheilung von Pässen an
BundesangehörigezumEintritt in das Bundesgebiet(G.
v. 12. Okt. §s.6. Nr. 1; §. 8.) 34. —desgl. zur Aus=
stellungvon Attestenüber das Recht eines Kauffahrtei=
schiffes, die Bundesflagge zu führen (G. v. 25. Okt.
s. 16.) 38.
Bundes Gesetzbl. Jahrg. 1867.

Bundeskonfuln, (Forts.)
Verpflichtung derselben,den Angehörigender Zoll=

vereinsstaatenmit Rath und That beizustehen(Vertr. v.
8. Juli Art. 28.) 105.

Beruf und amtliche stellung der Bundeskonsuln
(G. v. 8. Nov. s§. 1—11.) 137.— RechteundMflichten
derselben(ebend.s§. 12—38.) 139. — Gerichtsbarkeit
derselben(G. v. 8. Nov. §ss.22 —24.) 142. (G. v.
29. Juni 65.) 144—156. — s. auchKonsuln.

Bundeskriegshäfen sind der Kieler= und der Jade=
Hafen (Verf. Art. 53.) 16.

Bundeskriegswesen, allgemeineBestimmungendarüber
(Verf. Art. 57—68.) 17.

Bundesmarine, s. Kriegsmarine, Handelsmarine.

Bundespflichten, Erfüllungderselben(Verf.Art. 19.) 8.
Bundes=Präsidium (Verf.Art. 11—19.) 7. — Das
Präsidium stehtderKronePreußen zu(ebend.Art. 11.) 7.
— Rechteund Pflichten desselbenin Beziehung auf den
Bundesrath und dessenMitglieder (ebend.Art. 5. 7. 8.
10.15.37.) 4. —desgleichenin Beziehungauf denReichs=
tag (ebend.Art. 16. 24.) 7. — ferner in Betreff der
Post=und Telegraphenverwaltung(ebend.Art. 50—52.)
14. —ferner in Betreff derBundeskriegsverfassungund
des Militairwesens (ebend.Art. 61.) 18. — sonstige
RechtedesBundes=Präsidiums(ebend.Art. 16—18. 24.
36. 46. 56. 70. 72. 79.) 7.

Verkündungder Anordnungenund Verfügungendes
Bundes- Präsidiums durch das Bundesgesetzblatt(V. v.
26. Juli F. 1.) 24. «

DiirchAnordnungdesBundessPräsidiumskannim
Fall desKrieges, innererUnruhen2c.die Paßpflichtigkeit
vorübergehendeingeführtwerden(G. v. 12. Okt.§.9.) 34.

ErmächtigungdesBundes=Präsidiums,Anordnungen
wegengleichmäßigerBemessungder denEisenbahnenim
Interesseder Post aufzuerlegendenVerpflichtungen zu
treffen(G. v. 2. Nov. §F.5.) 62. —desgl. Vorschriften
über die Benutzung der Posten zu Versendungenund
Reisen zu ertheilen (ebend.§. 57.) 73.

Verhältniß desBundes=Präsidiums zu denstaaten
desJollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 6.) 92. — Rati=
fikationdesJollvertrages durchdas Präsidium desNord=
deutschenBundes (Vertr. v. 8. Juli schlußsatz)112.

Die Bundeskonsuln können ohne Genehmigungdes
Bundes=BPräsidiumswederKonsulatefremderMächte be=
kleiden, nochGeschenkeoder Orden von fremdenRegie=
rungen annehmen(G. v. 8. Nov. s. 5.) 138.

Das Bundes=Präsidium hat dieHöhe und die Zah—
lungstermine der Jinsen von der Bundesanleihe von
10 Millionen Thaler festzusetzen(G. v. 9. Nov. s. 2.) 157.

B Bun=



Bundesrath, 1) des Norddeutschen Bundes. Zu=
sammensetzungund Abstimmungdesselben(Verf. Art. 5.
bis 7.) 4. —DauerndeAusschüssedesBundesraths(ebend.
Art. s.) 6. — RechteundPflichtenderMitglieder desselben
(ebend.Art. 9. 10. 16.) 6. — Berufung desBundesraths,
Vorsitzund Leitung (ebend.Art. 12—14.) 7. — Geschäfte
und Beschlüssedesselben(ebend.Art. 5. 15. 19. 23. 24.
37. 39. 56. 71. 72.76— 78.) 4. — strafe für die Be=
leidigung desBundesraths und der Mitglieder desselben
(ebend.§. 74.) 21.

Einberufung des Bundesraths (V. v. 3. Aug.) 25.
Ernennung der Bevollmächtigtenzum Bundesrathe

(Bek.v. 10. Aug.) 26—28. (Bek. v. 4. u. 23. sept.) 40.
KompetenzdesBundesraths in Konsulats=Angelegen=

heiten (G. v. 8. Nov. ss. s. 23. 38.) 139.
Die Mitglieder desNorddeutschenBundesraths sind

zugleichMitglieder des Jollvereins=Bundesraths(Vertr.
v. s. Juli Art. 8. §. 1.) 92.

Ausgaben für den Bundesrath pro 1867. (G. v.
4. Nov. §. 1.) 59. — Etat pro 1868. (G. v. 30. Okt.
I. Nr. 2.) 164.

2) Bundesrath des Zollvereins, derselbeist
dasOrgan derRegierungenfür dieJollgesetzgebung(Vertr.
v. s. Juli Art. 7.) 92. — Einrichtungund Zuständigkeit
des Bundesraths (ebend. Art. 8. §§s8.1— 12.) 92.
— sonstige Funktionendesselben(ebend.Art. 5. Nr. II.
88. 5 7. u. 8 Art. 6. u. 9. §#§.4. 5. u. 7; Art. 17.
bis 19.) 89. (schlußprot. v. 8. Juli 9. Nr. 1. u. 15.
Nr. 2. c. u. f.) 109. — Die Mitglieder desNorddeutschen
Bundesraths sind zugleichMitglieder des Jollvereins=
Bundesraths (ebend.Art. 8. §. 1.) 92.

Das Präsidium des ZJollvereins=Bundesrathssteht
der Krone Preußen zu (Vertr. v. 8. Juli Art. 8. §. 6.)
94. — Das Präsidium ist in jedemder drei Ausschüsse
vertreten(ebend.Art. 8. §. 3.) 93. — Befugniß dessel=
ben, Handels= und schiffahrtsverträge mit fremden
staaten einzugehen(ebend.Art. 8. §. 6.) 94. — Be.=
fugniß desselben,denBundesrath und das Jollparlament
zu berufen, zu eröffnen, zu vertagen und zu schließen
resp. aufzulösen(ebend.Art. 8. s. 7; Art. 9. 88. 5. u.
7.) 94. — Im Fall der Meinungsverschiedenheitgiebt
die stimme des Präsidiums in gewissenAngelegenheiten
den Ausschlag (ebend.Art. 8. §. 12.) 94. — sonstige
Rechte und Pflichten des Präsidiums (ebend.Art. 6.
s. ss.5. u. 11; Art. 20. u.schluß)92. 112.

Bundes=schuldenverwaltung, Ausfertigung der
schuldverschreibungenzu derBundesanleihevon 10Mil=
lionen Thaler, Verfahren bei Amortisation derselben
(G. v. 9. Nov. s§. 2. u. 6. a. u. c.) 157.

1867.

Bundesschutz für die BundesangehörigendemAuslande
gegenüber(Verf. Art. 3.) 3. — desgl. für denHandel,
für schiffahrt, Flagge 2c. (ebend.Art. 4. Nr. 7.) 4.

Diplomatischerschutzfür dieMitglieder desBundes=
raths (Verf. Art. 10.) 6. — desgl. für die Mitglieder
des Bundesraths des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli
Art. 8. §. 5.) 93.

Bundesstaaten (Bundesglieder),gemeinsamesIndi=
genat2c.(Verf. Art. 3.) 3.— RechtederBundesgliederin
Bezug auf den Bundesrath (Verf. Art. 7. s.) 6. — Er=
hebungund Verwaltung der steuern und Hölle in den
einzelnenBundesstaaten(ebend.Art. 33. 36. 39.) 10.—
Eisenbahnen(Art. 41. 42.) 12. — Dost= und Tele=
graphenverwaltung(ebend.Art. 50. 52.) 15. — schiff=
fahrt (ebend.Art. 53. 54.) 16. — Kosten und Lasten
des Bundeskriegswesens(ebend.Art. 58—60. 62.) 17.
—streitigkeiten zwischenverschiedenenBundesstaaten
(ebend. Art. 76.) 22. — Verfassungsstreitigkeitenin
einemBundesstaate(ebend.Art. 76.) 22. — Beschwer=
den über Justizverweigerung(ebend.Art. 77.) 22. —
ExekutivischeMaaßregeln gegen säumigeBundesglieder
(ebend.Art. 19.) 8.

KompetenzdereinzelnenBundesstaatenin Konsulats=
Angelegenheiten(G. v. s. Nov. s. 3.) 138.

Bundesverfassung (Publ. v. 26. Juli) 1—23. —
strafbare Unternehmungengegendieselbe(Verf. Art. 74.
75.) 21. — Veränderungender Verfassung (ebend.
Art. 78.) 22.

Bündnisse mit fremdenstaatenzuschließen,isteinRecht
des Bundes=Präsidiums (Verf. Art. 11.) 7.

Burg (schleswig), Aufhebung der Eingangsabgabevon
Rindvieh und Hammeln auf der Grenzlinie von Burg
auf Fehmarn bis Höxbro in schleswig (G. v. 23. Okt.)
53. (V. v. 2. Nov.) 54.

Bürgerrecht, ErwerbungdesOrtsbürgerrechtsim Bun=
desgebiet(G. v. 1. Nov. §. 11.) 57.

C.
Certisikate der seeschiffe,Ausstellungderselben(Verf.
Art. 54.) 16. — NähereBestimmungenüber dieAusfer=
tigung der Certifikatefür Kauffahrteischiffe(G. v. 25. Okt.
§§.8—12. 14. 16—18.) 37.— BefugnißderBundes=
konsuln zur Ertheilung von schiffs=Certifikaten(G. v.
8. Nov. §. 37.) 143.

Chaus=



Chausseegeld, BefreiungderPosten,Kuriere,Estafetten,
Dostbotenund Briefträger von EntrichtungdesChaussee=
geldes(G. v. 2. Nov. s. 16.) 65.

Festsetzungund Erhebung desChausseegeldesin den
staaten des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 22.)
103.— insbes. im Königreichsachsenund in den zum
ThüringischenVerein gehörigen Ländern (schlußprot.
v. 8. Juli Nr. 16.) 111. — Das Chausseegeldverbleibt
den betreffendenstaatsregierungen (Vertr. v. s§.Juli
Art. 10. Nr. 3.) 97.

Cider (Obstwein),Besteuerungdesselbenin denstaaten
des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 5. Nr. II. 8§. 2.
u. 7.) 87.

Civilgerichte, Kompetenzderselbenin Untersuchungen
gegenMilitairpersonen(Mil. str. G. O. v. 1845. s5. 3.
4. 6. 8— 15. 39. 40. 51.) 229. — desgl.gegenMili=
tairbeamte(ebend.§. 214.) 271.

Couvertiren an die Dostanstalten,
Portor's(G.v.4.Nov.s.5.)77.

Couverts, s. Briefcouverts.

Berechnungdes

D.
Dammgeld, Befreiungder Posten, Kuriere und Esta=
fetten, Briefträger und Postboten2c.von Entrichtungdes
Dammgeldes(G. v. 2. Nov. s. 16.) 65.

Bestimmungüberdie Erhebung desDammgeldesin
den staaten desJollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. 22.)
103.— Das Dammgeldverbleibtdenbetreffendenstaats=
regierungen(ebend.Art. 10. Nr. 3.) 97.

Darlehn, Bestimmungenüberdie Höheder Zinsen, so
wie über dieHöhe und Art sonstigerVergütungfür Dar=
lehne (G. v. 14. Nov. ss. 1— 5.) 159.

Deckoffiziere der Marine, Rangverhältnissederselben
(Mil. str. G. B. v. 1845. Beilage A. Nr. I. a.) 284.

Defrandation, s. salzabgaben., Post., Porto=
Defraudation.

Degradation einesUnteroffizierszumGemeinen,allge=
meineBestimmungenüber die Anwendung dieserstrafe
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. ss. 14. 17. 38. 40.
bis 42. 61. 82.) 192. (G. v. 15. April 1852. s. 6.)
303. — Verhältniß der Degradation zu anderenmili=
tairischenstrafen (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
s. 65.) 201.

1867. 11

Deklaration des Werthes bei Postsendungen(G. v.
2. Nov. ss. 6. 8— 10.) 63. 6

VBorto für Postsendungenmit deklarirtemWerthe
(G. v. 4. Nov. F. 3.) 76.

Delbrück (Wirkl. Geh.Ober=Regierungs=Rathund Mi.=
nisterial-Direktor), wird zum Präsidenten des Bundes=
kanzler=Amtesernannt(Allerh. Präs. Erl. v. 12. Aug.) 29.

Denunziant, die Vereidigung desselbenin Untersuchungen
gegenMilitairpersonen wegenBeleidigung ist unzulässig
(Mil. str. G. O. v. 1845. §. 230.) 274. — Verneh=
mung und Bannachrichtigungdesselben(ebend.§#§.231.
234.) 274. — Tragung derKosten(ebend.8§.238. 240.)
275. — UntersuchungwegenfalscherDenunziation(ebend.
s. 241.) 275.

Denunzianten=Antheil in denstaaten desJollvereins
(Vertr. v. 8. Juli Art. 10. Nr. 4.) 97.

Desertion derMilitairpersonen,Begriffundstrafe (Mil.
str. G. B. v. 1845. Th. I. 8§.91— 109.) 207. (Kriegs=
Art. v. 9. Dez. 1852. Art. 6—8.) 309. (Mil. str.
G. O. §. 191.) 268. — strafe derHülfeleistungund
unterlassenenAnzeige (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
ss. 110. 111.) 211. (Kriegsart.v. 9. Dez. 1852. Art. 9.)
309. — Gegen abwesendeDerserteureist statt derVer=
mögens-Konfiskationauf Geldbußevon50— 1000Thaler
zu erkennen(G. v. 11. März 1850. sF.1.) 301. — Eine
Verjährung findet bei dem Verbrechender Desertion
nicht statt(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 73.) 203.

UntersuchungenwegenDesertion beurlaubterMili=
tairpersonengehörenzur Kompetenzder Militairgerichte
(Mil. str. G. O. v. 1845. s. 6. Nr. 2.) 230. — Ver=
haftungdesAngeschuldigten(ebend.§. 99.) 251. — Kon=
tumazialverfahren gegen abwesendeDeserteure (ebend.
§§. 242—.259.) 275. — Bestätigung des Erkenntnisses
(ebend.§. 154. Anmerk. Nr. 3. lit. b.) 260. — Kosten
und baareAuslagen in dergleichenUntersuchungen(ebend.
s. 286.) 282.

flichten derBundeskonsuln,wennMannschaftenvon
den schiffen der Kriegs= oder Handelsmarine desertiren
(G. v. s. Nov. s#.28. 34.) 142.

Diäten, s. Besoldung.
Diebstahl, Bestrafungder MilitairpersonenwegenDieb=
stahls (G. v. 15. April 1852. 8s. 13. 14.) 304. (Kriegs=
Art. v. 9. Dez. 1852. Art. 45. 47.) 315. — Verhaftung
des Angeschuldigten(Mil. str. G. O. v. 1845. F. 99.)
251. —Feststellung desThatbestandes(ebend.Beilage B.
ss. 25—30.) 294.

Dienst, BestrafungmilitairischerVerbrechen,die beiAus=
übung des Dienstes begangenwerden (Mil. str. G. B.
v. 1845. Th. I. §. 74. Nr. 2.) 203.

B= Dienst=
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Dienstauszeichnungfür Offiziere,Unteroffiziereund
Gemeine, Verlust derselbenin Folge begangenerVer—
brechen(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. 88. 36. 37.)
195.

Dienstbefehl, s. Befehl.
Dienstbriefe, Porto für Dienstbriefe(G. v. 4. Nov.
s. 1.) 75.

Diensteid, der unmittelbarenBundesbeamten(Verf.
Art. 18.) 8. (V. v. 3. Dez.) 327.

DiensteidderPost- undTelegraphen=Beamten(Verf.
Art. 50.) 14. — Glaubwürdigkeitder Anzeigen, welche
Briefträger oder Postboten über die von ihnen ge=
schehenenBestellungenauf ihren Diensteidmachen(G. v.
2. Nov. F. 54.) 72. ·

DiensteidderMarine=Offiziere,BeamtenundMann=
schaften(Verf. Art. 53.) 16.

DiensteidderBundeskonsuln(G. v. 8. Nov. Ks.4.)
138. (G. v. 29. Juni 1865. s. 7.) 145.

Die nicht erfolgteAbleistung desDiensteidesist bei
den von Militairpersonen begangenenVerbrechen kein
Grund zur Aufhebung oderMilderung derstrafe (Mil.
str. G. B. v. 1845. Th. J. 8. 72.) 203.

s. auch Eid, Vereidigung.

Dienstentlassung der Bundeskonsuln(G. v. s. Nov.
s. s.) 139. (G. v. 29. Juni 1865. s. 6.) 145.

DienstentlassungbeiOffizierenals strafe (Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. ss§. 47. 61.) 197.

Dienstgewalt, s. Gewalt.
Dienstzeit, BestimmungenüberdieDienstzeitderMili=
tairpersonen(Verf. Art. 59. 61.) 18. — Dienstzeitim
stehendenHeere(G. v. 9. Nov. ss. 6. 11.) 132. — in
der Landwehr (ebend.§. 7.) 132. — in der Marine
(ebend.§. 13. Nr. 3.) 134. — AllgemeineBestimmungen
(ebend.§§. 14. 18.) 135.

Die Zeit einer erlittenen Festungsstrafewird als
Dienstzeit im stehendenHeerenichtangerechnet(Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. s. 7.) 191. — in wie fern der
Festungsarrest(ebend.§. 11.) 191.

Diplomatischer schutzfür die Mitglieder desBundes=
raths (Verf. Art. 10.) 6. — desgl. für den Bundes=
rath desJollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. s. s. 5.) 93.

Direktivbehörden desJollvereins (Vertr. v. 8. Juli
Art. 17. 20.) 101. (schlußprot. v. 8. Juli Nr. 14. 15.)
110.

Dispache, Befugnißder Bundeskonsuln,in Fällen der
großenHaverei dieDispache aufzumachen(G. v. s. Nov.
§. 36.) 143.

Disziplinarstrafen, AnwendungderselbenbeiMilitair=
personen(Mil. str. G. B. v. 1845.Th. I. s. 76.) 204.

1867.

Disziplinarverfahren gegenMitgliederdes Reichs=
tages (Verf. Art. 30.) 9. — desgl. gegenMitglieder des
Zollparlaments (Vertr. v. 8. Juli Art. 9. §. 12.) 97.

Disziplinarvergehen derMilitairpersonen,Bestrafung
derselben(Mil.str. G.B. v. 1845.Einl.§.3.)188.
(ebend.Th. I. §. 30.) 194.

Divisionsgerichte, Jusammensetzungund Kompetenz
derselben(Mil. str. G. O. v. 1845.F.22.Nr.2)
s. 23.26.28.)235.

Divisionskommandeur, als Gerichtsherrin militair=
gerichtlichenUntersuchungen(Mil. str. G. O. v. 1845.
§. 23.) 235. — BestätigungdesErkenntnissesdurchden
Divisionskommandeur(ebend.§. 154. Anmerk.Nr. 7;
s§. 160. 163. 164.) 261. — s. General.

Dollmetscher, Zuziehungund Vereidigungderselbenin
militairgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str. G. O. v.
1845. §. 96.) 250.

Duell, s. Iweikampf.
Durchgangsabgaben in den staaten des ZJollvereins
(Vertr. v. 8. Juli Art. 3. s. 1; Art. 4. und 5. Nr. II.
s. 1.) 83.

E.

Ehe, BefugnißderBundeskonsulnzu Eheschließungenim
Auslande (G. v. 8. Nov. 8. 13.) 140.

Ehre, mit dem Verlust der bürgerlichenEhre ist beiMi=
litairpersonen die Ausstoßung aus demsoldatenstande
verbunden(G. v. 15. April 1852. F. 3.) 302.

Ehrengerichte, Einführungder PreußischenVerordnung
vom 20. Juli 1843. über dieEhrengerichtein denstaa=
ten des NorddeutschenBundes (Verf. Art. 61.) 18.

Zuständigkeitderselbenbei Beleidigungen(Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. §. 173.) 224.

Ehrenrechte, Verlust derselbenbei Militairpersonen
wegenbegangenerVerbrechen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. §§. 43. 44.) 197. — Folgen, wenn gegeneine
Person des soldatenstandesauf zeitigeUntersagungder
Ausübung der bürgerlichenEhrenrechteerkanntist (G. v.
15. April 1852. ss. 5. 6.) 303.

Ehrenzeichen der Militairpersonen, Verlust derselbenin
Folge begangenerVerbrechen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. 88§.36—38. 43. Nr. 2.) 195. — Einholung der
EntscheidungdesKönigs (Mil. str. G. O. s. 192.) 268.

Eid,



Eid, Befugniß der Bundeskonsuln zur Abnahme von
Zeugeneiden(G. v. 8. Nov. 5. 20.) 141.

Eid desuntersuchungsführendenOffiziersbeiMilitair=
gerichten(Mil. str. G. O. v. 1845. §.80.) 247. —Eid der
Mitglieder des Kriegsgerichtsund desspruchgerichtsin
Untersuchungengegen Militairbeamte (ebend.§§. 129.
220.) 255.

s. auchDiensteid, Fahneneid, Vereidigung.

Eigenthum, BeschädigungfremdenEigenthumsim Kriege
(Mil.str.G.B. v.1845.Th.I. s.150.)219.

Eingangsabgaben, Aufhebungder Eingangsabgabe
von Rindvieh und Hammeln auf der Grenzlinie von
Burg auf Fehmarn bis Höxbro in schleswig (G. v.
23. Okt.) 53. (V. v. 2. Nov.) 54.

ErhebungderEingangsabgabenin denstaaten des
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 3 ss. 1. u. 7.
schlußsatz)Art. 5. Nr. 1) Art. 19. 20.) 83. — Ver=
theilung derselben(ebend. Art. 10. 11.) 97. — Er=
hebungs=und Verwaltungskosten(ebend.Art. 11. Nr. 3)
Art. 16. 19. 20.) 98.

Etat der Eingangs= und Ausgangs=Abgabenpro
1868. (G. v. 30. Okt. I. Nr. 1.) 169.

Einnahmen des Bundes, aus den söllen und Ver=
brauchsabgaben(Verf. Art. 38. 39.) 11. — aus dem
Post- und Telegraphenwesen(ebend.Art. 49.) 14. —
Veranschlagungund VerrechnungderEinnahmen (ebend.
Art. 69. 70. 72.) 20.

Einnahmen des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli

Art. 10—16.) 97. — Abrechnungund Vertheilung der=
selben(ebend.Art. 17.) 101.

Einquartierung der Militairpersonen(Verf. Art. 61.)
18. — Einführung der PreußischenGesetzeüber das
Einquartierungswesen(V. v. 7. Nov. K. 1.) 125.

Einschließung, Umwandlungderselbenin eine mili=
tairischeFreiheitsstrafe(G.v.15.April1852.s.7) 303.

Einzahlungen bei denPostanstalten,Ermächtigungdes
Bundes=Präsidiums,dieBedingungenund Gebührenfür
baare Einzahlungenzu bestimmen(G. v. 2. Nov. §. 57.
Nr. 3.) 73.

Einzugsgeld, die Erhebungdesselbenvon neuanziehen=
den Personen in den Bundesstaaten ist nicht zulässig
(G.v.1.Nov.. 9.)57.

Eisen, zollfreieAblassung von Roheisen und Brucheisen
in den staaten des Jollvereins (schlußprot. v. 8. Juli
Nr. 2. und 11. Anlage A. u. C.) 107. 113. 123.
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Eisenbahnen, die Bestimmungenüber das Eisenbahn=
wesenim BundesgebietunterliegenderAufsicht und Ge=
setzzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 8.) 4. —
Bildung einesdauerndenAusschussesim Bundesrathefür
Eisenbahnen2c. (ebend.Art. 8. Nr. 5.) 6. — Nähere
Anordnungen über die Anlegung, Benutzung und Ver=
waltung der Eisenbahnenim Gebiet des Norddeutschen
Bundes (ebend. Art. 41—47.) 12.

Verpflichtungender Eisenbahnenim Interesseder
Postverwaltung (G. v. 2. Nov. s. 5.) 62.

Empfehlungskarten, s. Karten.

Entfernung aus dem Offizierstande,Anwendungund
Folgen dieserstrafe (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
s. 45.46.55.60.)197.

BestrafungderMilitairpersonen für unerlaubteEnt=
fernung(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. 8§.164. 165.
§. 92. Anmerk.II; §#§.97. 112.) 222. (Kriegsart. v.
9. Dez. 1852. Art. 38.) 314.

Entlafsung aus demsoldatenstandewegenstrafbarer
Handlungen (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 57.)
199.(G.v. 15.April1852.s.5.)303.

Entlassungder Militairbeamten aus ihrem Dienst=
verhältnisse(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §s.86.)
205.

Entlassungder Offiziere (Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. §. 47.) 197.

s. auchDienstentlassung.

Entschädigung, s. Besoldung.

Entweichung, s. Desertion.

Epidemien, s. Krankheiten.

Ersindungspatente, die Bestimmungendarüberunter=
liegen in den Norddeutschenstaaten der Aufsicht und
Gesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 5.) 4.

Ertheilung von Erfindungspatentenin den staaten
des Jollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 21.) 103.

Erhebung derZölle undVerbrauchssteuernin denstaa=
ten des NorddeutschenBundes (Verf. Art. 36.) 10. —
Kosten der Erhebung (ebend.Art. 38. Nr. 2.) 11.

Erhebung der sölle und steuern in den staaten
des Jollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 4. 5. 10. 19.
bis 25.) 85. — Erhebungskosten(ebend.Art. 11. Nr. 3;
Art. 16.) 98.

Erkenntnisse, die Bestimmungenüber die wechselseitige
Vollstreckungvon ErkenntnissenderGerichtein Civilsachen
unterliegen der Aufsicht und Gesetzgebungdes Bundes
(Verf.Art.4. Nr.11.)4.

Er=



Erkenntnisse,(Forts.)
Erkenntnisseder Konsuln in Civilprozessenund in

strafsachen(G. v. 29. Juni 1865. 8§. 22. 33. 46. 47.)
148.

Erkenntnisseder Kriegsgerichte, Abfassung, Bestä=
tigung, Bublikation und Vollstreckungderselben(Mil.
str. G. O. v. 1845. 88. 142—195.) 258. — Erkennt=
nisseder standgerichte (ebend.8§§.204—210.) 270.—
Erkenntnisseder InstanzengerichtegegenMilitairbeamte
(ebend.§§. 222 —228.) 272. — Erkenntnissegegenab=
wesendeDeserteure(ebend.§. 255.) 277. — Arfechtung

268.) 278. — Kostenfür dieAbfassungundAusfertigung
des Erkenntnisses(KostentaxeNr. 5. u. 6.) 298.

Erpressung, strafe gegenMilitairpersonen für Erpres=
sungen im Kriege (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
88. 151. 152.) 219. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852.
Art. 25.) 312.

Essig, Besteuerungdesselbenin den staaten desZollver=
eins(Vertr. v. 8. Juli Art. 5. Nr. I. II. §. 4. d. und
s. 7.) 86.

Estafetten, Beförderungenvon Briefen und sachen
durchEstafetten(G. v. 2. Nov. sF. 6. 10. 16—19. 21.
57.Nr.3.)63.

Etat desBundes, Feststellungdesselben(Verf. Art. 69.
71.62.)20.—EtatfürdasJahr1868.(G.v.30.Okt.)
161—175.

Erat derMilitair=Verwaltung für das Jahr 1868.
(V. v. 21. Nov.) 176—184.

Excesse untersoldaten, Bestrafungderselben(Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. §. 177.) 225.

Exekution gegenMitgliederdesBundes(Verf.Art. 19.)s.
Vollstreckungder Exekution gegen Dosthaltereien

(G. v. 2. Nov. F. 20.) 66.

Befugniß der Postanstalten, unbezahlt gebliebenes
Personengeld,Porto undsonstigePostgebührenexekutivisch
einzuziehen(G. v. 2. Nov. F. 25.) 67.

Expresse, BeförderungvonBriefen undZeitungendurch
expresseBoten oderFuhren(G. v. 2. Nov. 88.3. 57.
Nr.3.)62.

Expropriationsrecht der Eisenbahnen
gebiet (Verf. Art. 41.) 12.

Extrapost, Beförderungder Reisendenmit Extrapost,
Bestimmungdes Postgeldes(G. v. 2. Nov. §ss.11. 57.
Nr. 5.) 64. — VorrechtederExtraposten(ebend.s#§.19.
21.) 66.

im Bundes=

1867.

F.
Fabrikanten, Bestimmungenüber denGewerbebetriebder=
selbenin denstaaten des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli
Vrt.26.)105.(schlußprot.v. s.Juli Nr.17.u.An.
lageA.) 111. 113.

Art. v. 9. Dez. 1852. Art. 5.) 309.

Fahneneid derOffiziereundsoldatenderBundestruppen,
Ableistung desselben(Verf. Art. 64.) 19.

Fährgeld, BefreiungderPosten,KuriereundEstafetten,
Briefträger undPostbotenvon EntrichtungdesFährgeldes
(G. v. 2.Nov. F. 16.)65. «

ErhebungderFährgelderindenstaatendesZolls
vereins(Vertr. v. 8. Juli Art. 22. 25.) 103.—Die Fähr=
gelderverbleibendenbetreffendenstaatsregierungen(ebend.
Art. 10. Nr. 3.) 97.

Fahrlässigkeit, strafbestimmungengegenMilitairper=
sonenfür die aus FahrlässigkeitbegangenenVerbrechen
und Milichtverletzungen(Mil. str. G. B. v. 1845. Th.1.
ss. 189—191.) 227.

Fährleute, Verpflichtungderselben,die Ueberfahrtder
Posten unverzüglich zu bewirken (G. v. 2. Nov.
s.23.)66.

Fahrzeuge, Bestimmungüber die Befugniß der kleinen
Fahrzeuge(Küstenfahrer2c.),die Bundesflaggezu führen
(G. v. 12. Okt. §. 17.) 38.

Faktageboten, Ermächtigungdes Bundes=Präsidiums,
die Bedingungenund Gebührenfür die Bestellungvon
PostsendungendurchFaktagebotenzu bestimmen(G. v.
2. Nov. §. 57. Nr. 3.) 73.

Fälschung, Bestrafungder soldaten wegenFälschung
(Kriegsart v. 9. Dez. 1852. Art. 47.) 315. — Feststel=
lung desThatbestandesbeiFälschungöffentlicherBapiere
(Mil. str. G.B. v. 1845.BeilageB. §. 39.40.)297.—
s. auchMünzverbrechen, Urkundenfälschung.

Fehmarn (schleswig),Aufhebungder Eingangsabgabe
von Rindvieh und Hammelnauf derGrenzlinievon Burg
auf Fehmarn bis Höxbro in schleswig (G. v. 23.Okt.)
53. (V. v. 2. Nov.) 54.

Feigheit, Bestrafungder soldaten, welcheaus Feigheit
vor dem Feinde fliehen, oder sonst ihre Dienstpflichten
verletzen(Mil. str. G. B. von 1845. Th. I. s. 117.)
213. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 11—13.) 309.

- Feind,



Feind, Bestrafungdersoldaten, wennsie in einemuner=
laubtenVerkehrmit demFeinde sicheinlassen,dieUnter=
nehmungendesselbenbegünstigen2c.(Mil. str. G. B. v.
1845. Th. I. §. 88.) 206. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852.
Art. 4.) 308. — desgl.wenn sie zumFeinde übergehen
oder vor demFeinde vomPosten entweichen(Mil. str.
G. B. §. 100.) 209. (Kriegsart. 6.) 309. — desgl.wenn
sie vor demFeinde aus Feigheit oder Furcht die Flucht
ergreifen(Mil. str. G. B. s§.117.118.) 213. (Kriegsart.
12. 13.) 310.

Feldgeschrei, Bestrafungder soldaten, welchedem
Feinde das Feldgeschreiverrathen (Mil. str. G. B. v.
1845.Th.I.s.88.Nr.2)206.(Kriegsart.v.9.Dez.
1852.Art.4.)308.

Feldjäger, Rangverhältnißder reitendenFeldjäger(Mil.
str.G.B. v.1845.BeilageA.Nr.1.d.)284.

Feldmarschall, Klassisikationdesselben(Mil. str. G. B.
v. 1845. Beilage A.) 283.

Feldwebel, Rangverhältnißderselben(Mil. str. G. B.
v. 1845. Beilage A.) 284.

Feldwege, s.Wege.

Festungen, Anlegung von Festungen im Bundesgebiet
(Verf. Art. 65.) 19. — Bildung eines dauerndenAus=
schussesdes Bundesrathes für Festungsangelegenheiten
(ebend.Art. s8.Nr. 1) 6. (G. v. 9. Nov. s. 9.) 133.

Verfahren bei baulichen Anlagen innerhalb der
nächstenUmgebungenderFestungen(V. v. 7. Nov. s. 1.
Nr. 4.) 126.

Bestrafung des Kommandanten einer belagerten
Festungund der für dieVertheidigung derselbenverant=
wortlichenOffiziere, wennsieihre Pflicht verletzen(Mil.
str. G. B. v. 1845. Th. I. s. 121.) 213. — Bestra=
fung der soldaten, welcheaus einer belagertenFestung
desertiren(ebend.§. 100.) 209. (Kriegsart. v. 9. Dez.
1852. Art. 6.) 309.

Kompetenzder Militairgerichte in Festungen(Mil.
str. G. O. v. 1845. s§. 31. 36.) 237.

Festungsarrest, Anwendungund Vollstreckungdesselben
gegenOffiziere2c. (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
ss. 9—12. 25. 41. 55. 58. 79. 85.) 191. (ebend.Th. II.
ss. 186. 223.) 266.

Verhältniß desFestungsarresteszuanderenFreiheits=
strafen(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s. 63.) 201.
(G. v. 15. April 1852. §. s.) 303.

Festungskommandanten,Ernennung
Bundesgebiet(Verf. Art. 64.) 19.

derselben im
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Festungskommandanten, (Forts.)
BestrafungdesKommandanteneinerbelagertenFestung

wegenMfflichtverletzung(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
§. 121.) 213.— Einleitung derUntersuchunggegeneinen
Festungskommandanten(Mil. str. G. O. 5. 103.)
251. — Befugnissedes Kommandantenals Gerichtsherrn
(ebend.88. 23. 25.) 235.

Festungsstrafe gegenMilitairpersonen,Anwendungund
Vollstreckungderselben(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. J.
88.—s. 41. 56. 58. 79.) 190.(ebend.Th. II. §. 185.
191.) 266. — Verhältniß der Festungsstrafezu anderen
Freiheitsstrafen(ebend.§. 63. Nr. 2. u. §. 66. Nr. 2.)
201.

Festungssträflinge, BeschäftigungundEinschließungder=
selben(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s. 6.) 191. —
Bestrafung derselben,wenn sie sich eines Verbrechens
schuldigmachen(ebend.§§. 8. 15 57. lit. b.) 191. —
insbes.wennsieaus derstrafabtheilung entweichen(ebend.
s. 105.) 210.

Fett, Besteuerungdesselbenin denstaaten desZollver=
eins (Vertr.v. 8. Juli Art. 5. Nr. II. s. 2.) 87.

Feuerwerker, Rangverhältnißderselben(Mil. str. G.
B. v. 1845. Beilage A.) 284.

Finalabschlüsse von den Einnahmenan Zöllen und
Verbrauchssteuernim Bundesgebiet,Einsendungderselben
an den Ausschußdes Bundesraths (Verf. Art. 39.) 12.

Finalabschlüsseüber die während des Rechnungs=
jahres fälligen Einnahmen an den gemeinschaftlichen
Abgabenund steuern im GebietedesJollvereins (Vertr.
v. s. Juli Art. 17.) 101.

Fischereikontravention, Gerichtsstandder Militair=
personenin UntersuchungenwegenKontraventionengegen
die Fischerei=Verordnungen(Mil. str. G. O. v. 1845.
s. 3.) 229.

Flagge, Organisationeines gemeinsamenschutzesder
DeutschenFlagge zur see (Verf. Art. 4. Nr. 7.) 4.

Die Flagge der Kriegs= und Handelsmarine des
Bundes ist schwarzweiß roth (Verf. Art. 55.) 17. — Be=
fugniß der Kauffahrteischiffezur Führung der Bundes=
flagge (G. v. 25. Okt.) 35— 39. — Bestimmungen
über die Form, Farbe und Anbringung derselben(V. v.
25. Okt.) 39.

Verpflichtung der Bundeskonsuln, die Beobachtung
der Vorschriften wegen Führung der Bundesflagge zu
überwachen(G. v. s. Nov. s. 30.) 142.

Fleisch und Fleischwaaren,Besteuerungderselbenin den
staaten desZollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. 5. Nr. II.
g.2 87.

Flö⸗
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den, mehrerenstaaten gemeinsamenWasserstraßenunter=
liegen der Aufsichtund Gesetzgebungdes Bundes (Verf.
Art. 4. Nr. 9.) 4. — NähereAnordnungüberdieFlößerei
auf den natürlichenWasserstraßen(ebend.Art. 54.) 17.

Flotte desNorddeutschenBundes, s.Kriegsflotte.

Flucht, Bestrafungdersoldaten, welchevor demFeinde
die Flucht ergreifen (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
s§s.117—120.) 213. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852.
Urt.12.13.)310.

Flügel=Adjutant, Einleitungder Untersuchunggegen
einen Flügel=Adjutanten (Mil. str. G. O. v. 1845.
s.103.)251.

Flurbeschädigungen durch Militairpersonen,
derselben(Verf. Art. 61.) 18.

Flüsse, s.Wasserstraßen.

Flußzölle in denBundesstaaten,dieBestimmungendar=
über unterliegender Aufsichtund GesetzgebungdesBun=
des (Verf. Art. 4. Nr. 9.) 4. — Erhebung von Wasser=
zöllen auf den Flüssen in den staaten des Zollvereins
(Vertr.v. 8. Juli Art. 23.) 104.

Fourage, Erhebung einer Kommunalabgabevon Fourage
in denstaaten desJollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. 5.
Nr. II. §. 7.) 90.

LieferungderFouragefür die Truppen desBundes=
heeres(V. v. 7. Nov. F. 1. Nr. 3. u. Beilage B.) 126.
128.

Frankocounverts, Verkauf derselbenseitens der Post=
anstalten(G. v. 4. Nov. §. 9.) 78. — strafe für die Be=
nutzunggestempelterBriefcouvertsnachEntwerthung der=
selben(G. v. 2. Nov. 8. 30. Nr. 4; 88.33. 34.) 68.

Freihäfen, Lübeck,Bremenund Hamburg(Verf. Art.
34.)10.

Freiheitsstrafe, Umwandlungder wegensalzabgaben=
DefraudationenerkanntenGeldstrafenin Freiheitsstrafen
(G. v. 12. Okt. §. 17.) 47. — desgl.der für Post- und
Porto=DefraudationenverwirktenGeldstrafen(G.v.2. Nov.
§. 35.) 69.

Militairische Freiheitsstrafen (Mil. str. G. B. v.
1845.Th. 1.5§.2—30.) 190.— Umwandlungderselbenin
bürgerlichestrafen und umgekehrt(ebend.8§§.62—68.)
201. (Mil. str. G. O. s§. 4. 12. 182. 269 —272.) 230.
(G. v. 15. April 1852. ss. 7. 8. 11.) 303. — Dauer
dermilitairischenFreiheitsstrafen(Mil. str. G. B. Th. I.
s§. 5. 9. 26. 27. 29.) 190 (G. v. 15. April 1852.
§. 9.) 304. — Verfahren derMilitairgerichte bei solchen

Ersatz

Verbrechen,welchemit lebenswierigerFreiheitsstrafebe=
droht sind (Mil. str. G. O. I#. 45. 64.) 239. — Be=
stätigungdesErkenntnisses(ebend.§. 154. Anmerk.Nr. I.)
260. — VollstreckungdergegenMilitairpersonenerkannten
Freiheitsstrafen(ebend.§§. 186. 187. 207.) 266.

s. auch Arrest, Festungsarrest, Festungs=
strafe, Zuchthaus.

Freimarken, s.Postfreimarken.

Freipässe, Ausstellungderselbenzur zollfreienBeförderung
von Gegenständenin denstaaten desJollvereins (Vertr.
v.s. Juli Art.15.)99.

Freiwillige, Eintrittderselbenin dasHeer(G.v.9.Nov.
ss. 10. 17.) 133. — desgl.in dieMarine (ebend.§. 13.
Nr. 2.) 134. — Einjährige Freiwillige (ebend.§#§.11.
17. 13. Nr. 4.) 133. — strafen gegendieselben(Mil.
str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 9. Nr. 3. u. s. 11.)
191. — Militairgerichtsstand der Freiwilligen (ebend.
Th. II. s. 5. Nr. 2.) 230.

Freizügigkeit, dieBestimmungendarüberunterliegender
Aufsicht und Gesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4.
Nr. I.) 3. — Gesetzüber die Freizügigkeit(v. 1. Nov.)
55 —58.

Fremde, die Bestimmungenüber Fremdenpolizeiunter=
liegen derAufsichtund Gesetzgebungdes Bundes (Verf.
Art. 4. Nr. 1.) 3. — Die BestimmungenüberdieKontrole
der Fremdenan ihrem Aufenthaltsortebleiben in Kraft
(G. v. 12. Okt. s. 10.) 35. (G. v. 1. Nov. s. 12.) 57.

Frieden zu schließenim Namen des Bundes, ist ein
Recht des Bundes=Präsidiums (Verf. Art. 11.) 7.

Friedens=Präsenzstärkedes Bundesheeres (ebend.
Art. 60. 62.) 18.

Friedrich=Wilhelms=Institut in Berlin, Verwaltung
dermilitairischenGerichtsbarkeitbei demselben(Mil. str.
G. O. v. 1845.s. 22. Nr. 4.) 235.

Fuhrgelegenheiten, in wie weit eine gewerbemäßige
Beförderungvon Personen und sachendurchFuhr- und
Transportgelegenheitenzulässigist (G. v. 2. Nov. 88.1,
15.) 61. — strafbestimmungen für Kontraventionen
(ebend.8§. 27—29.) 67.

Fuhrwerke, Verpflichtungderselben,denPosten,Kurieren
und Estafettenauszuweichen(G. v. 2. Nov. §. 19.) 66.

Furcht, Bestrafungder Militairpersonen,welcheihre
Dienstpflichtenaus Furcht vor persönlicherGefahr ver=
letzten,vor demFeindefliehenu. s.w. (Mil. str. G. B. v.
1845.Th.I.s. 116—121.162.)213.(Kriegsart.v.
9. Dez. 1852. Art. 11—13.) 309.
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Garantie, Uebernahmeeiner Garantie zu Lastendes
Bundes (Verf. Art. 73.) 21.

Garantie derPostverwaltung für die derselbenan=
vertrauten Versonen und sachen (G. v. 2. Nov. sF. 6.

bis 15.) 63.
Garnison, Bestimmungder Garnisonen für die Bundes=
truppen(Verf. Art. 63.) 19.

Garnisongerichte, JZusammensetzungund Kompetenz
derselben (Mil. str. G. O. v. 1845. §. 22. Nr. 3;

K. 23.31.32.36.)235.
Gebühren für die Ausfertigungvon Pässenund Reise=
papieren(G. v. 12. Okt. §. s.) 34.

Gebührender Bundeskonsuln(G. v. s. Nov. 8§.8.
10.11.38.)139.(G.v.29.Juni1865.T.19.)147.

Geburten, Befugniß der Bundeskonsulnzur Beurkun=
dung der Geburtenvon Bundesangehörigenim Auslande

(G. v. 8. Nov. s. 13.) 140.

Gefachgebührenfür abzuholendeBriefeund andere
Postsachen,Aufhebungderselben(G. v. 4. Nov. s. s.) 78.

Gefahr, BefugnißderMostanstalten,in Fällen gemeiner
Gefahr dieVertretungfür Briefe und sachen abzulehnen
(G. v. 2. Nov. F. 15.) 65.

BestrafungderMilitairpersonen, welcheihre Dienst=
pflichten aus Furcht vor persönlicherGefahr verletzen
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. 5§.116—121.)213.
(Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 11. 13.) 309.

Gefangene, Bestrafung der Militairpersonen, welche
einenGefangenenentweichenlassen(Mil. str. G. B. v.
1845. Th. I. . 162.)222. (Kriegsart.v. 9. Dez.1852.
Art. 36.) 314. — s. auchKriegsgefangene.

Gefängniß, s. Militairgefängnisse.
Gefängnißstrafe gegenMilitairpersonen,Umwandlung
derselbenin militairische strafen (Mil. str. G. B. v.
1845. Th. I. §. 58. 66.) 200. (G. v. 15. April 1852.

ss. 7. s.) 303.
Gehalt, s. Besoldung.
Gehorsam, Verpflichtungder soldaten zumGehorsam
gegen ihre Vorgesetzten(Kriegsart. v. 9. Dez. 1852.
Art. 2. 14.) 308. — BestrafungdesUngehorsams,s.Un=
gehorsam.

Geld, Bestrafungdersoldaten wegenVeruntreuungvon
Geldern(Mil. str. G. B. v. (845. Th. I. §.155.)220.

Geldbedarf zur ErweiterungderKriegsmarineund zur
HerstellungderKüstenvertheidigung(G. v. 9. Nov.) 157.
bis 159.

Bundes=Gesetzbl.Jahrg. 1867.
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Geldsendungen, Beförderungderselbenmit der Dest
(G.v.2.Nov.sr.6.8.10.57.Nr.3.)63.

Geldstrafen, Verhängungderselbengegensalzwerks=
besitzerwegensteuer=Defraudationenund Kontraventionen
(G.v. 12.Okt.&§.11—18.)45.

Geldstrafenfür Postübertretungen,desgl.für Post=
undVorto=Defraudationen(G. v. 2. Nov. ss. 18. 19.
23. 27—32. 35. 39. 52. 53.) 66.

Geldstrafen gegenMilitairpersonen, Umwandlung
derselbenin militairischestrafen (Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. s§. 59. 67.) 200. (ebend.Th. II. 8§.269—272.)
280. (G. v. 15. April 1852. sF.11.) 304.— Einziehung
und Verrechnung der Geldstrafen (Mil. str. G. O.
s. 285.) 282.

Geleit, Ertheilung sicherenGeleites in militairgerichtlichen
Untersuchungen(Mil. str. G. O. v. 1845. s. 101.) 251.

Gemeinde, Rechte und Dflichten derselbengegenneu=
anziehendeVersonen (G. v. 1. Nov. 8§§.4—9.) 56.

Gemeindelasten, in wiefernneuanziehendeVersonenzu
den Gemeindelastenbeizutragenverpflichtetsind (G. v.
1. Nov. F. 9.) 57.

Gemeindenutzungen, TheilnahmeneuanziehenderPer=
sonenan denGemeindenutzungen(G. v. 1.Nov. s. 11.) 57.

Gemeindeverband, Bestimmungüber die Aufnahme
in denGemeindeverband(Verf. Art. 3.) 3. — Erwerbung
der Gemeindeangehörigkeit(G. v. 1. Nov. §. 11.) 57.

Gemeine (soldaten); welchemilitairischestrafen gegen
dieselbenzulässigsind (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
ss. 5. 14. 17. 19. 30. 38. 42. 55. 57. 5s. 60. s2.) 190.
(ebend.Th. II. §. 190.) 267. — Millitairgerichtsstand
derselbenin strafsachen(Mil. str. G. O. ss. 1. 16.
Nr. 2) F. 20. Nr. 3.) 229. — Besetzungdes Unter=
suchungsgerichtsfür Gemeine(ebend.s§. 45. 46.) 239.—
Besetzungdes Kriegsgerichts(ebend.§. 64. Nr. 1.) 243.
— Besetzungdes standgerichts (ebend.§. 67. Nr. 1.)
244. — Klassisikationder Gemeinen(ebend.Beilage A.)
285.

Gendarmen, Beleidigung,UngehorsamundWidersetzung
gegenLandgendarmen(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
s. 134.) 216.

Bestrafung der Gendarmen, welchesich des Miß=
brauchs ihrer Dienstgewalt schuldig machen(Mil. str.
G. B. §. 188.) 226. — Militairgerichtsstandderselben
in strafsachen (Mil. str. G. O. ss. 1. 16. Nr. 2;
§. 20. Nr. 5.) 229. — Bestätigungder kriegsrechtlichen
ErkenntnissegegenLandgendarmen(ebend.s. 154. Anmerk.
Kr. 2.) 260. — KlassifikationderGendarmennachihren
Rangverhältnissen(ebend.Beil. A. Nr. 1.g. u. Nr. 2. d.)
284.
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Gendarmerie, Ausstoßungund Entlassungaus der
Landgendarmeriein Folge begangenerVerbrechen(Mil.
str. G.B. v. 1845.Th.1. s.48.) 198. (ebend.Th.II. s. 16.
Nr. 2.) 233. — Bestätigungsrechtdes Chefs der Land=
gendarmeriein Betreff kriegsrechtlicherErkenntnissegegen
Gendarmen(ebend.§. 154. Anmerk.Nr. 8. lit. b.) 260.

General, Ernennung der Generale(Verf. Art. 64.) 19.
Befugniß der kommandirendenGenerale zur Einbe=

rufung der Reserve, Landwehr und seewehr (G. v.
9. Nov. §. s.) 133.

Befugnisseder kommandirendenGenerale als Ge=
richtsherren in Untersuchungengegen Militairpersonen
(Mil. str. G. O. v. 1845. s§. 23. 30. 38. 58. 68.)
235. — Bestätigungsrechtderselbenin Betreff der kriegs=
rechtlichenErkenntnisse(ebend.§.154. Anmerk.Nr. 3. u. 4.
§§.156—158. 163.164.) 260.— Befugnißderselben,
die VollstreckungerkannterArreststrafenauf einige Zeit
auszusetzen(ebend.§. 189.) 267.

Verfahren bei Einleitung der Untersuchunggegen
einenGeneral (Mil. str. G. O. v. 1845. §. 103.) 251.
—Besetzung des Kriegsgerichts(ebend.§. 65.) 244.

KlassifikationderGenerale(Mil. str. G. B. v. 1845.
Beilage A.) 283.

Generalarzt, General stabsarzt, s. Militairärzte.
General=Auditoriat, ist der obersteMilitairgerichts=
hof (Mil. str. G. O. v. 1845. ss. 86—88.) 248.—
Funktionendesselbenals richterlicheBehörde(ebend.§.22.
Nr. 1; §§. 72. 86. 226. 262—265.) 235. — als Re=
kurs=Instanz(ebend.§§. 86. 209. 240. 282.) 248.—
als Aufsichtsbehörde(ebend.s§#.41. 77. 79. 86. s7.
140. 195. 271.) 238. (Beil. B. 8. 20.) 293. — als
begutachtendeBehörde zur Einholung der Entscheidung
des Königs (ebend.8§.58. 86. 107. 152. 164. 166. bis
169. 227. 265. 272.) 241. — Kosten (ebend.§. 283.)
282. — Klassifikationder Mitglieder desGeneral-Audi=
toriats (ebend.Beil. A.) 286.

General=Direktion derTelegraphendesNorddeutschen
Bundes, Ressortverhältnissederselben(Allerh. Präs. Erl.
v. 18. Dez. Nr. 1. u. 3.) 328.

Generalkonferenz derstaaten desZollvereins(schluß=
protokoll v. 8. Juli Nr. 9.) 109.

Generalkonfuln (G. v. 8. Nov. §. 2.) 137. (G. v.
29. Juni 1854. §. 3.) 145. — s. Bundeskonsuln.

General=Postamt desNorddeutschenBundes, Ressort=
verhältnisse desselben(Allerh. Präs. Erl. v. 18. Dez.
Nr. 1. u. 2.) 328.

Genossenschaften, in welchenFällen die einer Ge=
nossenschaftgehörendenKauffahrteischiffezur Führung der
Bundesflagge berechtigtsind (G. v. 25. Okt. §. 2.) 35.

1867.

Gerichtsbarkeit der Bundeskonsuln(G. v. s. Nov.
ss. 22—24.) 141. (G. v. 29. Juni 1865.) 144—156.—
s. auch Militairgerichts barkeit.

Gerichtsboten bei denMilitairgerichten(Mil. str. G. O.
v. 1845. s. s5.) 248.

Gerichtsherr in militairgerichtlichenUntersuchungen(Mil.
str. G. O. v. 1845. §.23.)235.—Befugnisse undPflichten
desselbenin Beziehung auf die Bestellung des Gerichts
und die Leitung der Untersuchung(ebend.ss. 40. 43.
44. 52. 58. 62. 70. 77—80.) 238. — insbes.in kriegs=
rechtlichenUntersuchungen(ebend.§§. 91. 98. 99. 102.
104. 122. 123. 140. 148. 151. 153. 180.) 249. —
BestätigungsrechtdesGerichtsherrn(ebend.ss. 151. 154.
Anmerk.; s§s.204—206.) 259.

Gesandte im Namen des Bundes zu beglaubigenund zu
empfangen,ist ein Recht desBundes=Präsidiums(Verf.
Art 11.) .

Befugniß derGesandtender einzelnenBundesstaaten
zur Ertheilung von Pässen (G. v. 12. Okt. §. 6. Nr. 2;
s. s.) 34.

Zollpflichtigkeitder für dieHofhaltungderGesandten
eingehendenGegenstände(Vertr. v. s. Juli Art. 15.) 99.

Gesandtschaftskanzler, Befugniß desselbenzur Aus=
übung derKonsulargerichtsbarkeit(G. v. 29. Juni 1865.
s. 5.) 145.

Geschäftsordnung desReichstages(Verf. Art. 27.) 9.
— des sollparlaments (Vertr. v. 8. Juli Art. 9.
9 .

Geschäftsträger, s. Gesandte
Geschenke, strafe für das Anbietenvon Geschenkenan
die mit Kontrolirung der salzabgabe betrautenBeamten
(G. v. 12. Okt. s. 17.) 47.

Die Bundeskonsuln dürfen Geschenkevon fremden
RegierungenohneGenehmigungdes Bundes-Präsidiums
nicht annehmen(G. v. s. Nov. K. 5.) 138.

Bestrafung der Militairpersonen wegenAnnahme
von Geschenkenfür Mflichtwidrigkeiten(Mil. str. G. B.
v. 1845. Th. I. §. 157.) 221. (Kriegsart. v. 9. Dez.
1852. Art. 32.) 313. — Bestrafung der Militair=Vor=
gesetzten,welchevon ihren UntergebenenGeschenkefordern
oder annehmen(Mil. str. G. B. F. 178.) 225.

Gesellschaften, welchesalzwerkebesitzen,Verpflichtung
derselbenzur Bestellungeines Vertreters (G. v. 12. Okt.
8. s.) 44.

Gesetze, s. Bundesgesetze, Bundesgesetzgebung.
Geständniß des Angeschuldigtenin militairgerichtlichen
Untersuchungen(Mil. str. G. O. v. 1845. ss. 198.
199.) 269. (ebend.Beil. B. §. 3.) 290.

Ge=



Gesuch, Bestrafung derMilitairpersonen, wenn sie unter
Abweichungvon demvorgeschriebenenDienstwegeGesuche
anbringen(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. 8. 122.)
214. — UntersuchungengegenBeurlaubte wegensolcher
Vergehen gehören vor die Militairgerichte (ebend.Th. II.

s. 6. Nr. 4.) 231.
Getränkestener, Erhebungderselbenin den staaten
des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 5. Nr. I.) 86.

Getreide, Erhebungeinergleichmäßigensteuer von ein=
gehendemGetreidein denstaaten desZollvereins (Vertr.
v. s. Juli Art. 5 Nr. I.) 86.

Gewalt, MißbrauchdermilitairischenGewalt im Kriege
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s#§.145—153.) 218.

(Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art 48.) 315. — Miß=
brauch der Dienstgewalt von seiten der Militair=Vor=
gesetztengegen ihre Untergebenen(Mil. str. G. B.
ss. 178—188. 129. 195.) 225. (Kriegsart. 46.) 315.

Gewehr, militairischeVerbrechenunter demGewehr be=
gangen,werdenhärterbestraft(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. §. 74. Nr. 3.) 203.

Gewerbebetrieb, die BestimmungenüberdenGewerbe=
betriebin denBundesstaatenunterliegenderAufsichtund
Gesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 1.) 3. —
Zulassung der Bundesangehörigenzum Gewerbebetriebe
im ganzenUmfangedesBundesgebiets(ebend.Art. 3.) 3.
(G. v. 1. Nov. s. 1.) 55.

Förderung des Gewerbebetriebesin denstaaten des
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 26.) 105.

Gewerbe=Legitimationskarten für die staaten des
Jollvereins (schlußprot. v. s. Juli Nr. 17. u. Anl. D.)
112. 124.

Gewerbetreibende, JZollbegünstigungenfür Gewerbe=
treibendein denstaatendesJollvereins(Vertr.v. 8. Juli
Art. 13. 26.) 99. (schlußprot. Nr. 11. u. 17. Anl. A.
u. C.) 109. 113. 123.

Gewerkschaften, welchesalzwerkebesitzen,Vervflichtung
derselbenzur Bestellungeines Vertreters(G. v. 12. Okt.
s. s.) 44.

Gewicht, dieOrdnung desGewichtssystemsin denBundes=
staatenist sache derAufsicht und GesetzgebungdesBun=
des (Verf. Art. 4. Nr. 3.) 4.

BestimmungüberdasGewichtssystemin denstaaten
des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 27.) 105.

Gewichtsporto, Berechnungdesselben(G. v. 4. Now.
§. 2.) 75.

Glaubensbekenntniß, keinemBundesangehörigendarf
um desGlaubensbekenntnisseswillen derAufenthalt, die
Niederlassung,der Gewerbebetrieboder der Erwerb von
Grundeigenthumim Bundesgebieteverweigert werden
(G. v. 1. Nov. F. 1.) 55.
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Gnade, s. Begnadigung.
Goldmünzen, Annahmeund Berechnungderselbenbei
den Hebestellendes Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli

Art. 12.) 98.
Gouverneur in Berlin, Befugnissedesselbenals Gerichts=
herr in UntersuchungengegenMilitairpersonen(Mil. str.
G. O. v. 1845. §F.23. 154. Anmerk.Nr. 5) 88.159.
164.)235.

Grenzzollbehörden in den staaten des Zollvereins
(Vertr. v. 8. Juli Art. 16. Nr. 2.) 100.

Grundstücke, Berechtigungder Bundesangehörigenzur
Erwerbung von Grundstückenim ganzenUmfange des
Bundesgebiets(Verf. Art. 3.) 3. (G. v. 1. Nov. §F.1.

Nr. 2.) 55. -
Die subhastationeinesGrundstückszur Beitreibung

von Geldstrafenfür begangenePost und Porto=Defrau=
dationenist unzulässig(G. v. 2. Nov. F. 52.) 72.

Gulden, Annahmeund Berechnungderselbenbei den
Hebestellendes Zollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. 12.)
98. (schlußprot. v. 8. Juli Nr. 10.) 109.

Guldenwährung (Guldenfuß),BerechnungdesVorto's
in den Gebietenmit Guldenwährung (G. v. 4. Nov.
s.4.)77.

Ausfertigung des sZolltarifs nach dem Guldenfuß
(Vertr. v. 8. Juli Art. 3. §. 2.) 84.

H.
Hafen, s. Kriegs., see.) Heimaths=, Register=
Hafen.

Hafengelder, Erhebungderselbenin den staaten des
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 25. 28.) 104. —

Die Hafengelderverbleibenden betreffendenstaatsregie=
rungen (ebend.Art. 10. Nr. 3.) 97.

Haftbarkeit der salzwerksbesitzerfür die von dritten
Personen begangenensteuer=Kontraventionen(G. v.
12. Okt. s. 17.) 47.

Hallämter in denstaaten desZollvereins,Kostenfür
die Einrichtung und Unterhaltung derselben(Vertr. v.
8. Juli Art. 16. Nr. 1.) 100.

Hamburg (freie und Hansestadt), gehört zum Bundes=

gebiet(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath eine
stimme (ebend.Art. 6.) 5.

Hamburg bleibt als Freihafen vorläufig außerhalb
der gemeinschaftlichenZollgrenze(ebend.Art. 34.) 10.—
Die Artikel 3—5. 10—20. und 22. des sollvereins=
vertrages finden auf Hamburg keineAnwendung (Vertr.

C' v.



Hamburg sfreieund Hansestadt],(Forts.).
v. 8. Juli Art. 6. Nr. 1. e.) 91. — Hamburg führt
im Bundesrath des Jollvereins eine stimme (ebend.
Art. 8 KF.1.) 93.

Organisation des Vost=-und Telegraphenwesensin
Hamburg(Allerh. Dräs. Erl. v. 18. Dez. Nr. 2—4.) 328.

s. auchHansestädte.

Hammel, Aufhebungder EingangsabgabevonHammeln
auf der Grenzlinie von Burg auf Fehmarn bis Höxbro
in schleswig (G. v. 23. Okt.) 53. (V. v. 2. Nov.) 54.

Handelsangelegenheiten, die Handelsgesetzgebungge=
hört zur Kompetenzdes Bundes (Verf. Art. 4 Nr. 2.)
3. — desgl. der schutz desDeutschenHandels im Aus=
lande (ebend.Art. 4. Nr. 7.) 4. — Die Bundeskonsuln
sind dazu bestimmt,denHandel im Auslande zu schützen
(G. v. s. Nov. F. 1.) 137.

Bildung einesdauerndenAusschussesim Bundesrath
für Handel und Verkehr(Verf. Art. 8. Nr. 4.) 6. —
Geschäftedesselbenin Beziehung auf die Konsulats=
Angelegenheiten(G. v. s. Nov. ss. 23. 38.) 141.

Allgemeine Bestimmungenüber das Handelswesen
des NorddeutschenBundes (Verf. Art. 33. ff.) 10.

Freiheit des Handels und Verkehrs zwischenden
staaten des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 4.) 85.
—gleichmäßige Besteuerungdesselbenin den einzelnen
staaten (ebend.Art. 26.) 105. — Bildung eines dau=
ernden Ausschusses im Bundesrathe des Jollvereins für
Handel und Verkehr (ebend.Art. 8 F. 3.) 93.

Handelsgesellschaften, Eintragung derselbenals Rhe=
deroderMitrheder einesKauffahrteischiffesin dasschiffs.
register (G. v. 25. Okt. §. 6. Nr. 5; F. 12. Nr. 3;
s. 14.) 36.

Handelsgesetzbuch (allgemeinesDeutsches),Anwendung
der Artikel 499. 537. 547. 686. von seiten derBundes=
konsuln (G. v. 8. Nov. F. 37.) 143.

Handelsmarine des Bundes (Verf. Art. 54. 55.) 16.
—Rechte und MflichtenderBundeskonsulnin Beziehung
auf die schiffe derHandelsmarine(G. v. 8. Nov. s. 32.
bis 37.) 143.

Handelsrecht, die Gesetzgebungüber ein gemeinsames
Handelsrecht gehört zum Ressort des Bundes (Verf.
Art. 4. Nr. 13.) 4.

Anwendung desHandelsgewohnheitsrechtsbei Aus=
übung der Konsulargerichtsbarkeitin handelsrechtlichen
Angelegenheiten(G. v. 29. Juni 1865. F. 16.) 147.

Handelsschiffe, s. Kauffahrteischiffe, Handels=
marine.

Handelsverein, Joll- und Handelsverein,s. soll.
verein.
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Handelsverträge, BeschlußdesBundesrathsüber die
dem Reichstage vorzulegendenHandelsverträge (Verf.
Art. 37. Nr. 1.) 11.

Abschluß von Handelsverträgenseitens des Zoll=
vereins(Vertr.v. 8. Juli Art. 8. Is. 6. u. 12. Nr. 1.)
94. (schlußprot. v. s. Juli Nr. 8.) 108.

Handwerker, s. Gewerbetreibende, desgl.schiffs=
handwerker.

Hansestädte (Lübeck,BremenundHamburg),bleibenals
Freihäfen vorläufig außerhalbdergemeinschaftlichenZoll=
grenze(Verf. Art. 34.) 10. — zahlen ein Aversum zu
denBundesausgaben(ebend.Art. 38.) 12.— Die Artikel
3—5. 10—20. und22. desZollvereinsvertragesfinden
auf die HansestädtekeineAnwendung (Vertr. v. 8. Juli
Art. 6. Nr. I. e.) 91.

EinrichtungderPost- undTelegraphen=Anstalten in
den Hansestädten(Verf. Art. 51. 52.) 15. — Die Ober=
Dostämter in den Hansestädten und die von ihnen res=
sortirendenPostanstaltensind Bundesbehördenund dem
General =PostamtdesNorddeutschenBundesuntergeordnet
(Allerh. Präs. Erl. v. 18. Dez. Nr. 2. u. 4.) 328.

Rechtedessenats derHansestädtein Beziehungauf
die ihrem Gebiete angehörendenTruppentheile (Verf.
Art. 66. 63. 64.) 20.

s. Bremen, Hamburg, Lübeck.
Hauptmann, Besetzungdes Untersuchungsund Kriegs=
gerichts über einen Hauptmann (Mil. str. G. O. v.
1845. s. 46. Nr. 4 §. 64. Nr. 4.) 240. — Klassifka=
tion derHauptleutenachihren Rang und Dienstverhält=
nissen(ebend.Beil. A.) 283.

Hauptzoll= und steuerämter in den staaten des
sollvereins, Einrichtungs=und Unterhaltungskostender=
selben(Vertr. v. 8. Juli Art. 16.Nr. 1.) 100.— Den
Hauptzoll- und steuerämtern sollen Vereinsbeamtebei=
geordnetwerden(ebend.Art. 20.) 102.

Haushalts=Etat desBundes, s. Bundeshaushalts=
Etat. «

Haussuchungen, Befugniß der Militairgerichte,Haus=
suchungenvorzunehmen(Mil. str. G. O. v. 1845.
s. 94.) 250.

Hautboisten, Klassifikationderselbennachihren Rang=
und Dienstverhältnissen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Beil. A.) 284. 285.

Haverei, Befugniß der Bundeskonsuln,in Fällen der
großenHaverei die Dispacheaufzumachen(G. v. 8. Nov.
s. 36.) 143.

Hazardspiels(Mil.str. G.B. v.1845.Th.I. sF.168.
69.) 223.(G.v.15.April1852.. 13.)305.(Kriegsart.
v. 9. Dez. 1852. Art. 41.) 314.

Heer,



Heer, s. Bundesheer.
Heimathshafen, Führungdes schiffsregisters,Ein=
tragungin dasselbe(G. v. 25. Okt. §§.5. 6. Nr. 4.) 36.

Heimathsverhältnisse in den Bundesstaaten,die Be=
stimmungendarüber unterliegender Aufsicht und Gesetz=
gebung des Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 1.) 3. — Er=
werbungdes Heimathsrechts(G. v. 1. Nov. ss. 5. 11.)
56. — Erhaltung desselbenim Auslande durchEintragung
in dieMatrikel derBundeskonsuln(G. v. s8.Nov. KF.12.)
139. — s. auchIndigenat.

Heirath, BefugnißderBundeskonsulnzur Beurkundung
von Heirathender Bundesangehörigenim Auslande (G.
v. s. Nov. KF.13.) 140.

BestrafungderMilitairpersonen, wennsieohneden
erforderlichenKonsenssichverheirathen(Mil. str. G. B.
v. 1845. Th. I. s§. 171. 172.) 224. (Kriegsart.v. 9. Dez.
1852. Art. 42.) 315.

Herausforderung zumJweikampf,s. Zweikampf.
Hessen (Großherzogthum),gehörtmit dennördlichvom
Main gelegenenTheilen zumBundesgebiet(Verf. Art. 1.)
2. — führt im Bundesratheinestimme (ebend.Art. 6.) 5.

Vertrag zwischendemNorddeutschenBunde, Bayern,
Württemberg,Baden undHessen,die FortdauerdesZoll=
und Handelsvereinsbetreffend(v. 8. Juli) 81—124.—
Hessenführt im Bundesrath desJollvereins dreistimmen
(ebend.Art. 8. F. 1.) 92.

Hochverrath gegendenBund (Verf. Art. 75.) 21.
Bestrafungder Militairpersonen wegenHochverrath

(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 87.) 206.
Homologation (Bestätigung)einesErkenntnissesdurch
den Konsul (G. v. 29. Juni 1865. F. 22.) 148.

Hornisten, s.Trompeter.
Höxbro (schleswig),AufhebungderEingangsabgabevon
Rindvieh und Hammeln auf der Grenzlinie von Burg
auf Fehmarn bis Höxbro (G. v. 23. Okt.) 53. (V. v.
2. Nov.) 54.

J.
Jadehafen, ist Bundeskriegshafen(Verf. Art. 53.) 16.
Jagdkontravention, GerichtsstandderMilitairpersonen
in UntersuchungenwegenKontraventionengegendieJagd=
gesetze(Mil. str. G. O. v. 1845. F. 3.) 229.

Jahresabrechnungen unter den staaten des Zollver=
eins (Vertr. v. 8. Juli Art. 17.) 101.

Indigenat, gemeinsamesIndigenatfür denganzenUm=
fang des Bundesgebiets(Verf. Art. 3.) 3.
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Indigenat, (Forts.)
Zur Führung derBundesflaggesinddieKauffahrtei=

schiffenur dann berechtigt,wenn denEigenthümernder=
selben das Bundes-Indigenat zusteht (G. v. 25. Okt.
ss. 2. 16.) 35.

Erforderniß desBundes=Indigenats zur Anstellung
der Bundeskonsuln(G. v. 8. Nov. ss. 7. 9.) 138.

Ingenieur bei der Marine undIngenieur Geographen,
Klassifikation derselben(Mil. str. G. B. v. 1845. Bei=
lageA.) 287.

Injurien, s.Beleidigungen.
Inkompetenz, Bestimmung, wenn dieUntersuchungund
das Erkenntniß gegeneineMilitairperson von einemin=
kompetentenMilitairgericht erfolgt ist (Mil. str. G. O.
v. 1845. ss. 43. 105. 208.) 239. — desgl. wenn ein
kriegsrechtlichesErkenntnißvon einem nicht kompetenten
Befehlshaberbestätigtworden ist (ebend.§. 174.) 265.

Insinnation, s.Justellung.

Instanzengerichte für UntersuchungengegenMilitair=
beamte,Bestellungund Besetzungderselben (Mil. str.
G. O. v. 1845. s§.61. 68—72.) 242. — In zweiter
InstanzentscheidetdasGeneral=Auditoriat(ebend.8§.72.
86.) 245.

Insubordination, s. subordination.

·

Juteudantur-BeamtebeimMilitair,Klassifikatiou
derselbennach ihren Rangverhältnissen(Mil. str. G. B.
Beilage A.) 286. 289.

Jnvaliden, VersorgungderMilitair. Invaliden (V. v.
7. Nov. F. 1. Nr. 7. u. 9.) 126.

Entlassungderselbenaus demMilitairverhältniß in
Folge begangenerVerbrechen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. §. 49.) 198. — Bestrafungderselben,wennsie
aus der Invaliden=Versorgungsanstaltentweichen(ebend.
Art. 112.) 212.— Militairgerichtsbarkeitüberdie In=
validen (Mil. str. G. O. §. 20. Nr. 5.) 234. — Be=
stätigung der gegensie ergangenenkriegsrechtlichenEr=
kenntnisse(ebend.§. 154. Anmerk. Nr. 3. c.) 260.

Invalidenhaus in Berlin, BestätigungsrechtdesKom=
mandantenin Beziehung auf kriegsrechtlicheErkenntnisse
(Mil. str. G. O. v. 1845. §.154. Anmerk.Nr. s. c.) 261.

Italien, schiffahrtsvertrag zwischendem Norddeutschen
Bunde und Italien (v. 14. Okt.) 317—327.

Justizangelegenheiten, Bildung einesdauerndenAus=
schussesim Bundesrathe für das Justizwesen (Verf.
Art. 8. Nr. 6.) 6. — Beschwerdeüber Justizverweigerung
(ebend.Art. 77.) 22.

K.
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K.
Kadetten, Militairgerichtsstandderselben(Mil. str. G.
O. v. 1845. §. 1. Nr. 4.) 229. — Rangverhältniß der=
selben (ebend. Beilage A.) 286.

Kammergericht (in Berlin), Kompetenzdesselbenin
Untersuchungenwegenstaatsverbrechen(G. v. 29. Juni
s.45.)153.

Kanalabgaben, Erhebungderselbenim GebietdesZoll=
vereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 25.) 104. — Dieselben
verbleiben den betreffendenstaatsregierungen (ebend.
Art. 10 Nr. 3.) 97.

Kanäle, s.Wasserstraßen.
Kapitain zursee, Korvetten=Kapitain,Kapitain=Lieutenant
zur see, Klassifikationderselben(Mil. str. G. B. v.
1845. Beilage A.) 283.

Karten, ErmächtigungdesBundes=Mräsidiums,die Be=
dingungenund Gebührenfür die sendung offenerKarten
mit der Vost zu bestimmen(G. v. 2. Nov. K. 57.
Nr. 3.) 73. — Für die Abtragung derselbenwird eine
Bestellgebührnicht erhoben(G. v. 4. Nov. §. 8.) 78.

Kasernen=Arrest, AnwendungdesselbengegenUnter=
offiziereund Gemeinebei Disziplinarvergehen(Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. §. 30.) 194.

Kassation, in welchenFällen gegenOffiziereauf Kassation
zu erkennenist (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s§. 44.
54. 55.) 197. — KassationderMilitairbeamten (ebend.
ss. 86. 60. 61.) 205.

Kassenverbrechen, Feststellungdes Thatbestandesder=
selbenin militairgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str.
G. B. v. 1845. Beilage B. §. 38.) 297.

Kauffahrteischiffe (Handelsschiffe)der Bundesstaaten,
gleichmäßigeBehandlung derselben(Verf. Art. 54.) 16.
— Flagge derselben(ebend.Art. 55.) 17. — Nähere
Bestimmungenüber dieNationalität derKauffahrteischiffe
und über ihre Befugniß zur Führung der Bundesflagge
(G. v. 25. Okt.) 35—39. (G. v. 8. Nov. §. 37.) 143.—
desgl. über die Form, Farbe und Anbringung derselben
(V. v. 25. Okt.) 39.

Bestimmung über die Militairpflicht der seeleute,
welcheauf einemNorddeutschenHandelsschiffedienen(G.
v. 9. Nov. §. 13 Nr. 2. u. 5.) 134.

RechteundPflichtenderBundeskonsulnin Beziehung
auf dieHandelsschiffe(G. v. 8. Nov. §. 32—37.) 143.

s. auch seeschiffe.
Kaufleute, Bestimmungenüber denGewerbebetriebder=
selbenin den staaten des Jollvereins (Vertr. v. 8. Juli
Art. 26.) 105. (schlußprot. v. s. Juli Nr. 17.) 111.

1867.

Kaufleute, (Forts.)
Bestimmungüber dieHöhederZinsenfür Darlehen,

welcheein Kaufmannempfängt,desgl.für schuldeneines
Kaufmanns aus seinenHandelsgeschäften(G. v. 14. Nov.
s. 2.) 160.

Kaution, Befreiungvon der Untersuchungshaftgegen
Kaution in militairgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str.
G. O. v. 1845. ss. 101. 216.) 251.

Kiel (Holstein),der Kieler Hafen ist Bundeskriegshafen
(Verf. Art. 53.) 16.

Kinder, UnterstützungderKinderderim Kriegegebliebenen
Militairpersonen (V. v. 7. Nov. §. 1. Nr. s. u. 9.) 127.

Klassisikation der zumHeereund zur Marine gehören=
den Militairpersonen und Militairbeamten nach ihren
Rang=und Dienstverhältnissen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Beilage A.) 283—289.

Kochsalz, Abgabevon Kochsalz(G. v. 12.Okt. F.2.)
41. (Ueb. v. 8. Mai Art. 2.) 50. — s. salz.

Kokarden für dasMilitair, Bestimmungderselben(Verf.
Art. 63.) 19. — s. auchNationalkokarde.

Kolonisation, die Bestimmungendarüberunterliegen
derAufsichtund GesetzgebungdesBundes (Verf. Art. 4.
Nr. 1.) 3.

Kommanditgesellschaften auf Aktien, in welchen
Fällen die denselbengehörendenKauffahrteischiffezur
Führung derBundesflaggeberechtigtsind (G. v. 25.Okt.
§s.2.) 35. — Eintragung derselbenin das schiffsregister
(ebend.§. 6. Nr. 5.) 36.

Kommando, Bestrafung der Militairpersonenwegen
flichtverletzungen bei einemKommando (Mil. str. G.
B. v. 1845. Th. I. I§s.158— 161.) 221. (Kriegsart.
v. 9. Dez. 1852. Art. 33.) 313.

Kommunalabgaben, Erhebungderselbenvon Gegen=
ständender Konsumtion in denstaaten des Jollvereins
(Vertr. v. s. Juli Art. 5 Nr. I. II. §. 1. 7. s.) 86.

Kommunikationsabgaben, Befreiung der Dosten,
Kuriere und Estafetten, Briefträger und Postboten von
Entrichtung der Kommunikationsabgaben(G. v. 2. Nov.
§. 16.) 65.

Komplott, BestrafungderMilitairpersonen,welcheein
Komplott zurDesertionmachen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. §§. 101. 102.) 209. (Kriegsart.v. 9. Dez. 1852
Art. 7. 8.) 309. — strafe für Münderung im Kom=
plott (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 149.) 219.
—Bestrafung derMilitair=Vorgesetzten,welchean einem
im Komplott begangenenVerbrechenTheil nehmen(ebend.
§. 69.) 202.

Konfiskation einesKauffahrteischiffes,welchesohneBe=
rechtigungunter der Bundesflaggefährt (G. v. 25. Okt.
s. 13.) 38.

Kon=



Konfiskation, (Forts.)
Konfiskation von salz bei begangenerAbgaben—

Defraudation(G. v. 12.Okt. s#§s.11. 12.) 45.
Konfiskateim GebietedesJollvereins verbleibender

betreffendenstaatsregierung (Vertr. v. 8. Juli Art. 10.
Nr. 4.) 97.

Konfiskation des Vermögens von Militairpersonen
in Folge strafbarerHandlungen findet nicht mehr statt
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 34. Anmerk.) 195.
(ebend.§§. 108. 109. u. Anmerk.)211. (G. v. 11. März
1850. s. 1.) 301.

König, seine Majestät der König von Preußen hat den
OberbefehlüberdieKriegsmarinedesNorddeutschenBundes
(Verf. Art. 53.) 16.— ist Bundesfeldherrdergesammten
Landmachtdes Bundes (ebend.Art. 63.) 19. — Der
Krone Preußen steht das Präsidium des Bundes zu
(ebend.Art. 11.) 7. — s. Bundesfeldherr, Bundes=
Präsidium.

Zur Bestimmung eines außerordentlichenMilitair=
gerichtsstandesin Kriegszeitenist die Genehmigungdes
Königs erforderlich(Mil. str. G. O. v. 1845. F. 18.)
234. — desgl. zur Organisation und Verwaltung der
Militairgerichte(ebend.§. 25.) 235. — In welchen
Fällen dieGenehmigungoderEntscheidungdesKönigs in
militairgerichtlichenUntersuchungeneinzuholenist (ebend.
ss. 53. 58. 63. 65. 101. 103. 107. 149. 191. 244.
249.) 241. — Bestätigungdes Erkenntnissesdurch den
König (ebend.§§. 152. 154. u. Anmerk.Nr. 1; §. 162.
164. 266. 272.) 259. — Gegendie rechtlichenBescheide
des General=Auditoriats findet nur der Rekurs an den
König statt (ebend.§. 87.) 249. — Bestimmungdes
Königs über denVerlust derOrden und Ehrenzeichenbei
Militairpersonen (ebend.§. 192.) 268. — desgl. über
dieAnfechtungeinesrechtskräftigenErkenntnissesim Wege
der Restitution (ebend.§§. 264. 265.) 279.

Konkurs überdasVermögenvonMilitairpersonen(Mil.
str. G. B. v. 1845. Beilage B. §. 41.) 297.

Konsular=Agenten, Bestellungderselben(G. v. 8.Nov.
s. 11.) 139.

Konsulargerichte, Bildung, Kompetenzund Verfahren
derselben(G. v. 29. Juni 1865. ss. 8— 13. 21. 40.
41.) 145. — Rechtsmittel und BeschwerdengegenEr=
kenntnisseund Verfügungender Konsulargerichte(ebend.
ss. 47. 57.) 153.

Konsulargerichtsbarkeit (G. v. 8. Nov. ss. 22. bis
24.) 141. (G. v. 29. Juni 1865. ss. 1. ff.) 144.

Konsuln (Landeskonsuln),die Landeskonsulatesollen auf=
gehoben und statt deren Bundeskonsulateeingerichtet
werden(Verf.Art. 56.) 17.

Befugniß der Konsuln zur Ertheilung von Dässen
(G. v. 12. Okt. §. 6. Nr. 3; F. 8.) 34.

1867. 23

Konsuln (Landeskonsuln],(Forts.)
Ermächtigungderselbenzur Ausstellungvon Attesten

über die Befugniß einesKauffahrteischiffes,die Bundes=
flagge zu führen (G. v. 25. Okt. §. 16.) 38.

Verpflichtung der Konsuln, den Angehörigen der
Zollvereinsstaatenmit Rath und That beizustehen(Vertr.
v. 8. Juli Art. 28.) 105.

s. auch Bundeskonsuln.
Konsumtionsabgaben, s. Verbrauchssteuern.
Kontingentsherren, s. Bundesfürsten.
Kontumazialverfahrender Militairgerichtegegenab=
wesendeDeserteure(Mil. str. G. O. v. 1845. §sK.242.
bis 259.) 275. —. Kostenund baare Auslagen in der=
gleichenUntersuchungen(ebend.§. 286.) 282.

Konventionalstrafen bei Darlehen und anderenkre=
ditirten Forderungen, Bestimmung über die Höhe der=
selben(G. v. 14. Nov. §. I.) 159.

Körperverletzung, Bestrafungder soldaten, welcheim
Kriege fremdeUnterthanenoder Gefangeneohne hinrei=
chendeVeranlassung körperlich verletzen(Mil. str. G.
B. v. 1845. Th. I. §§. 145. 147. 148. 151.) 218. —
Bestrafung der Militair=Vorgesetzten,welcheihre Unter=
gebenendurchMißhandlung körperlich verletzen(ebend.
s. 184.) 226. — schlägereienundkörperlicheVerletzungen
unterUnteroffizierenoderuntergemeinensoldaten (ebend.
§. 176.) 224. — KörperlicheVerletzungdurchFahrlässig=
keit(ebend.§. 190.) 227. — Allgemeinestrafbestimmung
überKörperverletzungbeiMilitairpersonen(G. v. 15.April
1852. §. 13.) 304. — Feststellungdes Thatbestandes
(Mil. str. G. B. Beilage B. s§s.7—10.) 291.

Korporationen, welchesalzwerkebesitzen,Verpflichtung
derselbenzur Bestellung eines Vertreters (G. v. 12. Okt.
s. s.) 44.

Erhebungvon Abgabenfür RechnungeinzelnerKor=
porationen in den staaten des Zollvereins (Vertr. v.
8. Juli Art. 5. Nr. I. II. s#§.1. 7.) 86

Korpsgerichte, Zusammensetzungund Kompetenzder=
selben(Mil. str. G. O. v. 1845. s. 22. Nr. 2) 8#§.23.
26. 29. 30. 38.) 235.

Kosten in Untersuchungenwegen Vost- und Porto=
Defraudationen(G. v. 2. Nov. §. 50.) 72.

Kosten in InjuriensachenderMilitairpersonen(Mil.
str. G.O. v. 1845. s§.238—240.) 274.— Kosteninmili=
tairgerichtlichenUntersuchungen(ebend.§§. 273—287.)
280. (ebend.KostentaxeNr. 1—16.) 298—299.

Kostenfreiheit der Militairpersonenin militairgericht=
lichenUntersuchungen(Mil. str. G. O. v. 1845. 8§.273.
274. 276.) 280.

Krahnengelder, Erhebungderselbenin denstaaten des
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 25 u. 10. Nr. 3.)
104.

Kran=



Kranke, Verträge unter denBundesstaatenüber dieVer=
pflegungerkrankterPersonen (Verf. Art. 3.) 3.

Krankheiten, Befugnißder einzelnenstaaten desZoll=
vereins, zur Abwehr gefährlicheransteckenderKrankheiten
für Menschenund Vieh die erforderlichenMaaßregelnzu
ergreifen(Vertr. v. s. Juli Art. 4.) 86.

Kredit, Bestimmungüberdie Höheder Zinsenundson=
stigenVergütung für kreditirteForderungen(G. v. 9.Nov.
ss. 1. 3.) 159. «

Kreuzbandsendungen mit der Post, Ermächtigungdes
Bundes-Präsidiums, die Bedingungen und Gebühren
für Kreuzbandsendungenzu bestimmen(G. v. 2. Nov.
§. 57. Nr. 3.) 73. — strafe für die Uebertretungder
bestehendenVorschriften (ebend.§. 30. Nr. 2; sF. 33.
34.) 68. — Für die Abtragungvon Kreuzbandsendungen
wird eine Bestellgebühr nicht erhoben(G. v. 4. Nov.
s. s.) 78.

Krieg zu erklären im Namen des Bundes, ist ein Recht
des Bundes=räsidiums (Verf. Art. 11.) 7.

Im Fall desKrieges kann die Paßpflichtigkeitvor=
übergehendeingeführtwerden(G. v. 12. Okt. §. 9.) 34.

Befugniß der Postanstalten, im Fall des Krieges
jede Vertretung für die ihnen anvertrautenBriefe und
sachen abzulehnen(G. v. 2. Nov. X. 15.) 65.

Iwischen denstaaten desZollvereins soll die Frei=
heit desHandels und Verkehrs im Fall desKriegeskeine
Beschränkungerleiden(Vertr. v. s. Juli Art. 4.) 85.

UnterstützungderWittwen und Kinder der im Kriege
gebliebenenMilitairpersonen, Pensions=Erhöhungfür die
im Kriege invalide gewordenenOffiziere (V. v. 7. Nov.
§. 1. Nr. 7—9.) 126.

Das stehendeHeer und dieFlotte sinddieBildungs=
schulen für den Krieg (G. v. 9. Nov. §. 4.) 131. —
Verwendungder Landwehr im Fall des Krieges (ebend.
s. 5.) 132.

Im Kriege könnenauchLandwehr=Offizierebei den
Truppen des stehendenHeeresverwendetwerden (ebend.
§. 12.) 133. — Einberufung des Heeres, der Marine
und der seewehr im Fall desKrieges (ebend.§#§.5. 13.
Nr. 6) s. 14.) 132.

Militairische Verbrechenim Kriege werden härter
bestraft (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s. 74.
Nr. 3.) 203. — WelchePersonen in Kriegszeiten den
Militairgerichtsstand haben(ebend.Th. II. §. 18.) 234.
— Organisation und Verwaltung derMilitairgerichte in
Kriegszeiten(ebend.§. 25.) 235. — strafbestimmungen
für diejenigenVersonen, welcheausnahmsweisein Kriegs=
zeiten den Militairgerichtsstand haben(Mil. str. G. B.
v. 1845. Einl. §. s.) 189.

Kriegsartikel (v. 9. Dez. 1852.) 308—316. — Ein=
führung derselben(Allerh. Ordre v. 9. Dez. 1852.) 306.
(Cirk. Erl. v. 26. Janr. 1853.) 307.

Kriegsdenkmünze, Verlust derselbenin Folge began=
gener Verbrechen (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
s. 37.) 195.

Kriegsdienst, VerpflichtungzumKriegsdienste(G. v.
9. Nov.) 131—136. —Eintritt in fremde Kriegsdienste
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. ss. 94. 107.) 208.

s. auchMilitairpflicht.
Kriegsflotte desBundes,GründungundErhaltungder=
selben (Verf. Art. 53.) 16. — Organisation derselben
(G. v. 9. Nov. s§. 3—5. 13.) 131.— Dienstauf der
Flotte (ebend.§§.5—8. 13.) 132.

Kriegsgefangene, Militairgerichtsstand derselben(Mil.
str. G. O. v. 1845. s. 18. Nr. 3.) 234. — f(.auch
Gefangene.

Kriegsgerichte, BesetzungundKompetenzderselben(Mil.
str. G. O. v. 1845. §. 61—65.) 242. — Verfahren
vor dem Kriegsgericht(ebend.§§. 90—149.) 249. —
Bestätigung, Vublikation und VollstreckungdesErkennt=
nisses(ebend.§§. 150—195.) 259. — spruchverfahren
gegenabwesendeDeserteure(ebend.§§.253—255.) 277.

Kriegshafen desBundessindderKielerundderJade=
Hafen (Verf. Art. 53.) 16.

Kriegsleistungen, Einführungdes PreußischenGesetzes
vom 11. Mai 1851. wegen der Kriegsleistungenund
derenVergütung im Bundesgebiet(V. v. 7. Nov. F. 1.
Nr. 6.) 126.

Kriegsmarine desBundes,dieBestimmungendarüber
unterliegender Aufsichtund GesetzgebungdesBundes
(Verf. Art. 4. Nr. 14.) 4. — Berathung der Gesetzes=
vorschlägeüber die Kriegsmarine (ebend.Art. 5.) 4.

Die Flagge derKriegsmarine ist schwarzweißroth
(Verf. Art. 55.) 17. — Abzeichenund Wimpel in der
Flagge (V. v. 25. Okt.) 39.

Nähere Bestimmungenüber die Organisation und
den Dienst in der Marine (Verf. Art. 53.) 16. (G. v.
9. Nov. §ss.2. 3. 6. 9. 13. 14. 15.) 131.

flichten der Bundeskonsulnin Beziehungauf die
schiffederKriegsmarine(G.v. s. Nov.ss.27—31.) 142.

Beschaffungder Geldmittel zur Erweiterung der
Kriegsmarine durchBundesanleihe(G. v. 9. Nov.) 157.
bis 159.

Bestätigung der gegenMarinesoldaten abgefaßten
Erkenntnisse(Mil. str. G. O. v. 1845. s. 154. Anmerk.
Nr. 6. u. 8. lit. d.) 261.

Klassifikation der Marine-Offiziere, soldaten und
BeamtennachihrenRang=und Dienstverhältnissen(Mil.
str. G. B. Beilage A.) 283—288.

Kriegs=



Kriegsmaterial des Bundes, ist auf den Eisenbahnen
zu ermäßigtenPreisen zu befördern(Verf. Art. 47.) 14.

Kriegsminister, in welchenFällen derselbeein kriegs=
gerichtlichesErkenntniß zu bestätigenhat (Mil. str. G.
O. v. 1845. §. 154. Anmerk.Nr. 2; s§. 163. 164.)
260.

Kriegsschatzungen, Bestrafungder Militairpersonen,
welcheim Kriege unbefugterWeise Kriegsschatzungener=
heben(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 151.) 219.

Kriegsverrath, Begriff und Bestrafungdesselbenbei
Militairpersonen (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
§§,88—90.) 206. (ebend.Th. II. §. 18. Nr. 4.) 234.
—s. auch Verrath.

Kriegswesen desBundes(Verf. Art. 57—68.) 17.
Kriegszustand, Befugniß des Bundesfeldherrn,einen
jedenTheil des Bundesgebietsin den Kriegszustandzu
erklären(Verf. Art. 68.) 20. — Einberufung der Re=
serve, Landwehrund seewehr in einemsolchenFalle (G.
v. 9. Nov. F. 8.) 133.

In welchenFällen die für den Kriegszustandgel=
tendenstrafgesetzeauch in FriedenszeitenAnwendung
finden (Mil. str. G. B. v. 1845. Einl. §. 9.) 189.

(Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 49.) 315.
Kriminalordnung (Preußische),Anwendungderselben
in den vor den PreußischenKonsuln im Auslande an=
hängigenUntersuchungen(G. v. 29.Juni 1865. s. 36.) 151.

Kündigung, in wieferneine Kündigung der schuld=
verschreibungenüber die Bundesanleihevon 10 Millionen
Thaler zulässigist (G. v. 9. Nov. F. 3.) 157.

KündigungeinesDarlehnsvertrages,wennmehrals
sechsProzent Zinsen verabredetworden sind (G. v.
14. Nov. §#§.2. 5.) 160.

Kuriere, Befreiung derselbenvon Chaussee=,Brücken.,
Damm, und Fährgeld 2c. (G. v. 2. Nov. F. 16.) 65.
— sonstige Vorrechtederselben(ebend.§§. 19. 21.) 66.

Küstenfahrer, Bestimmungüberdie Befugnißderselben,
dieBundesflaggezu führen(G. v. 25. Okt. §. 17.) 38.

Küstenvertheidigung, Beschaffungder dazu erforder=
lichenGeldmitteldurcheineBundesanleihe(G. v. 9. Nov.)
157—159.

L.

Landbriefe, ErmächtigungdesBundesPräsidiums, die
Bedingungenund Gebührenfür dieBestellungderLand=
briefe zu bestimmen(G. v. 2. Nov. §s.57. Nr. 3.) 73.

Landeskokarde, s. Kokarde, Nationalkokarde.
Landeskonsuln, s. Konfuln.
Bundes=Gesetzbl.Jahrg. 1867
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Landesverrath gegenden Bund (Verf. Art. 75.) 21.
BestrafungderMilitairpersonenwegenLandesverraths

(Mil. str. G. B. v. 1845. s#F.87. 88. Nr. 1.) 206.
(G. v. 15. April 1852. s. 13.) 304.

Landheer, s. Bundesheer.
Landrecht (Allg. Preußisches),Anwendungdesselbenin
AngelegenheitenderKonsulargerichtsbarkeit(G. v.29. Juni
1865. s. 16.) 147.

Landstraßen, die Bestimmungenüber die Herstellung
von Landstraßenin den Bundesstaatenunterliegender
Aufsicht und Gesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4.
Nr. 8.) 4.

Landstreicher, Personen, welchewegenwiederholter
Landstreichereibestraftworden sind, kann derAufenthalt
in einemanderenBundesstaateverweigertwerden(G. v.
1. Nov. F. 3.) 55.

Landsturm der NorddeutschenBundesstaaten(G. v.
9. Nov. s§. 2. 3. 16.) 131.

Landwehr, BestimmungderDienstzeitfür dieLandwehr
(Verf. Art. 59.) 18. (G. v. 9. Nov. F. 7.) 132. — Or=
ganisationderselben(Verf. Art. 63.) 19. (G. v. 9. Nov.
§§. 3. 5. 15. 17.) 131. — Einberufung der Landwehr
(G. v. 9. Nov. . s8.)133. — Unterstützungbedürftiger
Familien der zum Dienste einberufenenLandwehrmänner
(V. v. 7. Nov. Ks.1. Nr. 5.) 126.

Gerichtsstand der Landwehr, s. Beurlaubte.
Landwehroffiziere, ErnennungeinjährigerFreiwilligen
zu Landwehroffizieren(G. v. 9. Nov. §. 11.) 133. —
Einziehung derselbenzu denUebungender Linientruppen
(ebend.§. 12.) 133.

Untersuchungengegen beurlaubteLandwehroffiziere
wegenHerausforderungund sweikampf gehörenvor die
Militairgerichte (Mil. str. G. O. v. 1845. s. 6. Nr. 5.)
231.

Lauenburg (Herzogthum),gehörtzumBundesgebiet(Verf.
Art. 1.) 2. — Die Artikel 3—5. 10—20. und 22. des
Zollvereinsvertragesfinden auf das HerzogthumLauen=
burg keineAnwendung (Vertr. v. 8. Juli Art. 6. Nr. 1.
lit. d.)91.

Lazarethgehülfen in den Militair=Lazarethen,Rang=
verhältniß derselben(Mil. str. G. B. v. 1845. Beil. A.)
285.

Legalisation von Urkunden,s. Beglaubigung.
Legitimation der Mitglieder desReichstages,Prüfung
derselben (Verf. Art. 27.) 9. — Legitimation der Mit=
glieder des Jollparlaments (Vertr. v. 8. Juli Art. 9.
s.9) 96.

Jnwiefern diePostbehördeverpflichtetist, die Legi=
timation des Empfängers bei Abholung von Postsachen
zu prüfen (G. v. 2. Nov. s§. 55. 56.) 72.
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Legitimations=Urkunden für Reisendeim Bundes=
gebiete(G. v. 12. Okt. §. 4.) 33.

Bestrafung der Militairpersonen wegen Fälschung
derselben (G. v. 15. April 1852. s. 13.) 304.

s. auchGewerbe=Legitimationskarten.
Leichnam, Besichtigungund Obduktionder Leichnamein
militairgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str. G. O. v.
1845. s. 41.) 238. (ebend.Beil. B. ss. 11—24.) 291.

Leipziger Meßordnungvom4. Dezember1833. (schluß=
protokoll v. 8. Juli Nr. 12.) 110. — s. Messen.

Lieutenant, Lieutenantzur see, Unterlieutenantzur
see, KlassifikationderselbennachihrenRang=undDienst=
verhältnissen(Mil. str. G. B. v. 1845. Beil. A.) 284.

BesetzungdesUntersuchungs-undKriegsgerichtsüber
einen Lieutenant(Mil. str. G. O. §. 46. Nr. 3; §. 64
Nr. 3.) 240.

Lippe (Fürstenthum), gehört zum Bundesgebiet (Verf.
Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath eine stimme (ebend.
Art. 6.) 5. — desgl. im Bundesrath des Zollvereins
(Vertr. v. 8. Juli Art. 8. §. 1.) 93.

Losung, Bestrafung der soldaten, welchedemFeinde die
Losung offenbaren(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
8. 88 Nr. 2.) 206. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852.
Art. 4.) 308.

Lübeck (freieund Hansestadt),gehörtzumBundesgebiet
(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath eine stimme
(ebend.Art. 6.) 5.

Lübeckbleibt als Freihafen vorläufig außerhalb der
gemeinschaftlichenJollgrenze(ebend.Art. 34.) 10. — Die
Artikel 3—5. 10—20. und 22. desJollvereinsvertrages
finden auf LübeckkeineAnwendung (Vertr. v. 8. Juli
Art. 6 Nr. I. e.) 91. — Lübeckführt im Bundesrath
des Jollvereins eine stimme (ebend.Art. 8. §. I.) 93.

DasOber- Appellationsgericht in Lübeckist die zu=
ständigespruchbehördein Untersuchungenwegen straf=
barer Unternehmungengegen den NorddeutschenBund
(Verf. Art. 75.) 21.

Organisation des Post- und Telegraphenwesensin
Lübeck(Allerh. Präs. Erl. v. 18. Dez. Nr. 2—4.) 328.

s. auch Hansestädte.

Lügen des Angeschuldigtenvor Gericht ziehen bei mili=
tairischenVerbrecheneine höherestrafe nach sich (Mil.
str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 74. Nr. 5.) 203. (Mil.
str. G. O. §. 106.) 252.

M.
Maaß und Gewicht, die Ordnung des Maaß- und Ge=
wichtssystemsin denBundesstaatenist sache derAufsicht
und Gesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 3.) 4.

1867.

Maaß, (Forts.)
BestimmungüberMaaß undGewichtin denstaa=

ten desJollvereins(Vertr. v. s. Juli Art. 27.) 105.
Mahl= und schlachtsteuer, Erhebungderselbenin
den staaten des Zollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. 5.
Nr. I. II. §. 7.) 86.

Majestätsverbrechen, BestrafungderMilitairpersonen
wegenMajestätsverbrechen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. §. 87.) 206.

Major, BesetzungdesUntersuchungsund Kriegsgerichts
über einen Major (Mil. str. G. O. v. 1845. KF.46.
Nr. 5 §s.64. Nr. 5.) 240. —Klassifikation derMajore nach
ihrenRang. undDienstverhältnissen(ebend.Beil. A.) 283.

Malzsteuer, Erhebungderselbenin den staaten des
Zollvereins(Vertr. v. 8. Juli Art. 5. Nr. I. II. #. 2.
7.) 86. (schlußprot. v. 8. Juli Nr. 5 u. Anl. B.
Nr. IV.) 108. 122.

Marine desBundes(Verf.Art. 53—55.)16. (G. v.
9. Nov. Is. 2. 3. 6. 9. 13. 14.) 131.

Der Marineverwaltung werden 3,100,000 Thaler
für das Jahr 1868. zur Verfügunggestellt(G. v. 9. Nov.
s.9.) 159.

Etat der Marineverwaltung für das Jahr 1868.
(G. v. 30. Okt. I. Nr. 6; II. Nr. 4.) 165.

s. Kriegsmarine, Handelsmarine.
Marinebeamte, KlassifikationderselbennachihrenRang=
und Dienstverhältnissen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Beil. A.) 286—288.

Märkte, Besuchder Märkte in denstaaten des Zoll=
vereins (Vertr. v. 8. Juli Art 26.) 105.

Marodiren der soldaten im Kriege,Bestrafungdersel=
ben(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 152.) 219.
(Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 26.) 312.

Märsche, Bestrafung der Militairpersonen wegenPflicht=
verletzungenauf Märschen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th.I. K. 158—161.)221.(Th.II. §.190.)267.
(Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 33.) 313.

Maschinen, Jollbegünstigungenfür MaschinenundMa=
schinentheile im Gebiet des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli

=
Maschinenpersonal der seemännischenBevölkerung,
VerpflichtungderselbenzumDienste in derBundesmarine
(Verf. Art. 53.) 16. (G. v. 9. Nov. §. 13.Nr. 1—4.)
134. — Rangverhältnisseder Maschinisten(Mil. str.
G. B. v. 1845. Beil. A. Nr. 1. a.) 284.

Matrikel der Bundeskonsuln(G. v. 8. Nov. F. 12.)139.
Matrikularbeiträge der einzelnenBundesstaaten(G.
v. 30.Okt.EtatNr.5.)174.

Matrosen bei der Marine, Rangverhältnißderselben
(Mil. str. G. B. v. 1845. Beil. A.) 285. 286.

Meck=



Mecklenburg=schwerin ((Großherzogthum),gehört
zumBundesgebiet(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundes=
rath zwei stimmen (ebend.Art. 6.) 5.

Bestimmungüber dieNationalität derMecklenburg=
schwerinschenKauffahrteischiffeund über ihre Befugniß
zur Führung derBundesflagge(G. v. 25. Okt. §. 20.) 39.

Die Artikel 3—5. 10—20. und 22. desZollvereins=
vertrages finden in Mecklenburg=schwerin keineAnwen=
dung (Vertr. v. 8. Juli Art. 6. Nr. 1. lit. b.) 91. —
Mecklenburg.schwerin führt im Bundesrath des Zoll=
vereins zwei stimmen (ebend.Art. 8. 8. 1.) 92.

Mecklenburg=strelitz (Großherzogthum),gehörtzum
Bundesgebiet(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath
eine stimme (ebend.Art. 6.) 5.

Die Artikel 3—5. 10—20. und 22. desJollvereins=
vertrages finden in Mecklenburgstrelitz keine Anwen=
dung (Vertr. v. 8. Juli Art. 6. Nr. 1. lit. b.) 91. —
Mecklenburgstrelitz führt im BundesrathdesZollvereins
einestimme (ebend.Art. s. §. 1.) 92.

Medizinalpolizei, dieMaaßregelnderselbenunterliegen
der Aufsichtund Gesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4
Nr. 15.) 4.

Mehl, Besteuerungdesselbenin den staaten des Zoll=
vereins (Vertr. v. s. Juli Art. 5. Nr. II. s. 2.) 87.

Meldung, Bestrafungder soldaten, welcheunrichtige
Meldungen machen,oder Meldungen unterlassen(Mil.
str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 88. Nr. 3. lit. b. u.

s. 156.) 206. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 31.)
313.

Messen (Meßplätze), Besuchder Messenin den staaten
des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 26.) 105. —
sollbegünstigungenfür einzelneMeßplätze(ebend.Art. 14.)
99. (schlußprot.v. s. Juli Nr. 12.) 110.

Meßbriefe derseeschiffe,Ausstellungderselben(Verf.
Art.54) 16.

Meuterei im soldatenstande,Bestrafung derselben(Mil.
str. G. B. v. 1845.Th.I. §. 137—139.)217.

Milderung, Antrag auf Milderungderstrafe in mili=
tairgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str. G. O. v. 1845.
ss. 149. 171.) 259. — Milderungsrechtdesbestätigenden
Befehlshabers(ebend.s§. 171.172.) 264. — Milderungs=
gesuchin Injuriensachen(ebend.§. 232.) 274.

Militair=Aerzte, Juziehungderselbenals sachverständige
beimilitairgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str. G. O.v.
1845.88.97.113.)250.(ebend.Beil. B.58.7—0. 11.14.
21. 22.) 291. —Klassifikation derMilitair=Aerzte(ebend.
Beil. A.) 287—289.
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Militairbeamte, welcheMilitairpersonenzumBeamten=
standegehören(Mil. str. G. B. v. 1845. Einl. §. 4.)
188. (und Beil. A.) 286—289. — strafbestimmungen
für Militairbeamte (ebend.Th. I. §§. 83—s6. 193.
bis 196.) 205. — Militairgerichtsstand derselben(Mil.
str. G. O. v. 1845. §. 1. Nr. 2. u. 4) §§. 5. 16.
Nr. 3.) 229. — strafgerichtsbarkeit über die Mili=
tairbeamten(ebend.§. 20. Nr. 1. u. 4.) 234. — Bil=
dung des Untersuchungs=und spruchgerichts (ebend.
88. 47. 50. 61. 68. 69. 72.) 240. — strafverfahren
gegenMilitairbeamte (ebend.8§. 211 bis 228.) 271. —
Kostenund stempel (ebend.8§. 273. 278.) 280.

KlassifsikationderMilitairbeamten nachihrenRang=
und Dienstverhältnissen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Beil. A.) 286—289.

Militairbildungsanstalten, Gerichtsstandder Lehrer
und Zöglinge in strafsachen (Mil. str. G. O. v. 1845.
§. 1. Nr. 4.) 229.

Militairdienst, s. Militairpflicht.
Militair=Ehrenzeichen, Verlust desselbenwegenbe=
gangenerVerbrechen(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
s. 36.) 195.

Militair=Etat desBundes(Verf.Art. 62. 67.) 18.
Militairgefängnisse, Revision derselben(Mil. str.
G. O. v. 1845. s. 77.) 247.

Militairgeistliche, Klassifikationderselben(Mil. str.
G. B. v. 1845. Beil. A.) 287. 289.

Militairgerichte, Organisationund Zuständigkeitder=
selben(Mil. str. G. O. v. 1845. 8§8.1—88.) 229. —
Verfahren derselben(ebend.8§. 89. ff.) 249. — Beauf=
sichtigungderselben(ebend.§. 87.) 249. — Gemeinschaft=
liche Gerichte für Militair= und Civilpersonen (ebend.
88. 52. 53. 277.) 241.

Militairgerichtsbarkeit, Umfang, Eintheilung und
Verwaltung derselben(Mil. str. G. O. v. 1845. sF. 1.
2. 19—43.) 229. — Bestimmungenüber dieMilitair=
gerichtsbarkeitim Auslande (G. v. 29. Juni 1865.
8. 58.) 155.

Militairgerichtsstand (Mil. str. G. O. v. 1845.
ss. 1—18.) 229.

Militairgesetzgebung, Einführung der Preußischen
Militairgesetzgebungim GebietedesNorddeutschenBundes
(Verf. Art. 61.) 18. (V. v. 7. Nov.) 125—130. — Dem
Reichstageund dem Bundesrathe soll ein umfassendes
BundesMilitairgesetzzurBeschlußfassungvorgelegtwerden
(Verf. Art. 61.) 18.

Militair=Invaliden, s. Invaliden.
Militair=Kirchenordnung, die PreußischeMilitair=
Kirchenordnungwird in demBundesgebietenicht einge=
führt (Verf. Art. 61.) 18.

D' Mit=
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Militairlehrer, Gerichtsstandderselbenin strafsachen
(Mil. str. G. O. v. 1845. §. 1. Nr. 4.) 229.

Militairpersonen sind auf den Eisenbahnenzu er=
mäßigtenPreisen zu befördern(Verf. Art. 37.) 14.

UnterstützungderWittwen und Kinder der im Kriege
gebliebenenMilitairpersonen(V. v. 7. Nov. F. 1. Nr. 7.
bis 9.) 126.

AllgemeinePflichtenderMilitairpersonen(Kriegsart.v.
9. Dez.1852.Art. 1—3. 5. 11. 14.18.21.23.27.30.37.43.
46. 52.) 308. — Bestrafung der von ihnen vor demEin=

tritt in denMilitairstand verübtenVerbrechen(Mil. str.
G. B. v. 1845. Einl. §. 5.) 188. — Verfahrenin solchen
Fällen (Mil. str. G. O. v. 1845. 55. 9—12.) 232. —
Bestrafung der von PreußischenMilitairpersonen gegen
Militairpersonen verbündeter staaten begangenen Ver=
brechen(Mil. str. G. B. Einl. §. 7.) 189. — Bestra=
fung der von ihnen im Auslande begangenenstrafbaren
Handlungen (G. v. 15. April 1852. §F.2.) 302. — Be=
lohnung der Militairpersonen, welchesichdurchTapfer=
keit und Muth 2c.auszeichnen(Kriegsart. v. 9. Dez.1852.
Art. 50—52.) 316.

KlassifikationderMilitairpersonen nach ihren Rang=
und Dienst=Verhältnissen (Mil. str. G. B. v. 1845.
Beil. A.) 283—289.

Militairpflicht (Wehrpflicht,Militairdienst), Erfüllung
der Militairpflicht im Verhältniß zum Heimathslande
(Verf. Art. 3.) 3. — Jeder Norddeutscheist wehrpflichtig
(ebend.Art. 57. 59.) 17. (G. v. 9. Nov. 8. 1.) 131. —
Erfüllung der Militairpflicht im stehendenHeere, in der
Landwehr,seewehrund Marine (G. v. 9. Nov. 8§.6. ff.)
132.

Bestrafung derjenigen,welchesichdurch selbstver=
stümmelungoder durchVorschützungvon Krankheiten2c.
der VerpflichtungzumMilitairdienste zu entziehensuchen
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. 8§. 113—115.) 212.
(Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 5. 10.) 309. — desgl.
derjenigen,welchezudiesemZweckdiePreußischenstaaten
verlassen(G. v. 11. März 1850. s. 1.) 301.

Militairposten, die von denselbenbegangenenVer=
brechensind mit geschärfterstrafe zu belegen(Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. s. 78.) 204. — strafbestim.
mungen gegenPosten wegenDflichtverletzungen(ebend.
§s. 158— 161.) 221. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852.
Art. 34. 35.) 313. — Bestrafungdesjenigen,welchervor
dem Feinde vom Posten entweicht(ebend.§. 100.) 209.
(Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 6.) 309. — oder dem
Feinde das Geheimniß desPostens offenbart (Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. s. 88. Nr. 2.) 206.

Militair=strafgerichtsordnung (vom 3. Anpril
1845.) 229—282. — Einführung derselbenim Bundes=
gebiete(Verf. Art. 61.) 18. (V. v. 29. Dez.) 185.
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Militair=strafgesetzbuch für das PreußischeHeer
(v. 1845.) 188—299. — Yüublikationund Einführung
desselbenin Preußen (A. E. v. 3. April 1845.) 187. —
Einführung desselbenim ganzen Bundesgebiet (Verf.
Art. 61.) 18. (V. v. 29. Dez.) 185. — Abänderung
mehrererBestimmungenin denMilitair- strafgesetzen(G.
v. 15. April 1852.) 302—306.

Militairsträflinge, s. Festungssträflinge.
Militairverwaltung, derselbenwerdenfür das Jahr
1868. zur Küstenbefestigung500,000 Thaler zur Ver=
fügung gestellt(G. v. 9. Nov. §. 9.) 159. — Etat für
die Militairverwaltung pro 1868. (G. v. 30. Okt. I.
Nr. 5.) 165. (V. v. 21. Nov.) 176—184.

Militairwesen desBundes, unterliegtderAufsichtund
Gesetzgebungdesselben(Verf. Art. 4. Nr. 14.) 4. — Be=
stimmungfür die Berathung der Gesetzesvorschlägeüber
das Militairwesen (ebend.Art. 5.) 4.

Mißhandlung, Bestrafungder soldaten, welcheim
Kriege fremdeUnterthanen oder Gefangenemißhandeln
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s. 145.) 218. — Be=
strafung der Militair=Vorgesetzten, welche ihre Unter=.
gebenenmißhandeln (ebend.s#§183. 184. 186.) 225.
(Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 46.) 315.

Mobilmachung, Bestimmungendarüber(Verf.Art. 61.)
18. — Einberufung der Truppen im Fall der Mobil=
machung(G. v. 9. Nov. ss. 5. 6.) 132. — Herbei=
schaffungderPferde durchLandlieferungbei eintretender
Mobilmachung(V. v. 7. Nov. §. 1. Nr. 6.) 126.

Montirungsstücke der soldaten, sollen von ihnen in
gutemstande erhaltenund dürfen nicht verdorbenoder
veräußertwerden(Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 27.
28.) 312.

Most, Besteuerung desselbenin den staaten des Joll=
vereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 5. Nr. II. §#§.2. u. 3.
lit. .) s7.

Mühlenfabrikate, Besteuerungderselbenin denstaaten
des Jollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 5. Nr. II.
s. 2.) 87.

Münzangelegenheiten, die OrdnungdesMünzsystems
in denNorddeutschenstaaten ist sache derAufsicht und
Gesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 3.) 4.

Das Porto für Postsendungenist nach der landes=
üblichen Münzwährung zu berechnen(G. v. 4. Nov.
s. 4.)77.

Bestimmungen über das Münzwesender staaten
desZollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 3. §. 2) Art. 12.)
84. (schlußprot. v. 8. Juli Nr. 10.) 109.

Münzverbrechen, Feststellungdes Thatbestandesder=
selbenin militairgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str.
G. B. v. 1845.Beil.B. 88.37.39.40.)297.

Münz=



Münzvertrag (vom24. Janr. 1857.), fernereAnwen=
dung desselbenin den staaten des sollvereins (Vertr.
v. 8. Juli Art. 3. §. 2) Art. 12.) 84. (schlußprot. v.
8. Juli Nr. 10.)109.

Muster, ErmächtigungdesBundes=Präsidiums,dieBe=
dingungenund Gebührenfür die sendung von Mustern
mit derVost zu bestimmen(G. v. 2. Nov. s. 57. Nr. 3.)
73.— Für die Abtragungderselbenwird eineBestell=
gebührnicht erhoben(G. v. 4. Nov. s. s.) 78.

N.
Nachdruck, dieBestimmungenüberdenschutzdesgeistigen
Eigenthumsim BundesgebietunterliegenderAufsichtund
Gesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 6.) 4.

Nachlaß (Verlassenschaft),BefugnißundVerpflichtungder
Bundeskonsulnzur sicherstellungund Regulirung des
NachlassesverstorbenerBundesangehörigen(G. v. 8. Nov.
s. 18.) 141.

Nationalität der Kauffahrteischiffe(G. v. 25. Okt.
— 6. Nr. 7; §. 20.) 35. (G. v. 8. Nov.
s. 37.) 143.

Nationalkokarde (Landeskokarde),Verlustderselbenin
Folge begangenerVerbrechen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. s§. 38. 43. 44.) 195.

National=Militairabzeichen, Verlust desselbenin
Folge strafbarerHandlungen (Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. s. 38.) 195.

Naturalquartier, s. Einquartierung.
Naturalverpflegung der Truppen,s.Verpflegung.
Nebengebühren bei denPostanstalten,Abschaffungder=
selben(G. v. 4. Nov. s. s.) 78.

Neuanziehende Versonen, Kontrole derselben(G. v.
12. Okt. §. 10.) 35. — Anmeldung, Besteuerungund
Abweisungderselben(G. v. 1. Nov. ss. 4. 5. s. 10.) 56.

Nichtigkeit desErkenntnissesin militairgerichtlichenUnter=
suchungen(Mil. str. G. O. v. 1845. ss. 43. 57. 76.
268.) 239.

Nichtigkeitsbeschwerde in den bei den Preußischen
Konsuln im Auslande schwebendenRechtssachen(G. v.
29. Juni 1865. sd. 31. 32. 56.) 150.

Nichtigkeitsbeschwerdein militairgerichtlichenUnter=
suchungen(Mil. str. G. O. v. 1845. s. 268.) 279.

Niederlage=Gebühren, Erhebungderselbenin den
staaten des Jollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 25.)
104. —sie verbleibendenbetreffendenstaatsregierungen
(ebend.Art. 10. Nr. 3.) 97.
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Niederlassung, dieBestimmungenüberdieNiederlassungs=
verhältnissein denBundesstaatenunterliegenderAufsicht
und Gesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 1.) 3.
— Befugniß derBundesangehörigen,sichan jedemOrte
innerhalbdesBundesgebietesniederzulassen(G. v. 1. Nov.
s. 1.) 55. — RechtlicheWirkungen der Niederlassung
(ebend.s. 11.) 57.

Notariats=Urkunden, die von den Bundeskonsuln
aufgenommenenUrkundensind denNotariats=Urkunden
gleichzu achten(G. v. 8. Nov. s§. 16. 17.) 140.

Nothwehr vorgesetzterMilitairpersonen gegenUntergebene
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s. 185.) 226.

O.

Obduktion einesLeichnamsin militairgerichtlichen=Unter=
suchungen(Mil. str. G. O. v. 1845. s. 41.) 238. (ebend.
Beilage B. s§. 14. 21—24.) 292.

Oberfeuerwerker, Rangverhältnißderselben(Mil. str.
G. B. v. 1845. Beil. A. Nr. 1. a.) 284.

Oberjäger desreitendenFeldjäger-Korps, Rangverhält.
niß derselben(Mil. str. G. B. v. 1845. Beil. A. Nr. 4.
lit. b.) 284.

Ober=Postämter in denHansestädten,dieselbensind
Bundesbehördenund demGeneral Postamt des Nord=
deutschenBundes untergeordnet(Allerh. Präs. Erl. v.
18. Dez. Nr. 2. u. 4.) 328.

Ober=Postdirektionen, Entschädigungsansprüchean die
Postverwaltung sindan die betreffendeOber=Postdirektion
zu richten (G. v. 2. Nov. §. 13.) 65. — Befugnisseder=
selbenin UntersuchungenwegenPost=undVorto=Defrau=
dationen (ebend.§§. 40. 45.) 70. — Die OberPost=
direktionensind Bundesbehördenund demGeneral Vost=
amt des NorddeutschenBundes untergeordnet(Allerh.
Präs. Erl. v. 18. Dez. Nr. 2. u. 4.) 328.

Oberst, BesetzungdesUntersuchungs-und Kriegsgerichts
über einen Oberst (Mil. str. G. O. v. 1845. s. 46.
Nr. 5; 8. 64. Nr. 6.) 240. — KlassifikationderObersten
nach ihren Rang= und Dienstverhältnissen(ebend.Bei=
lage A.) 283.

Obersteuermann, Oberbootsmann,Obermaschinist,Ober=
meisterbei der Marine, Rangverhältnissederselben(Mil.
str. G. B. v. 1845. Beilage A. Nr. 1. a) 284.

Oberstlieutenant, Besetzungdes Untersuchungs=und
Kriegsgerichtsüber einen Oberstlieutenant(Mil. str. G.
O. v. 1845. 8. 46. Nr. 5) F. 64. Nr. 5.) 240. —
Klassisikationder Oberstlieutenantsnach ihren Rang und
Dienstverhältnissen(ebend.Beilage A) 283.

Ober=



Ober=Telegraphen=Inspektionen, dieselbenerhalten
fortan die Bezeichnung -Telegraphen=Direktionen=(Allerh.
Präs. Erl. v. 18. Dez. Nr. 3.) 328.

Ober=Tribunal in Berlin, Kompetenzdesselbenin den
bei den PreußischenKonsuln im Auslande schwebenden
Prozessenund Untersuchungen(G. v. 29. Juni 1865.
88. 23. 31. 32. 57.) 148.

Obligationenrecht, die Gesetzgebungüber ein gemein=
samesObligationenrechtim Bundesgebiet ist sache des
Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 13.) 4.

Obstwein, s. Cider.

Oeffentlichkeit derVerhandlungendesReichstages(Verf.
Art. 22.) 8. — desgl. der VerhandlungendesJollpar=
laments (Vertr. v. 8. Juli Art. 9. s. 3.) 95.

Oesterreich, VerfahrenbeimAbschlußvon Handels=und
schiffahrtsverträgen des Zollvereins mit Oesterreich
(schlußprot. Nr. 8.) 108.

Offiziere derBundes=Kriegsmarine,ErnennungundVer=
eidigung derselben(Verf. Art. 53.) 16. — Offiiere der
Bundestruppen, Ernennung und Qualifikation derselben
(ebend.Art. 63. 64. 66.) 19.— OffizierederReserve,der
Landwehr und seewehr (G. v. 9. Nov. s#s.11. 12.
13.Nr. 4.) 133.

Gewährung eines Naturalquartiers für die nach an=
derenGarnisonortenversetztenOffiziere (V. v. 7. Nov.
§. 1. Nr. 1. lit. b.) 125.

Offizier=Pferdesind zur Vorspannleistungnicht ver=
pflichtet(V. v. 7. Nov. §. 1. Nr. 2. lit. b.) 126.

Pensionserhöhungfür die im Kriege invalide gewor=
denen, sowie für die durchdenaktivenMilitairdienst ver=
stümmeltenodererblindetenOffiziere(V. v. 7. Nov. F. 1.
Nr. 8. u. 9.) 126.

Welchestrafen gegenOffizierezulässigsind:Festungs=
arrest (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. 88. 9—12.
55. 58.) 191. — stubenarrest(ebend.8§. 21—25. 58.)
193.— Kassation,Entfernungaus demOffizierstandeund
Dienstentlassung(ebend.§s. 44— 47. 55. 60. 61.) 197.
— Welchestrafen gegenpensionirteOffizierestattfinden
(ebend.§§. 50—53.) 198.

Bestrafung der Offiziere wegen achtungswidrigen
Betragens gegen ihre Vorgesetzten(Mil. str. G. B.
§. 124.) 214. — wegenthätlicher Widersetzunggegen
dieselben(ebend.§. 128.) 215. — wegenunrichtigerMel=
dungen,Rapporte,Berichte,Atteste (ebend.§. 156.) 221.
— wegenAnnahmevon Geschenken,Bestechung(ebend.
§. 157.) 221. — wegen Urlaubsbüberschreitung(ebend.
§. 166.) 223. — wegenTrunkenheit im Dienst (ebend.
§. 167.) 223. — wegenHazardspielens(ebend.§. 169.)
223. — wegen Verheirathung ohne Konsens (ebend.
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Offiziere, (Forts.)
§. 172.) 224. — wegenBeleidigungen unter einander
(ebend.§. 173.) 224. — wegenBeleidigung und Miß.
handlungihrer Untergebenen(ebend.§§. 183. 187.) 225.
— Bestrafung der Offiziere, wenn sie den einfachen
stubenarrest ohne Erlaubniß verlassen(ebend.88. 22.
164.) 193.

Befugniß der Offiziere, einenUntergebenen,dersich
ihnen thätlich widersetzt,auf der stelle niederzustoßen
(Mil. str. G. B. v. 1845. s. 185.) 226. y
v. 9. Dez. 1852. Art. 17.) 311.

Gerichtsstandder Offizierein strafsachen(Mil. str.
G. O. v. 1845. 88. 1. 16. Nr. 1; s. 18. Nr. 2.) 229.—
dieselbengehörenvor die höhereGerichtsbarkeit(ebend.
§. 20. Nr. 1.) 234. — Bestellung des spruchgerichts
(ebend.§§. 63. 64.) 243. — Bestätigung des Erkennt=
nisses(ebend.§. 154. Nr. 2. u. Anmerk.Nr. I. lit. b.)
260. — KontumazialverfahrengegenabwesendeOffziere
(ebend.§. 244.)275. — UmwandlungderGeldbußein
militairischeFreiheitsstrafen(ebend.8. 272.) 280. —
Kostenfreiheitder Offiziere (ebend.§§s.274. 278. 283.)
281.

Klassifikation der Offiziere nach ihren Rang=und
Dienstverhältnissen(Mil. str. G. B. v. 1845. BeilageA.)
283—284.

Befugnisseder untersuchungsführendenOffiziere in
militairgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str. G. O.
ss. 23. 27. 49. 77. 81. 209. 210.) 235. — Vereidigung
derselben (ebend.s§. 80. 220.) 247. — Ernennung,
Rechteund Mflichten der zu den Untersuchungsgerichten
kommandirtenOffiziere(ebend.§§.45—47. 54—56. 75.
s3. 84.) 239.

Oldenburg (Großherzogthum),gehörtzumBundesgebiet
(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundesratheine stimme
(ebend.Art. 6.) 5

TheilnahmeOldenburgs an demZollverein (Vertr.
v. 8. Juli) 81. — Die Artikel 3—5. 10—20. und 22.
des Vertrages finden auf denHafenort Brake keineAn=
wendung(ebend.Art. 6. Nr. 1. c.) 91. — Oldenburg
führt im Bundesrath desJollvereins einestimme (ebend.
Art. 8. §. 1.) 92. — Bestimmungenhinsichtlichder
Chausseegelderin Oldenburg (ebend.Art. 22.) 104. —
Für Oldenburg wird ein Zuschußzu den Verwaltungs=
kostenbewilligt(schlußprot. v. 8. Juli Nr. 13.) 110. —
Errichtung einer besonderenDirektivbehördefür Olden=
burg (ebend.Nr. 14.) 110.

Orden, die Bundeskonsuln dürfen ohne Genehmigung des
Bundes=PräsidiumskeineOrdenvon fremdenRegierungen
annehmen(G. v. 8. Nov. F. 5.) 138.

Auf



Orden, (Forts.)
Auf den Verlust von Orden darf gegenMilitair=

personennichterkanntwerden(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. §. 35.) 195. — Es ist die Entscheidungdes
Königs darüber einzuholen(Mil. str. G. O. 5. 192.)
268.

Ordnungsstrafen gegensalzwerksbesitzer,welche den
steueramtlichenVorschriftenzuwiderhandeln(G. v. 12.Okt.
ss. 13. 15.) 46.

P.

Packete, Beförderungderselbendurchdie Post (G. v.
2. Nov. ss. 2. 15. 57. Nr. 3.) 61. — GarantiederPost=
verwaltung(ebend.s§. 6. 9.) 63.— strafbestimmungen
für Kontraventionen(ebend.§§. 27. ff.) 67. — Porto
für Packete(G. v. 4. Nov. 88.2. 3. 8.) 75.

Packhöfe in denstaaten desZollvereins,Kostenfür die
Einrichtungund Unterhaltungderselben(Vertr. v. 8. Juli
Art.16.Nr.1.)100.

Packkammergeld für Postsachen,Aufhebungdesselben
(G.v.4.Nov.8.8) 78.

Papiergeld, die Feststellungder Grundsätzeüber die
Emissionvon Papiergeld ist sache derAufsicht und Ge—
setzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 3.) 4.

Parole, Bestrafungder soldaten, welchedemFeinde die
Parole offenbaren(Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 4.)
308.

Passagiergut, GarantiederPostverwaltungfür dasselbe
(G.d.2.Nov.88.11.26)64.

Passagierstuben, Anordnungenfür diesicherheit,Ord=
nung und den Anstand in den Passagierstuben(G. v.
2. Nov. §. 57. Nr. 6.) 73.

Paßwesen, die Bestimmungendarüberunterliegender
Aufsicht und Gesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4.
Nr. 1.) 3. — Gesetzüber das Paßwesen(v. 12. Okt.)
33—35. — Befugniß derBundeskonsulnzur Ausstellung
und Visirung von Pässen (G. v. 8. Nov. §. 25.) 142.

Patente, s. Erfindungs= Patente.

Patrouille, die von bewaffnetenPatrouilleursbegange=
nen Verbrechensind mit geschärfterstrafe zu belegen
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 78.) 204. — Be=
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Patrounille, (Forts.)
strafung derjenigen,welchePatrouillen beleidigenoder
sich ihnen widersetzen(ebend.§. 134.) 216. — s. auch
Wachen.

Pension, Erhöhungderselbenfür die im Kriegeinvalide
gewordenen,so wie für die durch den aktivenMilitair=
dienstverstümmeltenOffiziere (V. v. 7. Nov. sF.1. Nr. s.
9.) 126. 1

Pensionirung der Bundeskonsuln (G. v. 8. Nov.
s. s.) 139. (G. v. 29. Juni 1865. F. 6.) 145.

Verlust derPension von Offizieren in Folge began=
gener Verbrechen(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
s. 51. 52.) 198.

Pensionaire, strafbestimmungengegenpensionirteOffi=.
ziere (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s§. 50—33.)
198. — Gerichtsstandderselbenin strafsachen(Mil. str.
G. O. v. 1845. §. 1. Nr. 3.) 229. — Kostenfreiheit
derselben (ebend. §. 274.) 281.

Personenfuhren, in wie weit eine gewerbmäßige
Beförderung von Personen durchFuhrgelegenheitenzu=
lässig ist (G. v. 2. Nov. s§s.1. 15.) 61. — straf=
bestimmungenfür Kontraventionen (ebend.§§. 27. bis
29.) 67.

Personengeld, Ermächtigungdes Bundes=Präsidiums,
das Personengeldfür die einzelnenPostkursezu bestimmen
(G. v. 2. Nov. F. 57. Nr. 5.) 73.

Befugniß derPostanstalten,dasunbezahltgebliebene
Personengeldexekutivischeinzuziehen(G. v. 2.Nov. §.25.)
67. — strafe für DefraudationdesPersonengeldes(ebend.
ss. 32. 34.) 68.

Petitionen an den Reichstag, Behandlung derselben
(Verf. Art. 23.) 9. — Metitionenan das Zollparlament
(Vertr. v. 8. Juli Art. 9. s. 4.) 95.

Pfandleiher, Bestimmungüber die Jinsen, welchean
gewerblichePfandleih=Anstaltenzu entrichtensind (G. v.
14. Nov. s. 4.) 160.

Pfändung ist gegenPosten,KuriereundEstafettennicht
gestattet(G. v. 2. Nov. s. 18.) 66.

Pferde, Beschaffungder erforderlichenPferde im Fall
einerMobilmachung,desgl.zumVorspann (V. v. 7. Nov.
s. 1. Nr. 2. u. 6.) 125.

Pflastergeld, Befreiungder Posten, Kuriereund Esta=
fetten, Briefträger und Postboten2c.von Entrichtungdes
slastergeldes (G. v. 2. Nov. s. 16.) 65.

Bestimmung über die Erhebung des Pflastergeldes
in denstaaten desZollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. 22.)
103.— Das Mlastergeldverbleibtdenbetreffendenstaats=
regierungen(ebend.Art. 10. Nr. 3.) 97.

Pflich=
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Pflichten derMilitairpersonen(Kriegsart.v.9.Dez.1852.
Art. 1—3. 5. 11. 14. 18. 21. 23. 27. 30. 37. 43. 46.
52.)308.

Pflichtverletzungen (flichtwidrigkeiten)der Militair=
personen,Bestrafungderselben(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. §. 163.) 222. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852.
Art. 30. 32.) 313. — Mlichtverletzungenaus Fahrlässig=
keit (Mil. str. G. B. §§. 189—191.) 227.

Plünderung, strafe für unerlaubtePlünderungimKriege
(Mil.str.G.B.v.1845.Th.I.K. 148—152))219.
(Kriegsart.v.9.Dez.1852.Art.25.26.)312.

Politische Verbrechenund Vergehen,in welchenFällen
dieselbenzur KompetenzderBundeskonsulngehören(G.
v.8. Nov. §. 22.) 141. — staatsverbrechengehören
zurKompetenzdesKammergerichts(G. v. 29.Juni 1865.
s.45.)153.

Polizei, die Bestimmungenüber die Fremdenpolizeiim
Bundesgebieteunterliegender Aufsichtund Gesetzgebung
des Bundes (Verf. Art. 4. Nr. I.) 3. — desgl. die
MaaßregelnderMedizinal=undVeterinair=Polizei(ebend.
Art. 4. Nr. 15.) 4.

In welchenFällen diePolizeibehördenbefugt sind,
Bundesangehörigenden Aufenthalt an einem Orte zu
beschränkenoder sie auszuweisen(G. v. 1. Nov. s#s.3.
10. 12.) 55.

Polizeibeamte, Verpflichtungderselben,zur Verhütung
und Entdeckungvon Postübertretungenmitzuwirken(G.
v.2.Nov.T.24.)67.

Polizeigewalt der Bundeskonsulnüber die schiffe der
Handelsmarine(G. v. 8. Nov. F. 33.) 143.

Polizeikontraventionen, Gerichtsstand der Mili=
tairpersonenin Untersuchungenwegen Kontraventionen
gegendiePolizeigesetze(Mil. str. G. O. v. 1845. F. 3.)
229.

Polizeiverordnungen, BefugnißderKonsuln, volizei=
licheVorschriften in ihrem— — zu erlassen
(G. v. 29. Juni § 17.) 147.

Portepeefähnriche, welchemilitairischestrafen gegen
dieselbenzulässigsind (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
§.9. Nr. 3; §.11.) 191. — Die GenehmigungdesKönigs
ist nothwendig, wenn gegeneinen abwesendenVortepee=
fähnrich die Untersuchungwegen Desertion eingeleitet
werdensoll(ebend.Th. II. §.244.)275. — Bestätigung
des Erkenntnissesdurch den König, wenn gegen einen
Portepeefähnrich auf Degradation erkannt ist (ebend.
§s.154. Anmerk. Nr. I. c.) 260. — Klassifikationder
Portepeefähnriche(ebend.Beil. A. Nr. I1.lit. b.) 284.

1867.

Portepee=Unteroffiziere, welchemilitairischestrafen
gegendieselbenzulässigsind (Mil. str. G. B. v. 1845.
Dh. I. §. 9. Nr. 2 s§. 11. 17. 19. 40. 41. 58.) 191.—
Militairgerichtsbarkeitüberdieselben(ebend.Th.II. §.20.
Nr. 2.) 234. — Klassifikationderselben(ebend.Beil. A.
Nr. II. 1.) 284. — s. auchUnteroffiziere.

Porto für Briefe, Packeteund Werthsendungen#c.(G.
v. 4. Nov. 8§. 1—5.) 75. — Termin derZahlung, Nach=
forderung von Porto (ebend.88. 6. 7.) 77.

Befugniß der Postanstalten, unbezahltgebliebenes
Porto exekutivischeinzuziehen(G.v.2.Nov. . 25.)67.—Ein=
ziehungdesPorto's in militairgerichtlichenUntersuchungen
(Mil. str. G. O. v. 1845. s. 284.) 282. — strafe für
Defraudation desPorto's (G. v. 2.Nov. sF. 30. 34.) 68.

Portodefrandationen, strafbestimmungen(G. v.
2. Nov. §ss.27—39.) 67. — strafverfahren (ebend.
8. 40 -53.) 70.

GerichtsstandderMilitairpersonen in Untersuchungen
wegenPortodefraudationen(Mil. str. G. O. v. 1845.
s. 3.) 229.

Portofreiheit des amtlichenschriftwechselsderBehör=
den und Beamten des Zollvereins in gemeinschaftlichen
Zollangelegenheiten(Vertr. v. 8. Juli Urt. 16. schlußsatz)
100.

strafe für den Mißbrauch der portofreienRubrik
(G. v. 2. Nov. §. 30. Nr. 3; s§. 33. 34.) 68.

Post, Beförderung von Briefen und sachen durch die
Post(G.v. 2.Nov.s§.2—4.15.57.)61.

Postanstalten (Postbehörden),die Postanstaltensind
Bundesbehördenund demGeneral=Dostamtdes Nord=
deutschenBundes untergeordnet(Allerh. Präs. Erl. v.
18. Dez. Nr. 2. u. 4.) 328.

Befugniß derselben,unbezahltesPorto, Personengeld
und Gebühren exekutivisch einzuziehen (G. v. 2. Nov.
§. 25.) 67. —desgl. Briefe und sachen bei Postüber=
tretungenin Beschlagzu nehmen(ebend.s. 38.) 69. —
Verfahren derselbenbeiUntersuchungenwegenPost und
Porto=Defraudationen(ebend.§§. 40. 42. 51.) 70. —
Inwiefern diePostanstaltenzurPrüfung derLegitimation
desEmpfängers bei Abholung von Postsachenverpflichtet
sind (ebend.§. 55.) 72.

Porto für das Couvertiren an die Postanstalten
(G. v. 4. Nov. §. 5.) 77. — Verkauf von Freimarken
und Franko=Couvertsseitens der Postanstalten(ebend.
8.9) 78.

Post⸗



Postanweisungen, ErmächtigungdesBundes=Prä=
sidiums, die Bedingungenund Gebührenfür Postanwei=
sungenzu bestimmen(G. v. 2. Nov. KT.57. Nr. 3.) 73.
—Für dieAbtragung derselbenwird eineBestellgebühr
nicht erhoben(G. v. 4. Nov. s. s.) 78.

Postarmenkasse (Postunterstützungskasse),dahin fließen
die unbestellbarenPostsendungen(G. v. 2. Nov. s. 26.)
67. — desgl. die Geldstrafenfür Post= und Porto=
Defraudationen(ebend.s§.39.) 70.

Postbeamte, Anstellung, Dienstverhältnißund Ver=
eidigung der Dostbeamten im Bundesgebiet (Verf.
Art. 50.) 14.

Bestrafung desjenigen,welchereinemPostbeamten
Briefe oder anderesachen zur Mitnahme übergiebt(G.
v. 2. Nov. §. 30. Nr. 5.) 68. — Befugniß der Post=
beamten,bei einerentdecktenPostdefraudationdie vor=
gefundenenBriefe und sachen in Beschlag zu nehmen
(ebend.§. 38.) 69.

Postbehörden, s. Postanstalten.

Postboten, Befreiungderselbenvon Chaussee=,Brücken=,
Damm. und Fährgeld 2c. (G. v. 2. Nov. s. 16.) 65. —
Anzeigen der Postboten auf ihren Diensteid (ebend.
§. 54.) 72.

Postdebit derZeitungen(G. v. 2. Nov. K.4.) 62.

Postdefraudationen (Postübertretungen),Verpflichtung
derYolizei- und steuerbeamten,zur Verhütungund Ent=
deckungvonPostübertretungenmitzuwirken(G. v. 2.Nov.
§.24.) 67. — strafbestimmungenfür Postdefraudationen
(ebend.§§.27—39.) 67.—strafverfahren (ebend.5§.40.
bis 53.) 70.

GerichtsstandderMilitairpersonenin Untersuchungen
wegenostkontraventionen (Mil. str. G. O. von 1845.
s. 3.) 229.

Posten, besondereVorrechte derselben(G. v. 2. Nov.
§§ 16—26.) 65. — Militairische Posten, s. Militair=
posten.

Postfreimarken, strafe für die Benutzungentwertheter
Postfreimarken(G. v. 2. Nov. §. 30. Nr. 4) sF§.33.
34.) 68. — Verkauf von Freimarkenseitens derPost=
anstalten(G. v. 4. Nov. §. 9.) 78.

Postgarantie für die derPost anvertrautensachenund
Personen (G. v. 2. Nov. §§. 6—15.) 63.

Postgebühren, Bestimmungund exekutivischeEinziehung
derselben(G.v.2.Nov.ss.25.57.Nr.3.)67.

Postgefälle, s. Vorto.
Bundes=Gesetzbl.Jahrg. 1867.
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Posthalterei, das Inventariumderselbendarf nichtmit
Beschlagbelegtwerden(G. v. 2. Nov. s. 20.) 66.

Postillon, Unzulässigkeitder Pfändung einesDostillons
(G. v. 2. Nov. §. 18.) 66. — Befreiung desselbenvon
spanndiensten(ebend. §. 22.) 66. — Bestrafung des=
jenigen, welchereinemPostillon Briefe odersachen zur
Mitnahme übergiebt(ebenda§. 30. Nr. 5.) 68.

Postpferde, Befreiungderselbenvon Chaussee.,Brücken.,
Damm., Mflaster-und Fährgeld 2c.(G. v. 2. Nov. F. 16.)
65. — Befreiung derselbenvon spanndiensten (ebend.
s.22.)66.

Postprovision für die Beförderungund Debitirungder
Zeitungen (G. v. 4. Nov. §. 10.) 78. (G. v. 2. Nov.
s.4.)62.

Postreisende, Beförderungderselben,Bestimmungdes
Personengeldes(G. v. 2. Nov. F. 57. Nr. 5.) 74. —
Garantie der Postverwaltung für Beschädigungen(ebend.
§§. 11. 13.) 64. — strafe für defraudirtesPersonen=
geld (ebend.§§. 32. 34.) 68.

Postscheine, Aufhebungder Gebührenfür Postscheine
über die Einlieferung von sendungen zur Post (G. v.
4. Nov. §. s.) 78.

Postsendungen, Beförderungderselbendurchdie Post
(G. v. 2. Nov. 8§. 2— 4.) 61. — desgl.durchdieEisen=
bahnen(ebend.§. 5.) 62. — Garantie der Postverwal=
tung für diePostsendungen(ebend.§§s.6—15.) 63.—
Abholung und Auslieferung derselben(ebend. 88. 55.
56.) 72. — AllgemeineBestimmungen(ebend.§.57.)73.

Posttaxwesen, Gesetzüber das Posttaxwesenim Ge=
biete des NorddeutschenBundes (v. 4. Nov.) 75—79.

Postüberschüssefließenin dieBundeskasse(Verf.Art. 49.
70.) 14. — FeststellungundVertheilung derselben(ebend.

=
Postübertretungen, s. Postdefraudationen.

Postverträge über den Tarif für den Verkehrmit
anderenPostgebieten(G. v. 4. Nov. §. 11.) 79.

Postverwaltung, GenehmigungderselbenzurErrichtung
vonFuhr-undTransport=Gelegenheiten(G. v.2.Nov. ss. 1.
15.) 61. — VerpflichtungenderEisenbahnenim Interesse
der Postverwaltung (ebend.§. 5.) 62. — Garantie und
VerantwortlichkeitderPostverwaltung für die ihr anver=
trauten sachen und Personen (ebend. s§. 6 —15. 55.
56.) 63. — AllgemeineBestimmungen(ebend.§.57.) 73.

Anordnungen derBundes=Postverwaltungüber den
Verkauf von Freimarkenund Frankocouvertsseitens der
Postanstalten(G. v. 4. Nov. s. 9.) 78.

E Etat



Postverwaltung, (Forts.)
Etat der Postverwaltung für das Jahr 1868. (G.

v. 30. Okt. II. Nr. 2.) 167. 169.

Postvorschuß, Ermächtigungdes Bundes.Präsidiums,
die Bedingungen und Gebühren für Vorschußsendungen
zu bestimmen(G. v. 2. Nov. sF.57. Nr. 3.) 73.

Postwagen, Befreiung derselbenvon Chaussee-,Brücken.,
Damm=, Mflaster= und Fährgeld rc. (G. v. 2. Nov.
s. 16.) 65.

Postwesen, die Bestimmungendarüberunterliegender
Aufsicht und Gesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4.
Nr. 9. 10] Art. 48.) 4. — Bildung einesdauerndenAus=
schussesim Bundesrathe für Eisenbahnen,Post und Te=
legraphen (ebend. Art. 8. Nr. 5.) — Nähere Anord=
nungenüberdas Vostwesenim Gebiet des Norddeutschen
Bundes (ebend.Art. 48.—52.) 14. — Gesetzüber das
Postwesendes NorddeutschenBundes (v. 2. Nov.) 61.
bis 64. — Organisation derVerwaltung desPostwesens
(Allerh. Präs. Erl. v. 18. Dez.) 328.

Postzwang(G.v. 2.Nov.K. 2.—5.15.57) 61.
Prahmgeld, BefreiungderPosten,Kurire undEstafetten,
Briefträger undPostbotenrc.von EntrichtungdesPrahm=
geldes(G.v. 2.Nov.§.16.)65.

Präsident undVize PräsidentendesReichstages,Wahl
derselben(Verf. Art. 27.) 9. — Mräsidentenund Vize=
PräsidentendesJollparlaments (Vertr. v. 8.Juli Art.9.
§. 9.) 96.

Präsidium desNorddeutschenBundes, s. Bundes=
Präsidium. — Dräsidium des Bundesraths für den
Jollverein, s. Bundesrath.

Preußen mit LauenburggehörtzumBundesgebiet(Verf.
Art. 1.) 2. — führt mit den ehemaligenstimmen von
Hannover, Kurhessen,Holstein,Nassauund Frankfurt im
Bundesrath 17 stimmen (ebend.Art. 6.) 5.

Das Präsidium desBundes stehtderKronePreußen
zu (Verf. Art. 11.) 7. — seine Majestät der König von
Preußen hat denOberbefehlüberdieKriegsmarine(ebend.
Art. 53.) 16. — desgl. über die gesammteLandmacht
des Bundes (ebend.Art. 63.) 19. — seine Mojestät
übernimmt die Ihm durch die Verfassung des Nord=
deutschenBundes übertragenenRechte, Befugnisseund
Pflichten für sich und seine Nachfolger in der Krone
Preußen (Yubl. v. 26. Juli) 23.

Einführung der PreußischenMilitairgesetzeim ganzen
Bundesgebiet(Verf. Art. 61.) 18. (V. v. 7. Nov.) 125.
bis 130.
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Preußen, (Forts.)
JollvereinsvertragzwischenPreußenund denübrigen

Deutschenstaaten (v. 8. Juli) 81—124. —die Artikel
3—5. 10—20. u. 22. desselbenfindenauf gewisseGe=
bietein Dreußen keineAnwendung (ebend.Art. 6. Nr. . 3.)
91. — Preußen führt im Bundesrath des Jollvereins
17 stimmen (ebend. Art. 8. §. 1.) 92. — das Drä=
sidium des Bundesraths stehtder Krone Preußen zu
(ebend.Art. 8. §. 6.) 94. —der Vorsitzund dieLeitung
der Geschäfteerfolgt durch den designirtenVertreter
Preußens (ebend.Art. 8. §. 10.) 94. — Verfahren
Preußens bei Abschluß von Handels und schiffahrts=
verträgenmit Oesterreichund der schweiz (schlußprot.
v. 8. Juli Nr. s.) 108.

s. auchBundes=Präsidium, Bundesfeldherr.

Privilegien, Ertheilung derselbenin denstaaten des
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 21.) 103.

Provision der Postanstaltenfür dieBeförderungund
Debitirung der Jeitungen (G. v. 2. Nov. F. 4.) 62. (G.
v.4.Nov.T.10.)78.

Prozeßverfahren, dieGesetzgebungüberein gemein=
samesBrozeßverfahrengehört zum Ressort des Bundes
(Verf. Art. 4. Nr. 13.) 4.

Prozeßverfahrenin denzur GerichtsbarkeitderKon=
suln gehörigenRechtsstreitigkeiten(G. v. 29. Juni 1865.
s#s.20. ff.) 148.

Prüfung der Berufskonsuln(G. v. s8.Nov. T.7.) 138.

Publikation der kriegsrechtlichenErkenntnisse(Mil. str.
G. O. v. 1845. ös. 176—179.) 265. —der standrecht=
lichenErkenntnisse(ebend.§. 207.) 270. — derErkennt=
nissegegenMilitairbeamte (ebend.§. 223.) 272.

O.
Ouartal=Extrakte überdie Einnahmenan Zöllenund
Verbrauchssteuernim Bundesgebiet,Einsendungderselben
an den Ausschußdes Bundesraths (Verf. Art. 39.) 12.

Quartal Extrakte über die Einnahmen an den ge=
meinschaftlichenAbgaben und steuern im Gebiete des
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 17.) 101.

Quartier, unerlaubte Entfernung der soldaten aus dem
Quartier (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 37. 38.)
314.

Quar=



Quartier=Arrest, AnwendungdesselbengegenUnter=
offziere und GemeinebeiDisziplinarvergehen(Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. §. 30.) 194.

R.
Rabattprivilegien für einzelneMeßplätzein denstaa⸗
ten des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 14.) 99.
(schlußprot. v. s. Juli Nr. 12.) 110.

Rapport, BestrafungderMilitairpersonen,welcheunrich=
tigeRapporte abstattenoder wissentlichweiter befördern
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s. 156.) 221. (Kriegs=
art. v. 9. Dez. 1852. Art. 31.) 313.

Raub,FeststellungdesThatbestandesbeimRaubein mili=
tairgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Beil. B. ss. 31. 32.) 295.

Rechnungswesen, Bildung einesdauerndenAusschusses
im BundesrathedesNorddeutschenBundes für das Rech=
nungswesen(Verf. Art. 8. Nr. 7.) 6. — Funktionen
desselben(ebend.Art. 39.) 12. — Rechnungsbehördedes
Bundesrathes(ebend.Art. 37. Nr. 4.) 11. — Jährliche
Rechnungslegung(ebend.Art. 72.) 21.

Bildung einesdauerndenAusschussesim Bundesrath
des Zollvereins für Rechnungswesen(Vertr. v. 8. Juli
Art. 8. §. 3.) 93. — Funktionendesselben(ebend.Art. 8.
s. 12. Nr. 4. u. Art. 17.) 95.

Rechtsanwalte, Funktionenderselbenin Angelegenheiten
der Konsulargerichtsbarkeit(G. v. 29. Juni 1865. s§. 15.
29.32.)146.

Rechtsmittel gegenErkenntnissederKonsulninCivilprozessen
(G. v. 29. Juni 1865. 8§.22—24.) 148. —desgl. in
strafsachen(ebend.§§. 46— 56.) 153. — Rechtsmittel
der weiterenVertheidigung, s. Vertheidigung.

Rechtspflege, Beschwerdenüber verweigerteoderge=
hemmteRechtspflegein einzelnenBundesstaaten (Verf.
Art. 77.)22.

BestrafungderMilitairpersonen, welcheeinengesetz=
widrigenEinfluß auf dieRechtspflegeausüben(Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. s. 180.)225.

Rechtsschutz (Rechtsverfolgung),alle Bundesangehörige
sind in dieser Beziehung gleich zu behandeln(Verf.
Art. 3.) 3.

Rechtsweg, Zulässigkeitdesselbengegen exekutivische
Maaßregeln der Postanstalten(G. v. 2. Nov. F. 25.) 67.
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Regentenhäuser (regierendeHäuser)in denstaaten des
Jollvereins, Zollpflichtigkeit der für ihre Hofhaltung
bestimmtenGegenstände(Vertr. v. s. Juli Art. 15.) 99.

Die Mitglieder der regierendenHäuser sind von der
Wehrpflichtausgenommen(G. v. 9. Nov. s. 1. a.) 131.

Regimenter, führen fortlaufendeNummerndurchdie
ganzeBundesarmee(Verf. Art. 63.) 19.

Regimentsgerichte, Zusammensetzungund Kompetenz
derselben(Mil. str. G. O. v. 1845. F. 22. Nr. 2;
s#s.23.26.27.105.)235. -

Regiments⸗Kommandeur, Befugnissedesselbenals
Gerichtsherrnin militairgerichtlichenUntersuchungen(Mil.
str. G. O. v. 1845. 88. 23. 27.) 235. — Einleitung
der Untersuchunggegen einen Regiments=Kommandeur
(ebend.§. 103.) 251.

Registerhafen, Führung des schiffsregisters(G. v.
25.Okt.§.5.)36.

Reichsstände (Reichsunmittelbare),Entschädigungender=
selben für eingezogeneZollrechte (Vertr. v. 8. Juli
Art. 15.) 99.

Die Mitglieder dermediatisirten,vormals reichsstän=
dischenHäuser sind von der Wehrpflicht ausgenommen
(G. v. 9. Nov. F. 1. lit. b.) 131.

glieder (ebend.Art. 20.) 8. — Rechteund Pflichten der=
selben(ebend.Art. 21.29—32.) 8.—Mitglieder desBun=
desraths könnennicht zugleichMitglieder desReichstages
sein (ebend.Art. 9.) 6. — Verhandlungenund Beschlüsse
desReichstages(ebend.Art. 5. 9. 22. 28.)4. — Berufung,
Auflösung und Vertagung desselben(ebend.Art. 12. 13.
24— 26.) 7. — Dauer, Geschäftsgangund Disziplin
(Art. 24. 27.) 9. — Geschäftedes Reichstages(Art. 5.
11. 16. 23. 71. 72. 79.) 6. — strafe für Beleidigung
des Reichstages und der Mitglieder desselben(ebend.
Art. 74.) 21.

Die Mitglieder des Reichstagessind zugleichMit=
glieder des Jollparlaments (Vertr. v. s. Juli Art. 9.
s. 1.) 95. — Die Auflösung desReichstagesmachtneue
Wahlen zumZollparlament in densüddeutschenstaaten
nicht erforderlich(ebend.Art. 9. §. 7.) 96.

Einberufung des Reichstages(V. v. 31. Aug.) 31.

Ausgabenfür denReichstagpro 1867. (G. v. 4.Nov.
s.1.)59.— Etatfür1868.(G.v.30.Okt.I.Nr.3.)
164.

Reichswahlgesetz, soll noch erlassenwerden (Verf.
Art. 20.) s.

E= Rei=



Reisende der Kaufleuteund Fabrikantenin denstaaten
desZollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. 26.) 105. (schluß=
prot. v. 8. Juli Nr. 17.) 111.

Reisendemit der Post, s. Postreisende.

Reisepapiere, Ausstellungderselben(G. v. 12. Okt.
§s1.8h s.

Rekognitionsgebühren für schiffsgefäße, Entrichtung
derselbenin den staaten des Zollvereins (Vertr. v.
8. Juli Art. 23.) 104.

Rekommandirte sendungen mit der Dost (G. v.
2. Nov. #§.G. 10. 57. Nr. 3.) 63. — Für dieAbtragung
derselbenwird eine Bestellgebührnicht erhoben(G. v.
4. Nov. §. s.) 78. «

Rekruten, Einstellungund Vertheilungderselben(G. v.
9.Nov.8.9.)133.

Rekurs, gegendie EntscheidungenderOber-Postdirektionen
in UntersuchungenwegenPost- undPorto=-Defraudationen
(G.v. 2.Nov. s§.47—9.) 71.

Rekurs gegenErkenntnisseder PreußischenKonsuln
in Civilprozessen(G. v. 29. Juni 1865. s. 33.) 150.

Rekurs in militairgerichtlichenUntersuchungen(Mil.
str. G. O. v. 1845. s§. 86. s7. 240. 264. 282.) 248.

Religion, s. Glaubensbekenntniß.

Requisitionen, dieBestimmungenüber diewechselseitige
Erledigungvon RequisitionenderBehördenund Beamten
in den Bundesstaatenunterliegen der Aufsicht und Ge=
setzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 11.) 4.

Reserve (Reserve=Mannschaften,Reservisten),Bestimmung
der Dienstzeitfür die Reserve(Verf. Art. 59.) 18. (G.
v. 9. Nov. §. 6. 11.) 132. —Einberufung der Reserve
(G. v. 9. Nov. §. 8.) 133. — Offiziere der Reserve
(ebend.§§. 11. 12.) 133. — Auswanderung der Reser=
visten (Verf. Art. 59.) 18. (G. v. 9. Nov. s. 15.) 135.
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 94.) 208. — All=
gemeineBestimmungenüber die Reserve(G. v. 9. Nov.
ss. 15. 17.) 135.

Unterstützungder bedürftigen Familien der zum
Dienste einberufenenReservemannschaften(V. v. 7. Nov.
1 # 5.) 125.

Restitution gegenmilitairgerichtlicheErkenntnisse(Mil.
str. G. O. v. 1845. 88. 260 — 267.) 278.

Rettungsmedaille, Verlust derselbenbei Militairper=
sonenin Folge begangenerVerbrechen(Mil. str. G. B.
v. 1845. Th. I. s. 36.) 195.
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Reuß ältere Linie (Fürstenthum),gehörtzumBundes=
gebiet(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath eine
stimme (ebend.Art. 6.) 5. — desgl. im Bundesrath des
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 8. §. 1.) 93.

Reuß jüngere Linie (Fürstenthum),gehörtzumBun=
desgebiet(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundesratheine
stimme (ebend.Art. 6.) 5. — desgl.im Bundesrathdes
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. s. F. 1.) 93.

Revision, Rechtsmittelder Revision in den bei den
PreußischenKonsuln im Auslande schwebendenCivilpro=
zessen(G. v. 29. Juni §s§.31. 32.) 150.

Revision rechtskräftigerErkenntnisseder Militair=
gerichtedurchdas General Auditoriat odereinenAuditeur
(Mil. str. G. O. v. 1845. 8s. 195. 210.) 268.

Rheder eines Kauffahrteischiffes,Eintragung desselbenin
das schiffsregister (G. v. 25. Okt. §. 6. Nr. 5; s§. 12.
14.) 36.

Rindvieh, AufhebungderEingangsabgabevonRindvieh
auf der Grenzlinie von Burg auf Fehmarn bis Höxbro
in schleswig(G. v. 23. Okt.)53. (V. v. 2. Nov.)54.

Rittmeister, BesetzungdesUntersuchungsundKriegs=
gerichtsübereinenRittmeister(Mil. str. G. O. v. 1845.
§. 46. Nr. 4; §. 64. Nr. 4.) 240. — Klassifikationder
Rittmeister nach ihren Rang= und Dienstverhältnissen
(ebend.Beil. A.) 283.

Roßärzte und der Unter-Roßärzte (Mil. str. G. B. v.
1845. Beil. A. II. Nr. 1. e. u. Nr. 2. h.) 284. 285.

Rübenzucker, Besteuerungdesselbenin denstaaten des
Zollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. 3. s#.3. u. 7) Art. 10.
11. Nr. 3. c; Art. 17.) 84.
Etatpro1868.(G.v.30.Okt.s.1.Nr.2)169.

Rückfall bei Post. und VortoDefraudationen(G. v.
2. Nov. s§. 29. 31.) 68.

RückfallbeimilitairischenVerbrechenistmitgeschärfter
strafe zu belegen(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
§§. 80—s2.) 204. — Wann Rückfall vorhandenist (G.
v. 15. April 1852. §. 12.) 304.

s.
sachsen (Königreich),gehörtzumBundesgebiet(Verf.
Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath 4 stimmen (ebend.
Art. 6.) 5.

Theil=



sachsen (Königreich,(Forts.)
TheilnahmesachsensamJollverein (Vertr. v. s.Juli)

81. — dasselbeführt in demBundesrath des Zollver=
eins 4 stimmen (ebend.Art. s. F. 1.) 92.

Bestimmungüber das Chausseegeldim Königreich
sachsen(schlußprot. v. s. Juli Nr. 16.) 111.

sachsen=Altenburg (Herzogthum),gehörtzumBundes=
gebiet(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath eine
stimme (ebend.Art. 6.) 5. — desgl.im Bundesrath des
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. s. §. 1.) 93.

sachsen=Coburg=Gotha (Herzogthum),gehört zum
Bundesgebiet(Verf. Art. 1.) 2.— führt im Bundesrath
eine stimme (ebend.Art. 6.) 5. — desgl. im Bundes=
rath des Zollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. s. F. 1.)93.

sachsen=Meiningen (Herzogthum),gehörtzumBun=
desgebiet(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath
eine stimme (ebend.Art. 6.) 5. — desgl. im Bundes=
rath desJollvereins (Vertr. v. s. Juli Art. s. s. 1.) 92.

sachsen=Weimar (Großherzogthum),gehört zum
Bundesgebiet(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundes=
rath eine stimme (ebend.Art. 6.) 5. — desgl. im
Bundesrath des Jollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 8.
s. 1.) 92.

sachverständige, Zuziehung von sachverständigenin
militairgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str. G. O. v.
1845. §. 95.) 250. (ebend.Beil. B. ss. 2. 26. 35.) 290.
— Gebührendersachverständigen(ebend.§. 279.) 281.

salinen, EinrichtungundBeaufsichtigungderselben(G. v.
12.Okt.s. 3.4.7.)42.(Ueb.v.s.MaiArt.3.)50.

salz, BesteuerungdesselbenimBundesgebiete(Verf Art. 35.
38. Nr. 2. lit. b.) 10. (G. v. 12. Okt.) 41—48.
(Ueb. v. 8. Mai) 49—52. — Bereitung und Aufbewah=
rung des salzes (G. v. 12. Okt. §§. 3. 7. 9.) 42. —
Freier Verkehr mit salz (Ueb.v. 8. Mai Art. 1.) 50.

salzabgabe (salzsteuer), Erhebungderselbenin den
Bundesstaaten(G. v. 12.Okt.)41—48. (Ueb.v. s8.Mai)
49—52. —desgl. in den staaten desZollvereins (Vertr.

v. s. Juli Art. 3. s. 3.u. 7 Art. 10.11. Nr. 3. lit. Db.)84.
—Etat der salzsteuerpro 1868. (G.v. 30.Okt.1. Nr. 3.)
169.

salzabgaben=Defrandation, Untersuchungund Be=
strafungderselben(G. v. 12.Okt. 8§. 11—18.) 45.

salzmonopol, (G. v. 12. Okt.
. 1.)41.

Aufhebung desselben
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salzsteuerämter, Errichtungderselben(G. v. 12. Okt.
s.6.)43.

salzwerke, Einrichtungund Beaufsichtigungderselben,
Verpflichtungen der salzwerksbesitzer(G. v. 12. Okt.
ss. 3—10. 14—18.) 42. (Ueb. v. 8. Mai Art. 3.) 50.

schaden, AnspruchdesBeschädigtenaufErsatzdesdurch
strafbareHandlungen von Militairpersonen verursachten
schadens (Mil. str. G. B. v. 1845. Einl. §. 10.) 189.

schärfung der strafe bei UntersuchungengegenMili=
tairpersonen(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. 8§. 74.
77—82.)203.(ebend.Th.II.§.173.)265.

schatzanweisungen, Ausgabe verzinslicher schatz=
anweisungenan stelle der Bundesanleihe von 10 Mil=
lionen Thaler (G. v. 9. Nov. ss. 7. 8.) 159.

schaumburg=Lippe (Fürstenthum),gehörtzumBundes=
gebiet(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath eine
stimme (ebend.Art. 6.) 5. — desgl. im Bundesrath
desZollvereins(Vertr. v. 8. Juli Art. 8. s. 1.) 93.

schiedsrichter, Verpflichtungder Bundeskonsuln,in
Rechtsstreitigkeitender Bundesangehörigenauf den An=
trag derselbendasschiedsrichteramtzu übernehmen(G. v.
8. Nov. §. 21.) 141.

schiffahrt, Organisationeinesgemeinsamenschutzesder
Deutschenschiffahrt zur see (Verf. Art. 4. Nr. 7.) 4.
— Die Bundeskonsuln sind dazu bestimmt, die schiff=
fahrt im Auslande zu schützen(V. v. s8.Nov. F. 1.) 137.
— flichten derselbengegendieschiffe derKriegsmarine
(ebend.§§.27—31.) 142.— Rechteund Pflichten der=
selbenin Beziehung auf dieHandelsschiffe(ebend.§§.32.
bis 37.) 143.

Die Bestimmungenüber den schiffahrtsbetriebauf
den mehrerenstaaten gemeinsamenWasserstraßenunter=
liegen der Aufsicht und Gesetzgebungdes Bundes (Verf.
Art. 4. Nr. 9.) 4.

schiffahrtsabgaben in den seehäfen, Flüssen, Ka=
nälen 2c. der Norddeutschenstaaten (Verf. Art. 54.) 16.
— Erhebungder schiffahrtsabgabenin denstaaten des
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 23.) 104.

schiffahrtsverträge, BeschlußdesBundesrathsüber
diedemReichstagevorzulegendenschiffahrtsverträge(Verf.
Art. 37. Nr. 1.) 11.

Abschlußvon schiffahrtsverträgenseitens desZoll=
vereins (Vertr. v. s. Juli Art. 8. §#§.6. u. 12. Nr. 1.)
94. (schlußprot. v. 8. Juli Nr. 8.) 108.

schiffahrtsvertragzwischendemNorddeutschenBunde
und Italien (v. 14. Okt.) 317—327.

schif=



schiffe, s. seeschiffe, Kauffahrteischiffe.

schiffer (schiffsführer),Bestrafungderselben,wennsie
ohne Berechtigungunter der Bundesflaggefahren(G. v.
25. Okt. §§. 13. 14.) 37. — Befugnisseder Bundes=
konsulnin Betreff derschiffsführer (G. v. s. Nov. 8. 31.
35. 36.) 143.

schiffscertifikate, s. Certifikate.

schiffshandwerker, VerpflichtungderselbenzumDienste
in derBundes=Marine(Verf. Art. 53.) 16. (G. v. 9. Nov.
§. 13. Nr. 1. u. 2.) 134. — Klassifikation derselben
(Mil. str. G. B. v. 1845. Beil. A.) 286.

schiffsregister über die zur FührungderBundesflagge
befugtenKauffahrteischiffe,Eintragungenund Löschungen
indenselben(G.v.25.Okt.88.3—12.14.16—19.)35.

schildwachen, die von denselbenbegangenenVerbrechen
sind mit geschärfterstrafe zu belegen(Mil. str. G. B.
v. 1845. Th. I. §. 78.) 204.— Bestrafungderschild=
wachenwegenPflichtverletzungen(ebend.§§. 159—161.)
221. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 34. 35.) 313.
—Bestrafung derjenigen,welcheschildwachenbeleidigen
oder sich ihnen widersetzen(Mil. str. G. B. K. 134.)
216.

schlagbaum, Verpflichtungder Brücken=undBarriere=
Beamten, den Posten die schlagbäume schleunigstzu
öffnen(G. v. 2. Nov. F. 23.) 66.

schlägereien unter gemeinensoldaten oderUnteroffi=
zieren,strafbestimmung(Mil. str. G. B. v. 1845. Th..
§. 176.) 224. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 44.)
315.

schleichhandel, VerabredungübereinstimmenderMaaß.
regeln gegendenschleichhandelin denstaaten desZoll=
vereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 3. §. 5.) s4.

schleswig=Holstein, Bollorganisationdaselbst(schluß=
Protokoll v. 8. Juli Nr. 2.) 107.

schleusengelder, Erhebungderselbenin denstaaten
des Jollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 25.) 104.—Die
schleusengelderverbleibenden betreffendenstaatsregie=
rungen (ebend.Art. 10. Nr. 3.) 97.

schlußverhör des Angeschuldigtenin militairgericht.
lichenUntersuchungen(Mil. str. G. O. v. 1845. s§s.111.
112. 120. 121. 131. 200.) 252.

schreibgebühren in militairgerichtlichenUntersuchungen
(Mil. str. G. B. v. 1845. Beilage C. Nr. 9. u. 10.)
298.
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schriftführer des Reichstages,Wahl derselben(Verf.
Art. 27.) 9. — schriftführer desJollparlaments (Vertr.
v.8.JuliArt.9.s.9.)96.

schulden, BestrafungderMilitairpersonen,welcheohne
den erforderlichenKonsens schulden machen(Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. §. 170.) 223. (Kriegsart.v.
9. Dez. 1852. Art. 37. 40.) 314. — Bestrafung der
Vorgesetzten,welchevon ihrenUntergebenenGeld borgen
(Mil. str. G. B. s. 178.) 225.

schuldenverwaltung, s. Bundes=schuldenver.
waltung.

schuldhaft, VollstreckungderselbengegenMitglieder
des Reichstages (Verf. Art. 31.) 10. — desgl. gegen
Mitglieder des Jollparlaments (Vertr. v. s. Juli Art. 9.
s. 13.) 97.

schuldverschreibungen derBundesanleihevon10Mil=
lionen Thaler, Ausfertigung, Kündigung, Verloosung
und Amortisationderselben(G. v. 9. Nov. §§. 2. 3.
5. 6.) 157.

Bestimmungüber dieHöhe der Zinsen von schuld=
verschreibungen,welcheauf jedenInhaber lauten(G. v.
14. Nov. F. 2.) 160.

schwarzburg=Rudolstadt (Fürstenthum),gehörtzum
Bundesgebiet(Verf. Art. 1.) 2. — führt im Bundes=
rath eine stimme (ebend.Art. 6.) 5. — desgl. im
Bundesrath des Jollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 8.
s. 1.) 93.

schwarzburg=sondershausen (Fürstenthum),ge=
hört zum Bundesgebiet(Verf. Art. I.) 2. — führt im
Bundesratheinestimme (ebend.Art. 6.) 5. — desgl.
im Bundesrath desZollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art 8.
s. 1.) 93.

schweiz, Verfahren beimAbschlußvon Handels=und
schiffahrtsverträgen mit der schweiz (schlußprot. v.
8. Juli Nr. s.) 108.

schwerin (Mecklenburg),dieTelegraphenDirektion zu
schwerin ist Bundesbehördeund derGeneral. Direktion
derTelegraphendesNorddeutschenBundes untergeordnet
(Allerh. Präs. Erl. v. 18. Dez. Nr. 3. u. 4.) 328.

schwurgerichte, Behandlungder bei denKonsulnim
Auslande anhängigen,zur Kompetenzderschwurgerichte
gehörigenstrafsachen(G. v. 29. Juni §. 43. 57.) 153.

seehäfen der Bundesstaaten,gleichmäßigeBehandlung
derKauffahrteischiffein denseehäfen(Verf. Art. 54.)16.—

Die



seehäfen, (Forts.) .
Die seehäfen des NorddeutschenBundes sollen den
Angehörigender Zollvereinsstaatenzur Benutzung offen
stehen(Vertr. v. 8. Juli Art. 28.) 105.

seekadetten, Militairgerichtsstandderselben(Mil. str.
G.O.v.1845.T.1.Nr.4.)229.— Rangverhältniß
derselben(ebend.Beil. A. Nr. I. c.) 284.

seeleute, Bestimmungenüber denDienst derselbenin
der Marine (G. v. 9. Nov. §. 13. Nr. 1—5.) 134.

seeoffiziere derReserveundderseewehr,Heranziehung
derselbenzu den Uebungender Marine (G. v. 9. Nov.
s.13.Nr.4.)134.

seepaßz, ist zumNachweisedesRechtseinesKauffahrtei=
schiffes,die Bundesflagge zu führen, nicht erforderlich
(G. v. 25. Okt. §. 9.) 37.

seesalz, Erhebungeiner Abgabevon seesalz (G. v.
12.Okt.s.2.)41.(Ueb.v. s.Mai Art.2.)50.—
s. salz.

seeschiffederBundesstaaten,ErmittelungihrerLadungs=
fähigkeit, Führung, Abgaben2c. (Verf. Art. 54.) 16.

ollfreie Ablassung des zum Bau von seeschiffen
zu verwendendenEisens in den staaten des Zollvereins
(schlußprot. v. 8. Juli Nr. 2. u. 11. Anl. A. u. C.)
107. 113. 123. — s. auchKauffahrteischiffe.

seesoldaten, Bestimmungenüber denDienst derselben
in der Marine (G. v. 9. Nov. F. 13. Nr. 1.) 134.

seewehr des Bundes, Organisationund Bestimmung
derselben(G. v. 9. Nov. s. 3. 5. 13. Nr. 4. 6—8
ss. 14. 15.) 131. — Dienst in der seewehr (ebend.
s 7. 13.Nr.4.6—s) Art.14.)132.—Einberufungder=
selben(ebend.8§. 8. 13. Nr. 6.) 133.

seewesen, Bildung eines dauerndenAusschussesdes
Bundesraths für das seewesen(Verf. Art. s. Nr. 2.) 6.

selbstmord bei Militairpersonen,BesichtigungdesLeich=
nams(Mil.str.G.B.v.1845.Beil.B. K. 12—20.)
292.

selbstverstümmelung, s. Verstümmelung.

sequestration, die Exekutiongegenein Bundesglied
kann bis zur sequestrationdes Landes und der Regie=
rungsgewaltausgedehntwerden(Verf. Art. 19.) 8.

sergeanten, Rangverhältnißderselben(Mil. str. G. B.
v.1845.Beil.A) 284.
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servis, Bestimmungenüber das serviswesen(Verf.
Art. 61.) 18. — Einführung der PreußischenGesetze
über das servis= und Einquartierungswesenim ganzen
Bundesgebiet(V. v. 7. Nov. &. 1.) 125.

siedesalz, ErhebungeinerAbgabevon siedesalz(G. v.
12.Okt.. 2.)41. (Ueb.v. s. MaiArt.2.)50.—
s. salz.

silbermünzen in den staaten desZJollvereins,gegen=
seitige Annahme und Berechnungderselben(Vertr. v.
8. Juli Art. 12.) 98. (schlußprot.Nr. 10.) 109.

simulation, Bestrafungdesienigen,welcherdurchVor=
schützungvon Krankheitenoder anderebetrüglicheMittel
sichdemMilitairdienste zu entziehensucht(Mil. str. G. B.
v. 1845. Th. I. §. 115.) 212.

soldatenstand, welcheMilitairpersonenzum soldaten=
standegehören(Mil. str. G. B. v. 1845. Einl. §. 4.)
188. (Beil. A.) 283—289. — Allgemeine strafbestim=
mung für solchePersonen, welche in Kriegszeiten zum
soldatenstandegehören(ebend.s. 8.) 189.— Militairische
strafen gegenPersonen dessoldatenstandes(Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. I§s.1—53.) 190. — bürgerliche
strafen (ebend.§§s.54—61.) 199. — Gerichtsstandder=
selben(Mil. str. G. O. v. 1845. ss. 1. 5. 9.) 229. —
Verfahren der Militairgerichte gegenPersonen des sol=
datenstandes(ebend.§§. 89—210.) 249.

KlassifikationderPersonendessoldatenstandesnach
ihren Dienst. und Rangverhältnissen(Mil. str. G. B.
v. 1845. Beil. A.) 283—289.

s. auchAusstoßung, Versetzung, Entlastung.

souveraine in denstaaten desZollvereins,Jollpflich=
tigkeit der für ihre Hofhaltung bestimmtenGegenstände
(Vertr. v. 8. Juli Art. 15.) 99.

spanndienste, Befreiungder Postpferdeund Postillone
von spanndiensten(G. v. 2. Nov. F. 22.) 66.

spielkarten, Erhebungeinerstempelabgabevon spiel=
karten in den staaten des Jollvereins (schlußprot. v.

s. Juli Nr. 3.) 107.

spielleute beim Militair, Rangverhältniß derselben
(Mil.str. G.B. v. 1845.Beil.A) 285.

sporteltaxe für militairgerichtlicheUntersuchungen(Mil.
str.G.O.v.1845.F.287.)282.(Beil.C.)298—299.

spruchgerichte für Militairpersonen,Bestellungund
Besetzungderselben(Mil. str. G. O. v. 1845. s§. 24.
61—76. 122. 123. 170.) 235. — Verfahren vor den

spruch=



spruchgerichte,(Forts.)
spruchgerichten in kriegs=und standrechtlichenUnter=
suchungen(ebend.s§s.124—149. 196. 204.) 254. — in
UntersuchungengegenMilitairbeamte (ebend.§#§.220.
221.) 272. — in UntersuchungengegenabwesendeDeser=
teure (ebend.§§. 253. 254.) 277.

staatsanwaltschaft, eine Mitwirkung derselbenin
den vor denKonsuln schwebendenCivil- und strafsachen
findet nicht statt (G. v. 29. Juni 1865. §§. 21. 36.)
148.

staatsanzeiger, die Bekanntmachungdes Aufgebots
verlorenerodervernichteterschuldverschreibungenüber die
.Bundesanleihe von 10 Millionen Thaler erfolgt durch
den Preußischenstaatsanzeiger (G. v. 9. Nov. s. 6. c.)
158.

staatsbürgerrecht, Berechtigungder Bundesange=
hörigen zur Erlangung desstaatsbürgerrechtsim ganzen
Umfange des Bundesgebiets(Verf. Art. 3.) 3. — Die
Bestimmungenüberdas staatsbürgerrechtunterliegender
Aufsicht und Gesetzgebungdes Bundes (ebend.Art. 4.
Nr. 1.) 3. — Erhaltung desheimathlichenstaatsbürger=
rechtsim Auslande durchEintragung in dieMatrikel der
Bundeskonsuln(G. v. 8. Nov. F. 12.) 139.

s. auch Heimathsverhältnisse, Indigenat.

staatsverbrechen gehörennicht zur Kompetenzder
Bundeskonsuln, sondern zur Kompetenz des Kammer=
gerichtsin Berlin (G. v. 29. Juni 1865. s. 45.) 153.
— s. auchPolitische Verbrechen.

staatsverträge, s. Verträge.

stabsärzte, Ober- stabsärzte,s.Militair=Aerzte.

stabsoffiziere, der geschärftestubenarrestist gegen
stabsoffiziere nicht zulässig(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. §F.23.) 193.

KlassifikationderselbennachihrenRang undDienst=
verhältnissen(Mil. str. G. B. v. 1845. Beilage A.)
283.

stabstrompeter (stabshornisten, stabshautboisten),
Klassifikationderselbennachihren Rangverhältnissen(Mil.
str. G. B. v. 1845. Beilage A. Nr. 1. f.) 284.

stadtbriefe, ErmächtigungdesBundes=Präsidiums,die
Bedingungen und Gebühren für die Bestellung von
stadtbriefen zu bestimmen (G. v. 2. Nov. K. 57.
Nr. 3.) 73.

standgerichte für UntersuchungengegenMilitairper-
sonen, Kompetenzund Besetzungderselben(Mil. str. G.

1867.

standgerichte, (Forts.)
O. v. 1845. s#s.61. 62. 66. 67.) 242. — Verfahren
vor denstandgerichten(ebend.ss.90. 102.196—210.)
249.

stapelrechte, Unzulässigkeitderselbenin den staaten
des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 24.) 104.

stärkezucker, Besteuerungdesselbenin denstaaten des
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 3. F. 3.) 84.

steinsalz, ErhebungeinerAbgabevon steinsalz(G. v.
12.Okt.ss.2.7.Nr.I.)41.(Ueb.v.8.MaiArt.2.)
50.— . saljz.

stellvertreter, s. Vertretung.

stempel für Pässe und Reisepapiere(G. v. 12. Okt.
s. s.) 34.

Erhebung einer stempelabgabe von spielkarten in
den staaten des sollvereins (schlußprot. v. 8. Juli
Nr. 3.) 107.

stempel in militairgerichtlichenUntersuchungen(Mil.
str. G. O. v. 1845. F. 278.) 281.

sterbefälle, Befugniß der Bundeskonsulnzur Beur.
kundungdersterbefälle von Bundesangehörigenim Aus=
lande (G. v. 8. Nov. §. 13.) 140.

stettin (Vommern), das Appellationsgerichtdaselbst
bildet die zweite Instanz für die bei den Preußischen
Konsuln im Auslande anhängigenProzesseund Unter=
suchungen(G. v. 29. Juni 1865. ss. 23. 28—30. 33.
50—56. 57.) 148.

KompetenzdesKreis=und schwurgerichtszu stettin
in konsularischenUntersuchungen(G. v. 29. Juni 1865.
ss. 42. 43. 57.) 152.

steuerämter, s. Zoll. und steuerämter.

steuerbeamte, Verpflichtung derselben,zur Verhütung
und Entdeckungvon Mostübertretungenmitzuwirken(G. v.
2. Nov. sF.24.) 67.

Anstellungund Besoldungdersteuerbeamtenin den
staaten des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 16.
Nr. 1 Art. 19.) 100.

steuerbehörden, Rechteund Mflichtenderselbenin
Beziehung auf die Kontrolirung der salzwerke (G. v.
12. Okt. 8§. 3—7. 10. 17. 20.) 42.

GleichmäßigeOrganisation der steuerbehördenin
den staaten des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 3. §.6.)
§4. — Kostenfür die EinrichtungundUnterhaltungder=
selben(ebend.Art. 16. Nr. 1.) 100.

s. auchZoll- und steuerämter.
steu=



steuerdefraudationen (steuerkontraventionen),Ver=
abredungübereinstimmenderMaaßregeln in denstaaten
des Zollvereins zumschutzeder Verbrauchssteuerngegen
Hinterziehungen(Vertr. v. 8. Juli Art. 3. 8. 5.) 84.

GerichtsstandderMilitairpersonenin Untersuchungen
wegensteuerkontraventionen(Mil. str. G. O. v. 1845.
s. 3.) 229.

steuerkontrole, Ausübungderselbenin den staaten
desJollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 5. Nr. II. §. 6;
Art. 20.) 89.

steuermann bei derMarine, Rangverhältnißdesselben
(Mil. str. G. B. v. 1845. Beilage A. Nr. 1. a.) 284.

stenern für Bundeszwecke,sindGegenstandderAussicht
und GesetzgebungdesBundes (Verf. Art. 4. Nr. 2.) 3.
—Bestimmung über die Verbrauchssteuernim Bundes=
gebiete(ebend.Art. 35. 36. 38. 40. 70.) 10. — Er=
hebunganderersteuern (ebend.Art. 33.) 10. — steuer
von inländischemsalze (G. v. 12. Okt. s§. 3—18.) 42.

steuern in den staaten des Zollvereins, Verab=
redung einer gleichmäßigenBesteuerungder inneren Er=
zeugnisse(Vertr. v. 8. Juli Art. 3. §§. 3—7. Art. 5.)
84. — Uebersichtdersteuersätze(schlußprot. v. 8. Juli
Nr. 5. u. Anl. B.) 108. 115—122. — Die inneren
steuern verbleibenden betreffendenstaaten (Vertr. v.
s. Juli Art. 10.) 97.

s. auch Verbrauchssteuern.

steuerstrafen imGebietedesZollvereins,verbleibender
betreffendenstaatsregierung (Vertr. v. s. Juli Art. 10.
Nr.4.)97.

steuerwesen, Bildung einesdauerndenAusschussesim
Bundesrathe des NorddeutschenBundes für das Zoll=
und steuerwesen(Verf. Art. 8. Nr. 3.) 6. — Bildung
eines dauerndenAusschussesim Bundesrathe des ZJoll=
vereins für Zoll- und steuerwesen(Vertr. v. 8. Juli
Art. 8. F. 3.) 93.

strafabtheilung, s. Festungsstrafe.

strafbefugnisse dervorgesetztenMilitairpersonen,Ueber=
schreitungderselben(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
§. 180.) 225.

strafbescheide derOber Postdirektionenin Unter=
suchungenwegenPost=und Porto=Defraudationen(G. v.
2. Nov. s§. 40. 46. 47. 50.) 70.

strafbestimmungen der Bundesverfassungfür feind=
licheUnternehmungengegenden Bund, desgl. für Be=

Bundes=Gesetzbl.Jahrg. 1867.

1867. 41

strafbestimmungen, (Forts.)
leidigungendesBundesrathes, desReichstages2c.(Verf.
Art. 74. 75.) 21.

strafbestimmungengegenschiffer, welcheunberech=
tigt die Bundesflaggeführen(G. v. 25. Okt. 8§. 13. 14.)
37. —desgl. gegendiejenigenPersonen, welchedie vor=
geschriebenenAnzeigenzur Eintragung oder Löschungim
schiffsregisterunterlassen(ebend.§. 15.) 38.

strafbestimmungengegensalzabgabe-Defraudationen
(G. v. 12. Okt. s§s.11—18.) 45.

strafbestimmungen für Zuwiderhandlungengegen
Vostvorschriften(G. v. 2. Nov. s#s.s. 18. 19. 23.) 64.
—desgl. für Post- und Porto-Defraudationen (ebend.
88.27 -39.) 67

strafbestimmungengegenMilitairpersonen, s. Mi—
litair. strafgesetze 2.

strafen gegen Militairpersonen, militairische strafen
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. 8§. 1—53.) 190.
—bürgerliche strafen (ebend.s§. 54—61.) 199.— Ver=
hältniß der strafen zu einander (ebend.§§. 62—68.)
201. — Beurtheilungderstrafbarkeit(ebend.8§.69.
bis 82.) 202.

strafgerichtsbarkeit der Bundeskonsuln(G. v. s. Nov.
ss.22.24.)141.(G. v. 29.Juni 1865.s§F.2. 35.
bis57.)144.

strafgerichtsordnung für das Heer (v. 1845.)229.
bis 299.

strafgesetzbuch (für Preußen von 1851.),Anwendung
desselbenauf die derKonsulargerichtsbarkeitunterworfenen
Personen (G. v. 29. Juni 1865. F. 17.) 147.

subsidiarische Anwendung desselbenbei strafbaren
Handlungen derMilitairpersonen(G. v. 15. April 1852.
s. 1.) 302.

strafgesetzbuchfür das Heer, s. Militair. straf=
gesetzbuch.

strafgesetze, s. strafbestimmungen.

strafrecht, die Gesetzgebungüber ein gemeinsames
strafrecht gehörtzumRessort desBundes (Verf. Art. 4.
Nr.13.)4.

strafsachen der soldaten gehörenzur Militairgerichts=
barkeit (Mil. str. G. O. v. 1845. F. 2.) 229.

strafumwandlungsrecht der Jollvereinsstaatenin
Zollstrafsachen(Vertr. v. 8. Juli Art. 18.) 102. — f.
auchUmwandlung.

straf=l



strafverfahren, die Gesetzgebungüberein gemeinsames
strafverfahren gehört zum Ressort des Bundes (Verf.
Art. 4. Nr. 13.) 4.

strafverfahren gegen Mitglieder des Reichstages
(Verf. Art. 31.) 10. — desgl.gegenMitglieder desZoll=
parlaments (Vertr. v. 8. Juli Art. 9. §. 13.) 97.

strafverfahren beiPost- und Porto=Defraudationen
(G. v. 2. Nov. s#§.40—53.) 70.

strafverfahren derMilitairgerichte (Mil. str. G. O.
v. 1845.Ks.89—287.)249P.

straßenraub, FeststellungdesThatbestandesin militair=
gerichtlichenUntersuchungen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Beilage B. §s.33.) 295.

streifbandsendungen, s. Kreuzbandsendungen.

streitigkeiten zwischenverschiedenenBundesstaaten,Er=
ledigung derselben(Verf. Art. 76.) 22.

stubenarrest, Anwendungdesselbenbei Offizieren(Mil.
str. G. B. v. 1845. Th. I. s#§.21—25. 58. 77.) 193.
— Bestrafungderselben,wenn sieden einfachenstuben=
arrestohneErlaubniß verlassen(ebend.§§.22. 164.) 193.

subhastation eines Grundstückszur Beitreibungvon
Geldbußenfür begangenePost=undPorto=Defraudationen
ist unzulässig(G. v. 2. Nov. F. 52.) 72.

subordination, Verbrechengegendie subordination
im soldatenstande (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
ss. 122—144.) 214. — TrunkenheitdesAngeschuldigten
schließtdie Anwendung der gesetzlichenstrafe nicht aus
(ebend.§. 70.) 202. — UntersuchungengegenBeurlaubte
wegenInsubordination gehörenvor die Militairgerichte
(ebend.Th. II. §. 6. Nr. 4.) 231.

süddeutsche staaten, Verhältniß des Norddeutschen
Bundes zu densüddeutschenstaaten (Verf. Art. 79.) 22.

Vertretungdersüddeutschenstaaten in demBundes=
rath desZollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 8. 88.1. ff.)
92. — Wahl der Abgeordnetenaus den siddeutschen
staaten zumJollparlament (ebend.Art. 9. s#§.1. 6. 7.) 95.

suspension vom Militairdienstein Folge gerichtlicher
Untersuchung(Mil. str. G. O. v. 1845. §. 98.) 250.
— suspensioneinesMilitairbeamten(ebend.§.215.) 271.

syrup, Besteuerungdesselbenin den staaten des Zoll=
vereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 3. s. 3.) 84.

1867.

T.
Taback, Besteuerungdesselbenim Bundesgebiet(Verf.
Art. 35. 38. 40.) 10. — desgl. in den staaten des
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 3. §. 4; Art. 10.)
s84.(schlußprot.v. s. Juli Nr. 4. und5.) 108.116.
bis 118. — Etat der Tabackssteuerpro 1868. (G. v.
30. Okt. 1. Nr. 6.) 169.

Tambour, Rangverhältnißder Regiments-und Batail=
lons=Tamboure(Mil. str. G. B. v. 1845. Beilage A.
Nr. 2. f.) 285.

Tarif für die Eisenbahnenin denBundesstaaten,allge=
meineBestimmungdarüber (Verf. Art. 45.) 13.

Taxatoren, Zuziehungvon Taxatorenin militairgericht=
lichenUntersuchungen(Mil. str. G. O. v. 1845. F. 95.)
250.

Telegraphenbeamte, Anstellung,Dienstverhältnißund
Vereidung derselben(Verf. Art. 50.) 14.

Telegraphen =Direktionen (Telegraphenstationen),
sindBundesbehördenund derGeneral. Direktion derTe=
legraphendesNorddeutschenBundesuntergeordnet(Allerh
Präs. Erl. v. 18. Dez. Nr. 3. u. 4.) 328.

Telegraphenwesen, die Bestimmungendarüberunter=
liegenin denBundesstaatender Aufsichtund Gesetzgebung
desBundes (Verf. Art. 4. Nr. 10; Art. 48.) 4. — Bil=
dung eines dauerndenAusschussesim Bundesrathe für
Eisenbahnen, Post und Telegraphen (ebend. Art. 8.
Nr. 5.) 6. — NähereAnordnungenüberdasTelegraphen=
wesen(ebend.Art. 48—51. 70.) 14. — Organisation
der Verwaltung der Telegraphenwesens(Allerh. Präf.
Erl. v. 18. Dez.) 328. — Etat der Telegraphenverwal=
tung für das Jahr 1868. (G. v. 30. Okt.) 167. 173.

Thaler, Annahme und Berechnung derselbenbei den
Hebestellendes Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 3.
Nr.2) Art.12.)98.(schlußprot.Nr.10.)109.

Thatbestand, Feststellungdesselbenin militairgerichtlichen
Untersuchungen(Mil. str. G. O. v. 1845. s. 84.
91—93.) 248. (ebend.Beilage B.) 290—297.

Thätlichkeiten der soldaten gegenihre Vorgesetzten,
strafbestimmung (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
s§. 128. 129.) 215. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852.

Art.



Thätlichkeiten, (Forts.)
Art. 17.) 310.— BestrafungderMilitairbeamten wegen
solcherThätlichkeiten(Mil. str. G. B. 8. 195.)228.

Theilnahme an einerPost=oderPorto-Uebertretungist
straflos (G. v. 2. Nov. s. 36.) 69.

Thorbeamte (Thorwachen),VerpflichtungderThorwachen
und Thorbeamten,denPosten schleunigstdie Thoreund
schlagbäumezu öffnen(G. v. 2. Nov. F. 23.) 66.

Thorsperrgelder, sollenin denstaatendesZollvereins
aufgehobenwerden(Vertr. v. 8. Juli Art. 22.) 104.

Thüringischer Zoll= und Handelsverein, Theil=
nahme desselbenan den Deutschen Zollverein (Vertr. v.

8. Juli Einl. u. Art. 19.) 82. — Bestimmungüber das
Chausseegeldin den zum ThüringischenVerein gehörigen
Ländern (schlußprot.v. 8. Juli Nr. 16.) 111. (und An=
lage B. Nr. 3.) 116.

Tilgung der Bundesanleihevon 10 Millionen Thaler,
Bestimmungdes Tilgungsfonds (G. v. 9. Nov. ssF.3.
bis 5.) 157.

Todesstrafe, findetgegenPersonendessoldatenstandes
in folgendenFällen statt (Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. 88. 88. 99. 100. 102. 117. 128. 140. 149. 151.
158. 221.) 206. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 4.
6. 12. 13. 17. 20. 25. 34.) 308. — Verfahren der
Militairgerichte bei Verbrechen,welchemit Todesstrafebe=
droht sind (Mil. str. G. O. s§. 45. 64. 116. 117.
133.) 239. — Bestätigung des Erkenntnisses(ebend.
s. 154. Anmerk. Nr. 1.) 260. — Vollstreckungdermili=
tairischenTodesstrafe (Mil. str. G. B. Th. I. §. 1.)
190. (ebend.Th. II. §. 183.) 206. — Antrag auf Resti=
tution hemmtdie Vollstreckung(ebend.s. 263.) 279.

Bestimmungen,wennvon CivilgerichtengegenMili=
tairpersonenauf bürgerlicheTodesstrafeerkanntist (Mil.
str. G. O. 88.54. 177.) 199. — Vollstreckungder=
selben(ebend.§. 183.) 266.

Tödtung, Bestrafungder soldaten, welcheim Kriege
fremde Unterthanen oder Gefangeneohne hinreichende
Veranlassungtödten (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
ss. 145. 147. 148. 151.) 218. —Bestrafung desMi=
litair=Vorgesetzten,welchereinenUntergebenendurchMiß=
handlung tödtet (ebend.§. 184.) 226. — Tödtung aus
Fahrlässigkeit(ebend.§. 190.) 227. —Feststellung des
Thatbestandesbei Tödtung (Mil. str. G. B. Bei=
lageB. s§. 11—24.) 291.

Transportgelegenheiten, s.Fuhrgelegenheiten.

Traubenmost, s. Most.

Trenue, Begriff der militairischenTreue (Kriegsart.v.
9. Dez. 1852. Art. 2. u. 3.) 308. —strafe für Verbrechen
gegendie militairischeTreue(ebend.Art. 4.) 308. (Mil.
str. G. B. v. 1845. Th. I. 88. 87—115.) 206. — Ver=
letzungderselbenbei Ausführung eines Befehls (ebend.
§. 71. Anmerk.) 203.

Trompeter (Hornisten,Hautboisten),Klassifikationder=
selbennach ihren Rang= und Dienstverhältnissen(Mil.
str. G. B. v. 1845. Beilage A. Nr. 2. k.) 285.

Trunkenheit des Angeschuldigten,ist bei Verbrechen
gegendie militairische subordination kein Grund, die
Anwendung der gesetzlichenstrafe auszuschließen(Mil.
str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 70.) 202. — Bestrafung
derMilitairpersonen wegenTrunkenheitim Dienst (ebend.
§. 167.) 223. (Kriegsart.v. 9. Dez. 1852. Art. 37.
39.) 314.

Tumult, FeststellungdesThatbestandesbei Tumulten,zu
derenstillung kommandirtesMilitair eingeschrittenist
(Mil. str. G. B. v. 1845. Beilage B. §. 36.) 296. —
s. auchAufruhr.

U.
Uebergangsabgaben, Erhebung derselbenin den
staaten des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 5.
Nr. I. II. s. 3. e. s§. 5. u. 7) Art. 10. Nr. 1.)86.—
Etat der Uebergangsabgabenvon Branntwein, Bier und
Tabackpro 1868. (G. v. 30. Okt.1. Nr. 4—6.) 169.

Uebertretungen, gegenErkenntnisseder Konsuln in
UntersuchungenwegenUebertretungenfindet ein Rechts=
mittel nicht statt(G. v. 29. Juni 1865. 5. 46.) 153.

Umschlagsrechte, Unzulässigkeitderselbenin denstaa=
ten des Jollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 24.) 104.

Umwandlung der wegensalzabgaben=Defraudationen
erkanntenGeldstrafenin Freiheitsstrafen(G. v. 12. Okt.
s. 17.) 47. — desgl. der für Post- und Porto=Defrau=
dationenverwirktenGeldstrafen(G. v. 2. Nov. §.35.) 69.

strafumwandlungsrecht der Zollvereinsstaaten in
Zollstrafsachen(Vertr. v. 8. Juli Art. 18.) 102.

Umwandlung militairischer strafen in bürgerliche
und umgekehrt(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. 85. 62.
bis 68.) 201. (Mil. str. G. O. s§. 4. 12. 172.) 230. (G.
. 15.April1852.sF.4.7.s. 11.)303.—Verfahren

2* derF



Umwandlung, (Forts.)
der Militairgerichte in solchenFällen (Mil. str. G. O.
s. 182.) 266. — insbes. bei der Umwandlung der von
denCivilgerichtenerkanntenGeldstrafenin Freiheitsstrafen
(ebend.8§. 269—272.) 280.

Unbekanntschaft mit den Militairstrafgesetzen,ist kein
Grund zur Aufhebung oderMilderung der strafe (Mil.
str. G. B. v. 1845. Th. I. s. 72.) 203.

Ungehorsam der soldaten gegenDienstbefehleihrer
Vorgesetzten,Bestrafung desselben(Mil. str. G. B. v.
1845.Th.I. 88.125—127.135.142.)214.(Kriegs.
art. v. F. Dez. 1852. Art. 14—16. 19.) 310. — Un=
gehorsamgegenschildwachen,Patrouillen, Gendarmen2c.
(Mil. str. G. B. §. 134.) 216. (Kriegsart. 14.) 310.
— Bestrafung der Militairbeamten wegenVerweigerung
des Gehorsams(Mil. str. G. B. F. 195.) 228.

Uniform, in welchenFällen gegenpensionirteOffziere
auf Verlust desRechts, dieOffizier= Uniform zu tragen,
zu erkennenist (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. F. 53.)
198.

Unruhen, wenn innere Unruhen in einemBundesstaate
stattfinden,kann die Paßpflichtigkeit vorübergehendein=
geführt werden(V. v. 12. Okt. §. 9.) 34.

Unteroffiziere, welchemilitairischestrafen gegenUnter=
offizierezulässigsind (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
ss. 5. 14. 17. 19. 30. 38. 40—42. 57—61. s2.) 190.
(ebend.Th. II. §. 190.) 267. — Militairgerichtsstand
der Unteroffizierein strafsachen(Mil. str. G. O. s§. 1.
16. Nr. 2) §. 20. Nr. 3.) 229. — BesetzungdesUnter=
suchungsgerichtsfür einen Unteroffzier (ebend.§. 46.
Nr. 2.)239. —Besetzung desKriegsgerichts(ebend.§. 64.
Nr. 2.) 243. — Besetzungdesstandgerichts(ebend.§. 67.
Nr. 2.) 244.

Klassifikation der Unteroffiziere (Mil. str. G. B.
Beilage A.) 284. 285.

s. auchPortepee- Unteroffiziere.

Unterstützung der Wittwen der im Kriege gebliebenen
Militairpersonen(V. v. 7. Nov. §. 1. Nr. 7. u. 9.) 126.

UnterstützunghülfsbedürftigerBundesangehörigenim
Auslande, flichten derBundeskonsulnin dieserBeziehung
(G. v. 8. Nov. s§. 26. 29.) 142.

UnterstützungneuanziehenderBVersonen,Erwerbung
desUnterstützungswohnsitzes(G. v. I. Nov. ss. 5.11.) 56.

Untersuchungsführende Offiziere,s. Offiziere.

1867.

Untersuchungsgericht für Militairpersonen,Bestellung
und Besetzungdesselben(Mil. str. G. O. v. 1845. F. 24.
44—60.) 235. — GemeinschaftlichesUntersuchungsgericht
für Militair- und Civilpersonen(ebend.§s. 52. 53. 277.)
241. — Feststellungdes Thatbestandesbei Tödtungen
im Beisein des Untersuchungsgerichts(ebend.Beilage B.
ö5.11. 14.21.) 291. — Publikationdes Erkenntnisses
vor demUntersuchungsgericht(Mil. str. G. O. s. 176.)
265.

Untersuchungshaft in militairgerichtlichenstrafsachen
(Mil.str. G.O.v. 1845.sF.99—101.187.216.)
250. — s. auchVerhaftung.

Untersuchungsverfahren gegenMitgliederdesReichs=
tages (Verf. Art. 31.) 10. — desgl. gegenMitglieder
des Jollparlaments (Vertr. v. 8. Juli Art. 9. #§. 12.
u. 13.) 97.

GerichtlichesUntersuchungsverfahrenwegen ost=
und Porto=Defraudationen(G. v. 2. Nov. s. 40.) 70.

UntersuchungsverfahrenderMilitairgerichte, vorläu=
sigeUntersuchung(Mil. str. G. O. v. 1845. 8s§.91—103.)
249. — förmlicheUntersuchung(ebend.s§. 104—113.)
251. — Untersuchungsverfahrender standgerichte(ebend.
55. 197—199.) 269. — VerfahrengegenMilitairbeamte
(ebend.ss. 212—214.) 271. — Untersuchungsverfahren
gegenabwesendeDeserteure(ebend.88. 242—252.258.)
275.

Urkunden, die Bestimmungenüber die Beglaubigung
öffentlicherUrkunden unterliegen in den Bundesstaaten
der Aufsichtund GesetzgebungdesBundes (Verf. Art. 4.
Nr. 12.) 4.

Befugniß der Bundeskonsulnzur Aufnahme, Aus=
fertigung und Legalisationvon Urkunden(G. v. 8. Nov.
ss. 13—17.) 140.

Urkundenfälschung, Bestrafungderselbenbei Militair=
personen(G. v. 15. April 1852. s. 13.) 304. (Kriegs=
art. v. 9. Dez. 1852. Art. 47.) 315.

Urlaub, BeamtebedürfenkeinesUrlaubs zumEintritt in
den Reichstag (Verf. Art. 21.) 8. — auch nicht zum
Eintritt in das Jollparlament (Vertr. v. 8. Juli Art. 9.
s. 2.) 95.

Urlaub der Bundeskonsuln (G. v. 8. Nov. 8. 6.)
138.

Bestrafung der Militairpersonen, welchesichohne
Urlaub entfernen, oder den ihnen ertheilten Urlaub über=
schreiten(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s. 92. Nr. 1.
u. 2. u. Anmerkungjferner8§.97. u. 166.) 207. (Kriegs=
art. v. 9. Dez. 1852. Art. 38.) 314.

V.



V.
Verbrauchssteuern (Verbrauchsabgaben)in den Bun=
desstaaten,dieGesetzgebungdarüber stehtdemBunde zu
(Verf. Art. 35.) 10. — Erhebungund Verwaltung der=
selben(ebend.Art. 36.) 10. — Die Einnahmeaus den=
selbenfließt zur Bundeskasse(ebend.Art. 38.) 11.

Verbrauchsabgabenin den staaten desZollvereins,
VerabredungübereinstimmenderMaaßregeln zumschutze
derselbengegenHinterziehungen(Vertr. v. 8. Juli Art. 3.
§. 5.) 84. — Bestimmunggleichmäßigersteuersätzefür
Verbrauchsabgaben(ebend. Art. 5. Nr. I. II. §s. 2.
3. ff.) 86. — ErhebungderVerbrauchsabgabenfür Rech=
nung von KommunenoderKorporationen(ebend.Art. 5.
. 990

Etat derVerbrauchssteuernpro 1868. (G. v. 30.Okt.
Nr. 1.) 169.

1867. 45

s. Anord=
nungen.

nahme derselbenvon seiten der Bundeskonsuln(G. v.
8. Nov. §. 21.) 141.

10.—desgl. einesMitgliedes desJollparlaments (Vertr.
v. 8. Juli Art. 9. §. 13.) 97.

BestrafungderMilitairpersonen,welchedie ihnen
befohleneoder sonst obliegendeVerhaftung eines Ver=
brechersunterlassen(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
s. 162.) 222. (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 36.)
314.

Verhaftung des Angeschuldigtenin militairgericht=
lichenUntersuchungen(Mil. str. G. O. v. 1845. ss. 99.
bis 101. 187. 216.) 250.

—Verhandlungen desJollparlaments (Vertr. v. s. Juli
Art. 9. §. 3.) 95. — VerhandlungenderBundeskonsuln
(G. v. 8. Nov. F. 20.) 141.

Verbrecher imAuslande,Transportderselbendurchdie
schiffederKriegsmarine(G. v. 8. Nov. F. 29.) 142. Verheirathung derMilitairpersonen,s. Heirath.

Vereidigung der Bundesbeamten(Verf. Art. 18.) 8. Verjährung der Entschädigungsansprüchean die Post=
(V. v. 3. Dez.) 327—328.

VereidigungdesuntersuchungsführendenOffiziers bei
Militairgerichten(Mil. str. G.O. v. 1845. s. 80.) 247.—
VereidigungderMitgliederdesKriegsgerichts(ebend.§.129.)
255. — desgl. des spruchgerichts gegenMilitairbeamte
(ebend.§. 220.) 272. — Eine Vereidigung derMitglie=
der des standgerichts findet nicht statt (ebend.§. 202.)
269. — Vereidigung des Dollmetschers(ebend.§. 96.)
250. — Die Vereidigung desDenunziantenin Injurien=
sachenderMilitairpersonen ist unzulässig(ebend.§. 230.)
274. — Eidliche Bestärkung des Diebstahls und des
WerthesdurchdenBestohlenen(ebend.Beilage B. 8§.27.
bis 30.) 294. — s. auch Eid.

BVereine, an regierungsfeindlichenVereinendürfensich
die soldaten nicht betheiligen(Kriegsart.v. 9.Dez. 1852.
Art. 21.) 311.

Vereinsgesetze, s. Jollvereinsgesetze.

des Jollvereins (schlußprot. v. 8. Juli Nr. 10.) 109.

Verfassung, Erledigungvon Verfassungsstreitigkeitenin
den einzelnenBundesstaaten(Verf. Art. 76.) 22.

VerfassungdesNorddeutschenBundes, s. Bundes=
verfassung.

verwaltung (G. v. 2. Nov. 8. 14.) 65. — Verjährung
derPost- und Porto=Uebertretungen(ebend.s. 37.) 69.

Verjährung derZinsenund desKapitals der schuld=
verschreibungenüberdie Bundesanleihevon 10 Millionen
Thaler (G. v. 9. Nov. §s. 3. 5.) 157. — desgl. der
schatzanweisungen(ebend.§. s.) 159.

Verjährung der Klage bei wechselseitigenInjurien=
sachenunterMilitairpersonen (Mil. str. G. O. v. 1845.
5.237.)274.

Verjährung findet bei demVerbrechenderDesertion
nicht statt (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 73.)
203.

desrathfür Handel und Verkehr (Verf. Art. s8.Nr. 4.) 6.
— Funktionen desselbenin Beziehung auf Konsulats=
Angelegenheiten(G. v. s. Nov. ss. 23. 38.) 141.

Herstellungvon Land= und Wasserstraßenim In=
teressedes allgemeinenVerkehrs(Verf. Art. 4. Nr. 8.) 4.
—Anlegung von Eisenbahnenund Verwaltung derselben
im Interessedes gemeinsamenVerkehrs (ebend.Art. 41.
42.) 12.

Freiheit desVerkehrszwischendenstaaten desZoll=
vereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 4. 14. 26.) 85. (schluß=
prot. v. 8. Juli Nr. 6.) 108. — Bildung einesdauern=

den



Verkehr, (Forts.)
den Ausschussesfür Handel und Verkehr im Bundesrath
des Zollvereins (ebend.Art. 8. 8. 3.) 93.

s. auchHandelsangelegenheiten.

Verklarung, BefugnißderBundeskonsulnzurAufnahme
von Verklarungen (G. v. 8. Nov. F. 36.) 143.

Verlassenschaft, s. Nachlaß.

Verleitung, Bestrafung der soldaten, welcheeinenAn=
dern zur Desertion verleiten (Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. §. 111.) 212. — desgl. welcheim Kriege ihre
Kameraden zur Flucht verleiten (ebend.§. 117.) 213.
(Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 12.) 310. — desgl.
welche ihre Kameraden zur Verweigerung des Gehor=
samsverleiten(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §.135.)
216.

Vermögens=Konfiskation, findet als strafe gegen
Militairpersonen nicht statt (Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. §. 34. Anmerk.) 195. (ebend.§§s.108. 109. u.
Anmerk.) 211. (G. v. 11. März 1850. K. I.) 301.

Verpflegung, Verträge unter den Bundesstaatenüber
die Verpflegung erkrankterPersonen (Verf. Art. 3.) 3.

Verpflegung der Militairpersonen (Verf. Art. 61.
63.) 18. — Bestimmungenüber die Verpflegung der
Truppen des Bundesheeres (V. v. 7. Nov. §. 1. Nr. 3.
u. Beilage B.) 126. 128.

Verrath im soldatenstande,Begriff und strafe (Mil.
str.G.B. v.1845.Th.I. 8§.87—90.)206.(Kriegs=
art. v. 9. Dez. 1852. Art. 4.) 308. — s. auchKriegs=
verrath.

Versammlungen, diesoldatendürfensichan regierungs=
feindlichenVersammlungennicht betheiligen(Kriegsart.
v.9.Dez.1852.Art.21.)311.

Verschärfung der strafe, s. schärfung.

Versetzung derOffiziere,BefugnissedesBundesfeldherrn
(Verf.Art.64.)19.

Versetzungin die zweiteKlassedessoldatenstandes,
Anwendung und Folgen dieserstrafe (Mil. str. G. B.
v. 1845. Th. I. §§.37—39. 60. 80. s2.) 195. (G. v.
15. April 1852. §. 5.) 303.

Versicherungswesen, dieBestimmungendarüberunter=
liegen im BundesgebietderAufsichtund Gesetzgebungdes
Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 1.) 3.

Versorgungsansprüche der Militairpersonen(V. v.
7. Nov. . 1. Nr. 7.) 126. — Verlust derselbenin

1867.

Versorgungsansprüche, (Fortsf.)
Folge begangenerVerbrechen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. ss. 38. 42. 44.) 195.

Versuch einerPost=oderPorto=Uebertretungist straflos
(G. v. 2. Nov. F. 36.) 69.

Verstümmelung, um sichodereinenAndernzumMili=
tairdienstuntauglichzu machen,strafbestimmung(Mil.
str. G.B. v.1845.Th.I. s. 113.114.)212.(Kriegs=
art. v. 9. Dez. 1852. Art. 5. u. 10.) 309.

Vertagung desReichstagesunddesBundesrathes(Verf.
Art. 12. 26.) 7. — Vertagung des Bundesrathes des
Zollvereins(Vertr.v. s. Juli Art. 8. §§.7. 8.) 94.—
Vertagung des sZollparlaments (ebend.Art. 9. 8s#§.5.
8) 96.

Vertheidigung:
1) Vertheidigung desAngeschuldigten
a. in UntersuchungenwegenPost- undPorto=Defrau=
dationen(G. v. 2. Nov. 88.44. 47.) 70.

b. in den bei denPreußischenKonsuln im Auslande
anhängigenUntersuchungen(G. v. 29. Juni 1865.
ss. 37. 51. 52.) 151.

=. in kriegsgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str. G.
O. v. 1845. ss. 114—121. 111.) 253. —desgl.
im standrechtlichenVerfahren(ebend.§. 200.) 269.
—desgl. in UntersuchungengegenMilitairbeamte
(ebend.§. 219.) 272. — desgl.in Untersuchungen
gegenabwesendeDeserteure(ebend.§. 252.) 277.
— Gebührenfür dieVertheidigung(ebend.§.280.)
282. (KostentaxeNr. 15.) 299.

2) das Rechtsmittel der weiterenVertheidigungfindet
gegenErkenntnissederKriegs=undstandgerichtenicht
statt (Mil. str. G. O. §. 61. Nr. 2.) 241. — auch
nicht gegenErkenntnissein wechselseitigenInjurien=
sachenunterMilitairpersonen(ebend.§.232.) 274.—
ZulässigkeitdesRechtsmittelsin Untersuchungengegen
Militairbeamte (ebend.s§. 72. 223—227.) 245.

3) Vertheidigung der Küsten des Bundesgebiets, Be=
schaffungder dazu erforderlichenGeldmittel durch
Bundesanleihe(G. v. 9. Nov.) 157—159.

Vertheilungsplan zur Vertheilung der Einnahmendes
Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 17.) 101.

Verträge mit fremdenstaaten, schließungderselbenim
Namen desBundes (Verf. Art. 11.) 6. — Die Verträge
zwischendeneinzelnenBundesstaaten,betreffenddieUeber=
nahme der Auszuweisenden,die Verpflegung erkrankter
unddieBeerdigungverstorbenerstaatsangehörigenbleiben
in Kraft (ebend.Art 3.) 3. — s. auchHandels- und
schiffahrts=Verträge.

Ver=



· —

Untersuchungen(Mil. str. G. O. v. 1845. ss. 111.120.
126. 254.) 252. — s. auchVertheidigung.

Veruntrenung, BestrafungderMilitairpersonenwegen
Veruntreuung der ihnen anvertrautenDienstsachen(Mil.
str. G. B. v. 1845.Th.I. sF.154.155.)220.(Kriegs=
Art. v. 9. Dez. 1852. Art. 29.) 313. —desgl. wegen
Veruntreuung von sachen ihrer Kameraden (Kriegs=
Art.45.)315.

Verwaltung dersölle undsteuern in denstaaten des
NorddeutschenBundes (Verf. Art. 36.) 10. — Verwal=
tungskosten(ebend.Art. 38. Nr. 2.) 11.

Verwaltung derZölle und steuern in denstaaten
desJollvereins(Vertr. v. 8. Juli Art. 3. Einl. u. §.6;
Art. s. §. 12. Nr. 2) Art. 19—25.) 83. — Verwaltungs=
kosten(ebend.Art. 11. Nr. 3; Art. 16.) 98.

ExekutionenundUntersuchungenimVerwaltungswege
s. Administrative Exekution.

Veterinärpolizei, die Maaßregelnderselbenunterliegen
derAussichtund GesetzgebungdesBundes (Verf. Art. 4.
Nr. 15.) 4.

Vieh, Erhebungeinersteuer von eingehendemVieh in
den staaten des Jollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 5.
Nr.1.)86.

Viehseuche, Maaßregelnzur Abwehr derselbenin den
staaten desZollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 4.) 86.

Viktualien, ErhebungeinerKommunalabgabevonMarkt=
viktualien in den staaten des Zollvereins (Vertr. v.
s.Juli Art.5.Nr.1I.s.7.)90.

Visirung derReisepapiere,eineVerpflichtungdazufindet
im Bundesgebietenicht statt (G. v. 12. Okt. §. 5.) 34.

Vollstreckung der Entscheidungenin Untersuchungen
wegenPost- und Porto-=Defraudationen(G. v. 2. Nov.
ss. 49. 51. 52.) 71.

VollstreckungkriegsrechtlicherErkenntnisse(Mil. str.
G. O. v. 1845. s§. 180—194.) 266. — Vollstreckung
derTodesstrafe(Mil. str. G. B. §. 1.) 190 (Mil. str.
G. O. §. 183.) 266. — VollstreckungderFreiheitsstrafen
(ebend.§§. 184—191.) 266. — Vollstreckungstandrecht=
licherUrtheile(ebend.§. 207.)270. — Vollstreckungder
ErkenntnissegegenMilitairbeamte (ebend.§. 223.) 272.
—Vollstreckung desUrtheils in wechselseitigenInjurien=
sachenzwischenMilitair- undCivilpersonen(ebend.§.233.)
274.

1867. 47

VorgesetzteMilitairpersonen,#erhöhtestrafbarkeitderselben,
wenn sie Verbrechenbegehen,oder daran Theil nehmen
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s§. 69. 71. 74. Nr. 1.)
202. — Bestrafungderselben,wennsieihre Dienstgewalt
gegenUntergebenemißbrauchen(ebend.s§. 178. 179.)
225. —oder die Grenzen ihrer Befugnisseüberschreiten
(ebend.§§. 180. 129.) 225. —oder ihre Untergebenen
vorschriftswidrigbehandelnoderbeleidigen(ebend.s§. 181.
bis 187.) 225. — desgl. wenn sie sichin der Aufsicht
über ihre Untergebenenoder bei Bestrafung derselben
nachlässigbeweisen(ebend.§. 191.) 227.

Verpflichtung der soldaten, ihren VorgesetztenGe=
horsam und Achtung zu beweisenund ihren Befehlen
pünktlichFolge zu leisten(Kriegsart.v. 9. Dez.1852.
Art. 14.)310.—Bestrafung derjenigen,welchediesePflicht
verletzen(ebend.Art. 15. 16.) 310. (Mil. str. G. B. v.
1845. Th. I. s§. 123—127.) 214. — sichin Worten
oder thätlich widersetzen(ebend.§§s.127—129. 135. bis
144.) 215. (Kriegsart. 17.) 310. — oder ihre Vor=
gesetztenbeleidigen(Mil. str. G. B. Th. I. ös. 124.
130. 131.) 214.

Beweiskraft derAussagen der Vorgesetztenin mili=
tairgerichtlichenUntersuchungen(Mil. str. G. O. v. 1845.
ss. 108. 201. 217.) 252.

Vorladungen im administrativenstrafverfahren bei
Dost-undPorto=Defraudationen(G. v. 2.Nov. J. 42.) 70.

Vorlagen an denReichstag,hat dasBundes-Präsidium
zu bringen (Verf. Art. 16.) 7.

Vorschußsendungen, s. Postvorschuß.

Vorspann, EinführungderPreußischenGesetzeüberVor=
spannleistungenim Bundesgebiet(V. v. 7. Nov. K. 1.
Nr. 2. u. BeilageB. §. 82.) 125. 130.

Voruntersuchung in den bei denPreußischenKonsuln
im Auslande anhängigenstrafsachen (G. v. 29. Juni
1865. s§s.41—43.) 152. — Vorläufige Untersuchung
gegenMilitairpersonen, s. Untersuchungsverfahren.

W.

Waagegelder, Erhebungderselbenin denstaaten des
Jollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 25.) 104. — Die
Waagegelderverbleibendenbetreffendenstaatsregierungen
(ebend. Art. 10. Nr. 3.) 97.

Waa=



Waarenproben, ErmächtigungdesBundes.Bräsidiums,
die Bedingungen und Gebühren für die sendung von
Waarenprobenmit derPost zu bestimmen(G. v. 2. Nov.
§. 57. Nr. 3.) 73. — Für dieAbtragung derselbenwird
eineBestellgebührnichterhoben(G. v.4. Nov. F.s.) 78.

Wachen (Ronden,Patrouillen, schildwachen),Beleidi=
gung, Ungehorsamund WidersetzlichkeitgegenWachen
(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 134.) 216. —
Bestrafung der Wachen, welche ihre Mflichten verletzen
(ebend.§6. 158—161.) 221. (Kriegsart. v. 9. Dez.
1852. Art. 33—.35.) 313. — welchesichdesMißbrauchs
ihrer Dienstgewaltschuldigmachen(Mil. str. G. B.
§. 188.) 226. — Beweiskraft derAussagenvon Wacht=
mannschaftenin militairgerichtlichenUntersuchungen(Mil.
str. G. O. F. 109.) 252.

Wachtmeister, KlassisikationderselbennachihrenRang=
und Dienstverhältnissen(Mil. str. G. B. v. 1845.
Beil. A. Nr. 1. a.) 284.

Waffen, der soldat soll seineWaffen im guten
stande erhalten und sichim Gebrauchderselbenfleißig
üben (Kriegsart. v. 9. Dez. 1852. Art. 23. 27.) 312.
— Bestrafung desselben,wenn er seineWaffen verdirbt
oder verderbenläßt, oderveräußert(ebend.§. 28.) 312.
— Bestrafung der Verbrechen,die von Militairpersonen
unterMißbrauch derWaffenbegangenwerden(Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. §. 74. Nr. 2.) 203.

Wahl derMitgliederdesReichstages(Verf.Art. 20. 21.
25.) 8. — Wahl derAbgeordnetenaus densüddeutschen
staaten zum sBollparlament(Vertr. v. 8. Juli Art. 9.
ss. 1. 6. 7.) 95.

Wahlkonsuln desBundes— copsules electi (G. v.
8.Nov.ss.9—11.)139.

Waldeck (Fürstenthum),gehörtzumBundesgebiet(Verf.
Art. 1.) 2. — führt im Bundesrath einestimme (ebend.
Art. 6.) 5. — desgl. im Bundesrath des Zollvereins
(Vertr. v. 8. Juli Art. 8. §s.1.) 93.

Wallmeister, Rangverhältnißderselben(Mil. str. G. B.
v. 1845. Beil. A. Nr. 1. c.) 284.

Wasserstraßen, die Bestimmungenüberdie Herstellung
und den Zustand der Wasserstraßenin den Bundes=
staatenunterliegenderAufsichtundGesetzgebungdesBun=
des (Verf. Art. 4. Nr. 8. u. 9.) 4. — Zulassungund
Behandlung der Kauffahrteischiffeauf den natürlichen
und künstlichenWasserstraßenim Bundesgebiet(ebend.
Art. 54.) 16.

1867.
Wasserzölle, die Bestimmungendarüberunterliegender
Aufsicht und Gesetzgebungdes Bundes (Verf. Art. 4.
Nr. 9.) 4. — NähereAnordnungenüber die Erhebung
von Abgaben auf dennatürlichen oson im Bun=
desgebiet(ebend.Art. 54.) 16.

Erhebung der Wasserzöllein denstaaten desZoll=
vereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 23. 25.) 104. —diesel=
benverbleibendenbetreffendenstaatsregierungen(ebend.
Art. 10. Nr. 2.) 97.

Wechselrecht, die Gesetzgebungüber ein gemeinsames
Wechselrechtin denBundesstaatengehörtzumRessortdes
Bundes (Verf. Art. 4. Nr. 13.) 4.

Wege, BefugnißderPosten,KuriereundEstafetten,bei
schlechtenWegen sich der Neben und Feldwegezu be=
dienen(G. v. 2. Nov. s. 17.) 66.

Wegegeld, BefreiungderPosten,Kuriere,Estafetten,Vost=
boten und Briefträger von Entrichtung des Wegegeldes
(G. v. 2. Nov. §. 16.) 65. — Wegegeldgebührenauf
Flüssen, s. Wasserzölle.

Wehrpflicht,s.Militairpflicht.
Wein, Besteuerungdesselbenin denBundesstaaten(Verf.
Art. 40.) 12. — desgl. in den staaten desLollvereins
(Vertr. v. 8. Juli Art. 5. Nr. II. s. 2. u. 3. lit. e.) 87.

Werthsendungen, Beförderungderselbenmit derPost
(G.v.2.Nov.s. 6—10.57.Nr.3.)63.— Porto
für Werthsendungen(G. v. 4. Nov. F. 3.) 76.

Widersetzlichkeit gegen die mit Kontrolirung der
salzabgabebetrautenBeamten(G. v. 12. Okt.s. 17.) 47.

Widersetzlichkeitder soldaten gegenihre Vorgesetz=
ten (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s§. 126—129.
135. 140.) 214. (Kriegsart.v. 9. Dez.1852. Art. 16.
17. 19. 20.) 310. — Widersetzlichkeitgegenschild=
wachen,Patrouillen, Gendarmen2c. (Mil. str. G. B.
s. 134.) 216.

Wiener=Kongreßakte, Anwendungderselbenauf die
Erhebung von Flußzöllen in denstaaten desZollvereins
(Vertr. v. s. Juli Art. 23.) 104.

Wittwen der im Kriege gebliebenenMilitairpersonen,
Unterstützungderselben(V. v. 7. Nov. F. 1. Nr. 7—9.)
126.

Wohnsitz, BerechtigungderBundesangehörigenzur Be=
gründung eines festenWohnsitzesim ganzenUmfangedes
Bundesgebietes(Verf. Art. 3.) 3. — Erwerbung des
Unterstützungs=Wohnsitzesvon seiten neu anziehender
Versonen (G. v. 1. Nov. s§. 5. 11.) 56.

Wu=



Wucher, AufhebungderZinsbeschränkungen(G.v. 14.Nov.
s.1.)159.

Württemberg (Königreich),VertragzwischendemNord=
deutschenBunde,Bayern,Württemberg,BadenundHessen,
die Fortdauer des Joll= und Handelsvereins betreffend
(v. 8. Juli) 81—124. — Württemberg führt in dem
Bundesrath des Zollvereins 4 stimmen (ebend.Art. 8.
s. 1.) 92.

g.
Zahlmeister beimMilitair, Klassifikationderselben(Mil.
str. G. B. v. 1845. Beil. A.) 287—288.

Zeitungen, Beförderungderselben(G. v. 2. Nor §. 2.
bis 4. 15.) 61. — strafbestimmungenfür unbefugteBe=

förderungvon Zeitungen (ebend.§. 27. 30. Nr. 1.) 67.
— Provision der Post für Zeitungen (G. v. 4. Nov.

s. 10.) 78. (G. v. 2. Nov. F. 4.) 62.
BekanntmachungdesöffentlichenAufgebotsverlorener

oder vernichteterschuldverschreibungenund Zinscoupons
der Bundesanleihe von 10 Millionen Thaler durch die

Zeitungen(G. v. 9. Nov. K. 6. c.) 158.
Etat der Zeitungsverwaltungfür das Jahr 1868.

(G. v. 30. Okt. II. Nr. 2.) 167. 169.

Zentner, s. Zollzentner.

Zerstörung fremdenEigenthumsim Kriege,strafbestim=
mung (Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. s. 150.) 219.

Zeugen, Vorladungderselbenim administrativenstraf=
verfahrenbei Vost und Porto=-Defraudationen(G. v.
2. Nov. s. 43.) 70.

Befugniß der Bundeskonsuln zur Abhörung und

Vereidigung von Zeugen (G. v. 8. Nov. 5. 20.) 141.

— Zuziehungvon Zeugen beiAufnahmevon Konsulats=

Urkunden(ebend.§. 17.) 140.
GebührenderJeugen in militairgerichtlichenUnter=

suchungen(Mil. str. G. O. v. 1845. F. 279.) 281.

Zinscoupons zu den schuldverschreibungenüber die
Bundesanleihevon 10 Millionen Thaler (G. v. 9.Nov.
z5.2. 5.6.)157.

Zinsen der Bundesanleihevon 10 Millionen Thaler,
Festsetzung,Zahlung und Verjährung derselben(G. v.

9. Nov. s§. 2—4.) 157.— Zinsenderschatzanweisungen
(ebend.§s§.7—s.) 159.

Gesetzüber dievertragsmäßigenZinsen, Aufhebung

der Zinsbeschränkungen(G. v. 14. Nov.) 159—160.

Bundes=Gesetzbl.Jahrg. 1867.

1867.

Zögerungszinsen, BestimmungüberdieHöhederselben
(G.v.14.Nov.s.3.)160.— (.Zinsen.

Zoll (sollabgaben),ErhebungeinesZollesvonausländischem
salze in den Bundesstaaten (G. v. 12. Okt. §. 19.) 47.

(Ueb. v. 8. Mai Art. 4.) 51.
Etat derZölle und Verbrauchssteuernpro 1868. (G.

v. 30. Okt. Nr. I.) 169.
Erhebung,Verwaltung und Vertheilung der gemein=

schaftlichenJollabgaben unter die staaten des Zollver=
eins(Vertr.v. 8.Juli Art.10.11.19.20.)97.

Zollabrechnung unterdenstaatendesZollvereins(Vertr.
v. 8. Juli Art. 17.) 101.

Zollangelegenheiten, die sollgesetgebungin den
Bundesstaatengehört zur Kompetenzdes Bundes (Verf.
Art. 4. Nr. 2) Art. 35.) 3. — Bildung eines dauern=
den Ausschussesdes Bundesrathes für das Zollwesen
(ebend. Art. s. Nr. 3.) 6. — Bestimmungen über das

ZollwesendesNorddeutschenBundes (ebend.Art 33 bis

40.) 10. — Erhebung und Verwaltung der sölle in

den einzelnenBundesstaaten(ebend.Art. 36.) 10. — Der
Ertrag derZölle fließt in dieBundeskasse(ebend.Art. 38.

70 Al.
Bildung einesdauerndenAusschussesim Bundesrath

des Jollvereins für das Joll- und steuerwesen(Vertr.
v. s. Juli Art. s. §. 3.) 93. — Vernehmungdesselbenbei
Ernennung der Vereinsbeamten(ebend.Art. 20.) 102.

s. auchFlußzölle, Wasserzölle, steuern.

Zollausschlüsse vomGebietdesNorddeutschenBundes
(Verf. Art. 33— 35.) 10. — Dieselben tragen zu den
BundesausgabendurchJahlung einesAversumsbei(ebend.
Art. 38.) 12.

Jollausschlüssein Bezug auf denJollverein (Vertr.

v. 8. Juli Art. 6. u. 7.) 91. (schlußprot. Nr. 6.)
108.

Zollbeamte in denstaaten desZollvereins,Anstellung
und Besoldung derselben(Vertr. v. 8. Juli Art. 16. 19.
20.)100.

Zollbefreiungen in denstaaten desZollvereins(Vertr.
v. 8. Juli Art. 15.) 99.

Zollbegünstigungen in den staaten des Jollvereins
(Vertr. v. 8. Juli Art. 13. 14. 11. Nr. 1.) 99.
(schlußprot. Nr. 2. u. 11. Anl. A. u. C.) 107. 113.
123.

Zolldirektionen in denstaaten desZollvereins(Vertr.
v. 8. Juli Art. 16. Nr. 1. u. 4. Art. 19.) 100.

Zollgesetz für diestaatendesZollvereins,Anwendung
desselben(Vertr. v. 8. Juli Art. 3. §. 7.) 85.

Zoll=
*
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Zollgesetzgebung des NorddeutschenBundes (Verf.
Art. 4. Nr. 2; Art. 35.) 3.

Jollgesetzgebungdes Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli
Art. 3. 7. 8. s. 12 Art. 9. §. 4.) 83.

s. auch Bundesgesetzgebung.

Zollgewicht für die staaten desJollvereins(Vertr. v.
8.Juli Art.3. . 2.)84.

Zollgrenze desNorddeutschenBundes(Verf.Art.33. bis
35.)10.

Zollkartel (v. 11. Mai 1833), Anwendungdesselben
in denstaaten desJollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 3.
s. 7.) 85.

Zollordnung für die staaten desJollvereins, Anwen=
dung derselben(Vertr. v. 8. Juli Art. 3. s. 7.) 85.

Zollparlament, ist die gemeinschaftlicheVertretung der
Bevölkerungen sämmtlicherVereinsstaatenfür die Joll=
gesetzgebung(Vertr. v. 8. Juli Art. 7.) 92. — Einrich=
tung und Zuständigkeitdesselben(ebend.Art. 9. 88. 1.
bis 14.) 95. — Berufung des Jollparlaments (ebend.
Art. 8. §. 8; Art. 9. §. 5.) 94. — Niemand kann zu=
gleichMitglied desBundesraths und desJollparlaments
sein (ebend.Art. 8. §. 4.) 94. — Zum Abschluß von
Handels=und schiffahrtsverträgenist die Genehmigung
desZollparlaments nothwendig(ebend.Art. s. §.6.) 94.
— Vorlagen an das sollparlament (ebend. Art. 8.
Iss.11. 12.) 94.

Zollschutzwachen in denstaaten desJollvereins(Vertr.
v. 8. Juli Art. 16. Nr. 2.) 100.

Zollstrafen im GebietedesJollvereins, verbleibender
betreffendenstaatsregierung (Vertr. v. 8. Juli Art. 10.
Nr. 4.) 97. — strafumwandlungsrecht der Vereins=
staaten(ebend.Art. 18.) 101.

Zollstrafgesetz für diestaaten desZollvereins,Anwen=
dung desselben(Vertr. v. 8. Juli Art. 3. §. 7.) 85.

Zolltarif, Bestimmungenüber den Zolltarif für die
staaten des Zollvereins (Vertr. v. 8. Juli Art. 3. 88.1.
2. 7.) 84.

Zoll= und steuerämter in denBundesstaaten,Bei=
ordnungvonBundesbeamtenbeidenselben(Verf. Art. 36.)
11.— RechteundPMflichtenderselbenin Beziehungauf die
Kontrolirung der salzwerke, salinen 2c. (G. v. 12.Okt.
ss. 3—7. 10. 20.) 42.

Joll- und steuerämter in den staaten des Zoll=
vereins, gleichmäßigeOrganisation derselben(Vertr. v.

1867.

Zoll= und steuerämter, (Forts.)
8. Juli Art. 3. §. 6.) 84. — Einrichtungs-und Unter=
haltungskostenderselben(Vertr. v. s. Juli Art. 16.) 100.

Zollverein (Zoll=undHandelsverein),Gültigkeitdervon
demselbengeschlossenenVerträge (Verf. Art. 40.) 12.

Vertrag zwischendemNorddeutschenBunde, Bayern,
Württemberg,Baden und Hessenüber die Fortdauerdes
Joll- und Handelsvereins(v. s. Juli) 81—124.

Zollvereinsbeamte, Anstellung,Besoldungund Funk=
tionenderselben(Vertr. v 8. Juli Art. 20.) 102. (schluß=
Protokoll 15. Nr. 1.) 110.

Zollvereinsbevollmächtigte, Anstellung und Funk=
tionenderselben(Vertr. v. 8. Juli Art. 20.) 102. (schluß=
Protokoll 15.,Nr. 2.) 110.

Zollvereinsgesetze, dazu ist die Uebereinstimmungdes
Bundesraths und des Jollparlaments erforderlich, Ver=
kündung derselben(Vertr. v. 8. Juli Art. 7.) 92. —
Gegenstandder Gesetze(ebend.Art. 3. u. 8. §. 12.) 83.

Zollvereinskontroleure, Anstellung,Besoldungund
Funktionenderselben(Vertr. v. 8. Juli Art. 8. F. 12.
schlußsatz; Art. 20.) 95. (schlußprot. 15. Nr. I.)
110.

Zollvereinssachen, Portofreiheitderselben(Vertr. v.
8.Juli Art.16.schlußsat)100.

Zollvereinsstaaten, Bezeichnungderselben(Vertr. v.
8. Juli Einl.) 81. — gegenseitigerVerkehr (ebend.
Art. 4.) 85. — gleichmäßigeBesteuerung(ebend.Art. 5.
Nr. II. 8§.2—7.) 87. — BefugnissedereinzelnenVereins=
staatenin Beziehungauf Anstellungder Joll=undsteuer=
beamten2c., Begnadigungs-und strafumwandlungsrecht
derselben(ebend.Art. 16. 18. 19.) 99.

Zollvertrag (Jollvereinigungsvertrag)vom16.Mai 1865.,
Anwendung desselbenim Bundesgebiete(Verf. Art. 40.)
12. — Fortsetzungder Zollvereinigungs=Verträgebis
Ende 1877. (Vertr. v. s. Juli Art. 1.) 83. — schluß=
Protokoll (Nr. 1.) 107.

NeuerZollvertrag (v. 8.Juli) 81—106. — schluß.
Protokoll zu demselben(v. 8. Juli) 107—124.

Zollverwaltung, s. Verwaltung.

Zollzentner, bildetdie Einheitfür das gemeinschaftliche
Jollgewicht in den staaten des Zollvereins (Vertr. v.
8. Juli Art. 3. §. 2; Art. 5. II. s. 5.) s4.

Zuchthausstrafe, in welchenFällen gegenMilitair=
personenZJuchthausstrafezulässigist (Mil. str. G. B. v.

1845.



Zuchthausstrafe,(Forts.)
1845. Th. I. I§. 4. 55. 56.) 190. — Folgen derselben
(G. v. 15. April 1852. §F. 4. 6.) 303. — Verhältniß
der Zuchthausstrafezur Baugefangenschaft(Mil. str.
G. B. v. 1845. Th. I. §. 66. Nr. 1.) 201. (G. v.
15. April 1852. §. 8. Nr. 1.) 304. — Eine Umwand=
lung der Zuchthausstrafein eine militairischeFreiheits=
strafe findet nicht statt (G. v. 15. April 1852. F. 4.)
303. — Vollstreckungder Juchthausstrafe(Mil. str.
G. O. F. 184.) 266.

Züchtigung, Anwendungderselbenbei Militairpersonen
(Mil. str. G. B. v. 1845.Th. I. 85.31—33. 64. 77.)
194. — Abschaffungder körperlichenJüchtigung (A. E.
v. 6. Mai 1848.)300. (G. v. 15. April 1852.s. 10.)
304.

Zucker, Besteuerungdesselbenim Bundesgebiet(Verf.
Art. 35. 38. Nr. 2.a.) 10.

Besteuerungdesselbenin den staaten des Zollver=
eins (Vertr. v. 8. Juli Art. 3. §. 3.) 84.

s. Rübenzucker.

Zusammenrotten beimilitairischenVerbrechen,ist ein
straf.schärfungsgrund(Mil. str. G. B. v. 1845.
Th. I. s. 74. Nr. 4.) 203. — BestrafungdesZusammen=

1867. 51

Zusammenrotten, (Forts.)
rottens zum Aufruhr (ebend.§. 140.) 217. (Kriegsart.
v. 9. Dez. 1852. Art. 20.) 311. ·

Zusammentreffen mehrerermilitairischerVerbrechen,
Abmessungderstrafe in solchenFällen (Mil. str. G. B.
v. 1845. Th. J. §. 79.) 204. — Bestimmungenüber
den Gerichtsstand,wenn mehrereVerbrechenzusammen—
treffen(Mil. str. G. O. v. 1845. 88. 6. 8. 15. 33. 34.)
231.

Zustellung, BefugnißderBundeskonsulnzurBewirkung
von Zustellungenjeder Art an die in ihrem Bezirk be—
findlichenPersonen (G. v. 8. Nov. 8. 19.) 141.

Zwangslieferungen, BestrafungderMilitairpersonen,
welche im Kriege unbefugterWeise Zwangslieferungen
erheben(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I. §. 151.) 219.

Zwangspässe, die Bestimmungendarüberbleibenin
Kraft (G. v. 12. Okt. §. 9.) 34.

Zweikampf einessoldatenmit seinemVorgesetzten,Be=
strafung desselben(Mil. str. G. B. v. 1845. Th. I.
§§. 132—133.) 216. — ZweikämpfebeurlaubterLand=
wehroffiziereund verabschiedeterOffiziere gehörenvor die
Militairgerichte (ebend. Th. II. §. 6. Nr. 5) §. 16.
Nr. 1.8) 281.




